
Arbeit ist die Grundlage für eine positive Lebens-

perspektive. Sie bringt die nötige finanzielle 

 Sicherheit für die Übernahme familiärer und 

 gesellschaftlicher Verantwortung und ein selbst-

bestimmtes Leben. Arbeit ist dabei mehr als nur 

Erwerbsarbeit, sondern hat – auch jenseits der 

Erwerbsarbeit – sinnstiftenden Charakter. Sie ist 

Ausdruck von Teilhabe und menschlicher Würde. 

Die Grundlage für unsere Auffassung von Arbeit 

und unseren Anspruch an gute Arbeit ist deshalb 

das christliche Menschenbild.

Wie können wir die Arbeitswelten der Zukunft 

 gestalten? In diesem Band beantworten führende 

Vertreter der Christlich-Sozialen Idee diese Frage 

aus ihrer persönlichen Perspektive.
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Grusswort Der herAusGeber 

Arbeit ist die grundlage für eine positive lebensperspektive. sie er-
möglicht ein geregeltes einkommen und bringt finanzielle sicherheit 
für eine zuversichtliche lebensplanung, familiäre und gesellschaftli-
che verantwortung und ein selbstbestimmtes leben. ein erwerbs-
einkommen macht auch unabhängig von staatlichen leistungen, es 
schafft die grundlage der eigenen Absicherung und ermöglicht einen 
solidarischen beitrag zur unterstützung Dritter. erwerbsarbeit macht 
die Menschen unabhängig und selbstbewusst.

Doch Arbeit ist nach unserem verständnis mehr als nur erwerbsarbeit 
zur sicherung des einkommens oder der finanzierung des sozial-
staats. Das christliche bild von Menschen und die bedeutung mensch-
licher Arbeit sind seit jeher Maßstab für unser bild von Arbeit. sie hat 
sinnstiftenden Charakter und ist Ausdruck von teilhabe und mensch-
licher würde. sie gibt den Menschen das gefühl, gebraucht zu werden. 
Das gilt auch für beschäftigungsformen jenseits der erwerbsarbeit. 
Der begriff der Arbeit ist deshalb weiter und ganzheitlicher als reine 
erwerbsarbeit. 

Der stetige wandel der Arbeitswelt macht es erforderlich, sich dieser 
grundlagen immer wieder neu zu versichern. kaum eine politische 
gruppe kann zu dieser Debatte mehr beitragen als die vertreter der 
Christlich-sozialen idee. welche einflüsse bestimmen die Zukunft  
der Arbeit? wie verändern sich die verschiedenen formen der Arbeit? 
wie kann die Politik die Arbeitswelt positiv gestalten? 

Daher haben wir in diesem buch renommierte vertreter der Christlich-
sozialen idee gebeten, ihre Perspektive auf die Zukunft der Arbeit zu 
beleuchten. 

wir wünschen eine interessante lektüre. 

Michael Thielen und Matthias Zimmer





einleitunG

Die moderne Arbeitswelt, so das apodiktische urteil von werner 
Conze, sei achristlich, in ihrem kern antichristlich (Conze 1972, 166). 
ein solches urteil überrascht auf den ersten blick. haben nicht ge-
rade katholische soziallehre und evangelische sozialethik in beson-
derer weise zur theologischen und philosophischen reflexion über 
Arbeit beigetragen und damit auch auf die gesellschaft gewirkt? 
Diese Annahme ist sicherlich richtig. gleichzeitig ist aber die refle-
xion über ein christliches Arbeitsverständnis und seine Auswirkungen 
für eine moderne (post)industrielle gesellschaft kaum in der Mitte 
der gesellschaft angekommen. gegenüber den liberalen Diskursen 
über die ordnung der Märkte und den sozialistischen grundannah-
men über das wesen der Arbeit im kapitalismus scheint das nach-
denken über die politischen, sozialen und gesellschaftlichen Dimensi-
onen eines christlichen Arbeitsbegriffs auch bei den handelnden 
Akteuren wenig ausgeprägt. Zu wenig scheint bekannt, dass sich aus 
dem christlichen Menschenbild heraus, aus den grundprinzipien von 
Personalität, subsidiarität und solidarität (sowie dem Prinzip der 
nachhaltigkeit) schlüssige Antworten auf herausforderungen unserer 
Zeit ableiten lassen (vgl. Anzenbacher 1998; robra 1994). von hier 
aus erklärt sich eine grundidee des vorliegenden buches: theologen 
und Praktiker, politisch handelnde und wissenschaftler zu wort kom-
men zu lassen in der reflexion des begriffs „Arbeit” aus christlicher 
Perspektive und in den unterschiedlichen bezugsfeldern (einführend: 
füllsack 2009). 

Ökumenische Perspektive

Die grundperspektive der beiträge ist in einer ökumenisch-christli-
chen gesellschaftsethik jenseits einer konfessionell abgegrenzten 
„katholischen soziallehre” oder „evangelischen sozialethik” verankert 
(hengsbach/emunds/Möhring-hesse 1993). Die „katholische sozial-
lehre” war bestandteil des gesellschaftlich und konfessionell ge-
schlossenen katholischen Milieus mit klar unterscheidbaren liturgien, 
Alltagsriten und weltbildern. Zeitlos gültige Prinzipien wurden von 
den kirchlichen Amtsträgern verkündet und von den Christen, die 
sich politisch engagierten, auf eine konkrete situation angewendet. 
eine naturrechtsphilosophie, in der seins- und sollenssätze eng  
verzahnt waren, gestattete die erkenntnis normativ aufgeladener 



„natürlicher” ordnungsfiguren des staates, der familie und des Pri-
vateigentums (höffner 1983, 21; gundlach 1964, 24; allgemein: 
nell-breuning 1977; nell-breuning 1980). inzwischen sind zahlreiche 
versuche unternommen worden, die Mauern des geschlossenen Mili-
eus zu überspringen, andere gesellschaftliche gruppen in den blick 
zu nehmen und sich auf einen Dialog über konfessionelle, sozialwis-
senschaftliche und philosophische grenzfragen einzulassen. 

eine solche ökumenische option ist aus guten gründen geboten. 
noch vor einigen Jahrzehnten konnte man den eindruck haben, als 
stünden sich die katholische soziallehre und die evangelische sozial-
ethik wie feuer und wasser gegenüber. Die eine stellte sich als ein 
geschlossenes, abgerundetes lehrgebäude dar, bei der anderen stan-
den das individuelle subjekt und die konkrete situation im Mittel-
punkt; die Achtung der gewissensentscheidung hatte vorrang vor 
dem gehorsam gegenüber etablierten Autoritäten. Die eine argu-
mentierte naturrechtlich-philosophisch, die andere berief sich auf die 
biblische theologie. Die eine wurde vom kirchlichen lehramt verkün-
det, die andere bildete sich im Dialog der gemeinde.

Doch inzwischen haben die konfessionsgrenzen ihre trennschärfe 
verloren. in der evangelischen sozialethik sind die beiden Deutungs-
muster der „Zwei-reiche” und der „königsherrschaft Christ” nur noch 
in ihren nachwirkungen spürbar (honecker 1990, 60-82). Das ver-
hältnis von ethik und Dogmatik wird so bestimmt, dass der ethik als 
theorie der alltäglichen lebensführung eine eigenständige rolle zu-
kommt, während sich die weltsicht aus dem glauben als eine unver-
zichtbare Quelle erweist, um die meist ambivalente reale situation zu 
erschließen und zu strukturieren (honecker 1990, 314-326). Die re-
flexionen über das moralische handeln des einzelnen machen eine 
lehre der institutionen, in der gesellschaftliche einrichtungen theolo-
gisch gedeutet und ethisch beurteilt werden, nicht überflüssig.

ein herausragender impuls für die katholische soziallehre war das ii. 
vatikanische konzil. hans küng hat den konzilspapst Johannes xxiii. 
als „ersten ökumenischen Papst” bezeichnet (küng 2004, 430), und 
tatsächlich hat die kirche einen ortswechsel vollzogen. sie bezieht 
ihre identität aus zwei Quellen – von Jesus Christus als ihrem ge-
schichtlichen ursprung und von der gegenwart des heiligen geistes 
in der welt von heute. Die sozialethik soll die „Zeichen der Zeit” im 
licht des evangeliums deuten, sie soll – sensibel für die unmittelbare 
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erfahrung – die tatsächliche situation umfassend beschreiben und 
überzeugend analysieren, dann deren wertdynamik ermitteln und 
zudem einen biblisch-theologischen sinnhorizont erschließen. ein 
zweiter impuls ging von den lateinamerikanischen theologen der be-
freiung aus, die den glauben als Praxis bestimmten – mit einer Au-
ßenseite, die auf die Menschen, und einer innenseite, die auf gott 
gerichtet ist. sie bezogen ihre theologische reflexion weniger auf die 
europäische Philosophie als vielmehr auf die Analysen kritischer sozi-
alwissenschaftler, mit deren hilfe sie das Massenelend, die Mechanis-
men dieses elends und die Modelle der befreiung zu begreifen lern-
ten. Aber sie legten auch wert darauf zu betonen, dass das erste 
subjekt der glaubensreflexion und der befreiung das volk der Armen 
ist (höffner 1984; Metz 1977). 

Die ursprünglich konfessionell getrennten reflexionen haben sich in-
zwischen stark angenähert. in der grundlagenforschung hat die 
frage nach dem subjekt der sozialethik, das in der freiheit des ein-
zelnen oder in den interessen gesellschaftlicher Akteure angesiedelt 
wird, ein großes gewicht. ein vergleichbares gewicht kommt dem 
ethischen urteil darüber zu, wie persönliche entscheidungen und die 
funktion von institutionen aufeinander abgestimmt werden. Zentral 
ist auch die reflexion über das spannungsverhältnis zwischen der er-
fahrung in einer konkreten situation, den individuellen bedürfnissen 
und der gewissensfreiheit einerseits und den allgemein verbindlichen 
normen anderseits. intensiv diskutiert wird außerdem die wechsel-
wirkung, die zwischen der sozialethischen reflexion und der empiri-
schen sozialforschung beziehungsweise den biblisch-theologischen 
sinnwelten besteht.

Der jeweils gesellschaftliche aktuelle Problemdruck wird konfessions-
übergreifend wahr-genommen und gleicht die inhaltliche thematik 
der sozialethischen reflexionen einander an. so werden die reich-
weite der Menschenrechte sowie die rolle der Parteien und bürgerini-
tiativen in einer parlamentarischen Demokratie untersucht. Die Aus-
wirkungen der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen reformen auf 
beschäftigung, Armutsrisiko und Ausgrenzung, die tendenzen der 
kommerzialisierung und Privatisierung des gesundheits- und bil-
dungssystems, die Metastasen der finanzkrise finden sich ebenso 
wie die expansion der rüstungsproduktion und des waffenhandels 
auf den themenlisten beider konfessionen. immer mehr schieben 
sich umweltethische themen in den vordergrund, beispielsweise 
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schöpfungstheologische untersuchungen, das Abwägen ökonomi-
scher und ökologischer Ziele, die bewertung der technikfolgen und 
technikentstehung, die risikobeurteilung der gentherapie sowie die 
sorge um den schutz der Pflanzen und tiere. Damit werden auch 
fragen nach dem sinn des wirtschaftens (und damit des Arbeitens) 
virulent. in welchem Zusammenhang stehen wirtschaften und Arbei-
ten mit dem Auftrag der bewahrung und Pflege der schöpfung? wel-
che grenzen sind uns gegeben im tun, im Arbeiten, im handeln?

historischer Abriss

ohne die historischen Perspektiven der begriffsgeschichte und der 
entwicklung des Arbeitsverständnisses umfassend skizzieren zu wol-
len (grundlegend Conze 1972; Dautzenberg u.a. 1978; bienert u.a. 
1966) sei auf einige für die entwicklung wichtige wegmarken hinge-
wiesen. 

in der griechisch-römischen Antike waren ambivalente beziehungs-
weise dichotome wortfelder im umlauf, um die menschliche Arbeit 
aus der Perspektive einer gespaltenen gesellschaft heraus zu kenn-
zeichnen: ponos (πόvoς), technê (τεχvή) und „labour” bezeichneten 
die mühselige, die instrumentelle und anstrengende Arbeit,1, wäh-
rend ergon (έργov) die geachtete Tätigkeit, poiêsis (πoίησις) das 
künstlerische schaffen und „opus” das erfolgsgekrönte werk reprä-
sentierten. Aus der lebenslage und sichtweise der gesellschaftlichen 
eliten wurde die Arbeit als kontrast zum eigentlichen sinnvollen 
leben angesehen. Das Arbeiten war die Domäne der sklaven, der 
unfreien. 

griechisches Denken unterschied vier stufen menschlicher betäti-
gungen. ganz unten wurde das Arbeiten, das handwerk, verortet, 
aber auch das auf den erwerb gerichtete leben als kaufmann. All 
diese lebensweisen waren eines freien Mannes nicht würdig. Dann 
kam die tätigkeit des herstellens, entweder im rahmen der kunst 
oder der technik, also sowohl technisch-erzeugendes als künstleri-
sches schaffen. Auf der dritten stufe stand das handeln, die Praxis; 
sie zielte auf handeln, das in sich selbst wert hat, und eben auch auf 
das politische handeln. Die höchste stufe bildete das theoretische 
tätigsein, das erkennen und die wissenschaft, die in der schau des 
wahren mündete – das kontemplative leben. Die aristotelische Defi-
nition des Menschen als eines politischen wesens schloss all jene de-
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finitorisch aus, die ihr leben in unfreiheit führten und sich der tägli-
chen notwendigkeit der Arbeit hingeben mussten (grundlegend 
Arendt 1981). Der Mensch kommt erst als politisch handelnder und  
in den damit gegebenen bezügen zum vollzug seines Menschseins.

im gegensatz zu der griechisch-römischen verachtung der Arbeit ist 
die jüdische tradition positiver konnotiert. im Paradies war dem Men-
schen die bearbeitung und bewahrung der schöpfung anvertraut wor-
den (gen 2,15). Die Arbeit war also schon vor dem sündenfall prä-
sent, und sie stand von Anbeginn unter dem segen gottes; das 
unterscheidet die alttestamentarische vorstellung des gartens eden 
von den anstrengungslosen visionen eines schlaraffenlandes. Die 
vertreibung aus dem Paradies änderte lediglich die form der Arbeit, 
die nun Mühsal wurde (gen 3,19). nicht die Arbeit war verflucht, aber 
sie wurde unter die notwendigkeit der selbsterhaltung und in die ge-
fahr des scheiterns gestellt. Am göttlichen Auftrag änderte sich da-
durch nichts. Diese grundsätzlich positive einstellung zur Arbeit findet 
sich auch im neuen testament. sowohl Jesus als auch die Apostel 
gingen einer Arbeit nach. Die Anhänger Jesu in galiläa waren Angehö-
rige einfacher berufe auf dem land oder gehörten zu den einfachen 
schichten der fischer und Zöllner, der Menschen mit prekärem le-
bensunterhalt, der gelegenheitsarbeiter, der tagelöhner und der 
Armen. Die griechisch-römische Aufteilung in höhere und niedrige tä-
tigkeiten blieb der jüdisch-christlichen tradition weitgehend fremd, 
mehr noch: Die Zugehörigkeit zur gemeinde Christi hob den unter-
schied zwischen freien und sklaven potenziell auf. in der verkündi-
gung Jesu findet sich gemäß der jüdischen tradition eine positive be-
wertung der körperlich-manuellen Arbeit. in den gleichnissen spielt 
die alltägliche Arbeit der Männer und frauen eine anschauliche rolle – 
neben der hausarbeit die Arbeit im weinberg während der ernte, die 
ihren lohn wert ist. 

ein zweiter gesichtspunkt erscheint wichtig. Die jüdisch-christliche 
tradition hat auch immer darauf gepocht, dass die Arbeit kein selbst-
zweck wird. Das gebot der ruhe am siebenten tag, also am sabbat 
(beziehungsweise sonntag) bezweckte ja weniger ein Ausruhen von 
der Arbeit als die Möglichkeit, sich zu gott hin zu wenden. Der Ar-
beitsalltag wurde durch die Möglichkeit zur Mitruhe und zur kontemp-
lation unterbrochen. ein wenig von diesem grundverständnis ist auch 
heute noch in der aus der weimarer reichsverfassung ins grundge-
setz eingegangenen vorschrift erkennbar, dass der sonntag und die 
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staatlich anerkannten feiertage als tage der Arbeitsruhe und der 
seelischen ergebung geschützt bleiben (Art. 139). Arbeit sollte den 
Menschen nicht bestimmen, sie sollte begrenzt bleiben, im übrigen 
auch mit blick auf die möglichen früchte der Arbeit: Das Anhäufen 
von reichtum wird in der jüdisch-christlichen tradition kritisch gese-
hen (zum beispiel lk 12, 16-21). Die Arbeit ist auf den Menschen be-
zogen, auf seine lebensumstände, und soll sich nicht in rastloser tä-
tigkeit und als Zweck in sich manifestieren. 

somit ist zunächst festzuhalten: Die jüdisch-christliche tradition und 
die griechisch-römische waren mit blick auf die wertschätzung von 
Arbeit von sehr unterschiedlichen Positionen aus gestartet. während 
in griechenland und rom die einfachen tätigkeiten des Arbeitens und 
herstellens eines bürgers nicht würdig waren – mit allen konsequen-
zen für die gesellschaftliche teilung zwischen freien und unfreien, 
auch zwischen Männern und frauen – hat die jüdisch-christliche Per-
spektive die Arbeit in den vollzug der göttlichen heilsordnung ge-
stellt. indem im frühen Christentum die heilsbotschaft universalisiert 
wurde, entfaltete sie eine potenziell emanzipatorische botschaft: Die 
wertschätzung der Arbeit und die botschaft der brüderlichkeit rich-
tete sich an freie und unfreie, an Männer und frauen. Allerdings wird 
auch die kontemplation hoch geschätzt, die intuitive schau der 
obersten wahrheiten, also auch gottes. Diese spannung von körper-
licher Arbeit und dem erkennen gottes wird beispielhaft in der vom 
gesellschaftlichen Alltag abgeschiedenen Arbeitspraxis der Mönche 
und deren regeln erkennbar. Augustinus, Pachomius und benedikt 
fügten Arbeitsform und Arbeitszeit der Mönche in die regel des „ora 
et labora” ein. Der tag wurde durch gebet und Arbeit untergliedert, 
reglementiert. Die Mönche lebten in einer gesinnungs-, güter- und 
Arbeitsgemeinschaft. Pachomius verpflichtete die Mönche zu produk-
tiver Arbeit. er grenzte seine gemeinschaften scharf gegen die welt-
flüchtige radikalität jener „Anachoreten” ab, die der menschlichen 
Arbeit etwas widergöttliches anheften wollten. im widerspruch zu 
einer angeblich asketischen weltsicht haben die an ein kloster ge-
bundenen Mönche die menschliche Arbeit in der gemeinschaftlichen 
existenzsicherung, im brüderlichen Zusammenhalt und in der hilfe 
für bedürftige Menschen verankert. Dieser Dienstcharakter der Ar-
beit, die tätige hinwendung im sinne der Caritas, blieb bis zur ge-
genwart eine wirkmächtige traditionslinie des christlichen begriffs 
der Arbeit. 
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Die Armuts- und reformbewegungen (beispielsweise des franz von 
Assisi, der elisabeth von thüringen) sahen in der hochschätzung der 
körperlichen Arbeit bereits wieder einen Protest gegen die ständege-
sellschaft. „ich arbeite mit meinen händen und will arbeiten (la-
borare); und es ist mein fester wille, dass alle anderen brüder eine 
handarbeit verrichten, die anständig ist". Die brüder, „die arbeiten 
können, sollen arbeiten und das handwerk ausüben, das sie können. 
Jeder soll bei seinem handwerk bleiben, zu dem er berufen wurde". 
für seine Arbeit dürfe er „alles notwendige” annehmen, „außer geld”. 
Jedem soll es erlaubt sein, das „werkzeug und gerät” zu haben, das 
er „für sein handwerk” braucht (kocka 2000, 75). eine besondere 
wertschätzung genossen die künstlerischen handwerker an den sak-
ralbauten: Maler, glasmaler, steinmetze. Die im Mittelalter verehrten 
heiligen wurden mit Attributen des handwerks und der landwirt-
schaft versehen.2

gegenüber dem vorrang des beschauenden vor dem „wirkigen” leben, 
das sich im Anschluss an thomas von Aquin durchsetzt3, kommt die 
vita activa durch luther und die reformation wieder zu neuem Anse-
hen. Die berufspflicht, innerweltliche Askese, heilsbewährung und 
gnadenwahl: Mit diesem stichworten sind die Zutaten benannt, die 
Max weber für die entstehung einer spezifisch protestantischen  
Arbeitsethik identifiziert hat, die wiederum den „geist des kapitalis-
mus” beförderte (weber 1973). 

in dem Maße, wie die mittelalterliche ständeordnung zerbricht, kün-
digt sich das neuzeitliche Arbeitsverständnis zuerst in utopischen  
gesellschaftsentwürfen beispielsweise im „sonnenstaat” von tomaso 
Campanella und in der „utopia” von thomas Morus an. Diese be-
schreiben eine gesellschaft, die auf der Arbeit aller beruht und keine 
Armut kennt, aber auch kein Privateigentum. Arbeit wird zum durch-
wirkenden Prinzip der gesellschaft. Die prinzipielle Aufwertung der 
Arbeit wird zur Arbeitspflicht gesteigert, auch bei Androhung von 
strafen (saage 1991, 31-46). Der Affekt gegen den Müßiggang fand 
vor allem in protestantisch geprägten überlegungen widerhall, ange-
fangen von der Ablehnung freiwilliger Armut bei den bettelmönchen 
bis hin zu den versuchen einer Disziplinierung von Armen in Arbeits- 
und Zuchthäusern. Dabei konnte man auf erfahrungen zurückgrei-
fen, die in der krisenzeit des 14. Jahrhunderts gemacht worden 
waren. schon hier war, in reaktion auf den rückgang der bevölke-
rung durch die große Pest 1348/49, der versuch unternommen wor-
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den, das verhältnis von Arbeit und Armut neu zu definieren. resultat 
war, dass Armut als selbst verschuldet und durch Arbeit vermeidbar 
interpretiert wurde, was wiederum eine einschränkung der Armen-
fürsorge und ein strenges vorgehen gehen bettelei zur folge hatte.
Die gesellschaftsutopien sind aber auch die vorboten des „homo 
faber” der neuzeit. Dieser bringt – wie robinson Crusoe – allein durch 
seine Arbeit und eine selbst geschaffene technik die neue Zivilisation 
hervor. Arbeit ist nicht mehr nur instrument im kampf gegen Armut 
und Müßiggang, sondern produktive kraft der weltgestaltung und 
weltverbesserung, Medium der selbstverwirklichung und des sozia-
len fortschritts. vor allem francis bacon steht an der wiege dieser 
wirkmächtig werdenden idee. Der wissenschaftliche Zugriff auf die 
natur, die Absicht, der natur ihre geheimnisse zu entreißen – das 
stand im Mittelpunkt seines hauptwerkes, des novum organum. 
bacon zeigte sich überzeugt, dass die enthüllung der kräfte der 
natur durch die wissenschaftliche Methode „mit eherner notwendig-
keit” eine verbesserung der menschlichen verhältnisse und eine er-
weiterung seiner Macht über die natur begründe (bacon 1990, 611). 
unversehens wird die Mitwelt zu einem objekt zur befriedigung 
menschlicher bedürfnisse, und zwar scheinbar ohne grenzen. Denn 
nur wenig später begründete John locke den für die neuzeit zentra-
len Zusammenhang von Arbeit und eigentum, und zwar unter aus-
drücklicher billigung der Aneignung von gütern über den persönli-
chen gebrauch hinaus (locke 1977, 215-233; dazu brocker 1992). 
Arbeit wird die wurzel von reichtum – nicht sparsamkeit oder ge-
nügsamkeit, sondern die Arbeit selbst und mehr noch die Möglich-
keit, sich die Arbeit Anderer auf legitime weise anzueignen. 

einen vorläufigen schlusspunkt setzte Adam smith mit seiner theo-
rie der Arbeitsteilung, die zum Motor des fortschritts wurde. Arbeits-
teilung steigerte durch eine andere organisation der Arbeit die Pro-
duktivität und wurde nicht nur zur Quelle individuellen, sondern 
allgemeinen reichtums. Der wohlstand der nationen beruhte eben 
auf der fähigkeit, den Arbeitsprozess zu zerlegen, zu vervielfältigen, 
das Angebot produzierter güter zu steigern, vermehrten konsum an-
zuregen und schließlich einen allgemeinen überfluss allen schichten 
der gesellschaft zugänglich machen zu können. Das glück der ge-
sellschaft verwirklichte sich in steigendem wohlstand, der auf Arbeit 
beruhte. Arbeit wurde zum hauptbegriff der neu entstehenden öko-
nomischen theorie – aber Arbeit eben als eine auf dem Markt ange-
botene, wertschaffende tätigkeit. Die erhöhung des individualisti-
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schen utilitarismus zum ordnungsprinzip war freilich aus christlicher 
sicht kaum anschlussfähig (utz 1970, 301). Damit wurden unpro-
duktive tätigkeiten ebenso an den rand geschoben wie Müßiggang 
oder das bettelwesen. nicht in der kontemplation, nicht im lebensstil 
des Adels und auch nicht in der Arbeit lediglich für den lebensunter-
halt lag der reichtum einer wirtschaft, sondern in der entfesselung 
der Arbeit und der realisierung ihres überschießenden Potenzials.  
Arbeit als Maßstab des tauschwertes der güter löste überkommene 
Privilegien und Monopolstellungen auf. Die Anwendung dieses mo-
dernen Arbeitsbegriffs auf die industrie führte dazu, dass mit einem 
bekannten wort von karl Marx und friedrich engels alles ständische 
und stehende verdampfte, alles heilige entweiht wurde (Mew 4, 465).

nicht mehr Mühsal und not, sondern die entwicklung hin zum schöp-
ferischen und kreativen bildete die für das bürgertum wertbestim-
mende vorstellung der Arbeit. in schillers „lied von der glocke” 
heißt es: „Arbeit ist des bürgers Zierde/ segen seiner Mühe Preis” – 
ganz im selbstbewusstsein einer Zeit, die sich der positiven, zivilisie-
renden Auswirkungen von Arbeit ebenso sicher war wie des segens, 
der auf dem gelungenen werk lag. freilich wurde die negative seite 
der Arbeit auch schnell deutlich: industrialisierung und verstädte-
rung, die Arbeit in den fabriken und die damit einhergehenden sozi-
alpolitischen Probleme, die zunehmende spannung von Arbeit und 
kapital – all dies löste nicht nur allzu idealistische vorstellungen vom 
wert der Arbeit auf, sondern erforderte auch staatliche interventio-
nen zur gesellschaftlichen und sozialen stabilisierung einer durch die 
entfesselung der Arbeit aus den fugen geratenen gesellschaft. Die 
aufkommende Arbeitsgesellschaft unterwarf menschliche Arbeit dann 
vollends ihren eigenen regeln. sozialer status und identität wurden 
an die Arbeit gekoppelt, Arbeit und leben durch räumliche trennung 
entkoppelt.

überspitzt formuliert: war der Mensch in der christlichen tradition 
durch Arbeit konstituiert, wurde er in der modernen wirtschaftswelt 
auf Arbeit reduziert. Die neuzeitliche Arbeit ist eine ausdifferenzierte, 
organisierte teilsphäre der gesellschaft geworden: „Arbeit an und für 
sich". Produktions- und wohnort, betriebliche organisation und pri-
vater haushalt, erwerbsarbeit und nichtarbeit, Arbeit und leben, 
Männer- und frauenarbeit sind voneinander getrennt. naturwissen-
schaftliche erkenntnisse und deren sozio-technische umformung 
haben in drei revolutionären schüben den wirkungsgrad menschlicher 

17



Arbeit enorm vervielfältigt. Zuerst sind menschliche handfertigkei-
ten, dann menschliche energie und schließlich menschliche intelli-
genz in technische geräte ausgelagert worden. Arbeit ist instrumen-
talisiert: Die Menschen arbeiten, um zu leben. sie wollen ihre 
gesteigerten bedürfnisse befriedigen und ihre lebensqualität durch 
mehr nahrungsmittel, industriegüter und kulturgüter erhöhen. Arbeit 
ist verkürzt: nicht entlohnten formen der Arbeit mangelt es an ge-
sellschaftlicher Anerkennung.4 Arbeit ist in der heutigen wahrneh-
mung vornehmlich Arbeit, die einen Mehrwert schafft. Arbeit ist  
entbettet: Die herauslösung der Arbeit aus den gesellschaftlichen 
sinn bezügen und die orientierung auf die steigerung des gesell-
schaftlichen reichtums hat in der folge zu recht die heftige kritik 
auch der soziallehre und der sozialethik hervorgerufen. Arbeit ist 
zerstörerisch: gerade in der gesteigerten form der naturaneignung 
produziert sie neben Produkten zunehmend lasten für die natürliche 
schöpfung, die diese auf Dauer zu überfordern drohen. Arbeit ist 
schließlich entfremdend: Der Mensch entfremdet sich von den höhe-
ren Zwecken seines Daseins durch die reduktion auf Arbeit; er ent-
fremdet sich von seiner natürlichen umwelt durch die formen der  
irreversiblen schädigung derselben; und Arbeit entfremdet den Men-
schen auch von der fähigkeit, andere Menschen als Personen wahr-
zunehmen. sie stehen in der gefahr, im ökonomischen Prozess als 
bloße Mittel zu Zwecken betrachtet zu werden, als Produktionsfakto-
ren, denen ein ökonomisch bestimmbarer wert zugeschrieben wer-
den kann.

vielleicht waren es diese formen der Zerstörung des christlichen Ar-
beitsbegriffs und der christlichen seinsbestimmung, die Conze zu 
dem eingangs erwähnten urteil über die in ihrem kern antichristliche 
moderne Arbeitswelt bewegt haben. Dabei dürfen wir es aber nicht 
belassen, gerade in einer politischen tradition, die sich dem Christia-
num (Christentum) besonders verpflichtet sieht. Der marktorientierte 
moderne Arbeitsbegriff ist, von den versprechungen zunehmender 
Produktivität abgesehen, normativ blind. Die Durcharbeitung der mo-
dernen Arbeitswelt und ihrer bezüge aus der Perspektive der christli-
chen tradition erscheint deshalb als ein fruchtbarer Ansatz, den Ar-
beitsbegriff normativ einzubetten und anzureichern. Dabei gilt, neben 
den methodischen, auf die Ökumene gerichteten vorbemerkungen 
auch die erkenntnis, dass die interpretation der christlichen tradition 
und die Abwägung unterschiedlicher güter im sinne einer wertent-
scheidung nicht lediglich sauber subsumiert werden können. sie sind 
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vielmehr gegenstand politischer kontroversen auch in einer Diskussi-
onsgeschichte, in der aus gutem grund strittige fragen nicht ab-
schließend durch die Autorität eines kirchlichen lehramts entschie-
den werden können. Das ist eine begrenzung, aber auch eine Chance: 
Den Arbeitsbegriff im bewusstsein der tradition und der werteorien-
tierung, aber ohne dogmatische festlegung diskutieren zu können, 
kann sowohl situativ als auch transkulturell eine höhere überzeu-
gungskraft mobilisieren als dies lediglich vorgefertigte Antworten 
könnten. Dazu sollen die überlegungen dieses bandes einen beitrag 
leisten.

Matthias Zimmer

1| Daraus wurde das englische Wort „labour”; die Assoziation mit Schmerzen 
ist noch im Begriff „to be in labour” (also in den Wehen sein) im Eng-
lischen lebendig. Der spanische und französische Begriff „trabajo” bezie-
hungsweise „travail” leitet sich von dem römischen tripalium ab, einem 
Joch, mit dem Sklaven bestraft wurden.

2| Um nur einige Beispiele zu nennen: Fischernetz (Apostel Andreas); 
Gezähe, also Bergmannwerkzeuge (Prophet Daniel); Kelle (Crescentius 
von Padua); Winzermesser (Joseph von Nazareth); Pflug (Isidor von 
Madrid); Schusterwerkzeug (Crispin und Crispinian). 

3| Hier zitiert nach: Thomas von Aquin, Summe der Theologie. Vol. 3, 
Stuttgart 1985, S. 576-581 (182. Untersuchung).

4| Am Beispiel der Familienarbeit: Krebs 2002.
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Arbeit aus der sicht der soziallehre

Matthias Zimmer

seit der ersten großen neuzeitlichen enzyklika rerum novarum (1891) 
hat sich die katholische kirche immer wieder der frage des Arbeitens 
unter den bedingungen einer modernen industriellen gesellschaft an-
genommen.1 Dabei hat sich die soziallehre immer weiterentwickelt, 
weil die Probleme der gesellschaft sowohl national wie international 
immer neue und differenzierte Aussagen verlangten, ohne gleichwohl 
das zugrunde liegende welt- und Menschenbild infrage zu stellen. 
rerum novarum wurde verfasst in einer situation, in der sich die kir-
che sozialpolitisch in der Defensive befand. Papst leo xiii. entwickelte 
Antworten: Zu fragen des eigentums, des gerechten lohns, der koa-
litionsfreiheit der Arbeitnehmer und der gebotenen staatsintervention. 
Die frontstellung gegen den sozialismus ist deutlich zu erkennen, 
ebenso aber die Ablehnung eines zügellosen und ausbeuterischen 
reinen Marktliberalismus. Das lehramt hatte nun eine eigene Position 
zu der sozialen frage und der neuen realität einer industrialisierten 
gesellschaft mit all ihren negativen begleiterscheinungen gefunden. 
ein Zurück in eine ständegesellschaft oder in eine vorindustrielle 
idylle schloss leo xiii. weitgehend aus; die soziallehre hatte sich in 
der bestehenden wirtschaftsordnung zu bewähren.

Das wird auch in der vierzig Jahre später vorgelegten enzyklika Qua-
dragesimo anno deutlich. Den hintergrund bildete die weltwirtschafts-
krise, aber sie war nicht ihr Anlass. erneut wird der sozialismus ab-
gelehnt – seit der oktoberrevolution in russland eine nicht mehr nur 
geistige herausforderung – und ein falsch verstandener liberalismus, 
der durch die Zügellosigkeit der konkurrenzfreiheit der Zusammen-
ballung wirtschaftlicher Macht vorschub leistet. Mit dem begriff der 
subsidiarität wird ein sozialethisches strukturprinzip eingeführt, das 
die frage nach der vertikalen kompetenzverteilung in einer gesell-
schaftlichen ordnung beantworten soll. Der prinzipielle vorrang der 
regelungskompetenz ist bei dem einzelmensch und den gesellschaft-
lich kleinsten gruppen wie der ehe und der familie angesiedelt. sub-
sidiarität bedeutet personennahes handeln und helfen. es setzt die 
freiheit des Menschen und das verantwortliche handeln voraus. Die 
selbstverantwortliche erledigung soll dem einzelnen dort überlassen 



werden, wo er dazu befähigt ist; allenfalls helfend und nachrangig 
darf der staat eingreifen. in der formulierung des subsidiaritätsprin-
zips ist diesem eine antitotalitäre stoßrichtung eigen; nicht umsonst 
ist die subsidiarität auch als „Prüfstein der Demokratie” bezeichnet 
worden (utz 1970). Quadragesimo anno wurde wegen seiner antito-
talitären Modernität und seiner bindung des eigentums an die wohl-
fahrt ein wichtiger bezugspunkt für die entwicklung der Programma-
tik der union nach dem Zweiten weltkrieg (uertz 1981). 

Die Jubiläumsenzyklika Mater et magistra von 1961 wendet sich dem 
thema der internationalen gerechtigkeit zu und behandelt die bezie-
hungen zwischen reichen und armen ländern. hier besteht ein innerer 
Zusammenhang zu der zwei Jahre später veröffentlichten enzyklika 
Pacem in terris, in der das Problem des Aufbaus einer weltfriedens-
ordnung angedacht wird. erstmals richtet sich mit Pacem in terris 
eine enzyklika nicht nur an die katholische welt, sondern an „alle 
Menschen guten willens”. Dies entsprach durchaus dem geist des 
Zweiten vatikanischen konzils und einer von Johannes xxiii. gefor-
derten Öffnung zur welt. Deutlich wurde dieser geist vor allem in der 
Pastoralkonstitution gaudium et spes, die durch die bischöfe des 
konzils beschlossen worden war. Auch sie ist kein Dokument der int-
rospektion, sondern Angebot an alle Menschen zum Aufbau einer 
brüderlichen welt. was in einer gesellschaft schädlich ist, nämlich 
eine zunehmende ungleichheit zwischen reich und Arm, gilt auch für 
die beziehungen der staaten untereinander. hier sieht gaudium et 
spes eine verpflichtung der hoch entwickelten industrieländer, die 
wirtschaftlichen verhältnisse der internationalen gemeinschaft unter 
berücksichtigung des Prinzips der subsidiarität so zu ordnen, dass 
sie den normen der gerechtigkeit entspricht.

Johannes Paul ii. veröffentlichte drei große sozialenzykliken: labo-
rem exercens (1981), sollicitudo rei socialis (1987) und Centesimus 
annus (1991). laborem exercens nimmt die Arbeit in den blick, aber 
eben nicht nur die abhängige erwerbsarbeit, sondern Arbeit insge-
samt als Mitarbeit am schöpfungswerk gottes. Dieser spirituelle Cha-
rakter der Arbeit begründet den vorrang des Menschen auch im Pro-
duktionsprozess. Arbeit hat eine subjektive Dimension, aber sie ist 
auch (und hier sind die erfahrungen aus dem widerstand gegen den 
kommunismus wichtig) nicht unversöhnlich dem kapital gegenüber. 
nicht sozialisierung, sondern breite streuung des eigentums ist der 
königsweg der katholischen soziallehre. in der enzyklika sollicitudo 

24



rei socialis greift Johannes Paul ii. die großen themen der entwick-
lungspolitik wieder auf und beklagt den graben zwischen reich und 
Arm, geißelt die ausschließliche gier nach Profit. Als gegenbild ent-
wirft er die solidarische gesellschaft und die option für die Armen als 
Auftrag aus der christlichen liebe.

Centesimus annus schließlich entstand nach dem ende des ost-west-
gegensatzes. hier werden die wesentlichen elemente der soziallehre 
noch einmal aufgegriffen. Als ursache für den Zusammenbruch des 
kommunismus benennt sie die verletzung der rechte der arbeiten-
den Menschen und den irrtum des kollektivismus, der die entfrem-
dung des Menschen noch gesteigert habe. gleichwohl sei der kapita-
lismus nicht automatisch das siegreiche system; Johannes Paul ii. 
differenzierte zwischen einem negativ konnotierten kapitalismus, der 
sich nur von eigengesetzlichkeiten leiten lässt und einem positiv ge-
werteten kapitalismus, der in eine feste rechtsordnung eingebunden 
ist und das wirtschaften in den Dienst der menschlichen freiheit mit 
ihrem ethischen und religiösen Mittelpunkt stellt.

Mit den beiden enzykliken von benedikt xvi., Deus caritas est (2006) 
und Caritas in veritate (2009) vollzieht sich kein bruch zu Johannes 
Paul ii., aber die Akzente werden ein wenig anders gesetzt. benedikt 
xvi. begründet die gerechtigkeit aus der liebe. Die eigentlich sozia-
len themen werden in Caritas in veritate abgehandelt. es ist eine en-
zyklika der globalisierung, in der eine „echte weltautorität” für die 
wirtschaft gefordert wird, die ursachen der krisenhaften entwicklun-
gen angesprochen werden und die bewahrung der schöpfung einge-
fordert wird. 

Die sozialenzykliken haben in den letzten 120 Jahren die soziallehre 
in vielerlei hinsicht weiterentwickelt und auf die vielzahl der neu ent-
stehenden Problemfelder ausgeweitet. sie hat sich als dynamisches 
und kohärentes lehrgebäude erwiesen; dabei beleuchtet sie, wie es 
benedikt xvi. in Caritas in veritate ausführt, „die immer neuen Prob-
leme, die auftauchen, mit einem licht, das sich nicht verändert” (Civ 
12). im folgenden sollen insgesamt neun Problemfelder exempla-
risch beleuchtet werden: (1) Die Dimensionen der Arbeit, (2) die le-
benslage abhängiger Arbeit, (3) die Macht der Märkte, (4) der sozial-
staat, (5) das Prinzip der solidarität, (6) bewahrung der schöpfung, 
(7) Miteigentum und Mitbestimmung, (8) grenzen der Arbeit und (9) 
Arbeit, wachstum und wohlstand.
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Dimensionen der Arbeit

Die enzyklika laborem exercens wird bisweilen als „Magna Charta 
der Arbeit” bezeichnet (leuninger 2009, 191). in drei großen Ab-
schnitten hat Papst Johannes Paul ii. den wert der Arbeit, ihre be-
deutung als ordnungsentwurf und als solidarische bewegung erläu-
tert. um dieses rundschreiben kreisen die reflexionen vieler 
sozialethiker und theologen, die sich mit den Chancen und risiken 
gesellschaftlicher Arbeit auseinandersetzen. im folgenden werden 
vier Dimensionen herausgestellt, die im rundschreiben der Arbeit  
als eines menschlichen grundwertes zugeschrieben werden: Die  
personale Dimension, die soziale und gesellschaftliche Dimension, 
die naturale Dimension und die spirituelle Dimension.

Personalität ist ein zentrales Prinzip in der soziallehre. Der Mensch 
wird als moralisches subjekt gesehen, auf den Mitmenschen hin ent-
worfen, zur transzendenz fähig, als geist in einem leib behaust, in 
der gefahr der sünde und des scheiterns stehend. Dieser sehr kom-
plexe begriff der Personalität vereinigt verschiedene Dimensionen 
menschlicher existenz und erfahrung. er geht weit über die reduktio-
nistischen bestimmungen des Menschen etwa im liberalismus und 
dem sozialismus hinaus. folglich steht alles tun des Menschen unter 
der Prämisse seiner Personalität, und dies gilt auch für die menschli-
che Arbeit. sie hat eine personale Dimension. Auf dieser Aussage 
liegt der hauptakzent des ersten teils des rundschreibens laborem 
exercens. Das Maß zur bewertung der Arbeit ist der arbeitende Mensch 
selbst, die mit freiheit und selbstbewusstsein ausgestattete, ent-
scheidungsfähige Person, die sich in der Arbeit selbst bestimmt. Auf-
grund dieses vorrangs des subjektiven, personalen sinns menschli-
cher Arbeit ist „die Arbeit für den Menschen da und nicht der Mensch 
für die Arbeit" (le 6,6), darf die technik den Menschen nicht ver-
drängen und arbeitslos werden lassen oder seiner schöpferischen 
verantwortung berauben und zum sklaven der Maschine machen (le 
5,4), darf menschliche Arbeit gemäß dem irrtum des primitiven kapi-
talismus, der sich jederzeit wiederholen kann, nicht als eine ware auf 
dem Arbeitsmarkt, als bloßes, dem gesamt der materiellen Produkti-
onsmittel gleichgeschaltetes werkzeug behandelt werden (le 7,3).

in der Arbeit findet der Mensch zu sich selbst. sie ist Medium zur 
Ausprägung einer je spezifischen identität. Der Arbeitsprozess und 
das Arbeitsergebnis lassen sich nicht von der arbeitenden Person 
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trennen: Die Arbeit „ist unmittelbarer Ausfluss der Person, die den 
stofflichen Dingen ihren stempel aufprägt und sie ihrem willen 
dienstbar macht”.2 sie ist ein besonders wertvolles gut für den Men-
schen, „weil er durch die Arbeit nicht nur die natur umwandelt und 
seinen bedürfnissen anpasst, sondern auch sich selbst als Mensch 
verwirklicht, ja gewissermaßen ‘mehr Mensch wird‘” (le 9). 

vom standpunkt des Menschen her ist „die menschliche Arbeit ein 
schlüssel und wohl der wesentliche schlüssel in der gesamten sozia-
len frage” (le 3,2). Die Arbeit ist grundlegend, weil überall, wo Men-
schen sind, gearbeitet wird. sie ist konstitutiv für den Menschen; 
weder die Maschine noch das tier arbeiten, und nur der mit freiheit 
und selbstbewusstsein ausgestattete Mensch kann die Dinge begreifen 
und sich in ihnen darstellen. sie umfasst jede menschliche tätigkeit, 
die des bauern, der ärztin und des forschers, des industriearbeiters 
und der hausfrau und erziehenden Mutter. und sie ist schließlich ein 
subjektives geschehen, insofern bei allem gewicht der Arbeit im ob-
jektiven sinn, das heißt der technik, nicht übersehen werden kann, 
dass „der Mensch das eigentliche subjekt der Arbeit bleibt” (le 5,3).
neben der personalen Dimension der Arbeit kommt die soziale und 
gesellschaftliche Dimension der Arbeit in den blick. Zum einen ten-
dieren die unterschiedlichen begabungen und interessen der Men-
schen dahin, Arbeit arbeitsteilig zu organisieren. so besteht zwischen 
einem mehrdimensionalen verständnis der Arbeit und ihrer entspre-
chenden Zuteilung einerseits und der Ausbildung einer egalitären ge-
sellschaft anderseits eine enge wechselwirkung. Zum andern sind die 
Menschen in der regel auf gesellschaftliche Anerkennung bedacht. 
„gemeinsame, in hoffnung, Mühen, streben und freude geteilte Ar-
beit eint die willen, bringt die geister einander näher und verbindet 
die herzen: im gemeinsamen werk entdecken sich die Menschen als 
brüder” (PP 6). Diese gesellschaftliche resonanz drückt sich in viel-
fältigen formen aus: im erweis von solidarität, in sozialem Prestige, 
in wirtschaftlicher Macht, im einkommen und in informellen bezie-
hungsnetzen. sie treiben die forderung nach mehr Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz, im betrieb, im unternehmen, nach wirtschaftsde-
mokratie und politischer beteiligung an. sie verändern die traditio-
nelle unternehmenskultur, insofern die führungskräfte das unterneh-
men nicht mehr zuerst als streng hierarchisch verfasste organisation, 
sondern mehr als ein kommunikatives netzwerk unvollständiger ver-
träge begreifen. im rundschreiben laborem exercens werden als 
verkörperung der sozialen, gesellschaftlichen Dimension der mensch-
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lichen Arbeit die familie, „eine durch die Arbeit ermöglichte gemein-
schaft und die erste, häusliche schule der Arbeit für jeden Men-
schen” (le 10,2) sowie die volksgemeinschaft als „eine große 
historische und soziale inkarnation der Arbeit aller generationen”  
(le 10,3) genannt.

Die naturhaft-notwendige Dimension der Arbeit wird in der Präambel 
des sozialrundschreibens von 1981 lapidar festgestellt: „Durch Arbeit 
muss sich der Mensch sein tägliches brot besorgen”. Die Arbeit dient 
dem physischen überleben in einer von haus aus feindlichen, natürli-
chen umwelt. Der tägliche lebensunterhalt muss im kampf ums Da-
sein gewonnen, in der beständigen Auseinandersetzung mit der natur 
gesichert werden. Diese Auseinandersetzung nimmt im kontrast zu 
der neuzeitlich-optimistischen sichtweise einer umwandlung der natur 
und einer veredelung der Materie (le 9,4) zuweilen derart harte und 
entfremdende Züge an, dass die bibel diese situation des Menschen 
in die form eines strafurteils kleidet: „Mit schweiß im gesicht wirst 
du dein brot essen”. im Paradies war der Mensch nicht müßig, son-
dern ihm waren hege und Pflege des gartens aufgetragen. Mit der 
vertreibung aus dem Paradies wird die Arbeit als folge der Autonom-
werdung des Menschen im sündenfall unter den ökonomischen 
Zwang gestellt. Aber es ist nicht die Arbeit als solche, die verflucht 
ist, sondern der fluch gilt dem Ackerboden (1 Moses 3, 17-19). Die 
Arbeit selbst hat nach wie vor Anteil am göttlichen erlösungswerk 
(nass 2008, 438).

religiös musikalische Menschen und insbesondere Christen entde-
cken in der menschlichen Arbeit eine spirituelle Dimension. indem 
der Mensch als gottes ebenbild begriffen wird, ist die kreative Arbeit 
des Menschen Ausdruck und vermittlung des immerwährend schöp-
ferischen handelns gottes. gott hat den Menschen keine fertige welt 
übergeben, sondern ihnen die Mit-Arbeit an der vollendung der welt 
als Mandat übertragen. Arbeit ist Mit-schöpfung. Dieses Mandat wird 
in der bibel zweifach formuliert: Zum einen setzt gott den Menschen 
in einen fruchtbaren garten, den er für ihn angelegt hatte. er soll ihn 
bebauen und behüten (1 Moses 2,15). Zum andern beruft gott die 
Menschen, damit sie über die erde und die tiere herrschen, königli-
che hoheit ausüben und eine ordnende funktion in der vom Chaos 
bedrohten welt übernehmen.
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Die lebenslage abhängiger Arbeit

Die moderne erwerbsarbeitsgesellschaft hat die feudalordnung abge-
löst. An die stelle der alten Abhängigkeiten sollten die freie wahl des 
wohnortes, der Partnerschaft und vor allem der freie Arbeitsvertrag 
treten. Jeder Arbeitsfähige und Arbeitswillige sollte auf dem Markt 
als gleichrangiger tauschpartner, selbstbewusst und selbstbestimmt 
seine Arbeitskraft anbieten können – unter den bedingungen, denen 
er zustimmte, und für ein einkommen als gegenleistung, das seinen 
lebensunterhalt sicherte. nicht die Zugehörigkeit zu einer familie, 
ein vererbtes vermögen oder der Zugang zu informellen kommunika-
tionsnetzen soll für den gesellschaftlichen rang, das einkommen 
oder das bildungsniveau ausschlaggebend sein, sondern einzig das 
persönliche Arbeitsvermögen der bürgerinnen und bürger.

Die grundlage der egalitären Arbeitsgesellschaft waren eine erwar-
tung an ihre Mitglieder und ein diesen gegebenes versprechen. Die 
erwartung der gesellschaft an die bürgerinnen und bürger bestand 
und besteht darin, dass die individuen durch ihre eigene Arbeitsleis-
tung den lebensunterhalt verdienen. Das versprechen der Arbeitsge-
sellschaft bestand und besteht darin, dass die gesellschaft entspre-
chend ihren Möglichkeiten alles daran setzen wird, um jenen, die in 
der lage und bereit sind, sich an der gesellschaftlich organisierten 
Arbeit zu beteiligen, eine sinnvolle und sichere Arbeitsgelegenheit 
mit einem angemessenen einkommen zu bieten. Arbeit ist ein grund-
recht, ein allgemeines gut, und so ist es auch Aufgabe des staates, 
mit seinen Mitteln Arbeitsplätze zu sichern. Aber die soziallehre 
nimmt weitere in die Pflicht, die „indirekten Arbeitgeber”, also jene 
gesellschaftlichen Akteure, die für die Arbeits- und beschäftigungs-
politik verantwortlich sind: bund, länder und gemeinden, Arbeitge-
berverbände und gewerkschaften und natürlich auch die einzelnen 
Arbeitgeber und unternehmen (le 17). 

Die anscheinend egalitäre Arbeitsgesellschaft trägt jedoch ein vorin-
dustrielles erbe mit sich. Die Mehrheit der bevölkerung hatte mit der 
befreiung vom Joch der leibeigenschaft ihre gewohnte existenz-
grundlage verloren. Diejenigen, die in die sogenannte freiheit entlas-
sen wurden, verfügten wie vorher über keine andere ressource als 
das persönliche Arbeitsvermögen.3 im gegensatz zu ihnen war eine 
Minderheit der bevölkerung, die ehemaligen feudalherren, nicht von 
ihrem grund und boden, vom geld- und sachvermögen befreit wor-
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den. sie hatten das eigentum an immobilien, Produktionsanlagen 
und am kapital behalten. Die beziehungen zwischen den Angehöri-
gen der beiden gesellschaftlichen gruppen wurden über den freien 
Arbeitsvertrag koordiniert. gemäß den marktwirtschaftlichen regeln 
von Angebot und nachfrage kommt ein solcher vertrag zustande,  
sobald die interessen der tauschpartner an der vertraglich ausge-
handelten leistung und gegenleistung übereinstimmen. tatsächlich 
waren die eigentümer der Produktionsmittel daran interessiert, über 
ein fremdes Arbeitsvermögen zu verfügen, mit dessen hilfe sie das 
kapital, das ihnen gehört, rentabel verwerten konnten. und umge-
kehrt waren diejenigen, die über ein Arbeitsvermögen verfügten, 
daran interessiert, dieses vermögen einem Arbeitgeber zu überlas-
sen, um mit dem entgelt, das er ihnen zahlt, ihren lebensunterhalt 
zu bestreiten.

Der freie Arbeitsvertrag, der unter Zustimmung der beiden vertrags-
partner vereinbart wird, kommt jedoch unter einer ungleichen ver-
handlungsposition zustande. Die institution des freien Arbeitsver-
trags unterstellt und respektiert zwar die zwanglose Zustimmung 
beider Parteien zum vertragsabschluss. Aber wenn der vertrag unter 
extrem ungleichen Ausgangs- und verhandlungspositionen zustande 
kommt, ist mit der freiheit der Zustimmung die gerechtigkeit des 
vertragsergebnisses nicht gewährleistet. freie Arbeitsverträge unter 
ungleichen verhandlungsbedingungen sind in der regel strukturell 
ungleiche verträge. Auf diese strukturell ungleiche situation, in der 
sich die abhängig beschäftigten und die eigentümer der Produktions-
mittel oder ihre Agenten befinden, hat Papst leo xiii. im sozialrund-
schreiben rerum novarum mit sehr kritischen formulierungen re-
agiert: „wenn also auch immerhin die vereinbarung zwischen Arbeiter 
und Arbeitgeber, insbesondere hinsichtlich des lohnes, beiderseitig 
frei geschieht, so bleibt dennoch eine forderung der natürlichen ge-
rechtigkeit bestehen, die nämlich, dass der lohn nicht etwa so nied-
rig sei, dass er einem genügsamen, rechtschaffenen Arbeiter den  
lebensunterhalt nicht abwirft. Diese schwerwiegende forderung ist 
unabhängig von dem freien willen der vereinbarenden. gesetzt, der 
Arbeiter beugt sich aus reiner not oder um einem schlimmeren Zu-
stande zu entgehen, den allzu harten bedingungen, die ihm nun ein-
mal vom Arbeitsherrn oder unternehmer auferlegt werden, so heißt 
das gewalt leiden, und die gerechtigkeit erhebt gegen einen solchen 
Zwang einspruch” (rn 34). Die von leo xiii. skizzierte situation 
wurde später von Papst Paul vi. im rundschreiben Populorum pro-
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gressio auf die handelsbeziehungen zwischen industrieländern und 
schwellen- und entwicklungsländern übertragen (PP 59).

Die Macht der Märkte

Auf die frage, wie die ursprünglich strukturelle unterlegenheit der 
abhängig beschäftigten überwunden und auf gleicher Augenhöhe ein 
interessenausgleich zustande kommt, werden zwei Antworten gege-
ben. Die vertreter einer marktradikalen oder wirtschaftsliberalen 
steuerung nennen den marktwirtschaftlichen wettbewerb. Die ver-
treter einer christlichen gesellschaftsethik verteidigen die steue-
rungsform der solidarität. 

in der tradition der wirtschaftsliberalen reflektion argumentiert bei-
spielsweise friedrich August von hayek. er erweitert aber das libe-
rale Argument durch ein evolutionäres. in modernen gesellschaften 
sei eine evolutionäre, rein formale steuerungsform an die stelle 
jener inhaltlichen klammern moralischer gebote und religiöser über-
zeugungen getreten, die in traditionellen gesellschaften das handeln 
der individuen aufeinander abgestimmt haben. Diese steuerungs-
form sei der Markt. Diejenigen, die sich dem marktwirtschaftlichen 
wettbewerb aussetzen und güter tauschen, finden im tausch zwang-
los eine optimale befriedigung ihrer bedürfnisse und einen fairen in-
teressenausgleich auf gleicher Augenhöhe. Allerdings nur dann, wenn 
der wettbewerb rigoros funktioniert und wenn das Privateigentum 
sowie die vertragsfreiheit gewährleistet sind. Dass indessen der wett-
bewerb nicht schon durch den wettbewerb selbst garantiert, dass 
Privateigentum ohne rechtliche normierung nicht beachtet und die 
vertragstreue ohne moralische überzeugung verletzt werden, kommt 
bei hayek nicht in den blick, im gegenteil: eine wirtschaftsordnung 
rational und vernünftig gestalten zu wollen stößt laut hayek auf er-
kenntnistheoretische grenzen und sei anmaßend – er bleibt mit die-
sem standpunkt einer (ideologisch begründeten) halbierten rationa-
lität verhaftet, die den Markt über den Menschen stellt (brodbeck 
1998).

Die „sprache der Märkte” als steuerungsform wird von liberalen Öko-
nomen auch für die beziehungen zwischen abhängig beschäftigten 
und Arbeitgebern und unternehmern reklamiert. hans-werner sinn 
etwa argumentiert, dass jeder Arbeit finde, wenn der lohn weit 
genug fällt; denn je weiter er falle, desto attraktiver werde es für 
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den Arbeitgeber, Arbeitsplätze zu schaffen, um die sich bietenden 
gewinnchancen auszunutzen (sinn 2003, 93). in einer solchen sicht-
weise wird der Mensch vollends zum Produktionsfaktor degradiert, er 
wird Mittel zum Zweck. Mit der grundgesetzlich geschützten würde 
des Menschen hat eine solche Auffassung nichts mehr zu tun. Argu-
mentativ kann der vulgärliberalistischen Perspektive jedoch entge-
gengehalten werden, dass das gut Arbeit etwas ganz und gar Per-
sönliches ist. es kann nicht vom subjekt der Arbeit getrennt werden. 
Die trennung in den Menschen als träger von würde und den Men-
schen als Arbeitskraft im sinne des homo oeconomicus funktionieren 
nur in den abgeschiedenen studierstuben jener Ökonomen, denen 
jegliche gefühl für den moralischen kosmos der wirtschaftens verlo-
ren gegangen ist, der bei Adam smith noch sehr präsent war.

Der Markt ist einerseits Chance, andererseits risiko für den Arbeit-
nehmer. er bietet sein Arbeitsvermögen an, um durch dessen ver-
kauf den lebensunterhalt zu erwerben. er steht, sofern ihm keine 
anderen Mittel zum lebensunterhalt zur verfügung stehen, unter 
kontrahierungszwang. wegen dieser notwendigkeit unterliegt er 
einem Zeitdruck, der eine ungleiche verhandlungsposition erzeugt 
und damit die Möglichkeit ungleicher und ungerechter vertragsbezie-
hungen eröffnet. Die übermacht derer, denen die Produktionsmittel 
gehören oder in deren Auftrag darüber verfügen, haben von haus 
aus ein übergewicht beim Aushandeln der Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsentgelte gegenüber denen, die abhängig beschäftigt sind. im 
unternehmen oder betrieb haben nicht die belegschaften das sagen, 
sondern diejenigen, denen die weisungsbefugnis übertragen ist. Die 
wirtschaftlichen Machtungleichgewichte erzeugen jene vertikale un-
gleichheit, die strukturell das entstehen einer klassengesellschaft  
begünstigt. Diese besteht zuerst in einer verfestigt polarisierten ver-
teilung von einkommen und vermögen, aber auch im strukturell un-
gleichem Zugang zu bildungsgütern, gesellschaftlichen rangpositio-
nen und informellen beziehungsnetzen. in dieser erkenntnis der 
asymmetrischen beziehungen zwischen kapital und Arbeit liegt der 
Anspruch begründet, dass Arbeit sich nicht nach rein marktwirt-
schaftlichen gesichtspunkten verkauft, sondern durch staatliche rah-
mensetzung eine ordnung dieses Marktes durch einschränkungen 
der vertragsfreiheit festgelegt wird, beispielsweise durch Arbeitszeit-
begrenzungen, durch regelungen zum Arbeitsschutz oder bestim-
mungen zur Mindestlohnhöhe.
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Die ordoliberale freiburger schule hat relativ früh die politische Di-
mension einer marktwirtschaftlichen ordnung erkannt und sich einer 
darauf gerichteten reflexion gewidmet. Dem marktwirtschaftlichen 
wettbewerb haben deren vertreter zwar die funktion eines regulati-
ven Prinzips der wirtschaft zugewiesen. Aber gleichzeitig haben sie 
vier offene flanken des Marktes identifiziert: Der wettbewerb steuert 
sich nicht selbst, ohne eine rechtliche rahmenordnung kommt es zu 
einer verdrängung fairer Marktteilnehmer und er ruiniert sich selbst. 
eine geldverfassung, die eine stabilität des güterpreisniveaus und 
des monetären systems gewährleistet, geht nicht aus dem freien 
spiel der Marktkräfte hervor. Öffentliche güter werden durch ein pri-
vates Angebot nicht für alle bereitgestellt, der soziale Ausgleich 
kommt durch die Privatwirtschaft nicht zustande, die nur auf signale 
der kaufkraft und des leistungsvermögens reagiert. Deshalb ist eine 
intervention des staates erforderlich, die jedoch die marktwirtschaft-
lichen funktionsregeln nicht außer kraft setzen darf. walter eucken 
spricht etwa von einer „denkenden gestaltung der ordnung” (eucken 
1950, 240), die die wirtschaft dem Prinzip der vernunft unterwirft, 
also eben nicht mehr einer reinen Markthörigkeit verschreibt. Alfred 
Müller-Armack hat das konzept walter euckens um das politische 
Programm einer bewusst ökologisch und sozial gesteuerten Markt-
wirtschaft einschließlich der institutionen der betriebsverfassung und 
der unternehmerischen Mitbestimmung erweitert. Zudem hat er der 
Meinung widersprochen, dass die sozialpolitischen interventionen des 
staates sich dem regulativen Prinzip des Marktes unterordnen müss-
ten; diese Auffassung stimmt mit der ablehnenden Position der römi-
schen sozialverkündigung überein, dass „der wettbewerb das 
oberste gesetz der wirtschaft” (PP 26) sei. 

Papst Pius xi. unterschied in dem sozialrundschreiben Quadragesimo 
anno 1931 zwei begriffe: die kapitalistische wirtschaftsweise und die 
kapitalistische klassengesellschaft. Der Papst kennzeichnet eine wirt-
schaftsweise, „bei der es im Allgemeinen andere sind, die die Pro-
duktionsmittel, und andere, die die Arbeit zum gemeinsamen wirt-
schaftsvollzuge beistellen”, wobei das kapital nicht ohne die Arbeit, 
die Arbeit nicht ohne das kapital bestehen kann. Diese wirtschafts-
weise sei als solche nicht zu verdammen. „und in der tat, sie ist nicht 
in sich schlecht. Die verkehrtheit beginnt vielmehr erst dann, wenn 
das kapital die lohnarbeiterschaft in seinen Dienst nimmt, um die 
unternehmungen und die wirtschaft insgesamt einseitig nach seinem 
gesetz und zu seinem vorteil ablaufen zu lassen, ohne rücksicht auf 
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die Menschenwürde des Arbeiters, ohne rücksicht auf den gesell-
schaftlichen Charakter der wirtschaft, ohne rücksicht auf gemein-
wohl und gemeinwohlgerechtigkeit.” Die veränderungen der kapita-
listischen wirtschaftsweise haben zu einer zügellosen konkurrenz 
geführt, die mit dem überleben bloß des stärkeren endet, zu einer 
ungeheuren Zusammenballung wirtschaftlicher Macht in den händen 
weniger, die über kredite und ihre verteilung unbeschränkt verfügen, 
„zu einem dreifachen kampf: zum kampf um die Macht innerhalb der 
wirtschaft selbst; zum kampf sodann um die Macht über den staat, 
der selbst als Machtfaktor in den wirtschaftlichen interessenkämpfen 
eingesetzt werden soll; zum Machtkampf endlich der staaten unter-
einander, die mit Mitteln staatlicher Macht wirtschaftliche interessen 
ihrer Angehörigen durchzusetzen suchen und wieder umgekehrt zum 
Austrag zwischenstaatlicher streithändel wirtschaftliche Macht als 
kampfmittel einsetzen” (QA 100, 101, 108).

Papst Johannes Paul ii., der den historischen konflikt zwischen Arbeit 
und kapital schildert, übernimmt zwar das differenzierende urteil  
seiner vorgänger über den real existierenden kapitalismus als einer 
wertneutralen kapitalistischen wirtschaftsweise und dessen Aus-
wüchsen, verkehrtheiten, entartungen oder missbräuchlichen An-
wendungen. „Der gegensatz zwischen Arbeit und kapital hat seinen 
ursprung nicht in der struktur des Produktionsprozesses selbst noch 
auch in jener des wirtschaftsprozesses im ganzen” (le 13,2). Aber 
das ambivalente urteil über den „kapitalismus” scheint sich zu ver-
zweigen – in eine weltanschauliche und eine real machtpolitische 
richtung: Der kapitalismus ist zum einen die geschichtlich einmalige 
erscheinung eines sozio-ökonomischen systems, das im gegensatz 
zum sozialismus beziehungsweise „kommunismus” in das sozio-poli-
tische system des liberalismus eingebettet ist. Dieses hat die wirt-
schaftliche initiative ausschließlich der kapitaleigentümer gestärkt 
und gesichert, sich jedoch nicht genügend um die rechte des arbei-
tenden Menschen gekümmert und deshalb den Menschen als subjekt 
der Arbeit erniedrigt und auf dem gebiet der löhne, Arbeitsbedin-
gungen und Daseinsvorsorge ausgebeutet (le 7,3; 8,2). Zum andern 
hat der kapitalismus den strukturellen konflikt zwischen der „welt 
des kapitals” und der „welt der Arbeit” verursacht. Zwischen „der 
kleinen, aber sehr einflussreichen gruppe der unternehmer, der ei-
gentümer oder inhaber der verfügungsmacht über die Produktions-
mittel, und der viel zahlreicheren Menge derer, die nicht über diese 
Mittel verfügten, sondern am Produktionsprozess ausschließlich 
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durch ihre Arbeit beteiligt waren” (le 11,3). Dieser irrtum eines  
„primitiven kapitalismus” (le 7,3), die „verirrung des noch in seinen 
Anfängen steckenden kapitalismus” (le 13,4) beziehungsweise der 
standpunkt eines „harten kapitalismus” (le 14,4), können sich je-
derzeit wiederholen, sobald die eigentliche wertordnung des vor-
rangs der Arbeit vor dem kapital umgekehrt wird, indem das kapital 
die grundlage, den Maßstab und Zweck der Produktion bildet, wäh-
rend die objektive Dimension der Arbeit der subjektiven vorgezogen 
und der Mensch dem gesamt der materiellen Produktionsmittel 
gleichgeschaltet, als bloßes werkzeug behandelt und nicht zuerst  
als subjekt und ursache der Arbeit, als Zweck und Ziel der ganzen 
gütererzeugung” (le 7,3; 8,3) gewertet werden. 

tatsächlich stehen indessen hinter der sogenannten Antinomie zwi-
schen kapital und Arbeit gesellschaftliche und politische kräfte, le-
bende, konkrete Menschen: Auf der einen seite die Arbeiter, ohne ei-
gentümer der Produktionsmittel zu sein, und auf der anderen seite 
diejenigen, die die unternehmerrolle wahrnehmen und zugleich 
selbst Produktionsmitteleigentümer oder deren vertreter sind (le 
14,1). wenn sie zusammen arbeiten, kommt es zu einer gegenseiti-
gen Durchdringung, einer unauflösbaren, in gewisser hinsicht un-
trennbaren verbindung (le 13,2; 15,1). Zudem tritt der arbeitende 
Mensch in ein doppeltes erbe ein: seine Arbeit ist abhängig von den 
naturschätzen, die er nicht geschaffen, sondern vorgefunden hat; 
und seine Arbeit ist bedingt durch die initiative derer, die den vor-
handenen Produktionsapparat erarbeitet haben (le 12,3f.). folglich 
wäre eine radikale trennung von Arbeit und kapital als zwei Produkti-
onsfaktoren oder anonymen kräften, die in einen gegensatz zueinan-
der gestellt werden (le 13,3), überhaupt nicht angemessen. viel-
mehr ist eine wirtschaftsstruktur erstrebenswert, die „schon in ihren 
grundlagen den gegensatz zwischen Arbeit und kapital überwindet” 
(le 13,1). 

Der von Johannes Paul ii. konstatierte „vorrang der Arbeit” (le 8) 
geht über die wechselseitige und gleichgewichtige Zuordnung der 
Produktionsfaktoren kapital und Arbeit hinaus. Denn einmal ist die 
Arbeit eine der hauptsächlichen wirkursachen des Produktionspro-
zesses, während die gesamtheit der Produktionsmittel eine bloße  
instrumentalursache darstellt. Zum anderen sind alle Produktions-
mittel, von den einfachsten werkzeugen bis zu den ultramodernen 
Computern, nach und nach vom Menschen erarbeitet worden: Das 
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kapital ist zugleich frucht der Arbeit von generationen und entsteht 
ununterbrochen neu durch die Arbeit mit diesen Produktionsmitteln 
(le 14,4). und schließlich besteht das kapital nur aus einer summe 
von Dingen, während allein der Mensch als subjekt der Arbeit Person 
ist (le 12,6). Der vorrang der Arbeit vor dem kapital unterstreicht 
„den Primat des Menschen im Produktionsprozess, den Primat des 
Menschen gegenüber den Dingen” (le 12,6), den „Primat der Person 
über die sache, der menschlichen Arbeit über das kapital” (le 13,5). 

Aus diesem Primat werden zwei folgerungen gezogen: erstens: Das 
recht auf eigentum an Produktionsmitteln ist nicht absolut und un-
antastbar. Denn eigentum wird vor allem durch Arbeit erworben; au-
ßerdem ist das eigentumsrecht dem gemeinsamen Zugang zu den 
gütern, die die erde den Menschen bietet, untergeordnet. so darf 
man nicht gegen die Arbeit oder nur um des besitzes willen besitzen. 
vielmehr besteht das einzige Motiv, das das eigentum an Produkti-
onsmitteln rechtfertigt, darin, „der Arbeit zu dienen und dadurch die 
verwirklichung des ersten Prinzips der eigentumsordnung zu ermög-
lichen: die bestimmung der güter für alle und das gemeinsame 
recht auf ihren gebrauch” (le 14,3). Zweitens: Das ausschließliche 
Privateigentumsrecht sowie der strenge kapitalismus sind einer kon-
struktiven theoretischen wie praktischen revision zu unterziehen.  
Die notwendigen reformen bestehen jedoch nicht in der radikalen 
Aufhebung des eigentums an Produktionsmitteln, sondern in ver-
schiedenen formen von gewinnbeteiligung oder Arbeitnehmeraktien, 
die jedem aufgrund der eigenen Arbeit den vollen Anspruch einräu-
men, Miteigentümer der Produktionsmittel zu sein (le 14,5). Außer-
dem sind formen der Mitbestimmung zu entwickeln, die dem einzel-
nen Arbeiter den eindruck nehmen, lediglich rädchen in einem von 
oben bewegten bürokratischen Mechanismus zu sein, sondern seine 
eigeninitiative stärken und ihm das bewusstsein vermitteln, im eige-
nen bereich zu arbeiten (le 15,2).

Johannes Paul ii. hat 1991 die frage gestellt, ob nach dem scheitern 
des kommunismus der kapitalismus das siegreiche gesellschaftssys-
tem sei, das die Anstrengungen der transformationsländer verdient 
und den entwicklungsländern empfohlen werden soll. seine Antwort 
fällt komplex aus. „wird mit kapitalismus ein wirtschaftssystem be-
zeichnet, das die grundlegende und positive rolle des unterneh-
mens, des Marktes, des Privateigentums und der daraus folgenden 
verantwortung für die Produktionsmittel sowie die freie kreativität 
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des Menschen im bereich der wirtschaft anerkennt, ist die Antwort 
sicher positiv. vielleicht wäre es passender, von ,unternehmenswirt-
schaft’ oder ,Marktwirtschaft‘ oder einfach ,freier wirtschaft’ zu spre-
chen. wird aber unter ,kapitalismus’ ein system verstanden, in dem 
die wirtschaftliche freiheit nicht in eine feste rechtsordnung einge-
bunden ist, die sie in den Dienst der vollen menschlichen freiheit 
stellt und sie als eine besondere Dimension dieser freiheit mit ihrem 
ethischen und religiösen Mittelpunkt ansieht, dann ist die Antwort 
ebenso entschieden negativ” (CA 42). Jedenfalls sei die behauptung 
unhaltbar, „die niederlage des sogenannten ‚realen sozialismus’ lasse 
den kapitalismus als einziges Modell wirtschaftlicher organisation 
übrig” (CA 35). Dagegen sprechen die formen der Ausgrenzung, 
Ausbeutung und unterdrückung – insbesondere in den entwicklungs-
ländern – und menschlicher entfremdung besonders in den industri-
eländern, die auch heute noch wie zur Zeit der ersten industrialisie-
rung existieren. über die große Mehrheit der bevölkerung der Dritten 
welt gehe die wirtschaftliche entwicklung hinweg. sie seien, wenn 
auch nicht gerade ausgebeutet, doch weithin randexistenzen. sie 
könnten sich nicht an der gesellschaftlich organisierten Arbeit beteili-
gen, ihre kreativität ausdrücken und ihre leistungsfähigkeit entfal-
ten. viele andere, die nicht völlig am rand existieren, lebten in 
einem Milieu, in dem der kampf um das nackte überleben absoluten 
vorrang hat – und zwar unter den erbarmungslosen bedingungen der 
gründerzeit des kapitalismus. oder sie bebauten ein land, das ihnen 
nicht gehört, und würden wie halbe sklaven behandelt. trotz der 
großen veränderungen in den fortgeschrittenen gesellschaften bleibe 
in der Dritten welt wie auch in der sogenannten vierten welt das 
menschliche Defizit des kapitalismus bestehen. es sei durch die ab-
solute vorherrschaft des kapitals und des eigentums an Produktions-
mitteln über die „freie subjektivität der Arbeit des Menschen” (CA 
35) verursacht. Die westlichen länder würden gefahr laufen, in dem 
scheitern des realen sozialismus den einseitigen sieg des kapitalis-
mus zu sehen und sich nicht darum zu kümmern, an diesem wirt-
schaftssystem die gebotenen korrekturen vorzunehmen. es bestehe 
sogar die gefahr, dass sich eine radikale kapitalistische ideologie 
breitmacht, die es ablehnt, diese Probleme auch nur zu erwägen. 
stattdessen verbreite sie das blinde vorurteil, dass nicht von politi-
schen reformen, sondern vom freien spiel der Marktkräfte die lö-
sung zu erwarten ist. Das rundschreiben entwirft eine Alternative, 
nämlich „eine gesellschaftsordnung der freien Arbeit, der unterneh-
men und der beteiligung. sie stellt sich keineswegs gegen den Markt, 
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sondern verlangt, dass er von den sozialen kräften und vom staat in 
angemessener weise kontrolliert werde, um die befriedigung der 
grundbedürfnisse der gesellschaft zu gewährleisten” (CA 35). 

es gibt also nicht „den” kapitalismus, sondern unterschiedliche Aus-
prägungen und Mischformen eines ökonomischen funktionszusam-
menhangs einerseits und gesellschaftlicher Machtverhältnisse ande-
rerseits. überdies unterschieden sich die formen auch historisch und 
kulturell. so hat der französische wirtschaftswissenschaftler Michel 
Albert einen „rheinischen” kapitalismus typologisch vom anglo-ame-
rikanischen Modell der Marktwirtschaft abgetrennt (Albert 1992). 
weitere grundtypen scheinen auf, wenn man etwa in der geschichte 
zurückgeht („Manchester-kapitalismus”) oder sich die marktwirt-
schaftliche Praxis in asiatischen staaten vor Augen führt. gleichwohl 
bleibt festzuhalten, dass vor allem zwischen dem „rheinischen” kapi-
talismus und der katholischen soziallehre hinsichtlich der anthropolo-
gischen, sozialen und ethischen voraussetzungen und grundlagen si-
cherlich die größten ordnungspolitischen schnittmengen festzustellen 
sind.4

Der sozialstaat

Zur Zeit leos xiii. war die liberale vorstellung des bürgerlichen 
rechtsstaats vorherrschend, dessen kernaufgabe darin bestehe, die 
grundrechte der bürgerinnen und bürger einschließlich des rechts 
auf Privateigentum und gewerbefreiheit gegen eingriffe Dritter zu 
schützen. leo xiii. knüpft an solche vorstellungen an, erweitert je-
doch das konzept des rechtsstaats um das konzept des sozialstaats. 
Da der staat für alle da ist, für die oberen und unteren bevölke-
rungsgruppen, für die vermögenden und die vermögenslosen, muss 
er seine schutzfunktion auch auf die vermögenslosen und die Arbei-
ter ausdehnen. in dem rundschreiben klingt sogar das leitmotiv 
einer „option für die Armen” an: beim rechtsschutz für die Privaten 
sollte die ganz besondere fürsorge des staates der niederen besitz-
losen Masse gelten. „Die wohlhabenden sind nämlich nicht in dem 
Maße auf den öffentlichen schutz angewiesen, sie haben selbst die 
hilfe eher zur hand; dagegen hängen die besitzlosen, ohne eigenen 
boden unter den füßen, fast ganz von der fürsorge des staates ab. 
Die lohnarbeiter also, die ja zumeist die besitzlosen bilden, müssen 
vom staat in besondere obhut genommen werden” (rn 29). würde 
der staat sich dieser besonderen schutzfunktion gegenüber den Ar-
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beitern entziehen, wäre die verteilungsgerechtigkeit verletzt. Zur 
Aufgabe eines sozialstaats gehört die bereitstellung öffentlicher 
güter, die allen bürgerinnen und bürgern zugänglich sein sollen. Da 
die Arbeiter selbst erheblich dazu beitragen, dass solche güter be-
reitgestellt werden, weil nur – so die Meinung des Papstes – aus der 
Arbeit der werktätigen der reichtum der völker entsteht, sei der 
staat auch verpflichtet, den Arbeitern die ihnen zukommende Aus-
stattung an wohnraum, kleidung und nahrung zu gewährleisten. Der 
schutz des sozialstaats erstreckt sich jedoch über die sozialhilfe hin-
aus auf die gestaltung eines Arbeitsrechts zum schutz der abhängig 
beschäftigten gegen die überzogenen Ansprüche der Arbeitgeber und 
kapitaleigner, „welche die Arbeiter maßlos ausbeuten und sie nicht 
wie Menschen, sondern als sachen behandeln. Die gerechtigkeit und 
die Menschlichkeit erheben einspruch gegen Arbeitsforderungen von 
solcher höhe, dass der körper unterliegt und der geist sich ab-
stumpft” (rn 33).

gemäß der katholischen soziallehre ist der wettbewerb nicht regula-
tives Prinzip, sondern nur instrument, eingebettet in eine von sozia-
ler gerechtigkeit durchformte rechts- und gesellschaftsordnung.  
Zur freiheit und selbstverantwortung des einzelnen tritt die soziale 
Ausrichtung der wirtschaft. Auch die Marktwirtschaft ist steuerungs-
fähig und steuerungsbedürftig. sie ist weder ein Automat noch eine 
spielbank, sondern ein kulturprozess. folglich ist das sachziel der 
wirtschaft weder das ökonomische handeln noch die bedürfnisbefrie-
digung noch die gewinnerzielung des einzelnen, sondern das ge-
meinwohl. Dieses zu fördern ist Pflicht des staates (rn 26), denn er 
ist „der am meisten wesentliche und ausgeprägte träger des ge-
meinwohls” (gundlach 1964, 159). Mehr noch: es ist „die alleinige 
grundnorm allen rechts und politischen handelns” (Anzenbacher 
1998, 203). Das Ziel der wirtschaft erschöpft sich folglich nicht in 
der summe der einzelinteressen, sondern folgt einem ordnenden kol-
lektiven willen, der auf das allgemeine interesse gerichtet ist. Dabei 
leiten sich die forderungen des gemeinwohls aus der würde des 
Menschen ab, die ihn zum träger von rechten und Pflichten macht. 
hierin liegt auch die begründung sozialstaatlichen Denkens. es müsse, 
so das Zweite vaticanum, „alles dem Menschen zugänglich gemacht 
werden, was er für ein wirklich menschliches leben braucht, wie 
nahrung, kleidung und wohnung, sodann das recht auf eine freie 
wahl des lebensstandes und auf familiengründung, auf erziehung, 
Arbeit, guten ruf, ehre und auf geziemende information; ferner das 
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recht zum handeln nach der rechten norm seines gewissens, das 
recht auf schutz seiner privaten sphäre und auf die rechte freiheit 
auch in religiösen Dingen” (gaudiam et spes 26). neben die klassi-
schen schutzrechte treten gewährleistungsrechte, die dem Men-
schen erst die Möglichkeit der entfaltung geben. Aus dieser überle-
gung und der gegenseitigen verflechtung der Menschen gewinnt der 
begriff der solidarität seine bedeutung. es ist, wie es in der enzyk-
lika sollicitudio rei socialis aus dem Jahr 1987 formuliert ist, „die 
feste und beständige entschlossenheit, sich für das ‚gemeinwohl‘ 
einzusetzen, das heißt, für das wohl aller und eines jeden, weil wir 
alle für alle verantwortlich sind” (srs 38).

Die kirchen in Deutschland haben in einem gemeinsamen sozialwort 
im Jahr 1997 ein engagiertes Plädoyer für den sozialstaat formuliert, 
den sie als die entscheidende voraussetzung für die wahrung des  
sozialen friedens in der nachkriegsgeschichte der bundesrepublik 
betrachteten. Der Mehrheit der bevölkerung habe er eine soziale si-
cherung auf hohem niveau gewährt. Aber gegenwärtig sei er mit au-
ßergewöhnlichen herausforderungen konfrontiert – mit einer lang 
anhaltenden Arbeitslosigkeit, mit wachsender Armut in einem reichen 
land, von der besonders Arbeitslose, haushalte mit kindern und Al-
leinerziehende betroffen sind, mit einer bedrohlichen demografischen 
entwicklung und mit einer angespannten lage öffentlicher haushalte, 
die an den finanzierungslasten der Arbeitslosigkeit, der sozialen si-
cherungssysteme und der deutschen einigung zu tragen haben.

in der sozialen sicherung spreche nichts für einen systemwechsel, 
reformen seien aber unerlässlich, meinten die kirchen. Dafür nannten 
sie folgende grundsätze: Angesichts der sehr ungleichen verteilung 
der einkommen und vermögen sei für die Mehrheit der bevölkerung 
die umlagefinanzierte gesetzliche, beitrags- und leistungsbezogene 
solidarische sicherung gegen die gesellschaftlich bedingten elemen-
taren lebensrisiken unverzichtbar. sie müsse indessen armutsfest 
gemacht werden und ergänzt werden durch ein an der allgemeinen 
einkommensentwicklung dynamisiertes transfersystem als letztes 
Auffangnetz, die jedem gesellschaftsmitglied ein menschenwürdiges 
leben garantiert. im gesundheitswesen sollen eine vollwertige medi-
zinische versorgung und ein von der kaufkraft unabhängiger Zugang 
aller zur gesundheitsfürsorge gesichert sein. Die verschiebung der 
Anteile von beitragszahlern und rentnern infolge der demografischen 
entwicklung rechtfertige eine Anpassung der rentenformel. eine ak-
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tive beschäftigungspolitik solle jedoch den Anteil der beitragszahler 
erhöhen und den der bezieher von transferleistungen senken. Die 
strukturelle benachteiligung der haushalte mit kindern gegenüber 
den haushalten ohne kinder sei aufzuheben. Die unternehmen soll-
ten sich mehr auf die vereinbarkeit von familie und erwerbsarbeit 
einstellen und die erwerbsarbeit familienfreundlicher gestalten. Öf-
fentliche haushalte sollten nicht nur durch eine kürzung der Ausgaben, 
sondern auch durch eine verteilung der lasten auf der einnahmes-
eite konsolidiert werden. folglich seien bezieher höherer einkommen 
und vermögenseigentümer entsprechend ihrer leistungsfähigkeit zur 
finanzierung des sozialen Ausgleichs heranzuziehen, anstatt sie 
steuerlich zu entlasten. Der grundsatz der erhaltung der vermögens-
substanz dürfe nicht unantastbar sein. nicht nur Armut, sondern 
auch reichtum müsse ein thema der politischen Debatte sein. Des-
halb solle nicht nur ein regelmäßiger Armutsbericht, sondern auch 
ein reichtumsbericht erstellt werden. und angesichts der rasanten 
konzentration der vermögen in der hand der einkommens- und ver-
mögensstarken schichten sowie des größer werdenden Abstands 
zwischen den reichen haushalten und jenen haushalten, die über ein 
geringes oder gar kein vermögen verfügen, solle vereinbart werden, 
die abhängig beschäftigten am neugebildeten Produktivvermögen 
breit zu beteiligen.

eine nachhaltige resonanz hat das sozialwort nicht bewirkt. Zwar 
hatte die rot-grüne regierung entschieden, einen Armuts- und reich-
tumsbericht im Zweijahresrhythmus zu veröffentlichen, hat aber 
gleichzeitig den Abschied vom bisherigen sozialstaatsmodell forciert – 
durch die entregelung der Arbeitsverhältnisse und die Deregulierung 
der finanzpolitik, aber auch durch die Auflösung der „Deutschland 
Ag”. Mit der sogenannten Agenda 2010 wurde das sicherungsniveau, 
das den lebensstandard zu gewährleisten suchte, der durch erwerbs-
arbeit gewonnen war, dem sozio-kulturellen existenzminimum ange-
nähert. gleichzeitig setzte eine erosion der normalarbeitsverhältnisse 
ein – leiharbeit, scheinselbstständigkeit, befristete beschäftigung 
und Arbeit zu einem lohn, der durch sozialleistungen aufgestockt 
werden muss, sind nicht zuletzt durch die liberalisierung am Arbeits-
markt erfolgt.5 Der sozialstaat hat sich unter der formel: „fördern 
und fordern” zum wettbewerbsstaat entwickelt, der stark darauf 
ausgerichtet ist, die beschäftigungsfähigkeit der Ausgeschlossenen 
wiederherzustellen und sie in die gesellschaftlich organisierte er-
werbsarbeit zu integrieren. Dies scheint, auch bedingt durch die de-
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mografische entwicklung, zu gelingen. Die wettbewerbsfähigkeit der 
wirtschaft in Deutschland ist nicht zuletzt durch die grundlegenden 
strukturänderungen der letzten Jahre gestiegen und wirkt positiv auf 
den Arbeitsmarkt zurück. Als kollateralschaden bleibt eine Prekarisie-
rung von beschäftigungsstrukturen, die nur mühsam wieder einge-
dämmt werden kann: eine Zunahme von leiharbeit und werkverträ-
gen, eine Zunahme an unfreiwilliger teilzeitbeschäftigung und von 
niedrigster entlohnung, und schließlich, als langfristige folge, auch 
eine Zunahme von nicht mehr auskömmlichen renten im Alter, da 
sich die rentenleistung nach dem Prinzip der äquivalenz nach den  
im Arbeitsleben erworbenen Ansprüchen bemisst.

solidarität 

solidarität gehört zu den bekenntnisformeln, die die politische Öf-
fentlichkeit beherrschen und ist auch eine bestimmende grundformel 
im politischen Vokabular Europas (Stjernǿ 2004). Aber gleichzeitig  
ist das wort derart allgemein, dass es in keiner grundwerteliste, in 
keinem christlichen, sozialistischen oder liberalen Parteiprogramm 
und auch in keiner kirchlichen stellungnahme zur sozialen lage fehlt 
(einführend bayertz 1998). 

Dabei ist, neben der römischen rechtsgeschichte und der tradition 
der Arbeiterbewegung, die katholische soziallehre eine wichtige und 
einflussreiche traditionslinie in der bestimmung und Ableitung von 
solidarität. Mit der begründung des Christentums ist der bund, den 
die Juden mit gott geschlossen haben, universell. Deswegen ist zu-
nächst solidarität als eine christliche solidarität universal zu verste-
hen. Die gotteskindschaft und mehr noch das ereignis der Auferste-
hung macht die Menschheit zu einer einheit. in einem engeren sinn 
spielt der begriff der solidarität seit dem 19. Jahrhundert in der ka-
tholischen kirche eine zentrale rolle. hintergrund ist die beginnende 
industrialisierung und die frage, wie eine gesellschaft zusammenge-
halten werden kann. Die universale christliche bruderliebe war si-
cherlich hierfür ebenso wenig brauchbar wie der Appell an die Mildtä-
tigkeit und die Caritas. Die katholische soziallehre entwickelt in der 
folge eine neue begründung von solidarität, die vor allem mit den 
namen gustav gundlach, heinrich Pesch und oswald von nell-breun-
ing verbunden ist.6 Zentrale wegmarken sind die großen enzykliken 
rerum novarum 1891 und Quadragesimo anno 1931. solidarität wird 
als Prinzip verstanden, neben Personalität und subsidiarität, also 
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eine von Anfang an ordnende wirkidee. Personalität bezeichnet die 
bezogenheit des Menschen auf den Anderen, subsidiarität ist das 
vertikale, solidarität das horizontale ordnungsprinzip der gesell-
schaft. eine knappe Definition dieses verständnisses liefert die enzy-
klika sollicitudo rei socialis von 1987. solidarität ist demnach „die 
feste und beständige entschlossenheit, sich für das gemeinwohl ein-
zusetzen, das heißt für das wohl aller und eines jeden, weil wir alle 
für alle verantwortlich sind” (srs 38). wichtig ist hier der gedanke 
des gemeinwohls. Darin ist der aristotelische gedanke präsent, dass 
gemeinschaften von ihrem Ziel her bestimmt sind.

Johannes Paul ii. hat die persönliche tugend der solidarität in der 
nähe der gerechtigkeit verortet und als Antwort auf die entarteten 
Mechanismen der globalen spaltung und militärischen blockbildung, 
die er theologisch als „strukturen der sünde” deutet, entfaltet. er er-
innert an die biblische tradition, die den praktischen Ausbruch der 
Menschen aus der sünde „umkehr” nennt. Da personale und struktu-
relle sünde sich gegenseitig bedingen und bewirken, überwindet um-
kehr jedoch nur dann wirklich die sünde, wenn sie „die beziehungen 
eines jeden Menschen mit sich selbst, mit dem nächsten, mit den 
menschlichen gemeinschaften, auch den entferntesten, sowie mit 
der natur” (srs 38,3) verändert. Die politische Dimension der um-
kehr nennt das rundschreiben solidarität. Dieser sozialethische 
grundsatz lässt ein zweifaches verständnis zu. erstens den Appell an 
einflussreiche, „sich verantwortlich für die schwächsten (zu) fühlen 
und bereit (zu) sein, Anteil an ihrem besitz zu geben”, den Appell an 
die schwächsten, „keine rein passive oder gesellschaftsfeindliche 
haltung einzunehmen, sondern selbst zu tun, was ihnen zukommt” 
(srs 39,1) und den Appell an die Mittelschicht, den eigenen vorteil 
zurückzunehmen. ein solches verständnis von solidarität als „hilfe 
für die schwachen” je nach gesellschaftlicher stellung bewegt sich 
ganz im rahmen traditioneller soziallehre. ein zweiter Ansatz nimmt 
die Praxis der unterdrückten selbst in den blick, nicht die „Pro”-soli-
darität, sondern die „Con”-solidarität, nicht eine solidarität für die 
„schwachen”, sondern eine „solidarität der Armen untereinander” in 
gegenseitiger hilfe und politischer Aktion.7 ein solches verständnis 
der solidarität entstammt der Arbeiterbewegung, denen die interna-
tionale Dimension der solidarität zumindest deklaratorisch selbstver-
ständlich war. Die gemeinsame Aktion der unterdrückten schließt in-
dessen praktische solidarität anderer, nicht direkt betroffener an 
ihrer seite nicht aus (srs 39,2). Der Mut, den das rundschreiben 
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beweist, den ursprünglich kirchenfremden begriff der solidarität als 
„weg zum frieden und zugleich zur entwicklung” (srs 39) zu taufen, 
ist beachtenswert. 

Diese dynamische lesart der solidarität, die als ursprünglich römi-
scher rechtsbegriff in der Arbeiterbewegung eine folgenreiche um-
deutung erfahren hatte, wurde von Johannes Paul ii. in dem rund-
schreiben über die menschliche Arbeit 1981 gewählt. insofern die 
Arbeit eine grundlegende Dimension des Menschen ist, aus der eine 
verpflichtung gegen sich selbst und andere folgt, kann die Arbeit als 
„eine Quelle von rechten des Arbeitnehmers” (le 16,1) begriffen 
werden. ein solcher menschenrechtlicher Ansatz gründet indessen in 
der geschichtlichen Ausgangslage der Arbeiter zu beginn des indust-
rialisierungsprozesses, in ihrer erniedrigung und Ausbeutung, in ihrer 
sozialen benachteiligung bei formalrechtlicher gleichbehandlung. 
Diese systematische benachteiligung hat eine gegenbewegung der 
solidarität ausgelöst, die in dem organisierten Zusammenschluss der 
Arbeiter, die bildung von gegenmacht und die tarifpolitische einfluss-
nahme auf die gestaltung der Arbeitsbedingungen und der sozialge-
setzgebung eingemündet ist. um sich gegen die fortdauernde verlet-
zung der würde menschlicher Arbeit zu wehren, „bedarf es immer 
neuer bewegungen von solidarität der Arbeitenden und mit den Ar-
beitenden. Diese solidarität muss immer dort zur stelle sein, wo es 
die soziale herabwürdigung des subjekts der Arbeit, die Ausbeutung 
der Arbeitnehmer und die wachsenden Zonen von elend und sogar 
hunger erfordern” (le 8,6).

Die Anerkennung sozialer grundrechte der abhängig beschäftigten 
und die einsicht in die notwendigkeit solidarischen handelns erklären 
die herausragende bedeutung, die der polnische Papst den gewerk-
schaften zuspricht. „Die modernen gewerkschaften sind aus dem 
kampf der Arbeitnehmer, der Arbeiterschaft und vor allem der indus-
triearbeiter für den schutz ihrer legitimen rechte gegenüber den  
unternehmern und den besitzern der Produktionsmittel entstanden. 
ihre Aufgabe ist die verteidigung der existenziellen interessen der 
Arbeitnehmer in allen bereichen, wo ihre rechte berührt werden.  
Die historische erfahrung lehrt, dass organisationen dieser Art ein 
unentbehrliches element des sozialen lebens darstellen, vor allem  
in den modernen industriegesellschaften” (le 20,2). in dem rund-
schreiben werden die gewerkschaften nicht ausschließlich als Aus-
druck der klassenstruktur einer gesellschaft beziehungsweise als 
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teilnehmer eines klassenkampfes gesehen, der die gesellschaft un-
vermeidlich durchzieht. Zwar kämpfen sie um die berechtigten An-
sprüche der in den verschiedenen berufszweigen zusammenge-
schlossenen Arbeitnehmer. Aber solche Auseinandersetzungen sind 
der normale einsatz für ein gerechtes gut, für soziale gerechtigkeit. 
„es ist dies aber kein kampf gegen andere. wenn er bei umstrittenen 
fragen auch den Charakter einer opposition gegen andere annimmt, 
so geschieht das im hinblick auf das gut der sozialen gerechtigkeit 
und nicht um des ,kampfes’ willen oder um den gegner auszuschal-
ten” (le 20,3). Auf dieser grundlage muss das streikrecht als äu-
ßerstes Arbeitskampfmittel garantiert werden, wenngleich sein Miss-
brauch zu unterbinden ist (le 20,7). Die orientierung an der sozialen 
gerechtigkeit legt den gewerkschaften ein hohes Maß an gesamt-
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher verantwortung auf. Denn ei-
nerseits müssen sie sich im gesamtinteresse der gesellschaft für die 
veränderung dessen einsetzen, was im system des eigentums an 
Produktionsmitteln beziehungsweise in der Art ihrer verfügung feh-
lerhaft ist. Andererseits verweist die struktur des Produktionsprozes-
ses auf die unentbehrlichen elemente kapital und Arbeit, bindet die 
soziale kraft menschlicher Arbeit sowohl der Arbeiter als auch der, 
die über die Produktionsmittel verfügen, zu einer gemeinschaft zu-
sammen und stellt die wechselseitige verflechtung von wirtschaft 
und gesellschaft als ein system kommunizierender röhren dar. so 
dürfen soziale Aktivitäten zugunsten einzelner gruppen und die 
Durchsetzung gewerkschaftlicher forderungen nie in gruppen- und 
klassenegoismus ausarten. innerhalb dieser bezugspunkte „bleibt 
der arbeitsbedingte Zusammenschluss von Menschen zur verteidi-
gung der ihnen zukommenden rechte ein positiver faktor der sozia-
len ordnung und solidarität, von dem man nicht absehen kann” (le 
20,3). 

Die Mahnung an die Adresse der gewerkschaften, sich aus parteipoli-
tischen verflechtungen herauszuhalten, auch wenn ihre tätigkeit als 
politisches, das heißt am gesamtinteresse der gesellschaft orientier-
tes handeln qualifiziert wird, gilt nicht nur für Polen. „Die gewerk-
schaften haben nicht die eigenschaft politischer Parteien, die um die 
Macht kämpfen, und sollten auch nicht den entscheidungen der poli-
tischen Parteien unterstellt sein oder in zu enger verbindung mit ihnen 
stehen. sonst verlieren sie nämlich leicht den kontakt mit ihrem ei-
gentlichen Auftrag, der sicherung der berechtigten Ansprüche der 
Arbeitnehmer im rahmen des gemeinwohls des ganzen landes, und 
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werden stattdessen ein werkzeug für andere Zwecke” (le 20,5). 
Diese Aussage ermächtigt die gewerkschaften und begrenzt gleich-
zeitig ihr Mandat auf die originäre vertretung der interessen der Ar-
beitnehmer im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozess.

Das wiederlesen von texten der kirchlichen sozialverkündigung kann 
eine reflexion über die vielfältigen Deutungsmuster der solidarität 
anregen. eine heute noch nachschwingende Deutung der solidarität 
ist in den sozial-revolutionären bewegungen der letzten drei Jahr-
hunderte beheimatet. Die französische revolution hat das recht auf 
unterhalt für alle hilfsbedürftigen französischen bürger proklamiert 
und damit erstmals aus dem bürgerrecht auch einen Anspruch gegen 
die gemeinschaft postuliert (gauchet 1991, 109-116). Der französi-
sche sozialist Pierre lerroux hat solidarität zum schlüsselbegriff so-
zialer reformen unter einschluss symmetrischer rechte und Pflichten 
gemacht (wildt 1998, 205f.). in der revolution von 1848 wurde zur 
solidarität mit Arbeitern verschiedener berufsgruppen aufgerufen 
und zu ihrer verbrüderung über ländergrenzen hinweg. ferdinand 
lasalle formte das konzept der solidarität, das gemeinsame interes-
sen und gegenseitigkeit einschloss, zum zentralen bestandteil der 
selbstdeutung der Arbeiterbewegung in Deutschland. Das Pathos der 
Arbeiterbewegung markiert die scharfe trennungslinie einer tugend- 
und strukturethischen solidarität: Armut und verelendung werden 
nicht mehr als unentrinnbare schicksalsschläge hingenommen, son-
dern als folgen menschlicher entscheidung und als rechtsverletzun-
gen begriffen. Da die neu entstandenen wirtschaftsformen die vorin-
dustriellen hilfsquellen wie netzwerke von familien, nachbarschaften 
und Dorfgemeinschaften zerstört haben, war es folgerichtig, dass die 
in not geratenen Mitbürger, statt sich mit mildtätigen gaben abspei-
sen zu lassen, auf ihre verbrieften rechte pochten und die reparatur 
gesellschaftlich verursachter schäden verlangten.

Die ursprünge einer auf wechselseitigkeit beruhenden unterstützung 
gehen bis zurück in das Mittelalter. sie sind dort etwa in den genos-
senschaften und knappschaften zu finden, aber auch in den Pflicht-
gemeinschaften des mittelalterlichen ständewesens. Doch mit der 
Zeit wurden die freiwillig und privat organisierten unterstützungskas-
sen in öffentlich-rechtliche vertragsformen, grundrechtsansprüche 
und verfassungsnormen überführt. gleichzeitig wurden sie mit sozi-
alstaatlichem Zwang bewehrt, der in der lage war, die kollektiven  
risiken der Arbeitslosigkeit, des Alters und der krankheit rechtswirk-
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sam abzufedern. waren die sozialgesetze von bismarck dem gedan-
ken geschuldet, die soziale frage durch staatliche intervention zu be-
frieden, ist die begründung von solidarität heute eher personell und 
strukturell begründet. 

eine solche strukturelle solidarität ist jenen steuerungsmedien zuzu-
rechnen, die für moderne, in teilsphären ausdifferenzierte gesell-
schaften charakteristisch sind und die funktion erfüllen, die erwar-
tungen und handlungen der Menschen aufeinander abzustimmen 
(kaufmann 1984). solidarität steht als Medium gesellschaftlicher 
kommunikation neben der liebe, der sprachlichen verständigung, 
dem geld, der Macht und der Argumentation. im unterschied zum 
marktförmigen tausch, der gemäß dem äquivalenzgrundsatz auf 
strenger, transparenter gegenseitigkeit von beitrag und leistung be-
ruht, ist die steuerungsform der solidarität an die einschätzung ge-
bunden, dass diejenigen, die sich solidarisieren, sich einander als 
gleich ansehen und gleich setzen, weil sie eine gleiche interessen-
lage teilen, dass aber trotz oder wegen der gleichen interessenlage 
ein ungleiches verhältnis der lebenschancen bestehen bleibt. solida-
rität beruht also auf einer gegenseitigkeit, die nur latent vorhanden 
ist, weil leistung und gegenleistung sich nicht gleichzeitig entspre-
chen, sondern durch eine erwartung verknüpft sind, und gleichzeitig 
auf einer gegenseitigkeit, die nur unterstellt ist, weil objektive risi-
kolage und deren subjektive einschätzung voneinander abweichen 
(vgl. hondrich/koch-Arzberger 1994). worin sich die steuerungsform 
der solidarität von der Marktsteuerung deutlich unterscheidet, ist die 
nicht-äquivalenz von beitragszahlung und leistungsanspruch. Die 
beitragszahlung bemisst sich nach der finanziellen leistungsfähig-
keit, der monetäre oder sachliche leistungsanspruch dagegen nach 
der aktuellen bedürftigkeit.

Die tarifautonomie und der flächendeckende tarifvertrag sind die 
spezifische und erstrangige institution der solidarischen Arbeiterbe-
wegung, um die ungleiche verhandlungsposition, die der einzelne  
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber hat, aufzuheben und mit 
halbwegs paritätischer verhandlungsmacht, also „auf gleicher Augen-
höhe” vereinbarungen über Arbeitsbedingungen und -entgelte zu 
treffen. 

gegen die tarifautonomie und insbesondere den flächentarifvertrag 
wurden in den vergangenen dreißig Jahren heftige vorwürfe erhoben, 
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vor allem, dass sie die globale wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
wirtschaft gefährdeten. inzwischen brechen den gewerkschaften die 
tarifpolitischen verhandlungspartner von selbst weg; die Zahl der  
beschäftigten, die von einem branchentarifvertrag profitieren, ist in 
den letzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen. in westdeutschland 
waren es 2011 nur noch 54 Prozent der beschäftigten, in den neuen 
bundesländern gerade einmal 37 Prozent.8 Zum einen entziehen sich 
junge und relativ kleine unternehmen der tarifbindung und der Mit-
gliedschaft in den Arbeitgeberverbänden. Die Arbeitgeberverbände 
sind dazu übergegangen, auch eine Mitgliedschaft ohne tarifbindung 
zuzulassen. Zum anderen werden tarifverträge vereinbart, die bloß 
noch einen Mindestrahmen festlegen, der auf betrieblicher oder un-
ternehmerischer ebene ausgefüllt werden soll – entweder für eine 
begrenzte Dauer oder während einer wirtschaftlich angespannten si-
tuation. so ist der flächentarifvertrag in ein mehrstufiges verhand-
lungssystem der „kontrollierten Dezentralisierung” transformiert wor-
den, das den betriebsräten eine neue verhandlungskompetenz, aber 
auch schwer erträgliche belastungen zuweist. 

Die tarifautonomie und der flächendeckende tarifvertrag sind die 
wirksamste schranke gegen eine reine vermarktung des Arbeitsver-
mögens, weil zum einen der persönliche und notwendige Charakter 
des Arbeitsvermögens respektiert und zum andern in der regel ein 
verhandlungsergebnis erzielt wird, das als gerecht gelten kann. Zwar 
wird in den laufenden tarifverhandlungen über die aktuelle vertei-
lung der kollektiv hergestellten güter entschieden. Aber einschluss-
weise entscheiden die tarifpartner auch darüber, welche gesellschaft-
lich notwendige Arbeit der Marktsteuerung zugewiesen und welche 
der Privatsphäre überlassen bleibt. sie regeln, nach welchen krite-
rien einzelne Arbeitsleistungen, etwa handwerkliche oder organisato-
rische Arbeitsprofile bewertet, nach welchen kriterien sie entgolten 
werden und welche geschlechtsspezifischen Differenzierungen im ar-
beitsteiligen Produktionsprozess zu dulden sind. Die solidarität der 
Arbeitnehmer, ohne die eine gleichgewichtige verhandlungsmacht 
nicht erzielt werden kann, ist nicht selbstverständlich. Denn in die 
solidarität sind sehr heterogene interessengruppen eingebunden. 
Dabei werden die weniger konfliktfähigen gruppen relativ begünstigt, 
während den konfliktfähigen gruppen eine größere rücksichtnahme 
auf die schwächeren und folglich höhere „solidaritätskosten" abver-
langt werden. Allerdings ist auch hier in letzter Zeit eine entwicklung 
zu beobachten, in der die hoch konfliktfähigen gruppen sich aus der 
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solidarität verabschieden und mit ihrer verhandlungsmacht lediglich 
eigene interessen durchsetzen. Die entwicklung solcher spartenge-
werkschaften erschwert jene gesamtwirtschaftlichen rücksichten, in 
der die tätigkeiten der gewerkschaften auch gestellt sind. Der streik 
ist sittlich berechtigt, wenn und insofern er ein unvermeidliches Mit-
tel zu einem angemessenen nutzen darstellt. er verliert aber seine 
berechtigung, wenn mit ihm Ziele verfolgt werden, die dem gemein-
wohl zuwider laufen.9 

lassen sich für die lohnfindung in tarifverhandlungen Maßstäbe for-
mulieren, die ein gerechtes ergebnis vermuten lassen? Die legendäre 
triade der leistungsgesellschaft unterstellt, dass expertenwissen 
oder fachliche Qualifikationen zu einer verantwortlichen rangstellung 
im beruf führen, der dann ein verdientes einkommen entspricht. so 
würden sich ungleichheiten der einkommensverteilung in erster linie 
durch gründe rechtfertigen lassen, die in persönlichen leistungen, 
etwa in der Mobilisierung natürlicher talente oder energiepotenziale 
verankert sind. Allerdings ist eine solche lohnfindung entsprechend 
der grenzproduktivitätsregel, gemäß der die Arbeitskosten, die dem 
unternehmen beim einsatz eines zusätzlichen Arbeitsvermögens ent-
stehen, den wert der Arbeitsleistung nicht übersteigen dürfen, reine 
fiktion. Denn die individuelle Zurechnung einer Arbeitsleistung zu 
einem arbeitsteilig und gemeinsam hergestellten Produkt ist weder 
technisch noch ökonomisch möglich. normative optionen definieren 
dagegen den gerechten lohn so, dass dieser dem persönlichen oder 
familiären bedarf entspricht, wenngleich der Maßstab eines soge-
nannten familienlohns an das konzept des ein-ernährer-haushalts 
und der hausfrauen-ehe gekoppelt ist. wirtschaftsexperten wählen 
eine makroökonomische Perspektive, indem sie gesamtwirtschaftli-
che lohnsteigerungen für vertretbar halten, solange diese kostenni-
veauneutral bleiben. sie sind es, wenn sie die Produktivitätsrate ein-
schließlich der Zielinflationsrate der Zentralbank nicht übersteigen. 
Mit einer solchen vorgabe sind natürlich lohnforderungen, die an der 
vorhandenen verteilungsstruktur etwas ändern wollen, ausgeschlos-
sen. womit ist eine derart starre vorgabe gerechtfertigt? Die funktio-
nal eingespielte verteilungsstruktur ist an der unterstellten zukünfti-
gen verwendungsseite der einkommen orientiert – als einer grenze 
der lohnfindung, die nicht überschritten werden darf, soll es nicht zu 
inflationären störungen des gleichgewichts kommen. Die Argumen-
tation zugunsten dieser grenze lautet so: falls nach dem Abzug von 
steuern und beiträgen, die der finanzierung von gemeinschaftsauf-
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gaben und des lebensunterhalts der nichterwerbstätigen dienen, au-
ßerdem noch investitionen zu finanzieren sind, die als wünschens-
wert erachtet werden, um steigende Ansprüche an die lebenshaltung 
zu befriedigen, und wenn ferner diese investitionen im eigentum der 
privaten unternehmer bleiben und nicht in das eigentum der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer überführt werden sollen, „dann muss 
der ganze Aufwand für diese investitionen den Arbeitern vorenthal-
ten oder von ihrem einkommen abgehalten werden” (nell-breuning 
1986, 165). Diese „kapitalistische” verteilungsregel entspricht indes-
sen nicht dem Ziel einer egalitären verteilung der unternehmerischen 
beziehungsweise volkswirtschaftlichen wertschöpfung.

eine egalitäre Aneignung der von allen produktiven ressourcen ge-
meinsam erarbeiteten wertschöpfung sieht anders aus: gemäß der 
gängigen betriebswirtschaftlichen logik ist der monetäre gewinn in-
dikator und Maßstab für den erfolg des kapitalistischen unterneh-
mens. Dies ist nicht nur eine buchhalterische konvention, sondern 
konstitutiv für den kapitalismus. Aber korrekterweise, erklärt nell-
breuning, müsste der unternehmenserfolg am saldo dessen gemes-
sen werden, was im unternehmen an werten geschaffen und an 
werten verbraucht wird, also am „überschuss der unternehmerischen 
wertschöpfung über den wertverzehr” (nell-breuning 1986, 90). 
Diese entsteht durch die kollektive nutzung verschiedener vermö-
gen, etwa des naturvermögens, des gesellschaftsvermögens, des  
Arbeitsvermögens und des geldvermögens (kapital). Deren nutzung 
wird mit beiträgen, steuern, löhnen und Zinsen entgolten. nun wird 
in der üblichen geldrechnung die nutzung des Arbeits-, gesell-
schafts- und naturvermögens als Aufwand gebucht, das entgelt für 
die nutzung des geldvermögens dagegen dem gewinn zugeschlagen 
und mit ihm zusammen als reinertrag ausgewiesen. Juristen begrün-
den diese unterscheidung damit, dass ein unternehmen das natur-, 
Arbeits-, gesellschafts- und geldvermögen als von außenstehenden 
lieferanten bezieht. in einer wirtschaftlichen betrachtungsweise je-
doch müsste der unternehmenserfolg an der wertschöpfung insge-
samt gemessen werden. Diese entsteht aus der nutzung jener vier 
vermögen und setzt sich aus den vier entgelten für deren nutzung 
zusammen. in der ausschließlichen orientierung am gewinn statt an 
der wertschöpfung im kapitalistische interessenkonflikt ist angezeigt, 
dass die einkommensansprüche der kapitaleigner die Ansprüche der 
anderen vermögensträger verdrängen, dass der kapitalismus also 
die vorleistungen der natur, der Arbeit, der gesellschaft wenn nicht 
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zum nulltarif, so doch weithin unter dem angemessenen Preis in An-
spruch nimmt, anstatt den humanen, gesellschaftlichen und ökologi-
schen Ansprüchen das ihnen zustehende gewicht beizumessen.

nachhaltigkeit

während das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Ökonomie, der 
kurzfristigen nutzensteigerung und rationalen kalkulation gilt, wird 
das 21. Jahrhundert als das „Jahrhundert der umwelt” (von weizsä-
cker 1994, 8) gekennzeichnet. Der Paradigmenwechsel, zu dem der 
Club of rome 1972 aufgerufen hatte, scheint inzwischen in den köp-
fen und herzen zahlreicher Menschen angekommen zu sein. Das um-
weltbewusstsein hat sich von der lokalen und regionalen zur globalen 
und planetarischen ebene verlagert. Der globale Charakter der kli-
maveränderung, der alle Menschen trifft, die auf diesem Planeten 
leben, lässt das bewusstsein einer globalen solidarität und die Aner-
kennung des grundsatzes umfassender gerechtigkeit wachsen. 

Die deutschen bischöfe haben sich bereits 1980 in ihrer erklärung 
„Zukunft der schöpfung – Zukunft der Menschheit” ausführlich mit 
dem befasst, was sie als schöpfungskrise ausgemacht haben.10 Die 
neue grenzsituation des Menschen erfordere ein neues verhältnis zur 
welt. Die erklärung benennt die vielfältigen krisen, aber auch die 
unmöglichkeit, hinter die errungenschaften der neuzeit zurück zu 
gehen oder sie anderen kulturen zu verweigern. nachhaltigkeit wird 
als begriff noch nicht verwendet, gleichwohl aber die sittliche verant-
wortung für die lebbarkeit der welt in der Zukunft hervorgehoben. 

Der rat der evangelischen kirche Deutschlands und die Deutsche bi-
schofskonferenz haben 1985 die gemeinsame erklärung „verantwor-
tung wahrnehmen für die schöpfung”11 verabschiedet. sie bietet eine 
vielschichtige ursachendiagnose der umweltbelastung. erstmals wird 
in dieser gemeinsamen erklärung das leitbild einer ökologisch-sozia-
len Marktwirtschaft beschworen – bei gleichzeitiger deutlicher Absage 
sowohl an eine bürokratisch-zentralistische wirtschaftslenkung im 
interesse ökologischer Ziele als auch an eine suspendierung markt-
wirtschaftlicher steuerungsformen zugunsten kleinteiliger wirt-
schaftsstrukturen. 

Das gemeinsame wort der kirchen von 199712 hat einen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen reformkorridor zu einer ökologisch-sozi-
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alen Marktwirtschaft aufgestoßen. ein ehrgeiziger strukturwandel 
und die einbindung der wirtschaft in den stoffwechsel der natürli-
chen umwelt sind unaufschiebbar. seit den 70er-Jahren wird den 
Menschen zusehends bewusst, dass das wachstum der wirtschaft 
mit einer übermäßigen inanspruchnahme natürlicher ressourcen und 
einer belastung der umwelt erkauft worden ist, die ihre lebensquali-
tät verschlechtert hat. Deshalb ist die wirtschaftliche entwicklung 
vom ressourcenverbrauch und der umweltbelastung abzukoppeln.  
in Zukunft muss die deutsche gesellschaft ihren lebensstil und ihre 
wirtschaftsform so einrichten, dass die berechtigten interessen der 
kommenden generationen und der Menschen auf anderen kontinen-
ten nicht verletzt werden – nachhaltigkeit wird erstmals zu einer 
grundorientierung christlicher ethik. wie sich früher die gerechte so-
ziale verteilung nicht allein aus der Dynamik des Marktes ergeben 
hat, so ist auch jetzt nicht zu erwarten, dass sich die ökologischen 
Probleme aus der inhärenten Dynamik der sozialen Marktwirtschaft 
lösen lassen. Die ökologische komponente muss ein eigenständiger 
Zielfaktor wirtschaftlicher entwicklung werden. Da wirtschaft und 
gesellschaft bestandteile des Ökosystems der erde sind, müssen sie 
an die „regenerationsraten und Zeitrhythmen der ökologischen sys-
teme” (ebd.) rückgebunden werden. Mit einer bloßen nachbesserung 
des Modells der sozialen Marktwirtschaft ist es nicht getan, es bedarf 
einer strukturreform umweltbelastender wirtschaftszweige, nämlich 
der landwirtschaft, der Chemieindustrie, der verkehrssysteme und 
der energiegewinnung.

eine kommission der Deutschen bischofskonferenz hat 1998 ein Do-
kument „handeln für die Zukunft der schöpfung”13 veröffentlicht. ein 
solches handeln wird neben dem einsatz für soziale gerechtigkeit und 
der sicherung des friedens als die große herausforderung an der 
schwelle zum neuen Jahrtausend bezeichnet. Die schrift der kommis-
sion, die sich in erster linie an die katholischen kirchenmitglieder 
wendet, knüpft an das gemeinsame wort zur wirtschaftlichen und so-
zialen lage in Deutschland an und will den ökumenischen Dialog im 
Anschluss an den konziliaren Prozess fortsetzen. Zwei besondere Ak-
zente stehen im vordergrund: der brückenschlag zwischen christlicher 
schöpfungstheologie, umweltethik und dem leitbild der nachhaltigen 
entwicklung und ein intensives eingehen auf konkrete Praxisfelder. 

Die schwerpunkte christlicher schöpfungstheologie werden aus bibli-
schen geschichten, bildern und gleichnissen abgelesen. Die natürli-
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che umwelt spendet leben, wirkt aber auch bedrohlich. weil die 
natur als restlos von gott abhängig gedacht wird, ist sie entzaubert 
und hat folglich keine göttliche würde. Der bund gottes mit noah 
bestätigt das maßgebende ordnungsgefüge der natur trotz existie-
render brüche und konflikte. Der Mensch nimmt eine Doppelstellung 
ein. wegen des radikalen unterschieds von schöpfer und geschöpf 
ist jede vorstellung einer göttlichen natur ausgeschlossen. Die natur 
ist begrenzt, brüchig, konflikthaft. Die welt ist geschaffen, restlos auf 
gott verwiesen und restlos von ihm verschieden. Aber gott ist in der 
schöpfung präsent. Die gottebenbildlichkeit des Menschen mahnt ein 
entsprechungsverhältnis an. Allein der Mensch ist sittliches subjekt. 
Aber er ist geschaffen mit allem, was nicht gott ist. seine liebe zu 
gott verkörpert sich in der Achtung vor seinen Mitgeschöpfen. 

Die ethischen grundlagen umweltgerechten handelns werden zu-
nächst in der idealtypischen sichtung verschiedener umweltethischer 
begründungsmodelle gelegt: ein anthropozentrischer, pathozentri-
scher, biozentrischer und physiozentrischer Ansatz werden jeweils 
kurz charakterisiert. grundbegriff einer ökologischen ethik ist die 
verantwortung für eine intergenerationelle gerechtigkeit. eine ver-
antwortungsethik will auf die folgen, nicht so sehr auf die gesinnung 
des handelns aufmerksam machen. folglich geht es nicht nur um 
den persönlichen lebensstil beziehungsweise individuelle tugenden, 
sondern auch um die sozio-ökonomischen systeme. Die verantwor-
tung des Menschen für sich selbst, für seine soziale Mitwelt und seine 
natürliche umwelt konkretisiert sich in den kriterien der umwelt-, 
sozial- und individualverträglichkeit ethischen urteilens und ent-
scheidens. verantwortungsethik besteht in einer Abwägung zwischen 
konkurrierenden (ökologischen, sozialen, ökonomischen) gütern, in 
der Minimierung und Abwägung konkurrierender übel. 

Markus vogt urteilt, dass die deutschen bischöfe mit dem Dokument 
von 1998 „schrittmacher für die integration des gedankens der 
nachhaltigkeit in die kirchliche sozialverkündigung” (vogt 2008, 416) 
waren. freilich, schon in den enzykliken von Johannes Paul ii. hatten 
fragen des umweltschutzes eine große rolle gespielt. Die umwelt-
krise erfordere eine neue solidarität; der weltfriede sei auch durch 
einen Mangel an Achtung gegenüber der natur gefährdet.14 benedikt 
xvi. hat diese sorge 20 Jahre später in einer rede zum weltfriedens-
tag 2010 aufgegriffen und ausgeführt: es sei an der Zeit, „zu einer 
aufrichtigen generationen übergreifenden solidarität zu gelangen”.15 
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solidarität in der Zeit, solidarität der generationen untereinander: 
hier konkretisiert sich die idee der nachhaltigkeit als neues sozial-
prinzip, das auch für die gestaltung der Arbeitswelt von entscheiden-
der bedeutung sein wird. Arbeiten wird in die verantwortung der ge-
nerationen untereinander gestellt. Der Mensch ist Mitarbeiter gottes 
am schöpfungswerk; dies bedeutet aber auch, dass seine fähigkeit, 
mit Arbeit die welt umzugestalten, sich nicht von der „ur-schenkung 
der Dinge von seiten gottes” (CA 37) ablösen darf, zumal diese ur-
schenkung gemeinsames gut der Menschheit ist (CA 40). hier liegt 
auch eine verantwortung, die die gegenwärtigen für die künftigen 
generationen zu übernehmen haben (CA 40).

Miteigentum und Mitbestimmung 

Miteigentum und Mitbestimmung sind formen der Partizipation, die 
sich aus dem gedanken der subsidiarität ergeben. Diese hat nicht 
nur einen politischen und gesellschaftlichen ordnungsinhalt, sondern 
auch einen wirtschaftlichen. freilich ist der gedanke, dass sich sub-
sidiarität auch auf die struktur der wirtschaft bezieht und dies fol-
gen für die Art und weise des wirtschaftens hat, nicht unumstritten. 

für die betriebswirtschaft etwa ist das moderne unternehmen eine 
produzierende wirtschaftseinheit. es werden interne Merkmale, die 
kombination der Produktionsfaktoren entsprechend dem wirtschaft-
lichkeitsprinzip und die Aufrechterhaltung des finanziellen gleichge-
wichts von externen Merkmalen, der erwerbswirtschaftlichen Zielset-
zung sowie der äußeren Autonomie unterschieden. Die Juristen 
ihrerseits definieren das unternehmen als eine summe von sachen 
und rechten, tatsächlichen beziehungen und erfahrungen, die der 
unternehmer als wirtschaftliche einheit kombiniert. Das unterneh-
men ist zwar gegenstand zahlreicher bürgerlich-rechtlicher und han-
delsrechtlicher regelungen, nicht jedoch eigenständiges rechtsob-
jekt, schon gar nicht rechtssubjekt. Da nur der oder die eigentümer, 
die natürlichen oder juristischen Personen, denen das unternehmen 
gehört, rechtssubjekt sind, bildet das gesellschaftsrecht den rah-
men der unternehmen, die im wirtschaftsleben auftreten und innere 
wie äußere rechtsbeziehungen aufbauen.

Der kirchlichen sozialverkündigung dagegen ist die wahrung des 
personalen Charakters der Arbeit ein zentrales Anliegen. Dies gilt ge-
rade für die erwerbsarbeit, in der aufgrund des Abhängigkeitsverhält-

54



nisses die Personenwürde besonders gefährdet ist. Das unternehmen 
wird in erster linie als Personenverband, nicht als vermögensgegen-
stand begriffen. Die ressource Arbeit hat vorrang vor allen anderen 
sachlichen ressourcen. folglich wird zumindest eine konstruktive 
wechselseitige Zusammenarbeit jener Personengruppen angestrebt, 
die zum einen über das Arbeitsvermögen verfügen und denen zum 
andern das kapital gehört. Diese Zusammenarbeit erreicht am Ar-
beitsplatz, im betrieb und im unternehmen unterschiedliche grade 
der wechselseitigen information, beratung, beteiligung, Mitsprache 
und unternehmerischen Mitbestimmung der Arbeitnehmer.

Zwar hatte Papst Pius xi. die kapitalistische wirtschaftsweise und 
folglich das lohnarbeitsverhältnis nicht als in sich ungerecht bezeich-
net, aber auf alternative gestaltungsmöglichkeiten hingewiesen: „für 
den heutigen stand der gesellschaftlichen wirtschaft mag immerhin 
eine gewisse Annäherung des lohnarbeitsverhältnisses an ein gesell-
schaftsverhältnis nach Maßgabe des tunlichen sich empfehlen. er-
freuliche Anfänge sind ja bereits gemacht zum beiderseitigen nicht 
geringen vorteil der Arbeitnehmer wie der Produktionsmittelbesitzer” 
(QA 65). Allerdings ist die konkrete Ausgestaltung solcher Alternati-
ven offen geblieben. 

Papst Johannes xxiii. fand die forderung der Arbeiter nach aktiver 
teilnahme am leben des sie beschäftigenden unternehmens gerecht-
fertigt. so heißt es in der enzyklika Mater et magistra aus dem Jahr 
1961: „in jedem fall aber sollten die Arbeiter an der gestaltung der 
Angelegenheiten ihres unternehmens aktiv beteiligt werden. Das gilt 
sowohl für private als auch für öffentliche unternehmen. Das Ziel 
muss in jedem fall sein, das unternehmen zu einer echten menschli-
chen gemeinschaft zu machen” (MM 91). Die Mitbestimmung von der 
betrieblichen ebene auf die unternehmensebene übergreifen zu las-
sen, entspricht einer logik der beteiligungsgerechtigkeit. „Zweifellos 
muss ein unternehmen, das der würde des Menschen gerecht wer-
den will, auch eine wirksame einheitlichkeit der leitung wahren; dar-
aus folgt aber keineswegs, dass, wer tag für tag in ihm arbeitet, als 
bloßer untertan zu betrachten ist, dazu bestimmt, stummer befehls-
empfänger zu sein, ohne das recht, eigene wünsche und erfahrun-
gen anzubringen; dass er bei entscheidungen über die Zuweisung 
eines Arbeitsplatzes und die gestaltung seiner Arbeitsweise sich pas-
siv zu verhalten habe. hier ist ein weiterer gedanke angebracht: Die 
weitergehende verantwortung, die heute in verschiedenen wirtschafts-
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unternehmen den Arbeitern übertragen werden soll, entspricht 
durchaus der menschlichen natur, sie liegt aber auch im sinn der  
geschichtlichen entwicklung von heute in wirtschaft, gesellschaft 
und staat” (MM 92f.).

Die Pastoralkonstitution des 2. vatikanischen konzils hat den harten 
kern katholischer soziallehre, dass der Mensch urheber, Mittelpunkt 
und Ziel aller wirtschaft ist, auf die unternehmensverfassung ange-
wendet: „in den wirtschaftlichen unternehmen stehen Personen mit-
einander in verbund, das heißt freie, selbstverantwortliche, nach 
gottes bild geschaffene Menschen. Darum sollte man unter bedacht-
nahme auf die besonderen funktionen der einzelnen, sei es der ei-
gentümer, der Arbeitgeber, der leitenden und ausführenden kräfte, 
und unbeschadet der erforderlichen einheitlichen werkleitung die ak-
tive beteiligung aller an der unternehmensgestaltung voranbringen”.16

Papst Paul vi. erklärte in dem Apostolischen schreiben octogesima 
adveniens von 1971 aus Anlass des achtzigjährigen Jubiläums von 
rerum novarum , dass die menschliche würde und freiheit sich ge-
genwärtig in zwei legitimen forderungen für alle lebensbereiche  
ausdrückt: „Die erwähnte doppelte forderung von gleichheit und 
Mitbestimmung zielt auf eine bestimmte gestalt demokratischer ge-
sellschaft” (oA 24). Diese gesellschaft mag sich noch auf dem Prüf-
stand befinden, aber sie erschöpft sich nicht im streben nach fort-
schritt und quantitativem wachstum: „beschaffenheit und namentlich 
echtheit der menschlichen beziehungen, der grad der Mitbestim-
mung und Mitverantwortung sind für die künftige gesellschaft nicht 
weniger bedeutsam und wichtig als die Menge und vielfalt der produ-
zierten und dem verbraucher zugeführten güter” (oA 41). Dass poli-
tische Perspektiven in ökonomische Prozesse einfließen, zeigt, „wie 
sehr der heutige Mensch nach mehr Mitverantwortung und Mitent-
scheidung verlangt. Je höher die kultur steht, je stärker der sinn für 
freiheit wird, und je mehr der Mensch zu der einsicht kommt, wie 
schwerwiegend die unter den ungewissheitsbedingungen von heute 
getroffenen entscheidungen sich auf die lebensbedingungen der Zu-
kunft auswirken können, um so dringender wird dieses berechtigte 
verlangen” (oA 47). während bei Johannes xxiii. offen blieb, wie 
eine aktive beteiligung der Arbeiter näher zu regeln sei, damit ihre 
stimme gehört und ihre Mitverantwortung ernst genommen werde, 
hatten die relativ verschlüsselten Aussagen des konzils abweichende 
Deutungen ausgelöst. Die einen interpretierten „die aktive beteili-
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gung aller an der unternehmensgestaltung”17 so, als sei eine paritäti-
sche unternehmensverfassung zurückgewiesen worden. Die anderen 
leiteten aus der forderung des konzils, die Arbeiter auch an den ent-
scheidungen über wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten zu be-
teiligen, die nicht so sehr in den unternehmen, sondern auf höherer 
ebene getroffen werden, ab, dass die beteiligung an den entschei-
dungen im unternehmen einschlussweise mit gemeint sei. Diese un-
gewissheit beseitigte Papst Paul vi. 1969 in einer Ansprache vor der 
internationalen Arbeitsorganisation. Dort präzisierte er die Aussagen 
des konzils. Durch die konflikte der Zeit mache sich ein berechtigtes 
verlangen nach Mehr-sein deutlich. Das immer dichtere netz der re-
gelungen im Arbeitsleben müsse nun durch eine organische beteili-
gung ergänzt werden. Dies betreffe nicht nur die früchte der Arbeit, 
sondern auch die teilhabe an entscheidungen über wirtschaftliche 
und soziale Angelegenheiten, die für die Menschen und deren nach-
kommen entscheidend seien. Der nicht auszublendende politische 
und gesellschaftliche Charakter ökonomischer entscheidungsprozesse 
verlange, dass immer mehr Menschen an der vorbereitung von ent-
scheidungen, an den entscheidungen selbst und an deren Ausfüh-
rung beteiligt werden.18

Johannes Paul ii. scheint in dem rundschreiben über die Arbeit 
(1981) in zweifacher hinsicht die von seinem vorgänger erfolgte Prä-
zisierung des Mitbestimmungspostulats zurückzunehmen: erstens 
lässt er in der schwebe, ob Mitbestimmungsrechte ursprünglich auf 
der grundlage einer Mitarbeit im unternehmen angemeldet oder aus 
dem Miteigentum an Produktionsmitteln abgeleitet werden; die ent-
sprechenden Anregungen katholischer soziallehre „betreffen den Mit-
besitz des Arbeiters an den Produktionsmitteln in gestalt der beteili-
gung an der leitung, am ertrag oder als Anteilseigner” (le 14,5). 
und zweitens bleibt, falls aus der Arbeit an den Produktionsmitteln 
ein ursprüngliches Mitbestimmungspostulat resultieren sollte, die 
blickrichtung auf den Arbeitsplatz vorherrschend: „wenn der Mensch 
arbeitet und sich dabei aller verfügbaren Produktionsmittel bedient, 
so möchte er zugleich, dass die früchte dieser Arbeit ihm und den 
anderen zu gute kommen und dass er bei diesem Arbeitsprozess Mit-
verantwortlicher und Mitgestalter am Arbeitsplatz sein darf, an dem 
er tätig ist” (le 15,1).

gleichzeitig mit der beharrlich positiven einschätzung des personalen 
Charakters der Arbeit und des mit würde ausgestatteten subjekts 
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abhängiger erwerbsarbeit hat sich in der kirchlichen sozialverkündi-
gung das urteil über das gewicht des Privateigentums an Produkti-
onsmitteln relativiert.

leo xiii. ist noch beherrscht von einer bürgerlich-individualistischen 
und naturrechtlichen sichtweise, denn „das recht zum besitze priva-
ten eigentums hat der Mensch von der natur erhalten” (rn 4). Das 
eigentumsrecht ist ein vorstaatliches grundrecht des einzelnen Men-
schen. begründet wird dieses recht unter anderem damit, dass ein 
aus ersparnissen gebildetes eigentum lohn in anderer form sei, ge-
wissermaßen teil des Menschen selbst, dass er der Zukunftssiche-
rung im hinblick auf den eigenen lebensunterhalt und den der fami-
lie diene, und dass der Mensch als geistwesen die verfügung über 
die materiellen Dinge rechtlich gestalte (rn 3-12).

Pius xi. hebt die Doppelseitigkeit des eigentums, „seine individuelle 
und seine soziale, seine dem einzelwohl und seine dem gesamtwohl 
zugeordnete seite” (QA 45) heraus. Die individualfunktion des ei-
gentums besteht darin, dass jeder für sich und die seinen sorgen 
kann, die sozialfunktion darin, dass auf dem weg der institution des 
Privateigentums die güter der erde allen Menschen zukommen. Zwar 
unterscheidet Pius xi. unter berufung auf leo xiii. zwischen dem 
Privateigentum als rechtsinstitut und dem verantwortlichen umgang 
mit privatem eigentum, der nicht auf dem klageweg erstritten wer-
den kann. Aber staatliche Autorität kann unter berufung auf das ge-
meinwohl „genauer im einzelnen anordnen, was die eigentümer hin-
sichtlich des eigentumsgebrauchs dürfen, was ihnen verwehrt ist” 
(QA 108).

im Dokument des Zweiten vatikanischen konzils (1965) und im ent-
wicklungsrundschreiben Pauls vi. (1967) haben sich die Akzente der 
eigentumsperspektive verschoben. erster grundsatz ist nun der kol-
lektivanspruch der Menschen auf die güter der erde. „wenn aber die 
erde da ist, um jedem die Mittel für seine existenz und seine ent-
wicklung zu geben, dann hat jeder Mensch das recht, auf ihr das zu 
finden, was er nötig hat. Das konzil hat dies in erinnerung gerufen: 
gott hat die erde mit allem, was sie enthält, zum nutzen für alle 
Menschen und völker bestimmt; darum müssen diese geschaffenen 
güter in einem billigen verhältnis allen zustattenkommen, dabei hat 
die gerechtigkeit die führung, hand in hand geht mit ihr die liebe. 
Alle anderen rechte, ganz gleich welche, auch das des eigentums 
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und des freien tausches, sind diesem grundgesetz untergeordnet”. 
eine solche option relativiert das grundrecht des Privateigentums: 
„Das Privateigentum ist also für niemand ein unbedingtes und unum-
schränktes recht” (PP 22f.). im fall eines konflikts zwischen wohler-
worbenen rechten des einzelnen und den grundbedürfnissen der ge-
sellschaft muss die staatliche Autorität unter aktiver beteiligung der 
einzelnen und der gesellschaftlichen gruppen eine lösung suchen.

indem Johannes Paul ii. (1981) hinter dem gegensatz von kapital 
und Arbeit nicht abstrakte begriffe oder anonyme kräfte am werk 
sieht, sondern konkrete Menschen, die ihre Arbeitskraft in den Pro-
duktionsprozess einbringen und diejenigen, die Produktionsmittel zur 
verfügung stellen beziehungsweise über sie verfügen, kommt unmit-
telbar die eigentumsfrage ins spiel und wird gleichzeitig relativiert. 
während die marktradikalen vertreter eines entfesselten kapitalismus’ 
das ausschließliche recht des Privateigentums an Produktionsmitteln 
wie ein unantastbares „Dogma” des wirtschaftslebens verteidigen, 
gibt der Papst ein funktionales verständnis des eigentumsrechts zu 
erkennen. erstens hat die christliche tradition „dieses recht nie als 
absolut und unantastbar betrachtet” (le 14,2). Zweitens ist das pri-
vate eigentumsrecht „dem recht auf die gemeine nutzung, der be-
stimmung der güter für alle, untergeordnet” (le 14,2). Drittens er-
folgt die Aneignung von naturschätzen „durch die bearbeitung und 
zum Zweck weiterer verarbeitung” (le 12,2). so „erwirbt man eigen-
tum vor allem durch Arbeit und damit es der Arbeit diene. Das gilt 
namentlich für das eigentum an Produktionsmitteln” (le 14,3). Die 
errichtung von herrschafts- und Abhängigkeits-verhältnissen auf der 
grundlage des Privateigentums an Produktionsmitteln beziehungs-
weise die Ausbeutung der Arbeitnehmer durch die eigentümer der 
Produktionsmittel widerspricht der hinordnung des Privateigentums 
auf die Arbeit und das gemeinsame recht aller Menschen auf die 
nutzung der güter dieser erde. viertens ist das eigentumsrecht, wie 
es der harte kapitalismus vertritt, um der Achtung willen, die der Ar-
beit grundsätzlich geschuldet ist, einer konstruktiven (theoretischen 
und praktischen) revision zu unterziehen. Die Anerkennung der rich-
tig verstandenen stellung der Arbeit und des arbeitenden Menschen 
im Produktionsprozess verlangt „unverkennbar verschiedene Anpas-
sungen im bereich der rechtlichen ordnung des eigentums an Pro-
duktionsmitteln” (le 14,5), die verbesserung alles dessen, „was in 
der regelung des eigentums an den Produktionsmitteln oder in der 
Art und weise, wie diese eingesetzt werden und über sie verfügt 
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werden kann, fehlerhaft ist” (le 20,4). fünftens ist „unter den ent-
sprechenden bedingungen auch die überführung von Produktionsmit-
teln in gemeineigentum nicht auszuschließen” (le 14,3), wenn nur 
dadurch den Menschen der Zugang zum Arbeiten und zu den gütern 
der erde eröffnet werden kann. 

wirtschaftliche Mitbestimmung ist für die kirchliche sozialverkündi-
gung kein „irrtum der geschichte”, sondern die übertragung demo-
kratischer lebens- und Arbeitsformen aus der gesellschaftlichen und 
politischen welt in die welt der wirtschaft, die Anerkennung der ar-
beitenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als mit würde ausgestat-
teter Personen. Die Mitbestimmungsforderung folgt zwei einsichten: 
dass die abhängig beschäftigten erstens mit der überlassung ihres 
Arbeitsvermögens ihre persönliche Autonomie nicht verlieren und 
aufgrund dessen ein recht haben, in ihrer Autonomie respektiert zu 
werden. und dass zweitens eine korrektur der kapitalistischen vertei-
lungsregel, die den ressourcen des Arbeitsvermögens, gesellschafts-
vermögens und des naturvermögen ähnlich wie der ressource des 
geldvermögens aus eigen- und fremdkapital einen fairen Anteil an 
der gemeinsam erarbeiteten wertschöpfung gewährt, nicht möglich 
ist, solange eine paritätische beteiligung aller ressourcen an der ent-
scheidungsmacht, also eine demokratische Aneignung des kapitalisti-
schen unternehmens nicht gelingt. 

Grenzen der Arbeit

Artikel 140 des deutschen grundgesetzes erklärt die Artikel 136 bis 
139 der weimarer reichsverfassung zum bestandteil des grundge-
setzes. in Artikel 139 findet sich die heute etwas altertümlich anmu-
tende formulierung: „Der sonntag und die staatlich anerkannten fei-
ertage bleiben als tage der Arbeitsruhe und der seelischen erhebung 
gesetzlich geschützt.” ein solcher gesetzlicher schutz der arbeits-
freien sphäre erscheint heute notwendiger denn je. wir sind weit von 
jener utopie entfernt, die John Maynard keynes in einem Aufsatz 
skizziert hat, als er über die ökonomischen Möglichkeiten seiner enkel 
spekulierte. Diese würden, so die kühne voraussage des britischen 
Ökonomen, über die entwicklung der technischen Möglichkeiten ein 
übermaß an freier Zeit zur verfügung gestellt bekommen (keynes 
1972). heute wissen wir: Das gegenteil ist der fall. es sind gerade 
die technischen Möglichkeiten mit denen die Arbeitswelt in die welt 
der freizeit eindringt und diese zunehmend kolonisiert.

60



in biblischer Perspektive ist mit der Arbeit auch die freizeit, die Muße 
entstanden; gott erschuf die welt in sechs tagen, aber am siebten 
tag ruhte er. Die Arbeit ist für den Menschen zentral, aber nicht ex-
klusiv; seine Personalität verwirklicht sich auch in bezügen außerhalb 
der Arbeitswelt. er ist als ebenbild gottes geschaffen und soll ihm es 
gleich tun. Deswegen ist es ein gebot der würde des Menschen, dass 
er nicht zum sklaven der Arbeit wird, sondern sie aus der Distanz 
der nichtarbeit betrachten, darüber reflektieren kann.19 Die Muße 
gibt dem Menschen die Möglichkeit, über sich selbst, seine herkunft, 
seine Ziele zu reflektieren und nicht dem eigenen werk zu verfallen. 
in der alttestamentarischen tradition ist der sabbath heilig als tag 
der Arbeitsruhe; die nichtachtung kann sogar mit dem tode bestraft 
werden (2 Moses 31, 14, 15). eine spezielle vorschrift gilt der land-
wirtschaft; sechs Jahre darf das land bewirtschaftet werden, im 
siebten Jahr aber muss es ruhen (2 Moses 23, 10,11). Das neue tes-
tament hat sich von den rigiden vorschriften gelöst, das gebot der 
ruhe im kern beibehalten, es aber in die verantwortung des glau-
benden selbst gestellt. in der veränderten wirtschaftsform der in-
dustrialisierung gewann die frage wieder an Aktualität, gerade auch 
weil der verwertungsprozess der Arbeit keine schranken mehr zu 
kennen schien. vorindustrielle gesellschaften unterliegen stärker na-
türlichen Arbeitsrhythmen, die sowohl durch die Jahreszeiten als 
auch den wechsel von tag und nacht vorgegeben sind. Die erfindung 
der uhr erlaubte eine feste und von natürlichen rhythmen unabhän-
gige Zeiteinteilung. in der frühphase der industrialisierung ist dies 
bereits gegen widerstände durchgesetzt worden. Die tagelöhner-
struktur, eben nur so lange zu arbeiten bis das erforderliche geld 
verdient war, wurde durch eine feste Arbeitsstruktur ersetzt, damit 
die Arbeiter in einem festen Zeitkorsett verlässlich die Maschinen be-
dienen konnten und die Produktionsergebnisse damit berechenbar 
wurden. Die stechuhr wurde zum Markenzeichen einer Produktions-
weise, die auf natürliche rhythmen und bedürfnisse keinerlei rück-
sicht mehr nahm und die Arbeitszeit einer rigiden Disziplinierung un-
terwarf, getreu dem Motto, dass Zeit geld sei. leo xiii. hat in seiner 
enzyklika rerum novarum den Anspruch auf ruhe und Muße noch 
defensiv formuliert und die besitzenden aufgefordert, die Arbeiter 
nicht wie sklaven zu behandeln, gebührende rücksicht auf ihr geisti-
ges wohl und die religiösen bedürfnisse zu nehmen, ihnen vor allem 
aber Zeit zu lassen für ihre gottesdienstlichen übungen (rn 16). Der 
kern des ruhegebotes blieb aber die kontemplation, denn „die religiös 
geweihte ruhe enthebt den Menschen den geschäften des täglichen 
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lebens, der last gewohnter Arbeit, um ihn aufzurufen zu gedanken 
an die güter des Jenseits und zu den Pflichten der gottes verehrung” 
(rn 32).

Deutlicher äußert sich die Pastoralkonstitution gaudium et spes: „Alle 
aber, die ihre Zeit und kraft mit gebührendem verantwortungsbe-
wusstsein der Arbeit widmen, sollten auch über ausreichende ruhe-
zeiten und Muße verfügen für das leben mit ihren familien, für ihr 
kulturelles, gesellschaftliches und religiöses leben” (gs, 67). Diese 
Möglichkeit zu schaffen ist eine verpflichtung der Arbeitgeber, aber 
auch der öffentlichen Autoritäten.20 freilich haben sich durch die 
technologische entwicklung die bedingungen der Möglichkeit, ausrei-
chende ruhezeiten gewährleisten zu können, dramatisch verschlech-
tert. Die globalisierung hat Zeit und raum schrumpfen lassen und 
die rhythmen von tag und nacht in den global verflochtenen wirt-
schaftsräumen nivelliert. Darüber hinaus verschwinden durch moderne 
kommunikationsmittel die klaren grenzen von Arbeit und freizeit. 
immer erreichbar zu sein ist leitbild und fluch der kommunikations-
gesellschaft, in der sich individuen längst als bediener technischer 
geräte identifizieren. Das kommunikationsmedium ist kein Mittel 
zum Zweck, sondern häufig schon Zweck an sich. Die erkenntnis 
setzt sich langsam durch, dass die fehlende grenze zwischen Arbeit 
und freizeit in beiden formen den Menschen krank macht: Die welt-
gesundheitsorganisation hat berufsbedingten stress als eine der gro-
ßen gesundheitsgefahren längst zum thema gemacht und weitrei-
chende vorschläge entwickelt.21 Das nichtbeachten der grenzen der 
Arbeit hat überdies erhebliche betriebswirtschaftliche und volkswirt-
schaftliche folgekosten. so ist die Zahl der psychischen erkrankun-
gen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dieses krankheitsbild 
kann auch eine folge der entgrenzung von Arbeit sein, in der eine 
permanente beschleunigung zu einem verlust an substanz und ori-
entierung führt.22 Arbeit wird zum lebensinhalt, die notwendige ba-
lance zu anderen Aspekten des lebens geht verloren. in rerum no-
varum hatte leo xiii. konstatiert, dass „die gerechtigkeit und die 
Menschlichkeit einspruch erheben gegen Arbeitsforderungen von sol-
cher höhe, dass der körper unterliegt und der geist sich abstumpft” 
(rn 33). 

Aber auch in einer anderen bedeutung spielen grenzen in der mo-
dernen Arbeitswelt eine rolle. während sich für einen teil der arbei-
tenden Menschen die Arbeit (unfreiwillig) entgrenzt durch moderne 
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kommunikationsmittel, das ineinanderfließen von Arbeit und freizeit 
oder schlicht das Ableisten von überstunden, leisten andere Arbeit 
auf Zuruf, sind jederzeit abrufbar, teilweise unterbeschäftigt und kön-
nen weder für sich noch ihre familien Zeit verlässlich planen. für 
wiederum andere wird Arbeit unfreiwillig begrenzt. sie arbeiten in 
teilzeit oder Mini- und Midijobs und sind zum teil auf aufstockende 
hilfe angewiesen. freilich, nicht jede befristung von stunden, nicht 
jeder Minijob ist unfreiwillig; schließlich war die Möglichkeit von teil-
zeitbeschäftigung vor dem hintergrund der vereinbarkeit von familie 
und beruf einmal als fortschritt gefeiert worden. Aber von den teil-
zeitregelungen und den Mini- oder Midijobs machen vorwiegend 
frauen gebrauch. Dies ist sicherlich häufig durch traditionelle rollen-
bilder verursacht, die Männern eher die rolle des ernährers und 
frauen vornehmlich die rolle der Mutter und nur nebenbei eine rolle 
im erwerbsleben zuspricht. ob dies immer mit der forderung verein-
bar ist, Arbeit und familie müssten „auf rechte Art miteinander ver-
bunden sein, auf rechte weise einander durchdringen” (le 10) ist 
und bleibt gegenstand gesellschaftlicher Debatten über rollenbilder 
und familienorganisation. 

Arbeit, wachstum und wohlstand

liest man die texte der soziallehre fällt auf, dass kaum über wirt-
schaftliches wachstum gesprochen wird. Das kann insofern nicht ver-
wundern als wachstum nur ein Mittel ist in bezug auf den normati-
ven horizont des gemeinwohls. Pius xi. hatte in Quadragesimo anno 
das unternehmertum als wertschöpfende institution ausgemacht; 
das streben nach reichtum und gewinn wird nicht kritisiert, sofern 
sittliche grenzen beachtet werden. Zudem erlaube ein Zuwachs an 
Produktivität in einem „großen wirtschaftskörper, (…) innerhalb des-
sen sie als glieder sich gegenseitig ergänzen und fördern” auch eine 
allgemeine hebung der zivilisatorischen Qualität einer gesellschaft, 
weil sie den Menschen eine „entfaltung eines veredelten kulturlebens 
(ermöglicht), das, im rechten Maß genossen, dem tugendlichen 
leben nicht nur nicht abträglich, sondern im gegenteil förderlich ist” 
(QA 75). wachstum ist also, recht verstanden, in einem stadium, das 
die Menschen über die bloßen naturnotwendigkeiten hinaus führt, 
mit zivilisatorischem fortschritt gleichzusetzen. 

immer aber schwingt auch ein durchaus kritischer ton mit, der vor 
der gefahr einer verselbstständigung von wirtschaft und technik 
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warnt. so sieht die soziallehre zwar zunächst in der ungeheuren ver-
mehrung der Produktionsmittel, also der entwicklung der Arbeit unter 
dem gesichtspunkt der technik, eine positive gegebenheit, „voraus-
gesetzt, dass die objektive Dimension der Arbeit nicht die oberhand 
über die subjektive gewinnt und so dem Menschen seine würde und 
seine unveräußerlichen rechte nimmt oder schmälert” (le 10). Aber 
die gefahr, das technische zu tun weil es möglich ist und nicht mehr 
zurückgekoppelt wird an die lebenslage der Menschen, ist real. so 
hat schon Joseph ratzinger früh eine rein technologische umformung 
des Menschen kritisiert (ratzinger 2000, 51-61), eine botschaft, die 
in der Mahnung der enzyklika Caritas in veritate widerhall findet, das 
wahre nicht mit dem Machbaren zu verwechseln (Civ 70). Maß des 
fortschritts sind nicht allein wirtschaftliche und technologische As-
pekte, sondern eine gesamtheitliche betrachtung (Civ 23). skeptisch 
äußert sich die soziallehre auch über die Ökonomie der kurzfristig-
keit (Civ 32), vor allem aber über die ‚wunder der finanzwelt‘, die 
„ein unnatürliches und konsumorientiertes wachstum” unterstützen 
(Civ 68). schon aus diesen wenigen Anmerkungen wird deutlich, 
dass wachstum für sich genommen weder ein wert noch ein unwert 
ist, sondern auf ein gesamtbild des Menschen bezogen sein muss – 
es gibt schädliche formen des wachstums, und es gibt hilfreiche for-
men. Maß der beurteilung ist der Mensch. 

in der Aussage, dass wohlstand aus Arbeit entsteht (rn 27) und 
strebsamkeit und fleiß Quellen des wohlstands sind (rn 12), spie-
gelt sich ein Arbeitsverständnis, das heute zugleich als modern und 
zeitkritisch wahrgenommen werden kann. Modern war und ist dieses 
verständnis insofern, als sich darin der bürgerliche Arbeitsbegriff der 
neuzeit spiegelt: Arbeit ist kennzeichen erfolgreicher lebensführung, 
Quelle von wohlstand und reichtum, ursächlich für eine hohe soziale 
Mobilität und damit zentraler begriff neuzeitlichen wirtschaftens.23 
Zeitkritisch ist die Aussage deshalb, weil gegenwärtig zunehmend 
der eindruck entsteht, wohlstand entstehe durch finanzgeschäfte, 
also anstrengungslos ohne einen materiellen gegenwert, lediglich 
durch eine buchhalterische vermehrung von geld.24 Dieses verständ-
nis wird von der soziallehre als „trügerisch und schädlich” verworfen 
(Civ 68). so bleibt die soziallehre in einem doppelten sinn relevant. 
sie ist kritik an den entartungen der suche nach wohlstand; wirt-
schaft wird immer am Menschen gemessen. sie weist gleichzeitig da-
rauf hin, dass es grenzen des wachstums gibt: sie liegen in der for-
derung nach nachhaltigkeit und der solidarität in der Zeit.
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Dennoch bleibt es gerade in der globalisierung die neue herausfor-
derung, die sich aus der hohen Mobilität von kapital und zum teil 
auch von Arbeit ergibt. Dies suspendiert keineswegs das Denken hin 
zum gemeinwohl und die verpflichtung, strukturen zu schaffen, die 
eine umfassende nachhaltige und solidarische entwicklung ermögli-
chen. Dies mag unter den bedingungen der globalisierung, in wel-
cher der nationalstaat und die darauf fußenden institutionen sich 
schwer tun, sich gegenüber den wirtschafts- und finanzstrukturen 
durchzusetzen, die die nationalstaatlichen grenzen durchdringen und 
sich einer vernünftigen regelung zu entziehen suchen, erschwert 
werden. hier sei aber in erinnerung gerufen, dass am Ausgangspunkt 
der soziallehre unter leo xiii. ebenfalls die erkenntnis stand, dass 
alte und überkommene schutzstrukturen sich auflösten und eine 
neue Antwort auf das schutzbedürfnis gerade der arbeitenden Men-
schen gefunden werden musste.25 so steht, gerade in der frage des 
schutzes der arbeitenden Menschen und, als neuer topos, unter be-
dingungen der nachhaltigkeit, die soziallehre heute vor einer ähnlich 
großen herausforderung wie am ende des 19. Jahrhunderts. Diese 
herausforderung muss angenommen und gestaltet werden. benedikt 
xvi. warnt davor, angesichts der globalisierung in eine fatalistische 
grundhaltung zu fallen; vielmehr verweise die globalisierung eben 
auch auf die einheit der Menschenfamilie, auf einen globalen integra-
tionsprozess (Civ 42). Auch spricht er von der Möglichkeit einer „soli-
darischen humanisierung” des globalisierungsprozesses, dem eigen 
ist, dass die sozialen Probleme nun die Menschheitsfamilie insgesamt 
betreffen. Das neue sozial zu denken bleibt eine dauernde heraus-
forderung an die soziallehre. 

norbert elias hat davon gesprochen, dass der seelenhaushalt des 
modernen Menschen aus dem gleichgewicht gerate, wenn er nicht 
mehr arbeiten könne (elias 1997, 353-354.). Dieser grundbefindlich-
keit wird die soziallehre gerecht indem sie das wirtschaften am Men-
schen ausrichtet und nicht an der schaffung von reichtümern. Dies 
bleibt auch in der globalisierung eine entscheidende herausforde-
rung: Die Chancen zu nutzen „auf weltweiter ebene einem humanis-
mus der Arbeit und einer solidarität der Arbeitswelt gestalt zu 
geben, damit der Mensch, der in einem solchen erweiterten und ver-
netzten kontext arbeitet, seine berufung zur einheit und solidarität 
immer besser versteht.”26 
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1| Systematisch zusammengefasst in: Kompendium (2006); Textausgabe: 
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4| So dezidiert Rauscher (2008, 546).
5| Kritisch aus Sicht der Soziallehre, Hengsbach (2004)/ Blüm (2004; 2011).
6| Zur geistesgeschichtlichen Einordnung Dirsch (2006). 
7| Die Bezüge zur Theologie der Befreiung sind hier angelegt. Vgl. dazu 

Gutiérrez (1992).
8| Vgl. die Zahlen des IAB, Download unter: http://doku.iab.de/aktuell/ 

2012/tarifbindungsentwicklung_1996-2011.pdf (Zugriff am 29.1.2013).
9| Katechismus der katholischen Kirche, 2435.
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pdf (Zugriff am 4.2.2013).

11| Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung. Gemeinsame Erklärung 
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen 
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EKD-Texte/44681.html (Zugriff am 29.1.2013).
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29.1.2013).
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Bischöfe, Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen: Handeln 
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mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace_en.html (Zugriff am 
29.1.2013).
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Arbeit und Personalität in  
chancengerechter gesellschaft

Peter Schallenberg

nach einhelliger überzeugung der christlichen theologie (und nicht 
zuletzt der christlichen sozialethik) lebt der Mensch weit mehr im 
raum der Metaphysik als der Physik, ist er mehr auf dem feld der 
kultur als auf dem feld der natur tätig, mehr im raum der ethik 
nach gutem und geglücktem leben strebend als im raum der tech-
nik um möglichst langes und gesundes überleben besorgt. Jedenfalls 
solange er sich als menschliche Person und damit als geistwesen 
versteht. Das selbstverständnis der menschlichen Person übersteigt 
daher die grenzen von raum und Zeit und damit zugleich den raum 
der naturhaften bedürfnisbefriedigung. Alles, was der Mensch tut, 
steht unter der letzten frage „warum?”, auch und gerade seine her-
stellende tätigkeit und seine gestaltende Arbeit. freilich: Jeder ist 
um langes und gesundes leben besorgt, aber doch nur unter der vo-
raussetzung eines letzten sinnes, eines Zieles, einer Antwort auf die 
frage „warum bin ich überhaupt auf der welt?” nicht zuletzt die klas-
sischen fragen der gnosis, wie sie etwa Ansgar wucherpfennig neu-
estens zitiert und aufgreift, zeigen dies schon in der frühzeit des 
Christentums, zumal in der Auseinandersetzung mit heidnischen er-
lösungsvorstellungen: „Clemens Alexandrinus exzerpiert aus den 
schriften des valentinianischen gnostikers theodotus sieben fragen, 
mit denen die gnostische erkenntnis das menschliche Dasein zu er-
gründen versucht: ‚wer waren wir? was sind wir geworden? wo waren 
wir? wohinein sind wir geworfen? wohin eilen wir? wovon sind wir 
befreit? was ist geburt, was ist wiedergeburt?’ Die gnosis hält eine 
Antwort auf diese fragen bereit. Allerdings geht der christliche glaube 
auf die gleichen fragen ein. er beantwortet sie aus den Quellen des 
glaubens und so führt auch er zur erkenntnis” (wucherpfennig 2012, 
251; daneben Markschies 2009). Christlicher glaube antwortet auf 
diese fragen mit dem glauben an gott und seine offenbarung in 
Jesus Christus: so ist gott, so liebenswert und menschenfreundlich. 
und so soll und darf der Mensch sein, so liebenswert und menschen-
freundlich, vor und jenseits jeder technik und jeder produktiven Ar-
beit. und jede technik muss diese innere Qualität des Menschen – 



jedes Menschen als Person – achten und voraussetzen, ohne doch 
ein urteil über diese Qualität als gottesebenbild und mit Menschen-
würde begabt fällen zu dürfen. technik ist richtig, aber nur wenn sie 
gut ist: Denn in der Differenz von gut und böse liegt der grundle-
gende unterschied der in der griechischen Achsenzeit des 7. bis 5. 
Jahrhunderts erstmals erkundeten und ausgemessenen ethischen 
hochebene, und hier liegt gleichsam der springende Punkt. Das gute 
ist in der sicht der klassischen griechischen Philosophie und ethik das 
schöne – als nochmalige steigerung des guten – und es ist damit 
charakterisiert als prinzipiell unhintergehbar und unhinterfragbar. es 
ist, wie der begriff der würde (bielefeldt 2011; härle 2010; schaber 
2010; böckenförde/spaemann 1987), nicht mehr weiter begründbar 
und nicht nochmals nach einem letzten warum hinterfragbar. Das 
gute und schöne wird nicht gut und schön durch gute und nützliche 
eigenschaften, und ein Mensch hat nicht deshalb würde, weil er sich 
als gut und nützlich erweist. richtig und falsch hingegen sind die 
grundlegenden unterschiede der technischen tiefebene und messen 
sich immer nach einem letzten Ziel und Zweck, also nach eigenschaf-
ten hinsichtlich eines bestimmten Zieles, das erreicht werden soll. 
Man könnte hier auch von jeweils erreichbaren und wiederum über-
steigbaren Zwischenzielen sprechen. Das letzte Ziel schlechthin aber 
ist nach dieser metaphysisch-ethischen Auffassung der Personkern 
selbst, die gute gesinnung und das gute gewissen der Person – und 
diese Person, so der sinn des begriffes von würde, entzieht sich 
einem letzten Zweck, und lebt ganz zweckfrei. einfach, weil sie es 
darf und gott es so will: Das ist der sinn der christlichen rede von 
der schöpfung gottes und, nebenbei bemerkt, auch der sinn der 
paulinischen und lutherischen rede (Asendorf 1988, Maaser 2003) 
von der grundlegenden rechtfertigung des Menschen durch gott. 
Meine eigene Person und jede andere menschliche Person entzieht 
sich vom Ansatz her jeder bewertenden und entlohnenden evaluie-
rung und lebt weder aus eigenen gnaden noch von gnaden des an-
deren, sondern von gnaden eines unsichtbaren gottes, den kein 
Mensch je empirisch erfahren hat, den man nur denkt um des besten 
Zusammenlebens willen. insofern steckt auch im Christentum ein 
gnostischer kern: „Der unsichtbare gott wird reflex im vernünftigen 
nachdenken über menschliche erfahrung” (wucherpfennig 2012, 
261). freilich denkt das Christentum noch mehr: es denkt über das 
empirische wissen hinaus und denkt gott als offenbarung, also als 
Person, die durch Propheten und gesetzgebung schließlich in Jesus 
von nazareth und in der von ihm gestifteten kirche, ja auch im ge-
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wissen eines jeden Menschen sich offenbart und ausspricht. Anders: 
geglaubt wird der offenbarung gottes in Jesus von nazareth als ab-
soluter und unhinterfragbarer liebe, entzogen mithin einer begrün-
denden bewertung, denn liebe kennzeichnet das nicht mehr weiter 
befragbare schöne des guten. Das alles meint die (allzu) geläufige 
rede vom christlichen Menschenbild (lehmann 2000). und diese 
rede widersetzt sich vom ersten Ansatz her jedem versuch einer 
letzten arbeitstechnischen bewertung des Menschen wie auch seiner 
künstlichen Züchtung oder gar der technischen herstellung, es steht 
allein der bildung und Ausbildung und erziehung zur verfügung 
(schallenberg, 1999).

Damit ist ein stichwort benannt, das im theologisch-ethischen und 
politischen Denken des Christentums eine große rolle spielt, nämlich 
die Ausbildung und erziehung des Menschen vor jeder arbeitenden 
tätigkeit – zuerst durch gott im lauf der heilsgeschichte und durch 
ethik im lauf der lebensgeschichte. bildung und Ausbildung ist ja in 
dieser sicht immer etwas Abgeleitetes und Zweites, etwas verfügba-
res, das dem unverfügbaren urbild oder der uridee entsprechen 
muss, um authentisch zu sein. gedacht ist an eine der realität vor-
ausliegende idealität, deren geistige erkenntnis erst eine bewälti-
gung und formung der realität ermöglicht und so zu einem sittlichen 
lebensentwurf führt. Die idee des guten liegt aller erkenntnis und 
allem handeln voraus: Das war präzis die überzeugung der platoni-
schen Philosophie. „Das gute ist also ein umfassendes Prinzip des 
seins, der erkenntnis und des wertes, der letzte ursprung von allem 
in ontologischer, gnoseologischer und axiologischer hinsicht. Das 
Prinzip wird von allem, was es hervorbringt, klar geschieden: Das 
gute ist selbst weder wahrheit noch erkenntnis, sondern macht diese 
möglich und überragt sie noch an schönheit, und ebenso gibt es den 
ideen ihr sein und ihr wesen, ist selbst aber nicht mehr sein, son-
dern ragt an würde und Macht noch jenseits des seins über dieses 
hinaus” (szlezák 2010, 242). wenn und insofern gott als schöpfer 
mit diesem ersten sein als dem guten schlechthin identifiziert wird, 
kann auch die biblische überlieferung von der erschaffung der welt 
und des Menschen präziser und umfassender verstanden werden. 
genau das ist dann nämlich mit der alttestamentlichen rede vom sa-
genhaften garten eden, dem vergangenen Paradies der idealität, 
und mit der rede von der ursprünglichen gottesebenbildlichkeit des 
Menschen im schöpfungsbericht gemeint (steck 1981): Der kern des 
Menschen, sein ursprüngliches wesen also, ist als ideal gedacht. es 

72



ist gut infolge der teilhabe an gottes vollkommener gutheit – das 
meint der christlich-jüdische begriff der schöpfung und der erschaf-
fung der welt – und damit vom wesen her auf das gute und – christ-
lich gedacht – auf gott hin ausgerichtet. oder anders: Das gute ist 
das sein und damit wirklich, das böse ist eigentlich „unwirklich”, pri-
vatio boni in scholastischer terminologie, also Abwesenheit oder bes-
ser: beraubung an gutem – was seiner grausamkeit keinen Abbruch 
tut, wohl aber tröstlich ist im blick auf seine mögliche überwindung! 
für das theologische Denken der scholastik wird aber nun die gotte-
sebenbildlichkeit des Menschen verwirklicht gerade durch seine geis-
tigen tätigkeiten, nicht einfach durch schweißtreibende Arbeit, oder, 
in der sprache der griechischen Philosophie, durch den grundlegen-
den unterschied von handeln (praxis) und Machen (poiesis): „Ma-
chen besitzt nur eine indirekte moralische Qualität, weil es seine 
wertigkeit vom hergestellten gegenstand her bezieht. Dem handeln 
kommt dagegen per se moralische bedeutung zu, weswegen Aristo-
teles auch eine hierarchische ordnung annimmt, der zufolge Praxis 
höher zu bewerten ist als Poiesis. bisweilen läuft diese ordnung dar-
auf hinaus, dass die ergebnisse von Poiesistätigkeiten dazu verwen-
det werden, um wertvolle handlungen zu verrichten. Am deutlichsten 
zeigt sich die Dominanz der Praxis, wenn Aristoteles behauptet, das 
leben als ganzes habe den Charakter einer Praxis, denn schließlich 
liege der Zweck des menschlichen lebens darin, gut zu leben” (be-
cker 2006, 303). herstellende Arbeit und ausdrückende tätigkeit des 
Menschen gehören demnach ganz unterschiedlichen feldern des 
menschlichen lebens an. es gibt Zwecke im menschlichen leben, die 
der Arbeit bedürfen, und es gibt einen letzten Zweck des menschlichen 
lebens, der der tätigkeit bedarf. Dies ist die gutheit des menschli-
chen lebens in seiner ganzheit, kurz: das gute und nicht einfach  
nur das richtige leben. gut meint hier nämlich ziemlich exakt genau 
das, was wir modern das glück nennen, und zwar im sinn einer um-
fassenden und vollkommenen beglückung des eigenen lebens im 
Zusammenleben mit anderen Menschen. gerade dies ist ja die letzte 
sinnspitze einer aristotelischen ethik, die im hochmittelalter von 
thomas von Aquin mit dem konzept der glückseligkeit (als beati-
tudo), das bei Augustinus noch dem begriff der ruhe (quies) nachge-
ordnet ist, (sieben 2012)1 aufgegriffen und in den horizont der of-
fenbarung und damit der theologie gestellt wird (Pesch 2005): „Dass 
jeder Mensch glücklich werden möchte, bedarf keiner begründung, 
eudaimonie ist das für alle evidente letzte Ziel. Zu erreichen ist es nur 
durch ein leben, das den tugenden entspricht. unter einer tugend 
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versteht Aristoteles eine feste grundhaltung (héxis, lateinisch habi-
tus) der seele, die die extreme vermeidet und die richtige Mitte ver-
wirklicht. Dass auch diese als typisch aristotelisch geltende soge-
nannte Mesotes-lehre ihre wurzeln bei Platon hat, sei nur am rande 
erwähnt (…). Diese struktur der richtigen Mitte zwischen gegensätzli-
chen formen des fehlverhaltens findet Aristoteles in allen tugenden. 
ein leben gemäß den tugenden führt, wenn äußeres unglück fern-
bleibt, zu der dem Menschen erreichbaren glückseligkeit” (szlezák 
2010, 250).Dieses glück trägt in der ethischen tradition des Chris-
tentums den namen liebe, und zugleich wird auch der weg der tu-
gend, der zu jenem Ziel führt, als liebe bezeichnet und in der offen-
barung des neuen testamentes breit entfaltet, sodann seit der Zeit 
der kirchenväter als ethische systematik allmählich entwickelt. be-
glückt durch den anderen Menschen vor dem glück des eigenen le-
bens stehen dürfen: genau das ist jetzt mit dem begriff der schöp-
fung als geschenk und gabe des eigenen lebens gemeint (Pieper 
1992)2. natur und ihre Zufälligkeit wird als schöpfung und göttliche 
notwendigkeit interpretiert (chance and necessity); eine höchst ein-
drucksvolle geistige leistung des Menschen bricht sich bahn. gerade 
durch diesen wesenhaften bezug zum vergeistigten glück (Demmer 
1999) – und nicht bloß durch die Möglichkeit einer empirisch fassba-
ren bedürfnisbefriedigung – überragt der Mensch als einziges der le-
bewesen den bereich der empirischen natur. Damit hat der Mensch 
gerade durch seine Möglichkeit (oder verweigerung) der Aktuierung 
seiner sittlichen freiheit zum vollkommenen glück eine sonderstel-
lung im kosmos inne. Der Mensch ist als politisches lebewesen das 
wesen der freiheit: er kann sein Ziel vollkommener glückseligkeit 
aktiv und in Zusammenarbeit mit allen anderen Menschen anstreben. 
so entsteht der staat und so entsteht, aus dem handeln in den grie-
chischen stadtstaaten, die Politik. Aber der Mensch erlebt sich zu-
gleich auch als Mängelwesen, als durch Defekt und „ursünde” je 
schon in seiner freiheit zum guten und zum vollkommenen glück 
eingeschränkt. Die schöpfung gottes als innerste wesensnatur des 
Menschen ist eingeschränkt durch die ebenso zur faktischen natur 
des Menschen gehörende fähigkeit zur verfehlung und zum bösen 
und zur sünde. sündigen ist, so zu leben, als ob gott nicht exis-
tierte, ihn aus dem eigenen Alltag beseitigen, zu zweifeln an der von 
gott geschenkten eigenen notwendigkeit, sich und andere für ent-
behrliche staubkörner im universum zu halten. Dagegen, gegen 
diese tief sitzende innere geistige verzweiflung und verödung des 
Menschen, muss die wesenhafte, aber gebrochene freiheit zum 
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guten und zum besten gefördert und motiviert werden. Mit anderen 
worten: es braucht Anreizsysteme für den Menschen, damit er im 
gewissen sich auf das gute hin ausbildet und ausstreckt, damit er 
das gute in konkreter gestalt in seinem leben für attraktiv hält und 
es in die tat des Alltags umsetzt. ohne eine vor gott abgesicherte 
güterabwägung und einen steten willen zum verzicht wird diese 
grundentscheidung des gewissens zum guten nicht gelingen, wird 
das leben nicht gelingen (schallenberg, 2002). Dies charakterisiert 
nochmals den schon erwähnten christlichen begriff von bildung, die 
weit mehr ist als das erlernen bestimmter fertigkeiten zur technisch 
korrekten herstellung bestimmter Produkte. vielmehr ist gemeint 
eine grundlegende Aus-bildung des ursprünglichen gottesebenbildes 
durch entschiedene gewissens- und herzensbildung, damit das bild 
des guten konkrete gestalt im Denken und handeln gewinnt. solche 
bildung ist aber aus sicht einer christlichen sozialethik, die sich nicht 
einfach nur als individualethik versteht (ulrich 2004), keineswegs 
nur eine Aufgabe von Personen, sondern ebenso von politischen ins-
titutionen, näherhin von staat und wirtschaft. hier liegen gerade die 
theologischen wurzeln einer abendländischen Auffassung von regie-
rungskunst und wirtschaftsordnung (Agamben 2009): Die guten 
strebungen des Menschen sollen durch Anreize gefördert, die versu-
chungen zum bösen dagegen durch sanktionen abgewehrt werden. 
Denn dem Menschen fehlen instinktive und unfehlbare neigungen 
zum guten und zum besten, er neigt zu fremd- und selbstzerstö-
rung, er hält ein nur scheinbar gutes für ein wirklich gutes und ver-
strickt sich auf der suchtartigen suche nach dem guten im vorletz-
ten, in der sünde, im bösen. nach christlichem glauben gehört das 
zum erbe des Menschen, auch vor jeder persönlichen und individuel-
len schuld. Daher spricht der christliche glaube von der ursünde des 
Menschen und der erbsünde der im Menschen eingewurzelten lieblo-
sigkeit, die sich jedem menschlichen streben nach glück stellenweise 
höchst erfolgreich in den weg stellt. Albert görres unterstreicht präg-
nant und kurz: „Die Antriebe werden narzisstisch und egoistisch. sie 
neigen zum gewaltsamen sichdurchsetzen” (görres 1991, 18).

Die menschliche wesensnatur verwirklicht sich also nach europäi-
scher tradition im raum gesellschaftlicher und staatlicher ordnung 
und Zivilisation. in der neuzeit etabliert sich der säkulare staat als 
garant der Menschwerdung des eigeninteressierten individuums; es 
ist der leviathan in der tradition von thomas hobbes (bertozzi/hob-
bes 1983; bredekamp/hobbes 2006), der Arbeit, bildung und politi-
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sche freiheit verbürgt und in form einer Zivilreligion die trennung 
der beiden augustinischen reiche wieder aufhebt (tuck 1993; wright 
2006): „Der souverän ist garant der politischen wie der religiösen 
einheit, wir schulden ihm in beiden welten – der spiritualty und der 
temporalty, im commonwealth ecclesiasticall und im commonwealth 
civil – gehorsam” (Manow 2011, 139). es bilden sich ethische tradi-
tionen aus, die wege zu gelungenem und geglücktem leben erhoffen 
lassen. insofern stehen kultur und Politik im Dienst einer nach voll-
kommener vollendung strebenden menschlichen natur, die ihrerseits 
nur schwach vorgezeichnete wege zu dieser vollendung in den ins-
tinkten findet. Jede form höherer kultur entsteht durch ein vernunft-
recht, das sich als eine Art kritisches naturrecht ausweist: was denkt 
jeder Mensch von natur aus und mit seiner vernunft als gut und voll-
kommen? und genau hier wird der normethische begriff der Men-
schenwürde einzutragen sein, verbürgt er doch in einzigartiger schärfe 
selbstzweck und universalisierung von Personalität, die für jeden 
Menschen den Ausgangspunkt geglückten Menschseins darstellt 
(schockenhoff 1996). Das Zueinander von natur und kultur zu be-
stimmen und zugleich die grenze zwischen einer Ausbildung und 
einer Zerstörung der ursprünglichen natur immer neu in den blick zu 
nehmen, ist die vornehmste und eigentlichste Aufgabe der ethik, 
nicht zuletzt der sozialethik. theorie und Praxis verbinden sich; nul-
lius in verba lautet zu recht das Motto der british royal society; jede 
theorie der ethik muss sich als wahr erweisen in einer Praxis von 
ethos und kultur. kultur erscheint dann als notwendiger humus einer 
menschenwürdigen gesellschaft und einer menschenwürdigen wirt-
schaft; kultur bildet die notwendige ergänzung und überformung 
einer in sich gebrochenen natur; kultur ist gebunden an eine zumin-
dest schwache religiöse erfahrung und tradition im sinn einer hoff-
nung auf voll-endung der zeitlich begrenzten welt in einer nicht zeit-
lich begrenzten wirklichkeit (frank 2004)3. Die kultivierte (oder 
zivilisierte) menschliche natur trägt zwar noch eine schwache erinne-
rung an das beste (an das ursprüngliche Paradies des geglückten  
lebens) in sich, ist aber aus sich heraus nicht in der lage, dieses 
glück zu erreichen. Aus dieser sicht der christlichen theologie ist 
daher rousseau, den Jacques Maritain in einer berühmten formulie-
rung einmal sehr zu recht den „père du monde moderne” genannt 
hat (Maritain 1984, 529), entschieden zu widersprechen, wenn er mit 
seinem ruf „Zurück zur natur” die ursprüngliche natur einfach wie-
derherstellen zu können glaubt, und zwar durch eine radikal subjek-
tivistische Moral und einen naturalistischen rationalismus (von hayek 
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1996, 51)4. „rousseau errichtet einen neuen, einen konsequent sub-
jektiven Maßstab, der epoche machen sollte. Dieser Maßstab lautet: 
übereinstimmung – nicht mit einer objektiven norm, sondern mit 
sich selbst” (spaemann 1992). Das Paradies ist auf erden nicht zu 
konstruieren; das war noch der irrtum der neomarxistischen bewe-
gung nach dem Zweiten weltkrieg und auch etwa der von rousseau 
inspirierten deutschen reformpädagogik. Aber auch dem schon er-
wähnten thomas hobbes mit seinem berühmt-berüchtigten wort 
„homo homini lupus est – der Mensch ist dem Menschen ein wolf” ist 
aus christlicher sicht zu widersprechen, wenn er die natur des Men-
schen einfach für böse und verderbt hält und nur durch den staatli-
chen leviathan zu bändigen glaubt. Das Paradies ist auf erden, im 
geist des Menschen nämlich und in guten gedanken, bruchstückhaft 
zu erkennen und auch durch Anreize zum guten in umrissen und  
wenigstens skizzenhaft zu erstellen. Das streben jedes Menschen 
nach glückseligkeit führt, kantianisch gesprochen, zu der variante 
des kategorischen imperativs, wonach zu tun ist, wodurch der 
Mensch würdig ist, glücklich zu sein: in übereinstimmung mit sich als 
dem wesen der sittlichkeit zu leben. kultur speichert solche men-
schenwürdigen Mittel der glücksgewinnung. gedacht sei etwa an den 
begriff der unveräußerlichen Menschenwürde, die der staat zu ga-
rantieren hat: es gibt das unveräußerliche recht des individuums auf 
eine würdige, seiner vernunft und seinen neigungen angemessenen 
glücksstrebung. Daher unterstreicht otfried höffe: „Die neigungen 
sind übrigens nicht glücksunwürdig, vielmehr für sich genommen un-
schuldig. nur die Mittel und wege sind des glückes würdig (zum bei-
spiel ehrlichkeit) oder aber unwürdig (zum beispiel betrug)” (höffe 
2004, 294 Anm. 46).

für das Menschenbild von staat und wirtschaft und für ein Men-
schenbild in der christlich grundgelegten Demokratie heißt das aus 
sicht der christlichen theologie: Dem individuum und seiner gebro-
chenen freiheit zum guten gebührt der ständige vorrang vor dem 
kollektiv, der Person gebührt der Primat vor der gesellschaft. Daher 
unterstreicht die katholische soziallehre und jede form katholischer 
politischer ethik den zentralen wert von Personalität und subsidiari-
tät und spricht von ehe und familie als der keimzelle des staates. 
nicht der staat hat ursprünglich ein recht, sondern jede Person hat 
unveräußerliche grundrechte, und der staat hat nur insoweit recht 
(einschließlich des gewaltmonopols), als er bedrohte rechte von Per-
sonen zu schützen hat. Jeder offenkundigen oder auch klandestinen 
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unterjochung der Person durch einen liberalistischen oder ökonomi-
schen utilitarismus oder durch totalisierende gesellschaftssysteme 
ist entschieden zu widersprechen und zu widerstehen. Aber umge-
kehrt gilt auch: Die vervollkommnung des Menschen im blick auf ein 
gelungenes bild vom glück ist von staat und gesellschaft entschie-
den zu fördern. Dies geschieht wesentlich durch bildung und Ausbil-
dung, sodann durch Arbeit und beruf. Denn nach der überzeugung 
der christlichen sozialethik verwirklicht sich der Mensch als Person 
durch seine arbeitende tätigkeit, er folgt damit einer berufung zur 
Persönlichkeit, ohne Arbeit wäre diese Ausfaltung und Ausbildung der 
Persönlichkeit nicht denkbar. staat und wirtschaft stehen gemäß die-
ser sicht im Dienst am humanum, verstanden als kern der identität 
jeder menschlichen Person, und am Aufbau einer humanen gesell-
schaft (rich 1970; edel 1998). sozialethisch entfaltet kann dies nor-
mative humanum wie folgt charakterisiert werden: Der Mensch ist 
von natur aus Person und trägt seinen Zweck in sich, er ist ein dialo-
gisches sozialwesen, er entfaltet seine personale natur durch Arbeit 
und beruf und bildung. hier liegt die Aufgabe des staates: es braucht 
nämlich Anreize zur heilung der menschlichen natur – man denke an 
den theologischen begriff der erbsünde und eines Defektes der 
menschlichen natur – und zur Ausrichtung auf das gute und das ge-
meinwohl durch bildung und leitbilder. wenn alles gleich gültig ist 
aus sicht des staates, wenn der staat sich selbst als gleichgültig ge-
genüber allen werten und in diesem letztlich absurden sinn als wert-
neutral empfindet, wenn jede lebensentscheidung und jede lebens-
form als vor dem gesetz und vor der gesellschaft gleich gültig 
betrachtet wird, dann ist letztlich alles gleichgültig, dann wird auf 
Dauer auch der Mensch gleichgültig gegenüber dem wirklich guten, 
dann geht es letztlich nur noch um unterschiedliche optionen höchst 
unterschiedlicher individuen, die miteinander nicht mehr teilen als 
den entschiedenen willen zum überleben um jeden Preis oder den 
willen zur gegenseitigen nützlichkeit. hier hätte dann auch ein vor-
hin skizziertes verständnis von Arbeit als beruf und berufung keinen 
Platz mehr, es bliebe bei einer bloßen nutzung von nützlichen eigen-
schaften eines Menschen, wert träte an die stelle der würde. Dem-
gegenüber weist die christliche sozialethik auf die notwendigkeit 
einer transempirischen, transzendenten wahrheit hin, die sich im be-
griff der unveräußerlichen Menschenwürde bündelt: „wenn es keine 
transzendente wahrheit gibt, der gehorchend der Mensch zu seiner 
vollen identität gelangt, gibt es kein sicheres Prinzip, das gerechte 
beziehungen zwischen den Menschen gewährleistet” (enzyklika 
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1987). Auch multikulturelle gesellschaften benötigen den konsens 
über unveräußerliche Menschenrechte (losinger).

ein strikter wertrelativismus und die damit verbundene Absage an 
ein gewissensbindendes naturrecht – wobei natur für den rest an 
nicht manipulierbarer biologischer Zufälligkeit als substrat menschli-
chen wesens steht – wäre das ende der Menschheit und der sakrali-
tät des Menschen (Joas 2011; hardy 1998/1999) und damit die Ab-
schaffung des Menschen, vor der Clive s. lewis hellsichtig schon 
1943 warnte: „Das endstadium ist da, wenn der Mensch mithilfe von 
eugenik und vorgeburtlicher konditionierung und dank einer erzie-
hung, die auf perfekt angewandter Psychologie beruht, absolute kon-
trolle über sich selbst erlangt hat. Die menschliche natur wird das 
letzte stück natur sein, das vor dem Menschen kapituliert” (lewis 
1983, 62). es ist gewiss kein Zufall, dass diese Auseinandersetzung 
in der Postmoderne nicht nur auf dem feld der wirtschaftsethik, son-
dern auch heftig auf dem sensiblen feld der bioethik ausgetragen 
wird, und auch hier wiederum in der Auseinandersetzung mit dem 
utilitarismus (Düwell 2003), berühren sich doch gerade hier in ent-
scheidender weise biologisch-empirische und philosophisch-theologi-
sche Paradigmen, nicht zuletzt in den ethischen grundbegriffen von 
selbstverwirklichung und Autonomie (Mieth 2010; schallenberg 
2010; thiele 2011). noch einmal ist hier an die zentralen begriffe 
von Personalität und freiheit zu erinnern, wenn vom christlichen und 
europäisch-abendländischen Menschenbild (Droit 2010) die rede ist 
und von rechtsstaatlicher Demokratie und menschenwürdiger wirt-
schaftsordnung. freiheit und Personalität gehören in einer gerechten 
staatlichen ordnung zusammen, und eine erste forderung einer sol-
chen ordnung kristallisiert sich in der förderung und ermöglichung 
von Arbeit und Ausbildung jeder Person (böckenförde 1976). Daher 
unterstreichen die deutschen bischöfe in ihrer letzten einschlägigen 
verlautbarung zum thema einer menschenwürdigen Demokratie: 
„Das Prinzip der Personalität nimmt den Menschen umfassend in den 
blick. es begreift den Menschen einerseits als individuum mit unver-
äußerlichem eigenwert und unaustauschbarer einmaligkeit und ande-
rerseits als soziales wesen in beziehung zum anderen, zur gemein-
schaft und als religiöses wesen in seiner beziehung auf gott hin. Die 
spannung zwischen individualität und sozialität ist kennzeichnend 
für die Person. Der freiheit des individuums steht das recht der an-
deren auf freiheit gegenüber. freiheit korrespondiert daher von An-
fang an mit verantwortung für das eigene handeln und seine Auswir-
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kungen auf die anderen und die gesellschaft, das heißt freiheit ist 
notwendig verbunden mit dem streben nach gerechtigkeit” (Die 
deutschen bischöfe 2011, 18). grundlegend besteht die gerechtig-
keit in der sicherstellung der rechtsansprüche jeder Person. Dazu 
gehört auch das recht auf umfassende bildung und auf berufliche 
tätigkeit. Die Arbeit des Menschen wird zum kennzeichen seiner Per-
sonalität und ist daher ein grundrecht der Person. hier ist an den 
modernen begriff der teilhabegerechtigkeit zu denken, der das recht 
der menschlichen Person auf einbindung in das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche leben konkretisiert und zuspitzt. eine rechtsstaatliche 
Demokratie muss sich dieser verantwortung gegenüber dem gerech-
ten wohl jeder Person bewusst sein, will sie nicht insgeheim und 
schleichend zur gut organisierten räuberbande mutieren.

 

1| Das Gegenteil der quies ist labor, also die mühselige, außerhalb des 
Paradieses zu verrichtende, schweißtreibende Arbeit.

2| „Was naturhaft geschieht, das geschieht von Schöpfungs wegen, aufgrund 
der Erschaffung; und das heißt, es geschieht einerseits aus dem innersten 
und eigensten Impuls der Kreatur, andererseits stammt der allererste 
Anstoß dieses Impulses nicht aus dem Herzen dieses gleichen geschaf-
fenen Wesens, sondern aus dem alle Dynamik in der Welt in bringenden 
Akt der creatio.”

3| Der auf die indo-germanische Wurzel kwel von colere und cultus und 
Bezug von kwel zu telos hinweist. 

4| „Nachdem er behauptet hatte, der animalische Instinkt sei ein besserer 
Führer zum geordneten Zusammenwirken der Menschheit als entweder 
Tradition oder Vernunft, erfand Rousseau die volonté générale, den 
fiktiven Willen des Volkes, durch den das Volk einen ‚geistigen Gesamt-
körper, seine Einheit, sein gemeinsames Ich erhält’. Das ist wohl die 
Hauptursache der verhängnisvollen Anmaßung des modernen intellektu-
ellen Rationalismus, der uns zu einem Paradies zurückzuführen verspricht, 
in dem unsere natürlichen Instinkte und nicht die Fesseln die wir ihnen 
anzulegen gelernt haben, uns ermöglichen werden uns die Erde untertan 
zu machen, wie es dem Menschen im biblischen Schöpfungsbericht 
aufgetragen ist.”
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Arbeit und Mitbestimmung

Regina Görner

Arbeitnehmermitbestimmung ist, anders als viele es erwarten, keine 
sozialistische erfindung, sondern ein wesentliches element der Christ-
lichen soziallehre. Der folgende beitrag zeichnet die sozialethischen 
grundüberlegungen nach, skizziert ihren niederschlag in der christ-
lich-sozialen bewegung in Deutschland und in der Debatte um die 
gesetzlichen regelungen und fragt nach den Perspektiven für Mitbe-
stimmung in einer globalisierten Ökonomie.

Mitbestimmung in der christlichen soziallehre

Die würde des Menschen und der menschlichen Arbeit bildet die 
grundlage der christlichen gesellschaftslehre und dient als Maßstab 
für die bewertung gesellschaftlicher und ökonomischer ordnungen. 
Arbeit hat nach diesem verständnis ihre eigene würde, denn sie ist 
unmittelbar Ausfluss der menschlichen Person. kapital ist demgegen-
über lediglich eine sache, ein Mittel, dem keine eigene würde zu-
kommt. Arbeit und kapital stehen einander folglich nicht gleichge-
wichtig gegenüber, sondern der ethische vorrang gebührt eindeutig 
der Arbeit. 

in der enzyklika laborem exercens hat Papst Johannes Paul ii. aus-
drücklich betont, dass Arbeit und kapital einander nicht entgegenge-
setzt verstanden werden dürften, weil das eigentum durch Arbeit 
entstehe und der Arbeit zu dienen habe. Das gelte vor allem für das 
eigentum an Produktionsmitteln, die man „nicht gegen die Arbeit be-
sitzen” und auch nicht „um des besitzes willen besitzen” dürfe, „weil 
das einzige Motiv, das ihren besitz rechtfertigt, (…) dies ist, der  
Arbeit zu dienen und dadurch die verwirklichung des ersten Prinzips 
der eigentumsordnung zu ermöglichen: die bestimmung der güter 
für alle und das gemeinsame recht auf ihren gebrauch” (laborem 
exercens 32, Zitat nach: texte zur soziallehre). Damit setzt sich die 
katholische soziallehre eindeutig ab von einem kapitalismus, der das 
ausschließliche recht des Privateigentums an den Produktionsmitteln 
wie ein unantastbares „Dogma” des wirtschaftslebens verteidigt. Zu 
den folgerungen, die aus diesen grundsätzen zu ziehen sind, zählt 



Johannes Paul ii. das Prinzip der Mitbestimmung, für das „Anpassun-
gen des rechtswesens auf dem gebiet des eigentums am Produkti-
onsmitteln” erforderlich seien (ebd., 33).

Mitbestimmung – nicht nur als ethische forderung, sondern als rechts-
anspruch der arbeitenden Menschen – zählt folglich zum Proprium 
der Christlichen soziallehre. wer arbeitet, verwirklicht den schöp-
fungsauftrag. er darf nicht ausgebeutet werden und verdient einen 
gerechten lohn. er darf aber auch nicht stärker als unbedingt erfor-
derlich, von anderen dirigiert und in seiner Arbeit bestimmt werden. 
für die evangelische sozialethik hat günter brakelmann das auf eine 
einprägsame formel konzentriert: „Man muss von der Arbeit und  
in der Arbeit leben können” (brakelmann 1995). Das ergibt sich klar 
aus dem subsidiaritätsprinzip, wonach übergeordnete instanzen 
nicht an sich ziehen dürfen, was der einzelne selbst leisten kann (von 
nell-breuning 1968, 83 u. 124).

schon in der enzyklika Quadragesimo anno hat Pius xi. 1931 die 
„Mitverwaltung” als recht des Arbeitnehmers aus dem lohnarbeits-
verhältnis heraus postuliert (de witte 1964, 142).Pius xii. stellt zwar 
klar, dass wirtschaftliche Mitbestimmung sich aus der natur des un-
ternehmens nicht zwingend ergebe, aber sein nachfolger Johannes 
xxiii. geht weiter. in Mater et magistra ist das Prinzip formuliert:  
„in der menschlichen natur selbst ist das bedürfnis angelegt, dass, 
wer produktive Arbeit tut, auch in der lage sei, den gang der Dinge 
mitzubestimmen und durch seine Arbeit zur entfaltung seiner Per-
sönlichkeit zu gelangen.” Deshalb kommt er zu dem schluss: „nicht 
nur die verteilung des wirtschaftsertrages muss den forderungen 
der gerechtigkeit entsprechen, sondern auch der gesamte wirt-
schaftsvollzug.” er fordert für den Arbeiter „aktive teilnahme an der 
gestaltung der Angelegenheiten des unternehmens” (de witte 1964, 
151-157).

Aus dem subsidiaritätsprinzip ergibt sich aber unabhängig von den 
rechten, die dem Arbeitnehmer als Person zustehen, noch eine wei-
tere begründung für Mitbestimmung: Mitbestimmung ist auch ein 
weg, Machtzusammenballungen, die die rechte der kleinen einheiten 
einschränken könnten, zu konterkarieren. sie ist garant dafür, dass 
die belange der individuen zum tragen kommen können (nell-breun-
ing, 1968, 123-124).
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Mitbestimmung steht nach christlich- sozialem verständnis aber nicht 
nur im widerspruch zum kapitalismus, sondern bricht auch mit einem 
Dogma des kommunismus: sie stellt die Alternative zum klassen-
kampf dar und ist von denen, die den klassenkampf propagiert haben, 
auch stets als kampfansage verstanden worden. nach christlicher so-
ziallehre sind Arbeit und kapital kein widerspruch, der überwunden 
werden muss, sondern aufeinander bezogen. unternehmen sind folg-
lich auch keine veranstaltung der kapitalseite, sondern setzen das 
Zusammenwirken von Arbeit und kapital zwingend voraus. Daraus 
ergeben sich zentrale forderungen: Die gemeinsam erzielten erträge 
sollen allen zugutekommen. nicht nur durch gerechte löhne, son-
dern auch durch teilhabe der Arbeitnehmer am Produktivvermögen 
und/oder gewinnbeteiligungen und durch die Möglichkeit der Arbeit-
nehmer, einfluss zu nehmen auf die unternehmensentscheidungen 
wie die gestaltung ihrer Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen.

Mitbestimmung in der christlich-sozialen bewegung

schon im 19. Jahrhundert waren bedeutende vertreter der katholi-
schen soziallehre wie der Mainzer bischof ketteler interessiert an 
Modellen selbstverwalteter unternehmen, in denen die Arbeiter mit-
bestimmen konnten. Die verbesserung der materiellen notlagen der 
Arbeiterschaft war allerdings so vordringlich, dass Mitbestimmungs-
überlegungen eher im hintergrund blieben (görner 1995, 160-163). 
Dennoch blieb der gedanke, dass Arbeiter mehr verdienen als mate-
rielle entlohnung, im blick. Das schlug sich nicht zuletzt in der Politik 
der Zentrumspartei nieder, die am ende des 19. Jahrhunderts zum 
beispiel die einrichtung von Arbeitskammern gefordert hatte (Doku-
mente 1969, 106-107) oder der betriebsräteverfassung in der wei-
marer republik positiv gegenüberstand (richtlinien der Deutschen 
Zentrumspartei 1922). Mit dem betriebsrätegesetz war erstmals eine 
gesetzliche verankerung von Mitbestimmung vorgenommen worden. 
solche formen der Demokratisierung der wirtschaft standen in kras-
sem widerspruch zur nationalsozialistischen ideologie mit ihrem füh-
rerprinzip. Die Abschaffung des betriebsrätegesetzes nach 1933, die 
Ausschaltung der gewerkschaftsbewegung und die gleichschaltung 
der unternehmen waren daher keine überraschung. 

Der kreisauer kreis, dessen Mitglieder zu den initiatoren des hitler-
Attentates vom 20. Juli1944 gehörten, und der von der Christlichen 
gesellschaftslehre beeinflusst war, nahm 1943 in seine „grundsätze 
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für die neuordnung Deutschlands” für die Zeit nach dem nationalso-
zialismus die idee einer „wirksamen Mitverantwortung eines jeden  
an dem betrieb und darüber hinaus an dem allgemeinen wirtschafts-
zusammenhang, zu dem seine Arbeit beiträgt”, auf (grundsätze der 
neuordnung Deutschlands. entwurf des kreisauer kreises, 161).

Auch in der Programmatik der Christlich-Demokratischen union hat 
Mitbestimmung von Anfang an ihren Platz. während das neheim-
hüstener Programm der CDu in der britischen Zone 1946 mit der 
forderung nach „stärkung der wirtschaftlichen stellung und freiheit 
des einzelnen”, um „Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichberech-
tigter tätigkeit in führung und verantwortung” zu verpflichten (Pro-
gramm der CDu der britischen Zone, 175) noch relativ unkonkret 
blieb, wurde die Csu in ihrem grundsatzprogramm von 1946 deutli-
cher: „wir verlangen (…) ein Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer 
bei der gestaltung der Arbeitsbedingungen und Produktionsverhält-
nisse. bei betrieben von erheblicher bedeutung sollen die Arbeitneh-
mer einen unmittelbaren einfluss auf die leitung und verwaltung 
durch geeignete vertreter ausüben” (grundsatzprogramm der Csu 
1946, 190).

Das nur wenige Monate später entstandene Ahlener Programm, das 
mit einer klaren Absage an das kapitalistische wirtschaftssystem be-
ginnt, steht dahinter nicht zurück: „in den betrieben, in denen wegen 
ihrer größe das verhältnis zwischen Arbeitnehmer und unternehmer 
nicht mehr auf einer persönlichen grundlage beruht, ist ein Mitbe-
stimmungsrecht der Arbeitnehmer an den grundlegenden fragen der 
wirtschaftlichen Planung und sozialen gestaltung sicherzustellen. 
Dies muß (sic) zunächst dadurch geschehen, daß (sic) die Arbeitneh-
mer des betriebes in den Aufsichtsorganen, zum beispiel im Auf-
sichtsrat des unternehmens, die ihnen zustehende vertretung haben” 
(Ahlener wirtschaftsprogramm der CDu für nordrhein-westfalen 
1947, 193, 196).

Die Diskussion um die Mitbestimmung

Die gewerkschaften hatten sich schon in den 20er-Jahren mehr und 
mehr von klassenkampfkonzepten distanziert und für eine Demokra-
tisierung der wirtschaft gestritten, in der Mitbestimmung – betrieb-
lich wie überbetrieblich – eine entscheidende rolle spielen sollte. Der 
1949 gegründete Deutsche gewerkschaftsbund stellte die forderung 
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nach einführung der Mitbestimmung in den Mittelpunkt seiner Politik. 
was die Alliierten in der Montanindustrie auf den weg gebracht hat-
ten, um Monopolstrukturen und Machtzusammenballungen auszuhe-
beln, wollten sich die Arbeitnehmer in der jungen bundesrepublik nicht 
mehr nehmen lassen. sie mobilisierten widerstand gegen die Pläne, 
die Mitbestimmungs- und betriebsverfassungsstrukturen, die die Alli-
ierten geschaffen hatten, außer kraft zu setzen, bis hin zur general-
streikdrohung. schließlich kam es 1951 zu einem kompromiss zwi-
schen dem Dgb-vorsitzenden hans böckler und konrad Adenauer, aus 
dem heraus im gleichen Jahr das Montanmitbestimmungsgesetz ent-
wickelt wurde. Mitbestimmung blieb dabei auf die Montanindustrie 
beschränkt. betriebliche Mitbestimmungsmöglichkeiten eröffnete das 
betriebsverfassungsgesetz, das letztlich über die regelungen im  
weimarer betriebsrätegesetz nicht hinausging. Das gewerkschaftli-
che konzept einer Mitbestimmung in der gesamtwirtschaft durch  
paritätische besetzung des Aufsichtsrates und die etablierung eines 
gewerkschaftlich verbundenen Arbeitsdirektors mit weitreichenden 
kompetenzen für die gewerkschaften musste spätestens nach der 
verabschiedung des betriebsverfassungsgesetzes 1952 als geschei-
tert angesehen werden. Das gesetz wurde damals gegen die stim-
men von sPD und kPD beschlossen.

tatsächlich wurde mit diesem Doppelkonzept eine wegweisende lö-
sung gefunden. Das betriebsverfassungsgesetz räumt allen beschäf-
tigten des unternehmens die Möglichkeit ein, den betriebsrat zu 
wählen, der auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Arbeitge-
berseite verpflichtet ist. er hat je nach themenbereich unterschiedli-
che einflussrechte, deren Ausweitung allerdings seit verabschiedung 
des betriebsverfassungsgesetzes strittig diskutiert wird. Der betriebs-
rat darf sich ebenso wenig wie der Aufsichtsrat am Arbeitskampf be-
teiligen, der den tarifparteien überlassen bleibt. Damit werden tarif-
politische Auseinandersetzungen aus der Mitbestimmungspraxis und 
aus dem betrieblichen Alltag herausgehalten. Der soziale friede kann 
damit gewährleistet werden. 

Die von den tarifparteien vereinbarten flächentarifverträge verein-
heitlichen die wettbewerbsverhältnisse in bezug auf den faktor Arbeit 
innerhalb einer branche, die dadurch veranlasst wird, wettbewerb 
nicht über löhne und Arbeitsbedingungen, sondern über Qualität von 
Produkten und Produktionsstrukturen zu führen. Das steigert die  
Produktivität und innovationsbereitschaft in den unternehmen. tarif-
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auseinandersetzungen und Arbeitskämpfe betreffen dabei jeweils die 
ganze branche und führen nicht zu verschiebungen der wettbe-
werbspositionen zwischen den unternehmen. 

Die unternehmensmitbestimmung übt faktischen Zwang zur koope-
ration zwischen Arbeit und kapital im unternehmen aus und verpflich-
tet beide seiten gleichermaßen auf die beachtung der wirtschaftlichen 
betriebsziele. Zudem führt sie zu einer hohen identifikation der  
beschäftigten mit dem unternehmen (hauser-Ditz u.a. 2008, 275).

trotz des anfänglichen widerstandes gegen dieses neue Modell haben 
die gewerkschaften sehr rasch die Potenziale erkannt, die sich damit 
für eine erfolgreiche interessenvertretung ergeben. heute betrachten 
sie die betriebsverfassung uneingeschränkt als eine „erfolgsstory” 
(Müller-Jentzsch 2012, 35-36). Anders, als ursprünglich befürchtet, 
gibt es kein spannungsverhältnis zwischen betriebsräten und den  
Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten, nicht zuletzt, da die 
spitzen der betriebsratsgremien gewöhnlich auch zu Aufsichtsrats-
mitgliedern gewählt werden1. 

Dass die betriebsverfassung ein wirkliches erfolgsmodell ist, dürfte 
auch die hohe wahlbeteiligung bei den betriebsratswahlen belegen: 
nach wie vor werden durchschnittliche beteiligungen von etwa 80 
Prozent erreicht – ein wert, von dem die Parteien bei Parlaments-
wahlen nur noch träumen können. Alle vier Jahre erneuert sich die 
personelle substanz der betriebsräte um etwa ein Drittel – ein be-
weis für die lebendigkeit der institution und für ihre verankerung in 
der betrieblichen wirklichkeit (Milert/tschirbs 2012, 34).

Die union hat die einführung dieses international ziemlich beispiello-
sen Modells 1953 in ihrem hamburger Programm ausdrücklich be-
grüßt. unter dem kapitel „betriebsverfassung und Mitbestimmung” 
wird mit stolz darauf hingewiesen, dass „die Mitbestimmung der  
Arbeitnehmer maßgebend durch die CDu gestaltet” wurde und so zu 
einem „entscheidenden beitrag zur sicherung des sozialen friedens 
in betrieb und wirtschaft” geworden sei. (hamburger Programm der 
CDu 1953, 234)

Die eingeschränkten Mitbestimmungsmöglichkeiten in der betriebs-
verfassung und die beschränkung der paritätischen unternehmens-
mitbestimmung auf die Montanindustrie blieben den gewerkschaften 
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allerdings ein Dorn im Auge. Die Arbeitgeberseite dagegen suchte die 
Ausweitung zu verhindern. Der streit um die Zukunft der Mitbestim-
mung führte ende der 60er-Jahre zur einsetzung einer wissenschaft-
lichen kommission unter leitung von kurt biedenkopf, die 1970 einen 
bericht vorlegte, wonach die Montanmitbestimmung keine negativen 
Auswirkungen auf wirtschaft und rentabilität der unternehmen nach 
sich gezogen hatte. 

Das berliner Programm der CDu von 1968 spiegelt den konflikt wider. 
es spricht sich zwar dafür aus, „das betriebsverfassungsgesetz „voll” 
auszunutzen und „weiter” auszubauen2. gegenüber der unterneh-
mensmitbestimmung sind die formulierungen dagegen ziemlich un-
konkret, da man zunächst das ergebnis der Mitbestimmungskommis-
sion abwarten wollte. Allerdings hält das Programm bereits fest, dass 
es kein „überbetriebliches einflußmonopol zugunsten von organisier-
ten interessen” geben dürfe, und verlangt, dass „die wirtschaftliche 
leistungsfähigkeit der unternehmen auch im internationalen wettbe-
werb nicht beeinträchtigt werden” dürfe. Die überbetriebliche Mitbe-
stimmung solle durch Arbeitnehmerkammern als öffentlich-rechtliche 
körperschaften gewährleistet werden (berliner Programm der CDu 
1968, 393 f.) – ein konzept, das bis heute lediglich in bremen und im 
saarland umgesetzt wurde.

Die Csu bekannte sich zeitgleich in ihrem neuen Programm zur för-
derung der „Mitbestimmung als verantwortlicher Mitwirkung und  
Mit gestaltung der Arbeitnehmer in den bereichen und fragen des  
betrieblichen lebens, die gemeinsames handeln und gemeinsame 
verantwortung zulassen und einer verbesserung der persönlichen 
stellung des Menschen im wirtschaftsvollzug dienen. wer Arbeitneh-
merinteressen in betrieben und unternehmen wahrnimmt, muss vom 
vertrauen der belegschaft getragen sein” (Csu 1968).

in beiden Programmen kommt also die sorge zum Ausdruck, die Mit-
bestimmung könne zum werkzeug externer gewerkschaftlicher inter-
essen werden. Die Arbeitgeber hatten vor einer „vergewerkschaftung 
der wirtschaft” gewarnt (Müller-Jentzsch 2012, 36). 

oswald von nell-breuning hatte demgegenüber aus der Perspektive 
der Christlichen soziallehre zu der frage, ob nur betriebsangehörige 
oder auch ihre gewerkschaftlichen interessenvertreter in den Auf-
sichtsräten beteiligt sein dürfen, eine klare Antwort mit dem hinweis 
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auf das subsidiaritätsprinzip gegeben: „wenn die belegschaften es al-
lein können, haben die gewerkschaften in der sogenannten betriebli-
chen Mitbestimmung nichts zu suchen und finden ihr betätigungsfeld 
in der sogenannten überbetrieblichen Mitbestimmung. wenn dagegen 
die belegschaften, ohne dass die gewerkschaft ihnen den rücken 
stärkt, zu schwach sind, um ihr Mitbestimmungsrecht wirksam auszu-
üben oder ernstlich zu befürchten steht, dass sie einem kurzsichtigen 
und engstirnigen betriebsegoismus verfallen, der die gesamtwirt-
schaftlichen notwendigkeiten außer Acht lässt und so nicht nur der 
gesamtwirtschaft schadet, sondern unter umständen sogar den be-
stand des eigenen betriebes gefährdet, dann ist der gewerkschaft 
auch in der betrieblichen Mitbestimmung ein Platz einzuräumen” 
(nell-breuning 1968, 124).

Die innerparteiliche Debatte in der union wurde durch einen vorstoß 
der sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmer-
schaft angeheizt, die auf ihrer bochumer bundestagung ein eigenes 
Mitbestimmungsmodell vorgeschlagen hatte, das unter dem namen 
„katzer-Modell” bekannt wurde. es schlägt mit blick auf das unter-
nehmensverständnis der Christlichen gesellschaftslehre einen unter-
nehmensrat als träger der Mitbestimmung vor, dem Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gleichgewichtig angehören sollen. Außerdem sollten 
auch vorstandsmitglieder dort sitz und stimme haben (CDA-Pro-
gramme 1973, 37).

Damit begann eine langwierige innerparteiliche Debatte zur Mitbestim-
mung, die schließlich auf dem hamburger Parteitag 1976 mit knapper 
Mehrheit gegen das CDA-Modell ausging. Der bundesvorstand der 
union hatte seinerseits einen vorschlag vorgelegt, der für die nicht-
Montanbranchen keine Parität, sondern für die Arbeitnehmer nur eine 
Drittelbeteiligung und die Mitbestimmung auf sehr große unternehmen 
beschränkte. Zudem wurde innerhalb der Arbeitnehmerbank eine ver-
tretung für die leitenden Angestellten des unternehmens vorgesehen. 
Das Mitbestimmungsgesetz von 1978 setzte dieses konzept schließlich 
um. Die formulierung aus dem CDu-grundsatzprogramm von 1978 „Die 
Mitbestimmung und die vermögensbeteiligung der Arbeitnehmer sind 
Ausdruck christlich-sozialen gedankenguts und eine grundlage der 
sozialen Marktwirtschaft. wir wollen ein neues unternehmensrecht auf 
der grundlage der hamburger Parteitagsbeschlüsse des Jahres 1973” 
blieb letztlich folgenlos. Alle überlegungen zu einer Mitbestimmungslö-
sung auf der basis eines neuen unternehmensrechtes versandeten.
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Mit dem Aufkommen neoliberaler strömungen aus dem anglo-ameri-
kanischen raum wurde im verlauf der 80er-Jahre die forderung nach 
einer einschränkung der Mitbestimmung von seiten der wirtschaft 
immer stärker erhoben und schließlich auch umgesetzt. Die Ausnah-
mestellung der deutschen Mitbestimmung wurde als wettbewerbs-
nachteil deutscher unternehmen bezeichnet; die immer stärkere 
festlegung auf den shareholder-value als unternehmensziel sollte 
eine einbeziehung von Arbeitnehmern in die entscheidungsstrukturen 
der unternehmen ausschließen. faktisch hat sich allerdings längst 
erwiesen, dass die Mitbestimmung in deutschen großunternehmen, 
die sich am shareholder-value orientieren, durchaus akzeptiert und 
keineswegs bekämpft wird (höpner 2003, 207-208).

im CDu-grundsatzprogramm von 2007 schlägt sich die Auseinan-
dersetzung nieder: „Die soziale Partnerschaft, tarifautonomie und 
Mitbestimmung sind grundlage unserer wirtschafts- und sozialord-
nung. Die Mitbestimmung wollen wir als interessenvertretung der  
Arbeitnehmer fortentwickeln.” Mitbestimmung wird zwar als zentra-
les element der sozialen Marktwirtschaft benannt, die dort einge- 
forderte weiterentwicklung beinhaltet aber mit der angestrebten 
rechtssicheren einführung betrieblicher bündnisse vor allem eine 
schwächung des flächentarifvertrages, den die CDA nicht verhindern 
konnte.

Dabei war den sozialausschüssen mit ihrer initiative zur einführung 
europäischer betriebsräte zunächst eine Ausweitung des Mitbestim-
mungsgedankens über die deutschen grenzen hinaus gelungen. trotz 
erheblicher widerstände aus ländern, in denen keine der Mitbestim-
mung vergleichbare interessenvertretung von Arbeitnehmern exis-
tiert, gelang es dem damaligen Arbeitsminister norbert blüm, die 
idee für die transnational agierenden unternehmen in europa durch-
zusetzen, auch wenn die befugnisse der euro-betriebsräte deutlich 
unterhalb des deutschen Mitbestimmungsniveaus blieben. sie sind 
trotz aller anfänglichen vorbehalte und tatsächlich bestehender Prob-
leme zum erfolg geworden. Die Zahl der daraus resultierenden ver-
einbarungen hat sich seit 2000 nahezu verzehnfacht. Die europäischen 
gewerkschaften drängen nichtsdestoweniger auf eine Ausweitung 
der kompetenzen der euro-betriebsräte und eine verbesserung ihrer 
Arbeitsmöglichkeiten. Die novelle der ebr-richtlinie von 2009 geht 
in diese richtung (Müller u.a. 2012, 38-39).
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2005 wurde von der bundesregierung erneut eine Mitbestimmungs-
kommission – wiederum unter vorsitz von kurt biedenkopf – einge-
setzt, an der neben wissenschaftlern auch die sozialparteien beteiligt 
waren. sie bestätigte die erkenntnisse von 1970, wonach eine be-
nachteiligung deutscher unternehmen durch die Mitbestimmung nicht 
erkennbar sei (Mitbestimmung made in germany: eine kultur, die 
allen nützt 2007). Die grundsätzliche Akzeptanz wurde allerdings 
durch die vollständig gegensätzlichen vorstellungen von Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerseite zu den veränderungsbedarfen getrübt. ein 
gemeinsames Abschlussdokument kam nicht zustande.

Die hoffnungen der Arbeitgeberverbände auf einen Abbau der Mitbe-
stimmung unter einer schwarz-gelben regierung gingen dagegen 
bislang nicht in erfüllung. Die regierung Merkel verteidigte sogar das 
erweiterte Mitbestimmungsmodell gegenüber den Abbauforderungen 
der wettbewerbshüter in der europäischen kommission. bei vw bil-
ligte es den Arbeitnehmern größere rechte zu als nach den übrigen 
Mitbestimmungsgesetzen.

Mitbestimmung in der globalisierten Ökonomie

Die leidenschaftlichen Debatten über die Mitbestimmung sind in den 
letzten Jahren zunehmend verstummt. Manager deutscher großun-
ternehmen hatten sich schon seit Jahren mit Angriffen auf die Mitbe-
stimmung zurückgehalten. sie wussten seit langem die konsens- 
und friedensstiftende wirkung dieser form der interessenvertretung 
in ihren konzernen zu schätzen. während von den Arbeitgeberver-
bänden immer wieder Zweifel an der kompetenz der Arbeitnehmer-
vertreter in den Mitbestimmungsgremien geschürt worden waren, 
war längst deutlich geworden, dass Mitbestimmung ein weg ist, die 
kompetenz und die betriebs- und Marktkenntnis der Arbeitnehmer-
seite für die entwicklung der unternehmensperformance besser zu 
nutzen. Dies zeigte sich besonders bei strukturwandlungsprozessen, 
die in mitbestimmten unternehmen im konsens verabredet und um-
gesetzt werden konnten. im Ausland wird die besondere wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen industrie mittlerweile längst als Aus-
wirkung dieser Mitbestimmungskultur verstanden.

gerade in der großen finanz- und wirtschaftskrise erwiesen sich die 
erprobten kooperationsstrukturen in den mitbestimmten unterneh-
men als außerordentlich hilfreich. während die Mitbestimmung von 
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Arbeitgeberverbänden immer wieder als bürokratisches hindernis 
dargestellt worden war, das schnelle entscheidungen behindere3, 
zeigte sich nun das gegenteil: Mitbestimmte unternehmen konnten 
auf die herausforderungen der krise besonders rasch und flexibel re-
agieren. sie nutzten instrumente wie das kurzarbeitergeld und Qua-
lifizierungsmöglichkeiten effektiver als andere und fanden wege, ent-
lassungen wenigstens bei den stammbelegschaften zu verhindern.

inzwischen findet die Mitbestimmung sogar ausdrückliche befürwor-
ter unter ausländischen wirtschaftsvertretern. Jean-Dominique sen-
ard, spitzenmanager bei Michelin, lobte die Mitbestimmung aus-
drücklich als erfolgsfaktor der deutschen wirtschaft.4

Auch in den internationalen gewerkschaften hat sich die situation 
verändert: während bis hinein in die 90er-Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts große skepsis gegenüber dem deutschen Mitbestim-
mungsmodell vorherrschte und generell das dahinter stehende ord-
nungsmodell als angepasst und arbeitnehmerunfreundlich empfun-
den wurde, ist seit Jahren keine europäische gewerkschaftstagung 
mehr denkbar, die nicht in der einen oder anderen weise forderun-
gen nach Mitbestimmung in den unternehmen erhebt.

Dennoch kann man aus der Perspektive der christlichen soziallehre 
mit dem erreichten nicht zufrieden sein. sowohl auf der ebene der 
unternehmens- wie der betrieblichen Mitbestimmung ist die Zahl der 
beschäftigten, die von innerbetrieblicher Demokratisierung profitieren 
konnten, immer weiter zurückgegangen. nicht nur, dass eine reihe 
von unternehmen das deregulierte unternehmensrecht genutzt haben, 
um sich der Mitbestimmung durch rückgriff auf ausländische unter-
nehmensformen zu entziehen. Auch die Zahl der betriebe ohne be-
triebsräte hat sich keineswegs positiv verändert. nur etwa zehn Pro-
zent aller betriebsratsfähigen betriebe verfügen tatsächlich über einen 
betriebsrat, ein Prozentsatz, der seit Jahrzehnten relativ konstant ist.

seit sich gewerkschaften verstärkt um solche betriebsratsfreien un-
ternehmen bemühen, werden immer mehr fälle bekannt, in denen 
die wahl von betriebsräten gezielt behindert wird. typischerweise 
geschieht dies in sogenannten „neuen” branchen wie der solar- und 
windenergieindustrie oder der it-branche, in denen es bisher keine 
Mitbestimmungstradition gab. Auffällig ist allerdings auch der pre-
käre Dienstleistungsbereich mit seinen stark fragmentierten unter-
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nehmensstrukturen mit vielen kleinen filialen, standorten, restau-
rants oder baustellen (Artus 2012, 37). Die bisherige gesetzgebung, 
die an den traditionellen betriebsbegriff anknüpft, und die erhöhung 
der Mindestbeschäftigtenzahlen für betriebsratsfähige unternehmen 
im betriebsverfassungsgesetz fördern diese fragmentierung. sie ist 
aber nicht deren ursache.

tatsächlich setzen die unternehmenskonzeptionen, wie sie in den 
letzten Jahrzehnten ausgehend vom anglo-amerikanischen neolibe-
ralismus mit seiner shareholder-value-orientierung in Mode gekom-
men sind, auf breiter front strategien der fragmentierung von  
unternehmensbeziehungen in gang, die zu einer bis dahin nicht ge-
kannten Zerstückelung von wertschöpfungsketten führen. immer 
mehr unternehmensaufgaben sind ausgegliedert und zum teil völlig 
aus dem betrieblichen Zusammenhang herausgelöst worden. Auf der 
anderen seite arbeiten heute an einem betriebsort seite an seite in 
großem stil Menschen, die zu den verschiedensten Arbeitgebern in 
unterschiedlichsten vertragszusammenhängen stehen. Diese Produk-
tions- oder Dienstleistungsmodelle überschreiten oder unterlaufen 
betriebs-, branchen- und tarifgrenzen. 

Darüber hinaus ändern vor allem global Player ihr geschäftsmodell 
von der güterproduktion hin zu finanzdienstleistungen oder der ver-
waltung von Patenten und rechten. große traditionelle industrieun-
ternehmen wie siemens verdienen ihr geld heute oft eher mit kapi-
taltransaktionen als mit der herstellung von industriegütern. Auch 
das führt zu weiterer fragmentierung.

in der logik dieser unternehmenskonzepte liegt der versuch, er-
kennbare risiken zu minimieren und auszuschalten. Dazu gehört vor 
allem das beschäftigungsrisiko. eine dauerhafte bindung an Arbeit-
nehmer gilt als unflexibel und hinderlich. stattdessen wird versucht, 
die Arbeitskräfte nicht mehr selbst zu beschäftigen, sondern nur das 
ergebnis ihrer Arbeit einzukaufen. wo das nicht möglich ist, wird 
menschliche Arbeit selbst zur ware, die auf dem Markt bei bedarf 
kurzfristig eingekauft und nur so lange beschäftigt wird, wie ein kon-
kreter Auftrag vorliegt. leiharbeit, werkverträge, befristete beschäf-
tigung – all dies sind versuche, den arbeitenden Menschen aus dem 
unternehmenszusammenhang herauszulösen, um die unterneh-
mensentscheidungen von allen rücksichten lösen zu können, die 
dem shareholder value im wege stehen könnten.
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Dass dies dem Mitbestimmungsgedanken diametral entgegengesetzt 
ist, ist offenkundig. Die „arbeitnehmerfreie” fabrik, die in vielen wirt-
schaftsbereichen als ideal gilt, braucht keine Mitbestimmung, weil 
niemand mehr da ist, der einen rechtsanspruch auf Mitbestimmung 
erheben könnte.

formal erhält der ausgegliederte leiharbeiter zwar Mitbestimmungs-
rechte bei seiner Zeitarbeitsfirma, bei einer durchschnittlichen be-
schäftigungsdauer von wenigen Monaten, ehe man wieder auf dem 
Arbeitsmarkt landet, ist an faktische Mitbestimmungsmöglichkeiten 
gar nicht zu denken – zumal die Arbeitsprozesse, in die man einge-
gliedert wird, von dem unternehmen, in dem man mitbestimmen 
könnte, überhaupt nicht gestaltet werden. Aktiv für den betriebsrat 
im verleihbetrieb zu kandidieren, wird den allermeisten der kurzbe-
schäftigten leiharbeiter zudem praktisch versagt bleiben, weil dafür 
eine betriebszugehörigkeit von drei Monaten vorausgesetzt wird, die 
viele überhaupt nicht erreichen. ein vertrauensverhältnis zu den ei-
genen Arbeitskollegen, die man repräsentieren soll, lässt sich unter 
diesen bedingungen ohnehin nicht aufbauen (Artus 2012, 40). noch 
schwieriger stellt sich die situation für werkvertragsarbeitnehmer 
dar, die den bisherigen Mitbestimmungsregelungen gänzlich entzo-
gen sind.

Das betriebsverfassungsgesetz ist auf diese veränderungen in den 
unternehmensstrukturen nicht vorbereitet, da es sich am klassischen 
normalarbeitsverhältnis mit einer Dauerbeschäftigung in einem fest 
definierten betrieblichen Zusammenhang orientiert. Die Mitbestim-
mungsbedürfnisse der beschäftigten sind damit aber nicht hinfällig, 
auch wenn viele betroffene wegen ihrer prekären situation nicht 
wagen, diese einzufordern.

herausforderungen für eine neue Mitbestimmungsdebatte – 
nicht nur aus christlich-sozialer sicht! 

nach christlich-sozialer vorstellung ist Mitbestimmung kein abstraktes 
rechtsgut, das irgendwie in Anspruch genommen oder auch unter-
lassen werden kann. es ist das recht jedes einzelnen beschäftigten, 
seine konkreten Arbeitsbedingungen mitzugestalten, seine kompe-
tenz und seine erfahrung einzubringen und auch auf die rahmenbe-
dingungen einfluss zu nehmen, unter denen seine Arbeit stattfindet. 
„in der Arbeit leben zu können”, bedeutet auch, dass die freiheit und 
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die entfaltungsmöglichkeiten der beschäftigten niemals stärker fremd-
bestimmt werden dürfen, als unabdingbar notwendig ist. Davon sind 
wir in der heutigen Arbeitswelt weit entfernt.

Auch wenn eine zunehmende Zahl von „freelancern” heutzutage ihre 
prekäre Arbeitssituation mit der illusion schönt, sie könnten über ihre 
Arbeitsbedingungen selbst entscheiden, bleibt die tatsache bestehen, 
dass sie in aller regel in hohem Maße von ihren Auftraggebern abhän-
gig und den wechselfällen ihrer tätigkeit schutzlos ausgeliefert sind. 
nur sehr wenige können sich wegen ihrer guten Marktposition gleich-
berechtigt gegenüber ihren kunden bewegen. gerade in der jungen 
generation sind Arbeitsverhältnisse dieser Art immer mehr zur norm 
geworden. selbst gut Qualifizierte bleiben davon nicht verschont, wäh-
rend Qualifikationsdefizite fast zwangsläufig prekäre beschäftigungen 
nach sich ziehen. Die Prozesse sind statistisch zunächst wenig auffäl-
lig, weil sich bei den bereits bestehenden normalarbeitsverhältnissen 
zunächst ja nichts ändert. Dagegen ist unverkennbar, dass neueinstel-
lungen inzwischen überwiegend nicht mehr in Dauerbeschäftigung er-
folgen. innerhalb weniger Jahre ist deshalb die Zahl der unbefristet 
beschäftigten bei den unter dreißigjährigen deutlich gesunken. konnte 
1996 noch jeder Dritte in ein normalarbeitsverhältnis eintreten, war 
es 2009 nur noch jeder/jede vierte. fast eine Million leiharbeiter sind 
in der deutschen wirtschaft mittlerweile beschäftigt. betroffen sind vor 
allem junge Menschen. sie alle werden durch ihre kurzen betriebszu-
gehörigkeiten nicht nur in ihrem bedürfnis nach sicherheit für ihre le-
bensplanung und in ihrem einkommensniveau beeinträchtigt, sondern 
auch in ihrem Anspruch auf Mitbestimmung.

Mitbestimmung ist also in den vergangenen Jahren für immer mehr 
Menschen zu einem hohlen versprechen geworden. Die streitfragen, 
die die Mitbestimmungsdebatte über Jahrzehnte beherrscht haben – 
volle Parität oder Drittelparität, schwellenwerte für die geltung der 
Mitbestimmung etc. – sind für die meisten luxusprobleme geworden, 
die mit ihrem Alltag nichts mehr zu tun haben. sie sind von einer 
mitbestimmten Arbeit weiter entfernt als ihre vorfahren. Die neue 
Arbeitswelt ähnelt der welt der tagelöhner, in der man wieder aus-
schließlich darum kämpfen muss, dass man „von der Arbeit leben 
kann”, weil ihnen löhne zugemutet werden, die nicht einmal mehr 
das existenzminimum decken. wenn „von der Arbeit zu leben” be-
reits ein Problem ist, dann wird „in ihr zu leben” zum luxusbedürfnis, 
das sich nur noch wenige leisten dürfen.
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Aus christlich-sozialer sicht kann das nicht hingenommen werden. es 
verkürzt die entfaltungsmöglichkeiten von Menschen und verletzt 
ihre würde. Dass das bedürfnis nach Mitbestimmung (auf allen ebe-
nen!) zu den menschlichen grundkonstanten gehört, wird derzeit üb-
rigens nicht zuletzt an der internet-generation deutlich, die direkte 
beteiligungsmöglichkeiten in Politik und gesellschaft mit einer Massi-
vität einfordern, die in der vergangenheit eher die Ausnahme war. 
Der erfolg der Piraten-Partei ist genau darauf zurückzuführen. Da nur 
wenige der jungen leuten in einem normalarbeitsverhältnis beschäf-
tigt sind, steht die Mitbestimmung am Arbeitsplatz derzeit noch nicht 
auf ihrer tagesordnung. Aber das bedürfnis nach beteiligung bricht 
sich bahn, und es wird letztlich auch in der Arbeitswelt thematisiert 
werden – sobald mehr der jungen leuten erfahrungen in der Arbeits-
welt gemacht haben. und es steht zu erwarten, dass dabei das inter-
esse an direkter beteiligung auch deutlicher artikuliert werden wird. 
Man darf gespannt sein, welche Anforderungen auf diesem hinter-
grund künftig an die Ausgestaltung der betrieblichen und unterneh-
mensmitbestimmung gestellt werden.

Die Christlich-sozialen haben jedenfalls alle veranlassung, aktiver als 
in den letzten Jahrzehnten für eine Arbeitswelt einzutreten, in der die 
Mitgestaltungs- und Mitbestimmungswünsche der Menschen nicht 
nur zu ihrem eigenen, sondern auch zum wohl der unternehmen tat-
sächlich und nicht nur auf dem Papier realisiert werden können. bis-
her ist erst in Ansätzen öffentlich darüber diskutiert worden, welche 
konsequenzen aus den veränderungen in der Arbeitswelt in der Mit-
bestimmungsarchitektur gezogen werden müssen. Diese Diskussion 
ist überfällig. 

Das ist längst nicht nur im interesse der individuen, sondern der  
betriebe, der wirtschaft und der gesamten gesellschaft. es ist müßig 
darauf hinzuweisen, dass eine Demokratie, die die wirtschaft- und 
Arbeitswelt zum Demokratie-blinden fleck erklärt, schaden nehmen 
wird.

Man kann und muss aber heute auch noch auf andere sachverhalte 
hinweisen, die weitaus weniger abstrakt daherkommen. unterneh-
men, die die Mitbestimmung ihrer beschäftigten unterbinden, schnei-
den einen wichtigen teil ihrer innovationsfähigkeit ab. ihre gut quali-
fizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden ihre kenntnis 
der Produktionsprozesse und Märkte nicht in die unternehmerischen 
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entscheidungsstrukturen einbringen, wenn ihnen Mitbestimmung 
vorenthalten wird. Menschen liefern dieses know-how, wenn sie sich 
mit ihrem unternehmen identifizieren (hauser-Ditz 2008, 275). 
wichtig ist dafür zunächst, dass das unternehmen selbst sich dauer-
haft an sie bindet. es ist unerklärlich, dass dieser Zusammenhang  
in der hire-and-fire-Mentalität der „schönen neuen Arbeitswelt” be-
ständig ausgeblendet wird. 

was in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit vielleicht noch einigermaßen fol-
genlos bleiben konnte, wird man in Zeiten des demografischen wan-
dels, in dem fachkräfte eine bessere Arbeitsmarktposition haben 
werden, deutlich zu spüren bekommen. Qualifiziertes Personal wird 
unternehmen bevorzugen, die ordentliche Arbeitsbedingungen ver-
bürgen, tarifbindungen eingehen und Mitbestimmungsmöglichkeiten 
eröffnen. nicht ohne grund haben mittlerweile Ministerpräsidenten 
aus den neuen bundesländern, die den demografischen wandel als 
erste zu bewältigen haben, ihre unternehmen aufgefordert, wieder in 
die verbindlichkeit von flächentarifverträgen zurückzukehren. 

es ist eine illusion anzunehmen, dass man auf rechtliche verbindlich-
keit verzichten könne. wenn unternehmensleitungen nach gusto 
entscheiden können, ob und welche Mitbestimmungsmöglichkeiten 
eingeräumt werden, wenn kein verlass darauf ist, dass diese rege-
lungen auch in schlechteren Zeiten greifen, wird die identifikations-
bereitschaft der belegschaften leiden. verbindliche gesetzliche rege-
lungen sind die unverzichtbare voraussetzung für eine 
funktionsfähige Mitbestimmung, die die Potenziale der beschäftigten 
für den erfolg des unternehmens nutzbar machen will. 

es ist ja kein Zufall, dass besonders erfolgreiche unternehmen, die 
im internationalen wettbewerb bestehen, auffällig häufig der Mitbe-
stimmung unterliegen und auch in krisenzeiten von ihr profitieren. 
statt die frage zu stellen, ob die Mitbestimmung die unternehmen 
im wettbewerb ökonomisch benachteiligt, sollten endlich verstärkt 
die vorteile untersucht werden, die diese form der betriebs- und un-
ternehmensverfassung mit sich bringt. 

vielleicht war Mitbestimmung im unternehmensinteresse nie so wich-
tig wie heute. seit der krise ist in der Öffentlichkeit deutlich gewor-
den, dass die kurzfristorientierung vieler Manager, die mit dem 
shareholder-value-konzept in den unternehmen einzug gehalten hat, 
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nicht nur im bankensektor fatale folgen hat. Man muss sich längst die 
frage stellen, wer eigentlich überhaupt dafür sorgen kann, dass das 
langfristige unternehmensinteresse zur geltung kommen kann. wenn 
der return on invest, der unter dem Druck der finanzmärkte in den 
betrieben erzielt werden soll, in immer kürzeren Abständen gegeben 
sein muss, muss die innovations- und investitionsfähigkeit der unter-
nehmen massiv leiden. kapitalanleger, die am schnellen geld interes-
siert sind, neigen dazu, investitionsentscheidungen, die erst langfris-
tig rentabel werden, auszuweichen. Manager, die auf deren interesse 
verpflichtet sind, können da nicht gegenhalten.

welche folgen diese veränderungen auf der Anteilseignerseite zum 
beispiel in der industrie haben, konnte man in den letzten Jahren be-
reits deutlich erkennen: unternehmen der Metall- und elektroindust-
rie, die von der ig Metall Abweichungen vom tarifvertrag erreichen 
wollten, wiesen sehr oft dramatische investitionsdefizite auf. sie 
waren dort besonders stark, wo die Abhängigkeit vom kapitalmarkt 
zugenommen hatte, vor allem wo hedge-fonds die unternehmen 
hatten ausbluten lassen.

ein weiterer beleg für die notwendigkeit wirksamer gegengewichte 
gegen die kurzfristorientierung sind die im internationalen vergleich 
stagnierenden investitionen in forschung und entwicklung, in Ausbil-
dung und Qualifizierung in deutschen unternehmen. schon die in-
vestition in eine duale berufsausbildung braucht nun einmal länger, 
als viele Manager in ihren vorständen aushalten. Die sucht nach den 
schnellen erfolgen gefährdet die Zukunftsfähigkeit der unternehmen, 
aber diejenigen, die solche entscheidungen getroffen haben, erleben 
ihre folgen meist nicht einmal mehr, weil sich auch die verweildauer 
von Managern in ihren funktionen verkürzt. 

Die fehler, die in diesen bereichen gemacht werden, sind im nachhi-
nein oft nur mit großem Aufwand und erheblichen kosten zu korrigie-
ren. fachkraft und kreativität fallen nicht vom himmel und, wenn zu 
wenig davon entwickelt wurde, ist sie auch zu hohen Preisen nicht 
verfügbar. wenn diesen entwicklungen nicht einhalt geboten wird, 
dürfte sich die gute wettbewerbsposition der deutschen industrie in-
nerhalb weniger Jahre verflüchtigen. 

es steht nicht zu erwarten, dass sich die kurzfristorientierung auf der 
Arbeitgeberseite von selbst korrigiert. Andere vergütungsstrukturen 
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werden die dahinter liegenden rationalitäten nicht grundlegend ver-
ändern. Dazu braucht es vielmehr gegengewichte, strukturen, die 
dafür sorgen, dass das langfristige unternehmensinteresse endlich 
wieder zum tragen kommen kann. 

Deshalb muss in den unternehmen der einfluss derjenigen gestärkt 
werden, die das langfristige unternehmensinteresse repräsentieren, 
ja repräsentieren müssen, weil sie ihre Arbeitsplätze behalten, ihre 
betriebsrenten noch nach Jahrzehnten genießen und auch für ihre 
enkel noch Ausbildungsplätze vorfinden wollen. um dieses gegenge-
wicht darzustellen, sind die einflussmöglichkeiten der Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat aber noch viel zu stark beschränkt.

es gilt also, um des interesses der wirtschaft selbst willen, die Mit-
bestimmungsbefugnisse der Arbeitnehmer deutlich auszuweiten. 
Dass eine langfristorientierung durch die stärkung der Arbeitneh-
merseite zum tragen kommen wird, zeigt sich bereits jetzt. in einer 
untersuchung konnte belegt werden, dass die Mäßigung von vor-
standsvergütungen und die langfristorientierung in denjenigen un-
ternehmen umso deutlicher ausgeprägt waren, als „Ausschüsse im 
Aufsichtsrat paritätisch und mit externen gewerkschaftsvertretern 
besetzt” waren (Müller-Jentzsch 2009). Auch regelmäßige bemühun-
gen von betriebsräten und Arbeitnehmervertreterinnen und -vertre-
tern in Aufsichtsräten, Ausbildungsplätze und weiterbildungsmöglich-
keiten im unternehmen zu sichern, zeigen, dass sie garant für die 
langfristigen überlebenschancen der unternehmen sind.

bislang stehen die direkten einflussmöglichkeiten der Arbeitnehmer 
auf die unternehmenspolitik rechtlich auf schwachen füßen. hier ist 
veränderungsbedarf, damit sich die erfahrungen von Aufsichtsräten 
auf der Arbeitnehmerseite, die allzu oft vergeblich vor unsinnigen 
unternehmensentscheidungen gewarnt haben, nicht wiederholen 
müssen. eine Ausweitung im sinne des vw-gesetzes, bei der Arbeit-
nehmer mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten zum beispiel bei stand-
ortverlagerungen haben, wäre ein erster schritt. 

kurzfristig hinzukommen müssen verbesserungen der Mitbestim-
mungsmöglichkeiten von betriebsräten in entleihbetrieben bei leih-
arbeit und werkverträgen. es kann nicht angehen, dass diese be-
triebsräte die komplizierten vertretungsvorgänge für die prekären 
beschäftigungsverhältnisse wahrnehmen, ohne dass ihre Arbeits-
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möglichkeiten in diesem bereich entsprechend ausgestaltet werden. 
Derzeit spielt die Zahl der leiharbeiter bei der bestimmung der größe 
von betriebsratsgremien keine rolle. faktisch sind damit aber erhebli-
che zusätzliche Aufgaben verbunden, die nur erledigt werden können, 
wenn die interessenvertretung für die stammbelegschaften zurückge-
fahren wird. solche konfliktsituationen dürfen betriebsräten nicht zu-
gemutet werden. es reicht jedenfalls nicht aus, darauf zu setzen, dass 
die entsprechenden spielräume tarifvertraglich geregelt werden, auch 
wenn inzwischen in einigen gewerkschaftlich besonders gut organi-
sierten bereichen wie der stahlindustrie und kürzlich auch in der Me-
tall- und elektroindustrie zusätzliche rechte für betriebsräte beim 
einsatz von leiharbeit im betrieb erstritten werden konnten. 

Auf Dauer wird man nicht umhinkommen, über die Auswirkungen der 
Zerschlagung der wertschöpfungsketten auf die interessenvertretung 
für Arbeitnehmer generell nachzudenken. Der traditionelle unterneh-
mens- und betriebsbegriff geht an der wirklichkeit der Produktions- 
und Dienstleistungszusammenhänge inzwischen weit vorbei. Die  
bisherige rechtslage sieht wirkliche Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer bei veränderungen von betriebsstrukturen und wert-
schöpfungsketten nicht vor. eine Ausweitung der Mitbestimmung 
würde erstmals Möglichkeiten eröffnen, die Zersplitterung der wert-
schöpfungsketten nicht ohnmächtig mit ansehen zu müssen. solche 
handlungsspielräume sind dringend erforderlich.

viele sehen inzwischen ja mit wachsendem unbehagen, dass welt-
weit gesichtslose konzernzentralen über das schicksal von standor-
ten und Arbeitsplätzen mit einem federstrich entscheiden, wodurch 
ganze regionen in Mitleidenschaft gezogen werden. nicht zuletzt Po-
litiker vor ort fragen sich längst, wer eigentlich noch gewährleisten 
kann, dass die gemeinwohlverpflichtung des eigentums in den unter-
nehmen nicht nur schall und rauch ist. immer wieder wird betont, 
dass die einwirkungsmöglichkeiten des staates gegenüber diesen 
entwicklungen sehr zurückgegangen sind. und es bleibt insgesamt 
fraglich, ob staatliche eingriffe hier zu erfolgen führen würden. Aber 
es gibt ja eine Alternative: Arbeitnehmermitbestimmung kann die nö-
tigen gegengewichte setzen, die der gemeinwohlverpflichtung des ei-
gentums, wie sie das grundgesetz vorsieht, wieder zum Durchbruch 
verhelfen können. Man muss ihr nur die spielräume verschaffen, dies 
zu tun. 
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es gibt vor diesem hintergrund keine wirklich treffende begründung 
dafür, dass nur so wenige und nur so große unternehmen vernünftige 
Mitbestimmungsstrukturen vorhalten müssen. Die bemessungsgren-
zen sind schließlich keine Dogmen. hier ist dringender reformbedarf.

Dies wäre im übrigen ganz und gar im sinne einer recht verstande-
nen sozialen Marktwirtschaft, die ja darauf setzt, vermachtungen in 
der wirtschaft aufzuheben. Mitbestimmung könnte einer der wege 
sein, der auch in einer globalisierten Ökonomie wirtschaftliche Ak-
teure veranlasst, gesamtwirtschaftliche rationalitäten nicht auf dem 
Altar der betrieblichen interessen zu opfern.

Die Mitbestimmungsdiskussion wird eine weitere Dimension aufgrei-
fen müssen, die im übrigen in der tradition der christlichen sozial-
lehre immer betont wurde, aber nie wirklich zum tragen gebracht 
werden konnte: neben der Mitbestimmung im unternehmen und der 
interessenvertretung im betrieb wird die Mitbestimmung am Arbeits-
platz endlich als zusätzliches element in den blick genommen werden 
müssen – weil fremdbestimmung nicht nur ethisch fragwürdig ist, 
sondern von einer gut qualifizierten und selbstbewussten Arbeitneh-
merschaft auch nicht mehr in den bisherigen Dimensionen akzeptiert 
werden wird. 

Die beteiligungsbedürfnisse, die heute in der politischen Debatte 
immer stärker thematisiert werden, werden vor den Arbeitsplätzen 
letztlich nicht haltmachen. wenn dafür eine verlässliche gesetzliche 
grundlage geschaffen würde, würde Mitbestimmung endlich auch für 
leiharbeits- und werkvertragsarbeitnehmer kein leeres wort mehr 
sein: wenn sie an ihrem eigenen Arbeitsplatz mitbestimmen können, 
kann es ohne belang sein, in welcher rechtlichen beziehung sie zu 
dem unternehmen stehen, das diesen Arbeitsplatz bereitstellt. Dass 
Mitbestimmung am Arbeitsplatz angesichts alternder belegschaften 
und der erkenntnisse über die gesundheitlichen belastungen an den 
Arbeitsplätzen helfen würde, die Probleme in diesem feld zu verrin-
gern, sei abschließend nur kurz erwähnt. schließlich ist auffällig, 
dass krankenstände überall da besonders hoch sind, wo Menschen 
besonders wenig einflussmöglichkeit auf ihren Arbeitsplatz haben, 
sich gegängelt und fremdbestimmt fühlen.5

Die christliche soziallehre hat das schon sehr richtig erkannt: Man 
kann die Mitbestimmungsbedürfnisse der Menschen in der Arbeits-

106



welt nicht ungestraft negieren! es ist längst an der Zeit, das thema 
auch unter dem stichwort Arbeit und gesundheit aufzugreifen.

 

1| Auch die befürchtete Schwächung des gewerkschaftlichen Einflusses blieb 
aus: Bis heute sind etwa 75 Prozent der gewählten Betriebsräte Mitglieder 
von DGB-Gewerkschaften.

2| Die Aufwertungen der Betriebsräte in der Novelle des Betriebsverfas-
sungsgesetzes von 1972 wurden von Alfred Müller-Armack, einem der 
Väter der Sozialen Marktwirtschaft, als durchaus kompatibel mit diesem 
ordnungspolitischen Programm bezeichnet. So Müller-Jentzsch (2012, 36).

3| So kürzlich wieder der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände Dieter Hundt in einer Stellungnahme unter der Überschrift 
„Insgesamt gut, zum Teil bürokratisch”, in: Mitbestimmung 6/2012, 21.

4| Deutsche Nachrichtenagentur vom 6.8.2012.
5| Vgl. den Beitrag „Arbeit und Gesundheit” von Rudolf Henke in diesem Band.
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Arbeit und Mitbestimmung im  
internationalen kontext globalisierung

Ingrid Sehrbrock

Mit globalisierung verbinden die einen Annäherung der kulturen, welt-
weites wirtschaftliches wachstum und ungeahnte entfaltungsmög-
lichkeiten. Andere hingegen fürchten die Dominanz der Ökonomie, 
den verlust regionaler vielfalt, ökologischen raubbau sowie eine 
wachsende kluft zwischen Arm und reich. während globalisierungs-
gegner eine weltweite, wirtschaftliche verflechtung völlig ablehnen, 
fordern globalisierungskritiker eine andere globalisierung.1 beides 
wird in den Medien häufig gleichgesetzt. warum erfüllt globalisierung 
eine wachsende Zahl von Menschen mit Angst und sorge?

unter globalisierung versteht man die weltweite verflechtung in wirt-
schaft, Politik, kultur, umwelt, kommunikation etc. eine verdichtung 
der globalen beziehungen geschieht auf der ebene von individuen, 
gesellschaften, institutionen und staaten. globale beziehungen wer-
den enger zwischen individuen, gesellschaften, institutionen und 
staaten. Als wesentliche ursachen der globalisierung gelten der tech-
nische fortschritt, insbesondere in den kommunikations- und trans-
porttechnologien, sowie die politischen entscheidungen zur liberali-
sierung des welthandels. (nuscheler 2012, 52) ein politisches Dogma 
sah lange Zeit die liberalisierung der Märkte als Allheilmittel an und 
setzte diese mit der steigerung des wohlstandes für alle gleich. wäh-
rend die wirtschaft durch die globalisierung an Möglichkeiten gewon-
nen hat, sind staatliche steuerungsmaßnahmen nicht parallel zu den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten gewachsen, so dass sich die wirtschaft 
weniger kontrollen aussetzen muss. einzelne regierungen haben des-
halb kaum noch einflussmöglichkeiten, um der globalisierung und 
globalen unternehmensstrategien herr zu werden.

Globalisierung und ihre folgen 

wirtschaftliches wachstum und freiheit des handels sind allerdings 
nicht nur mit gewinn für alle verbunden. unmittelbare folgen sind 
fehlende soziale Mindeststandards, menschenunwürdige Arbeitsbe-



dingungen und zumindest mangelnde gesellschaftliche verantwor-
tung. 

Die globalisierung bringt uns wirtschaftlich näher zusammen, macht 
zugleich aber auch die verschiedenheit deutlicher. Die schere zwi-
schen Arm und reich geht weiter auseinander.

Die organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwick-
lung (oeCD), hat in ihrer 2011 veröffentlichten studie festgestellt, 
dass in entwicklungsländern und in ländern, in denen traditionell 
eher geringe unterschiede zwischen Arm und reich bestehen, die 
schere weiter auseinanderklafft. Die Armut trägt dabei zwei unter-
schiedliche gesichter: während sich Menschen in den ärmsten län-
dern der welt täglich dem kampf ums überleben stellen müssen, 
kommen mehr Menschen in den industrieländern mit ihrem einkom-
men nicht mehr aus, weil die löhne stagnieren oder sinken und le-
benshaltungskosten steigen (oeCD 2011).

Der wachsende unterschied zwischen Menschen, die in wohlstand 
leben und Menschen, die trotz Arbeit nicht von ihren einkommen 
leben können, wird zunehmend als ungerecht empfunden. Die frage 
nach sozialem frieden, gerechtigkeit und den Prinzipien unseres so-
zialstaates wird in diesem Zusammenhang gestellt, wobei die wahr-
nehmung je nach politischem spektrum variiert. nimmt der staat 
seine Aufgabe, den sozialen frieden durch teilhabe aller am wirt-
schaftlichen erfolg und wohlstand zu sichern, hinreichend wahr? 
ohne tief in gerechtigkeitstheorien einzusteigen, kann man sagen, 
dass die verteilung der güter hinterfragt werden kann. soziale ge-
rechtigkeit kann infrage gestellt werden, wenn wir feststellen, dass 
Menschen trotz Arbeit weiter arm bleiben. 

Aber bedeutet globalisierung zwangsläufig, dass die Menschen welt-
weit einem wettbewerb um die schlechtesten lebens- und Arbeitsbe-
dingungen ausgeliefert sind? 

längst hat ein solcher wettlauf der unternehmen um die günstigsten 
Produktionsbedingungen begonnen. globalisierung eröffnet zwar  
eine verbesserung der lebensbedingungen und eröffnet broterwerb 
in den neu gegründeten unternehmen. Die kehrseite der Medaille ist  
allerdings, dass mehr und mehr konzerne ressourcen und Arbeits-
kräfte unter dem einzigen bewertungsmaßstab „gewinnmaximie-
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rung” nutzen und ihrer gesellschaftlichen verantwortung ökonomisch, 
sozial und ökologisch nicht gerecht werden. es ist zum beispiel bei 
international handelnden unternehmen beliebt, tochterunternehmen 
zu gründen, bei denen nicht nur die verantwortung für Arbeitsbedin-
gungen und löhne keine rolle spielt. unternehmen, die sich unter 
hohem kostendruck sehen, errichten fabriken in entwicklungs- und 
schwellenländern. hier sind die lohnkosten niedrig, Arbeits- und ge-
sundheitsschutz spielen praktisch keine rolle und ökologisch verant-
wortliche Produktion interessiert niemanden so recht, bringt doch die 
neuansiedlung von unternehmen aus dem Ausland Arbeitsplätze und 
damit für viele die Möglichkeit, ihr einkommen für sich und die fami-
lie aus eigener kraft zu erwirtschaften. 

Der versuch, unternehmen durch internationale regelwerke in die 
verantwortung für nachhaltiges handeln einzubinden, kann den weg 
für menschenwürdige Arbeit zumindest ein stück weit ebnen. Aller-
dings finden unternehmen immer wieder schlupflöcher, um selbst 
ihre eigenen richtlinien und selbstverpflichtungen nicht einhalten zu 
müssen. es ist zum beispiel bei international handelnden unterneh-
men beliebt, tochterunternehmen zu gründen oder subunternehmer 
einzubinden, bei denen nicht nur die verantwortung für Arbeitsbedin-
gungen und löhne keine rolle spielt. unternehmen, die sich unter 
hohem kostendruck sehen, errichten fabriken in entwicklungs- und 
schwellenländern. hier sind die lohnkosten niedrig, Arbeits- und ge-
sundheitsschutz spielen praktisch keine rolle und ökologisch verant-
wortliche Produktion interessiert niemanden so recht, bringt doch die 
neuansiedlung von unternehmen aus dem Ausland Arbeitsplätze und 
damit für viele die Möglichkeit, ihr einkommen für sich und die fami-
lie aus eigener kraft zu erwirtschaften. selbst unternehmenseigene 
Corporate-social-responsibility-richtlinien werden umgangen. unter-
nehmen weichen ohne scham auf noch billigere subunternehmer bei 
Zulieferern aus, um die Produktionskosten niedrig und die gewinn-
marge hoch zu halten. einmal mehr zeigt sich, dass das vom interna-
tionalen gewerkschaftsbund (igb) zuletzt wieder in seinen beschlüs-
sen auf dem weltkongress von 2010 in vancouver betonte Ziel, die 
globalisierung zu verändern, menschwürdige Arbeitsverhältnisse zu 
schaffen und für eine soziale gestaltung der globalisierung zu sorgen, 
(noch) nicht bei unternehmen angekommen ist. insofern ist das 
thema aktueller denn je auf der gewerkschaftlichen Agenda (igb 
2010).
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welche hässlichen gesichter die globalisierung für Mensch und Öko-
logie haben kann, zeigt sich in den folgenden beispielen.

ein aktueller beitrag, der die globalisierung entlang der wertschöp-
fungskette aus einem anderen blickwinkel beleuchtet, ist gerade er-
schienen (scheytt 2012, 10-17). es geht um die Deutsche telekom 
und ihre amerikanische tochter t-Mobile. seit vielen Jahren wird der 
gesellschaft vorgeworfen, sie behindere massiv das recht ihrer us-
Mitarbeiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren. im vergangenen 
sommer reichten ver.di und die Communication workers of America 
(CwA) eine beschwerde nach den oeCD-leitsätzen gegen das unter-
nehmen ein.2 Jetzt drohen konsequenzen. Der konflikt um die tele-
kom-tochter t-Mobile usA ist einer der jüngsten beschwerdefälle 
weltweit. entlang der wertschöpfungskette lässt sich die liste der-
jenigen multinationalen unternehmen, die in entwicklungs- und 
schwellenländern billig produzieren und jegliche voraussetzung für 
gute Arbeit ignorieren, leider fortführen. es bestätigt das gefühl, 
dass unternehmen es in ländern, die ihrer Ansicht nach nicht im 
fokus der Aufmerksamkeit stehen, mit der einhaltung von sozialen 
Mindeststandards, Menschenrechten und ökologischer verantwortung 
nicht allzu genau nehmen. 

ein weiteres negativbeispiel für mangelnde gesellschaftliche verant-
wortung im Ausland ist auch der deutsche konzernmulti thyssen-
krupp. wie sich aus verschiedenen Quellen ergibt (russau 2012), 
lässt die ökologische verantwortung für dessen stahltochter CsA 
sehr zu wünschen übrig. thyssenkrupp eröffnete in rio de Janeiro 
dieses größte stahlwerk lateinamerikas, ganz in der nähe der bucht 
sepetiba. seitdem ist der kohlendioxid-Ausstoß in rio de Janeiro um 
75 Prozent gestiegen – trotzdem wird das werk von den vereinten 
nationen (un) als klimaschutzprojekt im rahmen des Clean Deve-
lopment Mechanism (CDM) gefördert. seit beginn der bauarbeiten 
hat sich die wasserqualität in der bucht so massiv verschlechtert, 
dass der fischfang um bis zu 80 Prozent zurückgegangen ist. schwer-
metalle lagern sich im schlick ab und verursachen hautkrankheiten 
bei den Menschen. ein broterwerb mit der fischerei ist für die fami-
lien (fast) nicht mehr möglich (russau 2012). 

Die konzernzentrale in essen gerät immer mehr unter Druck. im De-
zember 2011 musste der langjährige vorstand, ekkehard schulz, 
wegen dieses stahlwerks seinen Aufsichtsratsposten räumen (russau 
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2012). Die staatsanwaltschaft in rio ermittelt zudem wegen fehlen-
der genehmigungen für die errichtung und den betrieb der fabrik. 
ein gericht, das sich mit den festgestellten umweltschäden beschäf-
tigte, hat vor kurzer Zeit eine geldstrafe verhängt. 

beispiel für schlechte Arbeits(schutz)bedingungen und hungerlöhne 
bei expansivem wachstum ist seit Jahren ebenso die bekleidungs- 
und textilindustrie. Multinationale Moderiesen wie h&M, Zara und an-
dere nutzen die Produktion in entwicklungs- und schwellenländern 
(vorzugsweise in bangladesch), um ihre textilien billig produzieren 
zu können. Der wettbewerbsdruck wächst. wer produziert am güns-
tigsten, wer hat die größte gewinnmarge und wer nutzt die ressour-
cen in den billiglohnländern am rücksichtslosesten aus? längst sind 
es nicht mehr nur die internationalen Moderiesen, sondern auch die 
Discounter hierzulande, die kleidung als Aktionsware zu schleuder-
preisen anbieten. kampagnen und studien wie „im visier: Discoun-
ter. eine studie über die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern von Aldi, 
lidl und kik in bangladesch” der „kampagne für saubere kleidung” 
(2011/2012) zeigen menschenverachtende Zustände. 

eine näherin aus bangladesch: „ich arbeite seit zwölf Jahren von 
acht uhr morgens bis Mitternacht und verdiene 2.600 takas (knapp 
27 euro) monatlich. Davon leben wir alle: Meine drei töchter, meine 
schwiegereltern und mein Mann, der keine feste Arbeit hat. Außer-
dem muss ich fünfzig takas an den Abteilungsleiter zahlen, damit er 
mich in ruhe lässt. Die stellen hier sind nämlich sehr begehrt” (ha-
lamwi 2011). Damit liegt die näherin aus bangladesch unter der zwei 
Dollar Armutsgrenze pro tag, die von der international labour orga-
nisation (ilo) als Armutsgrenze definiert worden ist. internationale 
konzerne machen es Arbeitnehmervertretungen und beschäftigten 
schwer, löhne und Arbeitsbedingungen auszuhandeln. gewerkschaf-
ten kommen häufig gar nicht vor. wollen sich frauen gewerkschaft-
lich organisieren, werden sie entlassen. Deshalb ist auch nur ein klei-
ner teil der näherinnen gewerkschaftlich organisiert. Die Angst, die 
Arbeit zu verlieren, ist zu groß und zudem bleibt bei 13- bis 16-stun-
den-schichten plus überstunden kaum Zeit für gewerkschaftliches 
engagement. wenn sich die wenigen organisierten näherinnen zu 
Protestkundgebungen und streiks versammeln, müssen sie umge-
hend mit körperlichen repressalien rechnen. gummigeschosse und 
tränengas sind neben körperlichen übergriffen keine seltenheit.
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Die näherin aus bangladesch, die knapp 27 euro im Monat verdient, 
erhält zukünftig einen von der regierung festgesetzten Mindestlohn 
in höhe von 3.000 takas (knapp dreißig euro). gewerkschaften for-
dern allerdings mindestens fünfzig euro als Monatslohn, um eine 
vierköpfige familie ernähren und steigende Preise für grundnahrungs-
mittel auffangen zu können. sieben-tage-wochen und bis zu 97 
stunden Arbeit pro woche sind häufig, eine sozialversicherung steht 
oft nur auf dem Papier. 

Menschenwürdige Arbeit

Doch was verstehen wir unter menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen? fest steht, dass die Arbeitsbedingungen in den beispielen nicht 
als menschenwürdig bezeichnet werden können. Doch wie kann man 
sich mit einem erklärungsversuch den kriterien nähern? Daraus folgen 
systematisch die fragen, welche instrumente bereits bestehen und 
welche globalen hindernisse überwunden werden müssen, um men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen durchzusetzen. um mit der frage, 
was wir eigentlich weltweit durchsetzen wollen, zu beginnen, soll ein 
möglichst allgemeingültiger erklärungsversuch unternommen werden. 

unterstützen sollen dabei regelwerke und normen. sie dienen als 
Anspruchsgrundlage und ermöglichen die herleitung eines definierten 
Anspruches. hinzu kommt die christliche sozialethik, die eine orien-
tierungshilfe bietet, um bloße vorschriften mit inhalt und interpreta-
tion zu füllen (normative betrachtungsweise). „Menschenwürdige Ar-
beit” – so banal es als Ausgangspunkt klingen mag – besteht aus 
zwei begriffen, „menschenwürdig” und „Arbeit”. „Die würde des Men-
schen ist unantastbar”, heißt es nicht nur im grundgesetz der bun-
desrepublik Deutschland. ähnliches findet sich auch in der Charta der 
vereinten nationen (un), der Allgemeinen erklärung der Menschen-
rechte sowie weiteren menschenrechtlichen und völkerrechtlichen 
Dokumenten (bundeszentrale für politische bildung 2004). wollte man 
nun überlegen, wie Menschenrechte als tatsächliche „Anspruchs-
grundlage” herzuleiten sind und stellte man nun den Zusammenhang 
zwischen Menschenwürde und Menschenrechten her, so kann man 
die Menschenrechte als Ausgestaltung der Menschenwürde verste-
hen. hieraus wiederum lassen sich konkrete Ansprüche ableiten, an 
denen sich auch Arbeitsverhältnisse messen lassen müssen. bei-
spielsweise sind in den Artikeln der Allgemeinen erklärung der Men-
schenrechte (AeMr) auch direkte bezüge zu Arbeitsverhältnissen 
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festgeschrieben, wie das recht auf Arbeit oder der direkte Anspruch 
auf „gerechte und befriedigende entlohnung” sowie gerechte und 
günstige Arbeitsbedingungen und das recht auf den Zusammen-
schluss zu gewerkschaften (vgl. Art. 23 AeMr). 

in der katholischen soziallehre und der evangelischen sozialethik ist 
die überzeugung tief verankert, dass Arbeit nicht nur ein Mittel ist 
zum Zweck der lebenserhaltung. Arbeit wird auch immer als teil 
eines erfüllten, produktiven und menschenwürdigen lebens gesehen. 
Die christliche soziallehre (katholische soziallehre und evangelische 
sozialethik) begründet diesen Anspruch mit ihrem Menschenbild, das 
den Menschen als geschöpf gottes sieht, ihm würde, verschiedenar-
tigkeit, gleichwertigkeit und unvollkommenheit zuspricht und daraus 
grundwerte wie freiheit, demokratische Mitbestimmung und soziale 
gerechtigkeit ableitet (vgl. katechismus der katholischen kirche). Das 
sogenannte Personalitätsprinzip – die unantastbare würde und frei-
heit des Menschen – steht im vordergrund. Die christliche soziallehre 
fragt nach dem, was dem Menschen gemäß ist, was ihn fördert und 
ihn zu wahrer freiheit führt. An erster stelle steht der Mensch, und 
alle organisationsformen von wirtschaft und gesellschaft sind daran 
zu messen, ob sie der würde und freiheit des Menschen zugutekom-
men oder sie eingrenzen. Doch geht es nicht nur um die individualis-
tische sichtweise, sondern um das wohlergehen aller Menschen; das 
ich und das wir stehen zugleich im Mittelpunkt (Die deutschen bi-
schöfe 2009, 5-15). konkret: Die wirtschaft ist demnach für den Men-
schen da. in einer globalisierten welt bedeutet das: Die wirtschaft ist 
für alle Menschen rund um den erdball da, um eine sicherung des 
einkommens und menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu ermögli-
chen. Dieses muss ausreichen, um die bedürfnisse einer durchschnitt-
lichen familie (wobei sich durchschnittlich auf „dem lokalen kontext 
entsprechend” bezieht) zu befriedigen, also für nahrung, kleidung, 
wohnung, energie, gesundheitsversorgung, bildung, kinderbetreuung 
und Mobilität. eine grundlegende vorsorge für das Alter durch erspar-
nisse sollte möglich sein. Je nach lokalem kontext muss ein angemes-
senes Minimum für die teilhabe am sozialen und kulturellen leben 
übrig sein.3 

internationale organisationen 

internationale organisationen wie ilo, oeCD und un haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, die rechte der Menschen zu schützen und 
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(verbindliche) regeln für unternehmen zu schaffen. ihre leitsätze, 
empfehlungen und konventionen zu Mindestbedingungen zielen auf 
weltweite Anerkennung und verbreitung. Zentrale forderungen sind 
unter anderem das „recht auf Arbeit” und „befriedigende entloh-
nung”. herausragend sind die ilo, die oeCD und der un-global 
Compact zu nennen. wie sie verfahren, wo ihre Ziele liegen und wo 
gewerkschaften die berühmten „sollbruchstellen” sehen, soll im  
folgenden als überblick dargestellt werden. 

Die international labour organization ist die einzige internationale 
organisation, in der tripartistisch regierungen, Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber übereinkommen verhandeln. Aufgabe der ilo ist es, inter-
nationale Arbeits- und sozialstandards zu entwickeln. sie formuliert 
empfehlungen und übereinkommen, die als konventionen alljährlich 
auf der ilo-konferenz mit Zweidrittel-Mehrheit beschlossen werden 
müssen. um gültigkeit zu erreichen, muss jedoch die jeweilige norm 
noch einmal vom Mitgliedstaat ratifiziert werden. Dort ist für die 
rechtsverbindliche umsetzung das jeweilige Parlament zuständig, 
dem die beschlossenen übereinkommen zur Annahme oder Ableh-
nung vorgelegt werden. Die empfehlungen dienen der Auslegung der 
übereinkommen. Die übereinkommen und empfehlungen richten 
sich an die ilo-Mitgliedstaaten. Adressaten sind die unternehmen, 
für die allerdings keine verpflichtungen ausgesprochen werden.

herzstück der ilo-normen ist die sogenannte „Dreigliedrige erklä-
rung” (ilo-kernarbeitsnormen), mit der man versucht, den „kleinsten 
gemeinsamen nenner” zu finden, um breitenwirksame gültigkeit zu 
erreichen. sie bestehen aus vereinigungsfreiheit und recht auf kol-
lektivverhandlungen, beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der 
kinderarbeit, verbot der Diskriminierung in beschäftigung und beruf. 

1998 haben alle Mitgliedstaaten diese kernarbeitsnormen ohne ge-
genstimme akzeptiert. Diese vier Prinzipien leiten sich aus internatio-
nalen Abkommen ab, die den status universeller Menschenrechte 
haben. sie müssen immer gelten. geht man nun davon aus, dass 
Mitgliedstaaten ilo-übereinkommen ratifizieren, so stellt sich die 
frage, wie kann gegen unternehmen, die gegen kernarbeitsnormen 
verstoßen, vorgegangen werden? 

Die ilo gibt regierungen, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern 
das recht, verstöße von unternehmen zu rügen. gegen eine regie-
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rung ist die beschwerde nur dann zulässig, wenn das übereinkom-
men im jeweiligen Mitgliedsland ratifiziert worden ist. Ausnahme:  
beschwerde bei verstößen gegen die kernarbeitsnormen, die immer 
zulässig ist. im ergebnis ist es jedoch so: Die ilo kann verbesserun-
gen vorschlagen, verstöße rügen, aufs schärfste verurteilen und öf-
fentlich machen. Aber weitergehende Möglichkeiten, um die einhal-
tung zu erzwingen, zu überwachen und verstöße zu sanktionieren, 
hat sie nicht.

seit mehr als 35 Jahren verlangt die organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung (oeCD) in ihren „leitsätzen für 
multinationale unternehmen” verantwortliches handeln von weltkon-
zernen. Darauf können sich staaten, gewerkschaften und betriebs-
räte berufen. im Jahr 1976 wurden die leitsätze beschlossen, im 
Jahr 2000 stark verändert und 2011 unter Mitwirkung des gewerk-
schaftlichen gremiums der trade union Advisory Comittee tuAC wei-
terentwickelt (oeCD 2011). im fokus standen hierbei die einführung 
eines Menschenrechtskapitels, die klärung des verfahrens (beson-
ders im Zusammenhang mit der Ausgestaltung und effektivität der 
nationalen kontaktstellen) und die gewerkschaftlich besonders rele-
vanten fragen nach gerechter entlohnung, Mindestlöhnen, Arbeit-
nehmerrechten und gewerkschaftlicher interessenvertretung in mul-
tinationalen unternehmen weltweit. Die oeCD-leitsätze sind 
empfehlungen der regierungen der oeCD-Mitgliedsländer an multi-
nationale unternehmen aus und in ihren ländern.4 sie beschreiben 
gute geschäftspraktiken, bei beschäftigung und den beziehungen 
zwischen den sozialpartnern, dem thema umwelt, der offenlegung 
von informationen, dem verbraucherschutz sowie fragen der besteu-
erung und korruptionsbekämpfung. Zwar sind auch diese leitsätze 
nicht rechtsverbindlich, dennoch haben sich die staaten völkerrecht-
lich verpflichtet, die regeln bekannter zu machen und ihre einhal-
tung zu fördern. Durch die völkerrechtliche verpflichtung ist die ein-
haltung dieser leitsätze nicht beliebig. bei beschwerden müssen die 
regierungen aktiv darauf hinwirken, dass die betreffenden unterneh-
men ihr fehlverhalten korrigieren. 

Die empfehlungen der oeCD-leitsätze gelten für multinationale un-
ternehmen, die aus einem oeCD-Mitgliedsland stammen oder in 
einem solchen tätig sind. sie besitzen damit weltweite gültigkeit.5 
insbesondere sollen multinationale konzerne die einhaltung auch von 
ihren Zulieferern verlangen. Alle oeCD-Mitgliedstaaten verfügen über 
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eine nationale kontaktstelle, die wie eine schlichtungsstelle funktio-
niert. in Deutschland ist die kontaktstelle im bundesministerium für 
wirtschaft und technologie in der Abteilung Auslandsinvestitionen 
angesiedelt. Die kontaktstelle wird durch einen Arbeitskreis oeCD  
ergänzt, in dem andere Ministerien, der Dgb und seine Mitgliedsge-
werkschaften, wirtschaftsverbände und nichtregierungsorganisatio-
nen vertreten sind. Der Arbeitskreis soll die Arbeit der kontaktstelle 
begleiten. entscheidungen trifft die kontaktstelle aber allein. werden 
verstöße gegen oeCD-leitsätze festgestellt und lenkt das betref-
fende unternehmen nicht ein, so kann die kontaktstelle die verstöße 
öffentlich machen. Da dies oft mit imageeinbußen für das unterneh-
men verbunden ist, zeigen sich diese in der regel einsichtig. Mit wei-
teren befugnissen, zum beispiel einem sanktionsrecht, sind die kon-
taktstellen jedoch nicht ausgestattet. Auch die leitsätze haben – wie 
die ilo-konventionen und empfehlungen – freiwilligen Charakter.  
Die inhalte und das Prozedere sind aber wirkungsvoller als die „Drei-
gliedrige erklärung” der ilo.

Demgegenüber ist der global Compact der vereinten nationen als 
reine Dialog- und lernplattform zu verstehen, der sich unternehmen 
freiwillig anschließen können. inhaltlich beruhen die zehn grundle-
genden Prinzipien auf international anerkannten grundsätzen wie der 
Allgemeinen erklärung der Menschenrechte (Prinzipien 1 und 2), den 
kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (Prinzi-
pien 3 bis 6) sowie der erklärung von rio zu umwelt und entwicklung 
(Prinzipien 7 bis 9). erweitert wurde dieser katalog von selbstver-
pflichtungen dann im Juni 2004 um das zehnte Prinzip zur korrupti-
onsbekämpfung. betrachtet man ihren wirkungsradius, so bleiben 
die inhalte allerdings (weit) hinter denen der ilo-konventionen und 
der oeCD-leitsätze zurück. Die erwartungen sind weitaus geringer: 
hier soll es um Austausch zwischen den unternehmen gehen, Posi-
tivbeispiele für die umsetzung von sozialen Mindeststandards sollen 
für andere unternehmen als vorbild dienen und zeigen, wie sie die 
sozialen Mindeststandards integriert haben. im gegensatz zu den 
oeCD-leitsätzen und den ilo-konventionen erhebt der un-global 
Compact weder den Anspruch, weltweit für unternehmen zu gelten, 
noch stellt er ein regelwerk oder einen freiwilligen verhaltenskodex 
dar. Zentraler Anlaufpunkt des gC ist das global Compact office bei 
den vereinten nationen in new York, das unter anderem die Anmel-
dungen entgegennimmt sowie die regelmäßige berichterstattung or-
ganisiert und andere Maßnahmen zur sicherung der integrität des 
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gC. Als internationales Aufsichtsgremium fungiert das global Com-
pact board. es ist besetzt mit vertreterinnen und vertretern aus 
wirtschaft, gewerkschaften und Zivilgesellschaft, kommt einmal im 
Jahr zusammen und gibt politische und strategische empfehlungen. 
wichtig sind auch die nationalen oder regionalen global Compact 
netzwerke, die den direkten Austausch fördern (John 2011).

Aus gewerkschaftlicher sicht ist der global Compact wenig geeignet, 
um die soziale gestaltung der globalisierung und die einhaltung von 
Mindeststandards sicherzustellen. es handelt sich um ein rein freiwil-
liges instrument, dessen fokus auf den Dialog ausgerichtet ist. 

stellt man die frage, ob sich durch die drei instrumente menschen-
würdige Arbeitsbedingungen weltweit durchsetzen lassen, so muss 
die Antwort eher lauten: es sind gute und lobenswerte Ansätze, lei-
der aber nur mit punktueller wirkung. Allen drei organisationen und 
ihren instrumentarien bleiben viele gemeinsamkeiten, die die Durch-
setzungskraft „bremsen”. sie zeigen den guten willen, Menschen 
nicht zu verlierern der globalisierung werden zu lassen, und formu-
lieren ein Mindestmaß sozialer standards. 

sie alle haben einen weiteren entscheidenden nachteil: sie beruhen 
auf dem Prinzip der freiwilligkeit. bei den Abkommen handelt es sich 
um vereinbarungen, deren Adressaten weltweite unternehmen sind. 
Partner der vereinbarungen sind jedoch staaten. sicherlich ist eine 
einhaltung oder beachtung von leitsätzen und kernarbeitsnormen 
nicht beliebig, aber für den fall, eines verstoßes gibt es keine hand-
habe zur Durchsetzung. keines der vorgestellten instrumente ist mit 
rechten ausgestattet, die verstöße und fehlverhalten ahnden und 
die einhaltung der formulierten Mindeststandards erzwingen könn-
ten. Zwar gibt es zum beispiel im rahmen der oeCD-leitsätze für ein 
beschwerdeverfahren, das weit reicht. es kann von gewerkschaften 
und nichtregierungsorganisationen genutzt werden, um verletzungen 
der leitsätze durch unternehmen mit unterstützung der regierungen 
aufzuzeigen, die anders nicht beseitigt werden können. Die verfahren 
werden durch eine „nationale kontaktstelle”, die jedes oeCD-land 
einzurichten hat, an die unternehmen herangetragen. Diese fungiert 
dann mehr oder weniger als schlichtungsstelle und gibt, wenn ein 
verstoß geprüft wird, dem unternehmen gelegenheit, stellung zu 
beziehen. Die entscheidung trifft die nationale kontaktstelle. ein Ar-
beitskreis, der auch mit dem Dgb und seinen Mitgliedsgewerkschaf-
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ten besetzt ist, begleitet die Arbeit der kontaktstelle. wenn ein ver-
stoß gegen die oeCD-leitsätze festgestellt wird, kann lediglich mit 
veröffentlichung und medialem Druck gedroht werden. Deshalb ist 
deren weiterentwicklung unbedingt zu unterstützen, denn im gegen-
satz zu anderen regelwerken und vereinbarungen verfügen die 
oeCD-leitsätze bereits über ein – wenn auch verbesserungswürdiges 
– beschwerdeverfahren. realistischerweise muss man jedoch fest-
stellen, dass diese allein nicht zu menschenwürdigen Arbeitsbedin-
gungen führen. 

Deshalb machen sich die gewerkschaften seit Jahren für die Auf-
nahme einer sozialklausel in das regelwerk der world trade organi-
ziation (wto) stark. im gegensatz zu ilo, oeCD und zum un global 
Compact verfügt die wto über einen entscheidenden vorteil: sie 
kann gegen verstöße vorgehen und sanktionen verhängen, zum bei-
spiel Zölle (Dgb/Dgb-bildungswerk 2007). Die idee ist, handelspri-
vilegien an die einhaltung elementarer Arbeitsnormen zu knüpfen. 
nur die länder, die sicherstellen, dass diese Arbeitsstandards auf 
ihrem hoheitsgebiet beachtet werden, sollen von den vergünstigun-
gen profitieren, die für die wto-Mitgliedsstaaten untereinander gel-
ten. Dem vorwurf aus den entwicklungs- und schwellenländern, die 
wto-länder wollten sich nur gegen unliebsame konkurrenz abschot-
ten, stellt sich der internationale gewerkschaftsbund (dem auch der 
Dgb angehört) mit der forderung nach einer entsprechenden Ausge-
staltung dieser sozialklausel entgegen. Das Modell sieht vor, die so-
zialklausel auf die vier ilo-kernarbeitsnormen zu beschränken und 
stellt die unterstützung bei der einhaltung in den vordergrund. ein 
gemeinsamer Ausschuss von ilo und wto soll die einhaltung über-
prüfen. bei verstößen soll eine frist zur nachbesserung eingeräumt 
werden. erst wenn diese ergebnislos verstrichen ist und es zu weite-
ren verstößen kommt, sollen sanktionen greifen. Ziel ist es, gerade 
in den entwicklungs- und schwellenländern langfristig wirtschaftli-
ches wachstum und soziale Mindeststandards für die Menschen zu 
fördern und zu sichern. Der wettbewerb um die niedrigsten Produkti-
onskosten zulasten der Menschen soll nicht weiter unterstützt wer-
den. in den vergangenen verhandlungsrunden konnte diese ände-
rung nicht durchgesetzt werden. sie bleibt ein lohnenswertes Ziel 
und damit auf der tagesordnung. 

Allgemeiner formuliert, können menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen weltweit nur durchgesetzt werden, wenn sie beziehungsweise 
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ihre standards mit Qualitätsansprüchen verbunden sind. eine idee 
könnte ein effizientes Monitoring sein. Damit könnte die einhaltung 
der standards überwacht und eine beschwerdeinstanz, die regel-
verstöße „aufnimmt” und prüft, etabliert werden. Ausreichende 
sanktionsmöglichkeiten könnten in die wege geleitet werden, die  
gewährleisten, das erkannte regelverstöße unverzüglich beseitigt 
und stattdessen die sozialen und ökologischen schutzrechte durch-
gesetzt werden (Dgb/Dgb-bildungswerk 2007). Darüber hinaus sind 
rechtlich verbindliche regelungen auf internationaler ebene nötig. 
schließlich sind und bleiben die regierungen aufgefordert, den 
schutz der Menschenrechte gegenüber wirtschaftlichen Akteuren 
konsequent mit wirksamen, sanktionsbewehrten, international ein-
heitlichen und verbindlichen regelungen durchzusetzen – regelun-
gen, deren Durchsetzung betroffene gegen das fehlverhalten wirt-
schaftliche Akteure einklagen können. 

verantwortung der Politik und rolle der Gewerkschaften 

wie können Politik und gewerkschaften gemeinsam mit organisatio-
nen wie ilo und oeCD das Ziel befördern, unternehmerisches handeln 
an verantwortung für menschenwürdige Arbeit zu binden? sicherlich 
bleibt die forderung nach weltweit verbindlichen regeln das große 
Ziel. Doch die frage, die gestellt werden muss, lautet, inwieweit be-
stehen zurzeit Möglichkeiten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
zu schaffen? nutzen die relevanten Akteure diese schon optimal? 

Die bundesregierung will mit einem Corporate social responsibility 
Aktionsplan (Csr) den folgen der globalisierung begegnen und un-
ternehmen auf freiwilliger basis dazu motivieren, gesellschaftliche 
verantwortung zu übernehmen. Csr bezeichnet die wahrnehmung 
gesellschaftlicher verantwortung durch unternehmen über gesetzli-
che Anforderungen hinaus und steht für eine nachhaltige unterneh-
mensführung im kerngeschäft 

Die Definition, die auf der erklärung der europäischen kommission 
und des Csr-forums6, an dem auch gewerkschaften beteiligt sind, 
fußt, nennt soziale belange und umweltbelange als zwei zentrale 
Punkte für Csr. kern dieses gemeinsamen verständnisses ist es, 
dass unternehmen gesellschaftliche verantwortung wahrnehmen, 
indem sie insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair behan-
deln, fördern und beteiligen. „Csr ist freiwillig, aber nicht beliebig”, 
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so ein einprägsamer satz der Definition (Dgb 2007). Zentraler Punkt 
aus gewerkschaftlicher sicht sind verbindliche Maßnahmen. Das so-
genannte „Drei-säulen-Modell für nachhaltiges wirtschaften” geht 
von einer integrativen, gleichrangigen und gleichzeitigen berücksich-
tigung ökonomischer, ökologischer und sozialer entwicklungsmöglich-
keiten aus. Die ökologische nachhaltigkeit möchte natur und umwelt 
für nachfolgende generationen erhalten. es bedeutet, so zu wirt-
schaften, dass dauerhaft eine tragfähige grundlage für erwerb und 
wohlstand ermöglicht wird. Die soziale nachhaltigkeit dient dem Aus-
gleich sozialer kräfte mit dem Ziel, eine auf Dauer zukunftsfähige, 
lebenswerte gesellschaft zu erreichen (kAg 2011). 

wie unternehmen im einzelnen Csr-strategien umsetzen, ist in Art 
und weise und im umfang sehr unterschiedlich. ein sportartikelher-
steller verpflichtet sich beispielsweise bis 2018 komplett auf umwelt-
verträglich hergestellte baumwolle umzusteigen. ein Autozulieferer 
stattet grundschulen mit experimentierkästen aus, um den kindern 
naturwissenschaften und technik näher zu bringen. ein schokola-
denproduzent unterstützt kleinbauern in nicaragua beim Anbau  
von kakao. Auch sogenannte „Codes of Conduct” werden in die  
Csr-strategien eingebunden. sie meinen einen verhaltenskodex  
als selbstverpflichtung, bestimmten verhaltensmustern zu folgen, 
andere zu unterlassen oder dafür sorge zu tragen, dass sich nie-
mand durch umgehung dieser Muster einen vorteil verschafft (vitols  
2011, 1).

 Das Prinzip der freiwilligkeit erzeugt jedoch auch die frage nach den 
wirklichen beweggründen einer Csr. in den meisten fällen ist wohl 
davon auszugehen, dass die unternehmen nicht allein aus Altruismus 
handeln – vielmehr verfolgen sie auch ökonomische Ziele wie um-
satz- und gewinnsteigerung oder imagegewinn. Die verstärkte hin-
wendung zu Csr wird unterstützt durch die erkenntnis, dass unter-
nehmerische verantwortung mittel- und längerfristig zur steigerung 
des unternehmenserfolges beiträgt ein wichtiger beweggrund ist of-
fenbar, sich als gesellschaftlich engagiertes unternehmen darzustel-
len. Das ist legitim, solange der tatsächliche beitrag zur nachhaltig-
keit im einklang mit dem kommunizierten engagement steht. kann 
also Csr als freiwillige und nicht rechtsverbindliche initiative für 
menschenwürdige Arbeit sorgen und ein verantwortungsbewusstsein 
hierfür bei unternehmen schaffen? 
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fragt man sich, ob Csr bisher als geeigneter weg empfunden wird, 
kommt man zu sehr unterschiedlichen ergebnissen. befürworter 
loben, dass unternehmen freiwillige gesellschaftliche verantwortung 
übernehmen; kritiker bemängeln, Csr-Aktivitäten seien reine schön-
färberei. sie ließen sich nicht kontrollieren und seien rechtlich nicht 
verbindlich. während Arbeitgeberverbände wie der bundesverband 
der deutschen industrie (bDi) oder die bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (bDA) sich gegen regulierung oder stär-
kere steuerung im bereich Csr aussprechen, fordern vor allem ge-
werkschaften mehr verbindlichkeit (vitols 2011, 87-88).

im oktober 2011 hat die eu-kommission ihre Mitteilung „eine neue 
eu-strategie (2011-14) für die soziale verantwortung der unterneh-
men (Csr)” vorgelegt und eine neue Dynamik in die Debatte gebracht. 
in der Mitteilung hat die eu-kommission Csr nun definiert als verant-
wortung von unternehmen für ihre Auswirkungen auf die gesellschaft. 
Diese Definition geht deutlich über das hinaus, was bisher unter Csr 
verstanden wurde, nämlich „ein konzept, das den unternehmen als 
grundlage dient, auf freiwilliger basis soziale belange und umweltbe-
lange in ihre unternehmenstätigkeit und die wechselbeziehungen mit 
den stakeholdern zu integrieren” (europäische kommission 2011).

Die kommission kündigt außerdem an, gegen irreführendes Csr-
Marketing vorgehen zu wollen und schlägt vor, soziale und ökologi-
sche kriterien stärker in das öffentliche Auftragswesen einfließen zu 
lassen. kern der neuen Mitteilung ist die Aufforderung an alle in eu-
ropa ansässigen, multinationalen unternehmen, sich bis 2014 zu ver-
pflichten, die dreigliedrige grundsatzerklärung der ilo zu beachten. 
Alle großen europäischen unternehmen werden aufgefordert, bis 
2014 mindestens die oeCD-leitsätze oder den un-global Compact 
der vereinten nationen zur gesellschaftlichen verantwortung der un-
ternehmen zu berücksichtigen. bei der entwicklung von Csr sollen 
die unternehmen selbst federführend sein. Allerdings sollen staatli-
che behörden, so die eu-kommission, eine unterstützende rolle 
spielen und eine „intelligente kombination aus freiwilligen Maßnah-
men und nötigenfalls ergänzenden vorschriften einsetzen, die etwa 
zur förderung der transparenz und zur schaffung von Marktanreizen 
für verantwortliches unternehmerisches handeln beitragen und die 
rechenschaftspflicht von unternehmen sicherstellen”. noch 2012 
sollte eine rechtsvorschrift zur transparenz von sozialen und ökolo-
gischen faktoren in der unternehmensführung vorgelegt werden. 

123



Diese vorschläge gehen den Arbeitgeberverbänden bDA und bDi zu 
weit. in ihrer stellungnahme schreiben sie, dass „die eu-kommission 
ihren praxisorientierten Ansatz konterkariere mit einer Anzahl von 
Mitteilungen, die dem Charakter von Csr widersprechen, die vielfalt 
von Csr gefährden und zu neuen bürokratischen regulierungen füh-
ren” (bDA u.a. 2011).

Die gewerkschaften betrachten die neue eu-Mitteilung als schritt in 
die richtige richtung (hexel 2011). Der Dgb begrüßt in seiner im  
februar 2012 veröffentlichten stellungnahme diese neuerung. Auch 
die vorlage einer rechtsvorschrift zur transparenz von sozialen und 
ökologischen faktoren wird grundsätzlich begrüßt, so sie denn auch 
umgesetzt wird. Die neue eu-Mitteilung bleibt aus gewerkschaftlicher 
sicht dennoch hinter den erwartungen zurück. im kern geht es dem 
Dgb und den gewerkschaften um die bis heute fehlenden verbindli-
chen zwischenstaatlichen regelungen zur Durchsetzung einer sozia-
len Dimension der globalisierung. unzureichend berücksichtigt bliebe 
weiter die beteiligung demokratisch gewählter Arbeitnehmervertre-
tungen an der entwicklung einer Csr-strategie. 

es fehlen immer noch internationale, einheitliche, überprüfbare und 
verbindliche regelungen, um die gesellschaftliche verantwortung von 
unternehmen allgemein gültig zu definieren und sie auch durchzu-
setzen. es hat sich gezeigt, dass das Prinzip der freiwilligkeit nicht 
ausreicht, um Arbeitnehmer- und Menschenrechte zu schützen. ins-
gesamt sind die forderungen zu vage und unverbindlich (Dgb 2011, 
2). letztlich ist es aus gewerkschaftlicher Perspektive unverzichtbar, 
dass Csr-konzepte eines unternehmens zu spürbar verbesserten  
Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Deutschland, europa und weltweit – insbesondere auch in der Zulie-
fererkette – führen (…) (Dgb 2011, 12).

es gilt also zu überlegen, wie die rolle der gewerkschaften in einem 
weiterentwickelten Csr-konzept aussehen könnte. sie könnte darin 
liegen, den „Aktionsplan Csr” der bundesregierung so zu gestalten, 
dass er die von der eu-kommission in der Mitteilung vom 25. oktober 
2011 geforderten intelligenten kombinationen aus freiwilligen Maß-
nahmen und (nötigenfalls) ergänzenden vorschriften berücksichtigt. 

Auf Arbeitnehmerseite bestand oder besteht bisher wenig interesse. 
während Arbeitgeber an der geläufigen Csr-Definition festhalten, 
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wonach sie als ein freiwilliges Managementkonzept verstanden wird, 
stößt sie bei Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern immer wie-
der auf widerspruch, weil regulierung und verpflichtende standards 
fehlen. 

Csr und Mitbestimmung folgen einer grundlegend verschiedenen 
handlungslogik. Mitbestimmung folgt gesetzlichen und damit binden-
den regelungen, während Csr auf freiwilligkeit setzt. Csr wird vor 
allem von multinationalen unternehmen verfolgt. Die Mitbestimmung 
gilt dagegen in allen betrieben ab fünf Arbeitnehmern in Deutsch-
land. Der kreis der Akteure von Csr kann wesentlich größer sein 
(Arbeitnehmer, betriebsräte, gewerkschaften, unternehmen, nicht-
regierungsorganisationen ngo, Politik und Öffentlichkeit) als bei der 
Mitbestimmung, wo eine feststehende Auswahl aus betrieblichen Ar-
beitnehmervertretern, gewerkschaftsvertretern und vertretern der 
Arbeitgeberseite zusammenkommt. während Csr sich auf das Drei-
säulen-Modell mit einer ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Dimension stützt, widmet sich die Mitbestimmung vorrangig unter-
nehmensinternen sozialen themen, die die beschäftigten unmittelbar 
betreffen. für gewerkschaften und betriebsräte, die von der einbin-
dung durch Mitbestimmung und der vertretung der interessen ihrer 
Mitglieder geprägt sind, kein direktes Mandat für Csr (vitols 2011, 
110-112). Allerdings, so vitols, ist eine einflussnahme der betriebs-
räte auf die Csr-bestrebungen ihrer firmen möglich, wenn diese be-
strebungen betriebliche Mitbestimmung tangieren, wie zum beispiel 
vereinbarkeit von familie und beruf, die gleichstellung von frauen 
und Männern oder die beschäftigung älterer.

bei der frage, wie gewerkschaften ihr engagement ausbauen kön-
nen, wird insbesondere mit einem weiteren vorschlag diskutiert: wie 
etwa könnte die Zahl internationaler rahmenvereinbarungen erhöht 
oder eine kombination aus freiwilligen Csr-Maßnahmen und rege-
lungen umgesetzt werden, wie es die eu-kommission vorsieht? Da-
nach sollen weitere internationale rahmenvereinbarungen (ifA) 
durch globale gewerkschaftsföderationen und multinationale unter-
nehmen (europäischen gewerkschaftsinstitutes für forschung, bil-
dung und Arbeits- und gesundheitsschutz 2012; fichter/sydow 
2008; ig Metall 2006) gefördert und Csr vorangetrieben werden, 
zumindest solange ein verbindliches und überprüfbares internationa-
les regelwerk fehlt (europäischen gewerkschaftsinstitutes für for-
schung, bildung und Arbeits- und gesundheitsschutz 2012; fichter/
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sydow 2008). Die globalen gewerkschaften sehen in internationalen 
rahmenvereinbarungen ihr ureigenstes instrument. Zwar wurde der 
begriff im Zusammenhang mit freiwilligen verhaltenskodizes von un-
ternehmen entwickelt. inhaltlich setzen sie sich aber vom regelungs-
gehalt deutlich ab. sie erfordern Mindestregelungsgehalte wie welt-
weite gültigkeit, ilo-kernarbeitsnormen, „Zulieferklausel(n)”. Das 
bedeutet, dass sich die vereinbarung eben nicht nur auf den Mutter-
konzern bezieht, sondern auch für tochterunternehmen und in An-
spruch genommene Zuliefererbetriebe gilt, sowie konkrete umset-
zungsvorschriften beinhaltet. internationale rahmenvereinbarungen 
sollen, so die intention, einen allgemeinen rahmen für den Abschluss 
weiterer vereinbarungen auf nationaler und lokaler ebene schaffen. 
entscheidend ist, dass hier Arbeitnehmervertreter bei der verhand-
lung und umsetzung beteiligt werden. Davon erhofft man sich, dass 
die vielen freiwilligen vereinbarungen in eine regulierte form ge-
bracht werden (vitolis 2011, 1-3). Auch für Aufsichtsräte werden 
Möglichkeiten der beteiligung gesehen. Als stakeholder7, die kraft 
gesetz ein Mitbestimmungsrecht haben, könnten unternehmensver-
treter die belegschaftsinteressen häufig im rahmen freiwilliger Csr-
initiativen einfordern. Der Ansatz von katrin vitols (2011, 110-112) 
sieht eine differenzierte lösung vor. in ihrer forschungsarbeit zum 
thema Csr sieht sie die rolle der gewerkschaften darin, Arbeitneh-
mervertreter in Csr-initiativen stärker zu beteiligen, um Arbeitneh-
merinteressen zu wahren. lange Zeit waren sie nur nebenakteure.

internationale Mitbestimmung – strukturen und instrumente 

Auf dem bundeskongress des Deutschen gewerkschaftsbundes im 
Mai 2010 lobte bundeskanzlerin Angela Merkel, wie erfolgreich die 
wirtschafts- und finanzkrise gemeistert wurde. Die Zusammenarbeit 
der gewerkschaften und Arbeitgeber bewertete sie als herausragend: 
„Die Mitbestimmung ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können, ein 
Pfund, das wir haben und das unsere soziale Marktwirtschaft aus-
macht – deshalb ein klares bekenntnis dazu.” und „dieses gut der 
sozialen Marktwirtschaft müssen wir im übrigen auch als leitgedan-
ken in die globalisierung hineinbringen. Ansonsten werden alle re-
geln nichts nützen, wenn das Denken im sozialen Ausgleich und im 
Miteinander nicht wirklich weltweit kraft bekommt und so normal 
wird wie bei uns in Deutschland” (Die bundesregierung 2010, 4). 
würdigt man die worte der kanzlerin als Plädoyer für die deutsche 
Mitbestimmung und setzt diese in bezug zur globalisierung und ihren 
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folgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weltweit, so rückt 
die frage nach transnationaler betrieblicher und gewerkschaftlicher 
interessenvertretung (wieder) in den fokus. es stellt sich die frage, 
welche instrumente globaler Mitbestimmung es gibt und wie es um 
die Potenziale steht, um zum beispiel die ilo-kernarbeitsnormen in 
einem weltweiten konzern durchzusetzen und menschenwürdige Ar-
beitsbedingungen für alle zu schaffen. 

internationale Mitbestimmung ist mehrdimensional zu sehen. es geht 
um internationale branchen-gewerkschaftsbünde und um europäi-
sche/internationale betriebsratsstrukturen, um in unternehmen die 
Arbeitnehmerinteressen gegenüber dem Arbeitgeber wahrzunehmen. 
beide haben unterschiedliche handlungs- und wirkungsfelder. 

Der europäischer gewerkschaftsbund (egb) und der internationale 
gewerkschaftsbund (igb) vereinen internationale Dachverbände. Zu 
den kernaufgaben, die beide gremien beschäftigen, zählen ökologi-
sches und ökonomisches nachhaltiges wachstum und soziale gerech-
tigkeit. letzteres dient insbesondere dazu, die Arbeitnehmerinteressen 
weltweit zu vertreten, wobei sicherlich das spektrum vom kleinsten 
gemeinsamen nenner – den ilo-kernarbeitsnormen – bis hin zu mehr 
beteiligung der Arbeitnehmer an unternehmerischen entscheidungen 
durch Mitbestimmung reicht. Die Zusammenarbeit zwischen staaten 
soll verstärkt und die soziale Dimension der globalisierung, einschließ-
lich menschenwürdiger Arbeit und grundlegender Arbeitnehmerrechte, 
in den Mittelpunkt der entscheidungsprozesse gestellt werden. Das soll 
auch für die wichtigsten internationalen und europäischen institutio-
nen gelten, zum beispiel die weltbank, den internationalen währungs-
fonds, die welthandelsorganisation sowie die vereinten nationen und 
ihre sonderorganisationen, vor allem die internationale Arbeitsorgani-
sation (ilo). 

während der egb sich auf die Zusammenarbeit mit den europäischen 
Dachverbänden konzentriert, arbeitet der igb mit seinen global 
union federations (gufs) auf internationaler ebene, um wirksame 
regeln für mehr verantwortung der unternehmen zu erreichen. Ziel 
soll sein, einen internationalen rahmen für den sozialen Dialog und 
für tarifverhandlungen zu schaffen sowie systeme für eine verant-
wortungsvolle unternehmensführung, die die betriebsleitungen für 
die sozialen Auswirkungen ihrer geschäftstätigkeiten zur verantwor-
tung ziehen.
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wichtige Zwischenschritte sind zum beispiel die erklärung der g8-
staaten von 2007 in heiligendamm und der „rio + 20 gipfel”. sie 
sind deshalb wichtig, weil gewerkschaften einen nicht unerheblichen 
teil dazu beigetragen haben, dass sich staaten zu themen wie „sozi-
ale gestaltung der globalisierung” bekennen und verpflichtungen 
eingehen. 

2007 war es vor allem der Deutsche gewerkschaftsbund, der darauf 
hingewirkt hat, dass sich die g8-Mitgliedstaaten zu nachhaltigkeit 
und verantwortung verpflichteten. investitionen und wachstum soll-
ten mit verantwortung verbunden sein. Die Mitgliedstaaten unter-
zeichneten in der erklärung in heiligendamm sinngemäß, dass sie die 
soziale Dimension der globalisierung umsetzen und die weiterent-
wicklung der sozialen standards (inklusive der ilo-kernarbeitsnor-
men) in entwicklungs- und schwellenländern voranbringen wollen. 

im Juni 2012 fand der „rio+20 gipfel” statt. Alle 200 un-Mitglied-
staaten, verbände und ngos trafen sich, um 20 Jahre nach dem ers-
ten gipfel in rio im Jahre 1992 zu prüfen, wie es sich mit der umset-
zung der hochgesteckten Ziele zur nachhaltigen entwicklung verhält. 
schwerpunkte bilden zum einen fragen nachhaltigen wirtschaftens 
(green economy) im Zusammenhang mit dem gesamtkonzept der 
nachhaltigen entwicklung und der Armutsbekämpfung. hierzu hat der 
igb beispielsweise mit den globalen gewerkschaftsföderationen die 
unterstützende kampagne „grüne und menschenwürdige Arbeit” ge-
startet. hintergrund der idee der green economy ist, dass nicht nur 
zunehmend soziale ungleichheit in schwellen- und industrieländern 
eine gefahr unserer Zeit darstellt, sondern auch, dass die meisten in-
vestoren wegen des hohen wettbewerbsdrucks und mangelnder 
staatlicher kontrollen keine oder kaum umweltvorschriften einhalten. 
Das ist weder im hinblick auf Arbeitsplätze noch auf umweltschutz für 
unseren Planeten als nachhaltige entwicklung zu bezeichnen. soziale 
Mindeststandards sollen etabliert, es soll ökologisch nachhaltig inves-
tiert und gewirtschaftet werden, um wachstum und wohlstand für alle 
zu sichern. insbesondere letzteres ist eine ebenso wichtige forde-
rung, erinnern wir uns an das beispiel von thyssenkrupp, dem größ-
ten stahlwerk in lateinamerika. neben dem institutionellen gefüge 
der vereinten nationen, das eine neuausrichtung in diesem bereich 
erhalten soll, wird es eine thematische neuerung geben: es soll ein 
verbindlicher katalog globaler nachhaltigkeitsziele erarbeitet werden. 
Damit ist deutlich, dass die organisationen darauf hinwirken, durch 

128



verhandlungen mit regierungen und anderen supranationalen organi-
sationen international geltende regelwerke als rahmenbedingungen 
zu verhandeln, in die wiederum soziale Mindeststandards integriert 
werden können. 

betrachtet man die Arbeit der gewerkschaften auf internationaler 
ebene losgelöst von ihren Dachverbänden, so ist seit einigen Jahren 
in den Aufbau und das vorantreiben der internationalen Arbeit eine 
neue Dynamik gekommen. nach einer ersten Aufbruchphase gewerk-
schaftlicher internationalisierung in den 1960er- und 1970er-Jahren 
hat sich die strategie für internationale gewerkschaftspolitik verän-
dert. historisch betrachtet, hatten sich die gewerkschaftlichen stra-
tegien eher an einem bedrohungsszenario orientiert: befürchtet 
wurde der Abbau oder die verlagerung von Arbeitsplätzen ins Aus-
land. Dementsprechend verstand man sich als „gegenmacht” zu den 
unternehmen, weniger als Partner. 

inzwischen ist eine veränderte strategie hin zu mehr Pragmatismus 
erkennbar. waren lange Zeit lobbyarbeit, das vorantreiben internati-
onaler regelwerke, ratifizierungen etc. an der tagesordnung, so 
haben gewerkschaften mittlerweile wiederentdeckt, dass internatio-
nale Arbeit in neuer gestalt nicht nur notwendig, sondern auch mög-
lich geworden ist. Dabei ist das feld der strategischen lobbyarbeit 
mehr in den fokus der internationalen gewerkschaftsverbände ge-
rückt. Mit internationalen rahmenvereinbarungen, die als gewerk-
schaftliches ur-instrument und als ergänzung zu den wachsenden 
Csr-verpflichtungen präsent sind, richten sich gewerkschaften neu 
aus und stellen sich den globalen herausforderungen. Die netzwerke 
der gufs (internationale branchengewerkschaften) schließen auf 
freiwilliger basis mit unternehmen internationale rahmenvereinba-
rungen ab, um soziale Mindeststandards weltweit voranzutreiben. 
kern sind die ilo-kernarbeitsnormen als das Minimum. strukturell 
und systematisch stehen die netzwerke zwischen den gewerkschaft-
lichen Dachverbänden igb und egb und den Arbeitnehmervertretern 
der europäischen betriebsräte. wohl eine der wichtigsten Aufgaben 
beim Aufbau transnationaler strukturen und bei der verhandlung 
über Abkommen ist es, die kommunikation zwischen peripheren kon-
zernstandorten und der konzernspitze sicherzustellen. (Müller u.a. 
2006). nachteilig ist, dass die gufs nur mit begrenzten personellen 
und finanziellen ressourcen arbeiten können. sie sind als organisati-
onen zweiten grades (das heißt sie arbeiten als internationale bran-
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chengewerkschaftsbünde für ihre nationalen gewerkschaften in in-
ternationalen büros, organisieren jedoch keine Mitglieder) sehr stark 
von ihren nationalen gewerkschaften und deren stärke in den einzel-
nen ländern abhängig. Je kleiner die nationale gewerkschaft ist, 
desto weniger finanzielle und personelle ressourcen stehen für inter-
nationale Arbeit zur verfügung. so ist es kaum möglich, ein transna-
tionales gewerkschaftsnetz aufzubauen, das weltweite Abschlüsse 
von internationalen rahmenvereinbarungen befördert, und gleichzei-
tig deren einhaltung sicherstellt.

Auch europäische (ebr) und weltbetriebsräte (wbr) haben inzwi-
schen ihre Arbeit intensiviert. im Zuge der globalisierung haben sie 
die transnationale betriebsratstätigkeit an die neuen Anforderungen 
anzupassen versucht. nach einigen lehrjahren haben sich die ebr 
und wbr inzwischen zu wirksamen verhandlungsgremien entwickelt. 
weltbetriebsräte sind noch recht junge gremien und mit zehn an der 
Zahl erst in der entstehungsphase.8 Allerdings finden sich für diese 
gremien auf internationaler ebene keine rechtliche grundlage, die 
zum beispiel dem deutschen betriebsverfassungsgesetz, wo Mitbe-
stimmungsrechte fest verankert sind, gleicht. Die innerbetriebliche, 
betriebsübergreifende und internationale handlungsfähigkeit der be-
triebsräte, die vielschichtige vertretungsproblematik sowie die viel-
fältigen facetten von betriebsratsarbeit sind betriebsverfassungs-
rechtlich abzusichern. soll das präventive handeln der betriebsräte, 
ihr einfluss auf die strategische Ausrichtung der unternehmen und 
ihre Durchsetzungsfähigkeit gestärkt werden, sind korrekturen erfor-
derlich (greifenstein/weber 2009, 1-4). wesentlich ist, dass sie 
durch finanzielle und personelle ressourcen und direkten Zugang zur 
konzernebene an wichtigen entscheidungen beteiligt werden. sie 
hätten so ein weitreichendes handlungspotenzial bei Arbeitsbedin-
gungen an einzelnen konzernstandorten.

Die frage nach formen und wegen arbeitspolitischer regulierungen 
auf globaler ebene kann sicherlich nicht abschließend bewertet wer-
den. trotz vieler widrigkeiten ist es gelungen, mit den internationa-
len rahmenvereinbarungen (irv) eine deutliche zahlenmäßige Dyna-
mik zu entfalten. internationale rahmenvereinbarungen sind mit 
betriebsvereinbarungen vergleichbar. wollte man also ein fazit zie-
hen, müsste man – ausgehend von der frage nach Qualität und 
reichweite der vorhandenen instrumente aus gewerkschaftlicher 
sicht – dazu kommen, dass es mit internationalen rahmenvereinba-
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rungen gelingen könnte, soziale Mindeststandards in weltumspan-
nenden konzernen zu etablieren. 

Als ergänzung zu den globalen gewerkschaftsverbänden sind sicher-
lich die welt- und europabetriebsräte als gremien auszubauen, um 
den Zugang auch in höchste konzernebenen sicherzustellen. elemen-
tar ist die beteiligung von gewerkschaften und Arbeitnehmervertre-
tern auf den verschiedenen ebenen. in einer Art Doppelstrategie 
kann es perspektivisch auf verschiedenen ebenen erreicht werden, 
soziale Mindeststandards für Menschen entlang der wertschöpfungs-
kette zu schaffen. es geht – und das soll ausdrücklich betont werden 
– nicht um eine globale gewerkschaftliche gegenmacht, die etabliert 
werden soll. vielmehr geht es um ein gemeinschaftliches Zusammen-
wirken, um auch an „harten” arbeits- und tarifpolitischen entschei-
dungen beteiligt zu sein, wie zum beispiel an lohn- und Arbeitszeit-
strukturen, Arbeitsbedingungen, standortsicherung. bis dahin ist es 
sicherlich noch ein weiter weg. erste ergebnisse sind mit „weichen” 
regulierungsinstrumenten zum beispiel von der ilo und der oeCD 
erreicht worden. immerhin existieren mit den ilo-kernarbeitsnor-
men und den oeCD-guidelines internationale regelwerke, zu denen 
sich immer mehr staaten bekennen und soziale Mindeststandards fi-
xieren. es scheitert bisher jedoch an der Durchsetzbarkeit. wie die 
oben dargestellte entwicklung aufzeigt, sind diese mangels sankti-
onsrecht als alleiniges Mittel nicht geeignet, um sozial- und arbeits-
politische standards zu sichern.

ein erster erfolg ist zumindest eine schärfung des bewusstseins in 
der gesellschaft und auch den unternehmen, dass ein wettbewerb 
ohne regeln gesellschaftlich nicht akzeptiert wird. hier hat die wirt-
schafts- und finanzkrise 2008 die sensibilisierung befördert. Die  
beschäftigten in multinationalen unternehmen und bei deren Zuliefe-
rern sind erst teil der globalisierungsgewinner, wenn Mindeststan-
dards etabliert und überwacht werden und menschenwürdige Arbeit 
ihr einkommen sichert. 

Christliche sozialethik und Globalisierung 

Die soziale gestaltung der globalisierung stellt auch die normativen 
wissenschaften vor eine große herausforderung. fragen der gerech-
tigkeit entgrenzen sich und verlangen nach neuen Antworten. Die 
fragen beziehen sich nicht mehr nur auf nationale kontexte, sondern 
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müssen global beziehungsweise international gestellt und dement-
sprechend auch im globalen kontext betrachtet und beantwortet 
werden. lebens- und Arbeitskontexte werden global, weshalb auch 
die fragen nach verantwortung der unternehmen im rahmen von 
wirtschaftlichem handeln global zu stellen sind: „wer ist verantwort-
lich und in welchem Maße?” „ welche institutionen sollten und könn-
ten den rechtsstaat wirkungsvoll in welchem Maße unterstützen?” 
„worin sieht die ethik die verantwortung für unternehmerisches han-
deln und in welchem Maße?” „welche Pflichten im sinne der gerech-
tigkeit haben wir schließlich als einzelne Personen?” Die rein ökono-
mische betrachtungsweise muss durch ein normatives korrektiv 
ergänzt werden, um eine Art „kompass” zu schaffen.

Christen können glaubensüberzeugungen immer wieder als korrektiv 
nutzen, um zu entscheiden, wie sie zu gesellschaftspolitischen ent-
wicklungen der Zeit stehen. Christliche ethik kann die aktuellen Dis-
kurse dadurch fördern, dass sie gerechtigkeitskriterien in die politi-
sche und öffentliche Debatte einbringt und die weltgesellschaft an 
ihre verantwortung erinnert.

Die christliche ethik stellt den Menschen an die oberste stelle; somit 
ist er Akteur und Ziel der globalisierung. „gut ist für den Menschen, 
was (…) ihm hilft, wahrhaft Mensch zu werden” (küsters/Mingenbach 
2004, 15). Die ethik beansprucht, begründet annehmen zu können, 
bestimmte güter seien bedingung für ein „gutes leben” und seien 
entsprechend als Minimalstandards für das leben bereitzustellen. Da 
die wirtschaft die Produktion, den gebrauch und die transaktionen 
von gütern und Dienstleistungen aber nicht alleine steuert und voll-
zieht, ist ein Austausch zwischen ethik, wirtschaft und Politik not-
wendig. Der wirtschaft kommt die verantwortung zu, Minimalstan-
dards für ein gutes leben auch in der Arbeitswelt allen Menschen zur 
verfügung zu stellen (haker 2007, 2).

verfassung und gesetzgeber haben den sozialpartnern in Deutsch-
land subsidiär weitreichende rechte zu geben. im rahmen von tarif-
verhandlungen gestalten gewerkschaften löhne, Arbeitszeiten, ur-
laub und freistellungszeiten, betriebliche Alterssicherung, Ausbildung 
und übernahme und vieles andere mit. Auch in krisenzeiten hat sich 
das Co-Management der betriebsräte für die sicherung von Arbeits-
plätzen und für die Absicherung des „guten lebens” insgesamt be-
währt. Mit der sozialpartnerschaft als organisierter verantwortungs-
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übernahme durch Arbeitgeber und gewerkschaften hat Deutschland 
ein wichtiges gestaltungselement für die Arbeitswelt etabliert.

Die katholische soziallehre ist keine wirtschafts- oder sozialwissen-
schaftliche theorie, die konkrete lösungsvorschläge zur krisenbe-
wältigung liefern könnte. Mit ihren Prinzipien bietet sie aber eine  
orientierungshilfe. sie ist weniger geeignet, konkrete handlungs-
empfehlungen abzuleiten, noch kann sie einen weg aus der krise 
oder gar eine garantie gegen krisen bieten. seit beginn der sozial-
verkündigung hat sie – ausgehend vom christlichen verständnis des 
Menschen – über das verhältnis von Mensch und wirtschaft nachge-
dacht. es lohnt sich daher, die aktuellen herausforderungen anhand 
der Prinzipien der katholischen soziallehre (gemeinwohl, Personali-
tätsprinzip, solidaritäts- und subsidiaritätsprinzip), die ihr zugrunde 
liegen, zu betrachten. 

Die soziale Marktwirtschaft organisiert die verteilung von gütern und 
ressourcen in erster linie über Markt und wettbewerb. Allerdings 
war ihren begründern ein wichtiges Ziel, den Markt sich nicht völlig 
ohne regeln zu überlassen und wohlstand für die Menschen zu er-
möglichen. soziale Marktwirtschaft setzt die grundwerte freiheit, so-
lidarität und gerechtigkeit für die ökonomische wirklichkeit um. sie 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie wandelnden rahmenbedingungen 
angepasst werden kann und insofern ständig offen ist für gestaltung. 
sie ermöglicht, soziale gerechtigkeit, ökologische nachhaltigkeit und 
wirtschaftliche effizienz unter geänderten bedingungen stets neu zu 
verwirklichen.9 Die erfahrungen der letzten Jahre machen zudem 
deutlich, dass es nicht nur um politische rahmenbedingungen geht, 
sondern auch um die wertgrundlagen, die der gestaltung dieser rah-
menbedingungen, wie dem individuellen handeln aller wirtschafts-
subjekte, zugrunde liegen müssen.10 

Aufgabe ist es nun, die herausforderung dieser Zeit anzunehmen und 
die globalisierung sozial zu gestalten. es geht darum, die werte der 
sozialen Marktwirtschaft auf der globalen ebene zu verankern.11 Das 
Ziel wirtschaftlicher Prozesse besteht weder „in der vermehrten Pro-
duktion als solcher noch in der erzielung von gewinn oder Ausübung 
von Macht, sondern im Dienst am Menschen, und zwar am ganzen 
Menschen im hinblick auf seine materiellen bedürfnisse, aber ebenso 
auch auf das, was er für sein geistiges, sittliches, spirituelles und reli-
giöses leben benötigt” (Pastorale konstitution gaudium et spes, 11). 
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es hat sich gezeigt, dass schon seit langem das verhältnis von ei-
geninteresse zum gemeinwohl in eine soziale schieflage geraten ist. 
es gilt, verantwortliche in konzernen und unternehmen wieder für 
ihre entscheidungen, für ihr handeln – und eben auch für ihre fehl-
entscheidungen – in die Pflicht zu nehmen. verantwortung bedeutet, 
eine Perspektive einzunehmen, die über den tag und das eigene in-
teresse hinausgeht. für eine solidarische gesellschaft ist solidari-
sches und von gegenseitigem vertrauen geprägtes handeln grundvo-
raussetzung. Auch die wirtschaft braucht tugenden. 

über die frage der verantwortlichkeit für globale gerechtigkeit wird 
immer häufiger debattiert. Die frage nach der verantwortung, wie 
unmittelbar sie greift, wen sie in welchem umfang verpflichtet oder 
inwiefern sie überhaupt verpflichten kann, stellt sich auch die christ-
liche sozialethik. bis heute kann sie hierzu keine Antworten geben. 
in enzykliken wie Populorum progressio und sollicitudo rei socialis 
konzentrieren sich die forderungen auf mehr solidarität und ausrei-
chende gerechtigkeit unter den Menschen. Die verantwortung der 
Akteure hingegen bleibt am rande erwähnt. wer, wie und inwieweit 
die verantwortung für konkrete gerechtigkeitspflichten hat, blieb bis-
her unerwähnt und unerforscht (Mack, 1-8).

welche kriterien gibt es, um den grad der verantwortung ethisch be-
stimmen zu können? um deren Ausmaß und Zuständigkeit begrün-
den zu können, braucht auch die christliche sozialethik geeignete 
gerechtigkeitskriterien, deren erfüllung notwendig ist und die norma-
tiv verbindlich werden können.12 

solche kriterien oder indikatoren könnten als grundlage für (politi-
sche) entscheidungsprozesse dienen und die jeweilige entwicklung 
einzelner befördern. entscheidungen dürften nicht nur gesamtwirt-
schaftliches wachstum oder die Zuwächse im jeweiligen Pro-kopf-ein-
kommen beinhalten, sondern auch verringerung der Armut, Zuwachs 
an freiheit und entwicklungschancen für menschliche individuen. 
Auch andere kriterien wie die garantie von Menschenrechten, soziale 
Anspruchsrechte, durchschnittliche lebenserwartung, Alphabetisie-
rungsrate und bildungsstand, und kindersterblichkeit sollen eine rolle 
spielen, wenn es darum geht wirtschaftliches wachstum und den ent-
wicklungsgrad einzelner zu messen. Manche dieser kriterien werden 
im human Development index und in weiteren indizes bereits zur be-
urteilung der entwicklung von gesellschaften herangezogen. 
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Die christliche sozialethik nähert sich in zweierlei hinsicht einer kon-
kreten begriffsbestimmung für global geltende gerechtigkeitskriterien. 
ein Ansatz steht für ein egalitäres gerechtigkeitsprinzip zur garantie 
von universalgütern. grundgedanke ist, dass es einen generellen ge-
rechtigkeitsmaßstab für ein gutes leben geben muss, um zu messen, 
wie gut oder schlecht es Menschen ergeht, die von staatsführungen 
und politischen entscheidungen abhängig sind. letztendlich geht es 
darum, ein egalitäres kriterium für gerechtigkeit zu etablieren, das 
in einem Prozess der gerechten institutionenbildung so lange einge-
halten werden soll, bis alle individuen ein menschenwürdiges leben 
führen können.

neben diesem weit reichenden gerechtigkeitsbegriff wird der Ansatz 
des Differenzprinzips vertreten. es hat nicht das wohlergehen aller 
Menschen zum Ziel. nationale ökonomische ungleichheiten sind nur 
dann gerecht, wenn sie den größtmöglichen vorteil für die am meis-
ten benachteiligten hervorbringen. folgerichtig gilt dieser gedanke im 
nationalen kontext. ungleichheiten sind nur dann ungerecht, wenn sie 
negative Auswirkungen auf die basisstruktur einer gesellschaft 
haben. es sei egal, wie groß der unterschied zwischen Arm und reich 
weltweit ist. entscheidend sind die konsequenzen der wirtschaftlichen 
ungleichheiten, die diese auf die gesamtentwicklung der weltgesell-
schaft haben, und ob Mindeststandards eingehalten werden.

welchen Ansatz verfolgt die christliche sozialethik, um zu globalen 
gerechtigkeitskriterien zu gelangen? Anhand eines „normativen glo-
balen gerechtigkeitsbegriffs” könnte das Maß der verantwortung für 
globale gerechtigkeit bestimmt werden. konkrete Akteure könnten 
zur verantwortung für gerechtigkeit beziehungsweise ungerechtig-
keit herangezogen werden. besteht für die christliche sozialethik die 
gerechtigkeit in der gewährleistung der selbstorganisation der völ-
ker und in einem ergänzenden hilfeleistungsprinzip, das die interna-
tionale gemeinschaft verantwortet? oder plädiert christliche soziale-
thik für weitergehende egalitäre gerechtigkeitsansprüche, mit dem 
Ziel einer fundamentalen strukturellen reform der globalen ord-
nung? für eine gerechte institutionalisierung muss ein materielles 
gerechtigkeitskriterium hinzukommen, das die grundgüterversor-
gung fest zur ethischen Minimalbedingung macht (Mack, o.J.). 

Die katholische soziallehre schreibt jedem Menschen zu, ebenbild 
gottes zu sein. gerechtigkeit kann sich deshalb nicht nur am finden 
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eines formalen konsens‘ und staatlichen reglements ausrichten, son-
dern muss die Auswirkung für alle Menschen betrachten. Alle Men-
schen müssten gleichrangig in ihrer gottgegebenen würde ein gutes 
leben führen können. Dies ist nur möglich, wenn Menschen ein aus-
reichendes Maß an grundgütern und grundrechten besitzen. 

legt man das hauptaugenmerk auf die frage, ob ein „liberales Prin-
zip der hilfeleistung” oder ein „egalitäres Prinzip” zur globalen siche-
rung von universalgütern beiträgt und legt man weiter die darge-
stellten entwicklungen in bezug auf globale institutionen, soziale 
Minimalstandards und deren schleppende Durchsetzbarkeit für alle 
Menschen zugrunde, kommt man zu folgendem ergebnis: gerade 
freiwillige hilfeleistungsprinzipien, die in der katholischen soziallehre 
eine grundlegende rolle spielen, finden in einer globalen gesellschaft 
als wertemaßstab für ein verantwortungsvolles unternehmerisches 
handeln wenig beachtung.

insofern wird deutlich, dass internationale regelungen und sanktio-
nen für eine erfolgreiche bekämpfung von Armut und Durchsetzung 
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen von zentraler bedeutung 
sind. Christliche ethik kann eine soziale globalisierung dadurch för-
dern, dass sie realisierbare gerechtigkeitskriterien in die politische 
Debatte einbringt. 

verantwortung der konsumenten 

nicht zuletzt ist die frage zu beantworten, welche verantwortung  
uns konsumenten für eine soziale gestaltung der globalisierung zu-
kommt. gibt es sie überhaupt und wenn ja, wie ist diese ausgestal-
tet? Damit beschäftigt sich auch die enquete-kommission „wachs-
tum, wohlstand, lebensqualität” des Deutschen bundestages.13 
welche Macht haben konsumenten, welche einstellungen informie-
ren kaufentscheidungen, und wie kann der tägliche bedarf „global 
gerecht” gedeckt werden?

„Das welthemd” (uchatius 2010) spricht über den Moderiesen h&M, 
der einerseits gegen Ausbeutung eintritt, andererseits kleidung für 
ein paar euro verkauft. Der Artikel begibt sich auf die suche „nach 
dem geheimnis des billigen t-shirts” und stellt nüchtern dar, warum 
ein einfaches, weißes t-shirt für den weltkonsumenten für 4,95 euro 
zu haben ist und wie h&M trotzdem noch gewinn am verkauf erwirt-
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schaften kann. „geld regiert die welt” ist keine neue erkenntnis. sie 
gewinnt an brisanz im Zusammenhang mit der frage, wem das geld 
gehört und wem damit die Macht zukommt, mit der die erde be-
herrscht wird? sie kommt nicht den reichsten Männern der welt wie 
beispielsweise bill gates oder warren buffet zu, die knapp fünfzig 
Milliarden Dollar in ihrem Privatbesitz haben. Der reichtum der 
reichsten Männer ist verglichen mit dem besitz all derer, die jeden 
tag durch fußgängerzonen und shoppingcenter laufen, gering.

knapp 1,5 Milliarden Menschen, 20 Prozent der weltbevölkerung, ver-
fügen über genug geld, um kleider von h&M anzuziehen. soziologen 
nennen sie „die globale konsumentenklasse”. sie verfügen über ein 
geschätztes vermögen von 185 billionen Dollar. es sind Menschen, 
derentwegen es werbeagenturen, topmodels und imagekampagnen 
gibt. sie sind es, die das t-shirt von h&M kaufen. sie sind es auch, 
die anfangen könnten, fragen zu stellen. warum verlangt h&M von 
den fabrikmanagern in südostasien nur, den jeweiligen Mindestlohn 
zu zahlen und nicht einen lohn, von dem näherinnen angemessen 
leben könnten? weshalb wird die einhaltung von verhaltenskodizes 
und globalen Abkommen, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen14 
und bezahlung schaffen könnten, nur von den unternehmen selbst 
überwacht und nicht von unabhängigen kontrolleuren?

weitere fragen betreffen direkt den konsum: warum kauft man ein  
t-shirt, das kaum mehr kostet als der kaffee um die ecke? würde es 
schmerzen, den Preis von zwei oder drei kaffees zu bezahlen wenn 
dafür allen genug geld bliebe, um zu leben? Diese frage sollten wir 
uns stellen, wenn wir nicht selbst am rande des sozialen existenzmi-
nimums leben. könnten wir für ein t-shirt nicht einen höheren Preis 
bezahlen?15 Die meisten stellen sich allerdings diese fragen nicht und 
kaufen einfach, ohne zu hinterfragen. hier beginnt die verantwortung 
für eine soziale gestaltung der globalisierung, die wir konsumenten 
jeden tag leisten könnten. gleichzeitig ist es für den verbraucher oft 
nicht zu erkennen, wie und unter welchen bedingungen produziert wird. 
und weiter wird es für den konsumenten in den entwickelten ländern 
eine kaum zu bestehende große herausforderung, den gesamten le-
bensbedarf mit fairtrade-Produkten – von kaffee, kakao und bananen 
bis hin zu t-shirts, Anzügen und sportartikeln – zu decken. 

vor einiger Zeit war in den Medien zu lesen, dass eine deutsche han-
delskette, die in ihren läden hauptsächlich bio- und fairtrade-Pro-
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dukte verkauft, ihren Auszubildenden und Mitarbeitern keinen Min-
destlohn zahlt (Dowideit 2012). uns konsumenten darf dies nicht 
gleichgültig sein. es zur kenntnis zu nehmen und entsprechend zu 
handeln ist teil unserer verantwortung für eine soziale gestaltung 
der weltgesellschaft.

 

1| Vgl. Globalisierungskritiker stehen für eine veränderte Globalisierung und 
ihre soziale Gestaltung. Globalisierungsgegner hingegen lehnen Globalisie-
rung vollständig ab und wollen internationale Verflechtungen reduzieren, 
wobei die Anzahl der Gesellschaftskritiker größer und stärker präsent ist 
mit NGOs, Gewerkschaften, kirchlichen Verbänden, soziale Verbände, 
bekannte Wissenschafter wie zum Beispiel Joseph E. Stieglitz. Zu finden 
sind die Erklärungen unter anderem im Klett Buchverlag Download unter: 
www2.klett.de/sixcms/list.php?page=geo_infothek&node=Globalisierung&
miniinfothek=&article=Infoblatt+Globalisierungskritik (Zugriff am 
30.1.2013).

2| Auf die OECD-Leitsätze wird an anderer Stelle vertieft eingegangen.
3| „Menschenwürdiges Einkommen in der globalen Welt”, Eine Orientierungs-

hilfe der Deutschen Kommission Justitia et Pax und des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes 2012, Download unter: http://www.justitia-et-pax.
de/Menschenwuerdiges_Einkommen_d.pdf (Zugriff am 4.2.2013)

4| OECD-Länder: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, 
Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Südkorea, 
Tschechien, Türkei, Ungarn, USA – weitere neun Länder haben sich 
verpflichtet: Argentinien, Brasilien, Chile, Estland, Israel, Lettland, 
Litauen, Rumänien, Slowenien.

5| Für ein deutsches Unternehmen in China (OECD-Mitgliedsland in einem 
Nicht-Mitgliedsland), für ein deutsches Unternehmen in den USA (sowohl 
Deutschland als auch die USA sind OECD-Länder), für ein deutsches multi-
nationales Unternehmen in Deutschland (DGB/ DGB-Bildungswerk 2007: 
Globalisierung sozial gestalten – Internationale Arbeits- und Sozialstan-
dards weltweit. 

6| Im CSR-Forum der Bundesregierung sind Spitzenverbände der Wirtschaft, 
sowie der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften vertreten. 

7| Stakeholder (engl. Stake: Einsatz oder Anteil) sind Personen oder Grup-
pen, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines 
Prozesses oder Projektes hat. 

8| Weltbetriebsräte gibt es bei: Daimler, Electricité de France, Impregilo, 
Lego, Renault, Rhodia, Rolls Royce, Skandia, SKF und VW.

9| Vgl. Aussagen der Enzyklika Caritas in veritate, von Papst Benedikt XVI., 
Drittes Kapitel, Brüderlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Entwicklung der 
Zivilgesellschaft (Rn. 36 und 37).

10| Ebd.
11| Ebd (Rn. 36 und 39).
12| Mack: Im Wesentlichen bezieht sich die weitere Darstellung zur Annäh-

rung an Gerechtigkeitskriterien auf zwei Autoren, die sich in unterschied-
licher Weise mit dem Gerechtigkeitsmaßstab beschäftigt haben: Thomas 
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Pogge und John Rawls. Thomas Pogge geht davon aus, dass ein genereller 
Gerechtigkeitsmaßstab für ein gutes Leben erforderlich ist, um zu messen, 
wie gut oder schlecht es den von bestimmten sozialen Institutionen 
betroffenen Menschen ergeht (Mack o.J., 4-6).

13| Einsetzungsbeschluss unter http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/038/1703853.pdf (Zugriff am 10.2.2013).

14| Menschenunwürdige Bedingungen sind unter anderem: Armutslöhne, 
gesundheitsschädliche Arbeitsplätze und Arbeitsstunden, die ihre Grenzen 
jenseits der von der ILO vorgeschlagenen 48 Stunden pro Woche finden.

15| Allerdings wird auch hochpreisige Bekleidung oft unter menschenunwür-
digen Bedingungen hergestellt.
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Arbeit und teilhabe im internationalen 
vergleich

Steven Kunert

„lassen sie mich ein offenes wort sprechen: 
wir müssen uns entweder bescheiden oder mehr arbeiten.  
Die Arbeit ist und bleibt die grundlage des wohlstandes.” 
(Ludwig Erhard, Regierungserklärung am 18. Oktober 1963) 

Aufriss

Mit dem begriff der sozialen Marktwirtschaft etablierte Alfred Müller-
Armack eine wortverbindung, die den versuch kennzeichnete „das 
Prinzip der freiheit auf dem Markte mit dem des sozialen Ausgleichs 
zu verbinden” (Müller-Armack 1956, 390). Anders ausgedrückt geht 
es dabei einerseits um die überwindung polarisierender wirtschafts-
ordnungen, wie kapitalismus und sozialismus und andererseits darum, 
wirtschaftliche freiheit und soziale gerechtigkeit so miteinander zu 
vereinen, dass möglichst viele Menschen am wohlstand und an der 
wohlstandsmehrung teilhaben können.

Aus diesem normativen Anspruch heraus begründet sich auch die 
Motivation dieses Aufsatzes: er geht der frage nach, wie sich Arbeit 
und teilhabe1 international und im vergleich zur bundesrepublik 
Deutschland im kontext globaler wirtschaftlicher und sozialer her-
ausforderungen entwickelt haben.

nach 1945 brach für die westlichen industrienationen ein „goldenes 
Zeitalter” an (Mayer-Ahuja u.a. 2012, 16). es war gekennzeichnet 
durch die entwicklung eines stabilen gesamtwirtschaftlichen entwick-
lungsmusters, innerhalb dessen lohnentwicklungen und daran ge-
knüpfte sozialstaatliche transferleistungen eng an Produktivitätszu-
wächse gekoppelt waren; diese entwicklungen standen vor allem in 
Deutschland exemplarisch für den „teilhabekapitalismus” (Mayer-
Ahuja u.a. 2012, 16). nicht nur die Zahl der erwerbstätigen nahm 
zu, auch löhne und sozialleistungen stiegen zwischen 1960 und 



Mitte der 1970er-Jahre stärker als Produktivität und bruttoinlands-
produkt (biP). so führten einkommenszuwächse, kürzere Arbeitszei-
ten, erweiterter Arbeitsschutz und Mitbestimmungsrechte zu einer 
erhöhung des teilhabestandards (Mayer-Ahuja u.a. 2012, 16-17).

seit Mitte der 1970er-Jahre setzen entwicklungen, wie internationali-
sierung und eine fortschreitende technische entwicklung mit ihrem 
rationalisierungspotenzial,2 aber auch krisen, wie beispielsweise die 
Ölkrisen, die Arbeitsmärkte unter Druck. ein solcher umbruch lässt 
sich seit 1975 an folgenden indikatoren3 ablesen:

a) die wachstumsrate der Produktivität und des biP halbierten sich 
in fast allen industrieländern,

b) die lohnsteigerungen fielen unter die rate der Produktivitätsstei-
gerungen und

c) die steigerungsraten der sozialbeiträge blieben unter den wachs-
tumsraten des biP zurück, obwohl sich die Ausgaben der sozialsys-
teme aufgrund der steigenden Arbeitslosenzahlen massiv erhöhten.

Mit der ersten Ölkrise im Jahr 1973 und später mit der zweiten Öl-
krise 1979/80 bis hin zur jüngsten finanz- und wirtschaftskrise in 
den letzten Jahren wurde die frage nach Arbeit und teilhabe in den 
fokus gesellschaftlicher Debatten gestellt. Die erste Ölkrise, die aus 
politischen Auseinandersetzungen herrührt und zugleich die erosion 
ökologischer ressourcengrundlagen in das gesellschaftliche bewusst-
sein brachte, war ein wesentlicher Auslöser für einen umbruch von 
teilhabe: Mit ihm führten Phasen wirtschaftlicher rezession zu real-
lohnverlusten und zu einem Abbau von Arbeitnehmerschutzrechten. 
eine aktive Demontage des „teilhabekapitalismus” durch ökonomi-
sche und politische Akteure ist ein kennzeichen des teilhabeum-
bruchs seit Mitte der 1970er-Jahre (Mayer-Ahuja u.a., 16).

Die finanz- und wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 hat 
wohl wie keine andere krise bisher verdeutlicht, dass es in einer 
krise gewinner und verlierer gibt. Mit dem begriff „systemrelevant” 
(„too big to fail”) ging für viele Menschen eine ungerechte umvertei-
lung von einkommen und vermögen einher. so waren vor allem die 
staatshilfen aus rettungsfonds an banken für viele Menschen schwer 
nachzuvollziehen, wenn der eigene Arbeitsplatz oder Arbeitsplätze im 
familien- oder freundeskreis – wenn auch nur gefühlt – keine ähnli-
che staatliche unterstützung erfuhren.
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Dabei waren die ökonomischen und sozialen entwicklungen während 
und nach der jüngsten krise global äußerst unterschiedlich. galten 
die vereinigten staaten seit Mitte der 90er-Jahre bis 2001 aufgrund 
ihrer positiven entwicklung der Arbeitslosenquote als arbeitsmarkt-
politisches vorbild,4 so verzeichneten sie im Zuge der wirtschafts- und 
finanzkrise einen hohen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Demgegen-
über stand die bundesrepublik Deutschland exemplarisch für diejeni-
gen staaten mit einem nur geringen Anstieg der Arbeitslosenzahlen.

Aber bedeutet Arbeit gleichzeitig auch teilhabe? in Jahr 1986 formu-
lierte die us-amerikanische bischofskonferenz in einem vielbeachte-
ten hirtenbrief über die katholische soziallehre und die amerikanische 
wirtschaft ihr verständnis von sozialer gerechtigkeit und verknüpfte 
sie direkt mit beteiligungsgerechtigkeit. soziale gerechtigkeit sei 
demnach einerseits die Pflicht zu aktiver und produktiver teilnahme 
am gesellschaftsleben und andererseits die Pflicht der gesellschaft, 
jedem einzelnen diese teilnahme zu ermöglichen: „social justice im-
plies that persons have an obligation to be active and productive par-
ticipants in the life of society and that society has a duty to enable 
them to participate in this way” (united state bishops, 17).

teilhabe, oder auch beteiligungsgerechtigkeit als verständnis sozialer 
gerechtigkeit geht also über den teilhabeanspruch eines teilhabe-
kapitalismus hinaus: in einem teilhabekapitalismus kann mit wirt-
schaftlich prosperierenden Zeiten eine erhöhung des beschäftigungs-
grades und der Arbeitsentgelte verbunden sein; in wirtschaftlich 
schlechten Zeiten aber ließen sich von einem teilhabekapitalismus 
keine normen ableiten, dem einzelnen eine aktive und produktive 
teilhabe am gesellschaftsleben zu ermöglichen. Daher sind teilhabe 
und teilhabekapitalismus qualitativ voneinander zu unterscheiden.

eine Annäherung an den teilhabebegriff unternimmt rainer land. er 
sieht teilhabe „als einen entwicklungsmodus des verhältnisses von ka-
pital und lohnarbeit, im unterschied zu dem [...] entwicklungsmodus 
den Marx „subsumtion der Arbeit unter das kapital” nannte. teilhabe 
bedeutet elementar, dass die lohnarbeit einen Anteil am wachsenden 
reichtum der gesellschaft aneignet” (land 2008, 22). rainer lands 
these ist, „dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine transformation 
des Produktionsverhältnisses von kapital und lohnarbeit aus der sub-
sumtion der lohnarbeit unter das kapital in ein verhältnis der teilhabe 
der lohnarbeit am wachsenden reichtum erfolgte” (land 2008, 24). 
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so abstrahiert rainer land die Marxschen subsumtionstendenzen aus 
dem verhältnis von kapital und lohnarbeit für teilhabe in drei Dimen-
sionen:

a) transformation des Arbeitsprozesses – Qualifikation, kreativität 
und die fähigkeit zur selbstbestimmung sollen Momente der ka-
pitalverwertung werden,

b) universelle entwicklung der arbeitenden Menschen über die funk-
tion der Arbeitskraftreproduktion hinaus und

c) Anteil am wachsenden reichtum, an den wachsenden entwick-
lungsmöglichkeiten, an neuen konsumgütern, aber auch an bil-
dung und kultur.

teilhabe bedeutet also quantitativ einen gleichen Anteil am Zuwachs 
(land 2008, 25-26). für die bundesrepublik Deutschland sieht rainer 
land teilhabe in folgenden bereichen hergestellt:

 � teilhabe am wachsenden reichtum über produktivitätsorientierte 
löhne und Massenkonsum,

 � teilhabe in form von schutzrechten (Arbeitsschutz, verbraucher-
schutz, kündigungsschutz usw.),

 � teilhabe durch standardisierte soziale sicherungssysteme (Massen-
systeme) und

 � teilhabe durch standardisierte Mitbestimmungsrechte (betriebsver-
fassung, etc.) (land 2008, 31-32). 

nicht nur rainer lands einordnung des teilhabebegriffs zeigt seine 
vielschichtigkeit. Auch Peter bartelheimer und Jürgen kädtler zeigen 
die Problematik einer bestimmung auf: „benötigt wird ein mehrdi-
mensionaler und relativer begriff: teilhabestandards müssen in einer 
reihe von Dimensionen entsprechend den Möglichkeiten einer gege-
benen gesellschaft bestimmt werden. erreichte teilhabeniveaus müs-
sen sich abgestuft darstellen lassen, als mehr oder weniger teilhabe 
und nicht als simples „Drinnen” oder „Draußen”. gleichzeitig aber 
müssen für wesentliche teilhabedimensionen ungleichheitsschwellen 
(fault lines) bezeichnet werden, deren unterschreiten gesellschaftlich 
nicht hinnehmbar ist und sozialstaatliche sicherungsleistungen aus-
löst. und teilhabe muss über den gesamten lebensverlauf betrachtet 
werden, also nicht nur als Zustand, sondern auch als biografisches 
Muster” (bartelheimer 2012, 53).
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bei den genannten Annäherungen und einordnungen des teilhabebe-
griffs fällt auf, dass teilhabe übereinstimmend nicht als Zustand, 
sondern als Prozess verstanden wird. ebenso werden damit Möglich-
keiten (in unterschiedlichen Dimensionen) verknüpft, am und im ge-
sellschaftlichen leben teilzunehmen. teilhabe impliziert daher auch 
ein verständnis von sozialer gerechtigkeit, welche sich in unter-
schiedlichen beziehungen zwischen Arbeit und teilhabe ausdrücken 
lässt. in einer ersten Annäherung werden in diesem kapitel drei we-
sentliche beziehungen zwischen Arbeit und teilhabe herausgestellt:

a) teilhabe am Arbeitsleben: welche Chancen haben Menschen am 
Arbeitsleben teilzuhaben?

b) teilhabe im Arbeitsleben: welche materiellen und immateriellen 
teilhabemöglichkeiten sind gegeben? und

c) teilhabe mit Arbeit: welche gesellschaftlichen teilhabemöglichkei-
ten sind mit Arbeit gegeben?

in einem zweiten schritt wird der internationale vergleich auf je zwei 
wohlfahrtsstaaten eines typs gerichtet, welche nach der typologie 
von esping-Andersen entweder als sozialdemokratisch, als konservativ 
oder als liberal bezeichnet werden können. für die konservativen 
wohlfahrtstaaten5 wird neben Deutschland der blick auf frankreich 
gelegt. schweden und Dänemark sollen exemplarisch als sozialdemo-
kratische wohlfahrtstaaten herangezogen werden und die usA und 
großbritannien als beispiele für liberale wohlfahrtsstaaten. Diese klas-
sische einteilung der wohlfahrtstaaten wurde mittlerweile weiterent-
wickelt, da auch vom mediterranen und postsozialistischen wohlfahrt-
staatstypus gesprochen wird. für den untersuchungszeitraum scheint 
die ältere einteilung jedoch geeigneter, da er mit beginn der Ölkrise 
1973 einsetzt und die länder mithin dieser typologie zuzuordnen sind.

verknüpfung von Arbeit und teilhabe

für die verknüpfung von Arbeit und teilhabe werden für diesen ver-
gleich zwei Dimensionen dargestellt, anhand derer wechselwirkun-
gen zwischen Arbeit und teilhabe qualifiziert werden können und mit 
denen Arbeit und teilhabe international verglichen werden kann.

Problematisch dabei ist, wie eingangs erwähnt, die vielschichtigkeit 
des begriffs teilhabe und das daraus resultierende Problem der ope-
rationalisierbarkeit. Daher können im rahmen dieses beitrags ledig-
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lich einige Aspekte von teilhabe aufgegriffen und verglichen werden 
– eine holistische betrachtung des teilhabebegriffs wird (auch was 
die ursachen unterschiedlicher teilhabechancen angeht) weiterfüh-
renden bearbeitungen vorbehalten bleiben müssen.

für die Messung von teilhabeaspekten werden ausgewählte indikato-
ren der oeCD herangezogen, da durch diese ein relativ breites spek-
trum an gesellschaftlichen fortschrittsindikatoren abdeckt wird. Die 
Auswahl der indikatoren wird vor allem nach gesichtspunkten der 
Politikrelevanz, Datenqualität und vergleichbarkeit erfolgen. Die aus-
gewählten indikatoren werden den vorgeschlagenen teilhabedimen-
sionen zugeordnet und dort, wo das oeCD-indikatorenset nicht aus-
reichend ist,6 durch weitere indikatoren ergänzt.

für einen vergleich lassen sich die Dimensionen von teilhabe am Ar-
beitsleben und im Arbeitsleben zeigen. im folgenden werden beide 
Dimensionen abgestuft dargestellt.

vergleich der Ausprägungen von teilhabe am Arbeitsleben

teilhabe am wachsenden reichtum über produktivitätsorientierte 
löhne, oder teilhabe in form von schutzrechten (Arbeitsschutz, kün-
digungsschutz) oder auch teilhabe an und durch Mitbestimmungssys-
teme setzt grundsätzlich teilhabe am Arbeitsleben voraus. Daher ist 
ein vergleich der teilhabe am Arbeitsleben essentiell, wenn teilhabe 
am Arbeitsleben grundvoraussetzung ist für eine umfassende gesell-
schaftliche teilhabe. nicht nur der moralische imperativ gesellschaftli-
cher normen, sondern auch Arbeitsmarktpolitik selbst zielt darauf ab, 
dass Menschen am Arbeitsleben teilhaben können.

exemplarisch seien hier für Deutschland die bundesagentur für Arbeit 
oder die Jobcenter genannt, die flankiert durch das sozialgesetzbuch 
sgb ii und sgb iii das Ziel verfolgen, Menschen in das Arbeitsleben 
zu integrieren. leistungen nach dem sozialgesetzbuch sind nicht dar-
auf angelegt, gesellschaftliche teilhabe auf Dauer zu sichern, sondern 
allein für die Dauer von erwerbslosigkeit und Arbeitssuche. Dies zeigt 
im umkehrschluss: Arbeit wird als voraussetzung betrachtet, gesell-
schaftliche teilhabe zu ermöglichen und zu sichern.

im Zuge der globalen krisen stiegen die Arbeitslosenzahlen deutlich. 
Als problematischer erwies sich, dass in Phasen der hochkonjunktur 
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die Arbeitslosenzahlen nicht mehr auf das ursprüngliche niveau  
zurückgingen, sondern jede krise eine jeweils höhere sockelarbeits-
losigkeit hinterließ. vor allem in den 1990er-Jahren wurden struktur-
wandel und technische rationalisierungen unter dem Aspekt „wachs-
tum ohne beschäftigung” thematisiert.

Der ehemalige stuttgarter oberbürgermeister Manfred rommel bringt 
dies auf den Punkt: „im trend der weltwirtschaft gibt es widersprü-
che, deren Aufhebung man sich schwer vorstellen kann: Die einspa-
rung von immer mehr Arbeitsplätzen und der immer umfassender 
werdende Maschineneinsatz geschehen mit dem Ziel, immer mehr 
Produkte herzustellen, die immer mehr leute kaufen sollen, die gut-
bezahlte Arbeitsplätze haben und sich deshalb die Produkte leisten 
können. es fragt sich schon, ob die weltwirtschaft auf lange sicht nicht 
mit den Arbeitsplätzen ihre kunden abschafft” (stuttgarter Zeitung, 
5). Die Problematik erfährt eine noch größere brisanz, wenn man be-
denkt, dass unternehmen mit den Jobs nicht nur potenzielle kunden 
ihrer Produkte abschaffen, sondern mit dem verlust von Jobs auch die 
für die gesellschaft essentielle sozialfunktion der Arbeit erodiert.

Arbeit ist außer der erzielung von einkommen förderlich für soziale 
Prozesse. Durch Arbeit entwickeln sich sozialkontakte, individuelle 
handlungsmöglichkeiten und sie prägt das selbstverständnis von 
Menschen (klein 2005, 283; Mau/verwiebe 2009, 134). „Auch durch 
die früchte der Arbeit ergeben sich gelegenheiten zu Austausch,  
beziehung und begegnung. Man kann die Arbeit daher nicht richtig 
bewerten, ohne auch ihre soziale seite in betracht zu ziehen” (kom-
pendium der soziallehre der kirche 2006, 209). Arbeit hat also eine 
personale Dimension, weil ihr eine sozialintegrative funktion zuteil-
wird (Mau/verwiebe 2009, 134). weil also allein die Möglichkeit zur 
teilhabe am Arbeitsmarkt eine grundvoraussetzung für teilhabe dar-
stellt (Arbeit generiert einkommen, aber dient auch der entwicklung 
des Menschen über die funktion als Arbeitskraft hinaus), wird mit 
der Dimension „Ausprägungen von teilhabe am Arbeitsleben” vergli-
chen werden, welchen Zugang Menschen in die Arbeitswelt haben. 
Als indikatoren sollen hierfür herangezogen werden:

a) beschäftigungsquoten nach Altersgruppen und geschlecht,
b) Arbeitslosenquoten insgesamt sowie nach geschlecht und  

Migration,
c) langzeitarbeitslosigkeit.
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vergleich der Ausprägungen von teilhabe im Arbeitsleben

neben Möglichkeiten der teilhabe an Arbeit stellt sich in einem zwei-
ten schritt die frage nach teilhabe im Arbeitsleben. inwiefern also ist 
erwerbsarbeit zum beispiel im kontext von verdienst, verteilungsge-
rechtigkeit, Zeitaufwand und Mitarbeiterbeteiligung „lohnenswert”? 
Daher wird mit der Dimension „Ausprägungen von teilhabe im Arbeits-
leben” verglichen, in welchem Maße den Menschen teilhabe im Ar-
beitsleben möglich wird. Als indikatoren werden hierfür herangezogen:

a) biP pro kopf, Arbeitsentgelte und verfügbares einkommen  
privater haushalte,

b) einkommensungleichheit,
c) Durchschnitt der effektiv geleisteten Arbeitsstunden,
d) grad materieller beteiligung der Arbeitnehmer.

über die beiden genannten Dimensionen hinaus könnten ergänzend 
die Ausprägungen gesellschaftlicher teilhabe über das Arbeitsleben 
hinaus verglichen werden. Denn: Arbeit dient nicht nur dem Zwecke 
der materiellen bedürfnisbefriedung. Da der fokus jedoch auf Arbeit 
und teilhabe liegt, wird kein vergleich der teilhabe über das Arbeits-
leben hinaus geleistet werden können. Diese Dimension ist vielmehr 
als Anregung zu verstehen, in weiterführenden Arbeiten gesellschaft-
liche teilhabe neben dem Arbeitsleben zu vergleichen. Als indikato-
ren könnten hierfür beispielsweise teilhabe an und durch ehrenamtli-
che tätigkeiten oder teilhabe an lebensqualität, glücksempfinden 

etc. herangezogen werden.

internationaler vergleich von Arbeit und teilhabe7

im folgenden werden einzelne indikatoren der Dimensionen gezeigt 
und miteinander verglichen. Dabei werden in einem ersten schritt 
die Daten der jeweiligen indikatoren deskriptiv dargestellt. im hin-
blick auf einen internationalen vergleich von Arbeit und teilhabe wer-
den diese in einem zweiten schritt zueinander in bezug gesetzt. Ziel 
des vergleichs ist es, etwaige Muster in den jeweiligen ländern im 
hinblick auf teilhabe und Arbeit herauszuarbeiten und anschließend 
im vergleich tabellarisch darzustellen.
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Dimension i:  
vergleich der Ausprägungen von teilhabe am Arbeitsleben

Als ein indikator werden die beschäftigungsquoten der einzelnen 
länder betrachtet. sie zeigen den Anteil der beschäftigten an der  
bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und spiegeln somit das Ausmaß 
der nutzung zur verfügung stehender Arbeitskräfteressourcen wider. 
Die beschäftigungsquote eignet sich daher als ein indikator für den 
Zugang zum Arbeitsleben.

tabelle 1: beschäftigungsquoten8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

insgesamt Männer frauen

1973 1985 1990 2000 2010 1973 1985 1990 2000 2010 1973 1985 1990 2000 2010

D 68,7 62,3 64,8 66,2 72,4 88,8 76,3 76,4 73,8 77,6 49,7 48,3 52,8 58,6 67,1

f - 61,2 61,2 62,0 64,4 - 72,8 71,5 69,1 68,7 - 49,9 51,2 55,0 60,2

usA 67,1 70,8 74,3 76,4 69,8 86,0 81,6 83,1 83,4 74,5 49,7 60,7 65,8 69,7 65,2

gb - 67,8 73,7 73,4 72.4 - 79,2 83,7 80,5 77,7 - 56,4 63,8 66,5 67,1

s 75,2 81,3 84,4 75,7 74,5 88,0 85,2 87,0 78,1 77,4 62,1 77,3 81,8 73,1 71,4

Dk - 75,6 77,1 77,0 75,0 - 82,9 82,5 81,4 78,0 - 68,3 71,5 72,5 72,0

Quelle: OECD 2012.

eine gesamtbetrachtung der beschäftigungsquoten der zu verglei-
chenden länder zeigt, dass die beschäftigungsquote schwedens größ-
tenteils über den beschäftigungsquoten der vergleichsstaaten liegt. 
sie liegt zu beginn des untersuchungszeitraumes bei 75,2 Prozent, im 
Jahr 1990 bei 84,4 Prozent und im Jahr 2010 mit 74,5 Prozent margi-
nal unter dem wert von 1973. Die geringsten beschäftigungsquoten 
sind innerhalb des untersuchungszeitraums in frankreich zu beobach-
ten. hier liegt der wert im Jahr 1973 bei 68,7 Prozent und ist auch im 
Jahr 2010 mit 64,4 Prozent der geringste wert im vergleich mit den 
untersuchten ländern. Die usA und großbritannien liegen innerhalb 
des untersuchten Zeitraumes im Mittelfeld.

in allen untersuchten staaten ist über den gesamten untersuchungs-
zeitraum ein Anstieg der beschäftigungsquoten zu verzeichnen; in 
schweden und Dänemark hingegen ist der Peak in den 1990er-Jah-
ren überschritten worden und zum ende des untersuchungszeit-
raums in etwa wieder auf das niveau von 1973 gefallen. Auffällig 
hierbei ist, dass während der beschäftigungs-Peaks in den liberalen 
und den sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten die konservativen 
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wohlfahrtstaaten nur eine marginale steigerung der beschäftigungs-
quote verzeichneten. in den sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten 
liegt die beschäftigungsquote insgesamt fast über den gesamten un-
tersuchungszeitraum am höchsten.

Die beschäftigungsquoten der Männer sind über den gesamten un-
tersuchungszeitraum in allen ländern rückläufig. Zu beginn des un-
tersuchungszeitraumes liegen sie in den ländern fast auf einem ähn-
lichen niveau; zum ende des untersuchungszeitraumes nehmen die 
unterschiede zu. 

Die beschäftigungsquoten der frauen weisen im vergleich zu der 
Quote der Männer ein geringeres Anfangsniveau auf, wobei in allen 
ländern ein Anstieg der frauen-beschäftigungsquote zu verzeichnen 
ist. Augenfällig ist hier schweden, das mit 62,1 Prozent eine im ver-
gleich zu Deutschland (49,7 Prozent) und den usA (49,7 Prozent) 
ausgeprägte beschäftigungsquote der frauen verzeichnete.

Zwischen 1973 und 1985 findet sich der größte Anstieg in den usA 
und in schweden; in Deutschland und frankreich entwickelt sich 
diese Quote verhaltener – sie erfährt zwischen 1985 und 2010 einen 
schub, während in den usA, großbritannien und Dänemark in dieser 
Zeit nur ein geringer Zuwachs festzustellen ist. im gesamten unter-
suchungszeitraum liegen die frauen-beschäftigungsquoten unter den 
beschäftigungsquoten der Männer; wenngleich sich die Quoten in-
nerhalb dieses Zeitraumes stark angenähert haben.

beachtenswert ist, dass in den staaten mit hohen lohn- und lohnne-
benkosten, wie schweden, Dänemark und großbritannien, die nach-
frage nach Arbeitkräften groß ist (vgl. hierfür auch Mau/verwiebe 2009, 
135). Dies zeigt, dass sich hohe lohnkosten nicht zwangsläufig nach-
teilig auf teilhabemöglichkeiten am Arbeitsmarkt auswirken. ebenso 
frappierend ist, dass die erwerbsbeteiligung von frauen besonders in 
den sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten ausgeprägt ist und sich 
auf hohem niveau gut entwickelt (Mau/verwiebe 2009, 136).

schließlich könnte man vermuten, dass in den sozialdemokratischen 
wohlfahrtsstaaten aufgrund des hohen Dekommodifizierungsgrads9 
der wunsch nach Arbeit geringer ausgeprägt ist und folgerichtig die 
beschäftigungsquoten geringer sind – dies ist mitnichten der fall. es 
untermauert die Annahme, dass der Zweck von Arbeit eben nicht nur 
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auf einkommenserzielung fokussiert, sondern beispielsweise auch das 
knüpfen sozialer kontakte und die gesellschaftliche teilhabe ermög-
licht.

Die gründe für die hohe Ausprägung und gute entwicklung der frau-
enerwerbsbeteiligung in den liberalen und sozialdemokratischen 
wohlfahrtstaattypen sind mannigfaltig:10

 � in den skandinavischen staaten ist eine hohe teilzeitquote, die 
mitunter auch staatlich gefördert ist, ursächlich für eine hohe frau-
enerwerbsquote.

 � in den sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten ist der wohlfahrt-
staat selbst mit ursächlich: hier sind in der öffentlichen verwaltung 
sowie im gesundheits- und erziehungswesen, einem bereich, in 
dem mehrheitlich frauen arbeiten, viele Jobs entstanden.

 � in den liberalen wohlfahrtstaaten sind ein geringer Dekommodifi-
zierungsgrad, gute Ausbildung der frauen und eine hohe Arbeits-
kräftenachfrage ursächlich für die hohe erwerbsbeteiligung von 
frauen.

vor allem in den letzten Jahren haben sich die unterschiede der er-
werbsbeteiligung zwischen Männern und frauen verringert. in der 
Quintessenz haben sich über diese Assimilation der Arbeitsmarktinte-
grationschancen auch die einkommens- und teilhabechancen von 
Männern und frauen angeglichen (Mau/verwiebe 2009, 137).

tabelle 2: beschäftigungsquoten nach Alterskohorten. 

 

 
 

20 bis 24 Jährige 55 bis 64 Jährige

1973 1985 1990 2000 2010 1973 1985 1990 2000 2010

D 74,9 67,6 70,4 65,3 63,8 45,4 35,5 36,8 37,6 57,7

f - 60,2 57,4 47,9 49,2 - 33,1 30,7 29,3 39,7

usA 66,9 69,6 70,9 72,2 60,3 56,9 51,8 54,0 57,8 60,3

gb - 67,9 75,4 68,5 62,4 - 47,0 49,2 50,4 56,7

s 69,8 76,9 79,7 60,2 57,1 62,8 65,1 69,5 65,1 70,6

Dk - 74,7 71,3 73,9 67,5 - 50,1 53,6 54,6 57,6

Quelle: OECD 2012.

berufseinsteiger und ältere Menschen haben in der regel größere 
Probleme in das Arbeitsleben (re-)integriert zu werden. Der blick auf 
die beschäftigungsquoten der 20- bis 24-Jährigen zeigt, dass diese 
über den untersuchungszeitraum in allen ländern rückläufig ist. 
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frankreich weist hierbei die niedrigste beschäftigungsquote der unter 
25-Jährigen auf. Die höchsten beschäftigungsquoten weisen 
Deutschland und Dänemark auf, wobei schweden einen frappieren-
den rückgang von 79,7 Prozent im Jahr 1990 auf 57,1 Prozent im 
Jahr 2010 zu verzeichnen hat. ebenso augenfällig ist die beschäfti-
gungsquote der unter 25-Jährigen in frankreich: sie ist von 60,2 im 
Jahr 1985 auf 47,9 Prozent im Jahr 2000 gesunken und hält sich bis 
2010 mit 49,2 Prozent fast auf einem ähnlichen niveau.

An dieser stelle sei erwähnt, dass es zu kurz gegriffen wäre hier zu 
folgern, die teilhabechancen am Arbeitsmarkt für Menschen zwischen 
20 und 24 Jahren hätten sich in den untersuchten ländern durchweg 
verschlechtert. Diese entwicklung lässt sich viel mehr auf (verän-
derte) bildungs- und Ausbildungssituationen zurückführen.

Aufgrund der unvollständigen Datenlage über die entwicklung des 
„education-level” ließen sich über die oeCD lediglich Daten für den 
Zeitraum 2002 bis 2007 generieren. für diesen Zeitraum kann fest-
gestellt werden, dass die sinkenden beschäftigungsquoten der unter 
25-Jährigen auf bessere teilhabe(-chancen) an bildung zurückzufüh-
ren sind. Diese entwicklung liefert allerdings auch indizien für die 
sinkende bedeutung der berufsausbildungen.

Mit der industriellen Produktion, die sich vor allem in den hochlohn-
ländern zunehmend auf hochtechnologie und nischenprodukte spezi-
alisieren muss, gewinnen forschung und entwicklung, und damit 
fachhochschulen und universitäten an bedeutung (Deutsche bundes-
bank 2007, 43). Mit diesen (längeren) Ausbildungen an fachhoch-
schulen und universitäten geht auch eine sinkende erwerbsbeteili-
gung der unter 25-Jährigen einher (Deutsche bundesbank 2007, 43). 
Die hohe beschäftigungsquote der usA und großbritanniens, zwei 
staaten mit vorwiegend akademisch geprägten bildungsverläufen, 
dürfte auf die kürzeren Ausbildungszeiten in diesen ländern zurück-
zuführen sein – die geringe beschäftigung der unter 25-Jährigen in 
frankreich dürfte demgegenüber ein indiz für schwierige Arbeits-
marktbedingungen sein (Deutsche bundesbank 2007, 43).

ein anderes bild zeigt sich bei den beschäftigungsquoten der Men-
schen zwischen 55 und 64 Jahren. Diese sind über den gesamten 
untersuchungszeitraum in allen ländern steigend. Die Quote ist im 
Jahr 1973 stark uneinheitlich (Deutschland 45,4 Prozent, usA 56,9 
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Prozent, schweden 62,8 Prozent), was sich auch im verlauf des un-
tersuchungszeitraumes nicht ändert. Auffällig ist die beschäftigungs-
quote älterer in frankreich: sie ist mit 33,1 Prozent im Jahr 1985 re-
lativ niedrig, sinkt bis 2000 auf 29,3 Prozent ab und steigt bis ins 
Jahr 2010 auf (im vergleich immer noch geringe) 39,7 Prozent. einen 
relativ hohen Zuwachs können Deutschland (45,4 Prozent 1973 auf 
57,7 Prozent 2010) und großbritannien (47 Prozent 1985 auf 56,7 
Prozent 2010) verzeichnen. 

berufseinsteigern fehlt die für viele Arbeitgeber wichtige berufserfah-
rung (geringere Produktivität), ältere Menschen sind aufgrund ihres 
Alters für Arbeitgeber meist kostenintensiver oder aber ihnen wird 
über negative sozialpolitische Anreize die Aufnahme von Arbeit unat-
traktiv gestaltet (wie beispielsweise mit frühverrentungsprogrammen 
oder mit einer verlängerten Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld, 
das als brücke in die rente dient). Dies hat sich vor allem in der ver-
gangenheit abträglich auf die teilhabe älterer am Arbeitsmarkt aus-
gewirkt (Deutsche bundesbank 2007, 39, 43).

Allerdings wurden aufgrund der demografischen entwicklung in ein-
zelnen ländern und auch aus finanziellen gründen frühverrentungs-
programme zurückgefahren und wieder mehr Anreize geschaffen, äl-
tere Arbeitnehmer am erwerbsleben zu beteiligen (Mau/verwiebe 
2012, 43). Diese politisch forcierten Anreize und weitere fiskalische 
neuerungen haben im ergebnis mit dazu geführt, dass die erwerbs-
beteiligung älterer im verlauf zugenommen hat.

Als ein weiterer indikator ist die Arbeitslosenquoten der einzelnen 
länder zu betrachten. sie bildet kapazitätsüberhänge am Arbeits-
markt ab. Arbeitslosigkeit geht meistens einher mit Armutsrisiken, 
geringeren konsummöglichkeiten und Abhängigkeiten von unterstüt-
zungsleistungen (Mau/verwiebe 2012, 137). Arbeitslose haben daher 
geringere Chancen zur teilhabe an den mit dem Arbeitsmarkt zusam-
menhängenden vergesellschaftungsprozessen (Mau/verwiebe 2012, 
43).
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tabelle 3: Arbeitslosenquoten.

 

 

insgesamt Männer frauen

1973 1980 1990 2000 2010 1973 1980 1990 2000 2010 1973 1980 1990 2000 2010

D 0,8 2,5 4,8 7,8 7,1 0,7 2,0 - 7,5 7,5 0,9 3,2 - 8,1 6,6

f11 - 5,3 7,9 8,5 9,4 1,4 3,9 5,9 - 9,0 4,2 8,7 10,2 - 9,7

usA 4,9 7,1 5,6 4,0 9,6 4,2 7,0 5,7 3,9 10,5 6,0 7,4 5,5 4,1 8,6

gb 3,7 6,8 7,1 5,4 7,9 3,0 6,6 7,4 5,9 8,7 4,8 7,1 6,8 4,9 6,9

s 2,5 1,9 1,7 4,7 8,4 2,2 1,7 1,7 5,0 8,5 2,8 2,3 1,6 4,3 8,3

Dk 0,9 6,9 8,3 4,6 7,5 0,7 - 7,7 4,1 8,4 1,1 - 8,9 5,2 6,5

Quelle: OECD 2012.

nicht alle bevölkerungsgruppen tragen dabei das gleiche risiko der 
Arbeitslosigkeit – besonders betroffen: Arbeitsmarkteinsteiger, ältere 
Arbeitnehmer, Migranten und frauen. im Zusammenspiel mit den  
beschäftigungsquoten wird sich vergleichend feststellen lassen, wie 
ausgeprägt die Möglichkeiten zur teilhabe am Arbeitsleben in den  
jeweiligen staaten oder wohlfahrtstaattypen sind; also inwiefern  
die gesell schaften den von der us-amerikanischen bischofskonfe-
renz konstatierten Pflichten nachkommen, jedem einzelnen zu er-
möglichen, aktiv und produktiv am gesellschaftsleben teilhaben zu 
können.

für die untersuchten länder ist über den gesamten untersuchungs-
zeitraum ein Anstieg der Arbeitslosenquoten festzustellen. hierbei 
sind zu beginn des untersuchungszeitraums für Deutschland und Dä-
nemark mit 0,8 beziehungsweise 0,9 Prozent relativ geringe werte 
zu konstatieren. Auffällig: Die im Jahr 1973 mit 4,9 Prozent hohe 
Quote der vereinigten staaten. Die Arbeitslosenquoten entwickeln 
sich während des untersuchungszeitraums heterogen; während sie 
1990 in großbritannien bis auf 7,1 Prozent angestiegen ist, liegt sie 
in schweden bei 1,7 Prozent und steigt dort erst zeitlich verzögert 
bis zum Jahr 2010 auf 8,4 Prozent. Zwischen 2000 und 2010 steigt 
die Quote in allen untersuchten staaten teilweise stark an, bis auf 
Deutschland, wo sie im Jahr 2010 bei 7,1 Prozent unter den wert 
von 2000 (7,8 Prozent) gesunken ist. eine sonderrolle in diesem ver-
gleich nimmt die bundesrepublik Deutschland seit der deutschen ver-
einigung ein. trotz der steigenden Arbeitslosenquote hat sich hier al-
lerdings die beschäftigungsquote weiter positiv entwickelt.

156



wird die entwicklung der beschäftigungsquoten mit der entwicklung 
der Arbeitslosenquoten verglichen, zeigt sich, dass steigendes Ar-
beitskräfteangebot nicht zu einer höheren Arbeitslosenquote führen 
muss.12 im umkehrschluss gilt hier auch, dass eine verknappung des 
Arbeitskräfteangebots nicht zwangsläufig zu einer reduktion der Ar-
beitslosenquote führt – es fällt (außer in den usA und großbritan-
nien, da hier traditionell eine hohe erwerbsbeteiligung vorliegt) eine 
negative korrelation zwischen beschäftigungswachstum und rück-
gang der Arbeitslosigkeit auf.13

bei der betrachtung der geschlechterspezifischen Arbeitslosenquoten 
fällt auf, dass die Arbeitslosenquoten der Männer und der frauen 
über den gesamten verlauf ansteigen. Die usA und großbritannien 
weisen hierbei zu beginn des untersuchungszeitraumes eine relativ 
hohe frauenarbeitslosenquote auf. insgesamt ist augenfällig, dass 
die frauenarbeitslosenquoten zu beginn des untersuchungszeitrau-
mes über der Quote der Männer liegt, zum ende des untersuchungs-
zeitraumes hin zeigt sich jedoch ein umgekehrtes bild: Die Arbeitslo-
senquote der frauen liegt in allen untersuchten staaten – bis auf 
frankreich – unter der Quote der Männer.

wie lassen sich geschlechterspezifische unterschiede der Arbeitslo-
senquoten erklären? frauen finden überwiegend in der Dienstleis-
tungsbranche, in kleineren betrieben oder im öffentlichen sektor  
beschäftigung (Mau/verwiebe 2012, 138). Diese branchen sind von 
land zu land unterschiedlich ausgeprägt – so ist beispielsweise der 
öffentliche sektor in den skandinavischen ländern und in Deutsch-
land gut ausgebaut (Mau/verwiebe 2012, 138). weiter sind frauen 
häufiger von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen und sind da-
durch mehr risiken ausgesetzt als Männer. vor allem in typischen 
frauenberufen (Dienstleistung, Pflege, tourismus) ist der konkur-
renzdruck für frauen aufgrund eines hohen Anteils weiblicher Mig-
ranten verschärft, was sich auch in der Arbeitslosenquote nieder-
schlägt (Mau/verwiebe 2012, 138). es zeigt sich, dass frauen vom 
strukturellen wandel der Ökonomien und dem wachsenden Dienst-
leistungssektor (zumindest quantitativ) profitieren können.

Zunehmende verflechtungen der weltwirtschaft, strukturelle verän-
derungen der Arbeitsmärkte (förderung von teilzeitarbeit, steuerli-
che Anreize für die schaffung von Arbeitsplätzen), ein Zuwachs an 
hochqualifizierten und wirtschaftliche Prosperität haben zu einem 
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rückgang der frauenarbeitslosenquote in den einzelnen ländern ge-
führt: die Arbeitslosigkeit der frauen sinkt sogar deutlicher, als die 
der Männer (Mau/verwiebe 2012, 138). Der Zugang zum Arbeits-
markt ist folglich in der tendenz (rein quantitativ betrachtet) weniger 
geschlechter diskriminierend.

tabelle 4: Arbeitslosenquoten von Migranten. 

 

 

Männer frauen

1995 2000 2007 1995 2000 2007

D - 12,9 14,9 - 12,1 13,5

f 16,6 14,5 11,9 19,0 19,7 15,1

usA 7,9 4,5 4,8 8,2 5,5 4,0

gb 14,2 9,6 7,0 10,9 7,8 8,4

s 24,8 12,3 11,7 18,5 10,8 12,6

Dk 20,5 9,5 8,6 20,7 9,6 7,9

Quelle: OECD 2012Quelle: OECD 2012.

für die Arbeitslosenquoten der Migranten ließen sich vergleichbare 
Zahlen nur von 1995 bis 2007 entnehmen. ein blick auf sie zeigt, 
dass die Quote im untersuchungszeitraum in allen staaten, mit Aus-
nahme von Deutschland, sinkt. in den vereinigten staaten zeigt sich 
bei den männlichen Migranten ein mit 7,9 Prozent im Jahr 1995 rela-
tiv geringes niveau der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquoten der 
Migranten entwickeln sich in den liberalen wohlfahrtstaaten auf 
einem geringen niveau relativ günstig; die usA weisen im Jahr 2007 
lediglich eine Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent bei den männlichen 
und von 4,0 bei den weiblichen Migranten auf. betrachtet man die 
männlichen und weiblichen Migranten über den gesamten untersu-
chungszeitraum fällt auf, dass die Quote der Männer in den liberalen 
und sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten um die hälfte bezie-
hungsweise um mehr als die hälfte sinkt. Die Arbeitslosenquote der 
weiblichen Migranten sinkt lediglich in Dänemark und den vereinigten 
staaten ähnlich stark.

Die integration von Migranten am Arbeitsmarkt hängt maßgeblich 
von deren bildungsniveau ab. ist dieses niedrig, desto bedeutender 
sind „Migrationsnetzwerke” und „ethnische enklaven” für die Migran-
ten. Diese sind wiederum dem erwerb von sprachkompetenz abträg-
lich, was die Möglichkeiten von kultureller und sozialer teilhabe ein-
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schränkt und teilhabechancen an bildung und in der Arbeitswelt 
erschwert (brücker/burkert 2010, 4-5). grundsätzlich kann gesagt 
werden: Mangelnde sprachkenntnisse von Migranten stellen ein we-
sentliches integrationshemmnis dar (iZA research report no. 16 
2008, 42).

Auch in Deutschland sind fehlende sprachkenntnisse von Migranten 
ursächlich für ihr vergleichsweise geringes bildungsniveau (iZA re-
search report no. 16 2008, 33). Problematisch zeigt sich hier die im 
internationalen vergleich vor allem in Deutschland geringe Durchläs-
sigkeit des bildungssystems, in dem sich die geringe Qualifikation 
der Zuwanderer verfestigt hat. in der bundesrepublik bestimmt das 
bildungsniveau der eltern nach wie vor maßgeblich die bildungschan-
cen der kinder (brücker/burkert2010, 5). hier haben es vor allem 
kinder aus bildungsfernen elternhäusern schwer, ihre Potenziale opti-
mal zu entwickeln.

in frankreich ist der besitz der französischen staatsbürgerschaft vor-
aussetzung für die berufszulassung und eine zentrale integrations-
barriere für Migranten (iZA research report no. 16 2008, 29). Auch 
dort erhalten Menschen mit Migrationshintergrund eine durchweg ge-
ringere schulbildung – 41 Prozent der Migranten verfügen lediglich 
über einen grundschulabschluss oder einen Abschluss mit weniger 
als sieben schuljahren, nur 27 Prozent können einen mittleren schul-
abschluss vorweisen (iZA research report no. 16 2008, 29). es gibt 
eine starke Abhängigkeit der bildungschancen vom sozialen status 
und vom wohnumfeld; die soziale und kulturelle Distanz zwischen 
Migranten und einheimischen stellt in frankreich ein entscheidendes 
integrationshemmnis dar (iZA research report no. 16 2008, 29).

scheinbar gelingt in den vereinigten staaten die integration von Mig-
ranten in den Arbeitsmarkt besser. sie beruht dort auf „relativ ge-
schlossenen immigrantenökonomien mit entsprechenden sozial-
strukturen” (ganßmann/haas 1999, 55), in denen immigranten 
relativ schnell beschäftigung finden können, jedoch häufig in relativ 
geringen lohn- und sozialstrukturen verharren (ganßmann/haas 
1999, 55).
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tabelle 5: langzeitarbeitslosenquoten. 

1973 1985 1995 2000 2010

D - 47,8 48,7 51,5 47,4

f - 45,2 42,5 39,6 40,1

usA 3,3 9,5 9,7 6,0 29,0

gb - 50,3 43,6 28,0 32,6

s - 11,4 27,8 26,4 16,6

Dk - 34,4 27,9 20,0 19,1  
Quelle: OECD 2012.

Die Quote der langzeitarbeitslosen14 stellt ein besonderes indiz für 
die effizienz von Arbeitsmärkten dar. eine geringe langzeitarbeitslo-
senquote ist ein indiz für effiziente Arbeitsmärkte und auch für gute 
teilhabechancen am Arbeitsleben; eine hohe langzeitarbeitslosen-
quote hingegen ist Ausdruck ineffizienter Arbeitsmärkte. langzeitar-
beitslosigkeit ist für teilhabe deshalb von belang, weil Phasen langer 
Arbeitslosigkeit zu einer „entwertung der bisher erworbenen fähig-
keiten” (Deutsche bundesbank 2007, 46) führen und die wiederauf-
nahme von Arbeit mit länger werdendem verlauf für die betroffenen 
schwieriger wird (Deutsche bundesbank 2007, 46).

Zu beobachten ist, dass vor allem für die usA im Jahr 1973 mit 3,3 
Prozent ein relativ niedriges niveau der langzeitarbeitslosenquote 
konstatiert werden kann. Auch im Jahr 1985 sticht die langzeitar-
beitslosenquote dort mit 9,5 Prozent (trotz steigerung) im vergleich 
zu den anderen staaten positiv hervor. einzig schweden weist 1985 
mit 11,4 Prozent eine nur wenig höhere Quote auf. Auffällig ist, dass 
sich die langzeitarbeitslosenquote in den untersuchten ländern

 � entweder über den gesamten untersuchungszeitraum auf einem 
hohen niveau stabilisiert (Deutschland zwischen 47 und 51 Pro-
zent) oder 

 � stark zunimmt (usA von 3,3 auf 29 Prozent und schweden von 
11,4 auf 16,6 Prozent) oder

 � von einem hohen niveau aus sinkt, aber weiterhin auf einem im 
vergleich zur gesamt-Arbeitslosenquote hohen niveau verharrt 
(frankreich von 45,2 auf 40,1 Prozent; großbritannien von 50,3 
auf 32,6 Prozent; Dänemark von 34,4 auf 19,1 Prozent).
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studien stellen tendenziell eine korrelation zwischen Arbeitslosen-
quote und langzeitarbeitslosenquote fest: Der Anteil der langzeiter-
werbslosen steigt mit zunehmender erwerbslosigkeit (bfs Aktuell 
2007, 14). exemplarisch kann dieses Phänomen an den vereinigten 
staaten nachvollzogen werden: Die Arbeitslosenquote verdoppelte 
sich zwischen den Jahren 2000 und 2010, während sich die langzeit-
arbeitslosenquote nahezu vervierfachte. Aber auch höhe und Dauer 
der Arbeitslosenunterstützung können als eine variable für die im 
vergleich zu Deutschland und frankreich geringe langzeitarbeitslo-
senquote in den usA (und später auch großbritannien) gesehen wer-
den. ein geringes unterstützungsniveau und eine geringe Dauer der 
Arbeitslosenunterstützung erhöhen Anreize einer schnellen Arbeits-
wiederaufnahme (bei sinkendem Anspruchslohn) – auf der anderen 
seite sinken die individuellen Anreize für eine Arbeitsaufnahme, 
umso großzügiger lohnersatzleistungen ausgeprägt sind (Deutsche 
bundesbank 2007, 49).

Die gründe für die relativ geringe langzeitarbeitlosenquote in den 
usA liegen vor allem auch in der im internationalen vergleich hohen 
beweglichkeit15 des us-Arbeitsmarktes.16 Die bewegung aus der be-
schäftigung in die Arbeitslosigkeit und zurück ist dort fast zehn Mal 
so hoch, wie die in europa (ganßmann/haas 1999, 38). in den usA 
verfestigt sich die Arbeitslosigkeit nach einer rezession weniger stark 
als beispielsweise in der bundesrepublik – dies schlägt sich in dem 
niedrigeren Anteil statistisch erfasster langzeitarbeitsloser nieder. in 
den usA hingegen nimmt die sogenannte perforierte langzeitarbeits-
losigkeit zu: „kurze, unsichere beschäftigungsverhältnisse, die den 
Zustand der Arbeitslosigkeit unterbrechen, ersetzen die fehlenden 
unterstützungszahlungen, die in europa den langzeitarbeitslosen 
eher gewährt werden” (ganßmann/haas 1999, 43). so wechseln in 
den vereinigten staaten häufig und schnell Zeiten der beschäftigung 
mit Zeiten der Arbeitslosigkeit: „Das amerikanische system verhin-
dert zwar, flankiert durch die geringen lohnersatzleistungen, lang-
zeitarbeitslosigkeit besser als die meisten europäischen staaten, dafür 
erzeugt es eine deutlich höhere Mehrfacharbeitslosigkeit” (ganß-
mann/haas 1999, 137). Prekäre beschäftigungsverhältnisse und per-
forierte langzeitarbeitslosigkeit finden im öffentlichen bewusstsein 
weniger beachtung, (ganßmann/haas 1999, 137) und lassen sich 
auf den ersten blick nicht aus der statistik erfassen. 
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Zusammenfassung Dimension i:  
internationaler vergleich von teilhabe am Arbeitsleben17

Die nachstehende tabelle zeigt die Zusammenfassung des vergleichs 
von teilhabe am Arbeitsleben.

tabelle 6: Quantitative einordnung, niveau und entwicklung von  
teilhabe am Arbeitsleben.

 
 
 
 
 

1a18 1b19 1c20 1d21 1e22 ∑ Dimension I

D + + - 0 - 0

f 0 - - + 0 -

usA 0 + - + - 0

gb + + - + 0 ++

s + + - + 0 ++  
Quelle: Eigene zusammenfassende Darstellung.

folgende indizien können wir – unter beachtung der begrenzten  
indikatorenauswahl – festhalten:

a) für alle untersuchten staaten lässt sich über den untersuchungs-
zeitraum ein Anstieg der Arbeitslosenquoten konstatieren.

b) Die teilhabechancen am Arbeitsmarkt stellen sich in diesem ver-
gleich in den sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten, vor allem 
für Dänemark, besonders positiv dar. hier ist die beschäftigungs-
quote auf einem relativ hohen niveau und auch ältere Menschen 
partizipieren zunehmend am Arbeitsleben. Zudem entwickeln sich 
über den untersuchungszeitraum die Arbeitslosenquote der Mig-
ranten und in Dänemark die langzeitarbeitslosenquote besonders 
positiv.

c) ebenso stellen sich die teilhabechancen am Arbeitsmarkt für 
großbritannien relativ positiv dar. nicht nur die beschäftigungs-
quote zeigt sich hier auf einem hohen niveau, sondern auch eine 
relativ geringe Arbeitslosenquote unter den Migranten. in den 
vereinigten staaten sind es stagnierende beschäftigungsquoten, 
aber vor allem ein starker Anstieg der langzeitarbeitslosenquote, 
die den teilhabechancen am Arbeitsleben abträglich sind. für  
die liberalen wohlfahrtstaaten zeigt sich in diesem vergleich 
daher ein uneinheitliches bild was die teilhabe am Arbeitsleben 
anbelangt.
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d) für Deutschland zeigen sich vor allem eine relativ hohe Arbeitslo-
sigkeit unter den Migranten und durchgehend hohe langzeitar-
beitslosenquoten insgesamt als wenig zuträglich für die teilhabe-
chancen am Arbeitsleben. Auch zeigt sich für die konservativen 
wohlfahrtstaaten kein einheitliches bild: frankreich punktet in 
diesem vergleich mit einer positiven entwicklung der Migrante-
narbeitslosigkeit. vor allem die stagnierende entwicklung der be-
schäftigungsquoten (bei relativ ungünstigen teilhabechancen jün-
gerer und älterer Menschen) wirken in frankreich ungünstig auf 
teilhabechancen am Arbeitsleben.

Dimension ii:  
vergleich der Ausprägungen von teilhabe im Arbeitsleben

Das Pro-kopf-bruttoinlandsprodukt (Pro-kopf-biP) dient als etablier-
ter indikator für den wirtschaftlichen lebensstandard. Das Pro- 
kopf-biP für sich genommen würde als indikator von teilhabe im  
Arbeitsleben mitnichten ausreichend sein, auch weil das bruttoin-
landsprodukt als wohlfahrtsindikator nicht unumstritten ist.23

Allerdings kann es im vergleich mit dem Pro-kopf-Arbeitsentgelt hin-
weise liefern, in welchem Maße erwerbstätige an einer steigerung 
des biP, also von einem Zuwachs am wachsenden reichtum, teilha-
ben. Auch für rainer land stellt „teilhabe am wachsenden reichtum 
über produktivitätsorientierte löhne” ein wichtigen prozessualen As-
pekt von teilhabe dar.

tabelle 7: Pro-kopf-biP, in us-Dollar auf basis jeweiliger Preise und 
kaufkraftparitäten.24

 
 
 
 
 
 

1973 1985 1990 2000 2010

D 4.887 13.747 18.572 25.768 37.411

f 4.736 12.897 17.256 25.249 34.148

usA 6.461 17.546 23.003 35.050 46.588

gb 4.611 11.964 16.336 26.072 35.715

s 5.626 14.883 19.329 27.957 39.326

Dk 5.341 14.737 18.479 28.831 40.170  
Quelle: OECD 2012.
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innerhalb des untersuchungszeitraumes kann eine steigerung des 
Pro-kopf-biP zwischen einer versechsfachung in schweden und einer 
beinahe versiebenfachung in großbritannien festgestellt werden.

Das Pro-kopf-biP entwickelt sich zwischen 1990 und 201025 in den 
untersuchten staaten zwischen 98 Prozent in frankreich und 119 
Prozent in großbritannien. bis auf großbritannien und Dänemark, wo 
ein wachstum des Pro-kopf-biP von 117 Prozent festgestellt werden 
kann, beträgt das wachstum in den restlichen untersuchten staaten 
circa 100 Prozent.

tabelle 8: Pro-kopf-Arbeitsentgelte (in us-Dollar, konstante Preise 
2010) und verfügbares einkommen der privaten haushalte. 

Pro-kopf-Arbeitsentgelte verfügbares einkommen
der privaten haushalte

1990 2000 2010 1973 1985 1995 2000 2009

D 32.87426 37.695 38.325 - - 18.747 21.414 29.384

f 30.355 34.194 38.124 3.809 10.446 17.007 21.301 28.716

usA 41.071 49.981 52.607 5.118 14.103 22.418 28.137 39.373

gb 34.896 40.541 44.008 - - 15.843 21.058 27.692

s 27.366 31.828 36.826 - - 15.226 18.845 27.274

Dk 32.897 37.010 43.190 - - 15.865 18.498 24.839

Quelle: OECD 2012. 

bedauerlicherweise liegen für die Pro-kopf-Arbeitsentgelte Daten erst 
ab dem Jahr 1990 vor. bei diesen kann im untersuchungszeitraum 
eine steigerungsspanne von 17 Prozent in Deutschland und bis 35 
Prozent in Dänemark festgestellt werden. Die höchsten steigerungs-
raten verzeichnen Dänemark und schweden (31 Prozent), die sozial-
demokratischen wohlfahrtstaaten. in frankreich, usA und großbri-
tannien beträgt die steigerung zwischen 26 bis 28 Prozent; die 
relativ geringe steigerung in Deutschland mit 17 Prozent dürfte auf 
die deutsche einheit zurückzuführen sein.

An dieser stelle kann aber bereits festgehalten werden: Das Pro-
kopf-biP wächst im gleichen Zeitraum erheblich schneller, als die 
Pro-kopf-Arbeitsentgelte. Diese beobachtung stützt die vermutung, 
dass teilhabe durch Arbeit weniger lohnenswert ist, als über andere 
einkommensformen. um dieses Phänomen fassbarer zu machen, 
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folgt an dieser stelle ein vergleich der entwicklung der verfügbaren 
einkommen privater haushalte mit der entwicklung des Pro-kopf-biP 
und der Arbeitsentgelte.

Das verfügbare einkommen privater haushalte bildet die summe der 
endverbrauchsausgaben und ersparnisse der haushalte ab. es ent-
spricht der summe der löhne, einkommen aus selbstständiger Ar-
beit, einkommen aus vermögen und sozialleistungen, abzüglich ein-
kommens- und vermögenssteuern sowie der vom Arbeitnehmer, 
selbstständigen und Arbeitslosen gezahlten beiträge zur sozialversi-
cherung (oeCD 2010, 42). Das verfügbare einkommen der privaten 
haushalte ist somit ein wichtiger indikator für das wohlergehen und 
den lebensstandard. für diesen vergleich wird der indikator hin-
weise liefern können bezüglich der von rainer land beschriebenen 
teilhabe am wachsenden reichtum, die auch Möglichkeiten zur teil-
habe an konsum eröffnen soll.

für den vergleich der entwicklung verfügbarer einkommen privater 
haushalte liegen vergleichbare Zahlen nur für frankreich und die 
usA für den gesamten untersuchungszeitraum vor. für die entwick-
lung zwischen 1995 und 2009 kann festgestellt werden: Die verfüg-
baren einkommen der privaten haushalte entwickeln sich mit einer 
spanne von 57 Prozent (Deutschland und Dänemark) bis 79 Prozent 
(schweden) stärker, als die Pro-kopf-Arbeitsentgelte, jedoch weniger 
stark als das Pro-kopf-biP. Die usA (plus 76 Prozent) und großbri-
tannien (plus 75 Prozent) liegen hier nur knapp unter der entwick-
lung schwedens. frankreich liegt mit der entwicklung der verfügba-
ren einkommen (plus 69 Prozent) im Mittelfeld.

vergleicht man das verfügbare einkommen der usA und frankreichs 
innerhalb des gesamten untersuchungszeitraums, dann ist für das 
verfügbare einkommen privater haushalte ein stärkerer Anstieg zu 
verzeichnen, als das Pro-kopf-biP in beiden staaten im gleichen Zeit-
raum wächst. Dies ist ein indiz dafür, dass materielle teilhabe weni-
ger durch Arbeit, sondern eher aufgrund anderer einkommensformen 
realisiert wird.
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tabelle 9: einkommensungleichheit; gini-koeffizient nach steuern 
und Ausgleich. 

 

 

insgesamt

Mitte 
1970er

Mitte 
1980er

Mitte 
1990er

Mitte 
2000er

aktueller 
rand27 

D - 0,251 0,285 0,285 0,295

f - 0,3 0,277 0,288 0,293

usA 0,316 0,337 0,361 0,38 0,378

gb 0,268 0,309 0,336 0,331 0,342

s 0,212 0,198 0,211 0,234 0,259

Dk - 0,221 0,215 0,232 0,248

 
 

 

bevölkerung im erwerbsalter (18-65) bevölkerung im rentenalter (ab 65)

Mitte 
1970er

Mitte 
1980er

Mitte 
1990er

Mitte 
2000er

aktueller 
rand 

Mitte 
1970er

Mitte 
1980er

Mitte 
1990er

Mitte 
2000er

aktueller 
rand 

D - 0,246 0,26728 0,228 0,3 - 0,261 0,254 0,27 0.284

f - 0,3 0,28 0,228 0,292 - 0,29 0,262 0,283 0.291

usA 0,304 0,326 0,351 0,373 0,37 0,355 0,355 0,36 0,389 0.386

gb 0,264 0,305 0,334 0,331 0.345 0,258 0,255 0,276 0,268 0.279

s 0,201 0,195 0,216 0,236 0.259 0,212 0,181 0,198 0,217 0,259

Dk - 0,209 0,206 0,228 0.243 - 0,197 0,186 0,201 0.218

Quelle: OECD 2012.

einen weiteren teilhabeindikator stellen einkommensungleichheiten 
dar. Die oeCD misst einkommensungleichheiten anhand von fünf 
verschiedenen indikatoren: gini-koeffizient, Mean-log-Deviation, 
standard-variationskoeffizeint, 90/10-Dezilverhältnis und 50/10- 
Dezilverhältnis.29 für den vergleich der einkommensungleichheiten 
wird an dieser stelle der fokus auf den gini-koeffizenten gelegt. er 
ist ein anerkanntes Maß zur Messung von ungleichverteilungen, die 
im falle vollkommener gleichverteilung bei 0 und im falle vollkom-
mener ungleichverteilung bei 1 liegt (oeCD 2010, 234).

einkommensungleichheiten sind eine der offensichtlichsten Aus-
drucksformen von unterschieden im lebensstandard innerhalb eines 
landes. hohe einkommensunterschiede können Ausdruck hoher er-
werbslosigkeit oder eines ausgedehnten niedriglohnsektors sein 
(oeCD 2010, 234). einkommen gehen auch mit Möglichkeiten zur 
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verwirklichung von lebenszielen einher: „An ihrer innergesellschaftli-
chen verteilung lässt sich ablesen, ob wir es mit deutlich ungleich 
verteilten lebenschancen zu tun haben, und ob die vertikale res-
sourcenverteilung über die Zeit gleicher oder ungleicher wird” (Mau/
verwiebe 2009, 178).

einkommensungleichheiten liefern wichtige indizien für gleich meh-
rere teilhabedimensionen:, für teilhabe an transformationen im Ar-
beitsprozess (stichwort: teilhabe an Qualifikation, kreativität und 
selbstbestimmung im Arbeitsprozess) und teilhabe am wachsenden 
reichtums. 

ein blick auf die entwicklung der einkommensungleichheiten zeigt, 
dass diese während des gesamten untersuchungszeitraumes in allen 
staaten (bis auf frankreich) ansteigt. schweden und Dänemark, die 
hier exemplarisch für die sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten ste-
hen, haben ein relativ geringes ungleichheitsniveau Mitte der 
1970er-Jahre zu verzeichnen, dieses steigt zwar bis zum ende des 
untersuchungszeitraumes an, ist aber dennoch im vergleich zu den 
anderen staaten geringer ausgeprägt. Am stärksten ausgeprägt sind 
die einkommensungleichheiten in den vereinigten staaten. hier liegt 
das niveau Mitte der 70er-Jahre über 0,3 (ab einem gini-koeffizien-
ten von 0,3 wird von einem kritischen ungleichheitsniveau gespro-
chen) und entwickelt sich insgesamt bis auf ein niveau von 0,378.  
in großbritannien haben sich die einkommensungleichheiten stark 
negativ entwickelt: lag das ungleichheitsniveau hier Mitte der 70er-
Jahre noch bei 0,268, ist es aktuell bis auf 0,342 angestiegen. im 
Mittelfeld zwischen Dänemark und schweden auf der einen und usA 
und großbritannien auf der anderen seite liegen Deutschland und 
frankreich. lag das ungleichheitsniveau dort Mitte der 1980er-Jahre 
bei 0,3, ist es leicht auf 0,293 abgesunken. in Deutschland entwi-
ckeln sich die einkommensungleichheiten seit Mitte der 1980er-Jahre 
von 0,251 auf aktuell 0,295.

Auffällig ist, dass die einkommensungleichheiten im erwerbsalter 
zwischen achtzehn bis 65 Jahren teilweise größer sind, als die ein-
kommensungleichheiten der bevölkerung im rentenalter ab 65. ex-
emplarisch sei die entwicklung der einkommensungleichheiten in 
großbritannien im rentenalter angeführt: Diese entwickeln sich von 
einem wert von 0,258 Mitte der 1970er-Jahre auf aktuell 0,279 – im 
gegensatz dazu entwickeln sich die einkommensungleichheiten in 
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großbritannien in der erwerbsbevölkerung von 0,264 Mitte der 
1970er-Jahre auf 0,345 aktuell. ebenso steigen die einkommensun-
gleichheiten in schweden und Dänemark in der gruppe der rentner 
geringer an, als die einkommensungleichheiten der bevölkerung im 
erwerbsalter.

in den sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten sind einkommensun-
gleichheiten relativ gering ausgebildet – demgegenüber sind die ein-
kommen in den liberalen wohlfahrtstaaten ungleicher verteilt (Mau/
verwiebe 2009, 178). in den konservativen wohlfahrtstaaten sind 
einkommensungleichheiten mittelstark ausgeprägt (Mau/verwiebe 
2009, 178). Die vergleichsweise geringe einkommensungleichheit in 
schweden und Dänemark kann auf die wirksamkeit der sozialdemo-
kratischen wohlfahrtstaatspolitik zurückgeführt werden (Mau/ver-
wiebe 2009, 188). Allerdings hat die einkommensungleichheit in 
schweden und Dänemark innerhalb der letzten Dekade zugenom-
men. sie ist möglicherweise auf den Abbau der sozialleistungen in 
diesen ländern zurückzuführen (Mau/verwiebe 2009, 188).

Darüber hinaus nimmt die bedeutung von geldvermögen in den letz-
ten Jahren zu (Mau/verwiebe 2009, 190). besonders gut ist dies 
daran abzulesen, dass das biP innerhalb des untersuchungszeitrau-
mes um ein vielfaches stärker ansteigt, als das Arbeitsentgelt. ist 
das geldvermögen also besonders ungleich verteilt und korreliert 
dies signifikant mit der Dynamik volatiler kapital- und Aktienmärkte, 
kann dies ebenso verstärkt einkommensungleichheiten mit sich brin-
gen. in den vereinigten staaten wird die ungleichverteilung der ein-
kommen dadurch flankiert, dass geringere soziale Absicherungen ge-
ringere reallöhne begünstigen (ganßmann/haas 1999, 66). weitere 
ursachen für einkommensungleichheiten in den vereinigten staaten 
liegen in einem rückgang der nachfrage nach weniger qualifizierten 
Arbeitskräften, einem strukturellen wandel zur Dienstleistungsgesell-
schaft, einer schwächung der gewerkschaften, einem rückgang der 
Mindestlöhne im niedriglohnbereich und möglicherweise auch in der 
Zunahme von immigration (ganßmann/haas 1999, 66).
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tabelle 10: Durchschnitt der effektiv geleisteten Arbeitsstunden pro 
Jahr und beschäftigten. 

1973 1985 1995 2000 2008

D - - 1.534 1.473 1.430

f 1.975 1.707 1.651 1.591 1.544

usA 1.888 1.836 1.845 1.836 1.792

gb 1.921 1.760 1.743 1.700 1.653

s 1.642 1.538 1.640 1.642 1.652

Dk 1.754 1.619 1.499 1.581 1.587  
Quelle: OECD 2012.

ein weiterer wichtiger teilhabeindikator sind die effektiv geleisteten 
Arbeitsstunden pro beschäftigten. sie berechnen sich als gesamtzahl 
der tatsächlich geleisteten Jahresarbeitsstunden dividiert durch die 
Durchschnittszahl der beschäftigten. Die Zahlen berücksichtigen ab-
hängig beschäftigte (vollzeit und teilzeit) und selbstständige. so 
sind kürzere Arbeitszeiten ein indiz dafür, dass die bevölkerung an 
den vorteilen des Produktivitätswachstums teilhaben kann; dies er-
leichtert beispielsweise eltern, ihr berufs- und familienleben mitein-
ander zu vereinbaren (oeCD 2010, 138).

vor allem hinsichtlich der vereinbarkeit von Job und familie zeigen 
bartelheimer und kädtler (2012), dass teilhabe nicht als Zustand, 
sondern über den gesamten lebenslauf als biografisches Muster be-
trachtet werden muss. Dieser normativen einordnung des teilhabebe-
griffs folgend, stellen die Arbeitszeiten einen indikator dar, der zeigt, 
inwiefern teilhabe an familien- und berufsleben möglich ist, oder im 
umkehrschluss inwiefern beim übergang von kinderlosigkeit hin zum 
elternwerden teilhabe am Arbeitsleben nahezu unmöglich wird.

land (2008) stellt Arbeitszeiten indirekt als teilhabedimension her-
aus. wie oben bereits erwähnt, sieht er teilhabe als entwicklung des 
arbeitenden Menschen über die funktion der Arbeitskräfteproduktion 
hinaus als Möglichkeit zunehmender teilhabe an bildung und kultur. 
Diese entwicklungsmöglichkeiten setzen freie Zeit voraus und lassen 
sich ableiten aus der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden. kurzum 
kann die „verfügbarkeit von Zeit [...] als eine strategische ressource 
beim Zugang zu handlungs- und gestaltungsspielräumen gesehen 
werden” (Mau/verwiebe 2009, 138). freie Zeit ist eine wichtige vor-
aussetzung von lebensqualität.30
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wird die entwicklung der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden 
betrachtet, so fällt auf, dass über den gesamten untersuchungszeit-
raum in den staaten mit einer anfänglich hohen Zahl an Arbeitsstun-
den (frankreich mit 1.975 Arbeitsstunden, großbritannien mit 1.921) 
die größten reduzierungen der Arbeitsstunden (frankreich minus 22 
Prozent, großbritannien minus 14 Prozent) zu verzeichnen sind. eine 
Ausnahme bilden hier die vereinigten staaten, die mit 1.888 durch-
schnittlichen Arbeitsstunden pro kopf eine relativ hohe Zahl, aber mit 
fünf Prozent weniger Pro-kopf-Arbeitsstunden in 2008 eine relativ 
geringe reduzierung vorweisen. Auch in Dänemark ist die Zahl der 
Arbeitsstunden um zehn Prozent auf ein relativ geringes niveau ge-
sunken. in schweden stagniert diese auf mittleren niveau (1.642 im 
Jahr 1973, 1.652 im Jahr 2008). bedauerlicherweise konnten für 
Deutschland keine Zahlen vor 1995 ermittelt werden, weshalb ein 
vergleich nur bedingt möglich ist. für den Zeitraum von 1995 bis 
2008 lässt sich jedoch ein rückgang der durchschnittlich geleisteten 
Arbeitsstunden von minus sieben Prozent feststellen.

Die unterschiede der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden fin-
den ihren niederschlag auch in verfügbarer freizeit. in Deutschland 
steht Männern und frauen mit täglich circa fünf stunden relativ viel 
freie Zeit zur verfügung; in frankreich hingegen im Durchschnitt nur 
drei stunden täglich (Mau/verwiebe 2012, 230). in punkto lebens-
qualität haben die Deutschen angesichts von freier Zeit die höchste 
lebensqualität. in Dänemark hat die freie Zeit der erwerbstätigen 
einen geringeren Anteil, in frankreich noch weniger. Dort liegt aller-
dings der fokus der Zeitverwendung stärker auf essen und schlafen31 
als in den vergleichsländern (Mau/verwiebe 2012, 230ff.).

Anhand des indikators „materielle beteiligung der Arbeitnehmer” sol-
len Möglichkeiten der teilhabe an Produktivvermögen verglichen wer-
den. über Mitarbeiterkapitalbeteiligungen können breite schichten an 
und von vermögensbildung partizipieren – gleichzeitig können Pro-
duktionsmittel dekonzentriert werden. neben vermögensbildenden 
Aspekten gehen mit materiellen beteiligungen auch höhere Mitarbei-
termotivation und in der folge bessere rahmenbedingungen im Ar-
beitsleben einher.

Allgemein wird unter der materiellen Mitarbeiterbeteiligung „die ver-
tragliche, dauerhafte beteiligung von Mitarbeitern am kapital und/
oder erfolg des unternehmens verstanden. Meist meint der begriff 

170



materielle Mitarbeiterbeteiligung – synonym auch als finanzielle be-
teiligung bezeichnet – eine beteiligung der Mitarbeiter an ihrem Arbeit 
gebenden unternehmen und fokussiert damit im gegensatz zur über- 
und außerbetrieblichen beteiligung auf die direkte oder indirekte be-
triebliche beteiligung am unternehmen” (stracke u.a. 2007, 11).

Die PePPer-studien32 der europäischen kommission werden von vie-
len Autoren als basis für eine klassifikation von Mitarbeiterkapitalbe-
teiligungsmodellen herangezogen. sie stellen hinsichtlich der Dimen-
sion, wie beteiligungen von Mitarbeitern erfolgen können, fest: 
„there is a wide range of different forms of employee participation in 
enterprise results. there can be grouped into two main categories 
[…]: profit-sharing, and employee share-ownership” (PePPer ii re-
port 1996, 2). Der PePPer-report konstatiert zwar eine breite Palette 
an materiellen beteiligungsmodellen, teilt diese aber in zwei haupt-
gruppen ein, der gewinnbeteiligung und der Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung.33 wenn in diesem kapitel von materieller beteiligung von Ar-
beitnehmern gesprochen wird, sind eben diese beiden hauptgruppen 
gemeint.

in frankreich wie in großbritannien sind Mitarbeiterkapitalbeteiligun-
gen weit verbreitet. so waren in frankreich im Jahr 1996 an 58 Pro-
zent aller betriebe belegschaften entweder mit gewinn- oder per  
Aktienbeteiligung beteiligt.34 im Jahr 2003 waren 53 Prozent der be-
schäftigten in frankreich zu irgendeiner form der materiellen Mitar-
beiterbeteiligung berechtigt (volz 2007, 11). in großbritannien lag 
der Anteil der betriebe mit Mitarbeiterkapitalbeteiligungen im Jahr 
1996 bei 51 Prozent (ePoC research group 1997), im Jahr 1999 bei 
48 Prozent (Carnet studie in Pendleton u.a. 2001).

Deutlich geringer fällt die verbreitung von Mitarbeiterbeteiligungen in 
schweden, Deutschland und Dänemark aus. im Jahr 1996 wurden in 
schweden die belegschaften in 21 Prozent der betriebe finanziell be-
teiligt, in Deutschland lediglich in 16 Prozent und in Dänemark in nur 
15 Prozent der betriebe.35 in den drei genannten staaten stieg diese 
Quote bis 1999 auf 28 Prozent in schweden, 25 Prozent in Deutsch-
land und 21 Prozent in Dänemark an.36 in den vereinigten staaten 
praktizierten im Jahr 2006 circa 35 Millionen Menschen eine form 
materieller Mitarbeiterbeteiligungen, was ungefähr 30 Prozent aller 
Arbeitnehmer entspricht (volz 2007, 18).
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Der grund für die hohe verbreitung von finanziellen Mitarbeiterbeteili-
gungen in frankreich und großbritannien liegt vor allem in den steu-
erlichen Anreizen, die die beiden länder bieten. so wurden in frank-
reich bereits in den Jahren 1959 und 1967 entsprechende gesetze auf 
den weg gebracht. Dort sind nach fünf- beziehungsweise dreijähriger 
sperrfrist die gewinn- und Aktienbeteiligungen zu 50 Prozent von ein-
kommenssteuer und auch teilweise von sozialabgaben befreit (ifo-
schnelldienst 2002, 10). Auch in großbritannien wurden zwischen 
1978 und 1996 wesentliche steuerliche Anreize geschaffen – es un-
terliegen zwar alle beteiligungen der kapital- und einkommenssteuer, 
allerdings gelten hohe freibeträge (ifo-schnelldienst 2002, 10). in 
schweden, Deutschland, Dänemark und den usA existieren nur ge-
ringe steuerliche Anreize für die finanzielle beteiligung von Mitarbei-
tern (ifo-schnelldienst 2002, 10; volz 2007, 21).

Der vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die immaterielle 
beteiligung von Arbeitnehmern einen wichtigen Aspekt der teilhabe 
darstellt. eine grundlegung und ein internationaler vergleich der im-
materiellen Mitarbeiterbeteiligungen erfolgen in jeweils eigenständi-
gen kapiteln dieses bandes von regina görner (Arbeit und Mitbe-
stimmung) und ingrid sehrbrock (Arbeit und Mitbestimmung im 
internationalen kontext). Daher wird an dieser stelle auf die betrach-
tung dieses themenfeldes verzichtet.

Zusammenfassung Dimension ii:  
vergleich der Ausprägungen von teilhabe im Arbeitsleben

Die nachstehende tabelle zeigt die Zusammenfassung des vergleichs 
von teilhabe im Arbeitsleben. 

tabelle 11: Quantitative einordnung, niveau und entwicklung von 
teilhabe im Arbeitsleben.37

2ab38 2c39 2d40 MAkb41 ∑ Dimension II

D 0 0 + 0 +

f 0 0 + + ++

usA 0 - 0 0 -

gb 0 - 0 + 0

s 0 + 0 0 +

Dk 0 + + 0 ++

Quelle: Eigene zusammenfassende Darstellung.
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folgende indizien können – unter berücksichtigung der begrenzten 
indikatorenauswahl – für den vergleich der teilhabe im Arbeitsleben 
charakterisiert werden:

in den konservativen und den sozialdemokratischen wohlfahrtsstaa-
ten sind die teilhabechancen im Arbeitsleben höher ausgeprägt als 
die in den liberalen wohlfahrtstaaten.

in frankreich ist es vor allem die weit verbreitete Mitarbeiterkapital-
beteiligung sowie die positive entwicklung der geleisteten Arbeits-
stunden, die teilhabe im Arbeitsleben besonders begünstigen. Auch 
die bundesrepublik Deutschland punktet vor allem mit einer positi-
ven entwicklung der Arbeitsstunden.

in Dänemark sind es neben der positiven entwicklung der Arbeits-
stunden relativ geringe einkommensungleichheiten, die teilhabe im 
Arbeitsleben begünstigen. Auch für schweden können diese relativ 
geringen einkommensungleichheiten konstatiert werden.

ebenso wie in frankreich finden auch in großbritannien Mitarbeiter-
kapitalbeteiligungsmodelle weite verbreitung; diese sind der teilhabe 
im Arbeitsleben zuträglich. in großbritannien und den vereinigten 
staaten wirken eklatant zunehmende einkommensungleichheiten be-
sonders abträglich auf die teilhabe im Arbeitsleben.

in allen staaten bleibt die entwicklung der Pro-kopf-Arbeitsentgelte 
hinter der entwicklung der privaten haushaltseinkommen zurück und 
noch stärker hinter der entwicklung des Pro-kopf-biP. Dies zeigt, 
dass teilhabe am wachsenden reichtum durch Arbeit im gegensatz 
zu anderen einkommensformen nur unterproportional gegeben zu 
sein scheint. Daher kann hier für keinen staat ein quantitativ glei-
cher Anteil am Zuwachs konstatiert werden.

resümee

es konnten nur einige ausgewählte indikatoren für den Zusammen-
hang von Arbeit und teilhabe miteinander verglichen werden. vergli-
chen wurde auf basis quantitativer Daten, wodurch sich mögliche An-
knüpfungspunkte für weitere forschung eröffnen. erste hinweise auf 
Arbeits- und teilhabemuster im internationalen vergleich sind im hin-
blick auf die politische gestaltung unserer Arbeitswelt aufschlussreich.
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im folgenden zusammengefasst sind die wesentlichsten Aspekte, 
warum Arbeit und teilhabe miteinander verknüpft werden müssen. 
es soll

 � eine aktive und produktive teilnahme am gesellschaftsleben er-
möglicht werden,

 � eine entwicklung des arbeitenden Menschen gefördert werden 
(Qualifizierung, fähigkeit zur selbstbestimmung),

 � eine quantitative teilhabe am Anteil des wachsenden gesellschaft-
lichen reichtums und damit verbundene gesellschaftliche entwick-
lungsmöglichkeiten realisiert werden und

 � eine mehrdimensionale und prozessuale betrachtung von Arbeit 
und teilhabe möglich sein. 

für die erste Dimension wurden die Möglichkeiten zur teilhabe am 
Arbeitsleben und damit die Möglichkeiten für eine umfassende gesell-
schaftliche teilhabe (Arbeit als wesentliche voraussetzung für ein-
kommen, lebenshaltung, sozialkontakte, für die entwicklung des 
selbstverständnisses von Menschen und für individuelle handlungs-
möglichkeiten) international verglichen. vor allem für die sozialde-
mokratischen wohlfahrtstaaten können vergleichsweise gute teilha-
bemöglichkeiten am Arbeitsleben festgestellt werden. wichtige 
feststellung dabei: hohe lohn- und lohnnebenkosten sowie ein 
hoher Dekommodifizierungsgrad sind einer hohen erwerbsbeteiligung 
nicht abträglich. in schweden und Dänemark ist eine hohe (staatlich 
geförderte) teilzeitquote wesentlicher treiber einer hohen frauener-
werbsquote. in den liberalen wohlfahrtstaaten sind es vor allem ein 
geringer Dekommodifizierungsgrad und eine hohe beweglichkeit des 
Arbeitsmarktes, die ursächlich sind für eine vergleichsweise hohe er-
werbsbeteiligung von frauen.

Die ursachen für die zunehmenden geschlechterspezifischen unter-
schiede der Arbeitslosenquoten liegen vor allem darin begründet, 
dass frauen überwiegend in der wachsenden Dienstleistungsbranche 
beschäftigung finden. ihnen eröffnen sich (zahlenmäßig betrachtet) 
durch den strukturellen wandel der Ökonomien zu Dienstleistungsge-
sellschaften neue teilhabechancen am Arbeitsleben. gleichzeitig sind 
sie allerdings häufiger von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen 
als Männer.
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Die abnehmenden beschäftigungsquoten der jüngeren Alterskohor-
ten sind in den untersuchten staaten Ausdruck längerer Ausbildungs-
zeiten an fachhochschulen oder universitäten. Mit Ausnahme von 
frankreich: hier sind es schwierige Arbeitsmarktbedingungen, wel-
che die teilhabechancen am Arbeitsleben für jüngere Menschen 
schmälern.

für ältere Menschen lassen sich vor allem innerhalb der letzten De-
kade des untersuchungszeitraums deutlich bessere teilhabechancen 
am Arbeitsleben konstatieren. so waren es vor allem steuerliche und 
sozialpolitische Anreize die einst für sie die Aufnahme von Arbeit we-
niger attraktiv gestalteten. Dieser trend kehrte sich im verlauf des 
untersuchungszeitraumes um: Die beschäftigungsquoten älterer 
Menschen stiegen in allen untersuchten staaten (in frankreich be-
wegt sich diese entwicklung auf einem vergleichsweise niedrigen ni-
veau).

bis auf Deutschland können in allen untersuchten staaten verbes-
serte teilhabechancen für Migranten am Arbeitsleben festgestellt 
werden. Die integrationschancen von Migranten auf den Arbeits-
märkten korrelieren mit den sprachkompetenzen und den bildungs-
niveaus der Menschen. in den vereinigten staaten ermöglichen vor 
allem geschlossene immigrantenökonomien eine beschäftigung von 
Migranten, führen aber ebenso zu einer verfestigung geringer lohn-
niveaus. für die bundesrepublik Deutschland ist vor allem die ver-
gleichsweise geringe Durchlässigkeit des bildungssystems verant-
wortlich für die im vergleich hohe Arbeitslosenquote der Migranten. 
in frankreich sind vor allem die voraussetzungen für die berufszulas-
sung sowie die Abhängigkeit der bildungschancen vom sozialen sta-
tus und vom wohnumfeld für die vergleichsweise hohe Arbeitslosen-
quote der Migranten ursächlich. hier kann aber im verlauf des 
untersuchungszeitraumes ein deutlicher rückgang der Migrantenar-
beitslosenquote festgestellt werden.

Die teilhabechancen langzeiterwerbsloser entwickeln sich in allen 
untersuchten staaten – bis auf Dänemark – auf einem relativ niedri-
gen niveau: vor allem in Deutschland sind ihre teilhabechancen am 
Arbeitsleben vergleichsweise gering ausgeprägt. für die vereinigten 
staaten kann innerhalb der letzten Dekade des untersuchungszeit-
raums eine deutlich negative entwicklung der langzeitarbeitslosen-
quote verzeichnet werden. 
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Die entwicklung der langzeitarbeitslosenquote hängt einerseits an 
der entwicklung der Arbeitslosenquote, sie korreliert andererseits 
auch mit den jeweiligen sozialen unterstützungsniveaus. geringe un-
terstützungsniveaus senken den Anspruchslohn und erhöhen indivi-
duelle Anreize zur Arbeitsaufnahme. Allerdings ist vor allem bei der 
geringen langzeitarbeitslosenquote in den zurückliegenden Dekaden 
in den vereinigten staaten aufgrund der „perforierten langzeitar-
beitslosigkeit” vorsicht geboten: kurze, unsichere beschäftigungsver-
hältnisse ersetzen fehlende unterstützungszahlungen des staates 
und führen zu statistisch nur schwer nachzuvollziehenden Mehrfach-
arbeitslosigkeiten.

für die zweite Dimension wurde international verglichen, inwiefern 
Arbeit im blick auf verdienstentwicklung, verteilungsgerechtigkeit, 
Zeitaufwand und Mitarbeiterbeteiligung „lohnenswert” zu sein 
scheint. kurz und knapp: findet teilhabe am wachsenden gesell-
schaftlichen reichtum und an den damit verbundenen gesellschaftli-
chen entwicklungsmöglichkeiten statt? Die verquickung der entwick-
lung des Pro-kopf-biP, der Arbeitsentgelte und der einkommen 
privater haushalte liefert indizien dafür, dass in allen untersuchten 
staaten teilhabe am wachstum weniger durch Arbeit ermöglicht 
wird, als durch andere einkommensformen. so entwickelt sich in 
allen untersuchten staaten das bruttoinlandsprodukt schneller, als 
das einkommen privater haushalte und noch stärker als die Pro-
kopf-Arbeitsentgelte. nicht nur die Diskrepanz zwischen Pro-kopf-biP 
und Pro-kopf-Arbeitsentgelte untermauert dies. Auch die im ver-
gleich zu den Arbeitsentgelten stärker steigenden haushaltseinkom-
men bestärken diese vermutung.

einkommensungleichheiten als indizien für ungleich verteilte lebens-
chancen und vertikale ressourcenverteilung, die mit der Zeit gleicher 
oder ungleicher werden, stellen sich unterschiedlich für die unter-
suchten staaten dar. sie spiegeln die unterschiede zwischen den je-
weiligen wohlfahrtstaatstypen. Die geringsten einkommensungleich-
heiten verzeichnen die sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten.

für usA und großbritannien ist eine starke Zunahme der einkom-
mensungleichheiten zu beobachten. geringe soziale Absicherungen, 
ein rückgang der nachfrage nach weniger qualifizierten Arbeitskräf-
ten, die schwächung der gewerkschaften und ein rückgang der 
löhne im niedriglohnbereich begünstigen die Zunahme der einkom-
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mensungleichheiten in den liberalen wohlfahrtstaaten. Deutschland 
und frankreich als beispiele konservativer wohlfahrtsstaaten weisen 
im vergleich einkommensunterschiede im mittleren bereich auf.

bei der entwicklung der Arbeitszeiten ist es vor allem Deutschland, 
das hier eine besonders positive entwicklung verzeichnen kann. 
ebenso entwickeln sich die Arbeitszeiten in frankreich und Dänemark 
positiv. vor allem in diesen staaten wird durch die sinkende Zahl der 
geleisteten Pro kopf Arbeitsstunden eine zunehmende teilhabe an 
freier Zeit ermöglicht und stellt eine wesentliche voraussetzung für 
mehr lebensqualität, besserer vereinbarkeit von familie und beruf 
und größere Chancen für die teilhabe an bildung und kultur dar.

Die materielle beteiligung der Arbeitnehmer, welche eine teilhabe an 
Produktivvermögen, an vermögensbildung, an höherer Mitarbeiter-
motivation und somit an besseren rahmenbedingungen im Arbeitsle-
ben ermöglicht, wird vor allem in frankreich und großbritannien poli-
tisch forciert und kultiviert.

im rahmen dieses vergleiches konnte anhand der ausgewählten in-
dikatoren bezüglich der teilhabe am Arbeitsleben kein bestimmtes 
Muster zwischen den jeweiligen wohlfahrtstaattypen festgestellt wer-
den. vielmehr zeigen sich bezüglich bestimmter indikatoren für alle 
untersuchten staaten einheitliche trends; exemplarisch sei die ent-
wicklung der Arbeitslosenquoten (in allen staaten innerhalb des un-
tersuchungszeitraumes ansteigend) oder die entwicklungen der teil-
habe am wachsenden reichtum erwähnt (in allen staaten koppelte 
sich die steigerung der Arbeitsentgelte von der entwicklung des Pro-
kopf-biP ab). 

Deutliche unterschiede zwischen den jeweiligen wohlfahrtstaatsty-
pen finden sich allerdings bei den entwicklungen der einkommensun-
terschiede. beim großteil der untersuchten kategorien sind die ent-
wicklungen und niveaus auch innerhalb der wohlfahrtstaattypen 
unterschiedlich; exemplarisch hierfür sei die unterschiedliche ver-
breitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung genannt oder die niveaus 
und entwicklungen der langzeitarbeitslosenquoten.

werden die trends der teilhabe am Arbeitsleben mit den Dimensio-
nen i und ii zusammengefasst, so kann anhand der quantitativen 
einordnung für die sozialdemokratischen wohlfahrtstaaten ein ver-
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gleichsweise hohes niveau und eine positive entwicklung von Arbeit 
und teilhabe festgestellt werden. besonders positiv zeigen sich die 
relativ geringen einkommensungleichheiten und die guten teilhabe-
chancen am Arbeitsleben.

für die vereinigten staaten kann ein in der tendenz negatives bild 
festgehalten werden. besonders ungünstig wirken hier die ver-
gleichsweise hohen einkommensungleichheiten und der starke An-
stieg der langzeitarbeitslosenquote innerhalb der letzten Dekade.

in großbritannien zeigt sich trotz hoher einkommensungleichheiten 
ein vergleichsweise verhalten positives bild aufgrund der guten teil-
habemöglichkeiten am Arbeitsleben. einschränkend seien hier aller-
dings die geringen teilhabechancen der Migranten erwähnt und der 
sozial deregulierte Arbeitsmarkt.

für die teilhabe am Arbeitsleben muss vor allem für frankreich ein 
negatives bild konstatiert werden. bis auf die sich verhalten positiv 
entwickelnde Arbeitslosenquote der Migranten, lassen weder be-
schäftigungs- noch Arbeitslosenquoten in der tendenz gute teilhabe-
möglichkeiten am Arbeitsleben erkennen. Die teilhabe im Arbeitsle-
ben hingegen ist in frankreich vergleichsweise gut: vor allem die 
positive entwicklung der geleisteten Arbeitsstunden, aber auch die 
politisch gewollte weite verbreitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligun-
gen sind treiber dieser positiven entwicklung.

für die bundesrepublik Deutschland sind für den untersuchungszeit-
raum verhaltene teilhabechancen am Arbeitsleben zu konstatieren. 
Positiv zeigt sich hier die entwicklung der beschäftigungsquote. vor 
allem das niveau und die entwicklung der langzeitarbeitslosenquote 
und der Migrantenarbeitslosenquote wirken sich hier nachteilig auf 
die teilhabechancen am Arbeitsleben aus. für die teilhabe im Ar-
beitsleben zeigt sich für die bundesrepublik Deutschland ein ver-
gleichsweise positives bild, vor allem gestützt durch die gute ent-
wicklung der geleisteten Arbeitsstunden. 

wie haben sich Arbeit und teilhabe international und im vergleich zur 
bundesrepublik Deutschland im kontext globaler wirtschaftlicher und 
sozialer herausforderungen entwickelt? für Deutschland können drei 
wesentliche befunde festgestellt werden:
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erster befund: Die bundesrepublik Deutschland hatte und hat im 
Zuge der deutschen einheit im gegensatz zu anderen staaten große 
wirtschaftliche und sozialpolitische herausforderungen zu meistern. 
Diese herausforderungen erwiesen sich für die entwicklung von Arbeit 
und teilhabe in Deutschland insgesamt nicht als abträglich. Das vor-
liegende Datenmaterial konnte hier leider wenig Aufschluss geben.

An dieser stelle wäre ein berechtigter einwand treffend: Die Arbeits-
losenquoten in den neuen bundesländern waren und sind größten-
teils noch höher als die in den alten bundesländern (ein solcher 
quantitativer vergleich konnte im vorliegenden rahmen nicht geleis-
tet werden). Dennoch sind es vor allem fiskalische Anstrengungen 
gewesen, welche die alten bundesländer, ihre Arbeitnehmer und un-
ternehmen zu tragen hatten. Die fiskalischen lasten haben über die 
Jahre in Deutschland allerdings weder die teilhabe am Arbeitsleben 
noch die teilhabe im Arbeitsleben nachhaltig geschwächt. Dies ist 
eine wirtschaftliche und soziale leistung, die im wollen und im kön-
nen vieler gesellschaftlicher Akteure ihre ursache findet.

ein gedankenspiel: würden die usA ein sozialsystem auf bundesre-
publikanischem niveau etablieren, würden sie wohl daran finanziell 
nicht zugrunde gehen – die vorstellung indes grenzt an utopie. Die 
gesamtgesellschaftlichen kosten für eine solche Politik wären in den 
vereinigten staaten politisch und gesellschaftlich nur schwer zu ver-
mitteln – und genau darin liegt ein fundamentaler unterschied zur 
bundesrepublik Deutschland.

Zweiter befund: Die bundesrepublik Deutschland hat mit ihrem Mo-
dell der sozialen Marktwirtschaft die wirtschafts- und finanzkrise seit 
2008 relativ gut bestanden. stichwort: sozialpartnerschaft. sie zeigt 
exemplarisch das wirksame Zusammenspiel gesellschaftlicher Akteure 
in der bundesrepublik Deutschland und, dass spätestens mit dieser 
krise der Manchesterliberalismus ad absurdum geführt worden ist.

für die bundesrepublik hat es sich ausgezahlt, die freiheit des Mark-
tes mit sozialem Ausgleich zu verbinden. nicht ohne grund wird in 
der katholischen soziallehre betont, dass wirtschaft kein selbstzweck, 
sondern Mittel zum Zweck ist. sie ist Mittel, um „in der dauernden 
und gesicherten schaffung jener materiellen voraussetzungen, [...] 
dem einzelnen und den sozialgebilden die menschenwürdige entfal-
tung [zu] ermöglichen” (höffner 1997, 186).
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Die Melange aus freiheit des Marktes und sozialem Ausgleich hat 
während der wirtschafts- und finanzkrise seit 2008 in der bundesre-
publik Deutschland hervorragend gewirkt. es waren Arbeitnehmer, 
Arbeitgeber und Politiker die sich gemeinsam verantwortungsvoll in 
Askese übten und sich nicht in myopischen schritten verrannt haben. 
eine gesellschaft hielt zusammen. Die soziale Marktwirtschaft hat 
während der krise einen reziproken Altruismus kultiviert. er ist als 
ein Produkt aus gewinnstreben und ethischen gesichtspunkten zu 
verstehen. liberalen wohlfahrtstaaten, wie die usA oder großbritan-
nien würden hierfür die sozialen und gesellschaftlichen bindemittel 
fehlen. vor allem die vereinigten staaten zahlen mit einer stark an-
steigenden Arbeitslosigkeit und mit einer tiefen wirtschaftlichen re-
zession einen hohen Preis.

Dritter befund: Die entwicklung von Arbeit und teilhabe in 
Deutschland ist im rahmen dieses internationalen vergleichs verhal-
ten positiv einzuordnen.

wie bereits erwähnt, hat sich das Modell der sozialen Marktwirtschaft 
im Zuge der Deutschen einheit, aber auch während der krise be-
währt. Allerdings lassen sich im rahmen dieses vergleichs für die 
bundesrepublik wichtige politische baustellen identifizieren: es gilt 
auf der einen seite eine bessere integration von langzeitarbeitslosen 
und Migranten in den Arbeitsmarkt und auf der anderen seite eine 
stärkere politische förderung materieller Mitarbeiterbeteiligungen zu 
befördern. würde es gelingen an diesen stellen gräben zu schließen, 
wäre viel gewonnen. Denn ludwig erhard hat nach wie vor recht: Ar-
beit ist und bleibt die grundlage des wohlstandes. 

 

1| Für den Teilhabebegriff siehe die für diesen Vergleich weiter unten vorge-
nommene Eingrenzung des Begriffs.

2| Gemeint sind Auswirkungen technischer Entwicklungen, die menschliche 
Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen. 

3| Für die folgenden Indikatoren vgl. Mayer-Ahuja u.a. (2012, 19).
4| So berichtete beispielsweise Der Spiegel vom „Jobwunder in Amerika” 

oder auch „Jobwunder USA”; vgl. Der Spiegel (15/1996, 90 und 36/1997, 
172). Mit den Entwicklungen auf den Arbeitsmärkten in den USA und 
Deutschland standen sich zum Ende der 90er-Jahre mit dem „Jobwunder” 
und dem „Produktivitätswunder” zwei „grundsätzliche” Alternativen von 
Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung gegenüber (Willke, Gerhard 
1998, 25ff.).
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5| Zu den Wohlfahrtstaattypen vgl. Esping-Andersen (1990).
6| So zum Beispiel bei Daten zur Verbreitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung.
7| Für sämtliche Indikatoren, falls nicht anders gekennzeichnet, vgl. Tabel-

lengenerator der OECD: http://stats.oecd.org/ (Zugriff am 9.4.2012). Im 
Idealfall werden die Daten im Intervall von zehn Jahren miteinander 
verglichen. Von diesem Schema wird abgewichen, wenn mangelnde Daten 
einen solchen Vergleich nicht zulassen.

8| Bedauerlicherweise sind für Frankreich aus der OECD-Datenbank keinerlei 
Arbeitslosenquoten für diesen Zeitraum verfügbar. Allerdings finden sich 
in der Datenbank Angaben für Frankreich zur Arbeitslosenquote nach 
Geschlecht. Für die Arbeitslosenquote in Frankreich insgesamt wird daher 
auf folgende Quelle zurückgegriffen: Institut national de la statistique et 
des études économiques: www.insee.fr/fr/themes/tableau.aps?reg_
id=0&ref_id=NATnon03337 (Zugriff am 30.4.2012). Diese Daten entspre-
chen dem ILO-Konzept; hierzu zählen alle Personen von 15 bis 74 Jahre, 
die während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, die gegenwärtig für 
eine Beschäftigung verfügbar waren und die aktiv Arbeit suchend waren 
(vgl. Fußnote 66).

9| Dekommodifizierung bezeichnet eine weitgehende Entkopplung von 
sozialer Sicherheit vom Arbeitsmarkt.

10| Vgl. für die folgende Aufzählung an Gründen Mau/ Verwiebe (2009, 136).
11| Bedauerlicherweise sind für Frankreich aus der OECD-Datenbank keinerlei 

Arbeitslosenquoten für diesen Zeitraum verfügbar. Allerdings finden sich 
in der Datenbank Angaben für Frankreich zur Arbeitslosenquote nach 
Geschlecht. Für die Arbeitslosenquote in Frankreich insgesamt wird daher 
auf folgende Quelle zurückgegriffen: Institut national de la statistique et 
des études économiques: www.insee.fr/fr/themes/tableau.aps?reg_
id=0&ref_id=NATnon03337 (Zugriff am 30.4.2012). Diese Daten entspre-
chen dem ILO-Konzept; hierzu zählen alle Personen von 15 bis 74 Jahre, 
die während der Berichtswoche ohne Arbeit waren, die gegenwärtig für 
eine Beschäftigung verfügbar waren und die aktiv Arbeit suchend waren 
(vgl. Fußnote 63).

12| Hierzu auch Deutsche Bundesbank: Monatsbericht Januar 2007 (38).
13| Ebd.
14| Die Quote der Langzeitarbeitslosen ist der Anteil der Arbeitslosen an allen 

Arbeitslosen, die seit mindestens zwölf Monaten arbeitslos sind.
15| Die große Beweglichkeit des Arbeitsmarktes wird mitunter auch flankiert 

durch „Working Poor”.
16| Zur numerischer Flexibilität und Kündigungsschutz und zu den Auswir-

kungen auf Arbeitslosigkeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt vgl. Ganß-
mann/ Haas (1999, 132ff.).

17| Legende: +=hohes Niveau/steigende Entwicklung; 0=mittleres Niveau, in 
etwa gleich bleibend, mitunter volatil/hohes Niveau und abnehmende 
Tendenz; -= mittleres Niveau und abnehmende Tendenz/geringes Niveau.

18| Niveau und Entwicklung der Beschäftigungsquoten (insgesamt).
19| Niveau und Entwicklung der Beschäftigungsquoten nach Alterskohorten.
20| Niveau und Entwicklung der Arbeitslosenquoten.
21| Niveau und Entwicklung der Arbeitslosenquoten nach Migranten.
22| Niveau und Entwicklung der Langzeitarbeitslosenquoten.
23| Zur Debatte um das Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator bezie-

hungsweise diesen durch einen anderen Indikator oder in ein Indikatoren-
set zu integrieren Deutscher Bundestag (2012, 17, 26,72): Der 
Arbeitsbericht gibt einen guten Überblick über Ansätze und Alternativen 
als Wohlstandsindikatoren.
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24| Geldbeträge in unterschiedlichen Währungsräumen werden durch Wech-
selkurse miteinander vergleichbar gemacht.

25| Dieser Zeitraum wird hervorgehoben, weil er mit der Entwicklung der 
Pro-Kopf-Arbeitsentgelte verglichen werden soll.

26| Deutschland für das Jahr 1991.
27| Der aktuelle Rand wurde von der OECD bedauerlicherweise nicht genau 

als Jahr spezifiziert.
28| Diese Zahl bezieht sich auf das wiedervereinigte Deutschland; die Daten 

vor Mitte der 1990er-Jahre wurden von der OECD interpoliert. 
29| Zu den verschiedenen Indikatoren vgl. OECD (2010, 234).
30| Vgl. hierzu weiterführende Literatur von Gershuny/ Halpin (1996, 188); 

Goodin u.a. (2008, 57ff.); Seidel/ Verwiebe (2006, 99).
31| „Essen und Schlafen” wird in diesem Kontext von „freier Zeit” unterschie-

den.
32| PEPPER ist ein Akronym für Promotion of Employee Participation in Profits 

and Enterprise Results.
33| Für einen weiter gefassten Überblick über Definitionen und Formen von 

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen vgl. PEPPER I Report und PEPPER II 
Report.

34| Bezogen auf alle Betriebe ab 50 Mitarbeiter (EPOC Research Group 1997).
35| Für die Werte der genannten Staaten vgl. EPOC Research Group 1997.
36| Für die Werte der genannten Staaten vgl. Carnet Studie in Pendleton et 

al. 2001.
37| Legende: +=hohes Niveau/steigende Entwicklung; 0=mittleres Niveau, in 

etwa gleich bleibend, mitunter volatil/hohes Niveau und abnehmende 
Tendenz; -= mittleres Niveau und abnehmende Tendenz/geringes Niveau.

38| Niveau und Entwicklung der Verquickung der Entwicklung des Pro-Kopf-
BIP mit Pro-Kopf-Arbeitsentgelten und verfügbarem Einkommen privater 
Haushalte.

39| Niveau und Entwicklung der Einkommensungleichheit.
40| Niveau und Entwicklung der effektiv geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr 

und Beschäftigten.
41| Niveau und Entwicklung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung.
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Arbeit und gesundheit

Rudolf Henke

einleitung

Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen haben einen erheblichen einfluss 
auf die körperliche, psychische und soziale gesundheit der beschäf-
tigten. weite teile der bevölkerung verbringen einen großen teil ihrer 
lebenszeit am Arbeitsplatz, somit können ungünstige Arbeitsbedin-
gungen nicht nur zu körperlichen beschwerden bei den beschäftigten 
führen, sie bergen auch risiken für die psychische gesundheit, bei-
spielsweise dann, wenn Zeitdruck und Arbeitsbelastung gleichzeitig 
mit den Ansprüchen an die Arbeitsqualität steigen. gesundheit ist 
aber voraussetzung für leistungsfähigkeit und den erhalt der be-
schäftigung.

gesunde Mitarbeiter sind die entscheidende basis für wettbewerbs-
fähigkeit und wirtschaftlichen erfolg eines unternehmens. voraus-
schauende unternehmen nehmen die förderung der gesundheit ihrer 
beschäftigten bereits seit langem systematisch in ihr betriebsma-
nagement auf. während viele größere und großunternehmen vielfäl-
tige Maßnahmen zur betrieblichen gesundheitsförderung (bgf) an-
bieten, schöpfen gerade kleine und mittelständische unternehmen 
die Möglichkeiten der gesundheitsförderung am Arbeitsplatz bisher 
zu wenig aus.

bestandsaufnahme

für einen umfassenden überblick zum thema betriebliche gesundheit 
lohnt es, zunächst den krankenstand der beschäftigten in Deutsch-
land in den blick zu nehmen. Aussagekräftig dazu ist der fehlzeiten-
report des wissenschaftlichen instituts der Aok, der jährlich die  
fehlzeiten von mehr als zehn Millionen bei der Aok versicherten er-
werbstätigen erfasst (badura u.a., 2011). Danach stagnierte zwar der 
krankenstand 2010 im vergleich zum vorjahr bei 4,8 Prozent, den-
noch stieg die Zahl der krankheitstage erneut leicht, ein trend, der 
sich auch im ersten halbjahr 2011 fortgesetzt hat. im Durchschnitt 
dauerte 2010 eine Arbeitsunfähigkeit 17,6 tage (ebd., 223).



Die meisten krankheitstage entfielen 2010 auf die gruppe der Mus-
kel- und skeletterkrankungen (24,2 Prozent). Dann folgen akute ver-
letzungen (12,9 Prozent), Atemwegserkrankungen (12 Prozent) und 
psychische erkrankungen (9,3 Prozent) (ebd.).

Die fehlzeiten unterscheiden sich dabei deutlich nach branchen und 
den ausgeübten tätigkeiten. 2010 wurde in vielen branchen ein An-
stieg des krankenstandes festgestellt. Der höchste krankenstand war 
in der branche „energie, wasser, entsorgung und bergbau” mit 5,9 
Prozent zu finden. ebenfalls hohe krankenstände verzeichneten die 
branchen „Öffentliche verwaltung und sozialversicherung” (5,5 Pro-
zent), „verkehr und transport” (5,5 Prozent) sowie das baugewerbe 
(5,1 Prozent). Die branche „banken und versicherungen” konnte mit 
3,3 Prozent den niedrigsten krankenstand verzeichnen (ebd., 224).

Die berufsgruppen mit den meisten Ausfalltagen waren im Jahr 2010 
vor allem in körperlich stark beanspruchenden berufen zu finden,  
wie etwa bei straßenreinigern und Abfallbeseitigern (30,0 tage) und 
waldarbeitern (25,8 tage). Die niedrigsten krankenstände waren bei 
hochschullehrern und Dozenten (4,8 tage) festzustellen (ebd.).

steigende Prävalenz psychischer erkrankungen

Der trend zur Zunahme psychischer erkrankungen setzt sich nach 
wie vor fort: im vergleich zu 2010 sind die Arbeitsunfähigkeitstage 
aufgrund dieser erkrankungsart um 0,7 Prozentpunkte gestiegen. 
insgesamt ist seit 1994 bei den Arbeitsunfähigkeitsfällen ein Anstieg 
der psychischen erkrankungen von mehr als 100 Prozent, bei den Ar-
beitsunfähigkeitstagen um nahezu 90 Prozent zu verzeichnen. (welt-
gesundheitsorganisation 2011).

Psychische erkrankungen treten vielfach nicht isoliert auf. so kann 
beispielsweise stress am Arbeitsplatz nicht nur eine beeinträchtigung 
der psychischen gesundheit mit sich bringen, sondern das risiko 
einer koronaren herzkrankheit um 50 Prozent erhöhen (ebd., 52).

im Zeitraum von 1995 bis 2010 hat die Zahl psychischer erkrankun-
gen als ursache von fehlzeiten im verarbeitenden gewerbe um 90 
Prozent zugenommen, während herz-kreislauf-erkrankungen um 
14,9 Prozent und Muskel- und skeletterkrankungen um 11,4 Prozent 
abnahmen (badura u.a., 2011, 295).
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ein ähnliches bild zeigt sich in der Dienstleistungsbranche, in der im 
gleichen Zeitraum herz-kreislauf-erkrankungen um 34,7 Prozent ab-
nahmen, psychische erkrankungen jedoch um 83,1 Prozent zunah-
men (ebd.).

Dramatisch ist auch der Anstieg von Anträgen auf erwerbsminde-
rungsrente aufgrund psychischer krankheiten wie Depressionen oder 
Angststörungen. Allein im Jahr 2010 stieg die Zahl um 6.500 auf 
rund 71.000 fälle. nach berechnungen der Deutschen rentenversi-
cherung sind sie mit knapp 40 Prozent aller erwerbsminderungsren-
ten-fälle inzwischen hauptgrund für einen vorzeitigen rentenbezug.

Die steigende Zahl psychischer erkrankungen lässt sich in gewissen 
grenzen auch auf eine entstigmatisierung von krankheitsbildern zu-
rückführen, die durch hohe Arbeitsbelastung verursacht werden. 
Zudem werden psychische erkrankungen auch im Zusammenhang 
mit somatischen symptomen besser erkannt. Psychische erkrankun-
gen und erschöpfungszustände, ob burn-out oder Depression, haben 
verheerende folgen für die betroffenen selbst, ebenso auch für die 
unternehmen, die gesamtwirtschaft und das sozialversicherungssys-
tem. nach Angaben des statistischen bundesamtes entstehen der 
deutschen wirtschaft allein durch psychische erkrankungen kosten 
von jährlich knapp 29 Milliarden euro (statistisches bundesamt, 
2008).

während in vielen untersuchungen und betrachtungen die volkswirt-
schaftlichen kosten von krankheit und fehlzeiten von beschäftigten 
hervorgehoben werden, hat die studie „vorteil vorsorge: Die rolle 
der betrieblichen Prävention für die Zukunftsfähigkeit des wirtschafts-
standortes Deutschland” – auf die dieser text im weiteren noch ein-
gehen wird –, durchgeführt von der internationalen strategiebera-
tung booz & Company für die felix burda stiftung, eine interessante 
erkenntnis zu tage gefördert: Der durch reine fehlzeiten bedingte 
betrag von 1.199 euro pro Mitarbeiter und Jahr erfasst nur rund ein 
Drittel der kosten, die tatsächlich in deutschen unternehmen durch 
krankheit anfallen (booz & Company, 2011, 7). Der erheblich höhere 
kostenteil entsteht dadurch, dass Arbeitnehmer trotz krankheit am 
Arbeitsplatz erscheinen. ihre eingeschränkte einsatzfähigkeit vermin-
dere demnach die Arbeitsqualität, erhöhe die fehleranfälligkeit und 
Zahl von unfällen. eine verzögerung der genesung kann sogar zu 
chronischer erkrankung und burn-out führen. Die kosten für diesen 
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sogenannten „Präsentismus” lassen sich laut studie auf jährlich 
2.399 euro pro kopf beziffern. für den Arbeitgeber steigen damit die 
krankheitsbedingten kosten auf 3.598 euro jährlich pro Arbeitneh-
mer. hochgerechnet auf alle deutschen unternehmen fielen im Jahr 
2009 somit kosten in höhe von etwa 129 Milliarden euro an. Der 
volkswirtschaftliche schaden, gemessen als bruttowertschöpfungs-
ausfall, belief sich auf 225 Milliarden euro. Dieses entspricht eklatan-
ten neun Prozent des bruttoinlandsproduktes von circa 2,4 billionen 
euro (ebd., 7-8).

Diese Zahlen machen deutlich: betriebliche gesundheitsvorsorge 
kann für unternehmen strategische wettbewerbsvorteile schaffen und 
massiv die kosten senken, die ihnen und der volkswirtschaft jedes 
Jahr durch erkrankte Mitarbeiter entstehen.

Dabei muss im unternehmen die gesamte belegschaft in den blick 
genommen werden: betriebliche gesundheitsförderung sollte die ge-
sunderhaltung der belegschaft durch Primärprävention, beispielsweise 
durch einen umfassenden Arbeitsschutz im sinne eines schutzes der 
beschäftigten vor arbeitsbedingten sicherheits- und gesundheitsge-
fährdungen ebenso wie die stabilisierung der gesundheit „angeschla-
gener”, noch nicht erkrankter beschäftigter und die regeneration der 
gesundheit erkrankter Arbeitnehmer umfassen.

Daneben muss der erhalt der psychischen gesundheit von beschäf-
tigten zur selbstverständlichkeit einer jeden unternehmenskultur 
werden. Da die besten lösungen partnerschaftlich gefunden werden, 
obliegt es Arbeitgebern wie Arbeitnehmern, ihrer verantwortung für 
den erhalt ihrer psychischen gesundheit nachzukommen.

wandel der Arbeitswelt: Demografischer wandel

Die Arbeitsgesellschaft von morgen wird eine andere sein als wir sie 
heute kennen. Die bevölkerung in Deutschland schrumpft und wird 
älter. Der demografische wandel führt zu einer erheblichen verringe-
rung des Potenzials an erwerbspersonen – sie werden außerdem 
deutlich älter sein. Die Aufgabe für betriebe, sozialpartner und nicht 
zuletzt für die Politik besteht künftig darin, die rahmenbedingungen 
so zu gestalten, dass auch eine älter werdende gesellschaft ein 
höchstmaß an Produktivität und innovationsfähigkeit erlangen kann. 
besonders in Deutschland wird die bevölkerungsentwicklung die Ar-
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beitswelt grundlegend verändern. heute zählt die deutsche erwerbs-
bevölkerung im Alter von 20 und 64 Jahren etwa fünfzig Millionen 
Menschen. im Jahr 2060 werden es nur noch 33 bis 36 Millionen,  
27 Prozent bis 34 Prozent weniger sein. Die burda-studie macht die 
Auswirkung des demografischen wandels für hiesige Arbeitgeber 
greifbar: Den demografischen wandel nannten die befragten unter-
nehmen als mit Abstand wichtigsten grund für die wachsende rele-
vanz betrieblicher vorsorge. so wird in der studie angegeben, dass 
bei einigen der befragten unternehmen das Durchschnittsalter der 
beschäftigten um bis zu neun Monate pro Jahr ansteigt. 

Die erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen stieg bereits zwi-
schen 2000 und 2009 von 37 Prozent auf 56 Prozent und damit so 
stark wie in keiner anderen Altersgruppe. wie das statistische bun-
desamt in wiesbaden festgestellt hat, waren auch nach erreichen des 
65. lebensjahres in Deutschland noch vier Prozent der bevölkerung 
erwerbstätig. es wird deshalb in Zukunft noch stärker darauf ankom-
men, die erwerbstätigenquote unter den 55- bis 64-Jährigen zu stei-
gern, in schweden liegt diese beispielsweise bereits heute bei 70 
Prozent. 

gleichzeitig ist es sehr wahrscheinlich, dass der wandel zu einer ge-
sellschaft des langen lebens eine häufung bestimmte krankheiten 
mit sich bringt. im Jahr 2024 wird die gruppe der 50- bis 65-Jähri-
gen über 40 Prozent der deutschen erwerbsbevölkerung ausmachen. 
besonders in diesem Altersabschnitt ist der Anteil bestimmter indika-
tionen extrem hoch: 2009 wurden in dieser bevölkerungsgruppe die 
hälfte der Diagnosen für Diabetes mellitus und etwa ein Drittel je-
weils bei ischämischen herzkrankheiten (mit den risikofaktoren 
übergewicht, bewegungsmangel, rauchen, bluthochdruck und fett-
stoffwechselstörungen), chronischen krankheiten der unteren Atem-
wege und Polyarthritis/Arthrose festgestellt.

bundestag und bundesrat haben im Jahr 2007 beschlossen, die re-
gelaltersgrenze in der gesetzlichen rentenversicherung vom Jahr 
2012 an stufenweise von heute 65 auf 67 Jahre im Jahr 2029 anzu-
heben. Die entscheidung von damals bleibt auch heute richtig. Der 
demografische wandel – dem bürger wie Politik sich stellen müssen 
– verändert den Altersaufbau der bevölkerung in unserem land tief-
greifend.

189



Die deutsche bevölkerung altert, zugleich sinkt die geburtenrate. Die 
folge dieses trends ist deutlich: immer weniger Arbeitnehmer finan-
zieren die renten der älteren. vor diesen fakten können wir nicht die 
Augen verschließen. wäre unter diesen umständen die rentenversi-
cherung nicht reformiert worden, wäre ein Zusammenbruch des sys-
tems riskiert worden.

natürlich ist klar, dass viele Menschen nicht erst mit 67 Jahren nach 
einem arbeitsreichen und anstrengenden erwerbsleben bestimmte 
Arbeiten nicht mehr verrichten können. Aus diesem grund hat die 
union sich mit erfolg dafür eingesetzt, dass man nach 45 beitrags-
jahren wie bisher auch weiterhin abschlagsfrei mit 65 Jahren in 
rente gehen kann. 

Aber gerade wenn wir die Anhebung der regelaltersgrenze verteidi-
gen, müssen wir zur kenntnis nehmen, dass ältere beschäftigte einer 
besonderen gesundheitsförderung bedürfen, was nicht nur für den 
viel zitierten Dachdecker gilt.

es geht darum, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Alters-
gruppe ab 55 Jahren bei guter gesundheit einen verbleib in beschäf-
tigung zu ermöglichen und die Arbeits- und beschäftigungsfähigkeit 
nicht nur zu erhalten, sondern auch zu fördern. gleichzeitig müssen 
stärker betriebs- und volkswirtschaftliche Argumente herausgearbei-
tet werden, um Akzeptanz und umsetzung von Maßnahmen zum 
thema „Demografischer wandel in den unternehmen” künftig zu er-
höhen.

Zunahme atypischer beschäftigungsverhältnisse

Der deutsche Arbeitsmarkt befindet sich allerdings nicht nur vor dem 
hintergrund demografischer entwicklungen im wandel. so ist glei-
chermaßen eine veränderung in den beschäftigungsverhältnissen zu 
verzeichnen. sogenannte atypische beschäftigungen nehmen zu. 
Diese sind gegenüber normalarbeitsverhältnissen von einem oder 
mehreren der folgenden Merkmale gekennzeichnet: 

 � befristung,
 � teilzeitbeschäftigung von 20 stunden oder weniger,
 � Zeitarbeitsverhältnisse und/oder
 � geringfügige beschäftigung (statistisches bundesamt, 2008).
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im Zeitraum von 1997 bis 2007 haben atypische beschäftigungsver-
hältnisse von 17,5 Prozent auf 25,5 Prozent zugenommen. gleichzei-
tig sind die gesamtarbeitsstunden in Deutschland nahezu unverän-
dert geblieben, was dafür spricht, dass sich normalarbeitsverhältnisse 
in atypische gewandelt haben und im Zuge einer Zunahme der be-
schäftigungsverhältnisse im gleichen Zeitraum gleiches Arbeitsvolu-
men auf mehr köpfe umverteilt wurde (ebd.). Darüber hinaus sind 
frauen deutlich häufiger in atypischen beschäftigungen angestellt als 
Männer. 

während die Zunahme atypischer beschäftigungen nicht zwangsläu-
fig eine negative wirkung auf die beschäftigten haben muss, sind die 
entwicklungen beim Ausbau einer betrieblichen gesundheitsförde-
rung jedoch unbedingt zu berücksichtigen. so kann ein neues dyna-
misches Arbeitsverhältnis und Aufgabenprofil fördernd und motivie-
rend wirken. es gibt jedoch Anzeichen, dass durch diese Atypien die 
unsicherheit der Arbeitnehmer zunimmt und so Präsentismus beför-
dert wird. negative einflüsse können durch schnelle wechsel und sich 
verändernde rahmenbedingungen additiv wirken.

Zur bedeutung von betrieblicher Gesundheitsförderung

um auf die veränderten gesundheitlichen beanspruchungen und psy-
chischen belastungen der beschäftigten etwa durch neue beschäfti-
gungsverhältnisse, den zunehmenden umgang mit informations-  
und kommunikationstechnologien oder Zeitdruck, angemessen zu  
reagieren, tritt gesundheitsförderung als wesentlicher baustein des 
betrieblichen gesundheitsmanagements zunehmend stärker in den 
blickpunkt von unternehmen.

Arbeitsmittel, Arbeitsumgebung, Arbeitszeit, Arbeitsorganisation,  
sozialbeziehung, individuelle Anpassungen und das umfeld sind in 
die gesundheitsförderung einzubeziehen, um die leistungsfähigkeit 
und das wohlbefinden der beschäftigten zu fördern. sinnvoll ist es, 
darüber hinaus die lebenssituation der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im sinne eines einklangs von Arbeits- und Privatleben („work-
life-balance”) zu berücksichtigen. 

betriebliche gesundheitsförderung umfasst dabei die bereiche des 
gesundheits- und Arbeitsschutzes, des betrieblichen eingliederungs-
managements sowie der Personal- und organisationspolitik. sie 
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schließt alle im betrieb durchgeführten Maßnahmen zur stärkung der 
gesundheitlichen ressourcen ein. Dabei umfasst sie vielfältige stra-
tegien, die auf das verhalten der beschäftigten ausgerichtet sind 
(verhaltensprävention) und helfen, die Arbeitsbedingungen zu analy-
sieren (verhältnisprävention). oftmals ist eine klare trennung zwi-
schen beidem in der Praxis schwierig und auch nicht sinnvoll, da die 
bereiche sich gegenseitig beeinflussen. so können zum beispiel 
über- und unterforderung von beschäftigten stress und Demotiva-
tion verursachen. um diese Auswirkungen zu vermeiden, können 
neben kursen zur individuellen stressbewältigung auch veränderun-
gen in den Arbeitsbedingungen notwendig sein (bundesministerium 
für gesundheit 2012). Praktische Maßnahmen könnten hier beispiels-
weise sein (bundesministerium für gesundheit, 2012):

Arbeitgeber Arbeitnehmer

gesunde kantinenkost

gesundheitsfördernde Arbeitsplatzgestaltung

gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung

rauchfreier betrieb, verbesserung des betriebskli-
mas (Mobbing, Mitarbeiterführung)

etablierung von gesundheitszirkeln, bauliche  
Maßnahmen zur gesundheitsförderung

Arbeitsplatzwechsel, flexible Arbeitszeiten

leitbild, transparente kommunikation, führungs-
kompetenz

ernährungskurse, ernährungsberatung

rückenkurse, walking

kurse zur entspannung, stressmanagement,  
weiterbildung

tabakentwöhnung, auch mit einsatz von kursen, 
hilfs- und beratungsangeboten

gesunde, qualifizierte, motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter 
sind der entscheidende faktor, um die aktuellen und zukünftigen he-
rausforderungen in einer globalisierten weltwirtschaft zu meistern. 
Deshalb kommt der betrieblichen gesundheitsförderung auch eine 
zukunftssichernde bedeutung zu – denn nur wenn die Potenziale aller 
Mitarbeiter gestärkt und geschützt sind, kann der erfolg eines unter-
nehmens langfristig gesichert werden. Die betriebliche gesundheits-
förderung ist somit weit mehr als eine kurzfristige reduktion hoher 
krankenstände. sie dient sowohl den unternehmen als auch den Mit-
arbeitern als Zukunftsinvestition, um gesund und mit freude bis zur 
Altersgrenze gemeinsam aktiv bleiben zu können und danach einen 
erfüllten und selbstständigen lebensabschnitt zu genießen.

Dieses wird auch durch den aktuellen wissensstand von forschung 
und betrieblicher Praxis belegt. unternehmen können mithilfe von 
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Präventionsmaßnahmen die krankheitskosten senken und die Mitar-
beiterproduktivität steigern. laut Peter oberender, volkswirtschafts-
professor an der universität bayreuth, könnten 76 Prozent der Aus-
fälle, die durch chronische erkrankungen entstehen, durch Prävention 
verhindert werden. Die bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin geht davon aus, dass dreißig Prozent bis 40 Prozent der Ar-
beitsunfähigkeitszeiten durch eigene Maßnahmen der unternehmen 
vermeidbar wären. Die hohe gesamtwirtschaftliche relevanz belegt 
auch das rechenmodell, das booz & Company im rahmen der bereits 
erwähnten studie erarbeitete: Jeder euro, der in betriebliche Präven-
tion investiert wird, zahlt sich auf volkswirtschaftlicher ebene mit 
fünf bis sechzehn euro aus – je nach Art und umfang der Maßnahme 
(bayerischer heilbäderverband, 2012). Die summe setzt sich zusam-
men aus einsparungen durch die verringerung von Arbeitsunfähig-
keitstagen und der einsparung von krankheitskosten (direkte kosten 
wie etwa Medikamente oder behandlungskosten). Die hälfte bis zwei 
Drittel der ersparnis ist in dieser berechnung auf die senkung von 
Abwesenheitszeiten zurückzuführen. 

Gesetzliche rahmenbedingungen

seit 1989 haben die krankenkassen den Auftrag, an der verhütung 
arbeitsbedingter gesundheitsgefahren mitzuwirken. im Jahr 2007 
hat die unionsgeführte bundesregierung die vorschrift grundlegend 
novelliert und die betriebliche gesundheitsförderung zur Pflichtleis-
tung der krankenkassen erklärt (§§ 20a und 20b sgb v). Mit dem 
leitfaden „gemeinsame und einheitliche handlungsfelder und krite-
rien zur umsetzung von §§ 20 Abs. 1 und 20a sgb v” legt der spit-
zenverband der gesetzlichen krankenkassen (gkv-spitzenverband) 
prioritäre handlungsfelder und kriterien fest, die für die Primärprä-
vention und den Arbeitsschutz ergänzende Maßnahmen der betriebli-
chen gesundheitsförderung durch die krankenkassen verbindlich gel-
ten. entsprechend der häufigsten belastungen und gefährdungen 
umfassen die handlungsfelder nachstehende Maßnahmen:

 � vorbeugung und reduzierung arbeitsbedingter körperlicher belas-
tungen,

 � gesundheitsgerechte betriebsverpflegung,
 � förderung individueller kompetenzen zur stressbewältigung am 
Arbeitsplatz 

 � suchtmittelreduktion. 
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Der leitfaden wird durch ein gremium unabhängiger experten konti-
nuierlich weiterentwickelt und an die in der Praxis gewonnenen  
erfahrungen angepasst. Die „beratende kommission des gkv-spitzen-
verbandes für Primärprävention und betriebliche gesundheitsförde-
rung” setzt sich aus je einem vertreter des sachverständigenrates zur 
begutachtung der entwicklung im gesundheitswesen (svr), der bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (bZgA), der bundesvereini-
gung Prävention und gesundheitsförderung e.v. (bvPg), der bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (bAuA) und der Deutschen 
gesetzlichen unfallversicherung (Dguv) zusammen. ständige gäste 
sind jeweils ein vertreter des bundesministeriums für gesundheit 
(bMg) und der gesundheitsministerkonferenz der länder (gMk). Zu 
themen der betrieblichen gesundheitsförderung werden darüber hin-
aus die bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (bDA) 
sowie der Deutsche gewerkschaftsbund (Dgb) beteiligt. im bedarfs -
fall können bei themenspezifischen fragestellungen auf vorschlag der 
beratenden kommission und beschluss des gkv-spitzenverbandes 
weitere experten zu den beratungen hinzugezogen werden. Die bera-
tende kommission tagt im regelfall zweimal pro Jahr.

ein sehr positives signal, das die gewachsene bedeutung der be-
trieblichen gesundheitsförderung dokumentiert, ist der mit dem Jah-
ressteuergesetz 2009 eingeführte steuerfreibetrag für arbeitgeber-
finanzierte leistungen zur gesundheitsförderung. unternehmen 
können ihren beschäftigten danach einkommenssteuerfrei Maßnah-
men zur verbesserung des allgemeinen gesundheitszustandes (Prä-
ventionskurse) oder der betrieblichen gesundheitsförderung bis zu 
einem betrag von 500 euro jährlich pro Arbeitnehmer anbieten. Ar-
beitgeber, die ihren Mitarbeitern entsprechende gesundheitsleistun-
gen anbieten, müssen diese somit nicht mehr als sogenannten „geld-
werten vorteil” mit steuern und sozialabgaben belegen.

voraussetzung für die steuerfreiheit ist dabei, dass hinsichtlich Quali-
tät, Zweckbindung und Zielgerichtetheit einer Maßnahme die Anforde-
rungen der §§ 20 und 20a sgb v erfüllt sind. Damit fallen insbeson-
dere gesundheitsangebote, die im leitfaden des gkv-spitzenverbandes 
aufgeführt sind, unter die steuerbefreiung, also alle Maßnahmen zur 
gesundheitsförderung, die der vorbeugung oder reduzierung arbeits-
bedingter belastungen dienen. Dies sind beispielsweise rückenschulen, 
leistungen zur suchtprävention (hier vor allem Alkohol und tabak), 
zur gesunden ernährung oder zur stressbewältigung (§ 3 nr. 34 estg).
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Aus den unternehmen ist vielfach die kritik geäußert worden, dass 
sich der rechtliche rahmen für die praktische umsetzung des steuer-
freibetrags als zu schwierig gestalte. Deshalb erscheint es notwen-
dig, den hohen bürokratischen Aufwand für Mitarbeiter und unter-
nehmen zugunsten einer praktikableren lösung zu beseitigen.

über diese Möglichkeiten hinaus sind seit 2004 Arbeitgeber laut § 84 
Abs. 2 sgb ix dazu verpflichtet, Maßnahmen des betrieblichen ein-
gliederungsmanagements (beM) durchzuführen, wenn ein beschäf-
tigter mehr als 42 tage innerhalb von zwölf Monaten arbeitsunfähig 
ist. Dies ist unabhängig von der betriebsgröße und der zeitlichen 
verteilung innerhalb des angegebenen Zeitraums. 

besondere Aufmerksamkeit benötigt die betriebliche gesundheitsför-
derung insbesondere in den klein- und kleinstbetrieben über die bis-
herigen gesetzlichen vorgaben und Aktivitäten hinaus. Zahlen des 
statistischen bundesamtes zeigen, dass 99 Prozent der unternehmen 
in Deutschland zu den klein- und Mittelbetrieben (kMu) gehören. sie 
beschäftigen fast 60 Prozent aller beschäftigten und erwirtschaften 
46 Prozent der gesamten bruttowertschöpfung. Der erhalt der Ar-
beits- und beschäftigungsfähigkeit (employability) wird zunehmend 
zum wettbewerbsfaktor für die betriebe.

Aktuelle herausforderungen 

wie bereits dargelegt, sollen die krankenkassen nach § 20 sgb v in 
ihren satzungen Maßnahmen der primären Prävention und gesund-
heitsförderung für ihre versicherten vorsehen. in § 20 Abs. 2 sgb v 
ist ein richtwert festgelegt, der jährlich angepasst wird. für das Jahr 
2010 waren 2,85 euro pro versichertem vorgesehen. hierauf werden 
auch die Maßnahmen der betrieblichen gesundheitsförderung (bgf), 
die seit 2007 zu den Pflichtleistungen der gesetzlichen krankenversi-
cherung gehören, angerechnet.

nach den vorläufigen rechnungsergebnissen für 2010 wurden für die 
drei leistungsarten insgesamt fast 300 Millionen euro ausgegeben. 
gemäß des richtwerts hätten rund 197,4 Millionen euro ausgegeben 
werden sollen. Die Ausgaben für die betriebliche gesundheitsförde-
rung beliefen sich dabei auf etwa 43 Millionen euro (rund 14,2 Pro-
zent der gesamtkosten).
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Daneben ist festzustellen, dass nicht alle krankenkassen der erfül-
lung ihrer Pflicht nachkommen und Maßnahmen zur betrieblichen  
gesundheitsförderung durchführten.

Die Zahl der erreichten beschäftigten ist mit circa 850.000 immer 
noch äußerst gering. Mangelhafte kooperation der krankenkassen 
untereinander führt beispielsweise dazu, dass bgf-engagierte unter-
nehmen schwierigkeiten haben, die im betrieb mitunter zahlreich 
vertretenen krankenkassen für eine gemeinsame finanzierung von 
Präventionsleistungen zu gewinnen. so hängt das engagement der 
krankenkassen entscheidend von der Zahl der versicherten im jewei-
ligen betrieb ab. hier werden strategien gebraucht, um gute Pro-
gramme in der betrieblichen Prävention voranzubringen, beispiels-
weise auch mit nur einzelnen krankenkassen unabhängig von deren 
versichertenanteil in einem unternehmen. 

Der im April 2010 erschienene iga-report 20 mit den ergebnissen 
einer repräsentativen befragung von betrieben mit fünfzig bis 499  
beschäftigten belegt ein hohes verantwortungsbewusstsein der unter-
nehmen für die gesundheit ihrer beschäftigten. Die Datengrundlage 
bildete eine repräsentative befragung von betrieben mit fünfzig bis 
499 beschäftigten. Demnach sind 79 Prozent der unternehmer bereit, 
sich über die gesetzlichen vorgaben des Arbeitsschutzes hinaus für  
die gesundheit der beschäftigten zu engagieren. Dieses Potenzial wird 
bisher leider nur unzureichend genutzt (bechmann u.a., 2010, 10).

trotz des hohen handlungsdrucks und der offensichtlichen vorteile 
nutzt bisher nur eine Minderheit der deutschen unternehmen die Po-
tenziale betrieblichen gesundheitsmanagements. im Jahr 2004 
waren nur etwa 20 Prozent der unternehmen in Deutschland in der 
betrieblichen gesundheitsvorsorge engagiert. Die notwendigkeit, mit 
der unfallverhütungsvorschrift Dguv v2 vom 1. Januar 2011 neue 
rechtliche impulse zu setzen, ist ein indiz, dass die umsetzung der 
betrieblichen Prävention bisher nicht ausreichend vorangetrieben 
wurde. Die vorschrift „betriebsärzte und fachkräfte für Arbeitssicher-
heit” (Dguv vorschrift 2) regelt seit dem 1. Januar 2011 die vorga-
ben zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen betreuung 
in betrieben neu. Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische be-
treuung besteht seitdem aus der grundbetreuung, für die die vor-
schrift einsatzzeiten vorgibt, und dem betriebsspezifischen betreu-
ungsanteil, der von jedem betrieb selbst zu ermitteln ist. 
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überdies kann die rehabilitation ein wesentlicher baustein zur ge-
sunderhaltung und zur sicherung der erwerbsfähigkeit sein und ist 
somit auch hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Produktivität von 
großer bedeutung. in diesem Zusammenhang müssen die gelder, die 
der gesetzlichen rentenversicherung für leistungen zur teilhabe zur 
verfügung stehen, insbesondere für medizinische rehabilitation und 
berufsfördernde Maßnahmen, in den blick genommen werden. 

sie werden jährlich entsprechend der voraussichtlichen entwicklung 
der bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer aufgestockt. Diese 
formel bildet die tatsächliche entwicklung des bedarfs nicht mehr 
korrekt ab. Denn der reha-bedarf in der gesellschaft richtet sich 
nicht nach dem sechsten sozialgesetzbuch, sondern vielmehr nach 
den konsequenzen des demografischen wandels, da für den reha-
bedarf chronische erkrankungen bei einer älter werdenden bevölke-
rung zwangsläufig häufiger vorkommen. 

bei der Ausgestaltung der künftigen Ausgabengrenze und der Anpas-
sungsformel für die rehabilitation in der rentenversicherung sollten 
strukturelle veränderungen etwa im bereich der Demografie und ver-
änderte politische rahmenbedingungen wie die Ausweitung der le-
bensarbeitszeit berücksichtigt werden. es muss deshalb erreicht wer-
den, dass der reha-Deckel dem bedarf entsprechend angehoben 
werden kann.

Ausblick

im koalitionsvertrag von union und fDP vom 26. oktober 2009 hat 
die koalition in Aussicht gestellt, innerhalb der laufenden legislatur-
periode eine nationale Präventionsstrategie zu erstellen. Dies erfor-
dert sicher die erhebung sämtlicher Maßnahmen und beteiligter Ak-
teure, aber auch die suche nach best-Practice-Ansätzen und bereits 
vorhandenen strukturen. Denn wie zahlreiche Präventionspro-
gramme belegen, fangen wir nicht bei null an.

betrachtet man die derzeitige Praxis, so fällt allerdings auf, dass Prä-
vention und betriebliche gesundheitsförderung nicht in ausreichen-
dem Maße die Menschen erreicht, die hohe gesundheitliche risiken 
tragen. Menschen mit hohem gesundheitsbewusstsein werden besser 
erreicht als Menschen mit dem höchsten Präventionsbedarf. Das 
stellt auch der bundesrechnungshof nach einer überprüfung 2009 
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fest. es muss deshalb gelingen, mit Präventionsmaßnahmen bei-
spielsweise zu gesunder ernährung oder tabakentwöhnung mehr 
Menschen als bisher zu erreichen.

Die in Planung befindliche Präventionsstrategie muss diese Defizite 
aufgreifen und entsprechend gegensteuern. Ziel ist es, ein Präventi-
onssystem zu schaffen, das alle versicherten und Altersgruppen glei-
chermaßen erreicht. 

um in diesem Zusammenhang auch nicht im erwerbsleben stehende 
Personen zu erreichen, sollte darüber nachgedacht werden, sowohl 
für die renten- als auch die Arbeitslosenversicherung einen entspre-
chenden gesetzlichen Auftrag zum Angebot von Präventionsleistun-
gen über die bisherigen leistungen der bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, den sozialleistungsträgern und ihren verbänden 
hinaus zu schaffen . 

um zu einer größeren reichweite von Maßnahmen zur betrieblichen 
gesundheitsförderung zu gelangen sind auch finanzielle Anreize für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur nutzung von betrieblichen Präven-
tionsangeboten denkbar. Die krankenkassen könnten in ihrer sat-
zung etwa gruppentarife für Mitarbeiter von unternehmen anbieten, 
wenn der Arbeitgeber regelmäßige Maßnahmen der betrieblichen ge-
sundheitsförderung durchführt.

hierzu sind gemeinsame qualitative Mindeststandards festzulegen: 

 � Der Arbeitgeber muss die erfüllung dieses standards der kranken-
kasse jährlich nachweisen. 

 � Alle Mitarbeiter eines Arbeitgebers können den tarif nutzen. 
 � für die krankenkassen besteht bei Abschluss eines gruppentarifes 
kontrahierungszwang für alle Mitarbeiter des Arbeitgebers. 

 � Die krankenkassen haben die Möglichkeit, diesen tarif günstiger 
als den normaltarif anzubieten und sind auch berechtigt, zusätz-
liche leistungen zur verfügung zu stellen. 

 � Der tarif sollte sich mittelfristig finanziell tragen.  

Die verbreitung betrieblicher gesundheitsförderung auch im bereich 
der kleineren und mittleren unternehmen könnte durch den Aufbau 
von netzwerkstrukturen verbessert werden. Dabei wären gesetzliche 
krankenkassen, berufsgenossenschaften, unfallversicherungen, ver-
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bände der sozialpartner, banken und wirtschaftsförderungseinrich-
tungen sowie öffentliche verwaltungen einzubinden. 

um möglichst viele Menschen zu erreichen ist es weiterhin notwen-
dig, die ärzteschaft stärker als bisher in die Präventionsstrategie mit 
einzubeziehen. Der Ausschuss und die in der letzten Amtszeit ge-
schaffene ständige konferenz „gesundheitsförderung, Prävention 
und rehabilitation” der bundesärztekammer, die ich als deren vor-
standsmitglied leiten darf, haben sich intensiv damit befasst, in wel-
chen bereichen und durch welche Maßnahmen das ärztliche handeln 
in der Prävention gestärkt und verbessert werden kann und wie dies 
niederschlag in einer nationalen Präventionsstrategie finden sollte.

für einen größeren präventiven erfolg in besonders belasteten sozi-
alschichten sind ärzte verstärkt auch in lebensweltbezogene Präven-
tionsmaßnahmen einzubeziehen – hier vor allem liegt eine unver-
zichtbare Aufgabe des Öffentlichen gesundheitsdienstes. 

in der betrieblichen gesundheitsförderung sollten das know-how und 
die primärpräventive kompetenz der betriebs- und werksärzte ver-
stärkt genutzt werden. Arbeitsmediziner und betriebsärzte erreichen 
die beschäftigten am Arbeitsplatz. sie erhalten Zugang zu teilen der 
bevölkerung, die dem thema gesundheit und vorsorge eher ableh-
nend gegenüber stehen oder deren finanzielle Möglichkeiten beson-
dere Anstrengungen für die eigene gesundheit nicht zulassen.

betriebsärzte sind kompetente Ansprechpartner für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber, wenn es gilt, Präventionsangebote für den betrieb 
zu entwickeln. Der betriebsarzt kennt den betrieb und die Arbeitsbe-
dingungen. Auch wenn bereits leistungsminderungen eingetreten 
sind oder drohen, kann der betriebsarzt beispielsweise rehabilitati-
onsbedarf frühzeitig erkennen und gemeinsam mit dem beteiligten 
einen reha-Antrag stellen. Das Projekt web-reha, welches die ärzte-
kammer nordrhein gemeinsam mit der rentenversicherung rhein-
land 2005 ins leben gerufen hat und das inzwischen auch außerhalb 
von nordrhein angewandt wird, ist ein beispiel für eine erfolgreiche 
kooperation zwischen betriebsarzt und reha-ärzten. Der werks- und 
betriebsarzt stellt im web-reha-verfahren sicher, dass die konkreten 
Anforderungen des Arbeitsplatzes der behandelnden reha-einrich-
tung bekannt sind. nach der reha begleitet der betriebsarzt die wie-
dereingliederung in den betrieb. 
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es ist evident, dass die integration der betrieblichen gesundheitsför-
derung in den Arbeitsprozess ein entscheidender faktor für die wett-
bewerbsfähigkeit und damit den erfolg deutscher unternehmen ist. 
leider kennen viele betriebe die zahlreichen Möglichkeiten noch nicht. 
besonders die tragende säule der deutschen wirtschaft – die kleinen 
und mittleren unternehmen – nutzen die Chancen nach wie vor zu sel-
ten. hier besteht handlungsbedarf, um die betriebliche gesundheits-
förderung zu einem schwerpunkt politischer Anstrengungen – insbe-
sondere bei der entwicklung von Präventionsstrategien – zu machen.
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Arbeit und familie

Hermann Kues

Die rushhour des lebens

unsere gesellschaft verfügt aufs ganze gesehen über einen komfor-
tablen Zeitwohlstand. vergleicht man sie mit anderen industriegesell-
schaften oder schaut man zurück in die geschichte, so wird man kaum 
irgendwo und irgendwann so viel urlaubs- und freizeit, so lange schul- 
und Ausbildungszeiten und einen so ausgedehnten ruhestand finden 
wie hierzulande. Dieser befund gilt im großen und ganzen, aber für 
die lebensphase rund um das dreißigste Jahr gilt er nicht. Die Zeit für 
berufseinstieg und -aufstieg, für die wahl des lebenspartners und die 
familiengründung verdichtet sich auf wenige Jahre. Die englischen 
soziologen Michael bittman und James M. rice haben dafür den be-
griff rushhour des lebens gefunden – karriere gemacht hat er als 
schlüsselbegriff des siebten familienberichts der bundesregierung 
(bMfsfJ 2006). 

noch die elterngeneration hatte für die große lebensplanung mehr 
Zeit zur verfügung. sie heiratete im Durchschnitt früher, nämlich zwi-
schen dem 23. und 26. lebensjahr. fast 60 Prozent der frauen unter 
dreißig Jahren hatten bereits kinder, heute sind es etwas mehr als 25 
Prozent. Die wichtigen lebensentscheidungen werden heute allesamt 
in einem schmalen Zeitfenster von fünf bis sieben Jahren getroffen. 
Dieser befund ist schon paradox, gerade dann, wenn man sich die 
lange lebenserwartung der jungen generation vor Augen führt. trotz-
dem: hier werden die weichen gestellt. ob junge Menschen sich für 
familie und kinder entscheiden, hängt im wesentlichen davon ab, ob 
sie parallel dazu den beruflichen einstieg und eine gute berufspers-
pektive finden. Die vereinbarkeit von familie und beruf ist das schlüs-
selthema der gesellschafts- und familienpolitik geworden. Damit  
dieser spagat gelingen kann, genügt die betonung von idealisierten 
familienbildern nicht, sondern es braucht pragmatische lösungen. 

Das thema Arbeit und familie erschöpft sich allerdings damit nicht, 
so drängend die Probleme angesichts der seit vielen Jahren niedrigen 
geburtenrate in Deutschland auch sind. ohnehin würde reiner Prag-



matismus zu kurz greifen. Arbeit und familie – das sind zwei kernbe-
reiche menschlicher existenz, die immer wieder miteinander kollidie-
ren. Auch frühere, vorindustrielle gesellschaften waren keineswegs 
durchweg familienfreundlicher organisiert. Die ständig drohende not, 
zumal auf dem lande, führte dazu, dass väter sich monatelang als 
wanderarbeiter verdingten. behütete kindheit, wie wir sie heute ver-
stehen, war nicht bekannt. Die großen Auswanderungsbewegungen 
hatten damit zu tun, dass familien nicht genug Arbeit und Auskom-
men fanden. Die industriegesellschaft zu beginn des 19. Jahrhunderts 
kannte frauen- und kinderarbeit in den neuen fabriken, tägliche Ar-
beitszeiten von bis zu achtzehn stunden, von denen sonn- und feier-
tage nicht mehr ausgenommen waren, und verheerend niedrige löhne. 
schließlich existierte auch in den heute gerne idealisierten 1950er-
Jahren keineswegs eine heile familienwelt: nicht wenige Mütter 
mussten neben der erwerbsarbeit die kinder allein erziehen, weil die 
väter aus dem krieg nicht zurückgekommen waren.

Der frühkapitalismus, der sich in einem wirtschaftsliberalen staat 
praktisch ungehemmt entwickeln konnte, rief die katholische kirche 
anfangs nur zögerlich auf den Plan. es waren einzelne – der Jesuit 
luigi taparelli in rom, der Mainzer bischof wilhelm emmanuel von 
ketteler oder der ‚gesellenvater’ Adolf kolping –, die die ‚soziale 
frage’ aufgriffen. Anfangs ging es darum, das karitative Potenzial der 
kirche zu steigern und einem apathischen Proletariat schutzräume zu 
bieten, etwa in form der gesellenvereine. Der entscheidende schritt 
hin zur katholischen soziallehre war aber erst getan, als die sozialen 
verhältnisse als ‚ungerecht’, der göttlichen ordnung widersprechend 
erkannt wurden. Dass es nicht nur die persönliche, sondern auch die 
gesellschaftliche, ‚strukturelle’ sünde gibt, ist ihr zentraler gedanke. 
wenn eine volkswirtschaft als ‚krieg aller gegen alle’ organisiert sei 
und eine körperlich, geistig und moralisch krüppelhafte fabrikbevöl-
kerung herangezogen habe, dann berühre dies das depositum fidei, 
das eigentliche glaubensgut der kirche, sagte von ketteler in seiner 
berühmten rede vor der fuldaer bischofskonferenz im Jahre 1869. 

erst 1891 wird die katholische soziallehre mit der enzyklika rerum 
novarum von Papst leo xiii. ‚offizieller’ teil der kirchlichen verkündi-
gung. seitdem wird sie immer wieder fortgeschrieben, und lothar 
roos hat wohl nicht zu unrecht geurteilt, dass die Päpste des letzten 
Jahrhunderts auf keinem gebiet so erfolgreich gewesen seien wie auf 
dem gebiet der sozialverkündigung. liest man die mittlerweile zehn 
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päpstlichen sozialenzykliken, so ist einer ihrer wichtigsten orientie-
rungspunkte stets das leitbild der familie. Die Arbeitsgesellschaft – 
so ließe sich verkürzend sagen – erfüllt in den Augen der soziallehre 
unter anderem dann die gerechtigkeitsforderung, wenn sie die fami-
lie respektiert und fördert. 

Grundwert familie

familie ist keine beliebige, möglicherweise zeitbedingte lebensform, 
sondern ein wert an sich. sie sei, so heißt es in rerum novarum, älter 
als jedes andere gemeinwesen und besitze unabhängig vom staat  
ihr „innewohnende rechte” (rn 9). Dieser gedanke hat weitreichende 
konsequenzen. familie darf nicht nur als ‚reproduktionsinstanz’ ge-
sehen werden. sie erfüllt nicht in erster linie einen Zweck, wenn sie 
den langfristigen bestand der gesellschaft sichert oder der wieder-
herstellung der Arbeitskraft dient. vielmehr repräsentiert sie das 
„übernützliche” (o´Donnevan, 2000), das Zweckfreie und in-sich-
wertvolle menschlicher existenz. in naturrechtlicher Perspektive ist 
sie element der von gott gewollten schöpfungsordnung. genau vor 
diesem hintergrund sagt von ketteler in der fuldaer rede, das kapita-
listische system sei nicht nur mit der würde des einzelnen und mit 
dem eigentumsrecht unvereinbar, sondern auch „mit der von gott ge-
wollten fortpflanzung und erziehung des Menschen in der familie”. 

Das in der zweiten sozialenzyklika Quadragesimo anno (1931) entwi-
ckelte subsidiaritätsprinzip intendiert den schutz des einzelnen und 
der ‚kleinen lebenskreise’ vor den übergriffen des sich abzeichnenden 
totalitären staates und zugleich den schutz der familie vor dem Zu-
griff des Marktes. Deshalb sei, so oswald von nell-breuning, der Ar-
beitsmarkt „kein Markt wie jeder andere” (nell-breuning 1960, 79-80). 
löhne dürften nicht nach dem gesetz von Angebot und nachfrage 
festgelegt werden: „Dass einzelne neoliberale nationalökonomische 
theoretiker dahin neigen, den Arbeitsmarkt rundweg anderen Märk-
ten gleichzusetzen, die lohnbildung einfach hin den angeblich zwin-
genden Marktgesetzen zu unterwerfen, ist vielleicht der Punkt, in dem 
am allerschärfsten […] die unvereinbarkeit eines solchen neoliberalis-
mus mit katholischer soziallehre zum vorschein kommt” (ebd.).

Dabei wird die familie durchweg patriarchalisch verstanden: der vater 
als Alleinverdiener, die Mutter als haufrau und (vorrangige) erzieherin 
der kinder. Auf dieser basis fordert die soziallehre den ‚familienge-
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rechten’ lohn, der „es allen familienvätern ermöglicht, das notwen-
dige zu verdienen und zu erwerben, um sich, frau und kinder nach 
rang und stand zu ernähren” (Pius xi. 1930 in der familienenzyklika 
Casti Conubii). Dass hausfrauen und Mütter einer außerhäuslichen 
tätigkeit nachgehen und dafür den haushalt und die kindererziehung 
vernachlässigen müssten, sei ein „schändlicher Missbrauch” (Quadra-
gesimo anno nr. 71), eine Position, die sich seltsamerweise bis in die 
1990er-Jahre durchhält. Den gerechten lohn sieht noch Johannes 
Paul ii. dann gewährleistet, wenn er ausreicht, „eine familie zu grün-
den, angemessen zu unterhalten und ihr fortkommen zu sichern” 
(laborem exercens 19.3). und ganz auf dieser linie bleibt auch bene-
dikt xvi. in der jüngsten sozialenzyklika Caritas in veritate (2009). 
Dort heißt es, dass Arbeit reichen müsse, um die existentiellen grund-
bedürfnisse der familie zu befriedigen, zu denen er die schulbildung 
der kinder und eine ausreichende Altersvorsorge zählt. kritisch gese-
hen werden übersteigerte Arbeitsmobilität und Deregulierung, weil sie 
konsequente lebensplanungen „bis hin zur ehe” schwierig machen 
(nr. 25). 

Diese durchgängige überzeugung vom (vor-)rang der familie wird in 
unserer gesellschaft weitgehend geteilt. sie ist die geistige grundlage 
für Art. 6 des grundgesetzes („ehe und familie stehen unter beson-
derem schutze der staatlichen ordnung”). Jugendstudien zeigen 
immer wieder, dass verlässliche Partnerschaft und familie mit kindern 
ganz oben auf der werterangordnung junger Menschen stehen. Mit 
den meisten islamischen Mitbürgern wird man sich leicht über den 
wert der familie verständigen können. im wahlprogramm der CDu/
Csu von 2009 schlägt sich der vorrang für familien in der forderung 
nieder, familiengerechte Arbeitsplätze zu schaffen, nicht aber „arbeits-
platzgerechte familien”. Deshalb müsse, so heißt es dort weiter, die 
bislang noch dominierende Ausrichtung der Arbeitswelt auf vollzeit-
strukturen zugunsten familienfreundlicher Modelle aufgegeben wer-
den. Dazu werden großzügige teilzeitregelungen, erziehungsfreistel-
lung, kinder-bonus-Zeiten, Zeitkonten und telearbeitsplätze gezählt. 

Arbeitsethische Akzente

Die katholische soziallehre zeigt sich trotz einer überraschend lange 
durchgehaltenen Ausrichtung auf die Alleinverdiener-familie bei nähe-
rem hinsehen als vielfältiger und facettenreicher. Der traditionellen 
Position gegenüber war schon Joseph höffner, der Münsteraner sozi-
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alethiker und spätere erzbischof von köln, skeptisch. er ging ohnehin 
wohltuend undogmatisch an die frage des gerechten familienlohnes 
heran. ein „absoluter” familienlohn, so schreibt er in seiner Christli-
chen gesellschaftslehre, sei volkswirtschaftlich nur vertretbar, wenn 
entweder der Durchschnitt aller familien kinderreich sei oder die kon-
sumgewohnheiten der kinderlosen sich denen der kinderreichen an-
passen würden. beides sei nicht zu erwarten. er plädiert deshalb für 
einen familienlastenausgleich durch abgestufte kinderbeihilfen, wobei 
er allerdings nicht an ein staatliches kindergeld denkt, sondern seiner 
subsidiären grundüberzeugung entsprechend an berufsständische  
familienausgleichskassen (höffner 1978, 212-213).

Die neuere sozialverkündigung betont nicht mehr nur die notwendig-
keit der Arbeit zum broterwerb, sondern zugleich ihre ‚würde’. so 
heißt es in laborem exercens (1981), Arbeit sei ein gut für den Men-
schen und für sein Menschsein, „weil er durch die Arbeit nicht nur die 
natur umwandelt und seinen bedürfnissen anpasst, sondern auch sich 
selbst als Mensch verwirklicht, ja gewissermaßen mehr Mensch wird” 
(nr. 9). Das soll nicht nur für Professionen gelten, die sich durch 
selbstständigkeit, gestaltungsfreiheit und kreativität ohnehin aus-
zeichnen. in der ‚humanen Arbeitswelt’ müsse jeder Arbeitnehmer  
als Person wertgeschätzt und anerkannt werden, wozu die ‚weichen’ 
faktoren wie ein gutes betriebsklima, kollegialität, gute Arbeitsbedin-
gungen, aber auch die ‚harten’ faktoren erfolgsbeteiligung, Aufstiegs-
chancen und weiterbildung beitragen.

oswald von nell-breuning war in den 1980er-Jahren der Meinung, der 
broterwerb werde aufgrund der gestiegenen Arbeitsproduktivität ge-
radezu zur nebensache werden: „ich denke nicht an die 35-stunden-
woche, auch nicht an die 24-stunden-woche. ich denke an eine viel 
weitergehende Arbeitszeitverkürzung. ich stelle mir vor, dass wir 
dahin kommen werden, dass zur Deckung des gesamten bedarfs an 
produzierten konsumgütern ein tag in der woche mehr als ausreicht” 
(nell-breuning 1985, 98). nicht mehr die Arbeit werde vorrangig das 
leben bestimmen, sondern die familie und die „öffentlichen Angele-
genheiten”, also bürgerschaftliches und politisches engagement. 

Auf den ersten blick hat sich diese ‚konkrete utopie’, wie nell-breun-
ing sie selbst nennt, nicht erfüllt. schaut man aber genauer hin, so 
erlebt sie heute unter dem stichwort ‚lebenslaufregelung’ eine re-
naissance, allerdings unter völlig anderen vorzeichen. Die erwartung, 
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dass der gesellschaft die Arbeit ausgehe, hat sich überholt. vielmehr 
wird heute diskutiert, dass Arbeit über die ganze biografie hinweg fle-
xibler – und das heißt vor allem: familienfreundlicher – gestaltet wer-
den muss. so könnte man nur mehr 20 stunden in der woche arbei-
ten, solange die kinder klein sind, dafür später aber 40 stunden, 
wenn die häuslichen Pflichten abnehmen. langfristig angelegte Ar-
beitszeitkonten könnten unterbrechungen leichter ermöglichen, etwa 
dann, wenn betagte eltern gepflegt werden müssen. Das familien-
pflegezeitgesetz von 2011 ist ein erster schritt dahin. vielleicht wird 
die gesellschaft der Zukunft berufstätigkeit bis ins siebzigste Jahr 
eher akzeptieren, wenn man mit dreißig mehr Zeit in der familie ver-
bringt und mit sechzig mehr arbeitet. in einem Punkt sind wir schon 
heute erfreulich weit im sinne nell-breunings vorangekommen: weit-
aus mehr Menschen als früher kümmern sich im bürgerschaftlichen 
engagement um die ‚öffentlichen Angelegenheiten’. wir sind auf dem 
wege zur mehrgleisigen tätigkeitsgesellschaft anstelle der einseitig 
dominierten Arbeitsgesellschaft. Diese gesellschaft wird einen deut-
lich ‚familiären’ Akzent tragen. 

Die (fehlende) Anerkennung der familienarbeit –  
ein strukturelles Defizit

wilfried schreiber, der vater der rentenreform von 1957, war sich be-
wusst, dass der generationenvertrag eigentlich kein Zwei-, sondern 
ein Drei-generationen-Modell ist. Die aktiv erwerbstätigen kommen 
für die nicht-mehr-erwerbstätigen und die noch-nicht-erwerbstätigen 
auf, also für rentner und Pensionäre ebenso wie für kinder. Dement-
sprechend schlug er vor, neben der Alterskasse eine ebenfalls umla-
gefinanzierte kinderkasse einzurichten. bei der Alterskasse ist das in 
form der gesetzlichen rentenversicherung geschehen, bei der kinder-
kasse nicht. franz xaver kaufmann sieht darin den zentralen konst-
ruktionsfehler unseres sozialsystems, der sich durch einen „von Jahr-
gang zu Jahrgang steigenden Anteil kinderloser frauen und Männer” 
räche (kaufmann 1997, 79). Die gesellschaft polarisiere sich immer 
mehr in familien mit überwiegend zwei und mehr kindern auf der 
einen und kinderlosen lebensformen auf der anderen seite. Zwischen 
beiden herrsche eine „gravierende form sozialer ungleichheit” (ebd.). 
unsere bedrohlich niedrige geburtenrate sei nicht nur folge gewan-
delter lebenseinstellungen, sondern eines systems, das kinderlosig-
keit geradezu prämiere. 
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tatsächlich sind von den heute achtzigjährigen frauen nur neun Pro-
zent ohne kinder geblieben, von den heute vierzigjährigen sind es 
schon fast 30 Prozent. Die ‚babyboomer’ haben selbst vergleichsweise 
wenig kinder bekommen, und dieser trend setzt sich fort. Die folgen 
werden erst in einer generation, dann aber durchschlagend spürbar 
werden. wer in 20 Jahren in den ruhestand gehen wird, hat im 
Durch schnitt hohe rentenansprüche erworben, die dann aber von der 
nachfolgenden, zahlenmäßig sehr kleinen generation erfüllt werden 
müssen.

wer kinderlos ist, profitiert doppelt von der erziehungsleistung der 
heutigen eltern: Deren kinder werden demnächst die Altersversor-
gung sicherstellen, und sie werden das umso erfolgreicher tun, je 
leistungsbereiter und -fähiger sie sind, je besser sie also erzogen 
worden sind. Zugleich fallen die Altersansprüche der kinderlosen im 
Durchschnitt höher aus als die der eltern (insbesondere der Mütter), 
weil ihre erwerbsbiografien kontinuierlicher verliefen und erfolgreicher 
waren. wegen dieser schieflage plädiert der ehemalige verfassungs-
richter Paul kirchhof für ein echtes erziehungsentgelt. es sei ein un-
recht, dass die leistung der eltern privatisiert, die spätere erwerbs-
leistung der kinder aber über die beiträge zu den sozialkassen 
sozialisiert werde. Das 2009 eingeführte elterngeld hält er für einen 
ersten schritt in die richtige richtung. es biete die Chancen, „nach 
und nach zu einem leistungshonorar entwickelt zu werden” (kirchhof 
2008, 203). und weiter: „wir stehen vor der frage, ob wir eine im  
erwerbsstreben sterbende oder eine im kind vitale gesellschaft sein 
wollen” (ebd.). Der generationenvertrag stehe auf tönernen füßen 
und werde zusammenbrechen, wenn es nicht genug junge Menschen 
gebe, die bereit und in der lage sind, ihn tatsächlich zu erfüllen. 

An dieser stelle kommt die qualitative seite der familienarbeit ins 
spiel. Die internationalen schulvergleiche PisA und tiMMs haben ja 
nicht nur gezeigt, dass junge Menschen in Deutschland zu wenig un-
terstützung erfahren, wenn sie in einem ungünstigen familiären um-
feld aufwachsen. Die studien machen, wenn man die Perspektive 
wechselt, die bildungsmacht der familie deutlich. sie ist weiterhin die 
erste instanz, wenn es darum geht, der nachfolgenden generation 
das rüstzeug fürs leben mitzugeben. und dabei ist nicht nur an for-
male Qualifikationen und Abschlüsse oder an die großzügigkeit zu 
denken, mit der eltern den bildungsweg ihrer kinder fördern. ebenso 
wichtig sind soziale und kulturelle kompetenzen, die bereitschaft zu 
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lernen und sich zu engagieren. kindertagesstätten, schulen und un-
ternehmen können die leistung der familie kaum ersetzen und – dort 
wo sie fehlt – nur mit viel Aufwand und Mühe kompensieren. in der 
summe heißt das: Der Zusammenhalt der zukünftigen gesellschaft 
wird nicht nur durch eine ausreichende Zahl heranwachsender geför-
dert, sondern mindestens genauso dadurch, dass diese generation 
sich als leistungsfähig und solidarisch erweist – tugenden, die zu al-
lererst in der familie grundgelegt sind. 

ganz auf dieser linie haben die katholischen deutschen bischöfe ein 
Modell für eine familiengerechte rente (vgl. sekretariat der Deut-
schen bischofskonferenz 2008) vorgelegt. es läuft darauf hinaus, dass 
jede geburt – unabhängig von ihrem Zeitpunkt und von der höhe des 
einkommens der eltern – einen einheitlichen und unbedingten ren-
tenanspruch auslöst, der nicht mehr an die erwerbstätigkeit der er-
ziehungsperson gekoppelt sein dürfe. Das Modell ist von Jörg Altham-
mer und Andreas Mayert entwickelt und durchgerechnet worden. es 
verlangt allerdings ein umdenken. Die gesellschaft darf die berück-
sichtigung von kindererziehungszeiten nicht mehr als ‚versicherungs-
fremde leistung’ missverstehen, sondern als eine folgerichtige konse-
quenz des solidaritätsprinzips. 

Das neue familien- und erwerbsmodell

Die erwerbsarbeit von Müttern ist in den letzten Jahren deutlich ge-
stiegen. vor allem aus gleichstellungspolitischer Perspektive ist es zu 
begrüßen, das ungleichheiten zwischen den geschlechtern auf dem 
Arbeitsmarkt abgebaut werden. Aktuell arbeiten bei mehr als der 
hälfte der Paare mit kindern beide Partner (familienreport 2011, 53). 
ist das jüngste kind im schulalter, liegt die erwerbsquote der frauen 
bei 70 Prozent, im zweiten oder dritten lebensjahr des jüngsten  
kindes bereits bei rund 50 Prozent. Zugenommen hat vor allem der 
Anteil der Mütter, die vollzeitnah oder in mittlerem teilzeitumfang  
arbeiten. nur das erste lebensjahr des kindes wird als schonzeit der 
familie genutzt. Dazu hat das elterngeld wesentlich beigetragen. 
waren vor seiner einführung im Jahr 2007 noch 17 Prozent der Müt-
ter im Jahr nach der geburt ihres kindes erwerbstätig, sind es nun-
mehr nur noch zwölf Prozent. Mittlerweile sind viel mehr väter als zu 
beginn der elterngeldregelung bereit, elternzeit zu nehmen und ihre 
Partnerin beim (wieder-) einstieg in den beruf zu unterstützen: Mehr 
als 23 Prozent der elterngeld-empfänger sind väter.
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innerhalb einer generation hat sich das verständnis von familie und 
beruf bei jungen Müttern rasant gewandelt. Die Dynamik der entwick-
lung wird deutlich, wenn man an die überlegungen zur ‚weiblichen 
normalbiografie’ aus den 1970er-Jahren zurückdenkt. sie gingen von 
einer rund 15-jährigen exklusiven hausfrauentätigkeit nach einer frü-
hen heirat und Mutterschaft aus. ihr folgte der „neue start ab 35”. 
Dessen herausforderung bestand darin, den wiedereinstieg in eine 
berufswelt zu ermöglichen, die sich zwischenzeitlich verändert hatte. 
Damals waren von 15 Millionen verheirateten frauen in der alten  
bundesrepublik nur 5,5 Millionen erwerbstätig, davon zwei Millionen 
als mithelfende Angehörige haushaltsnah in landwirtschaft, handel 
und gewerbe. einer außerhäuslichen tätigkeit im strengen sinne gin-
gen 3,5 Millionen ehefrauen nach. Die erwerbsquote der Mütter lag 
unter 20 Prozent, solange das jüngste kind noch nicht achtzehn Jahre 
alt war. 

Mehrere faktoren haben die entwicklung gefördert. eine große rolle 
spielt das höhere bildungs- und Ausbildungsniveau der Mädchen. Auf 
dem Arbeitsmarkt werden junge frauen gesucht. Je dynamischer er 
sich entwickelt, je rascher technologische innovationen greifen, desto 
problematischer erscheinen längere Auszeiten. viele, die gute Qualifi-
kationen mitbringen, fürchten, allzu schnell vom Arbeitsmarkt abge-
hängt zu werden, wenn sie sich über längere Zeit ausschließlich der 
familie widmen. wegen des gestiegenen risikos von trennung und 
scheidung ist es für die frauen selbst wichtiger geworden, wirtschaft-
lich auf eigenen füßen zu stehen. Mit der Deutschen vereinigung sind 
zwei lebensmodelle aufeinander gestoßen: in der DDr war die er-
werbsquote von frauen und Müttern seit langem weit höher als in 
westdeutschland. Auch die entwicklungen im europäischen Ausland 
haben die Debatte hierzulande beeinflusst. Die skandinavischen län-
der, unter anderem schweden, zeigen, dass eine hohe erwerbsquote 
von frauen nicht automatisch zu einem geburtenrückgang führen 
muss. im gegenteil: Die erwerbsquote von Männern und frauen in 
schweden ist höher und die kinderarmut geringer.

Deutschland weist seit vielen Jahren eine extrem niedrige geburten-
rate auf. Zwar ist die kinderzahl auf lange sicht gesehen in allen ent-
wickelten ländern gesunken, aber die unterschiede im Detail sind 
doch gravierend. Deutschland weist eine fertilitätsrate von 1,36 kin-
dern pro frau aus, in frankreich und irland liegt sie bei 1,9, in den 
vereinigten staaten sogar bei 2,0. Auch die skandinavischen länder, 
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die seit langem auf außerfamiliäre frühkindliche betreuungseinrich-
tungen setzen, stehen deutlich besser da als Deutschland. nur der 
vollständigkeit halber muss hier daran erinnert werden, dass eine so 
dramatisch gesunkene geburtenrate kein temporäres ereignis ist, 
also nicht von einer zukünftigen, möglicherweise kinderfreundlicheren 
generation wieder aufgefangen werden könnte. eine Quote von zwei 
kindern pro frau ist nötig, um die bevölkerung langfristig im gleich-
gewicht zu halten. sinkt sie, wird die nächste generation entspre-
chend weniger potenzielle Mütter als die gegenwärtige aufweisen und 
ein weiteres schrumpfen der bevölkerung verursachen, selbst dann, 
wenn diese generation im Durchschnitt zu mehr kindern neigen würde. 

Mit der zunehmenden erwerbstätigkeit ist die Doppelbelastung der 
frauen verbunden, denn die beteiligung der Männer an haushalts- 
und erziehungsaufgaben hat nicht schritt gehalten. innerfamiliär gel-
ten weitgehend traditionelle rollenmuster. eine studie der konrad-
Adenauer-stiftung (kAs 2008) weist aus, dass rund zwei Drittel der 
erziehungsarbeit von den Müttern geleistet werden. 80 Prozent der 
jungen frauen wünschen sich dagegen ein gleichberechtigtes lebens-
modell, aber nur 40 Prozent der Männer können sich eine Partner-
schaft vorstellen, in der die Aufgaben gleichberechtigt verteilt werden. 
kinder stehen der berufstätigkeit der Mutter zustimmend gegenüber, 
vor allem aus wirtschaftlichen erwägungen heraus. sie sehen und 
schätzen, dass sich die familie mehr leisten kann, wenn beide eltern 
zur Arbeit gehen. Allerdings wünschen sie mehr Präsenz des vaters. 
Das passt mit dem weit verbreiteten wunsch vieler Männer nach flexi-
blen teilzeitmodellen zusammen. Auch ihre familienorientierung ist 
gewachsen, doch es fehlt an Angeboten und an der Akzeptanz in den 
unternehmen, damit aus der option realität werden kann. 

Das traditionelle familienbild – der ehemann als Alleinverdiener und 
die ehefrau als hausfrau und Mutter – ist eine erfindung des bürger-
tums des 19. Jahrhunderts, das nach dem Zweiten weltkrieg und dem 
steigenden wohlstand für breite bevölkerungsschichten in europa und 
den usA attraktiv wurde. entgegen der häufigen vermutung ist es al-
lerdings kein kernbestand der soziallehre. Joseph höffner (1978) 
spricht zwar von dem ‚hohen beruf der Mutter’, aber er romantisiert 
die traditionelle familienordnung nicht. Die frau sei auch in vorindus-
triellen gesellschaften keineswegs ausschließlich Mutter gewesen, sie 
habe immer mitgearbeitet. Allerdings waren Arbeitswelt und familie 
näher aneinander gebunden.
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bedenklicher als die erwerbstätigkeit der frau ist aus sozialethischer 
sicht, wenn Arbeitnehmern eine immer größere verfügbarkeit abver-
langt wird und die grenzen zwischen Arbeits- und freizeit verschwim-
men. Das klassische kirchenjahr, das den rhythmus der bäuerlichen 
vorindustriellen gesellschaft bestimmte, kannte neben den sonntagen 
rund fünfzig feiertage. Auch die werktage unterlagen einem festen 
rhythmus von Arbeits- und ruhezeiten. Der Acht-stunden-tag ist ei-
nerseits eine errungenschaft der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhun-
derts und andererseits ebenso die rekonstruktion eines christlich- 
kulturellen erbes. Das christliche Menschenbild fordere ‚unterbre-
chungen’ des Arbeitsalltags, damit der Mensch zu seinen persönlichen, 
familiären und spirituellen wurzeln (vgl. Caritas in veritate nr. 63)  
zurück finden könne. 

beteiligungsgerechtigkeit – ein neues Paradigma

Die Anfänge der katholischen sozialverkündigung waren von der for-
derung nach – familienbezogener – lohngerechtigkeit bestimmt. es 
sei, so heißt es in rerum novarum, ein himmelschreiendes unrecht, 
dem Arbeiter den gerechten lohn vorzuenthalten (rn 17). Diese Per-
spektive ist in den letzten 20 Jahren erweitert worden. nicht mehr 
nur die verteilungsgerechtigkeit steht zur Debatte, sondern zusätzlich 
die beteiligungsgerechtigkeit. von ihr ist erstmals explizit in dem  
Memorandum „Mehr beteiligungsgerechtigkeit” (vgl. kommission für 
gesellschaftliche und soziale fragen 1998) die rede, das von dem  
damaligen hildesheimer bischof Josef homeyer initiiert worden war.  
es wurde von einer expertengruppe erarbeitet, der unter anderem 
roland berger, Marianne heimbach-steins, franz-xaver kaufmann, 
reinhard Marx, Annette schavan und der verfasser dieses beitrags 
angehörten. Das Memorandum formuliert neun gebote für die wirt-
schafts- und sozialpolitik, zu denen die konzentration des staates  
auf seine kernaufgaben, die betonung der eigenverantwortung der 
bürger und bürgerinnen, die ‚Mobilisierung von unternehmergeist’ 
und eine kompetenzorientierte bildungsreform gehören. Zentraler  
gedanke ist, „allen – je nach ihren fähigkeiten und Möglichkeiten – 
Chancen auf teilhabe und lebensperspektive zu geben, statt sich 
damit zu begnügen, Menschen ohne echte teilhabe lediglich finanziell 
abzusichern” (ebd.).

Dieser leitgedanke hat die sozialpolitische Diskussion seitdem beflü-
gelt. Drohende Ausgrenzung, so heißt es in einem aktuellen Papier 
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der Deutschen bischöfe, kann nur dann verhindert werden, wenn die 
gesellschaft Chancengerechtigkeit schafft (vgl. Die deutschen bi-
schöfe 2011), sich also um diejenigen kümmert, die zwar theoretisch 
Chancen besitzen, sie aber praktisch nicht nutzen oder nicht nutzen 
können. „Dem einzelnen müssen wege in die gesellschaft eröffnet 
werden – und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder” (ebd.  
s. 23). weil unsere gesellschaft dynamisch ist wie keine je zuvor, weil 
lebenswege nicht mehr wie früher gradlinig verlaufen, braucht es 
nach Meinung der bischöfe eine ‚kultur des scheiterns’, eine ‚immer 
wieder gegebene Möglichkeit des neubeginns’, kurz gesagt: eine ‚dy-
namische Chancengerechtigkeit’, die niemanden endgültig fallen lässt 
oder aufgibt. ein ambitioniertes konzept, das weit über frühere An-
sätze der sozialpolitik hinausgeht. 

Dazu einige beispiele: wenn eltern damit überfordert sind, für freude 
am lernen, gesunde ernährung, musische und kreative entwicklung 
zu sorgen, dann müsse die gesellschaft mit direkten erziehungshilfen 
und aufsuchender elternarbeit beispringen. Die außerhäusliche früh-
kindliche förderung hat dort ihr recht, wo kinder gefahr laufen, in 
einem ‚käfig der Chancenlosigkeit’ gefangen zu bleiben. wenn Jugend-
liche in der schule scheitern, reiche nicht die zweite Chance, es müsse 
nötigenfalls eine dritte und vierte geben. Dabei müsse die gesell-
schaft kreativ sein und Angebote entwickeln, die auch den nach haltig 
frustrierten tatsächlich weiterhelfen. 

Pragmatische konzepte

Das leitbild ‚beteiligungsgerechtigkeit’ weist den weg hin zu prag-
matischen Politikkonzepten. Dabei ist davon auszugehen, dass die 
erwerbsorientierung beider elternteile auf Dauer erhalten bleibt und 
durch die demografische entwicklung sogar noch an schub gewinnt. 
Die Politik hat nicht die Aufgabe, ein lebensmodell zu favorisieren, 
weder das ‚alte’ noch das ‚neue’ familienmodell. sie kann aber die 
rahmenbedingungen für echte wahlfreiheit schaffen. Die familien-
politische strategie, stark beeinflusst vom siebten familienbericht,  
konzentriert sich dabei auf die trias von geld, infrastruktur und  
Zeit. 

Das elterngeld ist der erste baustein des konzepts. es kommt dem 
wunsch der meisten eltern entgegen, im ersten lebensjahr des kin-
des eine familiäre schonzeit zu genießen, an dem sich auch die väter 

213



in erfreulichem Ausmaß beteiligen. erste studien deuten darauf hin, 
dass das elterngeld einen wichtigen beitrag zur stabilisierung der 
jungen familien leistet. Auch das heftig umstrittene betreuungsgeld 
sollte so gesehen werden, wie es ursprünglich gemeint war: als ein – 
übrigens finanziell eher bescheidener – beitrag zur wahlfreiheit, der 
dann plausibel ist, wenn im gleichen Zug der Ausbau der kindertages-
betreuung vorangetrieben wird. Der bund fördert ihn mit rund vier 
Milliarden euro bis 2013, danach mit 770 Millionen euro jährlich.

Auch hier ist der fundamentale streit um die frühe ‚betreuung’ wenig 
zielführend und eigentlich überflüssig, wenn man sich klar macht, 
dass alle konzepte auf kindgerechte förderung abzielen. sie ist drin-
gend nötig. Jedes dritte kind unter sechs Jahren hat eine Zuwande-
rungsgeschichte. viele benötigen unterstützung beim erlernen der 
deutschen sprache. 1,7 Millionen kinder beziehen sozialleistungen, in 
einigen großstädten ist es jedes dritte kind. frühe bildung kann der 
vererbung der Armut entgegenwirken. ein teil der eltern hat erhebli-
che schwierigkeiten in der erziehung und braucht unterstützung. und 
schließlich: kindern tut gemeinschaft gut. in modernen kindertages-
stätten wird vieles erlebt, was die älteren noch aus großfamilien oder 
nachbarschaftlichen spielgruppen kennen.

wer die Potenziale dieser lebensphase unterschätzt, verbaut Chan-
cen. nie wieder im lebenslauf lernen Menschen so leicht, geradezu 
spielerisch, kann ihre entdeckungsfreude kaum befriedigt werden, 
sind sie für alle lernanregungen dankbar. kindertagesstätten sind mit 
diesen – allerdings anspruchsvollen – Aufgaben nicht überfordert. 
viele erzieherinnen und erzieher leisten schon jetzt großartiges. ihr 
beruf wird noch immer unterschätzt, er wird mit der stärkung der 
frühkindlichen förderung fachlich aufgewertet und sich langfristig an 
bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards orientieren. 

frühkindliche bildung kann nur dann funktionieren, wenn sie in enger 
verbindung mit dem elternhaus stattfindet. kindertagesstätten haben 
weit bessere Möglichkeiten als später die schule und außerschulische 
bildungseinrichtungen, eltern anzusprechen und sie in gemeinsame 
erziehungs- und förderkonzepte einzubinden. es wäre fatal, dieses 
Potenzial nicht zu nutzen, zudem es so ausländischen eltern leichter 
gemacht wird, in unserem bildungs- und sozialsystem heimisch zu 
werden. 
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über die beiden säulen geld und infrastruktur ist heftig debattiert 
worden, anders als über die dritte säule der familienpolitik: Zeit. sie 
ist aus der sicht betroffener familien die drängendste herausforde-
rung. für viele eltern wären entspannte Zeitfenster eine wirksamere 
hilfe als steuerentlastungen oder neue finanzielle Zuwendungen. und 
damit steht die familienfreundliche gestaltung der Arbeitszeit im 
fokus des interesses. Mütter streben vollzeitnahe teilzeitarbeitsver-
hältnisse an, die sie oftmals nicht finden. umgekehrt arbeiten väter 
länger als es ihren wünschen entspricht. Der ‚gute’ Mitarbeiter ist 
immer noch in vielen unternehmen derjenigen, der ohne Probleme für 
überstunden zur verfügung steht. Arbeitszeitkonten sind noch längst 
nicht überall die regel. kinder werden aber oft gerade dann krank, 
wenn es im betrieb nicht passt und man auf ein solches konto zu-
rückgreifen möchte. 

Der achte familienbericht spricht von einer „strukturellen blindheit 
des Arbeitsrechts gegenüber der familie” und empfiehlt, den Anspruch 
auf teilzeitbeschäftigung weiter zu entwickeln und dabei flexiblere 
Präsenzzeiten zu ermöglichen. starre regelungen sollten gelockert 
werden, um dem schwer steuerbaren system familie entgegenzu-
kommen. Dabei ist neben rechtlichen regelungen eine neue unter-
nehmenskultur entscheidend, die von den vorteilen einer familienbe-
wussten Personalpolitik überzeugt ist. sie liegen im imagegewinn des 
unternehmens, in der Attraktivität für potenzielle Mitarbeiter, in einer 
höheren rückkehrquote nach der elternzeit, in gestiegener Produkti-
vität und Motivation, niedrigeren fehlzeiten und geringerer Mitarbei-
terfluktuation. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit familie  
bringen wertvolle kompetenzen ins unternehmen ein, die sie im fa-
milienalltag erworben haben. sie haben umgekehrt Anspruch darauf, 
vom alltäglichen stress der vereinbarkeit von familie und beruf so 
weit wie möglich entlastet zu werden. und dieser stress ist haupt-
sächlich ein Zeitstress. unsere berufswelt muss „Zeit für fürsorglich-
keit” (hans bertram) vorsehen. ein prägnantes beispiel dafür ist, dass 
rund 70 Prozent der Medizinstudenten heute frauen sind, die dem-
nächst in den kliniken nach halbtagsstellen fragen werden, um sich 
gleichzeitig beruf und kind widmen können. krankenhäuser müssen 
sich auf diesen kommenden bedarf einstellen. hier sind kreative lö-
sungen gefragt. und das gilt generell für viele unternehmen: Mit kon-
taktangeboten in der babypause, mit betriebskindergärten und at-
traktiven Arbeitszeitmodellen können sie ebenso effektiv zu einem 
familienfreundlichen klima beitragen wie der staat.
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nicht nur die unternehmen, auch behörden und bildungseinrichtun-
gen tragen dazu bei, dass bei allgemeinem Zeitwohlstand in Deutsch-
land für familien – zumal denen mit kleinen kindern – Zeitnotstand 
herrscht. vierzehn wochen schulferien stellen viele erwerbstätige el-
tern vor kaum lösbare Probleme. ganztagsschulen und behörden 
schließen am frühen nachmittag, wenn die eltern noch arbeiten. oft 
sind es knappe übergänge und enge Zeitfenster, die den familien 
große – und vermeidbare – Probleme bereiten. 

Ausblick: Auf dem weg zur tätigkeitsgesellschaft

Aus sozialethischer sicht geht es nicht um die ‚zeitoptimierte’, die  
effiziente familie. gesellschaftspolitisches Ziel muss die familien-
freundliche wirtschaft und gesellschaft sein, nicht die wirtschafts-
freundliche familie. was familien wirklich brauchen, ist ein sicher-
heits- und geborgenheitsnetz, das nicht vom staat, auch nicht von 
den unternehmen allein geknüpft wird, sondern an dem viele Ak-
teure beteiligt sind. Das ist der kern subsidiärer familienpolitik: sie 
schafft freiräume und federt die großen risiken ab, mit denen die 
gesellschaft junge familien nicht allein lassen darf. Aber sie schreibt 
keine lebensentwürfe vor. orientierungshilfen – und an denen man-
gelt es sicherlich – muss die gesellschaft selbst geben. Da sind die 
großen überzeugungsgemeinschaften gefragt, allen voran die kir-
chen. Auch lokale bündnisse für familie, Mehrgenerationenhäuser, 
familienstiftungen und familienbildungsstätten spielen hier eine her-
ausragende rolle. überhaupt steht die familie im Zentrum des bür-
gerschaftlichen engagement, und zwar in doppelter richtung: viel 
engagement geht von den familien selbst aus, familieninteressen 
fördern engagement. umgekehrt richtet sich viel engagement auf die 
familie. familienpatenschaften, ehrenamtliche hausaufgabenhilfe, 
das engagement von sportvereinen sind nur einige beispiele dafür, 
dass ein altes afrikanisches sprichwort in unserer hoch komplexen 
gesellschaft neuerlich aktuell wird: „um ein kind zu erziehen, 
braucht man ein ganzes Dorf.”
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Arbeit und bildung

Jörg-Dieter Gauger

„ ... symptom der unruhe unserer Zeit um die erziehung ist die  
intensität pädagogischen bemühens ohne einheit einer idee, die un-
absehbare jährliche literatur, die steigerung didaktischer kunst ...  
es werden versuche gemacht und kurzatmig inhalte, Ziele, Metho-
den gewechselt. ein Zeitalter, das sich selbst nicht vertraut, kümmert 
sich um erziehung, als ob hier aus dem nichts wieder etwas werden 
könnte.” 
(Karl Jaspers, Die geistige Situation der Zeit 1931)

wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches leben führen 
und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten (2 thess 3,11). 

Der funktionierende erwerbsarbeiter als dominierendes  
bildungsideal 

Die intensität der aktuellen Debatte um erziehung und bildung ist 
vergleichbar den Diskussionen der späten 60er- und 70er-Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts. ging es damals einerseits um anpas-
sende strukturreformen an wirtschaftliche und gesellschaftliche ent-
wicklungen der nachkriegsgesellschaft und andererseits um die Ab-
wehr einer neomarxistisch inspirierten kulturrevolution, so stehen 
heute ökonomische Motive für erziehung und bildung im vorder-
grund: Die durch innovative forschung, technik und Produktion zu 
sichernde wettbewerbsfähigkeit der wissensgesellschaft Deutschland 
angesichts eines globalisierungsprozesses, eine von PisA 2000 an-
gestoßene Qualitätssteigerung des deutschen schulwesens, durch 
ein ebenfalls zur effizienzsteigerung neu organisiertes hochschulwe-
sen und schließlich durch Maßnahmen, die die rekrutierung von Ar-
beitskräften angesichts der demografischen entwicklung sicherstel-
len. so ergibt sich eine unmittelbare beziehung zum thema Arbeit: 
durch bildung employability sichern und Menschen in Arbeit bringen.

wenn man heute politisch über bildung redet, meint man daher auch 
inhaltlich fast nur PisA (kraus 2011, 7-90), und das geht hand in 



hand mit der oeCD-hörigkeit von Politik, wirtschaft und Medien. Die 
oeCD ist ein wirtschaftsclub, daher misst PisA auch nur basiskom-
petenzen und deren lebensweltlichen Anwendungsbezug (transfer) in 
fächern, die einen ökonomischen sinn haben oder haben können: 
Mathematik, naturwissenschaften, anwendungsbezogenes Deutsch 
beziehungsweise anwendungsbezogene moderne fremdsprache (lite-
racy). traditionelle bildungsfächer wie Deutsch als begegnung mit  
literatur, geschichte, Musik, kunst, politische bildung, Philosophie 
oder gar religion sind PisA-untauglich. sie spielen in der bildungspo-
litischen Debatte höchstens dann eine rolle, wenn man sich, wie 
etwa von der Musik, leistungssteigerung erhofft oder die Defizite so 
gravierend werden, dass politische gefährdungen unterstellt werden, 
wie etwa bei den dünnen DDr-kenntnissen unserer Absolventen. 

schon im umgang mit PisA spiegelt sich die heute dominante „mo-
derne” bildungsidee. ihr Zweck ist der fremdbestimmt-funktionale, 
für den Arbeitsmarkt disponible Mensch, für den das bildungssystem 
instrumentalisiert werden muss: „Der ideale Mensch von heute muss 
funktionieren” (Zeh 2009). bildung hat also nicht mehr den primären 
sinn, aufzuklären und Persönlichkeit zu prägen, sondern einsatzfähig 
zu machen für Zwecke, die ökonomisch vorgegeben werden.1 eber-
hard von kuenheim (2011) kommt daher zu der Diagnose: „Man 
richtet [...] das bildungssystem auf das aus, was man für die bedürf-
nisse der wirtschaft hält. bildung wird funktional verstanden und 
ökonomischem nutzendenken untergeordnet. Mehr noch: Zuneh-
mend unterwirft man sich Zwängen als folge einer allgemeinen Öko-
nomisierung des lebens. Allenthalben – ob in kultur, Politik, wissen-
schaft und forschung, im gesundheitswesen und selbst im gesamten 
bereich der bildung – scheinen offenbar vergleichbare Anforderungen 
zu bestehen wie für unternehmen der wirtschaft. Allerdings fügt 
man sich dem nur widerwillig und wehrt sich gegen diese tendenzen. 
Man beklagt die Zwänge der wirtschaft, denen man unterworfen zu 
sein meint; das übergreifen der Ökonomie auf alle bereiche des le-
bens gehört zu den traumata unserer Zeit. indizien dafür finden sich 
in der sprache: Alle welt fordert investitionen in bildung, um die Zu-
kunft des landes zu sichern – zugleich wird das wort humankapital 
zum unwort des Jahres erklärt.”

wenn daher keine talkshow ohne das signalwort bildung auskommt, 
so verbindet man damit durchgängig die beseitigung von vorhande-
nen oder unterstellten Defiziten mit vor allem ökonomischen folgen. 
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Dafür hat im politischen Diskurs der letzten Jahre der begriff bildung 
eine quasi religiöse färbung und struktur angenommen: Dem weck-
ruf – wachet auf – zur metanoia, zur umkehr, weil uns gravierende 
weltweite ökonomische veränderungsprozesse bedrohen (globalisie-
rung, wissensgesellschaft, China2, indien, demografischer wandel, 
Migration, integrationsprobleme, Akademikermangel, facharbeiter-
mangel usf.) folgt der Anruf – niemand darf zurückbleiben –, die ver-
heißung – all das ist nur durch eine neue bildung zu bewältigen, weil 
unsere ressourcen in den köpfen liegen –, die hoffnung – mangelnde 
soziale gerechtigkeit ist durch bildung behebbar, die heilung – länge-
res gemeinsames lernen in der grundschule hilft beiden Problemen 
auf: Mehr in den köpfen und mehr soziale gerechtigkeit, – schließlich 
die erlösung – die gemeinschaftsschule, das längere gemeinsame 
lernen, das hilft aus allem übel und „siehe, es war alles neu”.

Daher hat es die bildungspolitik auch nicht mehr mit dem gebildeten 
zu tun, mit bildung als formung der Persönlichkeit und vergewisse-
rung seiner selbst in der welt, als selbstzweck und bürgerliches  
Distinktiv gegenüber Adel und unterschicht – bildungsbürgerlich ist 
hierzulande vielmehr negativ konnotiert –, sondern mit einem politi-
sierten bildungsbegriff, der eben diese quasi-religiöse erlösungsfunk-
tion erfüllen soll. bildungspolitik ist daher zugleich Qualifizierungs-, 
Arbeitsmarkt-, sozial-, integrations-, Präventions- usf. Politik, und 
das immer unter der Maxime, die wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 
auf den internationalen Märkten zu erhalten. Dadurch erfährt der 
immer schon randlose bildungsbegriff heute eine enorme Auswei-
tung: Alles ist bildung, was in irgendeiner form über lernprozesse 
wirkung, also Zuwächse an positiven verhaltensweisen, fertigkeiten, 
an wissen, an einsichten zugunsten dieses Ziels erreichen soll, 
handle es sich um den vierjährigen, frühkindliche bildung, handle es 
sich um basale Alphabetisierung von Zuwanderern, handle es sich 
um formen direkter instruktion oder um informelle selbstlernpro-
zesse, handele es sich um schulbildung oder um hochschulbildung, 
also irgendwann abgeschlossene Prozesse, oder um lebenslanges 
lernen, etwa über weiterbildung vor allem unter beruflichen Aspek-
ten. schließlich richtet der begriff bildung wiederum den fokus auf 
besondere Zielgruppen mit Problemen, um sie in den Arbeitsprozess 
integrieren zu können: risikoschüler, Jungen, Mädchen für techni-
sche oder ingenieurberufe, behinderte, Abbrecher3; auch die im poli-
tischen umgang so beliebte strukturdebatte: differenziert versus in-
tegriert, geht ja nicht nur auf mehr bildungsgerechtigkeit, sondern 
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auch auf die steigerung der lernleistung, wobei auch diese lernleis-
tungen wiederum unter einem ökonomischen Zweck steht: Zweifellos 
wäre die über PisA ausgebrochene hysterie geringer ausgefallen, 
wäre es nicht um den wirtschaftsstandort Deutschland gegangen, für 
den 15-Jährige mit unabgeschlossener bildungsbiografie und unter 
souveräner Missachtung der hierzulande üblichen form der schulbil-
dung in haftung genommen wurden. 

versuch weiterer systematisierung 

versucht man vor diesem hintergrund die verschiedenen kontexte,  
in denen der begriff bildung aktuell auftaucht, weiter zu systematisie-
ren, gerät man wegen dieser bandbreite des begriffs – allein bei 
google gibt es etwa 42 Millionen einträge – an grenzen. beschränkt 
man sich auf den ökonomischen Aspekt, so spielen hier zunächst die 
vielfältigen strukturdebatten hinein, die ja allesamt der effizienzstei-
gerung dienen sollen: da geht es um die einheitsschule, also um inte-
grierte systeme, für die es freilich keine validen wissenschaftlichen 
gutachten gibt4, oder um die weiterentwicklung eines differenzierten 
schulwesens, die Probleme des achtjährigen gymnasiums (susebach 
2011), die wirkungen der ganztagsschule oder, bezogen auf die 
hochschule, um bachelor und Master oder um die w-besoldung. Dann 
gibt es die verschiedenen Zeitstufen, mit denen sich bildung verbin-
det: frühkindliche bildung, schulbildung, hochschulbildung, weiterbil-
dung. oder nach berufsgruppen differenziert: bildung in der bundes-
wehr, bildung im betrieb usf. oder genderspezifisch, nach Jungen und 
Mädchen differenziert. (brinck 2010) schließlich geht es um kontexte, 
die bildung in der Zukunft verorten: bildung 2020, bildung 2030, 
sogar bildung 2040, bis 2050 hat man es offenbar bislang noch nicht 
geschafft. oder in bestimmten gesellschaftsformationen, wobei das 
mit „in” oder „für” verbunden werden kann: bildung in der wissens-
gesellschaft, in der informationsgesellschaft, in der Dienstleistungs-
gesellschaft, in der globalisierten welt oder jetzt gar, so der titel 
eines vortrags 2008, aber weiterhin brandaktuell: „in Zeiten der wirt-
schaftskrise” oder: bildung für die wissensgesellschaft, bildung für 
die informationsgesellschaft, bildung für die globalisierung und so 
fort. Dann gibt es noch jene bildungsdebatten, in denen bildung zwar 
vorkommt, die aber eher äußerlichen fragen gelten, der frage etwa, 
ob schüler morgens länger schlafen sollten, um lernfreudiger zu sein, 
oder schuluniformen tragen sollten, ob lehrer ihre schlabberpullis 
ablegen sollten und besser eine krawatte trügen. und schließlich jene 
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bildungsdiskussionen um und mit Personen, in den Medien besonders 
beliebt, vicky leandros und guildo horn melden sich bei PisA zu 
wort, die lehrer gelten sowieso als faul oder, wie kürzlich jemand he-
rausgefunden haben soll, sind nicht besonders intelligent, sonst würde 
man kein lehrer, oder die Debatten um faule Professoren, die man 
mit allen möglichen Anreizen ebenfalls zu höherer effizienz treiben 
will. würde man nun wiederum näher nachfragen, was unter bildung 
denn nun jeweils verstanden werden soll, so kann man es sich mit 
der Antwort zunächst sehr leicht machen, wenn man die verschiede-
nen ebenen unterscheidet: bildung in der bundeswehr richtet sich an 
den soldatenberuf und soll dafür fit machen, bildung im betrieb an 
den künftige facharbeiter. hier geht es also um mehr oder minder 
klar differenzierbare Anforderungsprofile, auf die spezielle bildungs-
maßnahmen vorbereiten sollen. bei den diversen strukturdebatten 
geht es um die äußeren rahmenbedingungen, von denen man sich, 
ob berechtigt oder unberechtigt sei dahingestellt, bessere bildungser-
folge verspricht. bei der Debatte um beteiligte Personen geht es zu-
meist um schuldzuweisungen, wenn Defizite auftauchen, lehrer, die 
nicht „professionalisiert” arbeiten oder Professoren, die nur an die 
forschung denken, die lehre vernachlässigen oder zu wenig betreuen. 

schwieriger wird es schon bei den stufen, weil es da um inhalte 
geht: was ist heute schulbildung, was hochschulbildung, was sollen 
sie konkret leisten, was soll dabei herauskommen? wie stellen wir 
uns den perfekten schüler, den idealen Akademiker vor? Aber die 
größten schwierigkeiten stellen sich bei der verortung in der Zukunft 
– bildung 2040 – oder in einer soziologisch bestimmten formation – 
bildung in der wissensgesellschaft – ein: Denn einerseits wird sugge-
riert, man könne das pädagogische Paradox überspringen, für eine 
Zukunft zu bilden, die wir gar nicht kennen (ladenthin 2004), wir 
wissen ja nicht einmal, wie es in Deutschland 2013 aussehen wird 
und wie die schuldenkrise sich wirklich auswirkt, und zugleich wird 
suggeriert, es müsse sich dringend etwas ändern, es müsse etwas 
neues kommen, weil mit dem gegenwärtigen bildungssystem eben 
diese Zukunft nicht bewältigbar sein soll, was ja letztlich bedeuten 
würde, dass sie als machbar gilt, wenn man nur entsprechend steu-
ert. Aber was muss sich denn jetzt jeweils ändern? nehmen wir als 
beispiel das bekannte Motto „fit für die moderne wissensgesell-
schaft”. Meint man damit mehr als die simple und daher sicher zu-
treffende tatsache, dass wirtschaftliche konkurrenzfähigkeit immer 
höherqualitativer forschung und entwicklung bedarf, um wohlstand 
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und sozialstaat zu halten? brauchen wir also einfach nur mehr wis-
sensarbeiter: naturwissenschaftler, ingenieure und techniker? oder 
erzwingt sie auch in der breite und nicht nur zwecks humankapital-
produktion andere, vielleicht höhere Anforderungen an eine zeitge-
mäße und zugleich zukunftsfeste bildung? worin bestehen die?5 gibt 
es noch so etwas wie einen kern an grundbildung, an dessen funda-
ment sich alles weitere anschließen ließe, oder benötigen wir völlig 
neue kompetenzkataloge? umfasst neu wiederum mehr als nur bes-
seres englisch oder mehr interkulturelle kompetenz? oder wie jetzt 
an schulen angeboten Japanisch oder Chinesisch? und warum ei-
gentlich noch französisch oder gar latein? vielleicht benötigen wir 
auch neue Persönlichkeitsstrukturen, flexibel, mobil, disponibel, all-
zeit lernbereit? wie viele Menschen sind dafür geeignet, wen können 
wir mitnehmen, was ist mit den Zurückbleibenden, der bekannten  
risikogruppe von um die 20 Prozent, die auch nach neun Jahren 
schule nicht ausreichend alphabetisiert sind? und welches Angebot 
wo und wie verzahnt: im kindergarten, in der schule, in der hoch-
schule, in der weiterbildung? und wie passt es schließlich dazu, dass 
die wissensgesellschaft nach der „generation golf” und der „genera-
tion Praktikum” jetzt auf die „generation Doof” treffen soll und es als 
„cool” zu gelten scheint, sich stolz mit dem „schlechtesten Zeugnis 
Deutschlands” in der „bild-Zeitung abbilden zu lassen. fragen über 
fragen.

insofern führt nur eine betrachtung dessen weiter, was der begriff 
bildung schärfer gefasst bedeutet hat und heute (wieder) bedeuten 
sollte oder könnte. Dazu bedarf es eines kurzen rekurses auf die 
deutsche bildungsgeschichte, verbunden mit der frage, inwieweit 
das geistige fundament der christlichen Demokratie, das christliche 
verständnis vom Menschen, mit dem hier skizzierten, an ökonomi-
scher brauchbarkeit für Arbeitsprozesse orientierten bildungsver-
ständnis kompatibel ist. letztere frage hängt schon daran, wie man 
Arbeit definiert: ist damit jede form bewirkender oder schaffender 
tätigkeit gemeint, also der Ackerbau ebenso wie die bedienung von 
Maschinen oder das Managen eines betriebes, die erziehung von kin-
dern oder das verwalten des haushalts, das verfassen einer Abhand-
lung über Arbeit ebenso wie das lernen in der schule? wäre alles 
menschliche tun gemeint, also ein anthropologisches grundmuster 
(wann ist der Mensch denn wirklich untätig), wäre der begriff ebenso 
randlos wie der bildungsbegriff im aktuellen gebrauch. Daher müs-
sen wir uns über den hier zugrundeliegenden Arbeitsbegriff ebenso 
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verständigen wie über die frage der bewertung dieses Arbeitsbe-
griffs, zumal der begriff je nach betrachtungsweise, theologisch, phi-
losophisch, soziologisch, ökonomisch, unterschiedliche bewertungen 
erfährt. Die frage nach der kompatibilität hängt aber auch daran, ob 
sich bildung darin erschöpft, nur für employability zu sorgen. 

Die abendländische tradition: Zwei bewertungen von Arbeit

Die abendländische tradition zur bewertung von Arbeit ist grob diffe-
renziert zwiespältig, obwohl jede gesellschaftsformation, von den 
sumerern angefangen, auf Arbeit (und Arbeiter) angewiesen ist. 
Aber es ist auch unübersehbar, dass am Anfang der europäischen li-
teraturtradition sich zwei Arbeitsformen und -bewertungen gegen-
über stehen. Zunächst die handarbeit als erwerbsarbeit zur siche-
rung des lebensunterhalts: Da erscheint der kleine bauer, wie ihn 
hesiod verkörpert, der in Askra, einem kleinen Dorf in boiotien, den 
Acker bestellt und der in seinem lehrgedicht „werke und tage” um 
700 v. Chr. nicht nur erfahrungsgesättigte Anweisungen für den er-
folgreichen landbau etwa durch Ausnutzung der richtigen Jahreszeit 
erteilt, sondern damit auch das hohelied dieser Arbeit verbindet: 
göttergefälligen wohlstand erreicht man nur durch harte Arbeit, und 
nicht, wie hesiods bruder Perses, durch rechtsverdrehung und kor-
ruption der Mächtigen. Dagegen betont die Adelswelt, wie sie sich in 
homers ilias spiegelt, das gegenteil. Dort arbeitet man nicht selbst 
auf dem feld (dass odysseus dies getan haben soll, ist teil einer An-
ekdote über vorgespielten wahnsinn), sondern ist nutznießer jener 
Arbeit, wie sie hesiod beschreibt. Das angemessene Metier des Adli-
gen ist der sportliche wettkampf oder der krieg, er beweist seine 
stellung im Zweikampf und beim erlegen möglichst vieler und vor 
allem namhafter gegner. Ansonsten betätigt er sich höchstens mu-
sisch, bekanntlich schlägt Achill die lyra, oder als rhetor vor der ver-
sammlung der soldaten, der die Menge zu irgendetwas überreden 
will, also als führungsfigur. Diese form von Arbeit hängt zwar auch 
mit erwerb zusammen, nämlich mit beutemachen, aber die eigentli-
che erwerbsarbeit zur sicherung der lebensgrundlagen, etwa die 
ausgedehnte schweinezucht auf odysseus gut, obliegt hier dem 
sklaven eumaios, neben dem noch Mägde eigens erwähnt werden, 
also frauenarbeit im haushalt vorausgesetzt wird. natürlich setzt die 
erfolgreiche Ausübung der genannten Arbeitsformen – neben dem 
kämpfer und dem bauern erscheinen dann noch ärzte, handwerker, 
seher und sänger – lern- und daher bildungsprozesse voraus, die 
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für die entsprechende tätigkeit qualifizieren, daher gehören zeitüber-
greifend berufsbezogene Qualifizierung und auf diese weise erwor-
bene Qualifikationen (man könnte auch modern kompetenzen sagen) 
zu jeder form von bildungsbegriff. es ändern sich nur die rahmendin-
gungen, in denen man lernt (vom nachahmenden lernen im verwand-
tenkreis zur modernen berufsbildung im betrieb und/oder in (voll-
zeit-)schulen), es ändern sich die notwendigen kompetenzen, so dass 
manche verloren gehen (man denke etwa an restaurierungsarbeiten 
und die notwendige wiederentdeckung alter handwerkformen), mit 
dem Aufkommen der arbeitsteiligen gesellschaft, der neuzeitlichen 
wissenschaft und den darauf abgestellten modernen schulen und 
universitäten seit dem 19. Jahrhundert wandeln und vermehren sich 
notwendige kompetenzen für eine erfolgreiche beruflichkeit, aber der 
grundsatz: bildung muss (auch) entsprechend qualifizieren, bleibt. 
Auch die Zielgruppen werden sukzessive erweitert, insbesondere um 
die frauen, während früher durchaus übliche kinderarbeit jedenfalls 
hierzulande verpönt ist. Zwar gab es schon in der Antike Mädchenbil-
dung, aber die war auf die ehe ausgerichtet; die integration von 
frauen in den außerhäuslichen Arbeitsmarkt hat sich seit ende des 
19. Jahrhunderts permanent verstärkt, heute gilt sie im vergleich zur 
familienarbeit geradezu als erwünscht, zumal frauen im Durchschnitt 
bessere formalabschlüsse erreichen als Männer.

neben berufs-/tätigkeitsbezogener Ausbildung gehört die Zusam-
mengehörigkeit von bildung und erziehung auch in diesen kontext, 
und hier spielt die familie immer noch eine ganz entscheidende rolle 
(spanke 2011, 474-491). Denn wissen/einsicht führt noch nicht zu 
entsprechendem handeln. Daher braucht die gewöhnung an (erzie-
hung zu) bestimmte(n) einstellungen, die eben dieses „danach han-
deln” befördern. Die erziehung zu leistungswillen und damit zum 
willen, sich selbst zu unterhalten und nicht alimentieren zu lassen, 
sondern alle erreichbaren Chancen zu nutzen (und Deutschland ist 
und bleibt eine „Chancengesellschaft” (gropp 2010), allerdings gilt 
immer noch: „wo ein wille ist, ist auch ein weg” und „Jeder ist sei-
nes glückes schmied”), bedarf zugleich der erziehung zu Arbeitstu-
genden, die berühmten sekundärtugenden, wie Disziplin, fleiß, 
sorgfalt, Pünktlichkeit und zivilisierten umgangsformen (früher kin-
derstube genannt), die ein gedeihliches Zusammenarbeiten mit an-
deren erst ermöglichen. und das ist grundsätzlich keine frage von 
arm oder reich. sondern das Problem eines offenbar zerbrochenen 
erziehungskonsenses in unserer gesellschaft.
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Das christliche Paradigma

Die trennung zwischen Arbeitsformen (krüger 1971, 613-669), die 
als eines Mannes von stand für würdig befunden werden, und jenen 
erwerbsorientierten handarbeitsformen, die von niederen klassen 
ausübt wurden, zieht sich durch die Antike. kontemplation erscheint 
bei Aristoteles als höchste form menschlicher existenz und mit dem 
eindringen griechischen geistes seit der Mitte des zweiten Jahrhun-
derts vor Christus ist das Differenzierungskriterium das otium cum 
dignitate des römischen noblen im gegensatz zur produzierenden 
klasse, die den unterbau für diese höheren betätigungen lieferte. 
„Arbeit und tugend schließen sich gegenseitig aus”, so Aristoteles, 
und Cicero übernimmt, dass „die handwerker einen niederen beruf 
ausüben” (Aristot. Pol iii 5, 1278a20; Cicero De officiis i 150). Zwar 
preisen vergils georgica in bewusster nachfolge hesiods das landle-
ben, aber es ist die idealisierte idylle, die dort geschildert wird und 
ist zugleich augusteische restaurationspropaganda und Preis altrömi-
scher werte: nur deshalb dürfte auch Papirius Cursor zur verdeutli-
chung altrömischer werte bei der feldarbeit zum Diktatorenamt be-
rufen worden sein. labor improbus – Arbeit ein übel, und daher sind 
auch die Arbeitsbegriffe immer mit leid verbunden: ponos, 
mechthos, athlos, labor.

natürlich bedurfte es dazu nicht nur grundlegender Qualifikationen 
(elementartechniken) wie lesen, schreiben und rechnen (heute 
kommt der Computer hinzu), sondern auch gymnastischer und musi-
scher bildung, schließlich einer Allgemeinbildung (griech. paideia), 
die im Dienste vor allem der rhetorik stand, geschichte, Philosophie, 
literatur und naturwissenschaften umfasste und sich an als kano-
nisch geltenden Autoren schulte. Das Christentum integrierte diese 
heidnische, klassische bildung, ordnete sie allerdings der religiösen 
bildung sowohl unter wie auch zu.

Allerdings verband sich mit dem Christentum unter integration jüdi-
scher tradition eine aufwertende bestimmung produktiver Arbeit: 
schon Adam wird die Pflege des gartens eden übertragen, nach der 
vertreibung aus dem Paradies wird feldarbeit „im schweiße des An-
gesichts” dem Menschen auferlegt, ist also gottes gebot und gottes 
strafe, Jesus selbst dürfte „bauhandwerker” gewesen sein (hoppe 
2011, 92-103), seine entourage bestand aus handarbeitern oder 
verachteten berufen (Zöllner), Paulus, der immer wieder auf seine 
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eigene Arbeit und den dadurch verdienten lebensunterhalt als vor-
bild verweist und den extremen satz formuliert: „wer nicht arbeitet, 
soll auch nicht essen” (2 thess 3,10), war Zeltmacher. biblisch ist 
zudem noch die arbeitsethische weisung, dass die Arbeit ihres loh-
nes wert sein solle, also man den gerechten lohn dafür zahlen 
müsse, man aber der Arbeit auch nicht verfallen dürfe, sondern Dis-
tanz halten müsse von den gütern und werten dieser welt (vgl. Mt 
6,33), wobei nur bestimmte tätigkeiten mit dem Christentum unver-
einbar waren beziehungsweise mit Auflagen versehen wurden etwa 
die Arbeit als theaterschauspieler, gladiator, Magier.

Auch wenn sich die gewichte später immer wieder in richtung der 
vita contemplativa verschieben (was der geistlichkeit naturgemäß 
bequemer erschien), grundsätzlich gilt die wertschätzung der pro-
duktiven Arbeit in der frühen kirche und im Mittelalter bis hin zur  
reformation, wie sie sich ja auch im mönchischen ideal des ora et  
labora wiederfindet (Prügl 2011, 104-113).

während in der renaissance sich der Akzent wieder in richtung auf 
das antike ideal verschiebt, erhält mit luther die Arbeit eine neue 
sittlich-religiöse würde: nicht weltflucht ist angesagt, sondern die 
radikale überwindung der welt in der welt selbst. Durch verwurze-
lung und bewährung in der profanen Arbeitswelt wird Arbeit zu got-
tes berufung und daher zum gottesdienst: gewissenhafte und treue 
berufserfüllung und zugleich innerweltliche Askese werden zur ver-
pflichtung vor gott (reble 1960, 74-85). Damit setzt jenes protes-
tantische Arbeitsethos ein, das im Calvinismus verschärft bei Max 
weber ausführlich behandelt wird (ferguson 2011,381-433; stoll 
2011, 115-125). Diese linie lässt sich über die reformierten und  
orthodoxen, über Pietismus und Aufklärung, aber auch über den li-
beralismus des 19. Jahrhunderts ziehen und scheint in der katholi-
schen soziallehre wieder auf. Arbeit erhält den rang vor dem kapi-
talbesitz als unmittelbarer Ausfluss der menschlichen natur. Die 
Arbeit ist kein bloßes technisches Mittel, sie ist ein menschlicher wert 
und hat bedeutung für die menschliche kommunikation und gemein-
schaftsbildung. in gaudium et spes (Art. 67) beruft man sich auf 
Jesus, der, „indem er in nazareth mit eigenen händen arbeitete, der 
Arbeit eine einzigartige würde verliehen hat” (nothelle-wildfeuer 
2011, 127-137; hoppe 2011, 127-137). nicht weiter vertiefen brau-
chen wir in diesem kontext rein ökonomische überlegungen (Adam 
smith, ricardo: Arbeit als wichtigster Produktionsfaktor vor kapitel 
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und boden) und die infolge der katastrophalen Arbeitsbedingungen 
in der industrialisierung entstehenden sozialistischen und kommunis-
tischen bewegungen (Marx), die in der wertschätzung der Arbeit und 
des arbeitenden Menschen letztlich zusammengehen. 

Auch ein jetzt staatliches schulwesen (vorher Dom- und klosterschu-
len) erhält durch die reformation einen wichtigen schub, auch wenn 
der gedanke einer allgemeinen volksbildung erst im 17. Jahrhundert 
aufkommt, zumal Philipp Melanchthon den rein soteriologischen 
Zweck (heilsvermittlung) mit humanistischem bildungsgut zu verbin-
den wusste, und dort nicht nur auf die theologie, sondern auch auf 
weltliche berufe vorbereitet werden sollte, also „nützlich” erzogen 
werden sollte, und zwar „knaben und auch Mädchen” zu „geschickten 
Männern und frauen” (luther 1931, 362363).

Zwar ist Arbeit heute säkularisiert, der soteriologische impuls ver-
schwunden, aber es scheint doch insofern ein erbe zu geben, als er-
werbsarbeit durch beruf immer noch die höchste wertschätzung er-
fährt gegenüber anderen Arbeitsformen. Das „lob der faulheit”, gar 
das „recht auf faulheit” ist gesellschaftlich geächtet und bedarf der 
permanenten rechtfertigung. hartz-iv-karrieren mögen einem be-
troffenen da und dort sogar als erstrebenswert erscheinen, die Politik 
tut alles, sie in lohn und brot zu bringen; Müßigkeit als aller laster 
Anfang gilt sogar für ruheständler, für die kürzlich der gedanke de-
battiert wurde, ein soziales Pflichtjahr zu verordnen. Daher geht es 
nicht um das anthropologische grundphänomen Arbeit, als tätiges 
leben, als Praxis im weitesten sinne, es geht um erwerbsarbeit oder 
in der Alterversorgung gleichgestellt mit erziehungsarbeit.

nun steht außer frage, dass teilhabe an erwerbsarbeit für den groß-
teil unserer bevölkerung lebensnotwendig bleibt, gleichgültig ob es 
sich vornehmlich um hand- oder white-Collar-Arbeit handelt (letztere 
wird allerdings weit höher geschätzt als Arbeit im blaumann), dass 
die meisten Menschen sie als wertvolles gut betrachten, schon der 
kommunikation und des sozialen status wegen, dass der wandel der 
Arbeitswelt zu immer differenzierter Arbeitsteilung, spezialisierung, 
hochtechnologisierung, internationalem wettbewerb auch entspre-
chende (in der breite wie auch in der höhe) Qualifikationen/kompe-
tenzen erfordert, um in dieser modernen Arbeitswelt mithalten und 
zugleich jene teile der bevölkerung angemessen alimentieren zu kön-
nen, die nicht am Arbeitsprozess teilhaben (kinder, Alte, kranke, Ar-
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beitsunwillige usf.), dann leuchtet unmittelbar ein, dass ein modernes 
bildungswesen, komplementär dazu die leistung der familie, diese 
notwendigen Qualifikationen/kompetenzen einem möglichst großen 
teil der bevölkerung von der kindheit an (frühkindliche bildung6) bis 
ins Alter (weiterbildung/lebenslanges lernen) vermitteln, das heißt: 
die entsprechenden Angebote bereitstellen muss, um diesem ökono-
misch überlebenswichtigen Anspruch gerecht zu werden. 

eine kleine Problemsammlung

es ist allerdings auch nicht zu leugnen, dass hier aktuelle Probleme 
bestehen, und man kann sie jeden tag der Presse entnehmen; daher 
nur eine kleine Auswahl. Debattiert werden die lernumwelten in  
maroden schul- und seminargebäuden und immenser unterrichts-
ausfall7, die eher die gesellschaftliche wertlosigkeit von bildung sug-
gerieren, die verdrängung der lesekultur durch ikonisierende, kon-
zentrationsstörungen und kurzzeitgedächtnis fördernde vermittler 
(fernsehen/Computer), aber auch die mangelnde Präsens eines „di-
gitalen klassenzimmers (becker/hegg 2010), bei dem es natürlich 
auf den lehrer ankommt (becker 2010), die überforderung durch 
„eltern unter Druck”, wie es in einer studie der kAs heißt, die selbst 
überfordert sind (thimm 2011) und immense nachhilfekosten auf-
bringen8, „die verweiblichung” in kindergarten und grundschule9, das 
öffentliche Ansehen der lehrer, die als „bildungsvorbilder” demon-
tiert wurden (frasch 2009), mit den entsprechenden konsequenzen 
bei lehrerbildung (kaube 2011; rubner 2010) und elternverhalten, 
die heute zum glück wieder fragwürdig gewordenen „Methoden” mit 
„reformpädagogischem” Anstrich (oelkers 2010; schmoll 2010; graf 
2010; kraus 2010; tenorth 2010; thomas 2010) wie etwa beim er-
satz eines sinnvollen frontalunterrichts durch den „kult des selbst” 
bis hin zu unbewältigbaren betreuungsrelationen, in verruf gerate-
nen Promotionen (schmoll 2011) oder zu einer besoldung von hoch-
schullehrern, die nun wahrlich nicht motivationsfördernd ist. (schmoll 
2011) oder jene Probleme, die ein divergierender föderalismus (der 
im grundsatz zu bejahen ist) und eine überzogene föderalismusre-
form mit sich bringen (Anbuhl und habeck 2011; schmoll 2010) und 
die die forderung nach einem „Deutschland-Abi” fördern10 (was sPD/
grüne mit sicherheit nicht mitmachen werden). 

Die klassengröße hat keinen einfluss auf die schülerleistung (bos 
2010), ebenso wenig der finanzielle Aufwand11, die ganztagsschule 
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scheint sich zu bewähren (schmoll 2010), sollte also ausgebaut wer-
den, ob das gleiche auch für die bildungscard gilt, sie alle bildungs-
verweigernden oder daran desinteressierten Zielgruppen erreicht, die 
dies nötig hätte, muss offenbleiben12, Ziffernnoten sind wie immer 
schon umstritten (Jimenenz 2010), der Drang nach privaten bildungs-
angeboten nimmt stetig zu (gerber 2010; grabitz 2010), vor uns liegt 
eine intensive inklusionsdebatte, hierzulande wie üblich nach dem 
Prinzip des alles oder nichts geführt13. Die „Deutschenfeindlichkeit” 
muslimischer schüler wird sogar von der berliner gew registriert 
(Mönch 2010; Preuß 2010), das bAfÖg ist sicher reformbedürftig 
(etwa teilzeitstudium Che (2009)), das studienkreditprogramm ist 
ebenso wenig richtig angelaufen (scheele 2010) wie ein nationales 
stipendienprogramm, aber die begabtenförderungswerke haben im-
merhin einen bemerkenswerten Aufwuchs erfahren; je nach politi-
scher konstellation werden die studiengebühren (derzeit nur noch in 
vier ländern erhoben) weithin abgeschafft, obwohl ein studierhemm-
nis nicht festgestellt werden kann (Michler 2011), die bologna-reform 
wird immer noch „entschlackt”. Manches hat sich allerdings auch als 
überzogen herausgestellt, so der vielfach beschworene brain-drain, 
den es so gar nicht gibt (locke 2010), aber immerhin verbleiben 
immer mehr ausländische Absolventen in Deutschland (kunst 2010), 
oder ist im bereich der kuriositäten anzusiedeln, wie die forderung, 
die schulen sollten Comics als unterrichtsmedium nutzen, schulbücher 
sollten ihre Zeilen reduzieren, weil zu lange das lesen erschwerten 
(Pöppel 2010), die von der „Piratenpartei” geforderte „rauschkunde”,14 
die „bundesuniversität” nach Auslaufen der exzellenz-initative15, und 
dazu wird man auch die Abschaffung des Diploms zu rechnen haben 
(trauthig 2010). ob man „glück” wirklich lernen kann, sei dahinge-
stellt.16 offen bleibt, ob das geld, das durch die demografische ent-
wicklung frei wird, wirklich im system verbleibt; zu begrüßen ist si-
cher, dass im Ausland erworbene Abschlüsse leichter anerkannt 
werden (Astheimer 2010; rasche 2011). Jedenfalls: schulpolitiker  
will auch niemand mehr werden (spiewak 2011).

Aber es gibt noch tiefer liegende Probleme. Denn all dem sekundiert 
ein allen deutschen bildungsdebatten zugrundeliegendes aufkläre-
risch-optimistisches Menschenbild, das schon dem kind zugeschrie-
ben wird und die Dynamisierung des begabungsbegriffs: Der stets 
lernbereite, sich selbst motivierende und kontrollierende, neugierige, 
wissensdurstige schüler, der nur durch falsche rahmenbedingungen 
(familie/lehrerschaft/falsche strukturen) die lust an der schule 
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immer weiter verliert und dem lernen daher keinen spaß macht, 
dessen naturwüchsige lernlust daher durch abwechslungsreiche Me-
thoden bei laune gehalten werden muss – Methodenfetischismus hat 
man das einmal genannt. und der zwar nicht grenzenlos, aber doch 
zu einem nennenswerten Anteil durch entsprechende lernsituatio-
nen, „kompensation”, „soziales lernen”, „individuelle förderung” 
usw. „begabbar” ist, auch wenn der naturwissenschaftlich argumen-
tierende pädagogische Anthropologe Dieter neumann lapidar fest-
stellte: „für eine ‚tabula-rasa’-Anthropologie, die behauptet, dass im 
wesentlichen Milieu, erfahrung und lernprozesse über begabungs-
strukturen entscheiden, stehen keine wissenschaftlichen beweismit-
tel zur verfügung.”17 Der Aufwertung der schülerrolle korrespondiert 
die Abwertung der lehrerrolle, die ebenfalls in den späten 60er-Jah-
ren einsetzt, unterstützt durch die stimmungsmache in Medien und 
Politik, zumal sich viele über ihre kinder betroffen fühlen konnten. 
Damit entfallen mögliche bildungsvorbilder. 

Mag man auch kulturkritische klagen über die „Missachtung des 
geistes” oder die „geistlosigkeit” (botho strauß) unserer gesellschaft 
für übertrieben halten, unbestreitbar ist, dass sich bildungsmissach-
tende einstellungen weit verfestigt haben: Das verschwinden bil-
dungsbürgerlicher schichten und damit entsprechender „vorbilder” 
(Posener 2010), auch und gerade in den eliten (die hier immer maß-
geblich waren); der schon erwähnte fortschreitende öffentliche  
Autoritätsabbau der bildungsvermittler (lehrer, Professoren); das in-
teresse von Politik und familien nur an statistisch gesteigerten for-
malabschlüssen, die „systematische stigmatisierung der Anstren-
gungskultur” (lenzen; baumert 2011); die illusion, man könne durch 
das bildungswesen soziale unterschiede beseitigen (schmoll 2011; 
kloepfer 2010) (auch wenn hier sicherlich verbesserungen möglich 
sind (schmoll 2011)); die verwechslung von wissen mit information, 
von lernprozessen mit freizeitgestaltung: statt geistiger, physischer 
Anstrengung, statt selbstmotivation lernen als event; die selbstbe-
schränkung höchstens auf das, was vorgesetzt wird (schüler/student 
als kunden); die verengung auf das ich (ich, sofort, alles), der  
eigenweltbezug (was soll mir Mozart?); die kombination von selbst-
überschätzung. gegenwartsbezogenheit (Mir geht es gut) und wohl-
standsgefühl (das geld ist ja da). bildung wird nicht „erstgenom-
men”, es scheint vielmehr geradezu chic zu sein, in straßenslang zu 
kommunizieren und sich möglichst dumm in Medien zu präsentieren: 
„ich habe das schlechteste Zeugnis Deutschlands”.

231



Dennoch: das system funktioniert – jedenfalls formal

Diese Problemsammlung müsste eigentlich ein schlechtes licht auf 
unser bildungswesen werfen, aber da das ganze bekanntlich mehr 
ist als summe seiner teile, ist auch festzuhalten, dass das system 
formal für etwa 80 Prozent unserer jungen Menschen funktioniert, sei 
es über die berufsbildung (bei der immer mehr auch studium ohne 
Abitur möglich wird (heinrich 2011)), sei es über den schul- und 
hochschulbereich, was den bestand an entsprechenden formalab-
schlüssen angeht. Das gesteht auch die oeCD zu, zumal sich auch 
Deutschland seit den 1970er- und verstärkt seit den 1990er-Jahren 
auf den weg der steigerung der Akademikerzahlen begeben hat. Das 
hat im wesentlichen zwei gründe, die in die deutsche bildungsge-
schichte der 1960er-Jahre zurückverweisen: 

(1) bis in die 1960er-Jahre hielt sich ein parteiübergreifender grund-
konsens nicht nur in der frage der gliederung des schulwesens und 
der einschätzung der unterschiedlichen bildungswege durch die un-
terscheidung volkstümlicher (oder ähnlich) praktischer und wissen-
schaftlicher bildung, die einer kleinen Zahl zur studiumsvorbereitung 
vorbehalten blieb. in der frage bildungsrelevanter inhalte orientierte 
man sich ebenfalls an weimar. Dabei blieben durchgreifende verän-
derungen, etwa der flächendeckende Ausbau der realschule, system-
immanent. Aber ende der 50er-Jahre setzten entwicklungen ein, die 
dieses noch traditionelle verständnis von bildung und erziehung 
grundlegend verändern sollten: sputnik-schock, rasante technisie-
rung und Automatisierung, die befürchtete technologische rückstän-
digkeit europas gegenüber den usA und das versiegen von aus der 
DDr geflohener fachkräfte durch den Mauerbau 1961 förderten bil-
dungsökonomische und damit bildungsplanerische Ansätze (zu nen-
nen etwa friedrich edding): Die unterstellte korrelation zwischen  
bildungsinvestitionen in humankapital und volkswirtschaftlicher Pros-
perität setzte der religionsphilosoph georg Picht mit seinem warnruf 
vor der drohenden „deutschen bildungskatastrophe" 1964 öffentlich-
keitswirksam um und verband sie mit der forderung nach „verdoppe-
lung der Abiturientenzahl”. (2) Parallel dazu wurde die schule als so-
zialpolitische einrichtung entdeckt und bildung zur sozialen frage des 
20. Jahrhunderts erhoben. schon 1957 formulierte der soziologe 
helmut schelsky: „Die schule als primäre, entscheidende und nahezu 
einzige soziale Dirigierungsstelle für rang, stellung und lebenschan-
cen des einzelnen in unserer gesellschaft: das scheint mir der kern 
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der sozialen frage der schule von heute zu sein.” 1963 erklärte bun-
deskanzler ludwig erhard (CDu) in seiner regierungserklärung, es 
müsse dem deutschen volke bewusst werden, dass die Aufgaben der 
bildung und forschung für unsere Zeit den gleichen rang besäßen 
wie die soziale frage im 19. Jahrhundert. 1965 hat der soziologe ralf 
Dahrendorf den sozialen Akzent unter dem titel „bildung ist bürger-
recht” einer breiten Öffentlichkeit vermittelt.

seitdem halten sich zwei Ansprüche an das bildungssystem: es 
müsse möglichst viele junge Menschen zu möglichst hohen formal-
abschlüssen führen und zugleich bildungsgerechtigkeit herstellen, 
seit 2000 verschärft durch PisA und das Migrantenproblem. richtig 
ist sicher, dass begabungsreserven nicht ausgeschöpft wurden (aller-
dings verwies „reserve” noch auf grenzen der Ausschöpfbarkeit). 
hinzu kommt der verweis darauf, Deutschland könne sich von der  
internationalen Praxis nicht abkoppeln und die deutsche wirtschafts-
kraft sei von hohen Abiturienten- und Akademikerquoten abhängig. 
obwohl diese behauptung von der oeCD und deutschen wirtschafts-
instituten suggestiv vorgetragen wird, bleibt sie natürlich unbeweis-
bar (kaube 2010): hat die steigerung der hochschulzugangsberech-
tigung von sechs auf 45 Prozent seit 1966 das wirtschaftswachstum 
entsprechend beflügelt, das in den vergangenen drei Jahren trotz 
steigender Abiturientenzahlen zwischen sechs Prozent minus und 
jetzt 1,5 plus schwankte? so einfach kann der Zusammenhang je-
denfalls nicht sein, den man hier gerne konstruiert, zumal ja auch 
niemand weiß, wie der bachelor auf Dauer in der realität angenom-
men wird. hier wird ja derzeit auch nur mit dem „Prinzip hoffnung” 
operiert (bös 2010; schmoll 2010; sommer 2011; bopp 2011).

oder hat sich nicht vielmehr die Zahl akademischer Positionen nach 
unten erweitert? Der jüngste einfall der eu-kommission, auch kran-
kenschwestern und hebammen bräuchten Abitur, weist ebenso in 
diese richtung wie die beobachtung, dass auch immer mehr hand-
werksberufe auf Abiturienten zurückgreifen.

Allerdings nahm man damit in kauf, dass immer mehr junge Men-
schen später in den beruf eintreten (was sich auf die Alterversiche-
rung auswirken wird), dass die früher (und im süden auch heute 
noch) funktionierenden systeme hauptschule/realschule oder haupt-
schulbildungs-/realschulbildungsgang durch den Creaming-effekt 
immer mehr an Akzeptanz verloren haben, die hauptschule auch 
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systematisch und bewusst schlecht geredet wurde (günter 2010), 
obwohl sie gut geführt für eine bestimmte schülerklientel immer 
noch der beste weg ist und Jürgen baumert nur 16,4 Prozent aller 
hauptschulen zu den „Problemschulen” zählt (vitzthum 2011; braun 
2011; weiguny 2011). konkret bedeutet das, dass wir nur noch wei-
ter nach oben expandieren können, wobei nach oben weisende ume-
tikettierungen (zum beispiel werkrealschule oder realschule plus) 
auch suggerieren, man habe damit den hauptschüler abgeschafft. 
Zugleich gerät das erfolgreiche system der berufsbildung (Abelshau-
ser 2010), dem wir im europäischen vergleich die geringste Jugend-
arbeitslosigkeit verdanken, bei dem die betriebe jetzt selbst nach-
hilfe für neulinge entwickeln (hoffmeyer 2010; hildebrand; von 
borstel 2010; rieble 2010) und deren gleichwertigkeit zur akademi-
schen bildung wir immer so gerne betonen, in anderen ländern teil-
weise in die hochschulen integriert, auch hierzulande immer mehr in 
eine konkurrenzsituation zur hochschule, zumal diese quantitative 
entwicklung noch steigerungsfähig ist: in Japan haben bekanntlich 
96 Prozent die hochschulzugangsberechtigung und in england kann 
man jetzt bei Mc Donalds das Abitur erwerben. 

Derzeit verfügen etwa 45 Prozent eines Jahrgang über eine hoch-
schulzugangsberechtigung mit steigender tendenz18, wir haben 2,4 
Millionen studierende, zum wintersemester 2012 haben über 515.000 
Abiturienten ihr studium begonnen, eine steigerung um 16 Prozent 
gegenüber 2010, auch verbunden mit einer deutlichen Zunahme der 
studierenden in den technischen Disziplinen (elektrotechnik 22 Pro-
zent, Maschinenbau 21 Prozent, informatik 18 Prozent, bauingenieur-
wesen 23 Prozent); im gegensatz zu vielfältigen klagen rangieren  
naturwissenschaftlich-technische Disziplinen (ingenieure, Maschinen-
bauer, informatiker, Mathematiker) unter den ersten sieben (männ-
lich) beziehungsweise ersten Zehn (weiblich) auf der beliebtheits-
skala, übertroffen nur vom run auf die wirtschaftswissenschaften 
(soldt 2011). Die kMk rechnet damit, dass die studierendenzahlen 
infolge steigender studierneigung und doppelter Abiturjahrgänge bis 
etwa 2015 auf bis zu 2,7 Millionen zunehmen werden (von knapp 
unter zwei Millionen im wintersemester 2006/2007). ob und inwie-
weit die hochschulen dafür personell und finanziell ausgestattet sind, 
diese Zahlen sinnvoll zu bewältigen, und ob die infrastruktur aus-
reicht (Mensa, wohnung, Zulassung (schultz 2011) etc.) ist allerdings 
ebenso eine offene frage (schmoll 2011; bartsch/brandt 2011, 38), 
wie die vermutung nicht grundlos ist, dass diese höheren Zahlen, im-
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merhin eine steigerung um 400 Prozent seit 1966, nicht durch einen 
entsprechenden intelligenzsprung, sondern vor allem auf kosten per-
manent abgesenkten niveaus erreicht werden.19 Aber immerhin 
scheinen sich schon derzeit drei effekte zu ergeben: nach ersten be-
obachtungen im geisteswissenschaftlichen bereich wird durch die Auf-
teilung in bachelor- und Master (derzeit circa 3.000 studiengänge) 
„unten” erheblich überlastet, hingegen der Masterstudiengang von 
den Zahlen her deutlich entlastet (über die gründe: berufseintritt mit 
dem bachelor, studienwechsel, einsicht in die grenzen der eigenen 
studierfähigkeit – kann derzeit nur spekuliert werden). Zum Zweiten 
sinken die Abbrecherquoten in den geisteswissenschaftlichen studien-
gängen, wohl nicht nur (allerdings auch) aus gründen freundlicherer 
notengebung, sondern wohl aufgrund der höheren verschulung, die 
allerdings der eigeninitiative und damit der fähigkeit, kreativität und 
selbstorganisation zu entwickeln, wenig raum lässt. Zum Dritten tritt 
ein, was seit Jahrzehnten immer wieder neue Motivation für hoch-
schulreformen geliefert hat: in kombination mit g8 und dem Aus-
setzen der wehrpflicht werden die Absolventen eines erststudiums 
immer jünger: Der traum der bildungspolitik vom 21-jährigen bache-
lor beim einstieg in den Arbeitsmarkt ist so weit von der realität  
nicht mehr entfernt (bewarder; vitzthum 2011). ob sich damit auch 
eine entsprechende reife verbindet, und das gilt gerade für das um-
gehenkönnen mit geisteswissenschaftlichen fragestellungen, steht al-
lerdings auf einem anderen blatt. nicht korrigiert werden konnten 
bislang die hohen schwundquoten von circa 40 Prozent (davon Abbre-
cher 28 Prozent) in jenen Disziplinen, bei denen eine konstant hohe 
nachfrage gemeldet wird, den naturwissenschaftlich-technischen20; 
das mag auch daran liegen, dass die mathematischen Anforderungen 
unterschätzt werden, die schulen darauf unzureichend vorbereiten 
und die üblichen werbemaßnahmen für die Mint-fächer illusionen 
befördern (seiderer 2010). Dass die wirtschaft in diesem kontext 
noch besondere wünsche anmeldet („optimale vorbereitung auf das 
berufsleben”), überrascht nicht (Dihk bildungsbericht 2011, 32;  
lessing 2010 ): Ausbau dualer studiengänge, mehr Praxisphasen, 
mehr Austausch mit der wirtschaft über lehrinhalte, soziale und per-
sönliche kompetenzen wie einsatzbereitschaft und verantwortungs-
bewusstsein, kommunikations- und teamfähigkeit, wie immer die 
hochschule das leisten soll. und für die schulen natürlich ein fach 
„wirtschaft” auch mit blick auf die Prägung künftiger unternehmer-
typen (kaiser 2010).
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während man dem bildungssystem nach oben eine aufs ganze gese-
hen problematische normalität bescheinigen kann, verweist der blick 
nach unten auf Problemlagen, die wir bislang nicht in den griff be-
kommen haben. Circa 20 Prozent unserer jungen Menschen gehören 
zu einer schülerpopulation, die PisA als risikoschüler einstuft; auch 
wenn die Zahl angeblich von 21 auf 18,5 Prozent zurückgegangen 
sein soll (Jürgen baumert, wie Anm. 59; schmoll 2010), circa 2,2 
Millionen junger Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen 
berufsabschluss, circa 150.000 starten Jahr für Jahr ohne Ausbildung 
in den Arbeitsmarkt.

Allerdings muss man auch in aller Deutlichkeit festhalten: Das bil-
dungsproblem ist im wesentlichen ein Migrantenproblem, aber keines 
der vietnamesen, auch die russlanddeutschen holen auf (Peters 
2011), sondern bei Jugendlichen türkischer (und arabischer) her-
kunft, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen21, auch wenn sich 
hier die nachfrage aufgrund der demografischen entwicklung verstär-
ken könnte (das hängt allerdings von der allgemeinen konjunkturent-
wicklung ab). Dieses syndrom mag mit allzu freizügiger Zuwande-
rungsregelung ebenso zusammenhängen wie mit traditionellen, 
bildungsabgewandten familienstrukturen und großzügiger Alimenta-
tion. bei den 25- bis 35-Jährigen mit türkischem Migrationshinter-
grund haben 18 Prozent keinen schulabschluss (deutschstämmige 
circa zwei Prozent) und sind in haupt- und förderschulen überpropor-
tional vertreten; nur 32,2 Prozent befinden sich in einer berufsausbil-
dung (Deutsche 68,2 Prozent); aber: jeder fünfte Ausbildungsvertrag 
wird vorzeitig wieder aufgelöst.22, 57 Prozent haben keinen berufsab-
schluss, im übergangssystem sind Jugendliche mit Migrationshinter-
grund überproportional vertreten (huthmacher; hoffmann (hrsg.) 
2011). Am geld liegt es offensichtlich nicht, nur scheinen die dort hi-
neingesteckten Abermilliarden ebenso ergebnislos zu verpuffen23 wie 
bei den sprach-24 und integrationskursen, deren niveau und kontrolle 
dringend verbessert werden müssen (Carstens 2011; lohse 2010). 
hinzukommen faktoren, die nicht gerade integrationsfördernd sein 
müssen, wie die steigende religiosität.25

vor diesem hintergrund ist die aktuelle wie nachhaltige bedeutung 
von bildung für (erwerbs-)Arbeit kaum zu überschätzen: in einem 
freiheitlich-demokratischen gemeinwesen zählt idealiter (in der  
realität spielt die Abkunft auch weiterhin eine zentrale rolle) nur  
die leistung für qualifizierte beruflichkeit, Aufstieg beziehungsweise 
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statuserhalt und einkommen, bestätigt durch entsprechende be-
scheinigungen besuchter bildungseinrichtungen. fehlende bescheini-
gungen dieser Art, was immer sich hinter ihnen wirklich verbirgt, 
führen üblicherweise dazu, dass höchstens eine gering qualifizierte 
beruflichkeit und damit geringes einkommen erreicht werden kön-
nen, zumal wir heute nicht wissen, wie viele un- oder geringqualifi-
zierte Arbeitskräfte in einer wissensbasierten Arbeitswelt noch nach-
gefragt werden; dass es weniger werden, ist zu vermuten (Astheimer 
2010), dass hier am ehesten rationalisierung und/oder Auslagerung 
droht, ist wahrscheinlich. Das Armutsrisiko steigt jedenfalls, zumal 
dann, wenn sich dieser Zustand (hartz iv-karrieren) über generatio-
nen fortsetzt (schwenn 2011). Auch ein Doktordiplom schützt zwar 
nicht vor Arbeitslosigkeit oder Arbeitsbiografien nach Patchwork-Mus-
ter (ustorf 2011), aber die wahrscheinlichkeit ist doch deutlich gerin-
ger, jedenfalls nach aktuellem stand.26 ob sich auch eine entspre-
chende bildungsrendite einstellt, steht ebenso auf einem anderen 
blatt (baltzer 2010) wie derzeit die frage völlig offen ist, wie viele 
echte akademische Positionen wir, jenseits der heute wirklich nach-
gefragten, bei steigender Absolventenzahl schaffen können (etwa für 
kulturanthropologen oder Medienwissenschaftler oder ähnliches), vor 
allem dann, wenn sich die konjunkturentwicklung abkühlt. schließ-
lich gilt auch immer noch: Je mehr das gleiche haben, umso weniger 
ist es wert (kaube, 2011).

Ausbildung versus bildung? 

in der fAZ vom 26. oktober 2011 erschien ein leserbrief, der auf die 
jüngste Allensbach-eltern-umfrage vom oktober 2011 zum thema 
bildung rekurrierte. Der Autor resümierte, „dass für die meisten el-
tern weder geschichtskenntnisse oder naturwissenschaftliche kennt-
nisse, noch Musik, Philosophie oder religion bildungsbestandteile 
seien. Anders ausgedrückt: was sich im künftigen berufsleben nicht 
in klingender Münze auszahlt, soll nicht gelernt werden. und das soll 
bildung sein? hier zeigt sich die weithin üblich gewordene gleich-
setzung von Ausbildung mit bildung. Man kann es so sagen: wer ge-
bildet ist, ist auch ausgebildet, doch: wer ausgebildet ist, ist noch 
lange nicht gebildet. Aber wo sind heute die leidenschaftlichen De-
batten über die Qualität der schulen und die Zukunft der universitä-
ten, über lernziele und bildungskanon? (...) Die leistungsfähigkeit 
des bildungssystems ist nach den beobachtungen der großen Mehr-
heit kein thema.” Zwar halten 78 Prozent die vermittlung einer guten 
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Allgemeinbildung für wichtig, aber nur jeder vierte rechnet dazu 
auch politische, ökonomische oder historische kenntnisse, nur 21 
Prozent halten kenntnisse in der deutschen literatur für wichtig, mu-
sische erziehung nur 15 Prozent, und jene Medienkompetenz, die 
immer wieder als zentral angemahnt wird, nur 23 Prozent. Dafür er-
achtet es die Mehrheit als eine wichtige Aufgabe der schule, leis-
tungsbereitschaft27, teamfähigkeit, Pünktlichkeit, konzentrationsfä-
higkeit, hilfsbereitschaft und selbstbewusstsein zu trainieren. 

Aus beiden umfragen lassen sich zwei folgerungen ableiten. erstens: 
Man erwartet von der bildung das, was man früher erziehung im en-
geren sinne genannt hat. erziehung, die vormals primär die familie 
geleistet hat, wird ergänzt oder gar ersetzt durch die schule, und so 
gilt das schulsystem selbst im wesentlichen als eine einrichtung, die 
sekundärtugenden, basiskompetenzen und schlüsselqualifikationen 
formaler Art vermitteln soll.

Daraus folgt zum Zweiten, dass offenbar gar keine vorstellung mehr 
in der bevölkerung besteht, was bildung eigentlich sein könnte. in 
der bild-Zeitung vom 31. Dezember 2007 formulierten die führenden 
wirtschaftsverbände bDi, bDA, Dihk und ZDh zum thema bildung: 
„Zahl der schulabbrecher senken, schulabgänger müssen lesen, 
schreiben, rechnen können” (sittig 2010). Auf basisniveau zu alpha-
betisieren, das ist das, was heutzutage in der wirtschaft zu bildung 
einfällt. und das verschärft nur den großtrend. 

vor diesem hintergrund ist es unumgänglich, wieder über bildung 
nachzudenken, was dessen gebrauch ja eigentlich zunächst einmal 
nahelegen würde, was aber offensichtlich kaum mehr geschieht. wie 
lässt sich der begriff bildung begründen und in einem zweiten schritt 
konkret füllen? Denn ein begriff hat nur einen sinn, wenn er etwas 
bestimmtes meint, und damit verbinden sich gleich eingangs zwei 
grundsätzliche beobachtungen:

Die erste grundsätzliche beobachtung: selbst wenn unverkennbar 
und bis auf die finanzierungsprobleme viel leichter zu formulieren 
der schwerpunkt auf der vermutung nach effizienzsteigernden Maß-
nahmen durch strukturveränderung/-verbesserung liegt (auch das 
jüngste CDu-Papier ist ja ein solcher Maßnahmen-wunschkatalog 
(gauger 2011, 19-24), für die CDu, die sich auf eine christlich fun-
dierte Anthropologie (christliches Menschenbild) als ihr genuines 
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geistiges fundament beruft, ist es unumgänglich, zumindest die 
grundlinien dieser spezifischen Anthropologie und ihre konsequenzen 
für zentrale Politikbereiche, also auch für erziehung und bildung dar-
zulegen. orientieren kann man sich dafür vor allem an den 2001 vor-
gelegten, aber kaum rezipierten überlegungen der wertekommission 
der CDu 2001: „Die neue Aktualität des christlichen Menschenbildes”, 
die bislang ausführlichste parteioffizielle Darstellung (gauger 2011).

Die zweite grundsätzliche beobachtung: natürlich verdankt sich die 
deutsche bildungsidee, wie sie seit ende des 18. Jahrhundert entwi-
ckelt wurde, verbunden mit namen wie schiller, humboldt, schleier-
macher nicht dem damals stark auf Moralität verengten christlichen 
fundament. sie entsprang vielmehr einer geistesgeschichtlichen ge-
mengelage (Paulsen 2012, 104-119; scurla 1970) aus Aufklärung, 
naturalistischem (rousseau: erweckung der selbsttätigkeit) wie ide-
alistischem Menschenverständnis (bildung zur humanität; steigerung 
der geistigen und sittlichen kräfte der einzelpersönlichkeit), antifran-
zösischem Affekt (Markschies 2011, 734-741), Philhellenismus (neu-
humanismus: griechentum als das wahre Menschentum), preußisch-
patriotischem enthusiasmus und dem Aufstieg des bürgertums als 
Distinktiv zum Adel. Diese bildungsidee zielte auf die emanzipation 
des bürgertums: bildung sollte dem Menschen zum einen helfen, 
sich von den traditionellen, durch geburt und stand vorgegebenen 
bindungen zu befreien, zum anderen sollte sie gegen die aufkom-
mende spezialisierung und funktionalisierung der modernen berufs-
welt wappnen: bildung als bedingung für innere und äußere freiheit 
durch geistige selbstständigkeit und urteilsvermögen, daher als weg 
zur ganzheitlichen entfaltung der Persönlichkeit, den Dimensionen 
eines verständnisses vom Menschen, das ihn tiefer begreift und wür-
digt denn nur als ein ökonomisches wesen: Modern formuliert: Jeder 
Mensch hat seine fähigkeiten, sein „kapital”, aber er ist nicht nur 
„humankapital”. „Der wahre Zweck des Menschen ... ist die höchste 
und proportionierlichste bildung seiner kräfte zu einem ganzen”, so 
wilhelm von humboldt, und nicht ohne grund fungierte hier, bei 
schiller, humboldt und fichte, schon ein begriff, den karl Marx öko-
nomisch aufgeladen hat und der in der 68er-bewegung wieder eine 
rolle spielen sollte, der begriff der entfremdung. 

Dieser bildungsgedanke verstand sich als primär persönlichkeitsbil-
dend, überzeitlich, unbeeindruckt von äußeren entwicklungen, schuf 
generationenübergreifend lern- und traditions- und kommunikati-
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onsgemeinschaft. Dabei ist festzuhalten und ist eigentlich erstaun-
lich, dass Deutschland mit gerade diesem zu den „realien” letztlich 
querstehenden bildungsideal seit dem 19. Jahrhundert und bis in die 
weimarer Zeit und dann wiederum nach dem krieg industriell zu den 
führenden nationen und wissenschaftlich auch in den natur- und 
technikwissenschaften zu den führungsnationen der welt gehörte, 
mit der höchsten nobelpreisdichte. unser ruf als bildungs- und wis-
senschaftsnation im Ausland, als volk der Dichter und Denker, zehrt 
ja nicht so sehr von dem, was wir auf diesem feld modern leisten, 
sondern von eben diesem erbe. von all dem haben wir uns seit den 
1970er-Jahren verabschiedet, und dafür gibt es mehrere ursachen, 
die hier im einzelnen nicht nachzuzeichnen sind. festzuhalten ist nur, 
dass, wie die zitierten umfragen belegen, ein anspruchsvoller bil-
dungsbegriff in der gesellschaftlichen wertschätzung eine immer ge-
ringere rolle spielt. in das seit beginn der 80er-Jahre bestehende 
vakuum, entstanden aus der Zertrümmerung des herkömmlichen 
und aus dem scheitern des 1968er-linksideologischen bildungsbe-
griffs, der im bildungsbereich noch bis ende der 70er-Jahre höchst 
virulent war (raulff 2010), ist seit ende der 90er-Jahre das bereits 
skizzierte ökonomische Paradigma eingezogen.

Das christliche Menschenbild und die traditionelle  
bildungsidee 

rahmenbedingungen für „guten unterricht” wie schulklima, umgang 
miteinander, führungsverhalten usf. lassen sich leicht mit dem 
christlichen Menschenbild zusammenbringen. Das gilt hingegen weni-
ger für die äußere struktur des bildungswesens. so lässt sich ein  
bekenntnis zur leistungsdifferenzierung durch ein differenziertes bil-
dungssystem nur über die unterschiedlichkeit (lübbe 2010) des 
Menschen in seiner kognitiv-intellektuellen grundausstattung, seinen 
unterschiedlichen interessen, neigungen, bedürfnissen, leistungs-
willen und lerntempo, durch die wahlfreiheit der eltern, durch eine 
nachweislich höhere pädagogische effizienz und ein nachweislich  
höheres leistungsniveau, sowohl unter dem Aspekt des förderns 
(köcher 2010) wie des forderns im vergleich zu wie immer integrier-
ten systemen begründen. wenn PisA eines deutlich und der Deut-
sche lernatlas 2011 noch einmal bestätigt hat, dann dieses: Der 
(differenzierte) süden ist besser als der (integrierte) norden (Popp 
2011, 70-78). Daraus leitet sich notwendig ein bekenntnis zum leis-
tungsprinzip ab, welches objektiven kriterien unterliegen muss und 
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das damit das sozial gerechteste, als einziges einer freiheitlichen  
Demokratie angemessene Aufstiegs- und Differenzierungskriterium 
darstellt. Daher sind leistungsstarke (sticker 2009) und schwächere 
schüler individuell zu fördern; behinderte kinder müssen die für sie 
besten fördermöglichkeiten erhalten. eher homogene klassenstruk-
turen sind sowohl für leistungsschwache wie für leistungsstarke schü-
ler von vorteil, die wirksamkeit längeren gemeinsamen lernens an 
grundschulen ist empirisch nirgends belegt: „eine schule für alle” ist 
gerade nicht leistungsgerecht, bedeutet vielmehr gleichheit auf kos-
ten der individuellen freiheit und damit der je eigenen entwicklung 
(höhler 2010, 59). konrad Adam hat dies als „gleichheitspathos” be-
schrieben (2011). Denn „bei all dem geht es nirgends um förderung 
individueller freiheit und begabung, nicht einmal um soziale ‚Chan-
cengleichheit’, sondern um ‚teilhabe’, um die umfassende Durchset-
zung schlechter integration und negativer egalität” (klaue 2011).

ein sehr viel engerer bezug zwischen dem christlichen Menschenbild 
und der skizzierten traditionellen deutschen bildungsidee lässt sich 
bezogen auf Ziele und inhalte öffentlicher bildungsprozesse herstel-
len (sieburg 2008, 55): in den daraus ableitbaren konsequenzen für 
erziehung und bildung bestehen zwar auch unterschiede zum christ-
lichen verständnis, bestehend in der transzendent-soteriologischen 
einbettung in ein heilsgeschehen und einem deutlich realistischeren 
Menschenbild, aber auch deutliche übereinstimmungen, wie sie sich 
nach 1945 im begriff des „christlichen humanismus” spiegelten: 
beide gehen von der freiheit des Menschen aus, die es bezogen auf 
seine individuellen fähigkeiten zu entfalten gelte; beide betrachten 
den Menschen als sittliches subjekt, also freiheit als Auftrag und fä-
higkeit zur sittlichen selbstbestimmung, zu dem er geformt werden 
muss, wertgebunden durch Pflichten und verantwortung gegen sich 
selbst, gegenüber dem Mitmenschen, gegenüber der mitgeschöpfli-
chen natur (bueb 2010). beide betonen die erziehungs- und bil-
dungsfähigkeit des Menschen, beide betrachten ihn ganzheitlich, als 
Person in all ihren bezügen zur lebenswelt und seiner verantwortung 
für sie, daher ist das Primärziel beider Persönlichkeitsbildung durch 
eine Allgemeinbildung, die jeder speziellen berufsausbildung voran-
geht. und für beide kann sich bildung nur einstellen durch die be-
gegnung mit kulturellen hervorbringungen28, die im bildungssystem 
didaktisch reduziert als stoffe fungierend so eben diesen Zielen die-
nen (bildungswissen nach Max scheler). es bringt Aufklärung über 
das selbstverständnis vor dem hintergrund alternativer lebensfor-
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men oder Möglichkeiten des Menschseins im spiegel fremder kultu-
ren oder früherer weltbilder und vergangener epochen, für das ver-
ständnis von welt, von kultur und natur, von Politik und gesellschaft, 
für das verständnis vom anderen, für das verständnis von ethik, 
Moral, für das verständnis von transzendenz.

überträgt man diese schnittmengen auf die heutige Zeit, so erhält 
bildung auch weiterhin funktionen, die weit über berufliche oder gar 
berufsqualifizierende Aufgaben hinausgehen, auch wenn sich über-
einstimmungen ergeben: 

werterziehung muss weiterhin zu einem christlich orientierten bil-
dungsverständnis gehören (ladenthin 2004; gauger 2009). Zwar öff-
nen sich erkennen, urteilen und handeln der fähigkeit zur unter-
scheidung von richtig und falsch, von gut und böse, unterliegen aber 
stets auch neigungen, trieben, bedürfnissen, launen, emotionen 
und anderen nicht-vernünftigen und ungeregelten regungen. Die bi-
blischen erzählungen führen ja wie die historische und alltägliche er-
fahrung die ganze bandbreite menschlicher verhaltensweisen und 
daher ein realistisches Menschenbild in seiner ganzen spannbreite 
vor, in der sich die freiheit des Menschen negativ konkretisiert, er in 
unvollkommenheit und fehlbarkeit seine ethische bestimmung ver-
fehlt. Daher muss die bildungspolitik über ihre Mittler (vor allem die 
schule) und auch nur erfolgversprechend im Zusammenwirken mit 
dem elternhaus (in dem die erzieherischen und bildungsmotivieren-
den grundlagen gelegt werden), lehrern (die als vorbilder zentral 
sind) und „innerer schulentwicklung” daran mitwirken, den jungen 
Menschen, als „werdende freiheit” (romano guardini) auf ein leben 
in freier selbstbestimmung in der gesellschaft und auf seine verant-
wortung für die gesellschaft vorzubereiten und zu positiven wertent-
scheidungen zu motivieren. nicht nur in der familie oder im gesell-
schaftlichen umgang, auch im berufsleben sind wertorientierte 
einstellungen unverzichtbar, nicht nur die vielgescholtenen sekun-
därtugenden (fleiß, ordnungsliebe, Disziplin usf.), sondern auch Pri-
märtugenden wie gerechtigkeit, hilfsbereitschaft, nächstenliebe, so-
lidarität, respekt vor anderen, toleranz, geduld.

Daher muss es auch bei der Zusammengehörigkeit von erziehung 
und bildung bleiben, wenn man erziehung als „vormundschaftliches 
handeln”, als „unentbehrliche pädagogische hilfe für den heranwach-
senden auf dessen weg zur ‚inneren freiheit’” versteht. Denn „inner-
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lich frei” sei nicht, wer „dauernd momentanen impulsen unterliege 
und an die laune des Augenblicks gebunden bleibe, sondern wer sich 
selber durch vernünftige überlegungen bestimmen könne. erziehung 
soll den eigenen willen mit dem durch bildung entwickelten eigenen 
verstand in übereinstimmung bringen” (geißler 2006).

vom sinn eines ganzheitlichen bildungsverständnisses

Das C der CDu fordert daher auch weiterhin erziehung und bildung 
als umfassenderen Prozess, dessen elemente in der vermittlung frei-
lich untrennbar aufeinander bezogen sind: zum ersten die freie  
entfaltung der Persönlichkeit in all ihren sozialen bezügen, für die er-
ziehung, Ausbildung und bildung als notwendige lernprozesse we-
sentliche grundlagen darstellen. in dieser funktion müssen erzie-
hung und bildung den Menschen befähigen, sein leben selbstständig 
und verantwortlich zu gestalten, rechte wahrzunehmen und Pflichten 
zu übernehmen, das leben als Chance zu begreifen, seinen Platz in 
familie, gesellschaft und beruf zu finden und an lebenswelt und kul-
tur teilzuhaben. Zum Zweiten dienen erziehung und bildung der Zu-
kunftssicherung von staat und gesellschaft und des sozialen Zusam-
menlebens. Dazu gehört die ökonomische Zukunftssicherung, die 
ganz wesentlich auf der Qualität der Ausbildung in allen stufen des 
bildungswesens, insbesondere der beruflichen bildung, der hoch-
schule und der weiterbildung, beruht. Dazu gehört aber auch die Zu-
kunft des sozialen und freiheitlich-demokratischen rechtsstaats und 
der werte, auf denen die ordnung beruht und die im grundgesetz 
und in länderverfassungen festgelegt sind. Die Demokratie ist keine 
historische selbstverständlichkeit, sie ist vielmehr ergebnis eines 
langen historischen und völlig gegenläufigen Prozesses, sie bedarf 
daher des mündigen bürgers, der aufgrund historisch-politischer bil-
dung die res publica als seine sache begreift und sich dafür enga-
giert, der verantwortlich urteilt und handelt, der sich ihr rational wie 
emotional wertgebunden verpflichtet weiß.

Daher verbinden sich im erziehung- und bildungsverständnis der 
CDu werterziehende, individuell-persönlichkeitsbildende, gemein-
wohlbezogene, kulturelle und berufsbefähigende bildungsziele und 
-inhalte.

Denn die konsequenzen des derzeit eingeschlagenen weges sind all-
täglich zu beobachten: „Alles spricht vom waldsterben und vom 
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ozonloch; es wird Zeit, dass man auch vom klassikersterben und 
vom traditionsloch zu sprechen beginnt”, hat jemand einmal formu-
liert. Mangelnde vorbildung schlägt sich natürlich auch in der vielbe-
klagten studierunfähigkeit vieler Abiturienten nieder: laut Deutscher 
universitätszeitung vom 16. Juni 2006 beklagte ulrich herbert, be-
kannter historiker aus freiburg, bei einer Debatte zum Zustand der 
geisteswissenschaften: „An vielen geisteswissenschaftlichen studien-
gängen ist eine unkultur der halbbildung entstanden. Da werden 
Massen von studierenden durch die hochschulen geschleust. Die 
können nichts, die wollen nichts – und die braucht auch keiner.”

wenn uns die aktuelle und die krise der vergangenen Jahre etwas 
gelehrt haben sollte, dann doch wohl das: Zukunft ist nicht planbar, 
sondern immer für ungeahntes gut, und daher ist bildung für instru-
mentelle Zwecke auch nicht planbar. ihre Deinstrumentalisierung,  
die betonung ihres eigenwertes zugunsten der Persönlichkeitsent-
wicklung war ja der große Anspruch der deutschen bildungstradition. 
insofern ist die moderne bildungsdebatte letztlich ein geistiger rück-
schritt hinter diese tradition. 

Diesen grundgedanken zu revitalisieren, müsste sinn und inhalt 
einer echten bildungsdebatte sein: den Menschen nicht nur eindi-
mensional zu verstehen, sondern aus der fülle seiner lebensoptio-
nen und lebenskreise heraus, auf die er vorbereitet werden soll oder 
auf die er sich selbstständig einstellen kann. Denn die welt, in die die 
jungen Menschen hineingehen, ist gekennzeichnet durch „den über-
gang von der festen zur flüchtigen Phase der Moderne […]. früher 
gab es identitätszwänge, aber es gab immerhin identität; diese 
identität wird von flexibilität abgelöst, und lebensplanung zu einem 
wort aus der vergangenheit. Das leben von immer mehr Menschen 
verliert seinen faden. Daraus resultieren mehr ängste als aus den 
turbulenzen um den euro.” (Prantl 2011) 

statt beschleunigen daher entschleunigen, statt weiterer reduktion 
wieder mehr breite, tiefe und Anspruch. Dazu gehört sicher die wie-
derentdeckung des kulturellen, des ästhetischen, des literarischen, 
des historischen und des religiösen grundwissens, bei dessen Aus-
wahl das kriterium, was altersunabhängig besteht und nicht veraltet, 
das leitende sein muss. was veraltet denn an Mozarts Don giovanni, 
den iden des März, schillers Don Carlos, an der biblischen erzählung 
oder am kategorischen imperativ? Das reden über kulturstaat oder 
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gar leitkultur, aber auch über kultur als standortfaktor (die erträge 
der kulturwirtschaft liegen immerhin über denen der Chemischen in-
dustrie) wird hohl, wenn die voraussetzungen dafür verschwinden. 
Der erfolg von Dietrich schwanitzens bildung. Alles was man wissen 
muss, beruht doch wohl darauf, dass hier ein verlust spürbar gewor-
den ist. ein verlust an geordnetem übersichtswissen, den zu kom-
pensieren ein offenbar breites gesellschaftlich vorhandenes bedürfnis 
ist. Denn wenn nachwuchskräften einer deutschen großbank eigens 
beigebracht werden muss, dass haydn, Mozart, beethoven zur klas-
sik gehören und letzterer zwar neun symphonien, aber nur eine oper 
geschrieben habe (fAZ vom 28. Dezember 2002), damit sie einen 
smalltalk bestehen, dann lässt das für den Zustand unseres Musik-
unterrichts tief blicken.

freilich sind diese wissensformen ergänzungsbedürftig. wir leben 
heute in einer Zeit der bilder, der virtuellen kommunikation und ent-
sprechender techniken, und auch damit muss man heute umgehen 
können, wenn man sich verständig in der welt bewegen will. Zudem 
war der traditionelle bildungsbegriff in einer Zeit dominant, in der die 
politische Mitsprache des bürgers nicht vorgesehen war. eine freiheit-
liche Demokratie lebt aber von der beteiligung und der verantwor-
tung der mündigen bürger, daher würde man heute niemanden als 
gebildet bezeichnen wollen, der zwar den faust zitieren kann, aber 
nicht weiß, wie ein gesetz entsteht. selbst- und weltverständnis set-
zen heute politisches, ökonomisches und naturwissenschaftliches 
grundwissen voraus, was Dietrich schwanitz in seiner bildung noch 
vehement bestritten hatte. 

Die schule hat im kontext der diversen lern- und damit bildungsorte 
eine sonderstellung: sie ist die einzige institution in dieser pluralen 
gesellschaft, die gegenüber anderen bildungsträgern nicht auf den 
Markt verwiesen werden kann noch darf, daher an Qualität, nicht an 
Quote orientiert sein kann, die öffentlich verantwortet werden muss, 
auf die man steuernden einfluss nehmen (im unterschied zur fami-
lie), die systematisch, leistungs- und altersgerecht arbeiten kann, 
der keiner entkommt und deren klientel nicht erwachsen ist. Die 
schule ist daher die einzige institution, in der sich das an inhalten29  
präsentieren kann und darf, was auch im kontext einer sich immer 
mehr individualisierenden gesellschaft als das Allgemeine, das re-
präsentative, das exemplarische und das fundamentale gelten darf 
und was ihr kulturelles gedächtnis ausmacht, als basislager für künf-
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tige individuelle bildungsprozesse. Daher muss sie einen bildungs-
prozess intendieren, der die Chance gibt, möglichst viel an Allge-
meinbildung zu erwerben/zu verarbeiten und damit urteilsfähigkeit 
(die wiederum sach- und moralische kompetenz verknüpft) zu ver-
binden. 

Man mag ja verschiedene wissensformen unterscheiden und sicher 
ist das faktenwissen, wie man es herabsetzend gerne nennt, nicht 
das einzige wissen, das schule vermitteln soll. Aber ohne solide fak-
ten geht es auch nicht. ohne ein solches grundgerüst wird sich das 
verstärken, was jeder, der mit jungen Menschen umgeht, kennt: es 
verschwimmt alles im ungefähren, oder es ist gar nichts mehr da. so 
hat der zunehmende religiöse Analphabetismus unserer gesellschaft, 
der nicht einmal mehr die einfachsten biblischen Motive zu kennen 
scheint30, katastrophale folgen, denn literatur, Musik, Malerei, skulp-
tur, Architektur usf. sind nun einmal in unserem kulturkreis ganz we-
sentlich durch christliche Motive geprägt. wenn ich sie nicht kenne, 
verschließe ich von vornherein jeglichen Zugang dazu. es ist nicht 
von ungefähr, dass kunststudenten vor einer Abendmahlszene ste-
hen und gar nicht wissen, worum es sich dabei eigentlich handelt. 

bildungsprozesse sind im sinne lebenslangen lernens niemals abge-
schlossen. schulbildung hingegen ist mit dem jeweiligen Abschluss 
beendet. Daher kommt es darauf an, erreichbare bildungsziele 
ebenso zu formulieren, altersgerecht und schulformbezogen, wie die 
inhalte festzulegen, die schulbildung als basislager vermitteln soll. 
Das verlangt eine entsprechende didaktische reduktion von inhalten, 
zugunsten nachhaltigen lernens auch wieder verbunden mit einüben 
und wiederholen, wobei inhalte, konkretisiert in der fächerkultur der 
schule, sich einerseits daran orientieren müssen, inwieweit sie der 
entfaltung der anthropologischen Dimensionen des Menschen dienen 
und ihn dadurch lebenstüchtig machen und inwieweit sich mit ihnen 
im sinne erziehenden unterrichts individuell-persönlichkeitsbildende 
oder gemeinschaftsbezogene werterfahrungen verbinden lassen, in 
der verbindung von wissen, werten und moralischem urteil, von 
sachlichkeit und sittlichkeit: Der Mensch als geschichtliches (ge-
schichte/politisch-historische grundbildung), räumliches (geografie) 
sprachliches (Deutsch, fremdsprachen), naturerschließendes (Mathe-
matik, naturwissenschaften), politisches und wirtschaftendes (poli-
tisch-ökonomische grundbildung), ästhetisches (kunst, Musik, litera-
tur), motorisches (sport), sinnsuchendes, sittliches und religiöses 
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(religion, Philosophie) wesen. Das zweite kriterium ist die notwen-
dige grundlage für die teilhabe an kultur, gesellschaft und Politik, in 
denen sich diese humanen Dimensionen realisieren. Das heute ge-
bräuchliche Ziel „kompetenzerwerb” lässt sich nur auf der grundlage 
konkreten wissens ausfüllen, und nur dann ist der begriff auch sinn-
voll31. bildungsstandards als output-orientierung bedürfen ebenfalls 
der rückbindung an bildende inhalte und damit an die klärung der 
frage nach dem fundamentalen und exemplarischen, dem notwen-
dig und nicht notwendig zu lernenden, nach der würde des gegen-
standes nach wertvoll und unwertvoll. Jedes fach, jeder unterricht 
muss zu wertorientiertem verhalten erziehen: zum toleranten um-
gang miteinander, zu Zusammenarbeit, zu Disziplin, zu genauigkeit, 
zu sogenannten sekundärtugenden usf.; das wirkt sich naturgemäß 
auch auf das Arbeitsleben aus.32 

eine rückbesinnung auf einen ganzheitlichen, persönlichkeitsbilden-
den bildungsbegriff setzt freilich eine kehre voraus: wir müssen uns 
wieder darauf verständigen, dass bildung ein wert und damit etwas 
wert ist, nicht nur finanziell. und dass bildung spaß macht, vom  
resultat her jedenfalls, als ergebnis von Anstrengung und leistung, 
denn lernen ist zunächst einmal Arbeit (kraus 2011). es schafft 
selbstbewusstsein und lebensgenuss etwas zu wissen, verständig 
mitreden, einen begründeten standpunkt formulieren, Distanz zum 
Zeitgeist beziehen, neue informationen in schon bestehende Zusam-
menhänge einordnen, kritik oder Zustimmung begründen zu können 
und sich variable formen der verständigung auf gemeinsamer grund-
lage wählen zu können. Man denke nur an Zitate, sentenzen oder si-
gnalwörter wie Pyrrhussieg oder Canossagang. Der kabarettist Jürgen 
becker hat einmal in einem interview gesagt: „Das wort ‚bildung’ ist 
fast immer negativ besetzt … Dabei kann bildung freude machen und 
was ganz tolles sein.” Damit wir nicht weiterhin wie „gegenwärtig ris-
kieren, genau jene kategorie der bildung über bord zu werfen, die 
das alteuropäische Denken so human und trotz aller rückschläge im 
hinblick auf die Menschenrechte wirksam gemacht hat”, gemeint sind 
charakterliche reifung und musisch-ästhetisch-moralische erziehung 
im unterschied zur asiatische(n) lehr-lern-weise.33 

schließen wir, und das schließt auch zugleich den kreis zurück zur 
Arbeit, noch einmal mit einem Zitat von eberhard von kuenheim 
(kuenheim 2011), das die sache auf den Punkt bringt: „unsere bil-
dungswege sind auf eine ich-Alles-sofort-haltung angelegt, und 
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diese nehmen die Jugendlichen mit in unsere unternehmen. Die 
jüngste weltweite finanzkrise hat ebendiese wurzeln. bildung erlaubt 
demgegenüber orientierung unter unsicherheit, abwägendes urtei-
len, ermöglicht Maß und Mitte, Distanz, reflexion, auch widerstand, 
Mut und standhaftigkeit und kritisches gewichten. bildung erschließt 
wissen und bestimmt über den wirkungsgrad. gerade die fülle von 
informationen, die zunehmende geschwindigkeit, der Zwang, zu-
gleich schnelle und weitreichende entscheidungen zu fällen, kann da-
rauf nicht verzichten. bildung schützt gegen verführung. bildung wird 
– so das klassische verständnis – zweckfrei erworben. gerade darum 
ist sie hilfreich, ja sogar nützlich.”

 

1| Dafür steht der Begriff der Ökonomisierung, der von Wirtschaftsführern 
selbst verwendet wird, s. Eberhard von Kuenheim: Wider die Ökonomisie-
rung von Bildung, FAZ, 13. April 2011.

2| Man erinnere nur an die Erziehungsdebatte, die wir Anfang 2011 geführt 
haben. Auslöser das Buch einer asiatischstämmigen Yale-Professorin Amy 
Chua; dazu Sandra Kegel: Wie die Tigermutter ihre Kinder zum Siegen 
drillt, FAZ vom 22. Januar 2011. 

3| Die Auswirkungen werden allerdings häufig stark übertrieben, bis zum  
21. Lebensjahr holt eine große Zahl von Jugendlichen den zuvor nicht 
erreichten Schulabschluss nach, s. Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung, Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld 2010, S. 92.

4| Daher gilt ja auch „Links reden, rechts leben”, so Hans-Jürgen Mahlitz, 
PAZ vom 15. Mai 2010 über die Gesamtschule; auch die Linke bevorzugt 
das Gymnasium. 

5| Zum Problem pädagogischer Reformeritis trefflich Klaus Russ: Das päda-
gogische Tamagotchi, FAS vom 29. November 2009. 

6| Frühkindliche Bildung ist eines der neuen Mantra der Bildungspolitik, und 
dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, auch wenn es zunächst 
Zukunftsmusik ist, denn weder ist der Effekt in Deutschland bewiesen, 
noch haben wir absehbar ausreichend Erzieher(innen), noch ist die 
Finanzierung gesichert, hoffnungsvoll etwa Annette Schavan im Interview 
mit der FAS vom 10.5.2010 („Geld macht nicht klüger”); In NRW fehlen 
derzeit 44.000 Plätze, um nur 32 Prozent der Unter-Dreijährigen aufzu-
nehmen, die Nachfrage liegt aber bei 39 Prozent. Welche eine Katastrophe 
(WamS vom 27.11.2011); insgesamt kritisch Jürgen Kaube (FAZ vom 
30.12.2009).

7| Nach Berechnungen des Deutschen Philologenverbandes pro Woche eine 
Million Stunden, Thomas Vitzthum (Wams vom 6.11.2011).

8| Angebl.1,5 Milliarden pro Jahr, so Andreas Groth, Das Geschäft mit der 
Nachhilfe (FAZ vom 10. 12.2011). 

9| Vgl. auch Georg Rüschemeyer, Hardrocker im Kindergarten (FAS vom 
19.6.2011); keine negative Wirkung nach Jeanne Rubner, Das Prinzip 
Mann (SZ vom 15.5.2010); Begründungen, warum Jungen schulisch 
schlechter abschneiden, bei Jürgen Kaube, Der Rückzug auf den Helden 
(FAZ vom 14.4.2010).
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10| Vgl. Gespräch mit Annette Schavan, Wir brauchen ein „Deutschland-Abi” 
(Cicero 11/2011).

11| Dazu Winand von Petersdorff, Mehr Geld für die Bildung bringt gar nichts 
(WamS vom 23.5.2010). seine Empfehlung: in die frühkindliche Bildung 
investieren, statt es weiter vor allem der Mittelschicht zugute kommen zu 
lassen. 

12| Skeptisch Stefan Dietrich, Starker Aufschlag (FAS vom 22.8.2010).
13| Vgl. KMK treibt inklusiven Unterricht voran, Realschule in Deutschland 

(4/2010, 5); kritisch Christian Geyer, Keine Schule für alle (FAZ vom 
3.8.2011).

14| Zum generellen Problem der Forderung nach immer neuen Schulfächern 
s. Charlotte Klein; Verbeet, Markus: Astronomische Forderungen (DER 
SPEIGEL 52/2009).

15| Dagegen Jürgen Kaube, Überall Niveau (FAZ vom 16.2.2011).
16| Vgl. Interview mit Ernst Fritz-Schubert, Ich fordere keine Nachhilfe, rufe 

nicht Ritalin (FAS vom 29. August 2010).
17| Sicher ist: Intelligenzunterschiede sind zu 50 bis 80 Prozent genetisch 

bedingt, aber das Intelligenzwachstum hängt vom Lernumfeld ab: vgl. 
Interview mit Elsbeth Stern, Jeder kann das große Los ziehen (FAZ vom 
2.9.2010); weiter Heiner Rindermann, Detlef Rost, Was ist dran an 
Sarrazins Thesen (FAZ vom 7.11.2010); Hartmut Wewetzer, Keiner wird 
dumm geboren (Tagesspiegel vom 22.8.2010); zuletzt Dieter E. Zimmer, 
Ist Intelligenz erblich? Eine Klarstellung, Reinbeck 2012.

18| Nach einem Bericht in der FAZ vom 17.2.2010 will die EU die Absolventen 
„tertiärer Bildung” von derzeit 31 Prozent auf 40 Prozent erhöhen. 

19| Nachweislich bei Rainer Bölling, Kleine Geschichte des Abiturs, Paderborn 
2010, 125; Entschärfung der Anforderungen, Wandel der Bewertungsmaß-
stäbe ebd. 182, dass auch das Zentralabitur einen geringeren Selektions-
effekt hat als dezentrale Verfahren, ist sicher politisch gewollt; es ist über - 
dies bemerkenswert, dass die Länder für Deutsch in der Grundschule nur 
dann einen Leistungsvergleich zulassen wollen, wenn die Orthographie aus - 
genommen wird (FAZ vom 9.12.2010), aber gerade daran hapert es doch 
noch bei den Studierenden. Im Übrigen braucht man sich nur Umfragen 
oder Untersuchungen über das Wissen unserer Schüler etwa in Ge schich te 
anzusehen, vgl. Jürgen Kaube, Warum Hitler keine Fremdsprache benutzte 
(FAZ vom 15.9.2010); zu den miserablen DDR-Kenntnissen Torsten Harm-
sen, Sind die Lehrer schuld? (Berliner Zeitung vom 8.3.2008); Ferdinand 
Knauss, Die Weltgeschichte vor 1789 findet in der Schule nur noch wenig 
Beachtung (Handelsblatt vom 4.2.2009); Markus Verbeet, Angela wer? 
(DER SPIEGEL 8/2011) u.v.a.m., und das setzt sich an der Hochschule 
fort, s. Roman Pletter, Ein Land verlernt das Lesen (Die Zeit vom 
12.11.2010).

20| Nachricht in: SZ vom 26. März 2010; zu den Gründen des jetzt früheren 
Abbruchs als in den alten Studiengängen s. Forschung und Lehre 2/2010, 
76.

21| Vgl. Gespräch mit Hans-Ulrich Wehler, Sarrazin und die Bildungskatastro-
phe (FAZ vom 9.10.2011): „Sechzig Prozent Analphabetentum – das 
transportiert sich dann über die Familien. Es liest dort niemand, weder vor 
noch nach. Am Fernseher aber lernt man nichts. Das Machotum, das den 
Jungen alles erlaubt und die Mädchen kleinhält, ist ein anderer Punkt. 
Schulabbruch und Massenarbeitslosigkeit sind in diesem Milieu normal.” 
Empfehlung Wehlers: „Man muss diese Kinder, genauso wie diejenigen 
deutschen, an deren Familien wir vergleichbare Rückstände beobachten, 
aus ihren Milieus, ihren Familien und ihren Gangs herauslösen. Das liberale 
Argument der ‚Elternrechte’ zieht hier nicht.”
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22| Zahlen nach Berufsbildungsbericht (FAZ vom 4.3.2010). 
23| Vgl. den erschreckenden Einblick in das Milieu von Regina Mönch, Wie 

lang ist der Hals einer Giraffe? (FAZ vom 3.5.2010): bei einem simplen 
Sprach- und Lesetest bei der Berlin Feuerwehr scheiterten fast 60 Pro-
zent; 19 Prozent in der dritten Klasse konnte 19 Prozent der Migranten-
kinder überhaupt nicht lesen, 49 Prozent verstanden gerade mal die 
einfachsten Lesetexte; s. weiter Katrin Hummel, Was soll ich hier? (FAZ 
vom 27.2.2010); Vanessa de l’Or, Bildet euch nichts ein (Cicero 11/2011); 
Freia Peters, Schule im Ausnahmezustand (WamS vom 19.6.2011); 
Runder Tisch „Mein Sohn ist kein faules Kind” (FAS vom 18.12. 2011).

24| Zur Problematik der frühkindlichen Sprachförderung Rosemarie Tracy, 
Sprachförderung im Kreuzfeuer (FAZ vom 31.3.2011). 

25| Vgl. Heike Schmoll zur 16. Shell-Jugendstudie (FAZ vom 15.9.2010); 
Necla Kelek, Gewaltbereitschaft als Kultur (FAZ vom 14.9.2010).

26|   Vgl. HIS-Umfrage 2011 (SZ vom 29./30.10.2011), bezogen auf 
Abschlussjahrgang 2009: Nur vier Prozent 2010 ohne Job. Allerdings: 
deutlich geringere Bezahlung bei Absolventen geisteswissenschaftlicher 
Fächer (27.000 Euro) im Vergleich etwa zu Medizinern (50.000 Euro 
Einstiegsgehalt); dazu auch Lisa Becker, Auf der Sonnenseite des Arbeits-
marktes (FAZ vom 5.11.2011); zur Nachfrage nach Meistern und Techni-
kern s. iwd Nr. 38 vom 23.9.2010, 6-7.

27| Das müsste allerdings primär Aufgabe der Familie bleiben, vgl. Walter 
Hamm, Aktivierende Sozialpolitik, FAZ vom 26.4.2011. 

28| Vgl. Andreas Dörpinghaus/Andreas Poenitsch/Lothar Wigger, Einführung in 
die Theorie der Bildung”, 3Darmstadt 2008: Das Buch verdeutlicht, dass 
sich die Entwürfe der bekannten Protagonisten, Humboldt, Hegel, Nietz-
sche oder Adorno, nicht nur durch die bildungsgesättigte Tiefe der Refle-
xion hervorheben. Es fällt auch auf, wie viel bereits von dem, was wir 
heute wieder debattieren, schon in der Formulierung längst vorgedacht ist: 
das „Lernen des Lernens” bei Humboldt, Bildung als Aneignung von „Kultur” 
bei Hegel, Bildung als „Ware” bei Nietzsche, Sprache als Fundament von 
Bildung bei Humboldt und Nietzsche. Und der Begriff der „Halbbildung” bei 
Adorno kann ebenfalls auf Nietzsche (und Paulsen!) zurückverweisen, 
wobei sich Adornos Formulierung, Bildung sei Kultur nach der subjektiven 
Seite ihrer Aneignung, wiederum mit Hegel trifft. Also so divergierend, wie 
immer behauptet, ist das Nachdenken über Bildung nicht. S. weiter Petra 
Bahr, Orientierungsgewinne durch Lebenswissen usf., in: Olaf Zimmer-
mann//Theo Geißler (Hrsg.) (2007): Die Kirchen, die unbekannte kulturpo-
litische Macht, Dt. Kulturrat: Berlin, 44-46.

29| Vgl. auch Annette Schavan (Anm. 36): „Wichtiger sind die Inhalte, die in 
jedem Fach vermittelt werden, und die Art und Weise, wie sie vermittelt 
werden.”

30| Das setzt allerdings ein entsprechendes Niveau des Religionsunterrichts 
voraus. Was Heike Schmoll, Protestamur (FAZ vom 4.2.2010) über 
Abituren aus Hessen und Baden-Württemberg berichtet, macht wenig 
Hoffnung. Da scheinen die Kirchen selbst zu versagen.

31| Sonst wäre es „gleichgültig, ob einer mit der Bild-Zeitung oder mit Goe-
the-Gedichten lesen lernt”, so Heike Schmoll, Wichtig ist nur noch, was 
hinten herauskommt, FAZ vom 25.11.2010. 

32| Vgl. Interview mit Wolfgang Huber, Vertrauen ist so wertvoll wie Kapital, 
WamS vom 11.12.2011.

33| Universitätspräsident und Pädagoge Dieter Lenzen, lt. Forschung und 
Lehre 8/2011, S. 579.
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Arbeit und recht. warum das  
Arbeitsrecht reformiert werden muss

Christian Bäumler

Das Arbeitsrecht ist das recht des abhängig beschäftigten, der für 
die finanzierung seines lebensunterhalts und gegebenenfalls seiner 
familie auf Arbeit angewiesen ist. Die Arbeit wiederum sollte in dem 
rahmen stattfinden, den das recht vorgibt. Das Arbeitsrecht ist dabei 
Ausdruck des interessenkonflikts zwischen dem Arbeitnehmer, der 
von seiner Arbeit leben muss und dem unternehmen, das Arbeit gibt, 
um gewinne zu erzielen. Die lösung dieses konflikts ist, wie die ent-
wicklung des Arbeitsrechts zeigt, sowohl von ökonomischen wie von 
politischen faktoren abhängig. Die stärke der rechtsposition des  
Arbeitnehmers hängt damit immer auch von wirtschaftlichen und po-
litischen entwicklungen ab. Arbeitsrecht ist ökonomisches und politi-
sches recht.

Die entwicklung des Arbeitsrechts

Arbeit und Arbeitsrecht stehen seit beginn der industrialisierung und 
der liberalisierung der wirtschaftsordnung im 19. Jahrhundert in einer 
engen wechselbeziehung. während im Absolutismus das recht auf 
Dienstleistung demjenigen zustand, dem die herrschaft über die Per-
son gegeben war, setzte sich der gedanke der vertragsfreiheit durch. 
Durch die vertragsfreiheit sollte die freiheit und die gleichheit aller 
Personen gewährleistet werden. Damals glaubte man, wie richardi 
beschreibt, dass das freie spiel der kräfte zu einer sozial gerechten 
ordnung führen würde (richard 2011: Arbeitsgesetze, xiv). Die 
grundsätzliche Anerkennung von gleichheit und freiheit für alle Men-
schen brachte aber keine herrschaftsfreie und sozial gerechte Ar-
beitswelt. wenn verträge das Arbeitsrecht bestimmen, kommt es für 
die interessen der Arbeitnehmer auf ihre verhandlungsmacht an. 

spätestens mit der umstellung auf die industrielle Produktion verlo-
ren Zunftordnungen und handwerk an bedeutung und die Arbeiter 
und Arbeiterinnen in den fabriken waren ihren Arbeitgebern weitge-
hend schutzlos ausgeliefert. Das verhältnis von rechten und Pflichten 



war ausgesprochen einseitig. rechte hatte in erster linie der Arbeit-
geber, während beim Arbeitnehmer die Pflichten im vordergrund 
standen. Daran änderte auch das im Jahr 1900 in kraft getretene 
bürgerliche gesetzbuch nichts. es war, wie der name sagt, ausge-
sprochen bürgerlich, es regelte die rechte und Pflichten des selbst-
ständig erwerbstätigen und nicht die der abhängig beschäftigten. 

Das bürgerliche gesetzbuch sah zwar regelungen für Dienstverträge 
vor, doch ging das Dienstvertragsrecht vom selbstständig erwerbs-
tätigen aus, der seine risiken steuern und in seine entgelte die risi-
ken einspeisen kann. Die risiken, die mit der Arbeit verbunden sind, 
werden dagegen vom Arbeitgeber bestimmt, der gegenüber seinen 
abhängig beschäftigten weisungsbefugt ist. Die Arbeitnehmer sind 
regelmäßig in die organisation des Arbeitgebers eingebunden und 
damit seiner organisationsmacht unterworfen.

sowohl gesetzgeber als auch gerichte waren gefordert, aus den  
besonderheiten der stellung des Arbeitnehmers schutzrechte für  
die beschäftigten zu entwickeln. eine einheitliche gesetzgebung im  
Arbeitsrecht lässt noch immer auf sich warten. selbst in der großen 
koalition unter Angela Merkel gelang es nicht, ein einheitliches Ar-
beitsvertragsrecht zu schaffen. Dies hängt auch damit zusammen, 
dass durch die Agenda 2010 das vertrauen der Arbeitnehmerseite, 
insbesondere der gewerkschaften, in den gesetzgeber nachhaltig  
beschädigt wurde. 

Mehr engagement zeigte der gesetzgeber zur Zeit der industrialisie-
rung schon früh beim Arbeitsschutzrecht. im Jahr 1839 begann  
die Arbeitsschutzgesetzgebung in Deutschland mit dem „regulativ 
über die beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den fabriken” (frick/ 
habich 2006). Das preußische Militär sorgte sich um die spätere 
wehrfähigkeit der kinder und Jugendlichen, die in fabriken arbeiten 
mussten und setzte die regelung, die auch die kinderarbeit erheblich 
einschränkte, durch. 

beteiligung von Gewerkschaften und betriebsräten

Das grundgesetz verbindet die grundsätze einer freiheitlichen ord-
nung mit dem sozialstaatsprinzip. bei der umsetzung dieser verfas-
sungsrechtlichen Prinzipien spielt die soziale selbstverwaltung eine 
wichtige rolle. Das grundrecht der Arbeitsverfassung ist die in Art. 9 
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Abs. 3 gewährleistete koalitionsfreiheit. nach dieser verfassungs-
rechtlichen kompetenzverteilung erfolgt die regelung der löhne und 
Arbeitsbedingungen vor allem durch tarifverträge, die von den ge-
werkschaften mit den Arbeitgebern abgeschlossen werden.

neben den gewerkschaften, als freiwilligen Zusammenschlüssen der 
Arbeitnehmer in einzelnen branchen, hat der gesetzgeber im be-
triebsverfassungsgesetz die interessen der abhängig beschäftigten  
in den jeweiligen betrieben berücksichtigt. Der betriebsrat hat als 
vertreter der belegschaft Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte  
in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. betriebsrat und Ar-
beitgeber können die Arbeitsbedingungen im betrieb durch betriebs-
vereinbarungen regeln. ähnliches gilt für Personalräte und Mitarbei-
tervertretungen.

Die verhandlungsmacht der Arbeitnehmervertreter hängt dabei immer 
davon ab, wie stark die Arbeitnehmer hinter ihren vertretern stehen, 
beziehungsweise stehen können. bei den gewerkschaften kommt  
es auf den organisationsgrad und die streikbereitschaft an. in den 
betrieben hängt viel von der standhaftigkeit der betriebsräte und 
betriebsrätinnen, aber auch von der unterstützung durch die beleg-
schaft ab.

Die Globalisierung des Arbeitsrechts

Der wettbewerbsdruck durch die globalisierung und die beschäfti-
gungskrise in den 90er-Jahren führte dazu, dass der schutz der Ar-
beitnehmer zunehmend als beschäftigungshindernis bewertet wurde. 
Der Druck der Arbeitgeber auf die Politik ist immer stärker geworden. 
Die Arbeitgeber selbst standen unter Druck der Analysten in den in-
vestmentbanken, soweit die unternehmen börsenorientiert waren. erst 
orientierten sich die finanzmärkte an den durchschnittlichen renditen 
weltweiter Aktienfonds, deren gewinne in den 90er-Jahren noch bei 
acht Prozent lagen (heute liegt diese Marke bei fünf Prozent, tendenz 
fallend). später hob der vorstandsvorsitzende der Deutschen bank, 
Josef Ackermann, das renditeziel auf 30 Prozent an. während sich 
heute die wirtschaftslobbyisten bei ihrer einflussnahmen auf die be-
kämpfung der energiewende konzentrieren, ging es zu diesem Zeit-
punkt um die senkung der Arbeitskosten, insbesondere der löhne. 
Deshalb sollte die rechtsposition der Arbeitnehmer geschwächt und so 
ihre verhandlungsmacht bei der lohnfindung unterminimiert werden.
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Angriffsziel war das kündigungsschutzgesetz. Das kündigungsschutz-
gesetz sieht vor, dass ein Arbeitnehmer nur dann entlassen werden 
kann, wenn ein sachlich gerechtfertigter grund in seinem verhalten, 
seiner Person oder im betrieb vorliegt. Der gesetzgeber hat auch die 
Möglichkeit geschaffen, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer trotz 
verlorenen kündigungsschutzprozesses gegen Abfindung loswerden 
kann, wenn das vertrauensverhältnis beeinträchtigt ist. Das kündi-
gungsschutzgesetz sorgt jedoch dafür, dass der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber, der ihn gekündigt hat, rechtlich auf Augenhöhe begeg-
nen kann.

 Das 1996 beschlossene beschäftigungsförderungsgesetz ermöglichte 
die befristung von Arbeitsverträgen ohne sachgrund und die Arbeit-
nehmerüberlassung in leiharbeitsverhältnissen. Diese arbeitsmarkt-
politischen instrumente umgehen das kündigungsschutzgesetz. 
Damit wurden die Arbeitnehmer in stammbelegschaften und rand-
belegschaften geteilt. Die Agenda 2010 der rotgrünen koalition lo-
ckerte das Arbeitsrecht durch die Ausweitung der leiharbeit und der 
befristungen im Arbeitsrecht weiter. hinzu kam, dass die unterstüt-
zung für Arbeitslose durch die einführung von Arbeitslosengeld il so 
verringert wurde, dass der Druck auf Arbeitslose jeden Arbeitsplatz 
anzunehmen, enorm stieg. Auch die bezugsdauer des Arbeitsgeldes 
i, das sich nicht am existenzminimum, sondern am früheren Arbeits-
einkommen orientiert, wurde reduziert um den Druck auf Arbeitslose 
zu erhöhen, schlecht bezahlte Arbeitsplätze anzunehmen. 

Aber auch diejenigen Arbeitnehmer, die noch in Arbeit und brot stan-
den, wurden durch diese reform in ihrer verhandlungsposition gegen-
über ihrem Arbeitgeber beeinträchtigt. Die Angst vor Arbeitslosigkeit 
und damit vor verelendung, ist durch die Agenda 2010 zum teil des 
Arbeitslebens geworden. Die Prekarisierung von teilen der Arbeitswelt 
hat die verhandlungsmacht der Arbeitnehmer insgesamt geschwächt. 

Der globale wettbewerbsdruck und die in den 90er-Jahren steigende 
Arbeitslosigkeit schwächten auch die verhandlungsposition der ge-
werkschaften und der betriebsräte. Die globalisierung wurde in den 
westlichen industriestaaten vom siegeszug einer neoliberalen ideolo-
gie begleitet, die auch zu einer sinnkrise der gewerkschaften führte, 
aus der sich diese in den letzten Jahren mühsam wieder herausarbei-
tet hat. steigende Arbeitslosigkeit und steigende Prekarisierung der 
beschäftigten führten zu bedrohlichen Mitgliederverlusten. 
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in den internationalen konzernen wurden die einzelnen standorte 
und damit auch die Arbeitnehmer in den betrieben gegeneinander 
ausgespielt. Durch die schaffung europäischer betriebsräte konnte 
diese entwicklung über das europäische Parlament gebremst, aber 
nicht völlig aufgehalten werden. 

Diese entwicklung hatte zur folge, dass der Anteil der löhne an der 
wirtschaftsleistung sank, während der Anteil der unternehmensge-
winne und vermögenseinnahmen beständig stieg. Die führte dazu, 
dass ein niedriglohnsektor entstand, in dem inzwischen über 20 Pro-
zent der Arbeitnehmer deutlich unter 9,50 euro in der stunde für 
ihre Arbeit erhalten. viele der geringverdienenden Arbeitnehmer sind 
leiharbeitnehmer. wenn die niedriglöhner weniger als 7,50 euro in 
der stunde bekommen und familie haben, sind sie von transferleis-
tungen wie kinderzuschlägen, wohngeld oder Arbeitslosengeld ii  
abhängig, um leben zu können. Der niedriglohnsektor hat auch Aus-
wirkungen auf die finanzierung der sozialversicherung, da diese an 
die Arbeit gekoppelt ist.

Arbeitsrecht und soziale sicherheit

Deutschland gehört zu den ländern in der europäischen union, in 
denen rente, gesundheit, Pflege und Arbeitslosenunterstützung 
überwiegend über sozialversicherungsbeiträge finanziert wird. Zur 
entlastung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer hat der staat zwar 
einen teil der finanzierung der sozialversicherung durch steuern 
übernommen. Den überwiegenden teil der kosten tragen aber noch 
immer Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Damit hängt die kassenlage 
der sozialversicherung vor allem von der frage ab, wie viele Men-
schen in Arbeit sind und wie hoch deren einkünfte sind. wenn die 
kosten der gesundheitsvorsorge entsprechend der allgemeinen 
Preissteigerung ansteigen oder sich wie die wirtschaftsleistung ent-
wickeln, während die lohnentwicklung stagniert, entsteht eine struk-
turelle lücke. Damit steigt der Druck, entweder die beiträge zu erhö-
hen oder die leistungen der sozialversicherung zu reduzieren. 

Arbeitsbedingungen und recht

Die Arbeitsbedingungen in einem unternehmen, einem betrieb oder 
einer behörde hängen immer auch mit der frage zusammen, welche 
rechte die beschäftigten haben. Die frage, wie mit Arbeitnehmern 
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umgegangen wird, berührt auch ihre würde als Menschen. nach dem 
grundgesetz ist die würde des Menschen unantastbar. Alle staatliche 
gewalt ist an diesen verfassungsrechtlichen kernsatz gebunden. im 
betrieb oder in einer behörde, wo der beschäftigte der organisati-
onsmacht des Arbeitgebers unterworfen ist, gestaltet sich die ver-
wirklichung der Menschenwürde häufig schwierig.

Arbeitnehmer sind abhängig beschäftigte, die allermeisten sind für 
die bestreitung ihres lebensunterhalts und die teilhabe an der ge-
sellschaft auf einen Arbeitsplatz angewiesen. schon beim Abschluss 
eines Arbeitsvertrages befinden sich Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gegenüber dem Arbeitgeber in einer schwächeren Position. 
Das Arbeitsrecht soll dieses ungleichgewicht ausgleichen und eine 
balance zwischen dem schutzbedürfnis der Arbeitnehmer und den 
interessen der Arbeitgeber herstellen. 

Die über Jahre hinweg sehr hohe Arbeitslosigkeit hatte im Arbeits-
recht die gewichte zu ungunsten der Arbeitnehmer verschoben. Der 
wettbewerbsdruck, dem die unternehmen durch die globalisierung 
ausgesetzt sind, hat in der folge nicht nur zum Druck auf die löhne, 
sondern auch zu einer verschärfung der Arbeitsbedingungen geführt. 

obwohl die nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland in den letz-
ten Jahren gestiegen ist, lässt die Qualität der neu geschlossenen Ar-
beitsverhältnisse zu wünschen übrig. im Jahr 2011 ist jeder zweite 
neue Arbeitsvertrag befristet abgeschlossen worden. Dies trifft ge-
rade junge, gut qualifizierte Arbeitnehmer. befristet beschäftigte Ar-
beitnehmer sind auf die verlängerung der befristung oder die entfris-
tung ihres vertrages angewiesen, wenn sie ihren Arbeitsplatz nicht 
verlieren wollen. ihre Möglichkeiten, für ihre rechte einzutreten, sind 
gering. Je höher der Anteil der befristet beschäftigten in einem un-
ternehmen ist, umso geringer sind die Mobilisierungsmöglichkeiten 
der gewerkschaften, umso weniger können die betriebsräte durch-
setzen. in branchen mit einem hohen Anteil an befristet beschäftig-
ten sind die gewerkschaften kaum in der lage tarifverträge abzu-
schließen, die Arbeitnehmer schützen können. häufig müssen 
betriebsräte, um im größeren umfang entfristungen zu erreichen, 
Zugeständnisse, beispielsweise bei sonderschichten, machen.

Jeder dritte 2011 neu entstandene Arbeitsplatz war ein leiharbeits-
verhältnis. ein leiharbeitnehmer hat so gut wie keine Möglichkeiten, 

264



auf die Arbeitsbedingungen im entleihenden unternehmen einzuwir-
ken. Auch die Möglichkeiten von betriebs- und Personalräte und Mit-
arbeitervertretungen, die Arbeitsbedingungen der leiharbeitnehmer 
zu verbessern, sind dann gering. leiharbeitnehmer sind noch mehr 
als befristet beschäftigte von der sozialen teilhabe ausgeschlossen. 
sie sind die ersten, die beim Abbau von Arbeitsplätzen den entleih-
betrieb ohne sozialauswahl verlassen müssen. 

neben den befristeten Arbeitsverträgen und der leiharbeit gerät der 
einsatz von werkvertragsbeschäftigten in unternehmen immer mehr 
in den Mittelpunkt der sozialpolitischen Diskussion. werkvertragsbe-
schäftigte gibt es sowohl in der industrie als auch im Dienstleis-
tungssektor oder auf dem bau. sie entwickeln Produkte, montieren 
reifen oder fahren Zeitungen aus. im norden der bundesrepublik 
wird vor allem über den einsatz von selbstständigen schlachtern in 
schlachthöfen diskutiert. Dabei geht es nicht nur um die umgehung 
von schutzrechten der beschäftigten, sondern auch um die vorent-
haltung von sozialbeiträgen.

werkvertragsbeschäftigte bewegen sich in einer grauzone zwischen 
selbstständigkeit und illegaler beschäftigung. wenn sie in die Arbeits-
organisation ihres Auftraggebers eingebunden sind, handelt es sich 
entweder um scheinselbstständige oder um unerlaubte Arbeitnehme-
rüberlassung. sie sind ebenso von sozialer teilhabe ausgeschlossen 
wie leiharbeitnehmer und setzen sich zudem möglicherweise dem 
vorwurf aus, an der hinterziehung von sozialversicherungsbeiträgen 
mitgewirkt zu haben.

Auswirkungen auf die Gesundheit

Die erfahrung sozial ausgeschlossen zu sein, beeinträchtigt die ge-
sundheit der betroffenen. Das iAb hat in seinem kurzbericht 04/2011 
darauf hinwiesen, dass die wahrnehmung, sozial ausgeschlossen zu 
sein, psychische schmerzen hervorruft, die mit körperlichen schmer-
zen vergleichbar sind. schlecht bezahlte und unsichere Arbeit macht 
krank an leib und seele. Der beste betriebliche gesundheitsschutz 
hilft nicht, wenn unwürdigen löhnen, kettenbefristungen und aus-
beuterischer leiharbeit tür und tor geöffnet ist.

Auch der Druck auf die festangestellten Arbeitnehmer ist gewachsen, 
psychische erkrankungen nehmen in der Arbeitswelt zu. Die rasante 
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entwicklung der mobilen kommunikationsmittel führt zur ständigen 
erreichbarkeit der Arbeitnehmer und entgrenzt die Arbeit. 

handlungsbedarf im Arbeitsrecht

im Arbeitsrecht muss die balance zwischen Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern wiederhergestellt werden. befristete Arbeitsverträge und 
leiharbeit dürfen nicht zur regel werden, sondern müssen Ausnah-
men zur bewältigung von schwankungen bei Aufträgen sein. Das 
kündigungsschutzgesetz, das Arbeitnehmer vor willkürlichen entlas-
sungen schützten soll, darf durch befristungen, leiharbeit und werk-
verträge nicht umgangen werden. Die Mitbestimmung der betriebs-
räte, Personalvertretungen und Mitarbeitervertretungen muss auf 
alle beschäftigten ausgeweitet werden, die im betrieb arbeiten. 

Die wechselwirkungen zwischen der rechtsposition des Arbeitneh-
mers auf der einen, seiner würde, seinen Arbeitsbedingungen und 
seiner sozialen sicherheit auf der anderen seite, zeigen, wo politi-
scher handlungsbedarf im Arbeitsrecht liegt.

befristete Arbeitsverträge dürfen nur noch bei vorliegen eines sach-
lichen grundes abgeschlossen werden und dürfen auch bei einem 
sachgrund nicht länger als zwei Jahre dauern. kettenbefristungen 
sind zu untersagen. für leiharbeitnehmer müssen die gleichen Ar-
beitsbedingungen und Mitbestimmungsrechte gelten wie für die 
stammbelegschaft. Der Anteil der leiharbeitnehmer an der beleg-
schaft darf nicht mehr als fünf Prozent betragen und ihre Arbeitsver-
träge dürfen nicht an den einsatz im entleihbetrieb gekoppelt werden 
(synchronisationsverbot).

Die bekämpfung des Missbrauchs von werkverträgen muss auf die 
politische tagesordnung gesetzt werden. Die Politik darf hier nicht 
weiter die Augen verschließen. Deshalb müssen das betriebsverfas-
sungsgesetz und die Personalvertretungsgesetze auf werkvertragsbe-
schäftigte ausgeweitet werden. werkvertragsbeschäftigte dürfen nur 
noch mit Zustimmung der betriebsräte, Personalräte und Mitarbeiter-
vertretungen in unternehmen und behörden eingesetzt werden. 

Die moderne Arbeitswelt bedarf einer weiterentwicklung des Arbeits-
schutzrechts. Dem Anstieg der psychischen erkrankungen am Ar-
beitsplatz muss der Arbeitgeber durch eine Antistress-verordnung 
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gerecht werden, die das bisherige Arbeitsschutzrecht erweitert. Dar-
über hinaus müssen die rechte der betriebsräte, Personalräte und 
Mitarbeitervertretungen gestärkt werden.

weiter muss der Missbrauch von werkverträgen von Zoll, gewerbe-
aufsicht und rentenversicherung konsequent eingedämmt werden. 
Auch die strafverfolger müssen ihre scheu vor dem Arbeits- und  
sozialrecht überwinden. Die rentenversicherung muss bei betriebs-
prüfungen statusfeststellungen hinsichtlich der eingesetzten werk-
vertragsbeschäftigten durchführen.

kodifizierung des Arbeitsrechts

über den materiellen und praktischen handlungsbedarf hinaus gibt es 
immer wieder Anläufe das Arbeitsrecht zu kodifizieren, um zu einem 
Arbeitsvertragsgesetz zu kommen. insbesondere das individualar-
beitsrecht wird als unübersichtlich und wenig transparent wahrge-
nommen. im Arbeitsvertragsrecht haben wir ein regelungsdickicht 
von mehr als dreißig einzelgesetzen, wie im Jahr 2006 frick und ha-
bich für die bertelsmannstiftung festgestellt haben (frick/habich 
2006, 2). wer sich im individualarbeitsrecht kundig machen möchte, 
muss einen streifzug vom bürgerlichen gesetzbuch über die gewer-
beordnung bis hin zu spezialgesetzen, wie dem Mutterschutzgesetz 
und dem teilzeit- und befristungsgesetz unternehmen. Diese Zersplit-
terung des Arbeitsvertragsrechts erschwert es dem Arbeitnehmer, 
sich über rechte und Pflichten zu informieren. Auch mittelständische 
unternehmer können sich nur schwer eine übersicht über ihre rechte 
und Pflichten verschaffen. Die Zersplitterung des Arbeitsrechts in 
Deutschland wird auch als wettbewerbsnachteil im globalen konkur-
renzkampf um investitionen und Arbeitsplätze angesehen. Auch im 
europäischen einigungsprozess wird die fehlende kodifizierung als 
nachteil bewertet. Zum einen ergeben sich Probleme bei der umset-
zung von europäischen richtlinien und entscheidungen des eugh in 
nationales recht. Zum andern ist die bundesrepublik Deutschland ge-
handicapt, wenn es um die einbringung deutscher rechtsgrundsätze 
in europa geht. Durch das fehlen einer einheitlichen und auch im eu-
ropäischen Ausland verständlichen Arbeitsgesetzgebung verzichtet 
Deutschland, wie frick und habich herausgearbeitet haben, auch auf 
die Möglichkeit, die standards des deutschen Arbeitsrechts im rah-
men des europäischen integrationsprozesses stärker zur geltung zu 
bringen (frick/habich 2006, 5).
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Die gesetzgeberische Zurückhaltung zwingt die Arbeitsgerichtsbarkeit 
selbst rechtsschöpferisch tätig zu werden. so hat sich ein richterrecht 
herausgebildet, dass den richter zum ersatzgesetzgeber macht. 
hinzu kommt, dass eine einheitliche rechtsprechung schon wegen 
dem grundsatz der unabhängigkeit der gerichte kaum möglich ist ¬– 
richter entscheiden einzelfälle. Dies kann dazu führen, dass fälle bei 
gleicher tatsachengrundlage, sehr unterschiedlich entschieden wer-
den. Dies wiederum führt zur rechtsunsicherheit und wird sowohl von 
Arbeitgebern wie von Arbeitnehmern als unbefriedigend empfunden.

Die vielzahl von unbestimmten und damit auslegungsbedürftigen 
rechtsbegriffen im Arbeitsvertragsrecht vergrößert die rechtsunsi-
cherheit. Die frage, wer unter welchen bedingungen Arbeitnehmer 
ist, bleibt im deutschen Arbeitsrecht offen. Dies hat Auswirkungen 
auf die frage, wie werkverträge und scheinselbstständigkeit vonein-
ander abgegrenzt werden oder wann eine nicht genehmigte Arbeit-
nehmerüberlassung vorliegt. Davon kann auch abhängen, ob jemand 
wegen vorenthaltens und veruntreuens von sozialversicherungsbei-
trägen strafbar ist. Damit stellt sich die frage, warum dieser Zustand 
von den staatlichen institutionen, insbesondere dem gesetzgeber 
und den gerichten hingenommen wird.

Der wunsch nach einer kodifizierung des Arbeitsrechts besteht, wie 
iannone herausgearbeitet hat, seit dem 19. Jahrhundert (iannone 
2009, 371). schon beim entstehungsprozess des bgb wurden ent-
sprechende forderungen laut. nach iannone gab es neun veröffent-
lichte entwürfe für ein Arbeitsvertragsgesetz, die jedoch alle schei-
terten (iannone 2009, 371). Das scheitern dieser 
kodifikationsvorhaben lässt sich zwanglos mit den sozialen und poli-
tischen konflikten erklären, von denen jede Diskussion über das Ar-
beitsrecht geprägt ist.

iannone gibt in seiner Arbeit über die kodifizierung des Arbeitsrechts 
darüber hinaus diesem gesetzgeberischen versagen eine sachliche 
rechtfertigung indem er erklärt, dass nur der Arbeitsrichter einzell-
fallgerechtigkeit schaffen kann. Der richter sei mangels bestehender 
rechtlicher vorschriften oftmals gezwungen rechtspolitisch zu agieren 
und im wege der rechtsfortbildung „eigenes recht” zu setzen. Das 
bundesverfassungsgericht wird mit dem hinweis zitiert, dass der ge-
setzgeber selbst der rechtsprechung die Aufgabe der rechtsfortbil-
dung zugewiesen habe. Der richter als „eigentlicher herr des Ar-
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beitsrechts”, wie gamillschegg immer wieder zitiert wird? (iannone 
2009, 372).

Mit diesem Ansatz wird aus der gesetzgeberischen not eine tugend 
gemacht und der richter als ersatzgeber installiert. im Arbeitsrecht 
ist diese konstellation besonders heikel, da das Arbeitsrecht der ort 
ist, an dem soziale entwicklungen zu tage treten und sich politische 
konflikte zuspitzen. soziale und politische konflikte zu lösen, ist aber 
die kernaufgabe des parlamentarischen gesetzgebers. 

Das wechselspiel der gewaltenteilung zwischen parlamentarischem 
gesetzgeber und rechtsprechung wird im Arbeitsrecht so stark ge-
dehnt, dass das Demokratieprinzip und den grundsatz der gewalten-
teilung verletzt werden. Die normsetzung hat sich zu sehr vom ge-
setzgeber zu den gerichten verlagert. Der gesetzgeber ist gefordert, 
ein einheitliches Arbeitsvertragsrecht durch eine kodifizierung zu 
schaffen. 

Der gesamtdeutsche gesetzgeber hat sich die Zusammenfassung  
des verstreuten individualarbeitsrechts in Artikel 30 Abs.1 des eini-
gungsvertrags zur Aufgabe gemacht. es ist nicht vertretbar, dass es 
zu dieser kodifizierung noch nicht gekommen ist, obwohl die lebens-
wirklichkeit von über 30 Millionen Arbeitnehmern durch das Arbeits-
vertragsrecht intensiv beeinflusst wird.

Mit den Diskussionsentwürfen für ein Arbeitsvertragsgesetze, Arbvg, 
die henssler und Preis im Auftrag der bertelsmannstiftung und Däub-
ler im namen des Dgb vorgelegt haben, liegen grundlagen für einen 
gesetzgebungsprozess vor. Der gesetzgeber sollte auf der grundlage 
dieser vorschläge die im Zuge der globalisierung und der Agenda 
2010 gestörte balance im Arbeitsrecht wiederherstellen.
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Arbeit und gender

Elisabeth Winkelmeier-Becker

Der stand der Dinge

wenn unter der überschrift „Arbeit aus christlicher Perspektive” ein 
beitrag explizit unter das thema „Arbeit und gender” gestellt wird, 
die geschlechterperspektive also in den fokus genommen wird, dann 
sind zunächst erhebliche unterschiede für Männer und frauen in der 
realen Arbeitswelt zu konstatieren. Auch mehr als sechzig Jahre nach 
Aufnahme des gleichberechtigungsgrundsatzes in das grundgesetz 
(Art. 3 Abs. 2 gg) ist die gleichberechtigte teilhabe von frauen in 
allen etappen des lebenslaufs noch immer keineswegs selbstver-
ständlich gewährleistet. 

Die erwerbsquote von frauen liegt zehn Prozentpunkte unter der von 
Männern. sie arbeiten die hälfte der von Männern geleisteten Ar-
beitsstunden. Der stundenlohn liegt etwa 23 Prozent unter dem von 
Männern, selbst bei vergleichbarer Arbeit beträgt die Differenz in der 
entlohnung noch circa zehn Prozent. bei einem höheren teilzeitanteil 
von frauen erzielen sie insgesamt nur etwa 60 Prozent des erwerbs-
einkommens von Männern (Allmendinger 2011, 3-7). oft sind sie in 
nicht sozialversicherungspflichtigen Minijobs beschäftigt. hinzu kom-
men häufige unterbrechungen der erwerbstätigkeit zugunsten von 
familienaufgaben, unterschiedliche „typische” berufsfelder und eine 
eklatante unterrepräsentanz in führungspositionen der wirtschaft 
und der öffentlichen verwaltung, wo frauen immer wieder an die so-
genannte „gläserne Decke” stoßen. in der rente spiegelt sich das 
alles in einer deutlich geringeren Alterssicherung wider: in Deutsch-
land beziehen frauen eine um 59,6 Prozent geringere Alterssiche-
rungseinkommen als Männer (flory 2011).

erkennbar ist hier das Muster einer uneingeschränkten und gleich-
sam als selbstverständlich vorausgesetzten erwerbstätigkeit des 
Mannes/vaters in einer familie, während frauen eine stärkere wahr-
nehmung von familienaufgaben zugeordnet wird, die mit der ein-
schränkung von beruflichen Chancen verbunden ist.



Diese in der Arbeitswelt feststellbaren unterschiede für Männer und 
frauen haben eine lange tradition. sie stehen in engem Zusammen-
hang mit dem leitbild der traditionellen Alleinverdienerfamilie, in der 
der ehemann mit seiner erwerbsarbeit, abgesichert durch kündi-
gungsschutz, gute Aufstiegsbedingungen und bezahlung, freigestellt 
von hinderlicher hausarbeit für einkommen und soziale Absicherung 
der familie sorgt, während die ehefrau die häusliche Arbeit und ins-
besondere die erziehung der kinder übernimmt, für die sie keine ei-
gene finanzielle entlohnung oder versicherung erhält. Die frau ver-
dient allenfalls „hinzu”, soweit dies aus finanziellen gründen mehr 
oder weniger notwendig und mit den als vorrangig eingestuften fa-
milienaufgaben vereinbar ist (bundesregierung 2011, 42).

in der jungen bundesrepublik war dies das stillschweigend vorausge-
setzte familienmodell. Die familienkultur der bürgerlichen familie in 
der industriegesellschaft mit ihren klaren Aufgabenzuweisungen und 
rollenerwartungen war Ausdruck der „normalen” Art zu leben und zu 
arbeiten. so waren in den 1950er- und 1960er-Jahren 95 Prozent 
einer Alterskohorte verheiratet, und von diesen hatten wiederum 
circa 95 Prozent kinder (bMfsfJ 2011). bezeichnend ist der konrad 
Adenauer zugeschriebene satz „kinder kriegen die leute immer”. 
Dies galt trotz des im Parlamentarischen rat von den vier Müttern 
des grundgesetzes helene wessel, helene weber, friederike nadig 
und elisabeth selbert erkämpften gleichberechtigungsgrundsatzes in 
Art. 3 des grundgesetzes „Männer und frauen sind gleichberechtigt” 
auch noch nach der gründung der bundesrepublik. Das bürgerliche 
gesetzbuch ging – verfassungswidrig, wie das bundesverfassungsge-
richt bei erster sich bietender gelegenheit am 19. Dezember1953 
feststellte – noch keineswegs von der gleichheit oder gleichberechti-
gung von Mann und frau, sondern von der schlüsselgewalt des ehe-
manns aus, dessen erlaubnis die ehefrau brauchte, um einen Ar-
beitsvertrag zu schließen, und seinem letztentscheid im sorgerecht. 
erst seit 1977 enthält das familienrecht des bgb keine verpflichtung 
der ehefrau mehr zur tätigkeit im haushalt. gemäß § 1356 Abs. 1 
bgb regeln beide ehegatten nun die haushaltsführung im gegenseiti-
gen einvernehmen; nach Abs. 2 sind beide berechtigt, erwerbstätig 
zu sein; dabei haben sie auf die belange des anderen ehegatten und 
der familie die gebotene rücksicht zu nehmen. 

Parallel dazu wurde in der bundesrepublik von Anfang an das ge-
samte sozialsystem in den gesetzlichen kranken-, Arbeitslosen-, 
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renten- und Pflegeversicherungen, im steuersystem mit dem ehe-
gattensplitting, aber auch im bildungssystem mit nur eingeschränk-
tem kindergartenangebot für drei bis sechsjährige kinder und halb-
tägigem schulunterricht darauf ausgerichtet, dass spätestens mit 
dem Augenblick der familiengründung die ehefrauen und Mütter auf 
eigene berufstätigkeit verzichteten und sich primär der sorge für 
kinder und ehemann und der hausarbeit widmeten (Allmendinger 
2011, 6). bei weitgehender trennung von erwerbs- und häuslicher 
sphäre erfüllten Männer und frauen ihre unterschiedlichen rollen  
arbeitsteilig in komplementären funktionen und in enger verbindung 
der lebensläufe (bundesregierung 2011, 42).

seither hat dieses Modell jedoch an Akzeptanz verloren. Jenseits 
aller politischen vorgaben treffen immer mehr Menschen die ent-
scheidung, dass sie dieses familienmodell nicht als dauerhafte le-
bensform leben wollen: 84 Prozent der frauen wollen erwerbstätig 
sein, auch nach einer familienbedingten erwerbsunterbrechung.1 Das 
wundert nicht, hat doch gerade das traditionelle Modell die lebens-
leistung von frauen in der familie wenig honoriert. frauen sorgten 
dafür, dass ihre Männer stets gut versorgt und ausgerüstet, von 
häuslichen sorgen und Pflichten weitgehend freigestellt, sich mit vol-
ler Arbeitskraft ihren beruflichen Aufgaben widmen konnten, und 
dass die kinder nach halbtägiger schule zu hause versorgt und be-
treut wurden, um später gut vorbereitet selbst auf den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt zu gelangen. sie leisteten damit einen maßgebli-
chen beitrag zum wirtschaftswunder. trotzdem erhielten sie hierfür 
keinen eigenen Anteil am einkommen und keine eigene Alterssiche-
rung, sondern waren nur mittelbar durch den ehemann mitversorgt 
und mitversichert. erst die rückwirkende Anerkennung von erzie-
hungszeiten in der rente hat hier eine gewisse Anerkennung in die 
Altersversorgung gebracht, die aber immer noch als unzureichend 
empfunden wird. eigene wünsche von ehefrauen und Müttern nach 
berufstätigkeit, die über ein „hinzuverdienen” hinausgingen, waren 
praktisch unerfüllbar. vor die wahl gestellt, sich entweder für beruf 
und damit eigenes einkommen, soziale sicherheit, ein interessantes 
umfeld und berufliche Anerkennung anzustreben, oder für kinder 
und Abhängigkeit vom ehemann entscheiden zu müssen, haben sich 
frauen deshalb ab den 1970er-Jahren zunehmend gegen kinder be-
ziehungsweise für weniger kinder entschieden (bundesregierung 
2011, 42).
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heute hat eigene berufstätigkeit für frauen einen anderen stellen-
wert: Mit mindestens gleich guten berufs- und hochschulabschlüssen 
erwarten sie die gleichen Zugangschancen zu interessanten, einfluss-
reichen und auch lukrativen Positionen. sie wollen ihre talente auch 
im beruf einbringen, der ihnen eine eigene materielle Absicherung, 
gestaltungsoptionen und berufliche Anerkennung sowie ein weiteres 
soziales umfeld bietet. Die meisten frauen sind vor der geburt ihres 
ersten kindes selbst berufstätig und wollen auf die selbstständigkeit 
und finanzielle unabhängigkeit auch danach nicht mehr verzichten. 
Zunehmend sind frauen außerdem auf eigenes einkommen angewie-
sen, um als Alleinerziehende oder allein lebende frau ohne auskömm-
liche unterhaltsansprüche materiell abgesichert zu sein, oder um als 
hauptverdienerin ihre familie zu versorgen. wegen trennungen und 
neuer familiengründung, oder Arbeitslosigkeit werden immer weniger 
Männer verlässlich ein leben lang einen ausreichenden familienlohn 
garantieren können (Dettling u.a. 2006, 102). Die traditionelle rollen-
verteilung wird im übrigen zunehmend von Männern als belastung 
empfunden; sie sehen es als eine frage der geschlechtergerechtig-
keit, von der rolle des haupternährers entlastet zu werden. traditio-
nelle rollenmuster und strukturelle barrieren des Arbeitsmarktes wer-
den als hinderlich gesehen (wippermann 2011, 25). 

Diese entwicklung ist verbunden mit einem – auch im internationalen 
vergleich – besonders starken einbruch der geburtenzahlen seit den 
1970er-Jahren. gerade Akademikerinnen haben sich in dieser situa-
tion besonders häufig gegen kinder entschieden. „in westdeutsch-
land ist das geburtenniveau seit Mitte der 1970er-Jahre mit knapp 
1,4 kindern pro frau konstant niedrig, und liegt zudem weit unter 
dem niveau von 2,1 kindern pro frau, welches notwendig wäre, um 
die elterngenerationen zahlenmäßig zu ersetzen (ersatzniveau). Das 
Absinken des geburtenniveaus ging mit einer reduzierung der Zahl 
der Mehrkindfamilien aber auch mit einem Anstieg des Ausmaßes der 
kinderlosigkeit auf ein weltweit einmalig hohes niveau einher. ein 
viertel der frauen des geburtsjahrgangs 1965 ist kinderlos geblie-
ben” (rostocker Zentrum für Demographischen wandel o.J.).

Der Zeit der selbstverständlichen traditionellen rollenverteilung, 
folgte eine Phase des verzichts auf kinder zugunsten des berufs. ge-
genwärtig wollen sich junge frauen zumeist nicht mehr auf ein be-
stimmtes lebensmodell festlegen lassen: sie wollen in ihrem leben 
beruf, kinder und Partnerschaft miteinander verbinden (Allmendinger 
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2010, 19). für die Partnerschaft auf beruflichen Aufstieg zu verzich-
ten, die bereitschaft, eigene berufliche interessen hinter denen des 
Partners und der beziehung zurückzustellen, ist für die meisten frauen 
nicht mehr aktuell. nur noch – oder immerhin? – 25 Prozent der jun-
gen frauen erklärten sich grundsätzlich dazu bereit (Allmendinger 
2010, 19). Zugleich nimmt die bereitschaft der Männer zu, sich vor 
allem als väter stärker in haus- und familienaufgaben einzubringen 
(Allmendinger 2010, 19). An die stelle des männlichen Alleinernäh-
rers ist in westdeutschland das Zuverdienermodell getreten, in dem 
der Mann vollzeit arbeitet und die frau eine teilzeittätigkeit ausübt, 
mit 36,7 Prozent (47,5 Prozent bei Paaren mit kindern) das am meis-
ten verbreitete Modell. in ostdeutschland hingegen ist das Zweiver-
dienermodell mit 37,8 Prozent (37 Prozent bei Paaren mit kindern) 
das am meisten verbreitete Modell, in dem beide Partner vollzeit ar-
beiten. nicht immer sind die Modelle freiwillig gewählt: Das gilt insbe-
sondere für erwerbskonstellationen mit unfreiwilliger Arbeitslosigkeit 
oder teilzeitarbeit (bundesregierung 2011, 43).

eine Politik, die für sich in Anspruch nimmt „den Menschen in den 
Mittelpunkt” zu stellen, muss sich mit den genannten Ansprüchen 
und vorstellungen auseinandersetzen und praktikable lösungen bie-
ten; sie muss sich im Alltag der familien bewähren (böhmer 2002, 
26-28). Christliche Aspekte sind dabei nach wie vor relevant. Zu prü-
fen ist, ob und inwieweit unter den veränderten gesellschaftlichen 
realitäten aus christlicher sicht heute andere Aspekte entscheidend 
und andere schlussfolgerungen zu ziehen sind, oder ob sich auch aus 
christlicher Perspektive weiterhin gute gründe für (teilweise/zeit-
weise) traditionelle lebensmodelle finden lassen und wie sie unter-
stützt werden können. 

Die christliche Perspektive

Arbeit und gender aus christlicher Perspektive: Das wirft zunächst 
die frage auf, welche kriterien denn aus christlichen überzeugungen 
für die bewertung der deutlichen unterschiede in der berufstätigkeit 
von frauen und Männern heranzuziehen sind und welche Ziele und 
Aufgaben sich daraus für eine veränderung der gesetzlichen oder ge-
sellschaftlichen regeln ableiten lassen.
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Der christliche Blick auf die Gender-Frage

Die größte bedeutung kommt hier der frage zu, inwieweit sich Mann 
und frau nach christlichem verständnis voneinander unterscheiden 
und welche schlussfolgerungen sich aus der unterschiedlichkeit für 
das geschlechterverhältnis, für die gesellschaft und die Arbeitswelt 
ergeben. 

Der begriff gender wird dabei für viele zur Provokation, wobei das, 
was unter diesem begriff und damit auch der politischen Zielsetzung 
des gender Mainstreaming verstanden wird, sehr unterschiedlich ist. 
gender beschreibt die soziale geschlechterrolle und bezeichnet das, 
was in einer kultur als typisch für ein bestimmtes geschlecht ange-
sehen wird. sex dagegen bezeichnet biologische Merkmale. 

in stark ablehnender haltung wird genderpolitik zugeschrieben, die 
unterschiede zwischen den geschlechtern beseitigen zu wollen.  
so wird „die ideologie des gender Mainstreaming, welche die ge-
schlechtspolarität von Mann und frau auflösen will” für vielerlei übel 
der modernen welt verantwortlich gemacht2: in einem Atemzug wer-
den mit gender Mainstreaming Abtreibung und homosexualität prob-
lematisiert.3 Als offizielles lehrschreiben der katholischen kirche ist 
hier die verlautbarung des Apostolischen stuhls nr. 166 „über die  
Zusammenarbeit von Mann und frau in der kirche und in der welt” 
aus 2004 heranzuziehen, verfasst von der kongregation für glaubens-
lehre, der damals noch kardinal Joseph ratzinger, der emeritierte 
Papst benedikt xvi, vorstand: „eine erste tendenz unterstreicht stark 
den Zustand der unterordnung der frau, um eine haltung des Protes-
tes hervorzurufen. so macht sich die frau, um wirklich frau zu sein, 
zum gegner des Mannes. Auf die Missbräuche der Macht antwortet 
sie mit einer strategie des strebens nach Macht. Dieser Prozess führt 
zu einer rivalität der geschlechter, bei der die identität und die rolle 
des einen zum nachteil des anderen gereichen. Die folge davon ist 
eine verwirrung in der Anthropologie, die schaden bringt und ihre un-
mittelbarste und unheilvollste Auswirkung in der struktur der familie 
hat. im sog dieser ersten tendenz ergibt sich eine zweite. um jegli-
che überlegenheit des einen oder des anderen geschlechts zu ver-
meiden, neigt man dazu, ihre unterschiede zu beseitigen und als 
bloße Auswirkungen einer historisch-kulturellen gegebenheit zu be-
trachten. bei dieser einebnung wird die leibliche verschiedenheit, ge-
schlecht genannt, auf ein Minimum reduziert, während die streng kul-
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turelle Dimension, gender genannt, in höchstem Maß herausgestrichen 
und für vorrangig gehalten wird … Diese Anthropologie, die Perspekti-
ven für eine gleichberechtigung der frau fördern und sie von jedem 
biologischen Determinismus befreien wollte, inspiriert in wirklichkeit 
ideologien, die zum beispiel die infragestellung der familie, zu der 
naturgemäß eltern, also vater und Mutter, gehören, die gleichstellung 
der homosexualität mit der heterosexualität sowie ein neues Modell 
polymorpher sexualität fördern” (sekretariat der Deutschen bischofs-
konferenz 2004).

hier wird deutlich, wie unterschiedlichste fragestellungen miteinan-
der vermengt werden und in Abtreibung, homosexualität, frühsexu-
alisierung und Machtstreben der frauen, gleichermaßen das werk 
böser Mächte4 gesehen wird, hinter denen – gesteuert von der uno 
seit der weltfrauenkonferenz in Peking 1995 – Mächte gesehen wer-
den, die die Auflösung der familie betreiben und einer polymorphen 
sexualität das wort reden.5 in bezug auf das wort gender beruht der 
text offenbar dabei auf der Annahme, es gehe bei der Differenzie-
rung von sex und gender darum, die unterschiede zwischen den ge-
schlechtern zu beseitigen.6 in der tat wäre ein solches Ansinnen mit 
christlichen werten vereinbar. Allerdings spricht ebenso nichts dafür, 
dass eine genderstrategie beispielsweise der uno auf eine frühsexu-
alisierung von kindern oder die beseitigung jeglicher geschlechtlicher 
unterschiede ausgerichtet wäre. Das gegenteil ist der fall: Ange-
sichts der eklatanten benachteiligung von frauen, die in vielen teilen 
der welt festzustellen ist und der bedeutung, die die Aufhebung die-
ser benachteiligung für eine nachhaltige entwicklung im sinne der 
Millenniumziele hat, liegt es auf der hand, dass Armutsvermeidung, 
gleicher Zugang zu bildung und zu medizinischer versorgung, sen-
kung der Mütter- und säuglingssterblichkeit und die Abschaffung von 
beschneidung von Mädchen im vordergrund einer genderstrategie 
stehen. Die unterstellung, eine genderstrategie oder die weltfrauen-
konferenz wollten die geschlechteridentität überwinden, ist absurd. 
worauf diese Missinterpretation des begriffs gender beruht, wird in 
keiner verlautbarung offengelegt.7 

bei dem politischen leitgedanken der gleichstellungspolitik geht es 
um die schaffung fairer Chancen für frauen und Männer in allen be-
reichen der gesellschaft, „vor allem im erwerbsleben. Dabei geht es 
beispielsweise um entgeltgleichheit, gleiche karrierechancen und den 
schutz vor Altersarmut. um diese Ziele zu erreichen, setzt die Politik 
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bei den ursachen ungleicher Chancen an”.8 geschlechtergerechtig-
keit bezieht sich als normatives leitbild auf eine gestaltung des ge-
schlechterverhältnisses im gesellschaftlichen (kulturellen, sozialen, 
politischen, ökonomischen, religiösen) Zusammenhang, das auf die 
überwindung von geschlechtsspezifischen Diskriminierungen und  
hierarchisierungen zielt (heimbach-steins 12). es geht darum, die 
Auswirkungen von Politik auf die verschiedenen geschlechter in ihren 
sozialen und gesellschaftlichen kontexten zu beachten und dem 
staatlichen Auftrag, geschlechtergerechtigkeit zu verfolgen, gerecht 
zu werden.9 im folgenden wird der frage nachgegangen, welche 
strategien aus christlicher Perspektive formuliert werden sollten, um 
bestehende ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zu beseitigen und 
das Ziel von gleichstellungspolitik zu realisieren. 

Christliche Soziallehre

Die situation der Arbeiter und ihrer familien waren gegenstand der 
sozialenzykliken der Päpste, die sich wiederum auf gedanken deut-
scher sozialtheologen stützen. in den sozialenzykliken legten die 
Päpste die grundlage für eine soziale ordnung (ordo socialis), die 
das Zusammenleben der Menschen durch eine sozial-, rechts- und 
wirtschaftsordnung stärken sollte. gerechtigkeit, frieden, freiheit, 
Demokratie und gleichheit sind die zentralen begriffe und das funda-
ment der christlichen soziallehre. grundlegendes werk war dabei die 
von Papst leo xiii. 1891 veröffentlichte enzyklika rerum novarum. 
er nahm damals bereits bezug auf den deutschen bischof ketteler 
und auf Adolf kolping, wegbereiter in der katholischen sozialbewe-
gung. es folgten Quadragesimo anno von Papst Pius xi (1931) und 
Pacem in terris von Papst Johannes xxiii. (1963).

Mit diesen enzykliken, die das christliche Menschenbild und die be-
deutung von Arbeit und wirtschaftlicher selbstständigkeit für den 
Menschen in den Mittelpunkt stellten, haben die Päpste auf grund-
lage der damaligen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen verhält-
nisse wesentliche sozialreformen eingefordert und wichtige Anregun-
gen gegeben. in der Auseinandersetzung, wie die kirche auf die 
liberal-kapitalistische wirtschaftsordnung und die soziale frage re-
agieren sollte, folgte leo xiii. dem deutschen bischof ketteler. er 
wandte sich gegen die liberale theorie, wonach sich der gerechte 
lohn allein aus dem verhältnis von Angebot und nachfrage auf dem 
freien Arbeitsmarkt ergäbe. er forderte Mindestlöhne, ein familienge-
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rechtes einkommen, die Möglichkeit zur vermögensbildung und zur 
vorsorge für krankheit und Alter, weiter staatlichen Arbeitsschutz 
und betriebliche Arbeiterausschüsse, die vorläufer der heutigen be-
triebsräte (roos 2010, 15-26).

Die enzykliken haben viele richtungsweisende entscheidungen der po-
litischen ordnung und wirtschaftlichen gestaltung maßgeblich beein-
flusst und sind eine wesentliche grundlage der sozialen Marktwirt-
schaft. gesetzliche regelungen einer solidarischen und paritätischen 
Absicherung von krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit und 
Alter in gesetzlichen versicherungssystemen, die Mitbestimmungsge-
setze, die förderung der vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, die 
Anerkennung der gewerkschaften mitsamt der sicherung von tarifau-
tonomie und modernem Arbeits(kampf)recht. Damit wurden kern-
punkte der christlichen soziallehre aufgegriffen und zum gefestigten, 
heute als selbstverständlich empfundenen standard sozialer Absiche-
rung in Deutschland. Zugleich haben die Päpste mit ihren enzykliken 
ein bestimmtes bild des familiären Zusammenlebens und der rollen-
verteilung zwischen Mann und frau geprägt und verfestigt. ganz klar 
liegt den sozialenzykliken die vorstellung zugrunde, dass der ehe-
mann und familienvater mit seiner erwerbsarbeit das wirtschaftliche 
fundament und die soziale Absicherung der familie sicherstellt, wäh-
rend die ehefrau und Mutter für haushalt und kinder sorgt. Die for-
derung, dass das einkommen des Mannes aus einer vollzeit-berufstä-
tigkeit für versorgung und Absicherung der familie ausreichen muss, 
gehört so zu den zentralen forderungen christlicher soziallehre (ebert 
2010, 209). vor dem hintergrund der wirtschafts- und Arbeitsbedin-
gungen vom ende des 19. Jahrhunderts, in denen frauen- und auch 
kinderarbeit aus existentieller not selbstverständlich war, war das 
eine fortschrittliche und menschengerechte Position. Die forderung 
nach einer wirtschaftsordnung, in der wirtschaftliche existenz und  
soziale Absicherung einer familie allein durch die erwerbsarbeit des 
Mannes gesichert wurde, stellte den Menschen, nicht das kapital in 
den Mittelpunkt und nahm die bedürfnisse und wünsche der Arbeiter-
schaft ernst. Papst leo xiii. nahm mit rerum novarum eindeutig 
stellung zugunsten der arbeitenden bevölkerung, die nur ihre Arbeits-
kraft einsetzen konnte, um die eigene existenz abzusichern. in rerum 
novarum spielt die frau beim thema erwerbsarbeit eine untergeord-
nete rolle. gemeinsam mit den kindern galten frauen als die „zu ver-
sorgenden” und „zu schützenden” innerhalb der gesellschaft (re 33-
35). Deutlicher geht Papst Pius xi in Quadragesimo anno auf die 

279



rolle der frau ein. eine berufstätige frau passte nicht ins bild, viel-
mehr sollte die frau ihre erfüllung vornehmlich in der wahrnehmung 
ihrer „hausfraulichen obliegenheiten” (QA 71) finden. in der ein Jahr 
zuvor erschienenen eheenzyklika geht er unter berufung auf eph 
5,21-33 ausdrücklich auf das angestrebte ordnungsmodell ein: Als 
„herz der familie” habe sich die frau dem Mann als dem „haupt der 
familie” gehorsam unterzuordnen, um so die „ordnung der liebe” zu 
verwirklichen. gut dreißig Jahre später schreibt Papst Johannes xxiii. 
in Pacem in terris von der „allgemein bekannten tatsache”, dass die 
frau am öffentlichen leben teilnehme. Die frau sei „weit davon ent-
fernt, sich als ein seelenloses werkzeug zu sehen, welches einzig die 
eigene erfüllung in der wahrnehmung hausfraulicher obliegenheiten” 
sehe. vielmehr sei sie sich ihrer Menschenwürde immer mehr bewusst, 
nehme sowohl häuslich, als auch vor allem im staat jene rechte und 
Pflichten in Anspruch, die „der würde der menschlichen Person ent-
sprechen” (QA 41). geht man davon aus, dass ironie als sprachliches 
stilmittel in päpstlichen enzykliken ausscheiden dürfte, ist es schon 
bemerkenswert, dass eine solche klarstellung für notwendig gehalten 
wurde. Die vorstellung einer natürlichen berufung der frau zu be-
stimmten Aufgaben und ihre unfähigkeit zur übernahme anderer wird 
bei Johannes xxiii. unkritisch vorausgesetzt. von einer teilhabe der 
frauen am Arbeitsleben ist in keiner weise die rede. Auch Johannes 
Paul ii. spricht in laborem exercens davon, dass der „notgedrungene 
verzicht” der Mutter auf ihre Aufgaben in der familie „im hinblick auf 
das wohl der gesellschaft und der familie unrecht sei, wenn er jenen 
vorrangigen Zielen der Mutterschaft widerspricht oder sie erschwert” 
(le 19) (roos 2010, 22).

Auffällig ist hier zunächst eine rein männliche Perspektive der be-
schreibungen, mit der das bild der frau auf das der hausfrau und 
Mutter festgelegt wird. eine begründung, warum die unterschiedliche 
geschlechtlichkeit eine solche Aufgabenteilung vorgebe, wird wiede-
rum nicht gegeben. für die ältere katholische soziallehre gelten die 
geschlechterrollen als „natürlich” gegeben und sind gegen Angriffe 
zu verteidigen. Auch wo die gleichberechtigung der geschlechter ge-
fordert wird, wird die berücksichtigung der „vom schöpfer selbst 
grundgelegten verschiedenheiten” vorausgesetzt. gesetze, die der 
gleichstellung der frau in der gesellschaft dienen sollen, sollten des-
halb so gefasst werden, dass sie schützen, „was der frau durch ihre 
physische konstitution als ihre besondere Aufgabe vorgegeben ist”.10

280



nun ist offenbar, dass es biologische unterschiede zwischen frauen 
und Männern gibt. was allerdings nicht überzeugen kann und nir-
gendwo begründet ist, dass, über den direkten Zusammenhang mit 
schwangerschaft oder geburt hinaus, biologische vorgaben eine dau-
erhafte festlegung und reduzierung der frauen auf häusliche und fa-
miliäre Aufgaben als natürlich vorgeben. 

Die erfahrung spricht dagegen: nicht nur die tatsache, dass frauen 
beispielsweise in der nachkriegszeit alle Aufgaben ausfüllten, die 
zuvor Männern vorbehalten waren, ist mit einer festlegung auf Auf-
gaben in haus und familie nicht vereinbar. Zu dieser these passt 
ebenso wenig, dass frauen seit den 1970er-Jahren die dauerhafte 
festlegung auf eine solche ordnung zunehmend abgelehnt haben, 
oder, dass sie in vergleichbarem Maße wie Männer führungspositio-
nen anstreben (19 Prozent der jungen frauen, 21 Prozent der jungen 
Männer, gleichermaßen jeweils 24 Prozent unter den Abiturient/
innen) (Allmendinger 2010, 49)11.

eine natürlich bedingte Aufgabenteilung im kontext von schwanger-
schaft und geburt rechtfertigt es nicht, daraus eine wirtschaftlich und 
rechtlich hierarchische überordnung des Mannes über die frau abzu-
leiten. nimmt man an, dass es sich bei den Aufgaben der frau um 
gottgewollte ordnung handeln würde, hätten diese tätigkeiten grö-
ßere Anerkennung erfahren müssen. stattdessen wurde ihnen diese 
Anerkennung aber verweigert, indem sich einkommen, Absicherung 
und gesellschaftliche stellung ausschließlich über die berufliche tä-
tigkeit des Mannes definierten, die versorgung und sicherheit der 
frau als ehefrau oder witwe stets nur abgeleitet war. 

Christliches Menschenbild

würde des Menschen
Das christliche Menschenbild leitet aus der gottesebenbildlichkeit  
des Menschen seine würde ab, die aus christlicher sicht unzweifel-
haft Mann und frau gleichermaßen zukommt.12 „Diese würde ist un-
antastbar, sowohl durch andere als auch durch ihren träger. Zugleich 
begründet die gottesebenbildlichkeit eine fundamentale gleichheit: 
Allen Menschen kommt die gleiche würde zu – ungeachtet ihrer nati-
onalität, ihres geschlechts oder ihres Alters, ungeachtet auch ihrer 
gesundheit oder ihrer leistungskraft” (kauder 2010, 3). Das grund-
satzprogramm der CDu Deutschland, randnummer 7 führt hierzu 
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aus: „wir bekennen uns zur würde des Menschen […] Die würde 
aller ist gleich – unabhängig von geschlecht, rasse, nationalität, 
Alter, behinderung, von religiöser und politischer überzeugung, von 
gesundheit und leistungskraft, von erfolg oder Misserfolg und vom 
urteil anderer.”

Daraus ergibt sich gerade kein geschlechtsspezifischer unterschied in 
der würde und kein Ansatz für eine Differenzierung im Anspruch auf 
teilhabe, auf einfluss, einkommen oder Anerkennung. 

recht auf freiheit und freie entfaltung der Persönlichkeit
Der Mensch ist aufgefordert, die eigenen talente bestmöglich einzu-
setzen, zu gestalten und entscheidungen zu treffen. wer eine Aus-
bildung (ob akademisch, handwerklich, kaufmännisch, im Dienst-
leistungsbereich etc.), wer organisationstalent zu führung eines 
unternehmens, wer technisches verständnis für die entwicklung 
neuer Produkte oder wer soziale fähigkeiten zur kommunikation mit 
Menschen hat, muss unabhängig vom geschlecht diese fähigkeiten 
einsetzen können. er oder sie darf nicht auf häusliche Aufgaben be-
schränkt werden.13 Zu den wichtigen ressourcen für ein selbstgestal-
tetes leben gehören unter anderem qualifizierte bildungsabschlüsse, 
eine sichere und kontinuierliche beschäftigung mit interessanten und 
erfüllenden tätigkeiten, ein gutes einkommen, unabhängigkeit, teil-
habe- und Mitspracherechte, aber auch einfluss und Macht (bundes-
regierung 2011, 39). Auch das umfeld, begegnungen mit anderen 
Menschen, gesellschaftliche Anerkennung der leistung, Zugewinn  
an unterschiedlichen optionen und an selbstsicherheit tragen dazu 
bei, eine berufliche tätigkeit attraktiv zu machen.14 ein grund für 
eine Differenzierung zwischen Männern und frauen ist hier nicht  
erkennbar. 

recht auf selbstständigkeit
wesentlich für tatsächliche selbstständigkeit ist die eigenständige 
materielle versorgung und sicherheit. Dazu gehört eigenes einkom-
men einschließlich der Altersvorsorge und Absicherung in lebensrisi-
ken. sie kann in unserem wirtschaftssystem im wesentlichen nur 
über eigene erwerbstätigkeit erworben werden kann. Das Alleinver-
dienermodell spricht eigenen verdienst, selbstständigkeit und ent-
scheidungsbefugnis allein dem erwerbstätigen zu, in aller regel dem 
Mann. Das recht und bedürfnis der frau auf eigene finanzielle ver-
sorgung und sicherheit bleibt dabei auf der strecke. 
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gerechtigkeit
eine gleichwertige honorierung gleichermaßen anspruchsvoller und 
nützlicher tätigkeiten und der gleiche Zugang zu attraktiven und luk-
rativen beruflichen Positionen bei gleicher eignung sind ebenso ein 
gebot der gerechtigkeit. Ausdrücklich heißt es bereits in der Präambel 
der essener leitsätze, die 1985 auf dem bundesparteitag der CDu in 
essen verabschiedet wurden (Absatz i1): „Das christliche verständ-
nis vom Menschen und die grundwerte freiheit, solidarität und ge-
rechtigkeit fordern die gleichberechtigung von frau und Mann.” Denn 
der Anspruch, sich durch Arbeit und teilhabe an gestaltungsmöglich-
keiten in gesellschaft und Politik, durch eigenes einkommen und An-
erkennung der eigenen leistung außerhalb der eigenen familie zu 
verwirklichen, gilt für beide geschlechter gleichermaßen und kann 
keine gesellschaftlichen strukturen rechtfertigen, die für die beiden 
geschlechter von vornherein unterschiedliche Chancen in diesen be-
reichen vorsehen. 

sind unterschiede der geschlechter, die eine festlegung auf die tra-
ditionelle Aufgabenteilung aus christlicher sicht begründen könnten, 
nicht plausibel, so ist damit noch nicht ausgeschlossen, dass es keine 
unterschiede gäbe. Der erfolg von büchern wie „warum Männer nicht 
zuhören und frauen schlecht einparken” oder „Männer sind anders, 
frauen auch”, die in ihrer Argumentation bis in die Aufgabenteilung 
der steinzeitmenschen zurückreichen (er geht auf die Jagd, sie hütet 
das feuer) zeigt, dass viele leser sich in den dort als typisch männ-
lich oder typisch weiblich beschriebenen situationen wiedererkennen. 
Die entscheidung der viel diskutierten frage, ob und in welchem Maße 
diesen typischen verhaltensmustern natürliche Anlagen oder sozial 
und kulturell vorgegebene rollenbilder zugrundeliegen, wird im rah-
men dieses beitrags nicht beantwortet werden können. offensichtlich 
ist außerdem, dass in jedem fall die individuellen unterschiede in-
nerhalb eines jeden geschlechts eine weite spannbreite beschreiben, 
die mit einer schematischen Zuordnung von angeblich geschlechts-
spezifischen eigenschaften nicht dargestellt werden kann.15 vor allem 
stellt sich aber die frage, für wen und in welchem Zusammenhang 
die Antwort überhaupt relevant ist und wer die Darlegungs- und be-
weislast trägt: Diejenigen, die (über die biologischen Merkmale hin-
aus gehende) unterschiede der geschlechter behaupten und daraus 
unterschiedlichen Zugang zu selbstständigkeit, einkommen, teilhabe 
und Macht ableiten, oder diejenigen, die aus der Zusicherung von 
gottesebenbildlichkeit und würde der Menschen grundsätzlich glei-

283



che Ansprüche beider geschlechter folgern?16 wie sollen neben un-
terschiedlichen natürlichen Anlagen andere Aspekte unseres realen 
lebensalltags berücksichtigt werden? was folgt daraus, wenn eine al-
leinerziehende Mutter mit natürlicher (und vielleicht auch so empfun-
dener) Prädisposition für häusliche Aufgaben von hausarbeit alleine 
nicht leben kann? kann die Annahme unterschiedlicher veranlagun-
gen den Ausschluss von gleicher teilhabe an erfolg, Macht und ein-
kommen rechtfertigen, wenn trotzdem gleichwertige Qualifikationen 
erworben werden konnten? wäre es nicht das einfachste, all diese 
entscheidungen denjenigen zu überlassen, die in ihrem leben davon 
betroffen sind, die nicht abstrakte thesen diskutieren, sondern unter 
realen bedingungen ihre wünsche und fähigkeiten mit den vorgaben 
von Arbeitswelt, materieller sicherheit und familiären bedürfnissen in 
einklang bringen müssen? Die Chance, dass die Menschen in dem in-
dividuellen Modell leben können, das ihnen am besten entspricht, 
das ihnen die meiste lebensqualität und Zufriedenheit bietet, dürfte 
dann am größten sein.

weitere Anliegen aus christlicher Perspektive

Beständigkeit der Familie

Die übernahme von verantwortung in der familie und die stärkung 
des Zusammenhalts über generationen hinweg entsprechen ur-
christlichen Anliegen – nicht nur in bezug auf traditionell organisierte 
familien. lebensglück und lebensqualität kommen in einer beständi-
gen und auf Dauer angelegten beziehung, in der Menschen auf der 
basis familiärer oder partnerschaftlicher verbindungen füreinander 
verantwortung übernehmen, am besten zum tragen. Die bedeutung 
der familie wird daher zu recht von christlicher seite immer hervor-
gehoben.17 gelingende familie bedeutet lebensglück für den einzel-
nen, für eltern wie für kinder und ist darüber hinaus eine Quelle von 
Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt in unserer gesellschaft (hessi-
sche CDu-landtagsfraktion 2011). Die beständigkeit der familie hat 
vor allem große bedeutung für die kinder, die beide eltern brauchen 
und von liebe- und vertrauensvollen beziehungen zu beiden profitie-
ren. hier gibt es die „empirisch gesättigte erfahrung”, dass es den 
Menschen und der gesellschaft besser geht, wenn sie nicht allein der 
ökonomischen und der verwertungslogik unterworfen sind, „… wenn 
es starke soziale beziehungen jenseits von staat und Markt gibt” 
(Dettling 2006, 105). hinzu kommt: wo familienmitglieder füreinan-
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der verantwortung übernehmen, wird der staat weniger in Anspruch 
genommen. Materielle, zunehmend ebenso psychische belastungen 
von familienmitgliedern und die folgekosten für das gesundheitswe-
sen, am Arbeitsplatz oder für rechtsstreitigkeiten können so vermie-
den werden. Die stärkung und stabilisierung verlässlicher strukturen 
in der familie sind deshalb ein wichtiges element christlich orientierter 
Politik. Dazu gehört alles, was zur Zufriedenheit des Paares bezie-
hungsweise der familie beiträgt. neben einer ausreichenden finanzi-
ellen Ausstattung, die einbußen infolge von familienphasen vermeidet, 
kann dazu auch eine partnerschaftliche verteilung der hausarbeit ge-
hören. vom Zentralkomitee der deutschen katholiken kommt hierzu 
der hinweis, dass unterschiedliche erwartungen an die Aufteilung fa-
miliärer Aufgaben und die traditionelle Praxis nicht selten zum schei-
tern einer ehe führen können. eine Annäherung könne hier durch ver-
änderungen struktureller rahmenbedingungen und gesellschaftlicher 
rollenerwartungen vor allem von Männern besser unterstützt werden 
(Zdk 2008, 9).

Zu Kindern ermutigen

Die ermutigung zu (weiteren) kindern ist ein christliches – und auch 
konservatives – Anliegen. wie können Menschen dazu ermuntert 
werden, den wunsch nach (weiteren) kindern auch in die tat umzu-
setzen. seit Mitte der 1970er-Jahre liegt die geburtenrate bei 1,3 bis 
1,4. Jede generation ist damit um circa ein Drittel kleiner als die vor-
gängergeneration. befragt man junge Menschen nach ihrer wunsch-
kinderzahl, so liegt diese im Durchschnitt höher, bei fast zwei kin-
dern. es ist ein Paradoxon, dass in der vergangenheit das festhalten 
an konservativ oder (vermeintlich) christlich begründeten erwartun-
gen an die familie, vor allem an die frauen und ihren dauerhaften 
verzicht auf eigene selbstständigkeit und unabhängigkeit dazu bei-
getragen hat, dass sich viele unter solchen bedingungen gegen kin-
der entschieden und dem beruf den vorzug gegeben haben. gerade 
das entweder-oder hat viele frauen abgeschreckt, auch frauen mit 
interessanten beruflichen optionen und hohen bildungsabschlüssen. 
wer diese frauen und die Männer in der familiengründung ermutigen 
und unterstützen will, muss für strukturen sorgen, die zur vereinbar-
keit von familie und beruf führen. für frauen ist hier vielfach ent-
scheidend, dass sie auch mit (weiterem) kind die berufstätigkeit  
soweit aufrecht erhalten können, dass karriere und persönliche Am-
bitionen nicht leiden, die unabhängigkeit vom Partner gewährleistet 
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ist und das kind auch vom eigenen gehalt aufgezogen werden könnte, 
falls es zur trennung vom Partner kommen sollte (bMfsf 2012, 59).

Armut vermeiden

weiteres Ziel aus christlicher sicht ist die vermeidung von Armut, 
insbesondere von kinderarmut. 15 Prozent der kinder in Deutschland 
gelten nach der Armutsdefinition der oeCD als (relativ) arm, weil das 
haushaltseinkommen unter 50 Prozent des Medianeinkommens liegt. 
ein großer teil von ihnen lebt bei alleinerziehenden Müttern, für die 
das fehlen von betreuungsmöglichkeiten das wichtigste Arbeitshin-
dernis darstellt. Am geringsten fällt das Armutsrisiko für kinder und 
Jugendliche in haushalten mit zwei erwerbstätigen erwachsenen aus 
(bMfsf 2008). Auch wenn staatliche transfers und versorgungsleis-
tungen wichtige unterstützung geben, bleibt hier das Ziel der hilfe 
zur selbsthilfe als die menschengerechtere und von den betroffenen 
in aller regel bevorzugte Art der unterstützung. vorrangig müssen 
Maßnahmen auf den weg gebracht werden, mit deren hilfe eltern 
darin unterstützt werden können, eigene erwerbseinkünfte zu erzie-
len. Das kompetenzzentrum beim bundesministerium für familie, 
senioren, frauen und Jugend (bMfsf 2008) empfiehlt hier unter an-
derem den Ausbau von betreuungsplätzen für unterdreijährige auf 
750.000, die Minderung des Armutsrisikos von 75.000 Alleinerzie-
henden sowie 55.000 Paaren mit unter dreijährigen kindern durch 
höhere erwerbstätigkeit der (allein erziehenden) eltern und – als 
Prävention – die kontinuierliche erwerbstätigkeit von Müttern. sie 
beugt Armut durch mögliche lebensrisiken, wie scheidung oder 
trennung, Arbeitslosigkeit oder krankheit, vor.

Zusammenhalt der Gesellschaft

nicht zuletzt gefährdet ein fortbestehen von geschlechterungerech-
tigkeiten auf Dauer den Zusammenhalt der gesellschaft. umgekehrt 
trägt eine Politik der geschlechtergerechtigkeit dazu bei, den Zusam-
menhalt der gesellschaft zu befördern und zu stärken. frauen und 
Männer sind übereinstimmend mit großer Mehrheit der Auffassung, 
dass bestehende ungerechtigkeiten zwischen den geschlechtern den 
sozialen Zusammenhalt gefährden und leiten daraus einen hand-
lungsauftrag an die Politik ab: Die Politik sei in der Pflicht, sich fort-
bestehender ungerechtigkeiten zwischen den geschlechtern anzu-
nehmen (wippermann 2011, 22). themen wie entgeltgleichheit, 
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Alterssicherung bei familienbedingter erwerbsunterbrechung, erleich-
terung des beruflichen wiedereinstiegs nach einer familienphase, die 
sackgassenwirkung von Minijobs und der Anteil von frauen in füh-
rungspositionen stehen dabei ganz oben auf der liste (wippermann 
2011, 23). Mehr Zusammenhalt in der gesellschaft – auch das ist 
aus christlicher Perspektive ein wichtiges und schönes Anliegen. 

Aus christlicher sicht lassen sich mehrere Anliegen für eine berufstä-
tigkeit von frauen und Männern ableiten, die teilweise allerdings in 
Zielkonflikten zueinander stehen: Zeit für familie, Zufriedenheit und 
lebensqualität sind das eine, Chancengerechtigkeit, berufliche 
selbstverwirklichung und finanzielle selbstständigkeit und sicherheit 
für Männer und frauen sind das andere. Aufgabe einer am christli-
chen Menschenbild orientierten Politik ist es, die rahmenbedingun-
gen für individuelle lebensentwürfe zu schaffen, die diesen Anliegen 
am meisten gerecht werden. 

(kein) neues leitbild: wahlfreiheit

Kein neues Leitbild

Das alte leitbild einer dauerhaften Aufteilung von berufs- und famili-
enaufgaben zwischen Mann und frau ist nicht mehr zeitgemäß. eine 
christliche begründung für eine geschlechtsspezifische rollenzuwei-
sung, die frauen eine primäre Zuständigkeit für haus- und familien-
arbeit zuweist, gibt es nicht. genauso falsch wäre es aber, nun an den 
wünschen der Menschen vorbei andere vorgaben oder erwartungs-
haltungen an dessen stelle zu setzen. Den unterschiedlichen, aus 
dem christlichen Menschenbild und aus dem grundsatzprogramm der 
CDu abzuleitenden grundwerten der gleichheit und gleichberechti-
gung der geschlechter, der freiheit sowie dem Prinzip der subsidiari-
tät entspricht am besten der grundsatz der wahlfreiheit. Danach 
kommt allein den frauen und Männern die entscheidung zu, ob und 
in welcher form sie sich für ein leben als single, Paar oder familie 
mit kindern entscheiden und wie berufliche und familiäre Aufgaben 
verteilt werden. in diesem rahmen kann auch das traditionelle Mo-
dell der Alleinverdienerehe weiterhin seine berechtigung haben: so-
weit und solange ein Paar in dieser form zusammen leben will, ge-
hört auch das zur wahlfreiheit, auch wenn es nur noch selten als 
dauerhaftes lebensmodell gewählt wird. Zuweilen entsteht allerdings 
der eindruck, dass bei den politischen Mitbewerbern oder unter den 
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sachverständigen gar nicht mehr vorstellbar erscheint, dass frauen 
oder Männer tatsächlich in freier entscheidung zugunsten von famili-
ären Aufgaben (teilweise) auf berufstätigkeit verzichten. Jede ein-
schränkung wird vielmehr ohne weiteres als oktroyiert interpretiert, 
persönliche gründe nicht ernstgenommen und ergebnisse empiri-
scher befragungen nicht akzeptiert.18 Auch wenn untersuchungen 
den Aspekt zu berücksichtigen haben, dass die tatsächlichen um-
stände die wünsche beeinflussen: es darf nicht so weit gehen, dass 
der befund von ungleichheit in der lebensgestaltung von Männern 
und frauen immer ohne weiteres als beweis für unzureichende wahl-
freiheit, für das fehlen von vollzeitstellen und die mangelnde verein-
barkeit von familie und beruf gesehen wird. Zeit für sich, für die kin-
der, für den Partner hat ihren eigenen wert, der nur schwer gegen 
die vorteile einer umfänglichen berufstätigkeit abzuwägen ist. Zu 
wenig Zeit führt zu stress und verlust von lebensqualität, der sich 
auf alle familienmitglieder und selbst auf den bestand der beziehung 
oder familie negativ auswirken kann. Zeit für familie, Zeit für ver-
antwortung sind wichtige und nachvollziehbare gründe für familien-
phasen im lebensverlauf.19

Was bedeutet Wahlfreiheit? 

wesentlicher kernpunkt jeder freiheit ist ein Abwehrrecht gegen un-
erwünschte einmischung. Private entscheidungen für oder gegen 
Partnerschaft beziehungsweise ehe, für oder gegen kinder, über die 
organisation und pädagogische Ausrichtung ihrer betreuung sowie 
über die Aufgabenverteilung in beruf und haushalt unterliegen kei-
nerlei rechtfertigung. nicht zuletzt die Debatten um betreuungsgeld 
und krippenbetreuung für unterdreijährige zeigen, dass dieses Ziel 
noch nicht erreicht ist. während sich zur Zeit der essener leitsätze 
die wahlfreiheit vor allem gegen den vorwurf der abwesenden ra-
benmutter wandte, fühlen sich heute eltern nicht wertgeschätzt, die 
sich für eine begrenzte Zeitspanne zugunsten von familienaufgaben 
gegen eine (vollzeitige) berufstätigkeit entschieden haben. nach wie 
vor ist es keineswegs selbstverständlich, dass Männer den hauptan-
teil der familienarbeit übernehmen und dafür berufliche optionen zu-
rückstellen. hier wäre eine emotionale und rhetorische Abrüstung 
dringend angesagt. wie widersprüchlich die Anforderungen sind, die 
ungebeten aus verschiedenen richtungen fast ausschließlich an 
frauen gestellt werden, hat kristina schröder anhand der öffentli-
chen reaktionen auf ihre privaten entscheidungen zu heirat, ehena-
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men, geburt einer tochter und schnelle rückkehr in ihr Amt treffend 
dargestellt. Jede mögliche entscheidung wird bewertet: Zu konserva-
tiv, zu karriereorientiert, am wohl des kindes vorbei – immer stehen 
frauen unter rechtfertigungsdruck und immer, so scheint es, wäre 
gerade das gegenteil besser gewesen (schröder/waldeck 2012, 15). 
Anmaßende vorwürfe und einmischung in die privaten lebensent-
scheidungen waren offenbar kein einzelfall (schröder/waldeck 2012, 
94 f, 172-173) und können so oder ähnlich von vielen Müttern bestä-
tigt werden, die sich nach einer geburt für eine schnelle rückkehr in 
den beruf entscheiden.20 im konservativen lager wird vor allem der 
Druck in richtung einer berufstätigkeit von Müttern und einer gering-
schätzung der erziehungsleistung wahrgenommen. von kirchlicher 
seite werden weiterhin traditionelle erwartungshaltungen formuliert: 
Mütter kleiner kinder sollten auf eine berufstätigkeit verzichten, was 
ihnen durch staatliche transferleistungen ermöglicht werden sollte 
(Zentralkomitees der deutschen katholiken vom 21.Mai 2008, 9). klar 
ist: es muss jederzeit für frauen wie für Männer fraglos anerkannt 
und möglich sein, zugunsten von kinderbetreuung oder – mit zuneh-
mender bedeutung – Pflege älterer Angehöriger, die eigene berufs-
tätigkeit zu reduzieren, selbst dann, wenn qualifizierte professionelle 
betreuung zur verfügung steht. es bedarf keiner rechtfertigung, 
wenn in freier entscheidung – vielleicht auch aus christlicher überzeu-
gung – für traditionelle familienmodelle optiert wird, weil dann mehr 
private Zeit verfügbar ist. Auch wenn dies um den Preis eines gerin-
geren einkommens und weniger beruflicher Chancen für einen der 
Partner entschieden wird.

genauso muss es respektiert werden, wenn ein kind zugunsten einer 
schnellen rückkehr in den beruf schon früh einen Platz in einer kin-
derkrippe bekommt. Denn: Auch kinder, die wesentliche stunden des 
tages in einer krippe verbringen, werden von ihren eltern erzogen. 
Diese sind vorbild in ihrem verhalten, sind die wichtigsten bezugs-
personen. sie sorgen viele stunden in eigener verantwortung für ihr 
kind und wählen die betreuungseinrichtung aus. wenn eltern sich 
um das kind kümmern, sollte das „quality-time” sein. kinder sind mit 
der „zeitlich eingeschränkten Zuwendung ihrer eltern unter der be-
dingung zufrieden, dass diese zuverlässig und sicher ist” (hurrel-
mann 2011).

Aus Art. 6 Abs.2 s.1 gg und dem grundsatz der wahlfreiheit ergibt 
sich klar, dass die konkrete entscheidung über die inanspruchnahme, 
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das ob, den umfang, die Auswahl des trägers und seines pädagogi-
schen konzepts, allein den eltern obliegt, ohne einmischung von 
staat und Politik.

ein wichtiger Aspekt der wahlfreiheit ist die option zum wechsel von 
familien- und Arbeitsmodellen im lebensverlauf. Zeit für familie ist 
erwünscht, von den Menschen, die füreinander da sein wollen, aber 
auch von der gesellschaft, die eine übernahme familiärer Arbeit weder 
organisieren noch finanzieren könnte. stress macht eltern nicht allein 
die Zeitknappheit, sondern auch das wissen, dass ein längeres Aus-
setzen aus dem beruf mit spürbaren und dauerhaften einbußen beim 
beruflichen fortkommen verbunden sein kann. Die Aussicht, sich zu-
gunsten der familienphase dauerhaft berufliche Chancen zu verge-
ben, kann die freude an der familienarbeit nachhaltig trüben. 

wechsel sind in der lebensverlaufsperspektive der normalfall – sei es 
von vornherein geplant oder auch als folge einer veränderten lebens-
führung, beispielsweise nach einer scheidung. fast jede Mutter, jeder 
vater wird nach einer Phase der familienarbeit wieder berufstätig, ein 
dauerhafter verzicht auf berufstätigkeit bis zum rentenalter wird die 
Ausnahme bleiben, singles gründen Paarhaushalte, teilzeit wechselt 
mit vollzeiterwerb oder auch Zeiten von Arbeitslosigkeit (bundesre-
gierung 2011, 43). Der wechsel von einem lebensmodell in ein ande-
res muss allerdings besser gestaltbar sein. Die übernahme von ver-
antwortung und sorge in der familie darf nicht dauerhaft berufliche 
Chancen beeinträchtigen (bundesregierung 2011, 218), im gegenteil: 
Die kompetenzen, die in einer familienphase erworben werden – er-
fahrung in Auseinandersetzung mit institutionen, begegnungen mit 
anderen bevölkerungsschichten, organisationstalent, beschäftigung 
mit neuen themen wie beispielsweise ernährungsfragen und vieles 
mehr – müssen in ihrer bedeutung für berufliche Aufgaben als Quali-
fikation anerkannt werden. Die Möglichkeiten zum wiedereinstieg in 
den beruf werden dann zur nagelprobe für eine zukunftsorientierte 
und moderne familien- und geschlechterpolitik. 

Auftrag an die Politik

eine Arbeitswelt, die aus christlicher Perspektive den Menschen ge-
recht wird, akzeptiert den Menschen „wie er geht und steht”, fordert 
und fördert die entfaltung seiner talente und seiner eigenverantwor-
tung, ermöglicht strukturen, die den familien Zeit für einander, den 
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einzelnen Zeit für sich und ihre beziehungen einräumt. sie legt die 
Menschen nicht nach ihrem geschlecht auf bestimmte verhaltens-
muster oder funktionen fest, sondern ermöglicht wahlfreiheit und 
selbstbestimmung, gibt der freien entscheidung raum, unabhängig 
davon, ob sie überkommenen traditionen entspricht oder nicht. sie 
hält es aus, dass sich die Menschen nach ihren eigenen Prioritäten 
entscheiden, sie toleriert den alleinverdienenden familienvater und 
die hausfrau ebenso wie die karrierefrau und den vater in elternzeit 
und verlangt keine rechtfertigungen. 

Die freiheit zur wahl von lebens- und familienmodellen und die 
grundsätze von gleichen Chancen und Ansprüchen auf eigene Absi-
cherung begründen den Auftrag an die Politik, die rahmenbedingun-
gen für eine freie und selbstverantwortliche lebensgestaltung zu 
schaffen. gleichberechtigung als politischer Auftrag wird bereits in 
den essener leitsätzen formuliert.21 folgende Anliegen stehen dabei 
im Mittelpunkt: 

 � gleichwertige Arbeit muss gleichwertig bezahlt werden, gleiche 
Qualifikation muss die gleichen Chancen auf beruflichen erfolg und 
einkommen eröffnen. 

 � wechsel im lebenslauf muss besser unterstützt werden; Zeiten oh-
ne beziehungsweise mit eingeschränkter berufstätigkeit müssen 
ebenso möglich bleiben wie die änderung eines lebensplans bei ver-
änderten verhältnissen. wer zeitweise sorgearbeit übernimmt, darf 
keine unwiderrufliche nachteile im weiteren berufsleben erleiden. 

 � Die vereinbarkeit von familie und beruf muss verbessert werden. 
Das umfasst den Ausbau von betreuungsangeboten, eine familien-
freundlichere Ausrichtung der Arbeitswelt, aber auch entlastungs-
möglichkeiten im haushalt. 

 � Die vereinbarkeit von familie und beruf darf nicht weiter allein als 
das Problem von frauen gesehen werden. Deshalb sollten struk-
turen unterstützt werden, die die klassische Zuordnung von ge-
schlechterrollen und erwartungshaltungen auflösen.22 Anreize, die 
diese Aufgabenteilung bestärken, sind kritisch zu hinterfragen. 

Dies schließt im übrigen eine notwendige Aufwertung der familienar-
beit, ihre enttrivialisierung mit ein: eine neue verteilung beruflicher 
Chancen und Aufgaben zwischen Männern und frauen wird nicht ohne 
entsprechende neuverteilung der haus- und familienarbeit gelingen. 
Auch sie sollte neu bewertet werden, denn hausarbeit wird in ihren 
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intellektuellen und organisatorischen Anforderungen unterschätzt.23 
eine (begrenzte) familienphase wird grundsätzlich als verlust von 
Qualifikationen bewertet, doch bietet sie einen Zugewinn neuer le-
benserfahrung, kenntnisse und fähigkeiten. 

Einige Handlungsfelder im Fokus:  
Was soll sich ändern, was soll bleiben?

entgeltgleichheit
in Deutschland bekommen Arbeitnehmerinnen im schnitt nach wie 
vor fast circa 23 Prozent weniger für die gleichen Aufgaben als Män-
ner. Der equal Pay Day, der tag, an dem die frauen im Durchschnitt 
den verdienst erreicht haben, den die Männer im Durchschnitt be-
reits am 31. Dezember des vorjahres erzielt haben, liegt jährlich am 
ende des Monats März. europaweit beträgt der lohnunterschied im 
Durchschnitt allerdings lediglich circa 17 Prozent. frauen waren mit 
zwei Dritteln weit überdurchschnittlich unter den beziehern von nied-
riglöhnen (Definition nach oeCD: 2/3 des mittleren stundenlohns) 
und haben ein mehr als doppelt so hohes risiko, niedrig entlohnt zu 
werden – 29,3 Prozent gegenüber 13,8 Prozent bei den Männern 
(bundesregierung 2011, 141). Die gründe dafür sind zahlreich und 
betreffen sowohl qualifizierte, als auch unqualifizierte tätigkeiten: 
stereotype berufswahl, überdurchschnittliche beteiligung an Mini-
jobs, in denen zu 86 Prozent nur niedriglöhne verdient werden, die 
unterbrechungen der erwerbsbiografie durch kinder- und familien-
zeiten schlagen hier zu buche. ein konzept zur überwindung der ent-
geltungleichheit muss daher ebenfalls viele Ansatzpunkte umfassen. 
vor allem sind typische frauenberufe schlechter bewertet: Arbeits-
platzbewertungen messen frauenberufen einen geringeren schwie-
rigkeitsgrad zu als Männerberufen. gerade in den sozialen berufen 
mit vielen weiblichen beschäftigten sind die löhne andauernd niedri-
ger. in diesem sektor werden kompetenzen einfühlsamkeit, geduld 
oder kommunikationsfähigkeit gegenüber technischen (Männer)be-
rufen grundsätzlich schlechter bewertet (hans-böckler-stiftung 2011, 
2). Dabei haben untersuchungen gezeigt, dass die hälfte dieses loh-
nunterschiedes sich nicht durch unterschiedliche soziale und berufli-
che Merkmale erklären lässt – insofern ist von lohndiskriminierung 
auszugehen, in der eine geringschätzung dieser tätigkeiten ihren 
Ausdruck findet (bundesregierung 2011, 137). es ist nicht zuletzt 
Aufgabe der tarifparteien, zu einer gerechteren tarifgestaltung bei-
zutragen und über den jeweiligen tarifvertrag hinaus ein bewusstsein 
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für den wert solcher tätigkeiten zu schaffen. Dazu sollten gezielt 
mehr frauen in tarifkommissionen entsandt werden, die auf diskrimi-
nierungsfreie Arbeitsbewertungsverfahren hinwirken. verbindliche 
lohnuntergrenzen würden helfen, wo fehlende organisation keine 
verbindliche tarifliche regelung ermöglicht.

ähnlich liegt die Problematik, wenn frauen vergleichbare tätigkeiten 
ausüben wie Männer. eine studie des Deutschen instituts für wirt-
schaftsforschung stellte 2008 bei frauen mit führungsaufgaben eine 
lohndifferenz von 17 Prozent fest. Als leitende Angestellte verdien-
ten sie circa zwölf Prozent weniger als Männer in vergleichbaren Posi-
tionen (hans-böckler-stiftung 2011, 2). verfahren wie logib-D24 kön-
nen hier helfen, lohnstrukturen in unternehmen zu analysieren und 
den ursachen der ungleichen bezahlung auf den grund zu gehen 
(bundesregierung 2011, 144). 

Minijobs
geringfügige beschäftigungsverhältnisse ohne soziale Absicherung 
prägen vor allem weibliche erwerbsbiografien. seit der letzten neu-
regelung im Jahr 2003 stieg die Zahl der Minijobs um circa 1,6 Millio-
nen stellen von 5.750.000 auf 7.310.000 in 2010. fast zwei Drittel 
davon werden von frauen wahrgenommen, insbesondere im Dienst-
leistungsbereich. Mit gravierenden folgen: nicht nur der geringe ver-
dienst, vor allem die fehlende Alterssicherung und die fehlende Chan-
cen zur beruflichen weiterentwicklung gehen am ende zulasten der 
Arbeitnehmerinnen. Zu 86 Prozent ist ein Minijob mit niedriglöhnen, 
nicht selten auch mit der verletzung von arbeitsrechtlichen vorschrif-
ten (etwa der kombination eines offiziellen Minijobs und zusätzlicher 
schwarzarbeit, die durch den Minijob kaschiert wird) verbunden. Der 
staat fördert diese stellen durch den verzicht auf steuern und (teil-
weise) sozialabgaben. Damit wird die Aufstockung auf eine umfang-
reichere tätigkeit und bessere einkommens- und Aufstiegschancen 
unattraktiv: wird die grenze von 400 euro überschritten, so fallen 
höhere sozialabgaben an und es werden steuern fällig. wer statt 400 
euro durch Mehrarbeit 500 euro verdient, hat dadurch unter dem 
strich netto weniger im Portemonnaie25. folglich werden mit großer 
wahrscheinlichkeit Minijobberinnen zum teil auf eigenen wunsch bei 
einem geringen Arbeitsumfang verharren, der in der regel keine be-
rufliche fortentwicklung erlaubt. sie werden so Chancen auf versi-
cherungspflichtige beschäftigung und berufliche weiterentwicklung 
nicht wahrnehmen.
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Der Zusammenhang mit dem klassischen familienmodell liegt hier 
auf der hand: Der Minijob ist der typische rahmen für den Zuver-
dienst der wiedereinsteigerin, zugeschnitten auf die ehefrau. sie ver-
zichtet auf eigene beiträge zur renten-, kranken- und Pflegeversi-
cherung, weil die ehefrau bereits über den ehemann versichert ist. 
Durch den verzicht auf individuelle steuern und sozialabgaben lohnt 
sich dies vordergründig, bedeutet auf längere sicht aber eine sack-
gasse. eine eigenständige Absicherung kann mit einem Minijob nicht 
erreicht werden. Die forderung nach Abschaffung der Minijobs ist 
daher weit verbreitet (Deutscher frauenrat 2011). Mit der entloh-
nung erwerbstätiger frauen von maximal 400 euro werden falsche 
Anreize geschaffen. 

vorschläge, die Privilegierung von Minijobs insgesamt zu streichen 
und die allgemeinen regeln für steuer- und sozialversicherungs-
pflicht anzuwenden, hätten allerdings zur konsequenz, dass vom  
ersten euro an netto weniger übrigbliebe. hier setzt ein vorschlag 
der bertelsmann stiftung an: im gegenzug zur vollen steuer- und 
beitragspflicht soll dem zweiten erwerbstätigen in einer ehe ein zu-
sätzlicher und nicht übertragbarer steuerfreibetrag von 400 euro  
pro Monat gewährt werden. ein nettoverlust bei überschreiten der 
400-euro-grenze wird damit vermieden, stattdessen bleibt von 
jedem zusätzlich verdienten euro auch ein spürbarer nettozusatzver-
dienst übrig. Zugleich vermindert sich zumeist der steuergrenzsatz. 
wesentlich ist, dass die starre grenze wegfällt, jenseits derer der 
nettoverdienst zunächst deutlich sinkt. von jedem zusätzlich ver-
dienten euro muss auch ein spürbarer zusätzlicher Anteil im netto-
verdienst verbleiben.

frauen in führungspositionen
ein blick auf die fakten zeigt: frauen sind in den führungspositionen 
von wirtschaft und öffentlicher verwaltung deutlich unterrepräsen-
tiert: trotz gleichem Anteil an qualifizierten akademischen Abschlüs-
sen finden sich in den vorständen und Aufsichtsräten der großen 
deutschen unternehmen nur wenige frauen. Der women-on-board-
index belegt: nur etwa zwölf Prozent der Aufsichtsräte, gar nur drei 
Prozent der vorstände in den Dax-unternehmen sind frauen – dies 
über elf Jahre nach der freiwilligen selbstverpflichtung der industrie, 
die förderung von frauen in führungspositionen zu ermöglichen. ty-
pische vorstellungen über das berufsverhalten von frauen, männliche 
seilschaften, wechselseitige loyalitäten und Closed-shop-Mentalitäten 
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schaffen strukturen, die frauen faktisch von einflussreichen und luk-
rativen führungspositionen ausschließen. einhellig wird dieser Zu-
stand als ungerecht beurteilt26 und zunehmend wird eingeräumt, dass 
mehr frauen in entscheidenden führungspositionen keine belastung, 
sondern eine bereicherung darstellen. Dies belegen mittlerweile meh-
rere studien27. sie haben ergeben, dass die unternehmen, in denen 
die meisten frauen in der obersten führungsetage vertreten sind, am 
erfolgreichsten sind – dies sowohl in organisatorischer als auch in fi-
nanzieller hinsicht. bei unternehmen, die geschlechtervielfalt fördern, 
lag die verbesserung des Aktienkurses bei 64 Prozent gegenüber 47 
Prozent, war also 1,7-mal höher (Mckinsey 2007). überdies sind 70 
Prozent der wahlbevölkerung der überzeugung, dass mit mehr frauen 
in führungspositionen weniger fehlentscheidungen getroffen würden 
(wippermann 2011). Der grund ist nicht in einer grundsätzlich und 
durchweg besseren Qualifikation von frauen zu sehen, sondern in 
dem Diversity-Ansatz, nach dem gerade unterschiedliche erfahrungen 
und sichtweisen in einem gremium zu besseren entscheidungspro-
zessen und ergebnissen führen. Die Meinungen gehen auseinander, 
wenn es um die frage einer verpflichtenden Anteilsquote für beide 
geschlechter geht. Die forderung, es müsse bei einer bestenauslese 
bleiben, ist in sich schon widersprüchlich: bestenauslese findet ge-
rade nicht statt. führungspositionen in Aufsichtsräten werden nicht 
ausgeschrieben, sondern durch die Aufsichtsräte vorgegeben. sie be-
stellen die vorstände und schlagen der hauptversammlung in aller 
regel für die zu besetzenden Positionen die kandidaten für die Auf-
sichtsräte vor. Diese werden dann praktisch ausnahmslos gewählt. 
Der Aufsichtsrat hat hier also eine schlüsselposition. insider wie der 
langjährige Personalvorstand der telekom, thomas sattelberger, be-
schreiben anschaulich und nachvollziehbar, dass anstelle einer bes-
tenauslese nach individueller eignung und passender ergänzung des 
Aufsichtsrats eher kriterien wie loyalitäts- und ähnlichkeitsmuster 
maßgeblich sind, um in einen weitgehend abgeschotteten closed-shop 
der Manager aufgenommen zu werden (student 2011, 24ff.; wipper-
mann 2011). so werden aus einem 50-Prozent-Anteil der Absolven-
tinnen in juristischen und kaufmännischen studienabschlüssen mit  
oft besseren ergebnissen als ihre männlichen kollegen nur einstellige 
Prozentanteile weiblicher führungskräften in die top-etagen der  
deutschen wirtschaft übernommen. Zuzugeben ist, dass in den tech-
nischen berufen von Anfang an weniger frauen vertreten sind. vor-
stände und Aufsichtsräte bestehen aber überwiegend aus Juristen 
und Ökonomen. Der Anteil der ingenieurinnen beträgt immerhin 20 
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Prozent – auch diese frauen schaffen es offenbar nicht, in vergleich-
barer stärke in die mit techniker besetzten führungspositionen auf-
zurücken. und selbst kinderlose frauen (unter Akademikerinnen etwa 
ein Drittel) haben offenbar keine besseren Chancen als ihre männli-
chen konkurrenten. Auch unter berücksichtigung anderer, „typisch 
weiblicher” umstände im lebenslauf kann ein verhältnis von 3 zu 97 
in den vorständen nicht mit einer bestenauslese, sondern nur mit 
strukturellen hemmnissen für frauen erklärt werden. gerade für qua-
lifizierte und beruflich ambitionierte frauen wird hier klar: Jede 
schwäche wird bestraft, jede einschränkung bei Präsenz und verfüg-
barkeit kann den nächsten karriereschritt kosten und andere Mitstrei-
ter uneinholbar vorbeiziehen lassen.

Auch wenn die anhaltende Diskussion über eine Mindestanteilsrege-
lung bereits zu einigen verbesserungen geführt hat: nur eine ver-
pflichtende Quote kann hier in einem akzeptablen Zeitrahmen zu 
verbesserungen führen, die nicht weitere generationen qualifizierter 
frauen vom chancengleichen Zugang zu führungspositionen aus-
schließen, sondern bereits bei den nächsten Aufsichtsratswahlen – 
überwiegend im Jahr 2013, dann erst wieder im Jahr 2018 – frauen 
zu angemessenen Positionen verhilft. Die erfahrungen mit freiwilligen 
vereinbarungen haben gezeigt, dass sich ohne verpflichtende vor-
gabe nichts ändert. einer umfrage des Manager Magazins zufolge 
haben fast zehn Jahre nach der freiwilligen Zusage der Deutschen 
wirtschaft gegenüber dem damaligen bundeskanzler schröder nur 
rund ein Drittel Maßnahmen ergriffen, um den frauenanteil in füh-
rungspositionen zu erhöhen. im ergebnis handelt es sich um eine 
steigerung des frauenanteils in den vorständen von circa 2,7 Pro-
zent auf 3,6 Prozent (!). eine moderate regelung könnte eine Quote 
von 30 Prozent weiblichen Aufsichtsräten in den börsennotierten und 
voll mitbestimmten unternehmen vorsehen, einzuhalten ab 2018.28 
Diese Quote als Zielvorgabe siebzehn Jahre nach Abschluss der frei-
willigen selbstverpflichtung würde weder die Chancen der männli-
chen konkurrenten unverhältnismäßig einschränken, noch die unter-
nehmen überfordern. es bliebe genügend Zeit, sich um geeignete 
bewerberinnen zu bemühen und nötigenfalls auch weitere Qualifizie-
rungen nachholen zu lassen.

Aus christlicher Perspektive können drei Aspekte für eine Quote an-
geführt werden: erstens unterstützt sie den gleichen Anspruch auf 
teilhabechancen an interessanten, einflussreichen und lukrativen Po-
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sitionen. Zweitens kann eine Quote in der wiedereinstiegsphase das 
vertrauen begründen, dass auch eine (kürzere) familienphase ge-
nommen und genossen werden kann, ohne den Druck zur möglichst 
umgehenden rückkehr in den beruf und ohne die gefahr, karriere-
chancen zu verspielen. Drittens geben studien hinweise, dass frauen 
im Management gerade wegen ihrer speziellen fähigkeiten und er-
fahrungen – seien diese nun naturgegeben oder gesellschaftlich ge-
prägt – andere Aspekte in entscheidungsprozesse einbringen. sie 
gehen weniger riskant vor und tragen mit ihren speziellen kompeten-
zen zu einer guten unternehmensführung und nachhaltigeren wirt-
schaftsentwicklung bei.

haushaltsnahe Dienstleistungen
bei begrenztem Zeitbudget stehen Arbeitszeit, Zuwendung in der fa-
milie, freizeit und hausarbeit in konkurrenz. um Präsenz am Arbeits-
platz und damit verbundene einkommens- und karrierechancen nicht 
auf kosten familiärer beziehungen und der lebensqualität gehen zu 
lassen, ist die entlastung bei der hausarbeit eine große hilfe. sie 
kann am leichtesten delegiert werden. ein Problem ist allerdings, dass 
die kosten von hilfe im oder beim haushalt oft nicht finanziert werden 
können und sie den verdienst aus der berufstätigkeit spürbar schmä-
lern. folge ist, dass erwerbsarbeit nicht lohnend erscheint (bMfsf 
2012, 64). Deshalb sind hier Modelle zu entwickeln, wie hilfe im 
haushalt einfach und kostengünstig organisiert werden kann.29 neben 
Modellen zur beschäftigung einer haushaltshilfe kommen hier etwa 
hol- und bringdienste, wäschedienste, babysitting oder auch ambu-
lante Arztbesuche infrage.30 

familienfreundliche Arbeit
weiterer Dreh- und Angelpunkt sind familienfreundliche Arbeitszeiten. 
flexible Arbeitszeiten sind bereits weit verbreitet. fast alle unterneh-
men (über 95 Prozent) bieten zumindest eine Maßnahme im bereich 
der Arbeitszeitflexibilisierung/telearbeit an (institut der deutschen 
wirtschaft köln, bMfsfJ 2010, 5). Allerdings ist nicht immer klar, ob 
sich die Ausgestaltung nach dem bedarf der familien oder des Arbeit-
gebers richtet. wesentlich ist ein Durchbrechen von Anwesenheitskultur 
und der Präsenzpflicht am Arbeitsplatz. gerade in führungspositionen 
wird ohne rücksicht auf familiäre bedürfnisse an Abenden Anwesen-
heit erwartet. Dass es auch anders geht, zeigen beispiele aus skandi-
navien. Dort gilt es als Zeichen schlechten Zeitmanagements, wenn 
nicht spätestens um siebzehn uhr die Arbeit beendet werden kann.
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Daneben sind weitere familienunterstützende Maßnahmen mittler-
weile weit verbreitet und werden von den unternehmen im eigenen 
interesse gezielt angeboten, um vor allem auch frauen an das un-
ternehmen zu binden und nach familienphasen eine schnelle rück-
kehr in den beruf zu ermöglichen. fast 90 Prozent der unternehmen 
halten den kontakt in der elternzeit durch das Angebot phasenweiser 
beschäftigung oder durch teilzeittätigkeiten (institut der deutschen 
wirtschaft köln, bMfsfJ 2011, 5).

ehegattensplitting
im Zentrum der kritik steht häufig das ehegattensplitting. ihm wird 
zugeschrieben, dass es sich für ehefrauen weniger lohne, nach einer 
familienphase wieder in den beruf zurückzukehren. Dieser effekt  
beruht auf dem umstand, dass in der familienphase bei nur einem 
(haupt-)einkommen, typischerweise dem des Mannes, der grund-
freibetrag der ehefrau und die niedrigen bereiche des progressiven 
steuertarifs durch ihn „verbraucht” werden, so dass der hinzukom-
mende verdienst der ehefrau vom ersten euro an mit dem individuel-
len grenzsteuersatz des ehepaares zu versteuern ist (bMfsfJ 2012, 
15, 119). kommen eigene sozialabgaben der frau hinzu, so kann dies 
eine grenzbelastung von bis zu 50 Prozent und mehr ausmachen,  
die bei wahl der in diesen konstellationen häufigen steuerklasse iii 
für den hauptverdiener und steuerklasse v für die Zuverdienerin be-
deuten. vielfach wird deshalb die Abschaffung oder begrenzung des  
ehegattensplittings und die umstellung auf individualbesteuerung  
gefordert (bMfsfJ 2012, 15; fraktion Die linke 2010; Deutscher 
frauenrat 2011). in der tat hat das ehegattensplitting den effekt, 
dass jeder zusätzliche verdienst des ehepaares, auch der verdienst 
des wiedereinsteigenden Partners, je nach individuellem grenzsteuer-
satz hoch versteuert wird. in Deutschland ist dieser betrag auch im 
europäischen vergleich besonders hoch.31 Dennoch überzeugt die Ar-
gumentation nicht: sicher wäre es wünschenswert, den nettozusatz-
verdienst des zweiten verdienenden ehegatten bei wiedereinstieg zu 
steigern. wer dies durch verzicht auf das ehegattensplitting erreichen 
will, bewirkt aber vor allem eines: dass das verfügbare einkommen 
der familie in der familienphase, in der auf ein einkommen ver zichtet 
wird, sinkt.32 Auf das einkommen des hauptverdieners werden dann 
höhere steuern erhoben, so dass gerade in dieser situation, in der 
das familienbudget besonders knapp ist, noch weniger nettoverdienst 
übrig bleibt. wenn dann bei dem vergleich des familieneinkommens 
vor und nach dem wiedereinstieg des zweiten ehepartners der netto-
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zugewinn höher ausfällt, so liegt das daran, dass die Ausgangsbasis 
dieses vergleichs, das heißt das verfügbare einkommen in der famili-
enphase, durch höhere steuerlasten noch niedriger ausfällt. Dieser 
effekt ist gerade im interesse der familien – auch aus christlicher 
Perspektive – nicht tragbar. statt dessen sollten Möglichkeiten ge-
nutzt werden, den nettovergleich durch entlastung bei kosten und 
steuern zu verbessern. sehr negativ wirken hier zum beispiel pro-
gressive kinderbetreuungsgebühren: wenn die kita-kosten allein des-
halb um 100 euro pro Monat steigen, weil die Mutter nun ebenfalls 
berufstätig ist, schmälert das den nettozugewinn meist noch stärker, 
als es der effekt des ehegattensplittings vermag. Muss dann wegen 
der berufstätigkeit der Mutter ein längerer und deshalb teurerer be-
treuungsumfang in Anspruch genommen werden, bleibt noch weniger 
übrig. eine entlastung bei den betreuungskosten, insbesondere auch 
der verzicht auf eine spürbare einkommensstaffelung der gebühren, 
könnten hier helfen und den Anreiz zur erwerbstätigkeit steigern.

Die christliche Perspektive dreht sich nicht allein um die frage der 
gleichheit oder unterschiedlichkeit der geschlechter und ist viel zu 
lang auf diesen Aspekt beschränkt worden – mit ergebnissen, die 
nicht überzeugen und die in ihrem geltungsanspruch den realen le-
bensumständen, den wünschen und bedürfnissen der Menschen 
nicht standhalten. gleichberechtigung in den Chancen, gerechtigkeit 
in der bewertung der Arbeit, Anerkennung des Anspruchs auf selbst-
ständigkeit und eigenverantwortung für Männer und frauen sind 
ebenfalls Ziele, die sich aus dem christlichen Menschenbild herleiten 
lassen, und die durch eine gleichberechtigte beteiligung beider ge-
schlechter im Arbeitsleben auf allen stufen (ebenso wie in der famili-
ären Arbeit) umgesetzt werden können. Aus christlicher sicht sind 
sie von großer bedeutung für gesellschaftliche Ziele: für den Zusam-
menhalt von familien und gesellschaft, für Armutsvermeidung und 
erfolgreiche wirtschaftsentwicklung. es ist Zeit, hierfür die rahmen-
bedingungen zu schaffen. gerade aus christlicher sicht.

 

1| „Die These vom dauerhaften Zustand der jetzigen Situation kann als 
widerlegt gelten. Alle Anzeichen weisen darauf hin, dass das klassische 
Modell des männlichen Ernährers an Bedeutung verliert und sich die 
Wertemuster von Männern und Frauen in Richtung eines Zuverdiener- 
oder Zweiverdienermodells verschieben …” (BMFSFJ 2010, 44).
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2| Vgl. etwa die Homepage der Theologin Gabriele Kuby: „Die Wurzel der 
Kultur des Todes, der jährlich 50 Millionen ungeborene Kinder zum Opfer 
fallen, ist der Missbrauch der Sexualität. Die Ideologie des Gender Main-
streaming, welche die Geschlechtspolarität von Mann und Frau auflösen 
will, fördert diesen Missbrauch und zerstört damit die Grundlage der 
Familie und der Beziehung des Menschen zu Gott.” Download unter  
www.gabriele-kuby.de (Zugriff am 4.12.2012).

3| Kuby 2010: „Nicht nur die Kirche bedarf der Reinigung, sondern die ganze 
Gesellschaft muss sich aus dem sexuellen Morast befreien, wenn sie eine 
Zukunft haben will. Die Aussichten sind gering, denn schwule Spitzenpoli-
tiker und die linken Parteien unter Führerschaft der SPD wollen die 
„sexuelle Identität” im Grundgesetz verankern. Damit wäre die letzte 
Hürde genommen, um jeder Form von sexueller Neigung Tür und Tor zu 
öffnen und Widerstand zu kriminalisieren …”. Ebd. (Zugriff am 4.12.2012).

4| Kuby spricht hier von der „Wurzel der Kultur des Todes”, ebd. 
5| Vgl. insbesondere das Video-Interview von Gabriele Kuby unter  

www.youtube.com/watch?v=fO08pANAKGs (Zugriff am 4.12.2012).
6| Bei aller Unterschiedlichkeit dieser Themen fällt auf: Ihnen ist gemeinsam, 

dass sie die hergebrachte Vorrangposition von Männern in der Familie  
und in der Gesellschaft infrage stellen.

7| Darauf weist Marianne Heimbach-Steins hin, in: Heimbach-Steins (2009, 
164). Sie vermutet in dieser Argumentation der Verlautbarung Nr. 166 
den Versuch, jede Infragestellung einer essentialistischen Geschlechter-
anthropologie zurückzuweisen und so die Voraussetzungen für den 
Ausschluss der Frauen vom Weiheamt zu sichern. 

8| Einleitungstext „Gleichstellungspolitik: Faire Chancen für Frauen und 
Männer” auf der Homepage des BMFSFJ, Download http://www.bmfsfj.de/
BMFSFJ/Gleichstellung/politik-fuer-frauen-und-maenner.html (Zugriff 
4.2.2013). Die nicht zuletzt in Kreisen der christlich-demokratischen Union 
missverstandene (vgl. Äußerung von Volker Kauder auf dem „Kongress 
christlicher Führungskräfte in Nürnberg, Download unter: http://www.
bayern-evangelisch.de/www/informiert/erneuerung-der-werteordnung-in-
deutschland-gefordert.php (Zugriff 4.2.2013) Begriff Gender beziehungs-
weise Gender mainstreaming wird dabei möglichst vermieden.

9| Dies ist eine Querschnittsaufgabe der Politik, die auch in der Gemein-
samen Geschäftsordnung der Bundesministerien (§ 2 GGO) ihren Nieder-
schlag gefunden hat. Danach soll die Gleichstellung durchgängiges Leit - 
prinzip sein und bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden 
Maßnahmen der Bundesministerien in ihren Bereichen gefördert werden. 

10| Papst Paul VI in Octogesima adveniens (1971) zitiert nach Heimbach-
Steins (2009, 36).

11| Wer dazu noch eine Bibelstelle braucht, sei auf den Besuch Jesu bei Maria 
und Martha hingewiesen (Lk 10, 38-42): Die Beteiligung am Gespräch mit 
ihm zieht Jesus Hausarbeit vor. Dies solle Maria „nicht genommen werden”.

12| Vgl. Gen 1, 26-27: „Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach 
unserem Bilde […] und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde […] 
als Mann und Frau schuf er sie.”

13| Auch die Bibel kennt die Forderung, dass „Talente” nicht vergraben, 
sondern eingesetzt und gemehrt werden sollen (vgl. Mt 25, 14-30).

14| Befragt nach den Erwartungen an eine zukünftige Berufstätigkeit nannten 
87 Prozent der Frauen (84 Prozent der Männer) das Zusammentreffen mit 
interessanten Menschen, jeweils 70 Prozent, dass ihnen alle Türen offen-
stehen würden und 60 Prozent der Frauen (65 Prozent der Männer), dass 
sie dann unabhängiger von der Meinung anderer wären (Allmendinger 
2011, 49).
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15| Ganz abgesehen davon, dass diese Kategorien Menschen, die mit Merk-
malen beider Geschlechter zur Welt kommen (und zwar naturgegeben, 
ohne dass eine weltweite Gender-Strategie dies hätte beeinflussen 
können), nicht gerecht werden; hier scheint sich Gott selbst nicht an seine 
Regeln zu halten.

16| Offenbar ist diese Frage aus Sicht der katholischen Kirche weiterhin für 
den Zugang zum Weiheamt von Bedeutung. Dieser Sonderfall soll hier 
nicht weiter diskutiert werden, auch wenn diese Position und die Sorge 
davor, sie letztlich argumentativ nicht halten zu können, in der gesamten 
Diskussion um die Rollen von Männern und Frauen mitschwingt (vgl. 
Heimbach-Steins 164) und die Forderung nach Zulassung von Frauen zur 
Weihe weiter im Raum steht, so zum Beispiel formuliert für die Diakonen-
weihe auf dem Katholikentag des ZdK in Mannheim im Mai 2012.

17| Vgl zum Beispiel auch die Grundsatzposition des Diakonischen Werkes der 
EKD: Familien stärken, Familien stark machen für die Zukunft – Familie 
wichtig nehmen, Download unter: www.diakonie.de /familien-staer-
ken-2888.htm?print=true&chunk= (31.01.2013).

18| So zum Beispiel Allmendinger (2011, 5): „Empirische Evidenzen […] sind 
alles andere als überzeugend. Viel näher liegt der Ansatz, dass sich 
Frauen wohl oder übel mit den Gelegenheitsstrukturen arrangieren. Daher 
sind die beobachteten sozialstrukturellen Muster nicht nur Zeichen einer 
Ungleichheit, sie sind auch Zeichen einer großen Ungerechtigkeit. Die 
Sozialstrukturanalyse darf nicht locker lassen, den gesellschaftlichen, 
betrieblichen und persönlichen Gründen nachzugehen, die diese Ungleich-
heit zwischen den Geschlechtern immer weiter tradieren”.

19| Zur Wahlfreiheit gehört allerdings auch, dass jeder die Risiken einer 
eingeschränkten Berufstätigkeit kennt. Diese sind für Ehepartner, die 
Familienaufgaben wahrnehmen, durch das seit 2008 geltende neue 
Unterhaltsrecht, insbesondere durch die Gleich- oder gar Vorrangigkeit 
einer neuen Partnerin bei neuer Familiengründung des Unterhaltspflichti-
gen, deutlich riskanter geworden (gilt entsprechend im seltenen Fall für 
unterhaltsberechtigter Ehemänner).

20| Weitere Beispiele betreffen Andrea Nahles und Sigrid Nikutta (Allmendinger 
2011, 6).

21| Essener Leitsätze I.2. „Die CDU als die große deutsche Volkspartei setzt 
sich zu Ziel, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im Leben-
salltag bis zum Ende dieses Jahrhunderts im Wesentlichen zu erreichen. 
Die CDU wird dafür die rechtlichen und sozialen Bedingungen schaffen. 
Der Gesetzgeber kann aber nicht alles bewirken, denn Gleichberechtigung 
muss gelebt werden. Die Mitglieder der CDU sollen darin ein Beispiel 
geben.

22| Selbstverständlich soll dabei die Geschlechteridentität nicht infrage 
gestellt werden. Es sind allerdings bisher keine Fälle bekannt geworden,  
in denen etwa Väter in der Elternzeit – ermuntert durch die Vätermonate 
des Elterngeldes – in Identitätskrisen gestürzt worden wären. Der Gewöh-
nungsprozess geht in die entgegengesetzte Richtung: Kinderbetreuung 
gilt immer weniger als unmännlich, es wird vielmehr zunehmend akzep-
tiert, dass auch Väter solche Aufgaben übernehmen. In die gleiche 
Richtung gehen Ansätze, Mädchen für MINT-Berufe zu interessieren und 
Jungen zum Beispiel auch für den Erzieherberuf zu gewinnen. 

23| Die beste Methode, dies zu ändern, wäre eine stärkere Beteiligung von 
Männern an dieser Arbeit. Wenn heute gerade von Verfechtern des 
traditionellen Familienmodells die Hochwertigkeit und Bedeutung der 
Hausarbeit betont wird, so hat dies allzu oft den Unterton, als solle die 
Beschränkung der Frauen auf diese Aufgaben gerechtfertigt werden.

301



24| Logib-D (Lohngleichheit in Betrieben – Deutschland) beschreibt ein 
Verfahren, mit dem Unternehmen anonym die Entgeltstruktur in ihrem 
Haus unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten analysieren können. 

25| Siehe hierzu Pressemeldung der Bertelsmann Stiftung vom 26.11.2010, 
„Steuersystem erschwert Aufstiegschancen von Müttern” zur Vorstellung 
der Studie Benchmarking Deutschland: „Steigende Erwerbsbeteiligung, 
aber schwierige Übergänge”.

26| So der Verband katholischer deutscher Lehrerinnen, Pressemitteilung vom 
20.10.2011, der im Ergebnis allerdings verpflichtende Quoten ablehnt und 
den Weg einer Flexiquote nach dem Vorschlag von Frauenministerin 
Kristina Schröder befürwortet. Dieser Weg müsse eben „mit Mut und 
Geduld” gegangen werden. 

27| Nach der McKinsey-Studie „Women matter” von 2007 und der Catalyst-
Studie „Connecting Corporate Performance and Gender Diversity” für die 
USA von 2004 bestätigt nun die Studie „Frauen in Führungspositionen: 
Performance-Effekte bei deutschen Unternehmen”, von Lindstädt, Fehre, 
BMFSFJ (Hrsg.) einen robusten positiven Zusammenhang von Frauenan-
teil im Aufsichtsrat und Erfolg bei Unternehmen mit vorwiegend privaten 
Kunden beziehungsweise hohem Frauenanteil unter den Mitarbeitern.

28| So der Vorschlag der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion im Deut-
schen Bundestag.

29| Für eine Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen unter dem Aspekt  
der Erleichterung des Wiedereinstiegs in den Beruf vgl. Beschluss der 
Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrats (2011).

30| BMFSFJ (2012, 82) mit weiteren Ideen zur Einbindung von Mehrgeneratio-
nenhäusern, Familienzentren u.a.m.

31| Siehe hierzu: Pressemeldung der Bertelsmann Stiftung vom 26.11.2010, 
Steuersystem erschwert Aufstiegschancen von Müttern.

32| Rund 90 Prozent der Splittingwirkung im Einkommenssteuerrecht entfallen 
auf Ehepaare mit Kindern (so die Antwort der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der Faktion Die Linke (Bundestagsdrucksache 17/9006, 
2012). 
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Arbeit und behinderung

Wolfgang Rhein

Annäherung an das thema

Das thema „Arbeit und behinderung” bietet sich widerspenstig dar. 
es vereint wörter, die keineswegs eindeutig sind und zueinander in 
spannung zu stehen scheinen. warum nicht „Arbeit oder behinde-
rung”? Die Arbeitslosigkeit behinderter Menschen ist höher als die 
nichtbehinderter.1 oder „Arbeit durch behinderung”? über 300.000 
Menschen haben in Deutschland einen Arbeitsplatz, weil andere Men-
schen behindert sind.2 oder „behinderung durch Arbeit”? 75.000 
Menschen hatten 2007 in Deutschland eine behinderung aufgrund 
eines Arbeitsunfalls oder einer berufskrankheit.3 

Das thema benennt jedenfalls keine Marginalie4: im Jahr 2005 gab 
es in Deutschland 8,6 Millionen amtlich anerkannte behinderte Men-
schen, von denen 6,7 Millionen schwerbehindert waren (Pfaff 2006, 
1268). Die Zahl der Menschen mit behinderung war bis 2009 bereits 
auf 9,6 Millionen oder 11,7 Prozent der bevölkerung gestiegen, die 
derjenigen mit schwerbehinderung auf 7,1 Millionen (Pfaff 2009, 233; 
bMAs 2011, 27) oder (2010) 8,7 Prozent der bevölkerung (bundes-
arbeitsgemeinschaft der integrationsämter und hauptfürsorgestellen 
2012, 10). Zehn Prozent der schwerbehinderten Menschen galten  
als geistig oder seelisch behindert (ebd.). Der größere teil schwerbe-
hinderter Menschen (55 Prozent) befand sich bereits jenseits des er-
werbsalters. Zieht man die vergleichsweise kleine gruppe der Perso-
nen unter 25 Jahren (vier Prozent) ab, so bleibt eine gruppe von 
annähernd drei Millionen schwerbehinderter Menschen im erwerbsal-
ter (ebd.).

Die folgende Ausleuchtung5 des Praxisfeldes „Arbeit und behinde-
rung” muss angesichts sowohl der vielfältigkeit des themas wie des 
vorgegebenen knappen rahmens ein fragmentarischer versuch blei-
ben. Möglicherweise ergeben sich am rande auch interessante As-
pekte für eine christliche sicht auf Arbeit. Zunächst ist eine begriffs-
betrachtung hilfreich. 



behinderung im allgemeinen sprachgebrauch

Das wort behinderung lässt sich in der deutschen sprache schon 
lange nachweisen (Campe 1807, 426). Zunächst und weithin noch 
bis in die zweite hälfte des 20. Jahrhunderts begegnen „behinde-
rung” oder „behindert” allerdings lediglich als grammatische formen 
des verbs „hindern”6, mit einer Mehrzahl an bedeutungen, jedoch 
noch nicht mit der spezifischen bedeutung eines persönlichen  
Merkmals7. 

Der begriff behinderung als beeinträchtigung einer Person aufgrund 
dauerhafter persönlicher Merkmale der körperlichen, geistigen oder 
seelischen Disposition ist noch vergleichsweise jung. im vergleich 
einschlägiger kompendien zeigt sich, dass der begriff Zug um Zug 
einzug in die Alltagssprache hält und sich bis in die gegenwart noch 
kein durchgängiges bild bietet.8 Der zwanzigbändige brockhaus er-
wähnt den begriff behinderte erstmals im ergänzungsband seiner 
siebzehnten Auflage aus dem Jahr 1981 (brockhaus 1981, 84ff.).

behinderung in theologie und kirchen

Das (katholische) lexikon für theologie und kirche führt das stich-
wort in seiner zweiten Auflage von 1958 noch nicht auf. in der dritten 
Auflage von 1994 wird im hauptartikel „behinderte” (kasper 1994, 
sp. 152ff.) aus der allen Menschen zukommenden würde und grund-
sätzlichen gleichheit der Anspruch ermittelt, „behinderten eine ihnen 
adäquate individuelle entfaltung in der gemeinschaft subsidiär zu er-
möglichen” (ebd., sp. 153). es wird davor gewarnt, aus einschlägiger 
Diskrepanzerfahrung diesen Anspruch zu mindern, zum beispiel geis-
tig behinderten das Personsein abzusprechen. kirchliches handeln 
nehme jeden Menschen in seiner einmaligkeit ernst und helfe ihm, 
sich anzunehmen; es ziele auf eine lebendige gemeinschaft von Men-
schen unterschiedlicher Möglichkeiten und begrenzungen. eine mög-
lichst weitgehende integration behinderter in kirchliches leben sei 
wünschenswert. Der wert des lebens behinderter Menschen sei zu 
verteidigen. Da das befreiende der christlichen botschaft die hoffnung 
auf überwindung menschlicher begrenztheit durch die Auferstehung 
sei, die hier und jetzt schon wirksam sei, solle diese hoffnung auch 
den umgang zwischen behinderten und nichtbehinderten in der kir-
che prägen. 
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indes wird „geistigbehinderten” in demselben hauptartikel für den 
regelfall die fähigkeit abgesprochen, „wertangebote anzunehmen 
und diese auch noch ins eigene verhalten zu integrieren”, weshalb 
sie lebenslang zu erziehen seien (ebd., sp. 154). Aus dem kirchen-
recht wird berichtet, behinderte seien grundsätzlich träger/innen der 
allgemeinen Christenrechte und -pflichten, den geistlichen besonders 
anvertraut. geistig behinderte könnten ähnlich dem weltlichen recht 
kuratoren/sachwalter erhalten. geistige behinderung könne die sak-
ramentenfähigkeit und geistige wie körperliche behinderung könne 
die fähigkeit zu weihen, ordensgelübden und ämtern beeinträchti-
gen (ebd., sp. 154-155).

im Artikel „behinderte Menschen” in der vierten Auflage des evange-
lischen handwörterbuches für theologie und religionswissenschaft 
von 1998 wird festgestellt, im vergleich zur jahrhundertelangen dia-
konischen tradition seien relevante diakoniewissenschaftliche bemü-
hungen in der praktischen theologie noch marginal. Als Motive aus 
der aktuellen theologischen Diskussion werden genannt: 

 � kritik an behindertenfeindlichen normen und Praktiken gesell-
schaftlicher institutionen; 

 � eintreten für die gleichwertigkeit Aller auf basis der gotteseben-
bildlichkeit des Menschen und wahrnehmung der Andersartigkeit;

 � kritik an normalitätsdenken und entfaltung solidarischer Anthropo-
logie und ethik, die humanes leben als leben mit einschränkungen 
auslegt; 

 � widerstand gegen „problematische” (betz u.a. 1998, sp. 1219–
1220) (nicht gegen jede!) Ausgrenzung;

 � selbstkritische Prüfung, wieweit religiöse vorstellungen und durch 
sie geprägte Diakonie zur benachteiligung behinderter Menschen 
beigetragen haben; 

 � Praxisimpulse für alle kirchlichen handlungsfelder im sinne not-
wendiger sorge für bedürftige Menschen.  

Das evangelische lexikon für theologie und gemeinde nennt 1992 
die betreuung behinderter „eines der ursprünglichsten betätigungs-
felder der christl(ichen) kirche” und sieht darin unter anderem Auf-
gaben des gemeindeaufbaus: Die gemeinde Jesu sei gemeinde aller, 
der behinderten und der gesunden; wert und bedeutung eines Men-
schen hingen nach biblischer sicht nicht von seiner funktions- und 
leistungsfähigkeit in der gesellschaft ab. ungeachtet dieser vorlage 
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berichtet der text fast ausschließlich über die behindertenarbeit der 
Diakonischen werke und fachverbände, also nicht der gemeinden 
(burkhardt/swarat 1992, 199).

ähnlich wie im allgemeinen sprachgebrauch entwickelt sich in der 
theologie ein eigenständiger begriff von behinderung erst spät. in 
den systematischen teilfächern finden sich sowohl der generalisie-
rende begriff behinderte (auch in gestalt älterer synonyme, etwa 
krüppel) wie einzelbezeichnungen (zum beispiel blinde oder lahme) 
bis in die jüngste vergangenheit kaum.9

ein anderes bild bietet sich in der praktischen theologie. hier schlägt 
sich die seit den Anfängen geübte Praxis der kirchen in der Diakonie, 
später auch im bildungswesen nieder. nachdem Menschen mit behin-
derungen zuvor im größten teil der kirchengeschichte neben Armen 
und kranken keine nennenswerte eigene wahrnehmung erfahren 
hatten, vielmehr weitgehend ausgestoßen waren, entwickelte sich 
seit dem 19. Jahrhundert eine eigenständige behindertenhilfe in bei-
den großen kirchen (beyreuther 1983, 183; werthmann 1958, 217; 
honecker u.a. 2001 sp. 169–170). Dort greift auch eine differenzierte 
sicht der entwicklungsmöglichkeiten behinderter Menschen, in der 
insbesondere die erkenntnis der bildungsfähigkeit auch geistig behin-
derter Menschen einen „Quantensprung” bedeutet.10

in der theologisch-praktischen, unter anderem der religionspädago-
gischen literatur kommt eine spannung zwischen der praktischen 
und der systematischen theologie11 zum vorschein. eine vordergrün-
dig annehmbare hierarchie, derzufolge praktische theologie lediglich 
als lehrinhalte aufzunehmen und aufzubereiten habe, was in den 
systematischen Disziplinen entwickelt wurde, wird geradezu auf den 
kopf gestellt: Aus der begegnung mit behinderten Menschen erwach-
sen einsichten und einschätzungen, die über kritische Anfragen die 
systematische theologie in Zugzwang bringen. Die praktische theo-
logie erweist sich selbst als ort systematischer theologieentwicklung 
– etwa wenn die „leidvolle Praxis, kinder und Jugendliche mit behin-
derungen von eucharistie und firmung beziehungsweise von der 
konfirmation fern zu halten”, als beleg für einen „einseitig kognitiven 
glaubensbegriff” gewertet wird, der intuitive, affektive, soziale und 
kreative Dimensionen unterbewerte (leimgruber 2002, 386). in Jesus 
habe sich gott solidarisch gezeigt unter anderem mit den hilflosen 
(behinderten), ihnen werde zuerst die rettende wirklichkeit gottes 
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zugesprochen (kollmann 1988, 84). behinderung gilt als „existential 
menschlichen Daseins” (fuchs 1993, 173)12, stehe im christlichen 
Menschenbild für die allgemeine menschliche erfahrung von be-
grenztheit, endlichkeit und Zerbrechlichkeit, sei bestandteil des 
menschlichen lebens, was eine grundsätzliche trennung zwischen 
behinderten und nichtbehinderten anthropologisch nicht zulasse 
(kollmann/Püttmann 2001, sp. 122). 

Dabei erweist sich das christliche Menschenbild als keineswegs kohä-
rent. Die christliche tradition erscheint im umgang mit behinderten 
geradezu als „weitgehend das, wogegen sich Jesu einspruch richtete” 
(szagun 1983, 152)13. es wird daher für eine „weltanschauliche re-
habilitation” plädiert, im sinne einer theologie, in der die hinwen-
dung zu behinderten nicht die konsequenz eines – nichtbehinderten 
und für sein nichtbehindertsein dankbaren – gläubigen aus seinem 
glauben ist, sondern die das leben als vollständig und defizitär, wer-
dend und vergehend, wachsend und schwindend und darin insge-
samt als gottgewollt sieht und in der die Menschen ungeachtet ihrer 
betroffenheit von unterschiedlichen Aspekten nicht über-, sondern 
nebeneinander stehen. (bach 1985, 98ff.). Dazu müsse die theologie 
sich aus einer einbahnstraße zu einem wechselgeschehen entwi-
ckeln, es gehe darum, „behinderten Menschen als lehrern der kirche 
zuzuhören” (bach 2006, 93). hingewiesen wird auf den „‚rückkoppe-
lungseffekt‘…, dass sogenannte unbehinderte nur dann geschwister-
lich mit behinderten Menschen umgehen können, wenn sie bei sich 
selbst ihre eigenen behinderungen wie auch ihre gefährdung für be-
hinderung nicht verdrängen und wenn sie von daher nicht gezwun-
gen sind, die ‚behinderten‘ zu verdrängen” (fuchs 1993, 14–15.)

Die beantwortung der frage, warum behinderte Menschen in der 
theologie bislang eine ambivalente, weitgehend nicht ruhmreiche 
berücksichtigung fanden und erst in unserer Zeit eine „Anwendung 
des evangeliums mit verspätung” (kollmann 2007, 24) eingesetzt 
hat, sprengt den hier vorgegebenen rahmen.14 in der Ausgrenzung 
behinderter Menschen durch Christen und theologen wirken Denk-
modelle der Antike nach, die krankheit und behinderung als hinweis 
auf unreinheit und sünde wahrnahmen und entsprechend grausame 
verhaltensweisen gegenüber behinderten begründeten.15 sie wirkten 
mindestens bis ins 20. Jahrhundert, unter anderem als geistiger 
nährboden, auf dem die euthanasie der nationalsozialisten möglich 
wurde, die sich damit keineswegs als schaurige einzelheit der ge-
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schichte, sondern lediglich als organisatorische, den technisch-indus-
triellen entwicklungsstand der Zeit nutzende Perfektionierung längst 
wirksamen gedankenguts erweist.16

behinderung in Pädagogik und behindertenhilfe

bevor das wort behinderung in der Alltagssprache, der theologie  
und im recht fuß gefasst hatte, wurde es im frühen 20. Jahrhundert 
zunächst in der krüppelfürsorge, dann in der Pädagogik, beginnend 
in der deutschen heilpädagogik der 1920er-Jahre, verwendet.17 bis 
heute gibt es allerdings keinen allgemein akzeptierten begriff von 
behinderung (Antor/bleidick 2006, 80; sander 2009, 99).18

Zunächst galt behinderung lediglich als ein persönliches Merkmal.19 
Die behinderung wurde dabei als eine anhaltende einschränkung der 
körperlichen, seelischen oder geistigen fähigkeiten von der krankheit 
als vorübergehender funktionsstörung unterschieden (Metzler; wa-
cker 2005, 119). seit geraumer Zeit ist die Diskussion über diesen 
engen – ausschließlich auf Merkmale der Person begrenzten – begriff 
von behinderung hinausgelangt.20 es wird gesehen, dass eine behin-
derung außerhalb der behinderten Person liegende ursachen haben 
kann – nicht nur als historische Auslöser eines anschließend als Phä-
nomen separat fassbaren Merkmals der Person21, sondern als konsti-
tutives element der behinderung selbst (werning u.a. 2002, 323), 
bis hin zur frage, ob behinderung nicht überhaupt erst durch die so-
zialpädagogische etikettierung und Aussonderung von Menschen als 
„behindert” konstituiert werde (eberwein 1995, 469).

Der Ausweitung des gesichtsfeldes von der gesundheitlichen beein-
trächtigung oder der beschädigung des individuums auf dessen be-
hinderung in seinen sozialen bezügen verwandt ist die Abkehr des  
interesses von der betrachtung der ursachen einer behinderung 
(kausalitätsprinzip) zum Zweck der unterstützung eines behinderten 
(finalitätsprinzip) (kreft; Mielenz 2008, 146). Dieser wechsel der 
blickrichtung wurde erleichtert durch die erkenntnis, dass man einem 
Menschen nicht gerecht wird, wenn man ihn über ein Defizit definiert, 
ihn gar damit gleichsetzt, sondern dass man ihn möglichst umfassend 
sehen muss, das heißt auch und gerade mit seinen Möglichkeiten.22

Auf die fragwürdigkeit, gar schädlichkeit gängiger klassifizierung be-
hinderter Menschen und der auf die klassifikation ausgerichteten Di-
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agnostik weisen etliche mahnende stimmen23 hin: Durch Zuweisung 
eines (oder mehrerer) der in der fachwelt eingebürgerten Merkmale 
– geistige, seelische, körperliche, lernbehinderung, verhaltensauffäl-
ligkeit mit untergruppen – wird realität nicht nur beschrieben, son-
dern auch geschaffen und programmiert. Denn die (teils für sich be-
reits umstrittene24) einstufung von Menschen korrespondiert mit 
einem institutionalisierten bildungs- und hilfesystem, dessen struk-
tur die etablierte klassifizierung abbildet und Menschen nach einem 
diagnostizierten Merkmal, bei mehreren Merkmalen nach dem ver-
meintlichen hauptmerkmal, zu gruppen zusammenfasst. Diese klas-
sifizierung berücksichtigt nicht, welchen unterstützungsbedarf der so 
klassifizierte Mensch mit blick auf seine sonstigen lebensbedingun-
gen hat. Die anschließende gruppenbildung durch Zuweisung zu bil-
dungs- und hilfeinstitutionen folgt derselben logik. 

so werden Menschen zu gruppen zusammengefasst, die – eine kor-
rekte Diagnose unterstellt – lediglich das festgestellte Merkmal ge-
meinsam haben, aber unter anderen Aspekten, beispielsweise des 
unterstützungsbedarfs, nichts gemeinsam haben müssen. Die mit 
der gruppenbildung verbundene etikettierung fördert die gefahr der 
Ausgrenzung. 

Je umfassender die hilfeinstitution das leben des klassifizierten 
prägt – bis hin zu einander lückenlos ergänzenden leistungselemen-
ten sogenannter verbundträger, bei denen man lernen, arbeiten, 
wohnen und die freizeit, also das gesamte leben verbringen kann,  
in klassischen großeinrichtungen nicht einmal genötigt ist, jemals 
das betriebsgelände zu verlassen – , um so weniger ist dieser im-
stande, irgendwann ein leben unter gesellschaftsüblichen bedingun-
gen zu führen. Das immer bestehende Machtgefälle zwischen der 
(helfenden) institution und dem (hilfebedürftigen) einzelnen kann so 
mit der chronischen unterfinanzierung des hilfesystems, die einer 
bedarfsgerechten Differenzierung der hilfeangebote frühe grenzen 
setzt, und dem institutionellen eigeninteresse (jeder institution, so 
auch) der hilfeinstitution, sich selbst nicht überflüssig zu machen, 
eine unheilvolle verbindung eingehen. 

Das nach dem Zweiten weltkrieg in Deutschland stark ausgebaute, 
differenzierte system der behindertenhilfe, beginnend mit vorschul- 
und schulpädagogik, erweist sich so als ambivalent: einerseits trägt 
es dazu bei, Menschen mit behinderung aus einem durch nichtwahr-

311



nehmung und Missachtung geprägten schattendasein herauszuhel-
fen. Professionelle fachlichkeit und einkommensunabhängige rechts-
ansprüche sind gegenüber dem Durchschleppen in einem privaten 
umfeld oder dem Abschieben in entlegene Auffangeinrichtungen ein 
enormer fortschritt. Andererseits trägt das system selbst zur Aus-
grenzung bei. es liegt in der verantwortung aller beteiligten – selbst-
hilfeorganisationen, Politik, gesetzgeber, rehabilitationsträger, schu-
len, einrichtungen, wissenschaft –, das bildungs- und hilfesystem  
so weiterzuentwickeln, dass es nicht selbst teil der behinderung ist. 
Das ist ein mühsamer Prozess: Die seit den 1970er-Jahren zu ver-
nehmenden rufe nach normalisierung (verstanden als ermöglichung 
einer gesellschaftsüblichen lebensführung, s. Antor/bleidick 2006, 
105ff.) und empowerment (ein in den usA gewachsenes konzept der 
stärkung der selbsthilfe gegen die übermacht von institutionen, s. 
Antor/bleidick 2006, 81-82), die sich gegen aussondernde und ent-
mündigende seiten der institutionalisierten hilfe richten, sind weiter-
hin aktuell.25

ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma wird am beispiel der son-
derpädagogik aufgezeigt: es gelte weder, sie – weil ausgliedernd wir-
kend – abzuschaffen, denn der bedarf, auf den sie sich beziehe, 
bleibe sonst vakant. noch sei es zu rechtfertigen, sie lediglich bei 
einer besonderen gruppe, gar einem „harten kern” behinderter Men-
schen einzusetzen, die als allgemeiner Pädagogik generell nicht zu-
gänglich eingeschätzt würden. Die lösung liege im Zeitpunkt ihres 
einsatzes: sonderpädagogik sei dann fällig, wenn allgemeine Päda-
gogik scheitere (rödler 2000, 258–259). wenn der einsatz von son-
derpädagogik entsprechend dem individuellen bedarf von Menschen, 
ohne bildung von sondergruppen auskommen soll, geht es um ihre 
Auflösung als sonderdisziplin und ihre „reintegration in die Allge-
meine erziehungswissenschaft”, die „integration sogenannter son-
derpädagogischer Problemstellungen in die Allgemeine erziehungs-
wissenschaft” (eberwein 1995, 473).

Diese unterscheidung lässt sich im gesamten bildungs- und hilfesys-
tem vornehmen: ein besonderer unterstützungsbedarf verlangt, sich 
ihm mit angemessener, besonderer fachlichkeit zu stellen. Aus einem 
besonderen unterstützungsbedarf folgt jedoch nicht die Zusammen-
fassung von Menschen gleichen oder ähnlichen bedarfs zu gruppen. 
Diese benötigt – nicht nur wegen der mit ihr verbundenen gefahren 
der institutionalisierung und der lebenslangen Definition ihrer Mit-
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glieder über den identifizierten bedarf – vielmehr eine zusätzliche, 
immer wieder zu hinterfragende begründung und muss in ihrer Dauer 
gemäß dieser begründung beschränkt sein.

impuls der weltgesundheitsorganisation und der  
vereinten nationen

Die öffentliche Debatte wurde erheblich beflügelt durch die einschlä-
gige Definition der vereinten nationen (un) in ihrer konvention über 
die rechte von Menschen mit behinderungen (brk) aus dem Jahr 
2006: Die un sprechen von der „erkenntnis, dass das verständnis 
von behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass behinderung 
aus der wechselwirkung zwischen Menschen mit beeinträchtigungen 
und einstellungs- und umweltbedingten barrieren entsteht, die sie  
an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten teilhabe an der ge-
sellschaft hindern”26. „Zu den Menschen mit behinderungen zählen 
Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder sin-
nes-beeinträchtigungen haben, welche sie in wechselwirkung mit 
verschiedenen barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberech-
tigten teilhabe an der gesellschaft hindern können.” (brk, Artikel 1 
Abs. 2, 1423)

einen weiteren für die behandlung unseres themas wichtigen hin-
weis gibt die un mit ihrer „Anerkennung des wertvollen beitrags, den 
Menschen mit behinderungen zum allgemeinen wohl und zur vielfalt 
ihrer gemeinschaften leisten und leisten können” (ebd., Präambel, 
1421). 

Die konvention hat damit ein verständnis von behinderung, das zum 
einen diese als ergebnis des Zusammenwirkens von persönlichen 
Merkmalen und umgebungsbedingungen begreift, zum anderen we-
niger die eingeschränktheit als die unterschiedlichkeit von Menschen 
und den daraus entspringenden möglichen gesellschaftlichen reich-
tum in den blick nimmt. 

eingeflossen in das verständnis von behinderung durch die un ist die 
iCf (internationale klassifikation der funktionsfähigkeit, behinderung 
und gesundheit) der weltgesundheitsorganisation (who) aus dem 
Jahr 2001, ein schema zur beschreibung von körperfunktionen/-
strukturen, Aktivitäten und Partizipation sowie umweltfaktoren, das 
sowohl auf nichtbehinderte wie auf behinderte Menschen angewendet 
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werden kann.27 bahnbrechend ist der über die einzelperson hinaus-
weisende begriff von behinderung: behinderung ist „oberbegriff für 
schädigungen, beeinträchtigungen der Aktivität und beeinträchtigung 
der Partizipation [teilhabe]” (Deutsches institut für Medizinische Do-
kumentation und information 2012, 9). behinderung als beeinträch-
tigung der teilhabe ergibt sich für die who aus einer negativen wech-
selwirkung zwischen drei faktoren: dem gesundheitlichen Zustand 
einer Person, ihrem funktionalen Zustand – dem niederschlag des  
gesundheitlichen Zustands in der Aktivität der Person – und den um-
weltfaktoren beider. in der sprache der who: „Die interaktion zwi-
schen gesundheitscharakteristiken und kontextfaktoren resultiert in 
behinderungen.28

Zum begriff der behinderung ergibt sich ein Zwischen-resümee:

 � einem behinderten Menschen, ebenso seinem in die behinderung 
involvierten sozialen umfeld wird man über die erfassung von 
Möglichkeiten eher gerecht als über die Zuschreibung von Defi-
ziten. 

 � gegenüber der unterscheidung zwischen behinderung und krank-
heit, an der vermeintlichen Dauerhaftigkeit der behinderung im 
unterschied zur vorübergehenden krankheit festgemacht, gilt es 
zu differenzieren: Auch wenn persönliche Merkmale wie körperliche 
oder andere funktionseinschränkungen dauerhaft sind, so sind die 
lebensbedingungen des funktionseingeschränkten Menschen 
durchaus veränderlich und gestaltbar. Persönliche Merkmale und 
lebensbedingungen zusammen ergeben die behinderung. ob sich 
eine funktionseinschränkung als behinderung auswirkt, ist vom 
sozialen kontext abhängig. Damit ist eine behinderung zwar nicht 
heilbar wie eine krankheit, aber – unter umständen entscheidend 
– beeinflussbar.29

 � Menschen nach Merkmalen einer beeinträchtigung zu klassifizieren 
und zu gruppen zusammenzufassen, birgt die gefahr der Ausglie-
derung.

 � Der zuvor bereits in der Pädagogik entwickelte begriff der behinde-
rung als eines sozialen geschehens erfährt über die un und die 
übernahme der brk ins deutsche recht eine verstärkung und ver-
breitung, deren Auswirkungen noch längst nicht abgeschlossen 
sind.  
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inklusion statt integration?

von der erkenntnis, dass behinderung mindestens zu einem teil 
durch Ausgrenzung von Menschen aus dem gesellschaftlichen leben 
entsteht, ist es nur ein konsequenter schritt zur haltung, diese Aus-
grenzung von vorneherein vermeiden zu wollen. soweit das gelingt, 
muss nicht ein zunächst ausgegrenzter Mensch mühevoll und mit ent-
sprechend geminderten erfolgschancen wieder eingegliedert werden, 
um sein recht auf teilhabe am gesellschaftlichen leben wahrnehmen 
zu können. für die gestaltung gesellschaftlicher verhältnisse derart, 
dass es gar nicht erst zur Ausgrenzung unter anderem behinderter 
Menschen kommt, hat sich in der gegenwärtigen Debatte der Aus-
druck „inklusion” eingebürgert30  – in der regel unter berufung auf 
die un-konvention, und oft unter Abgrenzung vom zuvor in der be-
hindertenszene führenden Zielterm „integration”.31 Der unterschied 
liegt auf der hand: inklusion steht für einschluss, integration für ein-
gliederung in ein größeres ganzes (Duden – Das fremdwörterbuch, 
2007, 456, 464). Mit anderen worten: inklusion verhindert, dass eine 
Ausgliederung überhaupt erfolgt; integration gliedert ein, was zuvor 
ausgegliedert wurde oder noch nie eingegliedert war. Die unterschei-
dung findet in der deutschen fachszene der behindertenhilfe, -päda-
gogik und -politik große beachtung und wird teilweise so angewandt, 
dass man den bislang auf integration bedachten Angebotsträgern und 
einrichtungen mit reserviertheit begegnet, weil ihnen ein institutio-
nelles interesse am Ausgegliedertsein behinderter Menschen unter-
stellt wird (theunissen 2005, 340) oder weil sie zumindest als verfes-
tiger nicht-inklusiver gesellschaftlicher verhältnisse erscheinen. 

Dem vorwurf ist zunächst entgegenzusetzen, dass integration nur dann 
überflüssig ist, wenn inklusion zuvor erfolgreich war. Je weniger inklu-
siv die verhältnisse in einer gesellschaft sind, umso nötiger sind be-
mühungen um integration – leider auch um so erfolgloser, denn beide 
konzepte scheitern gegebenenfalls an und in derselben behindertenun-
freundlichen gesellschaft. inklusion und integration drücken dasselbe 
Anliegen aus: Menschen mit behinderung sollen vollwerte Mitglieder 
ihrer gesellschaft sein können. inklusion und integration bezeichnen 
darüber hinaus zwei verschiedene verfahrenswege: im einen fall wird 
Ausgliederung verhindert, im anderen rückgängig gemacht. beide 
wege ergänzen einander, sind unter konkreten, nie idealen sozialen 
bedingungen nebeneinander, gleichzeitig zu gehen. vorwürfe, integra-
tionskonzepte seien inklusionsfeindlich, sind also nicht sinnvoll.
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Das bedeutet allerdings nicht, dass integrationskonzepte immer kon-
sequent verfolgt werden. Die Möglichkeit, die unzulänglichkeit eigener 
integrationsbemühungen hinter dem vorwurf der behindertenfeind-
lichkeit der gesellschaft zu verstecken, ist zweifellos verführerisch. 
Auch die gefahr eines institutionellen beharrungsvermögens etablier-
ter hilfeeinrichtungen, der verwechselung des Mittels mit dem Zweck, 
ist nicht zu leugnen. Die schwierigkeit aller Pädagogen, den erfolg 
der eigenen bemühung aushalten zu müssen – nämlich sich selbst 
überflüssig gemacht zu haben –, bleibt auch der behindertenhilfe 
nicht erspart. 

es mag dahingestellt bleiben, ob hier ein Motiv liegt – jedenfalls be-
gegnen die kritisierten dem vorwurf der inklusionsfeindlichkeit teil-
weise dadurch, dass sie den der un¬-konvention zugeschriebenen 
impuls aufgreifen und einen entsprechenden umbau des eigenen An-
gebots betreiben, was regelmäßig die Öffnung der Angebote über 
zuvor geschlossene behinderte Zielgruppen hinaus bedeutet (walter 
2010, 7-14). Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine inklusive 
gestaltung von Assistenzangeboten und ihres gesellschaftlichen um-
feldes nicht nur für diejenigen Menschen erfolgen dürfe, die den ge-
ringsten bedarf haben, sondern sich auch an denen zu bewähren 
habe, die besonders schwer behindert sind (bauch 2010). und 
schließlich wird davor gewarnt, die un-konvention in Deutschland 
zur verbrämung eines bereits laufenden sozialabbaus zu missbrau-
chen, indem bestehende einrichtungen der behindertenhilfe irrefüh-
rend als nicht-inklusiv und damit als überflüssig, weil gegen die in-
tention der konvention gerichtet, dargestellt würden (trunk 2010, 
114-115).

Auf die generelle gefahr, mit den worten inklusion und integration 
gleichermaßen etikettenschwindel zu betreiben, weist feuser hin. 
unter bezug auf luhmanns systemtheoretisches verständnis von ge-
sellschaft verurteilt er jedwede institutionelle und soziale „verbeson-
derung von Menschen mit beeinträchtigungen als vorenthaltung von 
Möglichkeiten”, denn diese bedeute den Ausschluss vom gesellschaft-
lichen kommunikationszusammenhang. Da sich gesellschaft als  
umfassendes system im sinne der gesamtheit aller erwartbaren 
kommunikation darstelle, hieße inklusion das offenhalten des kom-
munikationszusammenhangs auf das, was kommunizierbar ist. feu-
sers konzept der advokatorischen Assistenz mit der Perspektive der 
„selbstbestimmung in gleichberechtigter und gleichwertiger sozialer 
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integration” bezieht sich dabei ausdrücklich auf den „harten kern” 
schwerstbehinderter Menschen, die von anderen unzulässig zunächst 
als lern-, dann bildungs-, dann schulbildungsunfähig32, heute weithin 
als „therapieresistent”, „gemeinschaftsunfähig”, „selbst- und fremdge-
fährdend” oder „Pflegefälle” disqualifiziert und ausgegrenzt werden. 
statt Menschen die integrationsfähigkeit abzusprechen, gehe es 
darum, die verhältnisse umzugestalten, die einer uneingeschränkten 
Partizipation im wege stünden und damit den Anspruch einbüßten,  
integrativ oder inklusiv genannt zu werden (feuser 2011, bes. 214-
215, 203-204).

es bleibt festzuhalten: 

 � Die konzepte der integration und der inklusion schließen einander 
nicht aus. 

 � Die systematisch früher ansetzende inklusion erübrigt, wenn sie 
gelingt, eine ansonsten fällige integration. 

 � Das inklusionskonzept kann in Deutschland zur überwindung er-
starrter separationsmechanismen genutzt werden, die sich unter 
dem integrationskonzept erhalten haben oder entstanden sind. 

 � Zu einer befriedigenden umsetzung sowohl der inklusion wie der 
integration sind noch weite wege zurückzulegen. 

behinderung und Arbeit im deutschen recht

Behinderung

bis zum beginn des 20. Jahrhunderts fanden sich rechtliche bestim-
mungen zu behinderten lediglich in den gesetzen zur Armenfürsorge. 
einer eigenen rechtlichen würdigung behinderter vorausgegangen 
war in Deutschland dann zunächst das schwerbeschädigtenrecht, das 
nach beiden weltkriegen den folgen von kriegsverletzungen in form 
der Minderung der Arbeitsfähigkeit begegnen sollte (Metzeler; wa-
cker 2005, 127). 

im rahmen der allgemeinen schulpflicht statuiert das reichsschul-
pflichtgesetz vom 6. Juli1938 für geistig und körperlich behinderte 
kinder, „die wegen geistiger schwäche oder wegen körperlicher Män-
gel dem allgemeinen bildungsweg der volksschule nicht oder nicht 
mit genügendem erfolge zu folgen vermögen, […] die Pflicht zum be-
such der für sie geeigneten sonderschulen oder des für sie geeigne-
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ten sonderunterrichts (hilfsschulen, schulen für krüppel, blinde, 
taubstumme und ähnliche)” (§ 6 Abs. 1 reichsschulpflichtgesetz). 
Die hier vorgenommene separierung steht im Zusammenhang der 
Aussonderung, Zwangssterilisierung und vernichtung „lebensunwer-
ten lebens”33 durch die nationalsozialisten, in den unter anderem 
auch das gesetz zur verhütung erbkranken nachwuchses von 1933 
gehört (wendt 2008, 181ff.).

im bundesdeutschen recht wurde der begriff behinderung erstmals 
durch das zum 1. Juni1962 in kraft getretene bundessozialhilfege-
setz (bshg) etabliert und von dort aus in weitere leistungsgesetze 
übernommen (Antor/bleidick 2006, 80–81; sander 2009, 100–101). 
in der folge erging eine vielzahl gesetzlicher und verordnungsrecht-
licher bestimmungen zur berücksichtigung der situation und des  
unterstützungsbedarfs behinderter Menschen, etwa im schul-, Ar-
beitsförderungs-, kranken- und rentenversicherungs-, straf- und Zi-
vilrecht. Jahrzehntelang war im deutschen sozialrecht der behinde-
rungsbegriff des bshg von 1962 prägend. ihm zufolge sind behin-
dert „Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder 
seelisch wesentlich behindert sind”.34

eine qualitative weiterentwicklung dieser rechtsbasis markiert das 
seit dem Jahr 1975 Zug um Zug in kraft gesetzte sozialgesetzbuch 
(sgb) (krahmer 2008, 84ff.; Dau u.a. 2011, 35ff., 60ff.). 

Der in seiner derzeitigen fassung seit dem 1. Juli 2001 gültige § 10 
des sgb i (Allgemeiner teil) gibt die grundlegende blickrichtung vor, 
aus der unter anderem Zweifels- und ermessensfragen im rahmen 
der folgebestimmungen sowie der nachgeordneten leistungsgesetze 
zu beantworten sind: körperlich, geistig oder seelisch behinderte 
oder von solcher behinderung bedrohte Menschen haben zur förde-
rung ihrer selbstbestimmung und gleichberechtigten teilhabe ein 
recht auf hilfe zur Abwendung oder Milderung der behinderung 
sowie zur beseitigung der folgen der behinderung. Prägend ist hier 
zum einen der Partizipationsgedanke, zum anderen die Ausweitung 
des normzwecks auf die beseitigung der folgen der behinderung. 
konstitutiv für einen leistungsanspruch ist nicht allein eine in der 
Person vorliegende beeinträchtigung, sondern deren kombination mit 
einer in der beeinträchtigung gründenden einschränkung von selbst-
bestimmung und teilhabe. 
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Die bestimmung lebt von der begrifflichen Präzisierung in § 2 Abs. 1 
des zeitgleich in kraft getretenen sgb ix, demzufolge derjenige be-
hindert ist, dessen körperliche funktion, geistige fähigkeit oder see-
lische gesundheit mit hoher wahrscheinlichkeit länger als sechs Mo-
nate von dem für sein lebensalter typischen Zustand abweichen und 
dessen teilhabe am leben in der gesellschaft deshalb beeinträchtigt 
ist. konstitutiv für das Merkmal einer behinderung ist also nicht allein 
die körperliche, seelische oder geistige beeinträchtigung der Person, 
sondern die damit einhergehende beeinträchtigung der teilhabe am 
leben in der gemeinschaft. gegenüber dem bshg verschiebt sich 
der fokus von den Merkmalen der Person auf die beeinträchtigung 
ihrer teilhabe35. hier wie im sgb i schlägt sich – noch vor der behin-
dertenrechtskonvention der un – der impuls des von der who ver-
tretenen behinderungsbegriffs nieder.36 Damit wurde im recht mit 
einer gewissen verzögerung etwas nachvollzogen, das im pädagogi-
schen bereich bereits länger fuß gefasst hatte.37 

§ 29 sgb i führt die leistungsbereiche und die zuständigen leis-
tungsträger der behindertenhilfe auf, zu denen in den leistungsge-
setzen, unter anderem der Mehrheit der teile ii bis xii des sozialge-
setzbuches, konkretisierende bestimmungen getroffen sind. 

unter ihnen ist das sgb ix (rehabilitation und teilhabe behinderter 
Menschen) zentral. es ist selbst leistungsgesetz nur, insofern es das 
frühere schwerbehindertengesetz und den auf behinderte bezogenen 
leistungsrechtlichen teil des bshg, das ansonsten ins sgb xii (sozi-
alhilfe) überführt wurde, aufnimmt. Das sgb ix stellt das Ziel der 
staatlichen leistungen für Menschen mit behinderung heraus: „selbst-
bestimmung und gleichberechtigte teilhabe am leben in der gesell-
schaft” (§ 1 s. 1 sgb ix) anstelle der vormaligen Motive fürsorge 
und versorgung. Darüber hinaus beinhaltet das sgb ix die regeln, 
die für die anderen leistungsgesetze und die erfassten (§ 6) rehabi-
litationsträger gelten, die allgemeinen vorgaben der sgb i und x  
(sozialverwaltungsverfahren und sozialdatenschutz) ergänzend.

Das betreuungsgesetz (§§ 1896-1908i bgb) aus dem Jahr 1990 geht 
vom grundlegenden selbstbestimmungsrecht des behinderten Men-
schen aus, schafft die entmündigung ab und setzt die rechtliche be-
treuung an die stelle der früheren vormundschaft. (säcker; rixecker 
2012, rz. 4 vor § 1896)
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Zum 15. 11. 1994 wurde das grundgesetz der bundesrepublik 
Deutschland in Art. 3 Abs. 3 um einen neuen satz 2 ergänzt: „nie-
mand darf wegen seiner behinderung benachteiligt werden.” Dank 
der „Ausstrahlungswirkung” (sachs 2010, rz.125) eines grundrechts 
kam es in der folge zur überprüfung bestehender und schaffung 
neuer rechtsbestimmungen. 

eine solche neue bestimmung findet sich im gesetz zur gleichstel-
lung behinderter Menschen (behindertengleichstellungsgesetz, bgg; 
Alpmann u.a., 2004, 618) von 2002. es greift das Motiv der barriere-
freiheit (§ 4 bgg) auf: Menschen mit behinderung soll durch ent-
sprechende gestaltung öffentlicher räume einschließlich des kom-
munikationswesens die teilhabe am öffentlichen leben ermöglicht 
werden. eine besonderheit ist das verbandsklagerecht (§ 13 bgg) 
anerkannter verbände behinderter Menschen zugunsten der gleich-
stellung. Das gesetz verpflichtet ausdrücklich lediglich rechtssub-
jekte im regelungshorizont des bundes (§ 7 bgg), ist zu umfassen-
derer wirkung auf ergänzung durch gleichstellungsgesetze der 
länder angewiesen. und auch durch diese muss die ebene der kom-
munen noch nicht erfasst sein.38 

Das Allgemeine gleichbehandlungsgesetz (Agg) von 2006 gibt Men-
schen mit behinderung unter anderem ein klagerecht (§ 21 Abs. 1 s. 
1 Agg) gegen benachteiligung aufgrund der behinderung im Zivil-
rechtsverkehr. ein verbot der benachteiligung unter anderem auf-
grund von behinderung wird ausdrücklich für die Arbeitswelt ausge-
sprochen (§§ 1f., 6f. Agg).

nach der Ausleuchtung des begriffs behinderung in verschiedenen 
fachzusammenhängen bietet sich folgende begriffliche verständigung 
an: Als behindert kommt infrage, wer in seinen geistigen, seelischen 
oder körperlichen (einschließlich sinnes-) fähigkeiten gegenüber 
dem vermögen gleichaltriger seines gesellschaftlichen umfeldes 
deutlich und dauerhaft eingeschränkt ist. wie weit sich diese beein-
trächtigung als behinderung auswirkt, hängt maßgeblich davon ab, 
wie weit der Mensch mit beeinträchtigung als vollwertiges Mitglied 
seines sozialen umfeldes und seiner gesellschaft anerkannt ist und 
wirken kann oder aufgrund seiner beeinträchtigung an seinen le-
bensumständen und ihren gesellschaftlichen bedingungen scheitert. 
soweit er scheitert, scheitert mit ihm auch sein soziales umfeld. be-
hindert sind beide.39 
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Arbeit und Behinderung 

Arbeit spielt im behindertenrecht eine zentrale rolle. Das wird etwa 
an der Definition einer schwerbehinderung des sgb ix deutlich: sie 
wird ausgedrückt im grad der behinderung.40 ihre feststellung (s.  
§ 69 Abs. 1 sgb ix) erfolgt nach Maßgabe der kriterien des bundes-
versorgungsgesetzes (bvg), das der beruflichen Auswirkung einer 
schädigung besonderes gewicht beimisst. (§ 30 bvg.; Metzeler;  
wacker 2005, 128)

Der grad der behinderung deutet zwar auf einen besonderen unter-
stützungsbedarf hin, lässt aber noch keinen schluss auf die (er-
werbs-) Arbeitsfähigkeit zu. hierfür maßgeblich ist die sogenannte 
erwerbsminderung. Als teilweise erwerbsgemindert gilt, wer wegen 
krankheit oder behinderung auf absehbare Zeit unter den üblichen 
bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht mindestens sechs 
stunden täglich erwerbsfähig sein kann (§ 43 Abs. 1 s. 2 sgb vi). 
Als voll erwerbsgemindert gilt, wer krankheits- oder behinderungsbe-
dingt auf nicht absehbare Zeit nur weniger als drei stunden täglich 
unter den üblichen bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 
einer erwerbstätigkeit nachgehen kann (§ 43 Abs. 2 s. 2 sgb vi).

etliche bestimmungen regeln Ansprüche behinderter Menschen beim 
Zugang zu Arbeit. Dabei sind schwerbehinderte Menschen besonders 
im blick. 

von grundlegender bedeutung ist das bereits genannte benachteili-
gungsverbot (§ 81 Abs. 2 sgb ix). 

ferner ist hier etwa die beschäftigungspflicht von Arbeitgebern zu 
nennen: Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen haben nach 
näherer Maßgabe auf mindestens fünf Prozent der Plätze schwerbe-
hinderte Menschen zu beschäftigen.41 Diese vorschrift ist mit einem 
bußgeld bewehrt, der sogenannten Ausgleichsabgabe. Die Ausgleichs-
abgabe für nicht besetzte Pflichtplätze ist entsprechend der erreich-
ten nähe zur vorgeschriebenen Quote gestaffelt und beträgt seit dem 
1. Januar 2012 bei einer erfüllungsquote ab drei Prozent 115 euro, 
bei einer Quote von zwei bis unter drei Prozent 200 euro, bei einer 
Quote von unter zwei Prozent 290 euro pro unbesetztem Platz und 
Jahr.42 
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Die schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (schwbAv) 
regelt näheres zur verwendung der einnahmen aus der Ausgleichs-
abgabe ausschließlich für die förderung der teilhabe schwerbehin-
derter Menschen am Arbeitsleben (§ 77 Abs. 5 s. 1 sgb ix). Zu den 
möglichen empfängern von leistungen gehören neben Arbeitgebern 
und schwerbehinderten Menschen unter anderem auch einrichtun-
gen, die der eingliederung schwerbehinderter Menschen ins Arbeits-
leben dienen, beispielsweise werkstätten für behinderte Menschen43.

Der beschäftigungspflicht der Arbeitgeber korrespondiert der beson-
dere kündigungsschutz schwerbehinderter Arbeitnehmer im wesent-
lichen in gestalt des vorbehalts der einwilligung des integrationsamtes 
(§ 85ff. sgb ix). Diese erschwernis der kündigung eines schwerbe-
hinderten Arbeitnehmers wirkt zumindest verzögernd, oft wird die 
einwilligung in eine kündigung auch gar nicht erteilt. Drei vierteln 
der 26.600 im Jahr 2010 anhängigen Anträge auf Zustimmung zur 
kündigung stimmte das integrationsamt zu, in den übrigen fällen 
konnten die Arbeitsplätze erhalten, dabei oft nachhaltig gesichert 
werden.44 

Die korrelation zwischen kündigungsschutz und beschäftigungspflicht 
liegt auf der hand. Die befürchtung eines wirksamen kündigungs-
schutzes mindert die neigung von Arbeitgebern, schwerbehinderte 
Menschen einzustellen. (bundesarbeitsgemeinschaft der integrati-
onsämter und hauptfürsorgestellen 2012, 36). Der umstand, dass 
die Ausgleichsabgabe für nicht besetzte Pflichtplätze dauerhaft spru-
delt – im Jahr 2010 bundesweit 466 Millionen euro (ebd., 14) – , ist 
ein klares indiz. im oktober 2011 waren von 982.000 Pflichtarbeits-
plätzen für schwerbehinderte Menschen circa 250.000 nicht besetzt, 
während 174.000 Menschen mit schwerbehinderung als arbeitslos 
gemeldet waren.45 Die beschäftigungspflicht der Arbeitgeber stellt so 
lange einen zahnarmen tiger dar, solange sie mit gut verkraftbarem 
Aufwand über die Ausgleichsabgabe abgegolten werden kann. sie 
könnte ein tauglicheres werkzeug zur förderung der beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen sein, wenn sie mehr „biss” hätte, ihre 
nichterfüllung mit schmerzhafteren nachteilen verbunden wäre.

Die vorzugsregel zur einstellung schwerbehinderter Menschen in  
§ 122 sgb ix erinnert daran, dass in der geschichte des behinder-
tenrechts auch schon strenger verfahren wurde. sie geht zurück auf 
die Möglichkeit der Zwangseinstellung in § 10 des schwerbeschädig-
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tengesetzes (schwbeschg), der bei Ablösung des gesetzes durch das 
schwbg 1974 aufgehoben wurde (Dau u.a. 2011, rz. 3 zu § 120).

Zu den im vorliegenden Zusammenhang relevanten rechten gehören 
weiter der Anspruch auf Zusatzurlaub von einer Arbeitswoche (§ 125 
sgb ix) sowie die Möglichkeit der vorgezogenen Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen (§ 37 sgb vi). 

Der teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben dient als 
besonderes kollektivorgan die schwerbehindertenvertretung (§ 94ff. 
sgb ix), die in betrieben zu wählen ist, in denen mindestens fünf 
schwerbehinderte Menschen dauerhaft arbeiten. sie hat mit dem all-
gemeinen kollektivorgan der Arbeitnehmerschaft, dem betriebsrat, 
eng zusammenzuarbeiten (§ 95 Abs. 4f. sgb ix).

unmittelbare unterstützung der Arbeit behinderter Menschen

über die Definition von rechten und Pflichten hinaus gibt es vielfäl-
tige öffentliche unterstützung behinderter Menschen zur teilhabe am 
Arbeitsleben. Den kern bildet auch hier das sgb ix (besonders teil i, 
kap. 5, und teil ii, kap. 6, 7, 11 und 12), ergänzt durch das sgb iii 
(Arbeitsförderung) und das (als sozialhilfe nachrangige) sgb xii.  
Die leistungen beziehen sich unter anderem sowohl auf die Ausbil-
dung wie auf den einzelnen Arbeitsplatz (Ausstattung, lohnkostenzu-
schüsse) und werden teilweise den schwerbehinderten Menschen, 
teilweise den Arbeitgebern angeboten. gefördert werden können 
neben Maßnahme- auch unterhalts- und Mobilitätskosten (s. unter 
anderem den katalog in § 33 sgb ix).

Berufsbildungs- und Berufsförderwerke

Als einrichtungen der beruflichen rehabilitation können einer erwerbs-
arbeit die berufsbildungs- und berufsförderwerke (§ 35 sgb ix) vor-
geschaltet sein – erstere mit circa 12.500 Ausbildungsplätzen für  
berufseinsteiger, letztere mit circa 21.000 Plätzen für Personen, die 
bereits beruflich tätig waren. insgesamt bilden Menschen die Ziel-
gruppe, um deren (wieder-)eingliederung in den allgemeinen Arbeits-
markt es geht, nach Möglichkeit und bedarf im Zusammenhang mit 
einer berufsausbildung.46 
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Unterstützte Beschäftigung 

Als Alternative zur beschäftigung in einer werkstatt für behinderte 
Menschen wurde 2008 der unterstützten beschäftigung (ub) – „indi-
viduelle betriebliche Qualifizierung und bei bedarf berufsbegleitung”47 
– die rechtsgrundlage gegeben. Die ub ist gedacht für behinderte 
Menschen, die es mit zumindest anfänglicher unterstützung – be-
grenzt auf 24 Monate – schaffen können, am allgemeinen Arbeits-
markt fuß zu fassen. Die träger der ub führen die Maßnahmen 
selbst durch. es bleibt zu beobachten, wie weit das noch neue inst-
rument greifen wird.48 

Arbeitsassistenz

Zu den hilfen am Arbeitsplatz gehört die Arbeitsassistenz (§ 102 
Abs. 4 sgb ix; vgl. auch blesinger 2005). sie wird gewährt, sofern 
andere Maßnahmen, zum beispiel die Ausstattung des Arbeitsplatzes 
oder die Mobilität betreffend, nicht ausreichen oder passen. im un-
terschied zu anderen formen der personalen unterstützung, wie be-
ratung oder vermittlung, besteht Arbeitsassistenz in einer tätigkeits-
begleitenden unterstützung des schwerbehinderten Menschen, die 
diesem seine Arbeit oder Ausbildung ermöglicht, ohne sie ihm abzu-
nehmen. Das seit dem Jahr 2000 gewachsene Angebot nutzten im 
Jahr 2010 knapp 2.300 überwiegend sinnes-/körperbehinderte mobi-
litätseingeschränkte Menschen. (bundesarbeitsgemeinschaft der in-
tegrationsämter und hauptfürsorgestellen 2012, 26)

Integrationsfachdienste

ähnlich lange (Dau u.a. 2011, vorbemerkung vor § 109, rz. 3) gibt 
es integrationsfachdienste (ifD), denen im sgb ix ein ganzes kapi-
tel gewidmet ist (§§ 109ff. sgb ix). sie sind „Dienste Dritter, die bei 
der Durchführung der Maßnahmen zur teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden”49, werden aber auch für 
behinderte Menschen tätig, die keinen schwerbehindertenstatus 
haben – mit besonderem interesse an seelisch behinderten oder von 
seelischer behinderung bedrohten Menschen (§ 110 Abs. 4, § 33 
Abs. 6 nr. 8 sgb ix). Die Abgrenzung zur unterstützten beschäfti-
gung kann schwierig sein, unter anderem angesichts der vielfalt der 
mittlerweile existierenden ifD. Am klarsten ist hier das leistungs-
merkmal vermittlung; die ifD sind Agenten zwischen potenziellen 
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Partnern unter den schwerbehinderten Menschen einerseits und den 
Arbeitgebern andererseits, sie begleiten die klienten in Maßnahmen, 
die in anderweitiger Durchführungsverantwortung stehen können (§ 
110 Abs. 1 sgb ix. siehe Darstellung bei Dau u. a. (2011, zu § 110) 
– aber nicht müssen: ifD können ausdrücklich auch ub durchführen 
(§ 38 a Abs. 5 s. 1 sgb ix).

Die klienten der bundesweit 325 (rehadat 2012) integrationsfach-
dienste sind zu 35 Prozent körperbehindert, zu 17 Prozent sinnesbe-
hindert, zu circa 25 Prozent seelisch behindert und zu 14,5 Prozent 
lern- oder geistig behindert (bundesarbeitsgemeinschaft der integra-
tionsämter und hauptfürsorgestellen 2012, 28-29). unter den konti-
nuierlich zunehmenden betreuungsfällen der ifD ging es im Jahr 
2010 bei circa 35.000 Personen um die sicherung des Arbeitsverhält-
nisses, bei circa 31.000 um die suche nach einem Arbeitsplatz. unter 
den Arbeitsuchenden waren knapp 3.800 schüler, circa 1.500 vorma-
lige beschäftigte einer werkstatt für behinderte Menschen (ebd., 28ff.). 
Die erfolgsquote lag für die beschäftigungssicherung bei 80 Prozent 
und für die vermittlung bei 30 Prozent. unter diesen 30 Prozent sind 
circa 8.000 in den Arbeitsmarkt vermittelte schwerbehinderte Perso-
nen, von denen circa 500 aus schulen oder werkstätten für behin-
derte Menschen kamen (ebd., 31-32).50 

Integrationsprojekte

eine weitergehende stufe der institutionalisierung der hilfe für be-
hinderte Menschen zur eingliederung ins Arbeitsleben verkörpern in-
tegrationsprojekte (iP) (einen breiten überblick bieten schwendy/
senner 2005). nach der legaldefinition (§ 132 Abs. 1f. sgb ix) sind 
sie rechtlich selbstständige oder unselbstständige betriebe oder Ab-
teilungen zur beschäftigung solcher schwerbehinderten Menschen, 
die trotz Ausschöpfens von fördermöglichkeiten und einsatzes von 
ifD sonst keine Anstellung fänden. Diese schwerbehinderten Men-
schen beschäftigt ein iP zu mindestens 25 Prozent (§ 132 Abs. 3 
sgb ix). es soll diese Menschen nach Möglichkeit nicht berufslebens-
lang beschäftigen, sondern darin unterstützen, zu anderen Arbeitge-
bern des allgemeinen Arbeitsmarktes zu wechseln (§ 133 sgb ix; 
Dau u.a. 2011, rz. 6 zu § 133 sgb ix).

Die iP sind selbst teil des allgemeinen Arbeitsmarktes, ihre beschäf-
tigten sind daher Arbeitnehmer. Angesichts ihrer im vergleich mit an-
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deren Arbeitgebern erschwerten existenzbedingungen – schwerbe-
hinderte beschäftigte mit besonderen vermittlungshemmnissen, 
erwirtschaftung der unternehmenskosten durch tätigkeit am Markt – 
ist bemerkenswert, dass die iP keine garantierte finanzielle förde-
rung erfahren. Die ihnen zustehenden fördermöglichkeiten gehen im 
übrigen über die, die auch anderen Arbeitgebern offen stehen, im 
wesentlichen lediglich insofern hinaus, als eine mögliche institutio-
nelle förderung nicht auf die einzelnen Arbeits- und Ausbildungs-
plätze beschränkt sein muss, sondern auch auf das iP als solches be-
zogen sein darf.51 

Angesichts dieser nicht komfortablen Ausgangslage ist beachtlich, 
dass iP teilweise erheblich mehr schwerbehinderte Arbeitnehmer be-
schäftigen als die vom gesetzgeber als obergrenze nahegelegten  
50 Prozent (§ 132 Abs. 3 s. 2 sgb ix) und mitunter schon auf eine 
lange firmengeschichte zurückblicken können, also durchaus erfolg 
haben. weniger gut gelingt die vom gesetzgeber ebenfalls vorgese-
hene (§ 133 sgb ix) weitervermittlung an andere beschäftigungsge-
ber des allgemeinen Arbeitsmarktes.52 2010 waren 63453 geförderte 
iP verzeichnet, in denen knapp 25.000 Menschen arbeiteten, unter 
ihnen circa 8.700 schwerbehinderte (circa 35 Prozent). von diesen 
kamen mindestens – nicht aus allen bundesländern liegen hierzu 
Zahlen vor – circa 430 aus schulen für geistig behinderte, 460 waren 
vorher in einer werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt.54 

Werkstätten für behinderte Menschen

Das vorletzte glied in der kette rechtlich vorgesehener einrichtungen 
zur erleichterung des Zugangs behinderter Menschen zum allgemei-
nen Arbeitsmarkt ist die werkstatt für behinderte Menschen (wfbM).55 
in der bundesarbeitsgemeinschaft der werkstätten für behinderte 
Menschen sind 676 hauptwerkstätten mit insgesamt 2.554 betriebs-
stätten und gut 290.000 werkstattbeschäftigten – davon gut 
243.000 im Arbeitsbereich, gut 34.000 im berufsbildungsbereich56, 
knapp 14.000 im nicht sozialversicherten förderbereich – organi-
siert57. Auch hier steigen die Zahlen kontinuierlich58. Die klienten  
sind zu annähernd 80 Prozent geistig, zu annähernd 20 Prozent psy-
chisch, zu knapp vier Prozent körperlich beeinträchtigt.59 
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Zielgruppe der werkstatt
Die wesentliche Zielgruppe der wfbM ist vergleichsweise klar: behin-
derte Menschen, die wegen Art oder schwere ihrer behinderung nicht 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, weni-
ger als drei stunden täglich unter üblichen bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein, aber ein Mindestmaß an 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen können. Das  
ergibt sich wie folgt:

Die wfbM unterscheidet sich von einem intergrationsprojekt einer-
seits darin, dass als Zugangsvoraussetzung keine schwerbehinderung 
vorliegen muss, sondern, wie bei der unterstützten beschäftigung, 
eine behinderung ohne nähere bezeichnung des schweregrades ge-
nügt. Andererseits ist die wfbM für behinderte Menschen gedacht, 
„die wegen Art oder schwere der behinderung nicht, noch nicht oder 
noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt  
werden können” ( § 136 Abs. 1 s. 2 sgb ix) – im unterschied zum 
inte grationsprojekt, das sich ausdrücklich auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt bewegt, und auch im unterschied zur unterstützten be-
schäftigung und zum integrationsfachdienst, deren zentrales Ziel 
ebenfalls die vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist. 

Die bereits zitierte Definition der vollen erwerbsminderung – wegen 
krankheit oder behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande zu 
sein, unter üblichen bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes 
mindestens drei stunden täglich erwerbsfähig zu sein (§ 43 Abs. 2  
s. 2 sgb vi) – , erfährt hier eine konkretisierung: voll erwerbsge-
mindert ist auch, wer unter anderem in einer anerkannten werkstatt 
für behinderte Menschen oder einer blindenwerkstatt im sinne des  
§ 143 sgb ix oder für diese einrichtungen in heimarbeit tätig ist und 
wegen Art oder schwere der behinderung nicht auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt tätig sein kann (§ 43 Abs. 2 s. 3 nr. 1 i. v. m. § 1 s. 1 
nr. 2 sgb vi). 

Daraus darf kein umkehrschluss gezogen werden. Dass die wfbM  
rehabilitationsdienstleistungen für Menschen erbringt, die behinde-
rungsbedingt als voll erwerbsgemindert gelten, bedeutet nicht, dass 
man voll erwerbsgemindert sein muss, um in einer wfbM als behin-
derter Mensch beschäftigt sein zu können. Allerdings liegt im weit 
überwiegenden fall volle erwerbsminderung vor.60 
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um zur Zielgruppe der wfbM zu gehören, muss man imstande sein, 
„wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-
leistung zu erbringen” (§ 41 Abs. 1 sgb ix). Dieses Mindestmaß ist 
quantitativ nicht begrenzt. es kann weder durch relation zum Arbeits-
entgelt des werkstattbeschäftigten, dessen Mindesthöhe vorgegeben 
ist (§ 138 Abs. 2 s. 1 sgb ix), noch zum erforderlichen betreuungs- 
und Pflegeaufwand, dessen höhe kein hindernis der werkstattauf-
nahme sein darf (§ 137 Abs. 1 s. 2 nr. 3 sgb ix), ermittelt werden. 
Maßgeblich ist ausschließlich, dass die Arbeitsleistung erkennbar zum 
Arbeitsergebnis der werkstatt beiträgt.61 

Allerdings kennt das Mindestmaß eine qualitative Abgrenzung: es 
wird klar ausgeschlossen unter anderem für Menschen, die trotz be-
hinderungsgerechter betreuung als erheblich selbst- oder fremdge-
fährdend gelten.62 

rechtsstellung der werkstattbeschäftigten
von eigener natur ist die rechtsstellung der werkstattbeschäftigten. 
sie gelten, wenn sie keine Arbeitnehmer sind, als arbeitnehmerähn-
lich, soweit das zugrunde liegende sozialleistungsverhältnis nichts an-
deres verlangt.63 im unterschied zu Arbeitnehmer/innen, bei denen  
die Arbeitsleistung und der damit bezweckte einkommenserwerb im 
Mittelpunkt des rechtsverhältnisses stehen, sind die arbeitnehmerähn-
lichen werkstattbeschäftigten rehabilitanden; im Mittelpunkt stehen 
hilfen, die ihrer befähigung zur eingliederung in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt dienen. Diesem Ziel dient auch die Arbeitnehmerähnlichkeit 
ihrer rechtsstellung: indem sie weitestmöglich rechte und Pflichten 
haben, die auch Arbeitnehmer haben, soll ihnen der wechsel auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt nach Möglichkeit erleichtert werden. 

Der grundsatz muss also lauten, arbeitnehmerähnliche werkstattbe-
schäftigte wie Arbeitnehmer/innen zu behandeln, soweit nichts da-
gegen spricht. Dagegen sprechen kann neben der grundlegenden  
besonderheit des rehabilitationszusammenhangs das im einzelfall 
höchst unterschiedliche persönliche vermögen der rehabilitanden. 
soweit dieses keine weitere einschränkung verlangt, sind daher für 
Arbeitnehmer/innen geltende regelungen auf arbeitnehmerähnliche 
werkstattbeschäftigte unmittelbar oder sinngemäß anzuwenden.64 

es würde der Arbeitnehmerähnlichkeit nicht gerecht, sie als einge-
schränkte version der rechtsstellung von Arbeitnehmer/innen zu  
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begreifen. Angesichts des völlig eigenen Ausgangspunktes, des re-
habilitationsauftrages, kann die rechtsstellung der arbeitnehmerähn-
lichen werkstattbeschäftigten daher nur eine andersartige sein.65 

Als ein markanter unterschied gegenüber einem Arbeitnehmerstatus 
fällt das vergleichsweise geringe Arbeitsentgelt ins Auge. es beträgt 
im bundesdurchschnitt circa 180 euro66 monatlich und kann damit 
selbstverständlich nicht existenzsichernd sein, was sich auch durch 
das über die wfbM zusätzlich gezahlte Arbeitsförderungsgeld von 
monatlich 26 euro67 nicht ändert. in der höhe des werkstattentgelts68 

schlägt sich die eingeschränkte leistungsfähigkeit der durchschnittli-
chen werkstattbeschäftigten nieder, die diese auf üblichen Arbeits-
plätzen des allgemeinen Arbeitsmarktes rasch scheitern ließe. Das 
werkstattentgelt samt Arbeitsförderungsgeld ist allerdings nicht das 
einzige einkommen der werkstattbeschäftigten: Als materieller Aus-
gleich für fehlende erwerbsfähigkeit steht ihnen zunächst (bei be-
dürftigkeit) die grundsicherung bei erwerbsminderung (§§ 41ff., 30f. 
sgb xii), später die rente wegen voller erwerbsminderung69 zu, die 
zusammen mit dem werkstattlohn ein jedenfalls nicht mehr zu ver-
nachlässigendes einkommen ergibt.70 

ein weiterer bedeutender unterschied, den die Zielgruppe der wfbM 
anderen Arbeitsuchenden nicht nur in Deutschland voraus hat, ist 
das recht auf einen sozialversicherten Arbeitsplatz – hier in einer 
wfbM. Das impliziert nicht nur das recht, aufgenommen zu werden, 
sondern auch die unkündbarkeit, solange die Aufnahmevorausset-
zungen vorliegen (§ 136 Abs. 2 s. 1, § 137 Abs. 1 i. v. m. § 40f. sgb 
ix; Dau u.a. 2011, rz. 6f. zu § 137 sgb ix).

bezüglich der teilhabe, der dank des impulses von who und un über 
die brk ein eigenes Augenmerk zusteht, ist die rechtsstellung der  
arbeitnehmerähnlichen werkstattbeschäftigten eindeutig schlechter 
als die von Arbeitnehmern. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wer-
den schwerbehinderte und gleichgestellte neben den Mitwirkungs- 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten nach betriebsverfassungsgesetz, 
den Personalvertretungsgesetzen der öffentlichen hand oder den Mit-
wirkungsordnungen der kirchen zusätzlich durch schwerbehinderten-
vertretungen (siehe auch kapitel 7.2) vertreten. Die beteiligung  
arbeit nehmerähnlicher werkstattbeschäftigter an sie betreffenden  
An gelegenheiten der werkstatt durch werkstatträte ist dem betriebs-
verfassungsgesetz zwar nachempfunden, ohne allerdings bis zu echter 
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Mitbestimmung zu gelangen.71 es bleibt bei Mitwirkung72, zu deren 
Durchsetzung der immerhin eröffnete weg zum Arbeitsgericht (§ 2a 
Abs. 1 nr. 3 a Arbgg) zu beschreiten ist, während niedrigschwellige 
Mechanismen wie etwa das von der schwerbehindertenvertretung  
(§ 156 Abs. 1 nr. 9, Abs. 2ff. sgb ix) oder dem betriebsrat (§ 121 
betrvg) der Arbeitnehmer erwirkbare bußgeld nicht vorgesehen sind. 
Zum fehlen einer Mitbestimmung wird von den werkstatträten mitt-
lerweile deutlich nachbesserungsbedarf angemeldet. (bundesvereini-
gung der landesarbeitsgemeinschaften der werkstatträte e.v. 2011, 
5ff.). 

leistung der werkstatt
Die wfbM bietet ihrer Zielgruppe beschäftigung und Qualifizierung. 
Die beschäftigung erfolgt durch wirtschaftlich verwertbare Arbeit und 
wird der leistung angemessen entgolten (§ 136 Abs. 1 s. 2 nr. 1 sgb 
ix). Die Qualifizierung dient der entwicklung der leistungs- und er-
werbsfähigkeit und nach Möglichkeit dem übergang auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt (§§ 41 Abs. 2 sgb ix, 136 Abs. 1 s. 2f. sgb ix). 
Das erfolgt auch auf ausgelagerten beschäftigungsplätzen in betrie-
ben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die den wechsel der beschäftig-
ten auf regelarbeitsplätze des allgemeinen Arbeitsmarktes unterstüt-
zen sollen.73 

Das Angebot der wfbM differenziert sich entsprechend der erheblichen 
bandbreite des unterstützungsbedarfs der beschäftigten zunehmend 
aus. Dazu gehört, dass es in der tätigkeitsbezogenen Qualifizierung 
unter anderem eine immer stärkere tendenz zur berufsausbildung 
sowie förmlichen vorstufen dazu gibt, nachdem jahrzehntelang gegol-
ten hatte, werkstattbeschäftigten sei generell lediglich ein Anlernen 
für spätere einfache tätigkeiten angemessen. für den derzeit erreich-
ten entwicklungsstand der wfbM sind rechtlich unscharfe begriffe wie 
berufsfeldorientierung, berufliche orientierung, berufliche bildung  
typisch. es besteht noch die verbreitete vermutung, für werkstattbe-
schäftigte komme generell „eine Ausbildung in einem anerkannten 
Aus bildungsberuf nicht in betracht”74. Dazu passt die beschränkung 
der Dauer des für die berufliche Qualifizierung vorgesehenen berufs-
bildungsbereichs auf maximal zwei Jahre. Die tätigkeitsbezogene  
Qualifizierung der wfbM wird sich künftig weiter differenzieren, so 
dass der „übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeits-
markt” (§ 136 Abs. 1 s. 3 sgb ix) nicht auf Anlerntätigkeiten be-
schränkt sein wird.75 
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Die fertigkeiten und fähigkeiten, um deren förderung es geht, sind 
nicht nur berufsfachlicher natur. sie gehen darüber hinaus und be-
treffen beispielsweise auch alltagspraktische themen wie umgang 
mit Zeit, bewegen im öffentlichen verkehrsraum sowie themen des 
sozialen verhaltens, beispielsweise geschlechterverhältnis. Dieser 
breite bildungsansatz wird dem umstand gerecht, dass werkstattbe-
schäftigte oft einen vielfältigen unterstützungsbedarf aufweisen, in 
den ihre angeborene oder erworbene beeinträchtigung ebenso ein-
fließt wie sozialisatorische effekte. Daher bietet die wfbM nach bedarf 
zusätzlich zu beschäftigung und Qualifizierung auch pädagogische, 
soziale, medizinische und psychologische, sogenannte begleitende 
Dienste an (§ 10 Abs. 1f. wvo), die über den Anspruch schwerbehin-
derter Arbeitnehmer auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf eine be-
hinderungsgerechte gestaltung des Arbeitsplatzes und seiner umge-
bung deutlich hinausgehen.

wfbM-beschäftigten mit einer geistigen behinderung werden soziale 
tugenden nachgesagt, die als eine Art Ausgleich ihrer intellektuellen 
schwäche im Arbeitszusammenhang gelten, beispielsweise gegensei-
tige hilfeleistung und fähigkeit zur gruppenarbeit, zudem eine iden-
tifikation mit der Arbeit, die dem durchschnittlichen Arbeitnehmer 
nicht gegeben sei. Diese identifikation trage zu einem weiteren ef-
fekt bei: Dem erkennbaren Mangel an flexibilität und schnelligkeit, 
beispielsweise beim lernen neuer verrichtungen, stehe eine hohe 
verlässlichkeit und Detailgenauigkeit gegenüber; kunden der wfbM 
schätzten entsprechend die im vergleich mit gewerblichen konkur-
renten geringe fehlerquote. es ist fraglich, wie weit derartige eindrü-
cke zu recht dem naturell werkstattbeschäftigter zugeschrieben 
werden. wahrscheinlich schlägt sich in solchen stimmungsbildern der 
umstand nieder, dass in werkstätten eher ein klima der wertschät-
zung als des leistungsdrucks gepflegt wird.

Mit rücksicht auf die geminderte leistungsfähigkeit der werkstattbe-
schäftigten unterliegt die wfbM, anders als das integrationsprojekt, 
nicht dem erfordernis, ihre unternehmenskosten überwiegend über 
verkauf der Dienstleistungen oder Produkte ihrer behinderten be-
schäftigten am Markt zu erwirtschaften. ihre finanzierung kennt zwei 
systematisch zu unterscheidende elemente: Die leistungsentgelte 
für ihre rehabilitationsleistung (§ 41 Abs. 3 sgb ix) und die erlöse 
aus ihrer wirtschaftlichen betätigung, das heißt dem verkauf ihrer 
sonstigen Dienstleistungen und Produkte, die maßgeblich durch den 

331



einsatz ihrer werkstattbeschäftigten entstehen. beide einnahmearten 
fließen mit weiteren im sogenannten Arbeitsergebnis zusammen,  
das nach Abzug der notwendigen kosten des laufenden betriebs die 
finanzmasse darstellt, aus der nach Maßgabe der werkstättenver-
ordnung (wvo) in erster linie die Arbeitsentgelte der werkstattbe-
schäftigten zu zahlen sind (§ 12 Abs. 4f. wvo in verbindung mit § 43 
Abs. 3 sgb ix).

für werkstattbeschäftigte ist es – wie für andere Menschen – wichtig, 
eine Arbeit leisten zu können, die eine über die unmittelbare verrich-
tung hinausgehende bedeutung hat, die also einen realen bedarf be-
dient. Dieser effekt wird dadurch gesichert, dass die wfbM gehalten 
ist, aus ihrem Arbeitsergebnis die Arbeitsentgelte vorgegebener Min-
desthöhe zu zahlen. Die leistungsentgelte der rehabilitationsträger 
dürfen nur die kosten der rehabilitationsdienstleistung der wfbM 
sowie von den kosten der wirtschaftlichen betätigung der werkstatt 
nur diejenigen decken, die aufgrund der besonderheiten der behin-
derten belegschaft die in einem wirtschaftsunternehmen üblicher-
weise entstehenden kosten übersteigen (den behinderungsbedingten 
Mehraufwand). Damit muss die wfbM die (branchen-)üblichen kosten 
ihrer wirtschaftlichen betätigung – darunter fallen alle diesem tätig-
keitszweig zuzuordnenden sach- und Personalkosten sowie die Ar-
beitsentgelte der werkstattbeschäftigten – durch ihre tätigkeit am 
Markt, über die erlöse für ihre Dienstleistungen und Produkte erwirt-
schaften. Die wfbM muss ihre Dienstleistungen und Produkte neben 
überwiegend gewerblichen konkurrenten auf dem Markt anbieten. Die 
Preise, die sie erhebt, müssen konkurrenzfähig sein. Die konkurrenz-
fähigkeit der wfbM gegenüber gewerblichen Mitbewerbern kann schon 
aufgrund der tatsache bezweifelt werden, dass die wfbM mit nicht  
arbeitsmarktfähigen Produzenten produzieren muss. sie wird jedoch 
noch zusätzlich durch die Auflage erschwert, ein möglichst breites An-
gebot an berufsbildungs- und Arbeitsplätzen anzubieten (§ 136 Abs. 
1 s. 4 sgb ix; § 5 Abs. 1f. wvo). Mögliche rationalisierungsvorteile, 
die sich aus einer beschränkung auf kernkompetenzen und outsour-
cing ergeben können, kann sich die wfbM daher deutlich weniger zu-
nutze machen als ihre Mitbewerber am Markt.

um die Marktchancen der wfbM zu erhöhen, gibt es als nachteilsaus-
gleich gedachte vergünstigungen:  
für Dienstleistungen und Produkte von wfbM wird lediglich der ver-
minderte umsatzsteuersatz von sieben statt 19 Prozent erhoben (§ 
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12 Abs. 2 nr. 8 a) ustg). Dieser vorteil kommt aufgrund der vor-
steuerabzugsberechtigung gewerblicher kunden allerdings praktisch 
nur im verkehr mit Privatkunden zum tragen, die in der kunden-
struktur einer wfbM, sofern sie überhaupt vorkommen, in der regel 
nur eine geringe rolle spielen.

von etwas größerer bedeutung ist die Möglichkeit von Arbeitgebern, 
Aufträge an anerkannte wfbM zu 50 Prozent des auf die Arbeitsleis-
tung entfallenden rechnungsbetrages ggfs. auf die nach § 77 sgb ix 
fällige Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Pflichtarbeitsplätze anzu-
rechnen. Dieser direkte vorteil der einzelnen wfbM mindert freilich 
zugleich die verfügbarkeit von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe und 
damit mittelbar auch vorteile der wfbM – von der Ambivalenz der 
Ausgleichsabgabe als Auslöseweg aus der Pflicht zur beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ganz zu schweigen.

von erheblicher bedeutung könnte die bestimmung im sgb ix wer-
den, derzufolge Aufträge der öffentlichen hand bevorzugt anerkann-
ten wfbM angeboten werden, soweit sie von diesen ausführbar sind 
(§ 141 s. 1 sgb ix). Allerdings sind zusätzliche Ausführungsregelun-
gen erforderlich, damit die konkurrenz mit anderen vergaberechtli-
chen vorgaben oder auch nur die in den öffentlichen vergabestellen 
erhaltene erinnerung an früher gültige bestimmungen76 nicht läh-
mend wirken. Die Pflicht der bundesregierung, hierzu mit Zustim-
mung des bundesrates allgemeine verwaltungsvorschriften zu erlas-
sen, ist noch nicht eingelöst.77 Die bundesländer sind bislang erst 
zum teil ersatzweise eingesprungen78, und die ebene der als Auftrag-
geber hauptsächlich interessanten kommunen ist auch darüber noch 
nicht erfasst.79 europäisches recht steht einem verbesserten Zugang 
von wfbM zu öffentlichen Aufträgen nicht im wege.80 

weiterentwicklung der werkstatt
existenz, größe und kontinuierliches wachstum der wfbM zeigen 
einen starken bedarf. vorwürfe, wfbM kämen der Aufgabe, behin-
derte beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, 
nicht nach, weil sie auf die leistungsträger nicht verzichten wollten, 
mögen im einzelfall berechtigt sein. sie liefern jedoch unter anderem 
angesichts des umstandes, dass auch der gemeinsame erfolg von 
ub, ifD und iP in der vermittlung von wfbM-beschäftigten auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt sehr bescheiden ist, keine ausreichende 
erklärung dafür, dass diese vermittlung nicht in größerem Ausmaß 
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erfolgt. Der wichtigste grund ist wohl in der verfasstheit des allge-
meinen Arbeitsmarktes zu suchen, der noch ganz andere bevölke-
rungsgruppen als die klientel der wfbM je nach bedarfslage ein- oder 
ausschließt. Die wfbM dafür verantwortlich zu machen, dass ihre  
beschäftigten im allgemeinen Arbeitsmarkt nicht unterkommen, 
heißt, einen symptomträger mit dem Problem, den sack mit dem 
esel zu verwechseln. 

gleichwohl ist die geringe vermittlungsquote zum allgemeinen Ar-
beitsmarkt unbefriedigend. in dieser lage entwickelt sich bei wfbM 
eine idee, wie inklusion realisiert werden könnte: wenn die gesell-
schaft die wfbM-beschäftigten nicht aufnimmt, warum nicht den um-
gekehrten weg gehen – die wfbM-beschäftigten nehmen die gesell-
schaft auf? für die Zusammenarbeit behinderter und nichtbehinderter 
Menschen ist die Aufnahme behinderter Menschen in konventionelle 
betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes zwar anzustreben; sie erfor-
dert jedoch offenbar andere Maßnahmen als die, die bisher ergriffen 
worden und von den wfbM zu bewerkstelligen sind. Der umgekehrte 
weg könnte schnelleren erfolg bringen: wfbM öffnen sich für nicht-
behinderte beschäftigte, entwickeln sich als beschäftigungsgeber für 
behinderte und nichtbehinderte Menschen weiter. 

Der Anfang zur umsetzung der idee ist bereits seit längerem ge-
macht: ein großteil der iP befindet sich genau aus diesem Motiv in 
trägerschaft von wfbM-trägern, die so – indem sie selbst Anstellungs-
träger sind – einem teil ihrer klienten auf den allgemeinen Arbeits-
markt verhelfen können. nach ermutigenden erfahrungen hat eine 
zweite stufe begonnen: Die weiterentwicklung der wfbM selbst zu  
sozialunternehmen (vgl. bundesarbeitsgemeinschaft werkstätten für 
behinderte 2011), in denen behinderte und nichtbehinderte Menschen 
zusammenarbeiten. Die Arbeitsstrukturen dort überwinden die alte 
Zweiteilung, nach der nichtbehinderte Menschen als Arbeitnehmer 
überwiegend Aufgaben der Assistenz und verwaltung wahrnehmen, 
während behinderte Menschen als rehabilitanden zwar die Dienstleis-
tungen und Produkte der wfbM erstellen, aber keine Arbeitnehmer 
sind. Das neue ist, dass auch in der erstellung der Dienstleistungen 
und der fertigung von Produkten behinderte und nichtbehinderte Pro-
duzenten zusammenarbeiten – realisierte inklusion in der wfbM. Die-
ser weg wird das gesicht der wfbM erheblich verändern, nachdem sie 
bisher durch strukturelemente geprägt waren, die tatsächlich aus-
schließend wirken konnten81, etwa die nicht zwingende Definition der 
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wfbM-beschäftigten als nicht arbeitsmarktfähig oder berufsbildung nur 
unterhalb der schwelle einer allgemein anerkannten berufsausbildung.

Tagesförderstätten

Auch behinderte Menschen, die selbst die voraussetzungen zur Auf-
nahme in eine wfbM nicht erfüllen, haben Anspruch auf hilfe zur teil-
habe am gesellschaftlichen leben, auch dem Arbeitsleben. so wird 
erklärlich, warum sie in einrichtungen oder gruppen betreut und ge-
fördert werden sollen, die der werkstatt angegliedert sind82. Diese als 
tagesförderstätten bezeichneten Abteilungen in den werkstätten sind 
das letzte glied in der kette von einrichtungen, die hilfestellung zur 
eingliederung ins Arbeitsleben leisten sollen.83 

Da die klienten der tagesförderstätten nicht beschäftigte der werk-
stätten sind, teilen sie deren arbeitnehmerähnlichen status nicht, 
unterliegen folglich nicht der sozialversicherungspflicht, haben kein 
recht auf Arbeitsentgelt und keine kollektivvertretung, wie sie für 
Arbeitnehmer und werkstattbeschäftigte vorgesehen ist.

Die Zahl der Menschen, die rehabilitationsleistungen in tagesförder-
stätten erhalten, steigt noch stärker als die der werkstattbeschäftig-
ten: sie betrug 2010 bereits knapp 23.000 Personen.84 An dieser 
gruppe, die ganz im schatten der öffentlichen Diskussionen steht85, 
haben integrations- wie inklusionskonzepte ihre festigkeit zu er- 
weisen.

in der organisatorischen Anbindung der tagesförderstätten wird eine 
kontur ihrer Aufgabenstellung erkennbar: Das perspektivische Ziel 
der betreuung ist der wechsel in den Arbeitsbereich der wfbM, in 
einen unter anderem mit Arbeitsentgelt und sozialversicherung ver-
bundenen rechtsstatus. Diese – gemessen an der Perspektive der 
wfbM-beschäftigung, dem wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
– bescheidene setzung ist schwierig genug zu erreichen, gelingt nur 
in wenigen fällen. 

Zugleich tritt hier eine fragwürdigkeit des gesamten gefüges von 
rechten, Pflichten und hilfen zur eingliederung ins Arbeitsleben zum 
vorschein, personifiziert durch Menschen mit schwersten, oft mehrfa-
chen behinderungen. es geht um die frage, ob die teilhabe an er-
werbsarbeit nicht in einer exklusivität als gradmesser gesellschaftli-
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cher Akzeptanz dient, die anderen menschlichen existenzformen kein 
recht mehr lässt (bieker 2005, 22). Die fokussierung auf erwerbsfä-
higkeit, die Ausrichtung aller Maßnahmen auf möglichst weitgehende 
teilnahme am erwerbsleben, die nachbildung des Arbeitslebens 
selbst erwerbsunfähiger Menschen an der erwerbsarbeitswelt, etwa 
durch die rechtsfigur der „Arbeitnehmerähnlichkeit” der wfbM-be-
schäftigten – das alles mutet unter Arbeitsmarktbedingungen, denen 
auch wesentlich arbeitsmarktgerechter ausgestattete Menschen milli-
onenfach zum opfer fallen, einigermaßen künstlich an. 

Der „wertvolle beitrag, den Menschen mit behinderungen zum allge-
meinen wohl und zur vielfalt ihrer gemeinschaften […] leisten kön-
nen” (brk, Präambel lit. m) 1421), besteht eben nicht nur darin, bei 
den Anstrengungen der erwerbsarbeitsgesellschaft möglichst mitzu-
halten. Aber Menschen mit behinderung können der gesellschaft vor 
Augen führen, dss Arbeit einen viel größeren horizont an werten  
und leistungsinhalten haben kann, als es die jeweils gerade markt-
gängige erwerbsarbeit widerspiegelt, dass es sozial bereichernde 
leistungsformen gibt, die keine Arbeit sind, und dass menschliches 
leben sein recht nicht erst dadurch findet, dass es einem anderen 
Menschen zugänglichen Zweck dient. Der beitrag von Menschen mit 
behinderung zum wohl ihrer gemeinschaften muss bis hierhin wahr-
genommen werden, wenn ein rückfall in die barbarei der infrage-
stellung „unwerten lebens” verhindert werden soll.

nachgedanken

es wäre überraschend, wenn die vorliegende betrachtung völlig 
neues zu tage gefördert hätte. Doch wenn sich aus dem blick auf 
Menschen mit behinderung interessante Aspekte ergeben haben, die 
das verständnis von Arbeit berühren, so wird eine christliche sicht 
auf Arbeit sie zu berücksichtigen haben. 

Integration und Inklusion verändern Alle

es würde zu kurz greifen, wenn sich lediglich der beeinträchtigte 
Mensch an die ihn umgebende gesellschaft anpassen sollte, damit 
diese ihn akzeptiere. umgekehrt wird ein schuh daraus: Die gesell-
schaftlichen lebensbedingungen behinderter Menschen müssen so 
umgestaltet werden, dass Menschen mit ihrer beeinträchtigung dar-
unter leben können, ohne behindert zu werden. Dazu muss sich zum 
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geringsten teil der behinderte Mensch ändern. Die hauptlast der än-
derung trägt das ihn umgebende gemeinwesen. inklusion bedeutet 
nicht, unterschiedlichkeit zu überspielen. integration heißt nicht, je-
manden zu verschlucken, der anschließend nicht mehr sichtbar ist. 
Der wortsinn von integration – eingliederung in ein größeres ganzes 
– deutet es an: Das ganze ist größer, reicher, vielfältiger, wenn es 
Menschen mit beeinträchtigung gleichberechtigt in sich trägt, statt 
sie und sich selbst zu behindern.

Kritische Distanz zur Norm

behinderung ist kein Problem allein derjenigen, die eine körperliche, 
geistige oder seelische beeinträchtigung haben. behindert sind so-
wohl der beeinträchtigte Mensch wie sein soziales umfeld, das sich 
durch Ausschluss derer, die aus der norm fallen, einer Möglichkeit 
beraubt, die norm selbst distanziert, kritisch zu betrachten. eine so-
lidarleistung der Mehrheit, die Menschen mit behinderung, schwä-
chere, normbrecher nicht ausschließt, wird daher gegebenenfalls zur 
„solidarität mit sich selbst”: Die Chance, die norm menschengerecht 
weiterzuentwickeln, wird genutzt.

Einsicht in Unvollkommenheit als Verschiedenheit

Die erkenntnis, dass behinderung ein soziales Phänomen ist, zu dem 
die individuelle beeinträchtigung des behinderten Menschen nur ein 
beitrag ist, erleichtert den blick dafür, dass die trennung zwischen 
„behinderten” und selbsternannten „nichtbehinderten” künstlich ist, 
den wirklichen verhältnissen nicht entspricht. tatsächlich ist auch der 
vermeintlich nichtbehinderte nicht vollkommen. Menschen mit behin-
derung können andere Menschen lehren, ihre eigenen schwächen zu 
erkennen und zuzulassen. und sie lehren, dass es Menschen nicht ge-
recht wird, sie auf ein Merkmal festzulegen, sie danach zu definieren. 
Allseitige unvollkommenheit wird umwertbar als verschiedenheit, uni-
formität von lebensformen wird erkennbar als lebensfeindlich.

Anpassung der Arbeit an die Menschen

beides – die kritische Distanz zur norm und die einsicht in eigene 
und fremde unvollkommenheit, unterschiedlichkeit – kann die er-
kenntnis fördern, dass die (Arbeits-) verhältnisse an die Menschen 
anzupassen sind86, nicht umgekehrt. Menschen mit behinderung kön-
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nen beispielsweise zeigen, dass geschwindigkeit nicht alles ist: lang-
samkeit ermöglicht, Augenmerk auf sonst leicht übersehene Details 
zu legen. Arbeit von Menschen mit behinderung kann den blick dafür 
schärfen, wie Arbeitsabläufe und -bedingungen so variiert werden 
können, dass nicht nur diejenigen Arbeitskräfte mithalten können, 
die einem gerade gängigen effektivitätsideal nahekommen. 

Arbeit und Einkommen sind zweierlei

Arbeitende Menschen mit behinderung außerhalb des allgemeinen 
Arbeitsmarktes lehren, Arbeit und einkommen zu unterscheiden. sie 
zeigen, dass Arbeit sinnerfüllt, befriedigend, zwischenmenschlich be-
reichernd, gesellschaftlich wertvoll sein kann, ohne dem vermeintli-
chen hauptzweck, dem einkommenserwerb, gewidmet zu sein. sie 
stehen für die entwicklung einer kultur, in der gesellschaftlich wert-
volle Arbeit abseits des erwerbs und gesellschaftlich wertvolle bei-
träge abseits von Arbeit als wertvoll und bereichernd anerkannt sind, 
ohne dass die beitragenden als gescheiterte, trittbrettfahrer, sozial-
schmarotzer abgetan werden. sie greifen damit den noch kaum ge-
nutzten Möglichkeiten einer postindustriellen gesellschaft voraus,  
für die es ungeachtet aktueller engpässe (fachkräftemangel) immer 
weniger angemessen ist, einkommen regelhaft nur an gewohnte for-
men knapper werdender (erwerbs-)Arbeit zu binden, die dem techni-
schen fortschritt kontinuierlich weichen müssen.87 Der gesellschaftli-
che wohlstand ist künftig anders zu verteilen als nur über unzulänglich 
geregelten Zugang zu erwerbsarbeit.

Recht auf menschenwürdige Lebensbedingungen

Die lage von Menschen mit behinderung lehrt, dass es nicht ohne 
politischen willen und rechtliche bedingungen geht. Dazu gehören 
vergleichsweise kleine Dinge wie die Anhebung der Ausgleichsabgabe 
für nichtbesetzte Pflichtplätze oder die einführung einer beschäfti-
gungspflicht, die Anhebung der Zuverdienstgrenzen, die Absicherung 
der finanziellen nachteilsausgleiche für integrationsprojekte, die re-
gelung der vergabe öffentlicher Aufträge an werkstätten für behin-
derte Menschen. 

Die lage behinderter Menschen gibt aber auch hinweise auf sinnvolle 
größere schritte, den Zugang zu gesellschaftlichen ressourcen ge-
rechter zu gestalten. Das recht zahlreicher behinderter Menschen 
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auf rente wegen voller erwerbsminderung ist ein vorgriff auf eine ar-
beitsunabhängige grundsicherung. und ebenso wegweisend ist das 
recht behinderter Menschen auf sozialversicherte und bezahlte 
(noch: werkstatt-)Arbeit. 

 

1| Eine Gegenüberstellung der Erwerbstätigkeit behinderter Menschen mit 
der nichtbehinderter für die beruflich besonders aktiven – am wenigsten 
durch Ausbildung oder Verrentung geprägten – Lebensjahre zeigt deut-
liche Unterschiede, die mit steigendem Lebensalter noch zunehmen: Im 
Jahr 2009 betrug bei Personen von 25 bis unter 45 Jahren die Erwerbs-
quote (Anteil der Erwerbspersonen an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe) 
behinderter Menschen nur 69,5 Prozent, die nichtbehinderter dagegen 88 
Prozent. Im Alter von 45 bis unter 55 Jahren betrug die Erwerbsquote 
behinderter Menschen nur noch 62,3 Prozent, die nichtbehinderter 90,9 
Prozent. Im Alter von 55 bis unter 60 Jahren war die Erwerbsquote 
behinderter Menschen auf 52,4 Prozent gesunken, die nichtbehinderter 
betrug noch 82,1 Prozent: siehe Pfaff (2012, 236). Darin nicht mitgerech-
net sind diejenigen behinderten Personen, die aus der Arbeitslosenstatistik 
ganz herausfallen, also gar nicht erst als arbeitslos gemeldet sind, weil sie 
als nicht erwerbsfähig eingestuft werden: siehe unter Kapitel 8. „Unmittel-
bare Unterstützung der Arbeit behinderter Menschen”.

2| Bereits für 2008 weist allein die Statistik für die in der freien Wohlfahrts-
pflege organisierten Angebote für Menschen mit Behinderung und psychi-
schen Erkrankungen über 291.307 berufliche Mitarbeiter aus: 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (2009, 19, 33ff.).

3| Bei 74.965 Menschen oder 2,2 Prozent von 6.918.172 schwerbehinderten 
Menschen zum Jahresende 2007 waren die Ursache der Behinderung 
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit: Pfaff (2010, 156).

4| Behinderung ist auch wirtschaftlich keine Randgröße: 2009 flossen 44 
Milliarde Euro in Leistungen zur Rehabilitation, Teilhabe und Pflege, s. 
BMAS (2011, 29).

5| Die Ermittlung valider Daten ist mühsam. Unter Bezug auf die einschlä-
gige Verpflichtung durch die UN-Behindertenrechtskonvention kündigte 
die Bundesregierung daher an, ihren Behindertenbericht neu zu konzipie-
ren und Maßnahmen zur Verbesserung der Datenlage durchzuführen: 
BMAS (2011, 32, 86).

6| Kluge (2002, 413); Agricola (1992, 316), der zu „hindern” nicht einmal 
das Präfix „be-” aufführt.

7| Wehrle-Eggers (1961, Art. 704, 706, 708, 751); Klappenbach/ Steinitz 
(1970, 478). Immerhin erfolgt hier ein Hinweis auf Körperbehinderung 
(dies., 1969, 2201).

8| So führt der Duden – Das Bedeutungswörterbuch, S. 188, im Jahr 2002 
„behindert” und „Behinderte” in der genannten Bedeutung und Differen-
ziertheit auf, während der Duden – Das Herkunftswörterbuch, S. 339, 
selbst 2007 noch keine eigene einschlägige Begriffsbildung berücksichtigt, 
sondern „behindern” und „Behinderung” lediglich als Präfixbildungen von 
„hindern” nennt.

9| Ausführlicher Befund bei Herbst 1999, 51ff., 139ff.
10| Werthmann (1958, 217) bezeichnet die „Idioten” als „Ebenbilder Gottes” 

und nennt unter anderem die „Ziele … der Erziehung, des Unterrichts”. 
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11| Zur nicht ganz übereinstimmenden Anwendung dieser begrifflichen 
Differenzierung in der katholischen und in der protestantischen Theologie 
siehe Viertel (2005, 377-378., 446ff.)

12| Er fährt weiter fort: „Wer sie nicht bei sich und bei den anderen wahr- und 
ernstnimmt und in gegenseitigem Beistehen und Mitgehen bewältigt und 
aushält, täuscht sich über das Leben” (ebd.).

13| Bach weist darauf hin, dass die Nachwirkung des Verständnisses von 
Behinderung als Ausdruck gegengöttlicher Kräfte bis ins 20. Jahrhundert 
einen theologischen Aufbruch „nach Hadamar” noch kaum zugelassen 
habe, während ein theologischer Aufbruch „nach Auschwitz” durchaus 
stattgefunden habe (1994, 11ff.).

14| Fuchs verweist auf den größeren Zusammenhang der „größte(n) 
historische(n) Schande des Christentums…, dass es sich die Universalisie-
rung des Begriffs der Menschenwürde …‘von außen‘ hat kritisch entlarvend 
sagen lassen müssen”, obwohl das Konzept der Menschenwürde aus 
christlichem Traditionsgut stammend von der Kirche hätte verfolgt werden 
müssen. „So ist aus der Geschichte des Christentums aufs Ganze gesehen 
das aktive pathologische Betreiben der paradoxen Kommunikation von 
hehren Worten in Verbindung mit niederträchtigen Taten … beziehungs-
weise mit unterlassenen Solidarisierungen mit … Notleidenden nicht 
wegzudenken" (Fuchs 1990, 67). Eine Wende sieht Fuchs für die katho-
lische Kirche erst mit dem II. Vatikanischen Konzil, das den Dienst am 
Menschen und den Einsatz für seine Rechte ins Blickzentrum genommen 
habe (ebd., 79–80).

15| Szagun (1983, 93-105) beschreibt das Nachwirken dieser Denkweise in 
der Kirchengeschichte mit besonders drastischen Beispielen, z. B. der 
auch von Luther noch gutgeheißenen Tötung behinderter Kinder als vom 
Teufel gezeugter „Wechselbälger” im Mittelalter und ihrer mühsamen 
Überwindung im protestantischen Raum erst seit dem Pietismus des  
19. Jahrhunderts.

16| Klee (1983, 25ff.) zitiert zahlreiche theologische Äußerungen, die die von 
den Nationalsozialisten verwirklichte Vernichtung „lebensunwerten 
Lebens” vorbereiteten und forderten.

17| Antor; Bleidick (2006, 80); Kreft; Mielenz (2008, 147); Sander (2009, 
99-100). Die Aufnahme des Begriffs Behinderung erfolgt unterschiedlich 
früh: So führt etwa noch Schwendtke (1995, 66) im Jahr 1995 den  
Begriff Behinderung mit sämtlichen Begriffsverwandten gar nicht auf.

18| Sehr ausführliche begriffsgeschichtliche Betrachtung bei Herbst (1999, 
17ff.).

19| So noch Stimmer (1996, 63).
20| Dabei ist die Diskussion insgesamt schillernd und uneinheitlich. Bereits 

das Wort Behinderung kennt Alternativen. So etwa Behinderung als 
Oberbegriff für Beeinträchtigungen, Schäden und soziale Nachteile, 
wiedergegeben von Werning u.a. (2002, 6), oder Behinderungen in 
Abgrenzung zu Störungen und Gefährdungen als umfängliche, schwere 
und langfristige Formen der als Oberbegriff dienenden Beeinträchtigun-
gen, wiedergegeben von Borchert (2007, 11). 

21| Z. B. Umweltfehler für Schwererziehbarkeit von Kindern: Hanselmann, 
1976, 253.

22| Eberwein fordert ein radikales Umdenken gegenüber einer tradierten 
defizitorientierten Diagnostik (2009, 314-315).

23| Stellvertretend für Andere Metzeler; Wacker (2005, 124ff.). Eberwein 
(2009, 313ff.) unterscheidet eine an Lebenslage und Entwicklungsmöglich-
keiten des beeinträchtigten Schülers orientierte Förderdiagnostik von einer 
noch überwiegend etablierten „Einweisungs- und Selektionsdiagnostik”.
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24| So wird etwa die Bestimmung einer geistigen Behinderung anhand des 
sogenannten Intelligenzquotienten als wissenschaftlich nicht abgesichert 
kritisiert, s. Metzeler; Wacker (2005, 122).

25| Theunissen (2009, 63ff.) setzt das Empowerment von anderen Ansätzen 
des professionellen Handelns ab, die sämtlich durch Paternalismus 
geprägt seien.

26| BRK, hier zitiert aus dem deutschen Gesetz zu dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. 
Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 21. Dezember 2008, 
Präambel, lit. e (1420).

27| Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 
(2012, 13). S. Kurzdarstellung der ICF in Dau u.a., 2011, Rz. 22 zu § 2. 
Zur Auseinandersetzung um die Eignung der ICF vgl. Trunk (2010, 36ff.); 
Grampp (2010, 36ff.).

28| Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 
(2012, 171). Interessanterweise führt die WHO als Begründung dafür an, 
dass sie den Begriff Behinderung als Oberbegriff verwendet, der Gefahr 
der Stigmatisierung entgehen zu wollen.

29| Die Herausforderung, die in der Gestaltbarkeit der sozialen Komponenten 
einer Behinderung liegt, wird schlaglichtartig im Titel einer Plakatserie im 
Rahmen der Dachkampagne „einfach machen” der deutschen Bundesre-
gierung zur Umsetzung der BRK sichtbar: „Behindern ist heilbar”, s.  
www.behindern-ist-heilbar.de (Stand: 23. 4. 2012).

30| Nach Wendt (2008, 368, 393) wurde „Inklusion” zunächst nicht speziell 
auf behinderte, sondern auf ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen allgemein 
bezogen und als soziologisches Konzept 1995 von Niklas Luhmann einge-
führt.

31| Es fällt auf, dass in der deutschen Übersetzung der UN-Konvention 
durchgängig „integrativ” beziehungsweise „Integration” verwendet wird, 
wo entweder in der englischen wie in der französischen Version (z. B. Art. 
24 Abs. 2 lit b); Art. 27 Abs. 1 S. 1) oder zumindest in der englischen  
(z. B. Art. 3 lit. c); Art. 24 Abs. 1 S. 2) „inclusive” beziehungsweise 
„inclusif” oder „inclusion” stehen. Ein Bedeutungsunterschied für Integra-
tion oder Inklusion zwischen den drei Sprachen ist nicht erkennbar. Als 
Motiv bietet sich an, dass bis zur Veröffentlichung der BRK in Deutschland 
das Wort Inklusion, anders als Integration, kaum verbreitet war.

32| Gegen das Etikett der Bildungsunfähigkeit bereits Hanselmann (1976, 
111), der auf die einschlägige Festlegung heilpädagogischer Grundsätze 
bereits im Jahr 1930 verweist (ebd. 533).

33| Klee (1983, 20, 468) verweist darauf, dass der Ausdruck „lebensunwertes 
Leben” bereits 1920 durch den Staatsrechtler Binding und den Psychiater 
Hoche eingeführt wurde.

34| Bundessozialhilfegesetz (BSHG), i. d. F. v. 30.6.1961, § 39. Das Bundes-
sozialhilfegesetz definierte den Begriff der Behinderung bis zur Einführung 
des Sozialgesetzbuches IX vom 19.6.2001; seit dieser Zeit übernahm es 
– wie sein Nachfolger, das SGB XII – den Behinderungsbegriff des SGB IX.

35| Dau u.a. (2011, Rz. 2 zu § 2); Vernooij (2007, 8). Gleichwohl wird im 
Vorwort der deutschsprachigen Fassung der ICF angemerkt, das SGB IX 
nehme zwar wesentliche Aspekte der ICF auf, dennoch sei der Behinde-
rungsbegriff der ICF als „Oberbegriff zu jeder Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit eines Menschen […] umfassender als der Behinde-
rungsbegriff des SGB IX”; Deutsches Institut für Medizinische Dokumenta-
tion und Information (2005, 3).
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36| Einen vorbereitenden Akzent hatte schon das von 1974 stammende, ins 
SGB IX übergegangene Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwer-
behinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehindertengesetz, 
SchwbG) gesetzt: Es gab den Blick auf die Ursache der Behinderung, zum 
Beispiel Kriegs-, Nationalsozialismus-, Haft-, Arbeitsunfallschäden, als 
Leistungsvoraussetzung (Kausalprinzip) und damit zugleich das Motiv  
der Wiedergutmachung für im Dienst der Allgemeinheit erlittene Schädi-
gungen auf und band die Definition der Schwerbehinderung an eine 
mindestens 50-prozentige Erwerbsminderung mit dem Motiv des Schutzes 
und der Hilfe zur Eingliederung ins Erwerbsleben (Finalprinzip). Damit 
wurden neben anderen erworbenen erstmals auch angeborene Behinde-
rungen erfasst. S. Cramer (1998, Rz. 2f. vor § 1 SchwbG).

37| Vernooij (2007, 9ff.) zitiert den Deutschen Bildungsrat mit seiner Definition 
von Behinderung bereits aus dem Jahr 1973: „‚Als behindert im erzie-
hungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprach-
lichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit 
beeinträchtigt sind, dass ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesent-
lich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer pädagogischer Förde-
rung.‘” Vernooij arbeitet heraus, dass für den Bildungsrat Behinderung 
nicht bereits durch die Funktionsbeeinträchtigung, sondern durch die damit 
einhergehende Erschwerung der gesellschaftlichen Partizipation entstehe.

38| So nimmt beispielsweise das Hessische Gesetz zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen und zur Änderung anderer Gesetze von 
2004 in § 9 Abs. 1 S. 1 die kommunalen Gebietskörperschaften ausdrück-
lich von der Verpflichtung durch das Gesetz aus.

39| Sehr ähnlich die Definition bei Walthes (2005, 48-49), die Behinderung  
als Relation zwischen der als behindert bezeichneten Person und ihrer 
Umwelt versteht: „Behinderung ist der nicht gelungene Umgang mit 
Verschiedenheit.”

40| § 2 Abs. 2 SGB IX: „Menschen sind im Sinne des Teils 2 schwerbehindert, 
wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und 
sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung 
auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig im Geltungsbereich 
dieses Gesetzbuches haben.”

41| § 71 Abs. 1 SGB IX. Gem. § 127 SGB IX wird die Beschäftigung schwer-
behinderter Menschen auf Heimarbeitsplätzen auf die Pflichtplätze ange-
rechnet, obwohl diese Plätze keine Arbeitsplätze gem. § 73 SGB IX sind, 
s. Dau u.a. 2011, Rz. 4 zu § 127 SGB IX.

42| Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Download unter: www.bmas.
de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/neues-jahr-2012.html (Zugriff 
am 30.4.2012)

43| § 30 Abs. 1 Nr. 6 SchwbAV. Zur Gewichtung der Verwendung s. Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 
(2012, 16ff.) Im Jahr 2010 flossen 295 Millionen Euro in sogenannte 
Begleitende Hilfe für schwerbehinderte Menschen (ebd., 16), 56,41 
Millionen Euro an Integrationsprojekte (ebd., 22), 68 Millionen Euro an 
Integrationsfachdienste (ebd., 32), 16,2 Millionen Euro in die Arbeitsassi-
stenz, 31,5 Millionen Euro in die institutionelle Förderung von Werkstätten 
für behinderte Menschen (ebd., 34).

44| Ebd., 39. Dabei wird nicht berücksichtigt, in wie vielen Fällen ein Arbeit-
geber ein Kündigungsverfahren gar nicht erst anstrengt, weil er ihm keine 
Erfolgsaussicht beimisst.

45| Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen 
(2012) unter Berufung auf den Monatsbericht der Bundesagentur für 
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Arbeit. In der Zahl der als arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten 
Personen kommen diejenigen nicht zum Vorschein, die mangels Erfolgs-
aussicht in die stille Reserve der nicht registrierten Arbeitslosen eingegan-
gen sind.

46| Vgl. Dings (2005, besonders S. 206). Auf eine Reihe weiterer Programme 
zur Berufsvorbereitung junger Menschen mit Behinderung, wie „Berufs-
vorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) Reha”, oder zur Bedarfsermitt-
lung, wie „Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit DIA AM”, wird aus 
Platzgründen nicht eingegangen. Das gemeinsame Ziel, Alternativen zu 
Werkstätten für behinderte Menschen zu eröffnen, verhindert deren 
weiteres Wachstum nicht, siehe unter Kap. 8.6.

47| § 38 a Abs. 1 S. 2 SGB IX. S. Darstellung und kritische Bewertung der 
unscharfen Definition der Zielgruppe bei Dau u.a. (2011, bes. Rz. 3ff. zu  
§ 38 a SGB IX).

48| Nach Angaben auf der website www.bag-ub.de der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB) e.V. (Zugriff am 
4.4.2012) wurden von der beauftragenden Bundesagentur für Arbeit bei 
durchführenden Trägern bis Januar 2012 bereits circa 6.000 Plätze 
bestellt, bei zunehmender Nachfrage. Für lediglich 22 Prozent der bislang 
erfassten Absolventen ergab sich als Anschlussperspektive die Aufnahme 
in eine Werkstatt für behinderte Menschen.

49| § 109 Abs. 1 SGB IX. Die Auftraggeber sind überwiegend die Integrations-
ämter, mit Abstand folgen die Arbeitsverwaltung und Rehabilitationsträ-
ger; Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen (2012, 29-30).

50| Offen ist, wieweit hier Überschneidungen zu den Klientenzahlen der UB 
bestehen, s. Fußnote 47.

51| S. § 28 a im Vergleich mit § 26 SchwbAV. Ob die in § 28 a SchwbAV 
ebenfalls erwähnten Leistungen an IP für besonderen Aufwand (den die 
schwerbehinderten Arbeitnehmer oder Auszubildenden erfordern) hinge-
gen ein grifffestes Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Arbeit-
gebern bilden, vgl. § 27 Abs. 1f. SchwbAV, ist angesichts der offenen 
Formulierung der Fördervoraussetzungen („besonderer Aufwand” bezie-
hungsweise „außergewöhnlicher Belastungen”) sowie der reinen Kann-
Bestimmung in beiden Fällen zweifelhaft (aA. Dau u.a. 2011, Rz. 5 zu  
§ 134 SGB IX). Der Status der Gemeinnützigkeit für IP, die zu mehr als 
40 Prozent schwerbehinderte Menschen beschäftigen, gem. § 68 AO 
dürfte keinen spürbaren Wettbewerbsvorteil darstellen.

52|   Nach Schwendy/ Senner (2005, 306) wechseln jährlich lediglich drei 
Prozent der Beschäftigten in andere Firmen des allgemeinen Arbeits-
marktes.

53| 51 von ihnen waren 2010 neu gegründet worden. 
54| Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorge-

stellen (2012, 23-24). Die Zahlen der schwerbehinderten Beschäftigten, 
darunter die der Absolventen einer Werkstatt für behinderte Menschen, 
kann den besetzten Plätzen der UB und den Vermittlungsfällen der IFD 
nicht einfach hinzuaddiert werden. Im Gegenteil sind nennenswerte 
Überschneidungen anzunehmen: Beispielsweise betreiben IFD teilweise 
UB, sie vermitteln auch an IP.

55| §§ 39-43, 136-144 SGB IX. S. auch Werkstättenverordnung (WVO) und 
Werkstätten-Mitwirkungsverordnung (WMVO). Aufgrund des Erforder-
nisses der Beschränkung wird auf Blindenwerkstätten nicht weiter einge-
gangen; s. § 143 SGB IX, Blindenwarenvertriebsgesetz. Anerkannte 
Blindenwerkstätten sind bei der Bundesagentur für Arbeit gelistet:  
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A08-Ordnung-Recht/
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A081-Schwerbehindertenrecht/Publikation/pdf/Werkstaettenverzeichnis.
pdf (Zugriff am 29.4.2012), s. auch Bundesverband staatlich anerkannter 
Blindenwerkstätten e.V., http://www.bdsab.de/verband.html (Zugriff am 
29.4.2012).

56| Der einer WfbM-Tätigkeit vorgelagerte Berufsbildungsbereich dient 
während meist zweier Jahre sowohl der Förderung von Fertigkeiten und 
Kenntnissen wie der Ermittlung, ob ein und welches Angebot zur beruf-
lichen Eingliederung angezeigt ist, s. § 4 Abs. 4ff. WVO.

57| Vgl. www.bagwfbm.de/page/24 (Zugriff am 22.4.2012). Der Grad der in 
der BAG WfbM organisierten anerkannten WfbM wird mit 93,8 Prozent 
angegeben (www.bagwfbm.de/category/34; Zugriff am 22.4.2012).

58| Nach Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
(2011, 10) stieg die Zahl der WfbM-Beschäftigten seit 2003 um 27,6 
Prozent.

59| Vgl. www.bagwfbm.de/category/34 (Zugriff am 22.4.2012). Vgl. ebenso 
die sehr ähnliche Gewichtung bei Bundesarbeitsgemeinschaft der über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe (2011, 58).

60| Darauf deutet unter anderem hin, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (2011, 90) als in Kostenträger-
schaft der Sozialhilfeträger für 2010 gut 248.000 Werkstattbeschäftigte 
nennt. Da die Teilnehmer des Berufsbildungsbereiches in der Regel in 
Kostenträgerschaft der Bundesagentur für Arbeit sind, kann davon ausge-
gangen werden, dass praktisch alle Werkstattbeschäftigten Anspruch auf 
Leistungen eines Rehabilitationsträgers haben, mithin volle Erwerbsmin-
derung als eine der Voraussetzungen des Leistungsanspruchs vorliegt.

61| Vgl. Dau u.a. 2011, Rz. 13 zu § 136 SGB IX; s. unter anderem den 
dortigen Verweis auf das einschlägige richtungweisende BSG-Urteil von 
1983.

62| § 136 Abs. 2 S. 2 SGB IX. Unglücklich formuliert sind leider die beiden 
weiteren dort genannten Ausschlusskriterien. Zum einen leuchtet nicht 
ein, warum „das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die 
Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich” verhindern können 
sollte, wenn einerseits der Berufsbildungsbereich der Beschäftigung im 
Arbeitsbereich obligatorisch vorgeschaltet ist, andererseits für die 
Beschäftigung im Arbeitsbereich Art und Schwere der Behinderung und 
damit das Ausmaß der erforderlichen Assistenz gerade kein Hindernis sein 
darf. Zum Zweiten ist nicht ersichtlich, welche „sonstige Umstände” – 
neben Selbst- und Fremdgefährdung sowie Art und Schwere der Behinde-
rung – es noch geben könnte, die ein Mindestmaß dauerhaft nicht 
zuließen.

63| § 138 Abs. 1 SGB IX. Dass es auch Werkstattbeschäftigte geben kann,  
die zwar behindert, aber erwerbsfähig sind, zeigt das Beispiel der körper-
behinderten Werkstattbeschäftigten der Münchener Pfennigparade, die 
zugleich werkstattbeschäftigt und Arbeitnehmer sind, s. Dirmhirn 2010, 
66.

64| Eine Auswahl der einschlägigen Regelungsgegenstände nennt § 4 Abs. 1 
Nr. 1 a) WMVO, z. B. Arbeitszeit, Teilzeit, Urlaub, Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit, Mutterschutz.

65| Zur komplexen Rechtslage zwischen WfbM und Werkstattbeschäftigten  
s. Dau u.a. 2011, Rz. 7ff. zu § 138 SGB IX.

66| Vgl. http://www.bagwfbm.de/category/34 (Zugriff am 22.4.2012).
67| Das Arbeitsförderungsgeld wird vom zuständigen Rehabilitationsträger  

für WfbM-Beschäftigte gewährt, deren Werkstattentgelt nicht mehr als 
325 Euro monatlich beträgt; ab 299 Euro monatlichem Entgelt wird es 
entsprechend gemindert, § 43 SGB IX.
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68| Zur Systematik der Ermittlung des Werkstattentgelts s. u. Kap. 8.6.3.
69| Bei durchgängiger voller Erwerbsminderung nach einer Wartezeit von 20 

Jahren, § 43 Abs. 2 S. 3 Nr. 1 i. V. m. § 1 S. 1 Nr. 2 a) und § 43 Abs. 6 
SGB VI. Die Rentenhöhe beträgt gem. § 162 Nr. 2 SGB IX 80 Prozent der 
Bezugsgröße, das heißt des aufgerundeten Durchschnittsentgelts der 
gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr, § 18 
Abs. 1 SGB IX.

70| Aus der (je nach persönlichen Entgeltpunkten unterschiedlich hohen) 
Rente wegen voller Erwerbsminderung, dem durchschnittlichen Arbeits-
entgelt und dem Arbeitsförderungsgeld ergibt sich ein Monatseinkommen 
von circa 900 Euro. Um dem empfundenen Diskriminierungseffekt der 
Kombination aus niedrigem Werkstattentgelt und insgesamt deutlich 
höheren Transferleistungen zu begegnen, wird gelegentlich vorgeschla-
gen, sämtliche Leistungen zu einem Werkstattentgelt zusammenzufassen.

71| § 139 Abs. 1-3 SGB IX i. V. m. § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 3 WMVO
72| Die in § 5 Abs. 4 WMVO eingeräumte Möglichkeit, freiwillig Betriebsver-

einbarungen zu schließen, nimmt diese Schwäche nicht. Auch die Eltern-
vertretungen, die nach § 139 Abs. 4 S. 2 SGB IX gebildet werden können, 
sind, zumal ohne eigene Rechte, kein Ersatz.

73| § 136 Abs. 1 S. 5f. SGB IX. Gegen das Ziel, Menschen mit Behinderung 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln, wird gelegentlich der 
Drehtüreffekt ins Feld geführt: Ein zunächst eintretender Vermittlungs-
erfolg werde rasch wieder zunichte gemacht, weil die Vermittelten schei-
terten. Dagegen sprechen Verbleibsbeobachtungen. Nach Doose (2012, 
354ff.) waren von 251 auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelten 
Menschen mit Lernschwierigkeiten – in der klassischen Terminologie mit 
geistiger Behinderung – , die zuvor zu über 60 Prozent in WfbM beschäf-
tigt waren, nach durchschnittlich neun Jahren noch mindestens zwei 
Drittel auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig.

74| § 66 BBiG, auf das das „Fachkonzept für Eingangsverfahren und Berufs-
bildungsbereich in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)” der 
zuständigen Bundesagentur für Arbeit, S. 10, ausdrücklich Bezug nimmt: 
www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/HEGA-Internet/A03-Berufsbe-
ratung/Publikation/HEGA-06-2010-Fachkonzept-WfbM-Anlage.pdf (Zugriff 
am 30.4.2012). Grampp (2006, 157) beleuchtet in der Darstellung des 
differenzierten Qualifizierungssystems einer WfbM durch den Ausdruck 
„interner Beruf” schlaglichtartig die hier liegende Schwelle.

75| Zur Entwicklung der beruflichen Bildung in WfbM vgl. Lindmeier (2006).
76| Auch nach der Novellierung 2010 sieht die VOB/A, § 6 Abs. 1 Nr. 3, noch 

vor: „Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus- und 
Fortbildungsstätten und ähnliche Einrichtungen sowie Betriebe der öffent-
lichen Hand und Verwaltungen sind zum Wettbewerb mit gewerblichen 
Unternehmen nicht zuzulassen.” In der 2009 novellierten, in der Regel für 
WfbM wichtigeren VOL/A besteht dieser Ausschluss nur noch für Justizvoll-
zugsanstalten (§ 6 Abs. 7 VOL/A); dafür ist hier, § 3 Abs. 5 j), freihändige 
Vergabe unter anderem dann zulässig, wenn Aufträge ausschließlich an 
WfbM vergeben werden sollen.

77| § 141 S. 2 SGB IX. Die bislang lediglich für Rechtssubjekte im Regelungs-
horizont des Bundes erlassenen „Richtlinien für die Berücksichtigung von 
Werkstätten für Behinderte und Blindenwerkstätten bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge” des BMZ vom 10.5.2001 sind immerhin hilfreich: 
Sie geben zum einen ein klares Vorzugsmerkmal vor – bei ansonsten 
gleichen Konditionen erhält eine WfbM den Zuschlag, wenn ihr Angebot 
das des günstigsten Mitbewerbers um nicht mehr als 15 Prozent über-
schreitet – und beantworten zum anderen eine umstrittene Frage klar: 
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WfbM sind berechtigt, sich auf öffentliche Ausschreibungen zu bewerben 
(Dau u.a. 2011, Rz. 9ff. zu § 141 SGB IX). 

78| Auch eine Rückwärtsentwicklung ist möglich. So sind die hessischen 
„Richtlinien für die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge – Spätaussiedler, Verfolgte, Werkstätten für Behin-
derte und Blindenwerkstätten (Bevorzugten-Richtlinien)” vom 14.10.1994 
der hessischen Erlassbereinigungsregelung zum Opfer gefallen und 2004 
bislang ersatzlos entfallen. Der Erlass „Beschaffungsmanagement des 
Landes Hessen für Lieferungen und Leistungen (ausgenommen Baulei-
stungen)” vom 9.12.2010, gültig bis zum 31.12.2015, enthält lediglich 
unter 3.1.8 einen deklaratorischen Hinweis auf die bundesgesetzliche 
Regelung des § 141 SGB IX „und die dazu erlassenen Regelungen”, der 
mangels erlassener Regelungen nicht ausreicht.

79| Im Nationalen Aktionsplan von 2011 kündigte die Bundesregierung nun 
eine einheitliche Regelung für alle öffentlichen Auftraggeber an: Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (2011, 43)

80| EG-Richtlinie 2004/18/EG des europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31.3.2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffent-
licher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, Art. 19 
– Vorbehaltene Aufträge – : „Die Mitgliedstaaten können im Rahmen von 
Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse vorsehen, dass 
nur geschützte Werkstätten an den Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge teilnehmen oder solche Aufträge ausführen dürfen, sofern die 
Mehrheit der Arbeitnehmer Behinderte sind, die aufgrund der Art oder der 
Schwere ihrer Behinderung keine Berufstätigkeit unter normalen Bedin-
gungen ausüben können.”

81| Dass auch unter gegebenen Rechtsbedingungen eine inklusivere Gestal-
tung der WfbM nicht ausgeschlossen war, zeigt das bereits genannte, auf 
körperbehinderte Menschen bezogene Beispiel der Münchener Pfennigpa-
rade, s. Dirmhirn (2010).

82| § 136 Abs. 3 SGB IX; Dau u.a. (2011, Rz. 20f. zu § 136 SGB IX). In 
Nordrhein-Westfalen wird auf die Bildung derartiger Einrichtungen oder 
Abteilungen verzichtet.

83| Sachlich verwandt sind die Tagesstätten für seelisch behinderte Men-
schen, auf die hier aus Gründen der Beschränkung nicht weiter einge-
gangen wird. Eine Erfassung ihrer Fallzahlen gilt bislang wegen zu hoher 
Fluktuation und zu unterschiedlich ausgestalteter Angebote als nicht 
hilfreich. Immerhin kann aus dem vorliegenden Material geschlossen 
werden, dass in 16 Bundesländern circa 10.000 Plätze bei einem Jahres-
wachstum von knapp sechs Prozent bestehen (Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (2011, 73-74).

84| Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (2011, 
92). Während das Wachstum der Beschäftigtenzahl der Arbeitsbereiche 
der WfbM zwischen 2005 und 2010 zwischen drei Prozent und 3,5 Prozent 
betrug, lag es für die Tagesförderstättenbesucher/innen bei fünf Prozent 
bis 7,5 Prozent pro Jahr.

85| Da es häufig um „Systemsprenger” geht, für deren intensiven Assistenz-
bedarf die erforderlichen Leistungsentgelte kaum erzielbar sind, sind die 
Menschen auch innerhalb des Hilfesystems von Marginalisierung bedroht.

86| Dieser Grundsatz wird in der Selbstbezeichnung von WfbM als „Agentur 
für angepasste Arbeit” ausgedrückt, s. Schrank / Trunk 2011.

87| Trunk fordert, das „Wertgesetz” zu überwinden: Arbeitsverhältnisse 
Behinderter dürften nicht vom Prinzip des Äquivalententausches bestimmt 
sein: Gleichheit ohne Brüderlichkeit (2010, 114). 
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Arbeit und soziale sicherheit aus  
christlich-sozialer sicht

Martin Kamp

Arbeit und sicherheit: eine Annäherung

„Der beruf des bergmannes ist und war immer gefährlich. insbeson-
dere zu beginn des bergbaus im Mittelalter. Die bergleute wussten 
nicht, was sie im Dunkeln unter tage erwartete und ob sie jemals 
wieder das tageslicht erblickten. Daher waren sie fromme leute und 
beteten, dass sie unbeschadet und unversehrt das tageslicht wieder-
sahen. so finden sich auf den frühen bergwerken immer auch kapel-
len, in denen nach ein- und Ausfahrt von einem Pfarrer Andachten 
abgehalten wurden. Das kerzenlicht in den kapellen wurde von den 
bergleuten selber sichergestellt. Daneben wurden „büchsenpfennige 
erhoben, die in die knappschafts- beziehungsweise bruderschaftskas-
sen flossen und unmittelbar unterstützungsleistungen dienten.” so 
heißt es einleitend in einem überblick zur geschichte der knappschaf-
ten. schon daran wird deutlich: Arbeit und risiko hängen zusammen.

und im „schwarzbuch leiharbeit” der ig Metall schildern leiharbeiter 
ihre situation – vor allem ihre Angst:

1. „in einem Arbeitsverhältnis mit leiharbeit hat man ständig Angst 
um den Job. einige schleppen sich krank zur Arbeit, um nicht 
rausgeworfen zu werden. ein kollege brach sich bei einem Arbeits-
unfall den finger, hat sich aber nicht getraut, auch nur einen tag 
zu hause zu bleiben. seine krankmeldung hat er weggeworfen, 
aus Angst, gekündigt zu werden. und falls eine krise kommt, sit-
zen die leiharbeiter sowieso von einem tag auf den nächsten al-
lesamt auf der straße.”

2. „ich arbeite nun seit über neun Jahren als leiharbeiter im selben 
betrieb. Die hoffnung auf eine sichere Arbeitsstelle und auf mehr 
sicherheit und Zukunft für meine familie habe ich teils schon ver-
loren. vieles wurde zwar schon erreicht, doch dann spielt uns das 
unternehmen wieder streiche und ändert die verträge, so dass 
wir keine hoffnung haben, übernommen zu werden.”



3. „leiharbeitnehmer sollten wesentlich besser bezahlt werden als 
die stammis, denn die psychische belastung ist enorm. Jeden  
tag Angst um den Arbeitsplatz. und die Demütigung, wenn der 
kollege neben Dir ein Drittel mehr verdient” (wetzel/weigand 
2012, 17, 52, 84).

Arbeit hat für die Menschen eine sehr große bedeutung. sie sichert 
den lebensunterhalt. erwerbsarbeit hat eine integrative funktion,  
die weit über die entlohnung hinausgeht. Daher besteht ein doppel-
tes interesse an Absicherung: Zum einen ein interesse an einem  
sicheren, stabilen Arbeitsverhältnis. Zum anderen ein interesse an 
Absicherung für jene gefahren, die mit der Arbeit verbunden sind: 
für schäden, die aus der Arbeit resultieren, und für lohn, der auf-
grund von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit entfällt. wer Arbeit 
und soziale sicherheit miteinander verbinden will, muss also sowohl 
die Arbeitsbeziehungen als auch die sozialen sicherungssysteme in 
den blick nehmen.

Problem und vorgehen

wer nicht über nennenswertes vermögen verfügt und nicht von Drit-
ten unterstützt wird, ist darauf angewiesen zu arbeiten, um seinen 
lebensunterhalt bestreiten zu können. in der modernen, arbeitsteili-
gen gesellschaft (in der subsistenzwirtschaft die Ausnahme ist) be-
deutet das, dass man auf bezahlte Arbeit angewiesen ist. Die persön-
liche sicherheit und damit auch die Planbarkeit des eigenen lebens 
hängen davon ab, ob man – dauerhaft – über bezahlte Arbeit verfügt 
und ob die bedingungen dieser Arbeit – insbesondere der Arbeitslohn 
– auch dazu geeignet sind, den lebensunterhalt sicherzustellen. wenn 
aber Arbeit die grundlage für den lebensunterhalt und die Planbarkeit 
des lebens bildet, so sind diese jeweils dann gefährdet, wenn auf-
grund mangelnder Arbeitsfähigkeit (die auf unfall, krankheit, invali-
dität oder Alter zurückzuführen sein kann) oder aufgrund von Arbeits-
losigkeit kein Arbeitseinkommen erzielt werden kann. 

soll der lebensunterhalt auch für diese fälle garantiert werden, so 
bedarf es Mechanismen, welche für den fall des wegfallens des Ar-
beitseinkommens einen ersatz bereitstellen. Das thema „Arbeit und 
soziale sicherheit” hat also eine doppelte Dimension: einerseits muss 
Arbeit so organisiert sein, dass die Menschen Zugang zu ihr haben, 
dass sie dauerhaft über Arbeitsmöglichkeiten verfügen (und nicht wie 
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tagelöhner am Abend nicht wissen, ob sie am nächsten Morgen über 
Arbeit, lohn und brot verfügen); andererseits muss gerade wegen 
der bedeutsamen rolle von Arbeit die kompensation für ein mögli-
ches wegfallen des Arbeitseinkommens sichergestellt werden. beides 
zusammen: sichere, stabile Arbeitsverhältnisse und solide soziale  
sicherungssysteme garantieren die soziale sicherheit der arbeiten-
den bevölkerung.

wie organisiert man die Arbeit so, dass sie mit sozialer sicherheit 
verbunden ist? und wie sollte sie aus christlich-sozialer sicht organi-
siert sein? – Diese frage soll im Mittelpunkt dieses Aufsatzes stehen 
und aus unterschiedlichen blickwinkeln beleuchtet werden. Zunächst 
wird von der (mikroökonomischen) Perspektive des methodologischen 
individualismus beziehungsweise mit dem instrumentarium der ver-
sicherungsökonomie analysiert, inwiefern staatlicher handlungsbe-
darf mit blick auf die organisation der sozialen sicherung besteht. 
sodann wird der blick erweitert und – auch aus soziologischer Pers-
pektive – darauf eingegangen, wie die soziale sicherheit der lohnar-
beitenden sichergestellt wird und welche funktion ein solches Arran-
gement hat. Das führt zur Analyse der entwicklung der sicherheit 
(und unsicherheit) von Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten und 
geht über in eine Darstellung empirischer Daten aus der bundesre-
publik Deutschland, aus denen hervorgeht, wie sich die sicherheit 
von beschäftigungsverhältnissen entwickelt hat. weiter wird vor dem 
hintergrund der ist-situation dargestellt werden, welche Positionen 
christliche sozialethik zum themenkomplex „Arbeit und soziale si-
cherheit” einnimmt. 

Arbeit und soziale sicherheit:  
eine einordnung aus sicht des methodologischen  
individualismus und der versicherungsökonomie

einleitend ist darauf hingewiesen worden: wer auf bezahlte Arbeit für 
seinen lebensunterhalt angewiesen ist, braucht eine Absicherung für 
den fall, dass das Arbeitseinkommen wegfällt, weil er nicht mehr ar-
beiten kann. Diese funktion übernehmen die sozialen sicherungssys-
teme. für die entstehung der sozialen sicherungssysteme gibt es po-
litökonomische erklärungen, in deren Mittelpunkt das Motiv der jeweils 
herrschenden steht, die breite bevölkerung ruhigzustellen, Macht zu 
stabilisieren, unruhen zu vermeiden etc. Das reicht von brot- und 
spiele-strategien im antiken rom über (vor allem) bismarcks sozial-
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gesetzgebung, die die Arbeiter an den staat binden und von der sozial-
demokratie fernhalten sollte (vgl. dazu lampert 1998, 67), bis hin zur 
regierung im nationalsozialismus, die sich innenpolitisch „ihren rück-
halt zunächst mit unseriösen, bald mit kriminellen techniken der 
haushaltspolitik [erkaufte]” (Aly 2005, 353))1. Die konkreten Maßnah-
men reichten dabei von steuererleichterungen bis hin zu rentener-
höhungen.

Die tatsache, dass sozialpolitik stets auch ein instrument der herr-
schenden zur stabilisierung ihrer Macht war, bedeutet nicht, dass 
man nicht auch der Auffassung war, es bedürfe der sozialpolitik um 
ihrer selbst willen, also etwa „aus der einsicht in die notwendigkeit 
der verbesserung der sozialen lage der Arbeiter” (lampert 1998, 
67).

indes könnte man aus ökonomischer sicht auch die frage aufwerfen, 
warum die soziale Absicherung der lebensrisiken nicht auf privaten 
versicherungsmärkten stattfindet. Dabei geht man von der Annahme 
aus, dass diejenigen, die zur existenzsicherung darauf angewiesen 
sind, für geld zu arbeiten, ein interesse an einer Absicherung der Ar-
beitsunfähigkeit beziehungsweise der unfreiwilligen Arbeitslosigkeit 
haben. Arbeitsunfähigkeit kann auf einen Arbeitsunfall, auf krankheit 
oder invalidität zurückzuführen sein. Man ist physisch oder psychisch 
daran gehindert, einer erwerbsarbeit nachzugehen. Die einzelnen ri-
siken oder ursachen der Arbeitsunfähigkeit können dabei ineinander 
übergehen. gleichwohl gibt es klare Abgrenzungskriterien insbeson-
dere mit blick darauf, woher die Arbeitsunfähigkeit resultiert und/
oder wie lange sie andauert: Arbeitsunfähigkeit kann durch ein plötz-
liches, unglückliches ereignis im rahmen der Arbeit mit verletzungs-
folgen verursacht werden (Arbeitsunfall); sie kann durch eine krank-
heit herbeigeführt werden und vorübergehend sein; sie kann folge 
nachlassender körperlicher oder psychischer kräfte aufgrund lang-
jähriger belastung und langfristiger natur sein (invalidität). Alters-
bedingte Arbeitsunfähigkeit wird in unserem rahmen zusammen mit 
invalidität betrachtet – das ideal eines arbeitsfreien Alters bei vor-
handener Arbeitsfähigkeit („dritter lebensabschnitt”; „rüstige rent-
ner”) wird an dieser stelle nicht betrachtet. neben der Arbeitsunfä-
higkeit besteht die Möglichkeit, dass man zwar arbeiten kann und 
möchte, aber keine beschäftigung findet. Das ist das risiko der un-
freiwilligen Arbeitslosigkeit.
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wenn die Menschen für ihren lebensunterhalt auf Arbeit angewiesen 
sind, wenn sie das auch wissen, so ist davon auszugehen, dass sie  
ein eigenes interesse daran haben, sich gegen Arbeitsunfähigkeit und 
Arbeitslosigkeit abzusichern. wenn es einen solchen Absicherungsbe-
darf gibt, ist auch vorstellbar, dass es zu einer privatwirtschaftlichen 
lösung kommt – so wie es bei anderen risiken in der vergangenheit 
und gegenwart auch der fall war und ist (von der seeversicherung 
über die kfZ-versicherung bis hin zur haftpflichtversicherung). indes 
haben sich historisch die privaten versicherungen ohne staatliches 
eingreifen nicht in einem Maße gebildet, welches flächendeckend 
einen versicherungsschutz gegen die genannten risiken gewährleis-
tete. ein naheliegender grund dafür, dass lohnarbeiter den versiche-
rungsschutz nicht nachgefragt haben, ist ihr gerade in der ersten 
Phase der industrialisierung geringer lohn. liegt dieser am oder gar 
unter dem existenzminimum, so fehlen die Mittel zur Absicherung von 
risiken. Doch selbst wenn man unterstellt, dass die Arbeiter zur Absi-
cherung und zur Zahlung von versicherungsbeiträgen in der lage 
sind, kommen solche versicherungen nicht notwendig zustande. Die 
Ökonomie sieht eine reihe unterschiedlicher ursachen für das „Markt-
versagen” auf versicherungsmärkten.

Auch wenn die Menschen finanziell in der lage sind, sich abzusichern, 
schätzen sie zukünftige bedürfnisse geringer ein als gegenwärtige 
(Myopie). sie sichern sich in einem geringeren Maße ab, als es auch 
aus ihrer sicht rational wäre (reitzenstein 1882, 82.; böhm-bawerk, 
1884, 332; brümmerhoff 1990, 96). Die ursache kann in kognitiven 
Defiziten liegen. Dieses meritorische Argument wird auch von libera-
len Ökonomen zur legitimation obligatorischer Alterssicherungen 
verwendet, ist allerdings bei ihnen nicht unumstritten (fritsch u.a. 
1998, 342).

ein weiteres Argument, mit dem das scheitern von versicherungs-
märkten erklärt wird, ist die asymmetrische informationsverteilung. 
Die versicherung vermag schlechter das risiko des schadenseintritts 
einzuschätzen als der versicherungsnehmer. Das führt etwa dazu, 
dass der versicherungsnehmer zu wenig tut, um einen schaden zu 
vermeiden oder, dass er gar den versicherungsfall vorsätzlich herbei-
führt. Da ein solches verhalten antizipiert werden kann, kommen be-
stimmte private versicherungen unter umständen gar nicht zustande 
(vgl. dazu schulenburg 1992).
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weiß man, dass man im falle der Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosig-
keit die zur existenzsicherung notwendigen Mittel weiter bekommt, 
so wird man unter umständen geringe Anstrengungen unternehmen, 
um eine solche Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit zu vermei-
den. unterstellt man dann noch, dass Arbeit eben auch Mühsal ist, so 
könnte grund zu der Annahme bestehen, dass das moralische risiko 
im falle all jener versicherungen, die ersatz für Arbeitseinkommen 
bieten, besonders groß ist (und größer als etwa im falle einer feuer-
versicherung) – von simulation bis hin zu mangelnden bemühungen 
um eine beschäftigung.

Abgesehen von dem moralischen risiko resultiert aus der asymmetri-
schen informationsverteilung ein weiteres Problem. existiert eine 
versicherung, so könnten insbesondere diejenigen geneigt sein, sich 
abzusichern, deren risiko besonders groß ist – die mit überdurch-
schnittlich hoher wahrscheinlichkeit den abzusichernden schaden er-
leiden. sammeln sich insbesondere die schlechten risiken in einer 
versicherung, so kommt sie nicht zustande – weil sie exorbitant hohe 
Prämien erheben müsste (scherer 1994; Akerlof 1970). Mit blick auf 
die soziale Absicherung von Arbeitern gilt das insbesondere für das 
risiko der (längerfristigen oder dauerhaften) Arbeitsunfähigkeit. wer 
besonders gefährdet ist, arbeitsunfähig zu werden und einer versi-
cherung am ehesten bedürfte, hätte das größte Problem, auf dem 
privaten Markt versicherungsschutz zu finden.

schließlich stellt sich die frage nach der unabhängigkeit der zu versi-
chernden risiken. versicherungen funktionieren dergestalt, dass bei 
der Mehrzahl der versicherungsnehmer der versicherungsfall nicht ein-
tritt und das gesamte Prämienaufkommen (abzüglich verwaltungskos-
ten und gewinne) für die schadensregulierung der geschädigten zur 
verfügung steht. eine voraussetzung für das funktionieren von priva-
ten versicherungsmärkten ist daher die weitgehende unabhängigkeit 
der zu versichernden risiken: Die wahrscheinlichkeit des einen versi-
cherten, einen schaden zu erleiden, sollte idealerweise nicht mit dem 
risiko eines anderen versicherten korrelieren. im falle des risikos Ar-
beitslosigkeit ist diese unabhängigkeit gerade nicht gegeben. Die risi-
ken der Arbeitslosigkeit der beschäftigten hängen ab vom einfluss der 
konjunktur auf die beschäftigungssituation in der gesamtwirtschaft – 
folglich korrelieren die risiken aller. Mit blick auf die situation in be-
stimmten branchen und regionen ließe sich ähnliches feststellen. 
Daher gilt das risiko der Arbeitslosigkeit als kaum privat versicherbar.
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in diesem verständnis, dem der methodologischen individualismus 
und die paretianische wohlfahrtsökonomik zugrunde liegen, wird von 
einem Absicherungswunsch des einzelnen ausgegangen. von Markt-
versagen der versicherungen sprechen die Ökonomen nicht aus  
verteilungspolitischen, sondern aus allokationstheoretischen erwä-
gungen: ein versicherungsmarkt – etwa gegen Arbeitsunfähigkeit – 
würde alle besser stellen, auch diejenigen, die nie in den genuss von 
versicherungsleistungen kämen, weil alle versicherungsnehmer das 
schutzversprechen erhalten, im schadensfalle geld von der versiche-
rungsgesellschaft zu erhalten. versicherungen produzieren folglich – 
idealerweise – nicht umverteilung an wenige, sondern (soziale) si-
cherheit für viele oder gar alle.

Aus dieser liberalen Perspektive ist staatliches handeln zwar auch  
legitim, das Ausmaß der intervention sollte allerdings so gering wie 
möglich sein und die interventionen sollten möglichst die ursachen 
des Marktversagens beheben. unterschätzen die Menschen etwa das 
Arbeitsunfähigkeitsrisiko, so wäre die erste Antwort der liberalen, 
Anreize zur Absicherung zu geben oder ein obligatorium einzuführen. 
Dem moralischen risiko würde man durch selbstbehalte2 begegnen 
und in kauf nehmen, dass die betroffenen keinen vollen versiche-
rungsschutz bekommen. Der negativauslese wollen versicherungen 
durch eine Prämiendifferenzierung, also durch möglichst risikoge-
rechte Prämien, entgegenwirken. Das soll dazu führen, dass die guten 
risiken – deren Prämien niedriger sind als die der schlechten risiken 
– davon abgehalten werden, zu günstigeren wettbewerbern abzu-
wandern oder ganz auf versicherungsschutz zu verzichten.

Aus liberaler sicht ist es also gerade wünschenswert, dass schlechte 
risiken – also jene, die in besonderer weise von einem risiko be-
droht sind – besonders hohe versicherungsprämien zahlen. Mit blick 
auf die Absicherung der Arbeitsunfähigkeit könnte das etwa bedeu-
ten, dass zum beispiel Dachdecker besonders hohe Prämien zu zah-
len hätten. befürwortet man etwa selbstbehalte, so geht auch das 
zulasten der besonders gefährdeten, weil diese mit großer wahr-
scheinlichkeit den (kompletten) selbstbehalt zu tragen hätten. im 
fall des risikos Arbeitslosigkeit heißt das, dass das wegfallende Ar-
beitseinkommen nicht komplett erstattet wird. Denn das Arbeitslo-
sengeld macht nur einen bestimmten Anteil des letzten nettogehal-
tes aus und darüber hinaus können sperrzeiten verhängt werden3. 
beides mag dazu beitragen, Anreize, Arbeitslosigkeit herbeizuführen 
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oder in kauf zu nehmen, zu verringern. letztlich geht eine solche re-
gelung ebenso zulasten der besonders gefährdeten – ähnlich wie die 
risikogerechten Prämien in der Arbeitsunfähigkeitsversicherung. weil 
die besonders gefährdeten erstens ihr risiko kennen und ständig mit 
einem schadensfalls rechnen müssen, und weil sie sich zweitens die 
Prämien unter umständen gar nicht leisten können und im (wahr-
scheinlichen) schadensfalls nur eine teilentschädigung bekommen, 
kann eine privatwirtschaftlich versicherung – selbst wenn sie mit 
staatlicher regulierung zur verhinderung des allokativen Marktversa-
gens verbunden ist – für viele Menschen keine soziale sicherheit ge-
währleisten. 

Diese liberale sichtweise blendet verteilungsfragen aus. Die versiche-
rung will vorhandene risiken möglichst effizient absichern. sie fragt 
nicht danach, ob die risiken gerecht verteilt sind. so kann versiche-
rungstechnik zwar ihren beitrag zur herstellung sozialer sicherheit 
leisten, es darf aber nicht der blick dafür verschlossen werden, dass 
die schaffung sozialer sicht eine gesellschaftspolitische Aufgabe ist. 

Die Diagnose „mangelnde unabhängigkeit der risiken” – etwa auf-
grund der konjunktur – als ursache von Marktversagen deutet darauf 
hin, dass auch die Ökonomen anerkennen, dass die soziale Absiche-
rung nicht allein eine individuelle Angelegenheit ist. Die Diagnose 
„moralisches risiko” – ein versicherungstechnischer terminus – weist 
allerdings die verantwortung für das scheitern von versicherungs-
märkten dem einzelnen zu. Aufgrund der Annahmen des methodolo-
gischen individualismus wird unterstellt, der einzelne maximiere sei-
nen nutzen (homo oeconomicus) und wenn alle das tun, ist am ende 
keinem gedient, weil kein oder nur suboptimaler versicherungsschutz 
auf dem Markt zustande kommt. es handelt sich also um ein „gefan-
genendilemma”,4 individuelle und kollektive rationalität klaffen aus-
einander. Mit blick auf das thema „Arbeit und soziale sicherheit” 
wird unterstellt, dass es für alle besser wäre, wenn niemand Arbeits-
unfähigkeit oder Arbeitslosigkeit vorsätzlich herbeiführt, dass aber – 
sofern (möglichst umfassender) versicherungsschutz besteht – jeder 
einen entsprechenden Anreiz besitzt.

Dass eine legitimation für staatliches handeln besteht, bestreiten 
selbst liberale Ökonomen nicht. ob freilich die Annahme richtig ist, 
dass jeder einzelne lediglich seinen eigenen nutzen maximiert, muss 
hinterfragt werden. und gerade mit blick auf die überragende bedeu-
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tung des themas Arbeit für gesellschaftliche integration und teilhabe 
ist zu fragen, ob vorsätzliches herbeiführen oder inkaufnahme von 
Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit tatsächlich im interesse der 
Menschen liegen.

wir haben gesehen: Arbeit und soziale sicherheit als individuelles, 
einzelwirtschaftliches und versicherungstechnisch lösbares Problem 
zu definieren, wird dem thema nicht gerecht. schon aus versiche-
rungsökonomischer sicht selbst lässt sich über nicht regulierte Märkte 
allein soziale sicherheit im sinne einer Absicherung gegen die oben 
dargestellten lebensrisiken nicht herstellen. Dazu bedarf es der ko-
operation und kollektiver regelungen. Das gilt umso mehr für die 
grundlegende voraussetzung sozialer sicherheit: Arbeitsverhältnisse 
sollen so ausgestaltet sein, dass sie ein leben in würde ermöglichen. 

Arbeit und soziale sicherheit:  
Der soziale kompromiss des industriekapitalismus  
und seine Auflösung

Arbeiter sind darauf angewiesen, gegen lohn zu arbeiten, um ihre 
existenz zu sichern. Der Arbeiter verkaufe seine „lebenstätigkeit an 
einen Dritten, um existieren zu können”; damit gehöre der Arbeiter 
zur kapitalistenklasse (Marx 1988, 23). weil die Mehrheit der Arbei-
ter insbesondere zum beginn der industrialisierung im 19. Jahrhun-
dert ein Minimum verdiente, war ihre existenz in großem Maß mit 
unsicherheit verbunden: es bestand ständig die gefahr, dass selbst 
das Minimum unterschritten wurde. „in einer solchen situation er-
schütterte der geringste unliebsame wechselfall – eine krankheit, ein 
unfall, der verlust des Arbeitsplatzes – den prekären gang der exis-
tenz und barg die gefahr, ins verderben zu stürzen” (Castel 2009, 
23). Dabei kam der frage der Arbeitsunfälle ausschlaggebende be-
deutung zu. Denn dabei manifestierte sich die neue Qualität der un-
sicherheit in der industriearbeitsgesellschaft: weder musste eigenes 
verschulden vorliegen, noch mussten faulheit oder eine laune der 
natur die (oder gar schicksal oder gar göttliche strafe) die ursache 
dafür sein, dass die existenzgrundlage entfiel. es war etwas neues 
entstanden: das objektive risiko. Das risiko war deshalb so groß, 
weil die Menschen auf lohnarbeit angewiesen waren. gleichzeitig 
standen ihnen kaum Mittel zur vorsorge zur verfügung. Zugleich ver-
loren auch traditionelle institutionelle Arrangements zur Absicherung 
wie familienverbände oder Zünfte an Zuständigkeit. liberalisierungs-
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schritte wie gewerbefreiheit, bauernbefreiung und Aufhebung des 
Zunftzwangs lösten alte sicherungsstrukturen auf. Zugleich waren sie 
Motor der industrialisierung, die einerseits den Zerfall sozialer Absi-
cherungsarrangements vorantrieb, andererseits aber die Probleme 
verstärkt hervorbrachte, zu deren lösung es der sicherung bedurfte.

Als Antwort auf die soziale frage und auf die politischen bedrohun-
gen, die von ihr ausgingen setzte die sozialgesetzgebung ein. sie 
hatte das Ziel, die unsicherheit zu verringern. Die größte bedeutung 
hatte dabei wohl die bismarcksche sozialgesetzgebung am ende des 
19. Jahrhunderts. Mit ihr wurde der einkommensausfall aufgrund von 
invalidität, krankheit und unfall abgesichert. gerade der gründung 
der unfallversicherung war eine umfangreiche haftpflichtgesetzge-
bung vorangegangen, die freilich gerade wegen der neuen Qualität 
der risiken an ihre grenzen stieß.

Die sozialgesetzgebung – die mit bismarck nicht endete, sondern 
auch in der weimarer republik unter wesentlicher Mitwirkung christ-
lich-sozialer Zentrumspolitiker fortgeführt wurde5 – war eine (sozial)-
versicherungsgesetzgebung. im nachhinein ist gar von einer „geburt 
der versicherungsgesellschaft” die rede. Demnach ist die „gesell-
schaft nichts anderes als eine umfassende versicherung gegen die 
risiken, die sie durch ihre eigenen entwicklung verursacht” (ewald 
1993, 11). Dass das instrument der versicherung zur verfügung 
stand, um die im Zuge der industrialisierung entstandene unsicher-
heit zu mildern, lag auch daran, dass die theoretischen grundlagen 
eines professionellen risikomanagements (wahrscheinlichkeitsrech-
nung, statistik, lebenserwartung) erforscht waren. bereits seit 1600 
hatte das privatwirtschaftliche versicherungswesen einen Aufschwung 
genommen (bernstein 2000, 122). freilich – auch wenn man sich 
gleicher techniken bedient: Die sozialversicherung ist gerade etwas 
anderes also die oben dargestellte Privatversicherung, die auch ohne 
staatliches eingreifen zustande kommt. Mithin darf auch der begriff 
„versicherungsgesellschaft” nicht in einem engen ökonomischen sinn 
verstanden werden. er ist gemeint als gesellschaftsvertrag: eine kol-
lektive übereinkunft, um beim eintreten bestimmter, den einzelnen 
überfordernder risiken füreinander einzustehen, insbesondere durch 
sozialversicherungen.

neben die sozialversicherungen traten andere institutionen, die 
durch den Zusammenschluss zu kollektiven weitere sicherheit schu-
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fen. Dies gelang ihnen teilweise durch den risikoausgleich im kollek-
tiv oder durch die aus dem kollektiven Zusammenschluss erwach-
sene verhandlungsmacht. Dazu zählte insbesondere die kollektive 
Aushandlung von löhnen (koalitionsfreiheit, tarifautonomie, flächen-
tarifvertrag). Durch die eingliederung in kollektive – die mehr und 
vor allem differenzierter sind als die klasse, der man angehört – war 
der einzelne nicht mehr „vereinzeltes individuum” (Castel 2011, 22). 
so wurde sukzessive und vor allem in den ersten Jahrzehnten nach 
dem ende des Zweiten weltkrieges eine besserstellung der arbeiten-
den bevölkerung erreicht. Die soziale unsicherheit wurde durch die 
Ausgestaltung der strukturen kollektiver Absicherung gebändigt: „es 
ist das kollektive, das schützt: kollektivvereinbarungen und tarifver-
träge, kollektive garantien des Arbeitsrechts und der sozialen siche-
rungssysteme und dazu, dem ganzen übergeordnet, die rollen die 
dem sozialstaat beziehungsweise dem wohlfahrtsstaat, dem inbe-
griff des sozialen zuwächst” (Castel 2009, 24). Castel nennt das den 
„sozialen kompromiss des industriekapitalismus” (ebd., 21)6.

für die jüngste vergangenheit macht Castel eine „wiederkehr der so-
zialen unsicherheit” aus: so durchzögen Prekarisierungsprozesse die 
gesellschaft auf breiter front und destabilisierten die sozialen siche-
rungssysteme, die sich im verlauf der entwicklung des industriellen 
kapitalismus herausgebildet hätten (Castel 2009, 21). Die entkollek-
tivierung mag durch den wirtschaftlichen strukturwandel – weg von 
der industrie, hin zu Dienstleistungen bei gleichzeitiger räumlicher 
Dekonzentration der erwerbsarbeit ((beck 1986, 225)) und Digitali-
sierung – begünstigt worden sein. Dabei ist die neue unsicherheit 
nicht in erster linie auf mehr oder weniger technische änderungen 
zurückzuführen und erst recht nicht gottgegeben, sondern ganz we-
sentlich auch folge ökonomischer und politischer weichenstellungen. 
wenn im finanzmarktkapitalismus der Druck, hohe eigenkapitalren-
diten (shareholder value) zu erwirtschaften, groß ist, so wächst auch 
der Anreiz, dies zulasten der beschäftigten zu tun – etwa durch den 
Ausstieg aus dem flächentarifvertrag. Die Politik hat dieser entwick-
lung durch eine Deregulierung des Arbeitsrechts und durch kürzun-
gen der leistungen der sozialversicherungen vorschub geleistet (zur 
entwicklung in Deutschland siehe unten). Dies mag auch dadurch 
motiviert gewesen sein, dass man die strukturelle Arbeitslosigkeit 
überwinden und zu diesem Zweck vor allem an wettbewerbsfähigkeit 
gewinnen wollte. Der idee der wettbewerbsfähigkeit freilich liegt ein 
verengtes verständnis vom wettbewerb zwischen standorten zu-
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grunde, von welchem stets Anreize zu einer Abwärtsspirale der natio-
nalen regulierungen beziehungsweise des sozialdumping ausgehen. 
bourdieu spricht von einem „zerstörenden wettbewerb”, der entstehe, 
weil ein übernationales Arbeitsrecht fehle (1998, 8). er sieht die un-
sicherheit sogar nicht nur als nebenerscheinung oder (aus sicht der 
Akteure in wirtschaft und Politik) als bedauernswertes, aber notwen-
diges übel im Zuge der bekämpfung der Arbeitslosigkeit, sondern 
sieht dahinter Methode: „Das ,flexible‘ unternehmen beutet gewisser-
maßen ganz bewusst eine von unsicherheit geprägte situation aus, 
die von ihm noch verschärft wird […] Die Prekarität ist teil einer neu-
artigen herrschaftsform, die auf der einrichtung einer zum allgemei-
nen Dauerzustand gewordenen unsicherheit fußt und das Ziel hat, die 
Arbeitnehmer zur unterwerfung, zur hinnahme ihrer Ausbeutung zu 
zwingen” (bourdieu 1998, 99-100).

beck hat bereits 1986 in seiner „risikogesellschaft” von der Abwäl-
zung von teilen des unternehmensrisikos auf die beschäftigten und 
von einem „risikoreichen system flexibler, pluraler, dezentraler un-
terbeschäftigung” gesprochen und einen „taylorismus der beschäfti-
gungsverhältnisse” ausgemacht. Die Ansatzpunkte dafür lägen in der 
„zeitlichen befristung, rechtlichen (nicht)-Absicherung und vertrag-
lichen Pluralisierung des Arbeitseinsatzes”. Zudem erwähnt er „unge-
schützte, desorganisierte beschäftigungsverhältnisse” und nennt das 
stichwort „Auslagerung” (beck 1986, 227, 232-235). Castel sieht 
einen rückgriff der unternehmen auf Zeitarbeiter und subunterneh-
men durch die unternehmen. Arbeitskollektive würden zerschlagen, 
die beschäftigten in ein konkurrenzverhältnis gesetzt. und: „Der  
Arbeitnehmerstatus selbst wird durch die Diskontinuität und fluidität 
der laufbahnen erschüttert” (Castel 2011, 19). ulrich beck stellt  
weiter fest, eine „endemische unsicherheit ist das Merkmal, das die  
lebenswelt und lebensgrundlage der Mehrheit der Menschen auch in 
der scheinbar wohlhabenden Mitte kennzeichnet” (beck 2007, 30).

exkurs: Digitale bohème und unsichere Arbeit

beck sieht zudem einen „einbruch des Prekären, Diskontinuierlichen, 
flockigen, informellen in die westlichen bastionen der vollbeschäfti-
gungsgesellschaft (beck 2007, 28). wenn er die konsequenzen auch 
problematisiert, so deuten Attribute wie „flockig”, „informell” darauf 
hin, dass dieser entwicklung womöglich auch etwas abgewonnen wer-
den kann. Denn was informell und flockig ist, ist zwar mit einem ge-
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ringen Maß an sicherheit verbunden – aber auch weniger starr. so 
spricht beck selbst von der „freiheit der unsicherheit” und davon, dass 
man als „unternehmer in eigener sache” tätig werden könne (beck 
2007, 86-92). sogar Castel konzediert, für manche könne die befrei-
ung aus den kollektiven entscheidungen tatsächlich mehr leistungsfä-
higkeit und Autonomie bedeuten (Castel 2011, 20). lobo und friebe 
als vertreter der „digitalen bohème”, konstatieren, die festanstellung 
sei in bestimmten urbanen kreisen „mittlerweile ein ähnlicher Ana-
chronismus wie der Quastenflosser im tierreich” (lobo; friebe 2008, 
45). sie scheinen das nicht zu bedauern. Zwar zeigen sie verständnis 
für die Abstiegsängste der Mittelschicht, die sie auf eine „Abhängigkeit 
unter unsicherheit” (ebd. 47) zurückführen. Aber in dem lebensmo-
dell der „digitalen bohème” – ein „intelligentes leben jenseits der 
festanstellung” – sehen sie eine „konstruktive subversion” der Ar-
beitswelt (289). Die unsicherheit sehen sie nicht nur negativ: Der digi-
talen bohème, deren lebensmodell sie freilich auf absehbare Zeit nicht 
als das dominierende für breite Massen sehen, sei das „lebensgefühl 
eines neuen Aufbruchs ins ungewisse und das spielerische Austesten 
neuer formen der Arbeit und kooperation” gemeinsam (ebd., 43).

beschäftigung und unsichere beschäftigung: Zahlen und fakten

Die Datenlage zur verbreitung unsicherer beschäftigungsverhältnisse 
ist uneinheitlich. Dies rührt auch daher, dass sich der unsicherheitsgrad 
eines beschäftigungsverhältnisses nicht ausschließlich an seinen äuße-
ren Merkmalen festmachen lässt. so ist etwa die statistik zu werkver-
trägen dürftig. Das liegt auch daran, dass werkvertragsnehmer unbe-
fristet und voll sozialversicherungspflichtig abhängig beschäftigte sein 
können. Der prekäre Charakter ihrer Arbeitsverhältnisse ist eher darauf 
zurückzuführen, dass die tarif- und Arbeitsbedingungen der stamm-
betriebe umgangen werden. Das heißt nicht, dass diese Menschen in 
keiner statistik auftauchen. viele von ihnen werden sich im niedriglohn-
bereich wiederfinden und der ist gut erfasst. Mit blick auf leiharbeits-
verhältnisse wird von den Zeitarbeitsverbänden sogar häufig darauf 
ver wiesen, dass es sich dabei um (oft unbefristete) sozialversicherungs-
pflichtige beschäftigung handelt. Dass aufgrund der Art der Arbeit,  
der bezahlung und der kurzen Dauer der beschäftigungsverhältnisse 
leiharbeit in besonderer weise prekär ist, liegt indes auf der hand.

ein gesamtblick auf die beschäftigtenstatistik des Mikrozensus zeigt, 
dass die Zahl der atypischen beschäftigungsverhältnisse zwischen 
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2000 und 2010 um rund ein Drittel – von knapp sechs auf knapp acht 
Millionen – zugenommen hat. Die Zahl der normalarbeitsverhältnisse 
ist im selben Zeitraum sogar geringfügig gesunken. Damit ist der An-
teil der atypischen beschäftigungsverhältnisse in dem Zehnjahreszeit-
raum von etwa einem fünftel auf ein viertel gestiegen (iAb 2011).

freilich: Da die soziale sicherheit an erster stelle davon abhängt, ob 
man in den Arbeitsmarkt integriert ist, muss eine Darstellung der ist-
situation mit der nennung der Arbeitslosenquoten beziehungsweise 
beschäftigtenzahlen beginnen.

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosigkeit hat in der bundesrepublik Deutschland unter-
schiedliche spitzen erreicht. in den vergangenen Jahren war die  
Arbeitslosenquote rückläufig, während die Anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten gestiegen ist. während die Arbeitslosen-
quote (in westdeutschland) von 11 Prozent im Jahr 1950 auf unter  
1 Prozent in den sechziger Jahren gesunken war, stieg sie nach der 
wiedervereinigung auch in gesamt-Deutschland wieder an: 2005 lag 
sie bei 13 Prozent und ist seither deutlich auf circa sieben Prozent  
gesunken (bundesagentur für Arbeit 2012). Die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten lag im Juni 2011 demgegenüber um 
mehr als zwei Millionen höher als am 30. Juni 2005 (beschäftigungs-
statistik der bundesagentur für Arbeit). Allerdings sind trotz dieser 
erfolge noch immer etwa drei Millionen Menschen ohne beschäfti-
gung, davon fast die hälfte langzeiterwerbslos (bundesagentur für  
Arbeit 2011). Arbeitsverhältnisse sind unsicherer geworden – auch 
weil das normalarbeitsverhältnis einen bedeutungsverlust erlitten 
hat. Der Anteil der atypisch beschäftigten an allen erwerbstätigen ist 
zwischen 1999 und 2009 von 17,6 Prozent auf rund 22 Prozent ange-
stiegen – um 1,8 Millionen (statistische ämter des bundes und der 
länder 2012, 60). 

Tarifbindung

geht man davon aus, dass kollektive vereinbarungen zur regelung 
von Arbeitsbedingungen einen beitrag zur Absicherung der beschäf-
tigten leisten, so ist die tarifbindung ein indikator für gute Arbeitsbe-
dingungen. Zahlen des iAb-betriebspanels zeigen eine entwicklung, 
die auf eine abnehmende sicherung hindeuten: während 1996 noch 
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70 Prozent der beschäftigten im westen und 56 Prozent der beschäf-
tigten im osten in branchentarifgebundenen betrieben arbeiteten, so 
waren es 2011 nur noch 54 beziehungsweise 37 Prozent. für ganz 
Deutschland bedeutet das eine branchentarifbindung von 50 Prozent. 
firmentarifverträge galten im Jahr 2011 für sieben Prozent der west-
deutschen und zwölf Prozent der ostdeutschen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. es ist langfristig eine rückläufige tendenz erkenn-
bar. Darüber kann auch die tatsache nicht hinwegtäuschen, dass für 
einen nicht zu vernachlässigenden teil der formal nicht tarifgebunde-
nen Arbeitsverhältnisse standards gelten, die sich an tarifliche rege-
lungen anlehnen – zumal oft nur einzelne regelungen aus den tarif-
verträgen Anwendung finden (ellguth/kohaut 2012, 298, 300, 203).

eine weitere Zahl macht die rückläufige entwicklung der tarifbindung 
deutlich: Der Anteil der für allgemeinverbindlich erklärten (ursprungs-) 
tarifverträge an allen derartigen tarifverträgen lag 2011 nur noch bei 
1,7 Prozent; 1992 betrug der wert noch 5,4 Prozent, 2011 2,6 Pro-
zent (bispinck 2012, 500-501). Abgesehen von den beschäftigten, die 
über entsendegesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und in der 
Pflege beschäftigt sind, werden nur noch 245.000 beschäftigte von 
allgemeinverbindlichen einkommenstarifverträgen erfasst. Das ent-
spricht einem Anteil von 1,3 Prozent der beschäftigten (ebd., 503).

Niedriglohnsektor

im Jahre 2010 waren laut einer studie des iAQ Duisburg-essen rund 
23 Prozent aller abhängig beschäftigten im niedriglohnbereich tätig, 
unterstellt man eine bundeseinheitliche niedriglohnschwelle von 9,15 
euro pro stunde. bei nach west und ost differenzierten niedriglohn-
schwellen ergeben sich ähnliche werte (alle Zahlen in diesem Ab-
schnitt – sofern nicht anders gekennzeichnet – aus kalina; weinkopf 
2012). Damit arbeiten knapp acht Millionen Menschen im niedrig-
lohnbereich. über einen längeren Zeitraum ist diese Zahl deutlich ge-
stiegen – zwischen 1995 und 2010 um über 2,3 Millionen. Der Anteil 
der niedriglohnbeschäftigten ist im selben Zeitraum (je nach be-
trachtungsweise – bundeseinheitlich oder nach west und ost diffe-
renziert) um rund fünf bis sechs Prozentpunkte gestiegen. ein blick 
in die struktur der niedriglohnbeschäftigungen zeigt, dass unsichere 
formen der Arbeit und niedriger lohn zusammenhängen. so ist der 
niedriglohnanteil der Minijobber immens (85,5 Prozent), während 
der Anteil der niedriglohnbezieher unter den vollzeitbeschäftigten mit 
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13,4 Prozent unterdurchschnittlich ist7. während 41,4 Prozent der 
befristet beschäftigten im niedriglohnbereich tätig sind, gilt das nur 
für 17,1 Prozent der unbefristet beschäftigten. niedriglohnbeschäfti-
gung ist kein Phänomen, das auf unqualifizierte beschränkt ist. nur 
knapp ein fünftel der beschäftigten im niedriglohnsektor verfügt über 
keine berufsausbildung – während etwa zehn Prozent von ihnen sogar 
einen universitäts- oder fachholschulabschluss haben.

nimmt man den niedriglohnbereich genauer unter die lupe, so er-
kennt man, dass viele abhängig beschäftigte deutlich unterhalb der 
niedriglohnschwelle verdienen: 4,1 Millionen Menschen verdienen 
weniger als sieben euro pro stunde und 1,4 Millionen Menschen ver-
dienen weniger als fünf euro pro stunde.

Befristete Beschäftigung

in den vergangenen Jahren war ein Anstieg der befristeten beschäf-
tigungsverhältnisse zu beobachten. während von allen beschäftigten 
nach Zahlen des statistischen bundesamtes 2010 rund neun Prozent 
einen befristeten Arbeitsvertrag hatten (2001: 7,0 Prozent), ist der 
Anteil der befristungen bei neueinstellungen – laut iAb-betriebspa-
nel –zwischen 2001 und 2010 von 32,2 auf 45,6 Prozent gestiegen. 
Jeder Zweite wird also zunächst befristet eingestellt;. von ihnen wird 
wiederum etwa jeder Zweite in ein Dauerarbeitsverhältnis übernom-
men. (Arbeitsagentur 2012b 6). 

Teilzeit

Das Ausmaß der wochenarbeitszeit ist für sich genommen noch kein 
indikator für die Prekarität. trotz eines beträchtlichen wachstums 
der teilzeitbeschäftigungsverhältnisse – um 1,55 Millionen oder 38 
Prozent zwischen Juni 2011 und Juni 2011 – arbeiteten 2011 nur 
rund 20 Prozent der beschäftigten weniger als die branchenübliche 
Arbeitszeit. Problematisch ist indes insbesondere unfreiwillige teil-
zeit. so gab laut Mikrozensus 2010 ein fünftel als grund für ihre teil-
zeitbeschäftigung an, sie könnten keine vollzeitbeschäftigung finden. 
und laut iAb würden teilzeitbeschäftigte frauen ihre wochenarbeits-
zeit gern durchschnittlich um vier stunden erhöhen (Arbeitsagentur 
2012b), 3; iAb-kurzbericht 9/2011). Die Arbeitskräfteerhebung 2011 
des statistischen bundesamtes hat festgestellt, dass zwei Millionen 
teilzeitbeschäftigte ihre Arbeitszeit gern erhöhen würden – und zwar 
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um durchschnittlich 15,5 stunden –, während nur 81.000 teilzeitbe-
schäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren möchten (statistisches bundes-
amt, Pressemitteilung nr. 392 vom 13. november 2012, wiesbaden).

Minijobs

Die Zahl der Minijobber, also der geringfügig beschäftigten, beträgt 
rund 7,4 Millionen. etwa zwei Drittel von ihnen üben ausschließlich 
diesen Minijob aus, während etwa ein Drittel im nebenjob einer ge-
ringfügigen beschäftigung nachgeht. nach einer reform der gering-
fügigen beschäftigung im Jahr 2003 ist die Zahl Minijobber zunächst 
stark angestiegen. einen eher überschaubaren Anstieg der gering 
fügigen beschäftigung seit ende 2004 führt die Minijobzentrale aus-
schließlich auf eine Zunahme geringfügig beschäftigter in Privathaus-
halten zurück, von denen viele zuvor nach Annahmen der Mini jobzen-
trale in der schattenwirtschaft („schwarzarbeit” ) tätig waren. wie 
oben dargestellt worden ist, geht geringfügige beschäftigung vielfach 
einher mit niedriger entlohnung, selbst dann, wenn die beschäftigten 
gut qualifiziert sind (vgl. dazu bertelsmann-stiftung 2012).

Leiharbeiter8

für den bereich der leiharbeit ist die Datenlage aufgrund der amtli-
chen Arbeitnehmerüberlassungsstatistik gut. Mit blick auf die leih-
arbeit interessieren insbesondere:

 � Zahl der leiharbeitsverhältnisse,
 � ihr Anteil an allen sozialversicherungspflichtig beschäftigten,
 � die übernahmequote,
 � die Dauer der beschäftigungsverhältnisse und
 � die entlohnung, insbesondere im vergleich zur entlohnung der 
stammbelegschaft. 

Die Zahl der leiharbeiter ist in den vergangenen Jahren stark gestie-
gen – von unter 50.000 im Jahr 1985 auf einen spitzenwert von 
910.000 im Juni 2011. Allein in den zehn Jahren zwischen 2001 und 
2011 hat sich die Zahl um 552.000 auf 910.000 mehr als verdoppelt 
– wobei die Zahl der leihbeschäftigten im Zuge der finanzmarkt- 
und wirtschaftskrise deutlich gesunken ist. Die beschäftigungsrück-
gänge in der krise gingen zu weiten teilen auf die Arbeitnehmerüber-
lassung zurück. im darauf folgenden Aufschwung ist die Zahl rasch 
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wieder angestiegen. laut bundesagentur für Arbeit reagiert die Zeit-
arbeit frühzeitig auf veränderungen der konjunkturellen rahmenbe-
dingungen. Die entwicklung in der krise zeigt, dass leiharbeiterinnen 
und leiharbeiter ein besonderes risiko tragen; selbst wenn man Zeit-
arbeit als flexibilitätspuffer für erforderlich halten sollte, lässt sich 
doch nicht bestreiten, dass die leihbeschäftigten damit auch einen 
großteil der flexibilitätslasten der wirtschaft allein zu schultern haben.

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten ist von 1,3 
Prozent im Jahr 2004 auf knapp drei Prozent im Jahr 2011 (jeweils 
Juni) gestiegen. Zu der frage, wie hoch die übernahmequote ist – 
also wie hoch der Anteil der leihbeschäftigten ist, die in die stamm-
belegschaft übernommen werden –, gibt es keine gesicherten Daten. 
Das iAb spricht von sieben Prozent und bezeichnet die Zeitarbeit in-
sofern nicht als eine brücke in den Arbeitsmarkt, sondern allenfalls 
als einen „schmalen steg” (lehmer/Ziegler 2010, 1). Auch das rwi 
(rheinisch-westfälisches institut für wirtschaftsforschung) stellt in 
einer studie für die bertelsmann-stiftung heraus, dass die übernah-
mequote bei nur zwölf Prozent liege; der nahtlose übergang von 
einer Anstellung bei einer leiharbeitsfirma in eine festanstellung 
beim kundenbetrieb gelingt der studie zur folge sieben Prozent der 
Arbeitnehmer (rwi 2012b, 5).Andere studien sprechen davon, dass 
jeder siebte Arbeitnehmer (also rund 14 Prozent) oder gar ein Drittel 
übernommen werden. selbst wenn die letztere Zahl – die vom leih-
arbeitsverband igZ (interessenverband Deutscher Zeitarbeitsfirmen 
e.v.) (2012) genannt wird – stimmen würde, hieße das, dass die 
übergroße Mehrheit der leiharbeiter nicht den sprung in die stamm-
belegschaften schafft. Zugunsten des arbeitsmarktpolitischen erfolgs 
der leiharbeit wird darauf verwiesen, dass knapp zwei Drittel der neu 
abgeschlossenen Zeitarbeitsverhältnisse mit Personen abgeschlossen 
wurden, die zuvor keine beschäftigung ausübten beziehungsweise 
noch nie beschäftigt waren. freilich lässt sich diese Zahl auch so in-
terpretieren, dass die Zeitarbeit nur für diejenigen Menschen attrak-
tiv ist, die sonst keinerlei Perspektive haben. bezahlung und unsi-
chere Perspektiven wirken abschreckend auf diejenigen, die in einem 
regulären beschäftigungsverhältnis sind.

nur die hälfte der leiharbeitsverhältnisse dauert drei Monate oder 
länger. Das entlassungsrisiko für leihbeschäftigte ist hoch: während 
2011 rund drei Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
in der Arbeitnehmerüberlassung tätig waren, gingen 14 Prozent der 
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zuordenbaren Zugänge in Arbeitslosigkeit auf leiharbeit zurück. 
während also ein großteil der beschäftigungsverhältnisse nach ver-
gleichsweise kurzer Zeit beendet ist, ist zugleich zu beobachten, dass 
eine nennenswerte Zahl von leihbeschäftigten sehr lange im einsatz-
betrieb tätig ist – nachdem im rahmen der Deregulierung des Ar-
beitsmarktes die gesetzliche überlassungshöchstdauer abgeschafft 
worden ist. Das ist offenbar auch darauf zurückzuführen, dass sich 
unternehmen entgeltdifferenzen zunutze machen wollen.

Mit einem hohen entlassungsrisiko ist eine – im vergleich zur bezah-
lung der stammbeschäftigten – geringe bezahlung verbunden. Die 
mittleren bruttoarbeitsentgelte sind in der leiharbeit deutlich niedri-
ger als in der beschäftigung insgesamt. Die Differenzen betragen bis 
zu 50 Prozent (bundesagentur für Arbeit 2012, 21-22). betrug das 
mittlere monatliche Arbeitsentgelt für Männer ohne berufsausbildung 
im Jahr 2010 (westen) in der gesamtwirtschaft 2.556 euro, so be-
trug es in der Zeitarbeit 1.282 euro – fast genau die hälfte. bei 
männlichen elektrikern betrug die Differenz 42,8 Prozent, bei männli-
chen beschäftigten in Dienstleistungsberufen sogar 52,1 Prozent. in 
den neuen bundesländern sind die prozentualen Differenzen teilweise 
geringer, vermutlich wegen eines insgesamt niedrigen lohnniveaus  
in den stammbranchen (vgl. zu den entgeltdifferenzen rwi 2012a). 
Auch wenn rindfleisch (2012, 4) mahnt, die lohnunterschiede sollten 
kritisch hinterfragt werden, da der „durchschnittliche” Zeitarbeitneh-
mer nur bedingt mit dem „durchschnittlichen” Arbeitnehmer anderer 
branchen vergleichbar sei, so ist darauf zu verweisen, dass selbst 
eine umfrage aus dem Arbeitgeberlage ergeben hat, dass leiharbeit 
ein kostensenkungsinstrument sei (gesamtmetall 2010).

Werkverträge

Die nutzung von werkverträgen – die vergabe von gewerken an 
fremdfirmen – ist in der wirtschaft nicht unüblich und nicht notwen-
dig Missbrauch. Problematisch ist die nutzung, wenn sie dazu dient, 
tarifliche standards zu unterlaufen, das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz zu umgehen oder sich durch den einsatz von solo- bezie-
hungsweise scheinselbstständigen (s.u.) der sozialversicherungs-
pflicht ebenso wie unternehmerischen risiken zu entziehen (vgl. zur 
rechtlichen einordnung waas 2012). eine einheitliche statistik zum 
thema werkverträge und zumal zu deren missbräuchlicher nutzung 
gibt es daher nicht, auch weil diese nur schwer zu erfassen sind. es 
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gibt einzelne untersuchungen, etwa aus dem organisationsbereich 
der gewerkschaft nahrung-genuss-gaststätten (ngg). eine umfrage 
der ngg hat ergeben, dass 13 Prozent der beschäftigten in der er-
nährungsindustrie entweder leiharbeitnehmer oder werkvertragsar-
beitnehmer sind. Die werkvertragsarbeitnehmer bilden davon inzwi-
schen die Mehrheit – mit einem um fast sechs euro niedrigeren 
stundenlohn als die stammbelegschaft (gewerkschaft nahrung-ge-
nuss-gaststätten 2012). 

Soloselbstständige9 

nicht jeder soloselbstständige ist prekär tätig, und nicht alle von 
ihnen sind im rahmen von missbräuchlich genutzten werkverträgen 
tätig. Aber dass Auftragsvergabe an soloselbstständige auch mit der 
Abwälzung von risiken zu tun haben kann, liegt auf der hand. Die 
Zahl der soloselbstständigen ist in dem Jahrzehnt zwischen 2000 
und 2010 um eine halbe Million – oder 32 Prozent – auf etwa 2,4 Mil-
lionen gestiegen (2010: 2,4 Millionen). Zahlen des Mikrozensus 2008 
zeigen zudem, dass fast 30 Prozent der soloselbständigen über ein 
nettoeinkommen von unter 1.100 euro verfügen. in der gruppe der 
abhängig beschäftigten beträgt dieser wert nur 15,8 Prozent. Die 
spreizung der monatlichen haushaltsnettoeinkommen ist bei den  
soloselbständigen deutlich größer ausgeprägt als bei anderen grup-
pen von erwerbstätigen. es gibt also viele soloselbständige, die nicht 
nur – aufgrund fehlenden arbeitsrechtlichen schutzes – in unsicher-
heit leben, sondern denen auch die Mittel fehlen, um sich abzusi-
chern. gut die hälfte der soloselbständigen spart nicht regelmäßig 
(brenke 2011, 4, 17-18; bMAs 2012). laut aktuellem Alterssiche-
rungsbericht der bundesregierung sind ehemals selbstständige etwa 
doppelt so häufig auf grundsicherung angewiesen wie ehemals ab-
hängig beschäftigte (Alterssicherungsbericht 2012, 18).

Vergangene Weichenstellungen in den Sozialversicherungen

in der bundesrepublik Deutschland existieren unterschiedliche 
Zweige der sozialversicherung, die jeweils ein risiko für die abhängig 
beschäftigten absichern: unfall-, kranken-, Pflege-, Alters-/invalidi-
tätsversicherung sowie Arbeitslosenversicherung (und nachrangig 
sozialhilfe, grundsicherung für Arbeitsuchende sowie grundsicherung 
bei Alter und erwerbsminderung). Die aus diesen sozialversicherun-
gen erwachsenen lohnersatzleistungen sind in den vergangenen Jah-
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ren deutlich abgesenkt worden, das gilt insbesondere für die renten-
versicherung und die leistungen bei Arbeitslosigkeit. 

Durch mehrere rentenreformen (änderungen der rentenan pas sungs -
formel) sinkt das leistungsniveau sukzessive; insbesondere im be-
reich der invaliditätsabsicherung ist – auch durch Maßnahmen, die 
zusätzlich zur niveauabsenkung beschlossen worden sind – eine 
deutliche leistungsverschlechterung eingetreten. Dies hat zur folge, 
dass inzwischen etwa zehn Prozent der empfänger von erwerbs-
minderungsrenten zusätzliche leistungen der grundsicherung bezie-
hen müssen. und auch wenn über konkrete Zahlen gestritten wird, 
so wird auch im bereich der Alterssicherung das risiko steigen, auf 
grundsicherung angewiesen zu sein – zumal vor dem hintergrund 
des oben dargestellten größer gewordenen niedriglohnbereichs. 
hinzu kommt die Zunahme diskontinuierlicher erwerbsbiografien.  
sie wirken sich negativ auf die rentenanwartschaften aus (vgl. dazu 
trischler 2012).

Die bezugsdauer des Arbeitslosengeldes ist im Zuge der hartz-refor-
men gesenkt, anschließend allerdings für bestimmte gruppen wieder 
etwas angehoben worden. unter dem strich ist die bezugsdauer noch 
immer deutlich niedriger als vor der reform. Zusammen mit der Ab-
schaffung der (lohnbezogenen) Arbeitslosenhilfe zugunsten des (am 
sozio-kulturellen existenzminimum) ansetzenden Arbeitslosengeldes 
ii ergibt das eine deutlich schlechtere soziale Absicherung für den fall 
der Arbeitslosigkeit. Das führt nicht nur zu geringen leistungen, son-
dern zusammen mit veränderten Zumutbarkeitskriterien erhöht es den 
Druck, auch schlecht bezahlte tätigkeiten anzunehmen.

Arbeit und soziale sicherheit:  
Die christliche-soziale Perspektive

in der katholischen soziallehre hat Arbeit einen ganz besonderen 
stellenwert. Die „grundlegende bedeutung der Arbeit für das mensch-
liche Dasein” wird direkt aus dem biblischen Auftrag, sich die erde 
untertan zu machen, abgeleitet. unter anderem durch diesen Auftrag 
werde der Mensch zum Abbild gottes. Der Mensch sei zur Arbeit be-
rufen, und das sei eines der Merkmale, durch das er sich von anderen 
lebewesen unterscheide. „im schweiße deines Angesichts sollst du 
dein brot essen” (gen 3, 19), heißt es schon im Alten testament. Alle 
Menschen sollen arbeiten, und sie sollen auch die Möglichkeit haben 
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zu arbeiten. ebenso verlangen es die würde der Person und die erfor-
dernisse der gerechtigkeit, allen Zugang zu Arbeit zu verschaffen und 
für den erhalt ihrer Arbeitsmöglichkeit zu sorgen (Caritas in veritate, 
Ziffer 32).

wo die katholische soziallehre die entlohnung diskutiert, betont sie 
das grundprinzip der sozialethischen ordnung, das Prinzip der ge-
meinsamen nutzung der güter. Das Prinzip der allgemeinen bestim-
mung der erdengüter liege dem allgemeinen recht auf gebrauch  
dieser güter zugrunde. Jeder Mensch müsse die Möglichkeit zur nutz-
nießung des zu seiner vollen entwicklung notwendigen wohlstands 
haben (Prgf, Ziffer 172). Der lohn sei das Mittel, das dem Arbeitneh-
mer Zugang zu den gütern der erde verschaffe (gs, Ziffer 69; Prgf, 
Ziffer 302). Die gerechtigkeit eines sozio-ökonomischen systems sei 
danach einzuschätzen, wie darin die menschliche Arbeit ihre ange-
messene entlohnung finde (le Ziffer 19, 2). schon in rerum novarum 
wird es als forderung der natürlichen gerechtigkeit bezeichnet, dass 
der lohn nicht etwa so niedrig sei, dass er einem genügsamen, recht-
schaffenen Arbeiter den lebensunterhalt nicht abwerfe (Ziffer 34). 
Der biblische Auftrag sei also, sich die erde untertan zu machen und 
die güter gemeinsam zu nutzen. Der lohn ist der (um)-weg, über 
den die Arbeiter ihren angemessenen Anteil an den ressourcen erhal-
ten. Deshalb ist seine gerechte Ausgestaltung so essentiell. Dreh- und 
Angelpunkt der sozialethik sei die frage nach dem gerechten lohn.

Die katholische kirche hat nicht nur die grundlegende (biblisch abzu-
leitende) forderung nach einem gerechten lohn aufgestellt. sie hat 
auch ausdrücklich den Arbeitsvertrag „und seine grundlegende 
Asymmetrie” in den Mittelpunkt gestellt. schon leo xiii. hat in 
rerum novarum darauf hingewiesen, dass der Arbeiter – weil er auf 
den lohn angewiesen ist – nicht frei sei. „gesetzt, der Arbeiter beugt 
sich aus reiner not oder um einen schlimmeren Zustand zu entge-
hen, den allzu harten bedingungen, die ihm nun einmal vom Arbeits-
herrn oder unternehmer auferlegt werden, so heißt das gewalt lei-
den, und die gerechtigkeit erhebt gegen einen solchen Zwang 
einspruch” (rn, Ziffer 34; vgl. auch hengsbach 2011, 30). Der ver-
trag zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sei nicht schon deshalb 
gerecht, weil er „frei” vereinbart worden ist (nell-breuning 1985, 
8-9). vor dem hintergrund dieser Asymmetrie empfiehlt auch die kir-
che den Zusammenschluss von Arbeitnehmern „zur verteidigung der 
eigenen rechte” (Civ, Ziffer 25). gewerkschaften seien ein unent-
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behrliches element des gesellschaftlichen lebens, vor allem in den 
heutigen industriegesellschaften (le 20, 2). Dazu gehört auch das 
recht zu streiken, da die lohnverhandlungen ansonsten „kollektivem 
betteln” gleichen (hengsbach 2011, 35).

Die katholische soziallehre hebt die würde der Arbeit hervor und lei-
tet daraus den vorrang der Arbeit vor dem kapital ab. Aus der Arbeit 
erwachse dem Menschen seine ihm eigentümliche würde. Die würde 
der Arbeit wurzele in ihrer subjektiven, nicht in ihrer objektiven Di-
mension. Die menschliche Arbeit sei „das unmittelbare werk der nach 
dem bilde gottes geschaffenen Menschen” (katechismus, 2427). Maß-
stab für jedwede Arbeit sei die würde des Menschen, der sie ver-
richte (le 6, 6). und da die Menschenwürde des Arbeiters zu achten 
sei, könne sie nicht „wie eine beliebige ware im Markt umgehen” 
(QA, Ziffer 83). Daraus ist mehr abzuleiten als nur der Anspruch auf 
einen gerechten lohn – es heißt insbesondere, dass jede funktionali-
sierung des Menschen abzulehnen ist (schneider 2011). 

Menschen haben das recht und die Pflicht zu arbeiten und auf eine 
angemessene vergütung, weil diese der weg zu teilhabe an der ge-
meinsamen nutzung der güter sei.

Die katholische kirche fordert nicht nur einen gerechten lohn. sie 
fordert ausdrücklich auch soziale sicherungssysteme. Johannes Paul 
ii. fordert in le (Ziffer 18, 1) ausdrücklich eine aktive beschäfti-
gungspolitik und fügt hinzu, es gebe die Pflicht, den Arbeitslosen 
ausreichende Mittel für ihre und ihrer familie lebensunterhalt zuzu-
führen. er nimmt dabei auch bezug auf das „Prinzip der gemeinsa-
men nutzung der güter”. Die bedeutung der einzelnen sozialleistun-
gen, deren Zweck es sei, leben und gesundheit der Arbeiter und 
ihrer familien zu sichern, wird im Zusammenhang mit der lohnfrage 
diskutiert. konkret werden unter anderem die Alterssicherung sowie 
die sicherung für die folgen von Arbeitsunfällen (beziehungsweise im 
weiteren sinn die für die gesundheit notwendigen Aufwendungen) 
genannt (le Ziffer 19, 6). im rahmen dieser hauptsächlichen rechte 
gebe es eine vielzahl von einzelansprüchen, die alle zusammen, die 
entlohnung der Arbeit eingeschlossen, ein einwandfreies verhältnis 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber herstellten. insofern wird 
die soziale Absicherung für den fall der nicht-Arbeit (Arbeitsunfähig-
keit, ruhestand) ausdrücklich mit dem Arbeitsverhältnis verbunden.
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beschäftigung, lohn, soziale Absicherung – deren bedeutung betont 
die katholische soziallehre vor allem. Das heißt freilich nicht, dass 
sie das Problem zunehmend unsicherer beschäftigungsverhältnisse 
ausklammert. gerade in neueren Dokumenten ist davon die rede. 
Ausdrücklich geht Papst benedikt xvi. in Caritas in veritate auf die 
folgen der Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt, namentlich auf die 
unsicherheit der Arbeitsbedingungen, ein und problematisiert dabei 
auch die „schwierigkeiten, eigene konsequente lebensplanungen zu 
entwickeln, auch im hinblick auf die ehe” (Civ, Ziffer 25). 

Der Päpstliche rat für gerechtigkeit und frieden (Prgf) geht eben-
falls ausdrücklich auf die veränderte Arbeitswelt ein. so wird eine 
Zunahme der „atypischen” und vorübergehenden beschäftigung fest-
gestellt, bei denen es sich um formen der Arbeit handele, die sich 
weder als selbstständige noch als abhängige beschäftigung definie-
ren ließen (Ziffer 313). es vollziehe sich ein „übergang von der auf 
unbegrenzte Zeit abhängige Arbeit im sinne einer festanstellung hin 
zu einem berufsleben, das von einer vielfalt von Arbeitstätigkeiten 
gekennzeichnet ist”. so wird „unsicherheit und instabilität” der Ar-
beitssituation der Menschen festgestellt (Ziffer 314). viele tätigkei-
ten, für die gestern noch Angestellte erforderlich waren, würden 
heute in neuen formen umgesetzt, die die selbstständige Arbeit be-
günstigten und von einem größeren risiko und größerer verantwor-
tung geprägt seien.

Die christliche sozialethik vertieft die bedeutung der sicherheit in 
den Arbeitsverhältnissen. friedhelm hengsbach kritisiert, vom vor-
gesetzten als eine mit würde ausgestattete Person respektiert zu 
werden, sei im finanzkapitalismus, unter den verhältnissen auswu-
chernder scheinselbstständigkeit, teilzeitarbeit, Zeit- und leiharbeit, 
befristeter, geringfügiger, prekärer beschäftigung zu löhnen, die 
durch sozialleistungen aufgestockt werden müssen, unmöglich 
(2011, 33-34). Damit wird ein wechselseitiger Zusammenhang zum 
Ausdruck gebracht: Aus der menschlichen würde ist der Anspruch 
auf angemessene soziale sicherheit, sicherheit in den Arbeitsverhält-
nissen abzuleiten und zugleich, dass der Mensch auch im Arbeitsver-
hältnis selbst eine unantastbare würde habe. wo aber die sicherheit 
der Arbeitsverhältnisse nicht mehr gegeben ist, droht gerade eine 
verletzung der würde, eine funktionalisierung der arbeitenden Men-
schen. insofern hängen würde und sicherheit eng zusammen.
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Auch in ihren verlautbarungen macht die katholische kirche klar, 
dass der „Mensch, die Person in ihrer ganzheit” zu schützen sei (Civ 
25). Papst benedikt xvi. nimmt bezug auf gaudium und spes und 
stellt auch dort, wo er auf prekäre beschäftigung eingeht, fest, dass 
der Mensch „urheber, Mittel und Ziel” aller wirtschaft sei. Auch im 
kompendium stellt der Prgf heraus, dass die forderungen des wett-
bewerbs, der technologischen innovation und der komplexität des 
kapitalflusses „mit dem schutz des Arbeiters und seiner rechte in 
einklang gebracht werden” müssten (Ziffer 314). insbesondere warnt 
die kirche aber davor, dass die gegenwärtigen veränderungen sich in 
deterministischer weise vollziehen würden. Der „schiedsrichter” die-
ser komplexen Phase des wandels sei noch immer der Mensch, „der 
der eigentliche Protagonist seiner Arbeit bleiben muss” (Prgf, Ziffer 
317). Mit anderen worten: Die kirche hält Prekarisierung und unsi-
chere beschäftigungsverhältnisse nicht für unausweichlich oder gar 
alternativlos. sie akzeptiert kein basta – sondern sie erwartet, dass 
für die gestaltung der Arbeitswelt der Mensch und seine würde der 
Maßstab bleiben. Die rechte der arbeitenden Menschen seien unver-
äußerlich. und: „Je tiefer die veränderungen greifen, desto ent-
schlossener müssen sich intelligenz und wille dafür einsetzen, die 
würde der Arbeit zu schützen, indem sie die auf den verschiedenen 
ebenen zuständigen institutionen stärken” (Ziffer 319).

Der rat der evangelischen kirche stellt in „gerechte teilhabe” 2006 
einen „erwerbsformenwandel” und einen „bedeutungsanstieg unter-
schiedlicher formen selbstständiger tätigkeit” fest. Die grenze zwi-
schen Abhängigkeit und selbständigkeit verschwimme zunehmend. 
Diese entwicklung wird nicht weiter problematisiert. wohl aber wird 
festgestellt: „erfolgreiche sozialstaaten erleichtern die Anpassungs-
prozesse an neue gegebenheiten, indem sie unterschiedliche er-
werbsformen so gleich wie möglich behandeln.” (Ziffer 88)

Der trend hin zu unsicheren beschäftigungsverhältnissen ist auch ein 
thema der ökumenischen sozialethik. im gemeinsamen sozialwort 
der kirchen aus dem Jahr 1997 heißt es etwa, dauerhafte beschäfti-
gungsverhältnisse im industriellen bereich verlören an gewicht und 
bedeutung; geringfügige beschäftigung und scheinselbständigkeit 
nähmen zu. und die weitreichenden Auswirkungen dieser entwick-
lungen werden in den blick genommen: „Diese umbrüche in den  
beschäftigungsverhältnissen rühren an grundstrukturen einer gesell-
schaft, in der die erwerbsarbeit für das geregelte einkommen, die 
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soziale integration und die Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwick-
lung zentral ist” (Ziffer 51). Zwar ist auch dem sozialwort aus dem 
Jahr 1997 der Zeitgeist anzumerken – etwa dort, wo der Zusammen-
hang zwischen lohnnebenkosten und beschäftigung hergestellt wird. 
Doch werden ausdrücklich Anforderungen mit blick auf sicherheit und 
Absicherung formuliert: nichtversicherte Arbeitsverhältnisse müssten 
die Ausnahme bleiben. „Die Auswirkungen vermehrter teilzeitarbeit 
und unregelmäßiger erwerbsverhältnisse auf die soziale sicherung 
bei Arbeitslosigkeit und im Alter erfordern die gewährleistung von 
untergrenzen der sozialen Absicherung. geringfügige beschäftigun-
gen, sofern sie reguläre Arbeitnehmertätigkeiten umfassen, sollten 
dabei in die sozialversicherungspflicht einbezogen werden” (Ziffer 
173).

wesentliches element der christlichen sozialethik, insbesondere der 
katholischen soziallehre, ist das subsidiaritätsprinzip, das in Quadra-
gesimo anno definiert worden ist: „wie dasjenige, was der einzel-
mensch aus eigener initiative und mit seinen eigenen kräften leisten 
kann, ihm nicht entzogen und der gesellschaftstätigkeit zugewiesen 
werden darf, so verstößt es gegen die gerechtigkeit, das, was die 
kleineren und untergeordneten gemeinwesen leisten und zum guten 
ende führen können, für die weitere und übergeordnete gemein-
schaft in Anspruch zu nehmen; jedwede gesellschaftstätigkeit ist  
ja ihrem wesen und begriff nach subsidiär; sie soll die glieder des 
sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder 
aufsaugen.” (QA, Ziffer 79).

Das subsidiaritätsprinzip sollte insbesondere bei der Problemlösung, 
also bei der Ausgestaltung der konkreten Maßnahmen, beachtung 
finden. Mit blick auf die sozialpolitik bedeutet das, „dass eine subsi-
diär-zielführende sozialpolitik bestrebt sein [sollte], individuelle not-
lagen nicht nur zu kompensieren, sondern jene sozialen Probleme 
und Missstände zu beheben, welche diese notlagen hervorrufen und 
die Chance der selbsthilfe blockieren” (Anzensbacher 1998, 216). 
Das heißt vor allem: soziale sicherheit der arbeitenden Menschen ist 
vor allem darüber zu erreichen, dass die Menschen über dauerhafte, 
gesicherte und auskömmliche Arbeit verfügen. Mithin ist es gerade 
Ausdruck von subsidiarität, auf Arbeit zu setzen – und nicht etwa auf 
Alimentation.
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handlungsbedarf aus christlich-sozialer sicht

Prävention, Bildung und „employability”

im Mittelpunkt dieses Aufsatzes steht die staatliche Politik mit blick 
auf Arbeit und soziale sicherung im engeren sinne. Maßnahmen aus 
diesem bereich bilden auch den schwerpunkt der handlungsempfeh-
lungen. Das soll freilich nicht den blick dafür versperren, dass etwa 
auch die bildungspolitik eine zentrale rolle spielt. indem sie – wenn 
sie erfolgreich ist – die beschäftigungsfähigkeit der Arbeitenden er-
höht, trägt sie zugleich zur sozialen sicherheit bei. sie wirkt präven-
tiv. Die bedeutung der bildungspolitik wird also durchaus gewürdigt. 
Allerdings wird nicht die Auffassung geteilt, die etwa im Zuge der 
Diskussionen über einen „aktivierenden sozialstaat” vielfach vertre-
ten wurde, eine erfolgreiche bildungspolitik mache eine regulierung 
der Arbeitsverhältnisse weitgehend überflüssig. Arbeitsmarkt- und 
bildungspolitik lassen sich verzahnen, wenn die rolle der weiterbil-
dung in der bundesagentur für Arbeit gestärkt wird oder auch An-
sätze zu einer Arbeitsversicherung aufgegriffen werden.

Beschäftigungspolitik

wenn Arbeit einen so zentralen stellenwert für einkommen, sicher-
heit und teilhabe hat, so ist es vor allem geboten, die voraussetzung 
für möglichst viele zu schaffen, am Arbeitsleben teilzunehmen. Das 
ist Aufgabe von beschäftigungspolitik, zu der geld- und fiskalpolitik 
ebenso gehören wie sektorale und regionale strukturpolitik, indust-
riepolitik und gezielte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gegen 
langzeitarbeitslosigkeit. welche Maßnahmen aus christlich-sozialer 
sicht die richtigen sind, ist nicht vorrangig eine frage der grundein-
stellung, sondern der empirie. Dass mit blick auf das subsidiaritäts-
prinzip solche Maßnahmen, die den einzelnen in die lage versetzen, 
aus eigener kraft einer erwerbsarbeit nachzugehen, vorrang vor 
staatlicher bereitstellung von Arbeitsplätzen haben sollten, versteht 
sich von selbst. Das schließt wiederum nicht aus, dass es für grup-
pen mit besonderen vermittlungsschwierigkeiten geboten sein kann, 
öffentlich geförderte beschäftigung zu organisieren.

380



Politik für sicherere Arbeitsverhältnisse

eine Politik, die soziale sicherheit gewährleisten will, muss insbeson-
dere der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse entgegenwirken. 
Dazu bedarf es regulierungen, die im engeren sinne das Arbeitsrecht 
betreffen und auch einer umfassenderen neuordnung der wirtschaft.

eindämmung des finanzmarktkapitalismus
gewiss gehört zu einer Agenda gegen Prekarisierung eine einhegung 
des finanzmarktkapitalismus. Je größer der Druck ist, möglichst 
hohe renditen zu erwirtschaften, desto größer ist auch der Anreiz, 
diese renditen zulasten der in den unternehmen Arbeitenden zu er-
wirtschaften (vgl. dazu auch huber 2010, 45-47). Das gilt vor allem 
mit blick auf kurzfristige erfolgskennzahlen in Quartalsberichten. Die 
Art der regulierung des finanzmarktes darzustellen würde den rah-
men dieses Aufsatzes allerdings sprengen.

weil der Druck auf löhne und Arbeitsbedingungen mit globalisierung 
und internationalem standortwettbewerb zusammenhängt, sind mög-
lichst weitgehende schritte hin zu einer harmonisierung und Durch-
setzung sozialer standards und menschenwürdiger Arbeitsbedingun-
gen auf europäischer und internationaler ebene unerlässlich. Je mehr 
im internationalen wettbewerb durch sozialdumping vorteile zu erzie-
len sind, desto größer ist der Druck auf die Arbeitsbedingungen und 
mithin auf die sicherheit der Arbeitsverhältnisse.

lohnuntergrenze
Auf nationaler ebene ist die einführung einer allgemeinen, verbindli-
chen lohnuntergrenze ein wichtiger beitrag gegen Prekarisierung. 
laumann bezeichnet den „gerechten lohn” als „Arbeitsauftrag für  
die Christlich-sozialen” (2012, 31). Das löst nicht alle Probleme. 
Aber indem niedrigstlöhne vermieden werden, wird das leben vieler 
beschäftigter zumindest etwas sicherer. in teilbereichen entfielen 
Anreize zu Ausgliederungen. es entfiele der Anreiz, sich durch eine 
möglichst geringe entlohnung wettbewerbsvorteile zu verschaffen – 
es gäbe folglich wahrscheinlich weniger ruinöse konkurrenz zulasten 
der beschäftigten.

Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld ii
Auch die bedingungen der gewährung von leistungen im falle der Ar-
beitslosigkeit – Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld ii – müssen so 
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ausgestaltet sein, dass sie nicht den Druck auf die löhne nach unten 
verstärken. Das gilt insbesondere für die Zumutbarkeitskriterien.

leiharbeit
Die leiharbeit bedarf einer reregulierung. so muss es das Ziel sein, 
alle Anreize zu einer Aufspaltung in stamm- und randbelegschaften 
zu vermeiden. Dazu gehört insbesondere eine regelung, die zu einer 
gleichen bezahlung von stamm- und leihbeschäftigten führt. trotz 
aller tarifpolitischen fortschritte im Jahr 2012 („branchenzuschläge”) 
ist man von einer wirklichen und erst recht von einer flächendecken-
den equal-Pay-regelung weit entfernt, sodass handlungsbedarf für 
den gesetzgeber verbleibt. neben equal Pay gehört zur regulierung 
der leiharbeit die wiedereinführung des synchronisationsverbotes. 
wenn die Dauer des beschäftigungsverhältnis zwischen leiharbeits-
firma und leihbeschäftigtem länger sein muss wie der einsatz im 
entleihbetrieb, so wäre ein „hire and fire” der leihbeschäftigten we-
niger wahrscheinlich. leiharbeit würde dann – wie auch durch die 
einführung von equal Pay – im vergleich zur stammbeschäftigung 
ein weniger attraktives instrument.

befristungen
Arbeitsverhältnisse sollen von Dauer sein. eine überschaubare Probe-
zeit ist legitim. Menschen aus sachlichem grund nur für einen be-
stimmten Zeitraum zu beschäftigen, ist ebenfalls legitim. Menschen 
ohne sachlichen grund befristet zu beschäftigen, um so die Probezeit 
zu verlängern – nach deutschem Arbeitsrecht auf bis zu zwei Jahre – 
und risiken auf den im Arbeitsverhältnis strukturell unterlegenen  
abzuwälzen, ist vielfach nicht legitim. Deshalb ist die sachgrundlose 
befristung zu modifizieren – etwa in form einer grundsätzlichen strei-
chung der sachgrundlosen befristung bei gleichzeitiger neufassung 
dessen, was als sachlicher grund für eine befristung zulässig ist. 

kollektive interessenvertretung der beschäftigten
es sind jene institutionen und strukturen zu stärken, welche die kol-
lektive interessenvertretung der beschäftigten stärken. Das ist nicht 
nur die Aufgabe der Politik. kollektive interessenvertretung ist umso 
einfacher, je mehr Arbeitgeber Arbeitgeberverbänden angehören und 
je mehr beschäftigte Mitglied in den gewerkschaften sind. insofern 
ist an die Arbeitgeber zu appellieren, tarifflucht und Mitgliedschaft in 
verbänden ohne tarifbindung zu beenden. und es muss zur gewerk-
schaftsmitgliedschaft ermutigt werden – möglichst in solchen gewerk-
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schaften, die einheitsgewerkschaften sind. tarifkonkurrenz verhindert 
gerade die Durchsetzungsmacht der beschäftigten. sie sollte vermie-
den werden, auch wenn negative und positive koalitionsfreiheit nicht 
infrage zu stellen sind. Dazu gehört auch eine spezifizierung der ta-
rifmächtigkeit beziehungsweise gewerkschaftseigenschaft, um eine 
tarifkonkurrenz – wie man sich in den 2000er Jahren in der leihar-
beit erlebt hat – zu vermeiden.

ein weiterer baustein zur stärkung der Arbeitnehmerseite ist die wie-
derherstellung von tarifeinheit im sinne des industrieverbandsprin-
zips. eine Partikularisierung der interessenvertretung geht vor allem 
zulasten derer, die des kollektiven schutzes am ehesten bedürfen. 
nächster Ansatzpunkt ist die erleichterung der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von tarifverträgen, etwa durch eine streichung des 
50-Prozent-Quorums bei gleichzeitiger Präzisierung des „öffentlichen 
interesses”. tarifautonomie ist ein subsidiäres instrument der fest-
setzung von Arbeitsbedingungen und damit der herstellung von si-
cherheit für die beschäftigten, Je besser sie funktioniert, desto weni-
ger staatliches handeln ist erforderlich. Allerdings ist sie freiwillig. 
wenn immer mehr unternehmen sich kollektiven vereinbarungen ent-
ziehen, ist ein gegensteuern durch eine erleichterung der Allgemein-
verbindlichkeitserklärung durchaus im sinne des von der christlichen 
sozialethik hochgehaltenen subsidiaritätsprinzips. im übrigen gibt es 
in vielen europäischen ländern schon jetzt kein (50-Prozent)-Quorum 
als voraussetzung dafür, dass ein tarifvertrag für allgemeinverbindlich 
erklärt wird.

neben der tarifautonomie ist auch die Mitbestimmung – sowohl auf 
unternehmensebene als auch auf betrieblicher ebene – in den blick zu 
nehmen, da eine weitgehende Mitbestimmung ebenfalls die beschäf-
tigten stärkt. Denkbar sind hier unterschiedliche Ansätze, die sich ge-
genseitig ergänzen. Zum einen kann der kreis der beschäftigten, die 
in mitbestimmten unternehmen arbeiten, durch eine Absenkung der 
schwellenwerte im Mitbestimmungsgesetz erweitert werden. Die kom-
petenzen der Mitbestimmungsorgane können erweitert werden. im be-
reich der unternehmensmitbestimmung zeigt etwa das vorbild volks-
wagen, dass Mitbestimmungsrechte, die über das in der sonstigen 
wirtschaft übliche hinaus reichen, durchaus zu einer langfristigen Aus-
richtung der unternehmenspolitik, die auch den beschäftigten zugute-
kommt, beitragen (Allespach/bartmann 2011, 626). Das könnte ein 
vorbild sein. im bereich der betrieblichen Mitbestimmung ist an die 
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Ausweitung der Mitbestimmungsrechte zu denken, etwa mit blick auf 
den einsatz von werkvertragsarbeitnehmern (vgl. zur bedeutung der 
Mitbestimmung generell den beitrag von regina görner in diesem band).

über die bedeutung der entlohnung und guter Arbeitsbedingungen 
hinaus haben tarifautonomie und Mitbestimmung einen eigenwert. 
sie sind instrumente der Partizipation. beschäftigte sollen schutz 
und sicherheit und die sollen sie in die lage versetzt werden, ihr 
schicksal selbst in die hand zu nehmen und die wirtschaft – die von 
ihnen in größerem Maße lebt als vom kapital – mitzugestalten. frei-
lich darf sich die beteiligung nicht in den beschriebenen instrumen-
ten erschöpfen. vielmehr ist über weiterführende Modelle der Mitge-
staltung der wirtschaft neu nachzudenken.

so sehr man durch eine erhöhung des gewerkschaftlichen organisa-
tionsgrades und durch eine re-regulierung des Arbeitsrechts die  
sicherheit der abhängig beschäftigten erhöhen kann, so wenig ist 
damit die situation derer, die zu schlechten bedingungen und unter 
großer unsicherheit gerade nicht als abhängig beschäftigte arbeiten, 
verbessert: Menschen, die in die (solo)-selbstständigkeit gedrängt 
worden sind. es ist fraglich, wie dieser trend aufgehalten werden 
kann – oder ob nicht bei einer stärkeren regulierung der Arbeitsver-
hältnisse umso mehr auf soloselbstständigkeit ausgewichen wird.

ein instrument, um dem entgegenzuwirken, kann wiederum die Aus-
weitung der Mitbestimmungsrechte von betriebsräten sein. wenn 
diese in höherem Maße, als dies derzeit der fall ist, beim outsourcing 
zu beteiligen sind, so haben sie einen Ansatzpunkt, die fremdvergabe 
von Arbeiten, die eigentlich von abhängig beschäftigten erledigt wer-
den könnten, zu begrenzen. Das wird allerdings nicht ausreichen.  
Alle notwendige regulierung kann nicht den blick dafür verstellen, 
dass auch die unternehmen selbst den wert von langfristigen bindun-
gen an Menschen, die für sie arbeiten, erkennen müssen. ob ein 
möglicher fachkräftemangel eine solche sicht befördert, ist möglich, 
aber keineswegs sicher – und schon gar nicht mit blick auf die Men-
schen, die derzeit unter den unsichersten bedingungen arbeiten. 

Politik zugunsten von soloselbstständigen
wenn unternehmen nicht gezwungen werden können, auf die Auf-
tragsvergabe an soloselbstständige zugunsten der beschäftigung von 
Arbeitnehmern zu verzichten, so stellt sich die frage, ob diese über 
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ein Druck- und Drohpotenzial ähnlich dem der kollektiven interes-
senvertretung der abhängig beschäftigten – mit dem damit verbun-
denen streikrecht – verfügt. Zu prüfen wäre, ob die gewerkschaften 
ihre Aktivitäten auf diesem gebiet ausweiten können. Dass kollektive 
interessenvertretung nicht auf die traditionellen Mitgliederbeschränkt 
bleiben muss, zeigen der Zusammenschluss und die streiks der us-
amerikanischen Drehbuchautoren (vgl. dazu www.wgaeast.org).

koalitionsfreiheit und tarifautonomie – die kollektive vereinbarung von 
löhnen für abhängig beschäftigte – ist verfassungsrechtlich geschützt. 
weil der Arbeitsmarkt kein Markt wie jeder andere ist, ist er kartell-
rechtlich privilegiert. Preisabsprachen zu verhindern ist aber genau 
das Ziel des gesetzes gegen wettbewerbsbeschränkungen. ob auch 
Absprachen über honorare für selbstständige tätige davon erfasst 
werden, ob solche Absprachen und eine gemeinsame interessenver-
tretung ohne rechtliche Probleme möglich sind, oder ob es einer  
gesetzesänderung bedarf, wäre zu prüfen. Dass nicht alle Preisab-
sprachen oder Preisregulierungen für selbstständige kartellrechtlich 
verboten sind, zeigen die gebührenordnungen für die freien berufe. 
Auch insofern ist die überlegung, auch soloselbstständige (zumal sol-
che in prekären lebenslagen) gewerkschaftlich zu organisieren, nicht 
abwegig. Denkbar wären zugleich genossenschaftliche Ansätze. 

neben die gemeinsame interessenvertretung von selbstständigen 
muss ihre Absicherung durch eine Ausweitung der sozialversiche-
rungspflicht verbessert werden, denn das schutzbedürfnis hängt 
nicht allein am formalen status dessen, der arbeitet. und es würden 
die Anreize, sich als unternehmen immer weniger an beschäftigte zu 
binden, gemindert, wenn ohnehin sozialbeiträge fällig werden. hier 
gibt es, etwa mit der rentenversicherungspflicht für handwerker und 
der künstlersozialkasse bereits Ansatzpunkte.

Sozialversicherungen

es ist beschrieben worden, dass im sinne möglichst großer sozialer 
sicherheit die Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen selbst 
möglichst stabil sein sollten. Zugleich müssen möglichst umfangrei-
che netze für den fall der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit 
existieren. was ist in den sozialen sicherungssystemen zu tun, um 
mehr sicherheit für die Menschen zu schaffen? neben der Absiche-
rung der soloselbstständigen, mit der forderungen der christlichen 
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sozialethik erfüllt würden, wonach jeder Mensch und jede Arbeit eine 
würde haben und nicht nur abhängig beschäftigte, ist das leistungs-
niveau der sozialversicherungen zu betrachten. Zu den leistungen 
bei Arbeitslosigkeit ist oben etwas gesagt worden. Mit blick auf die 
Alterssicherung sollten nicht alle reformen zurückgeführt werden. 
wohl aber ist eine rentenpolitische weichenstellung dergestalt vorzu-
nehmen, dass langjährig versicherte aus der rentenversicherung 
eine rente oberhalb der grundsicherung beziehen können, ohne dass 
das mit dem Zwang zur kapitaldeckung verbunden würde. Aus 
christlich-sozialer sicht ist das zu befürworten, weil es der würde der 
Arbeit entspricht, auch im Alter ein einkommen zu erzielen, das 
einen bezug zur Arbeit und zum Arbeitseinkommen aufweist. es ent-
spricht dem subsidiaritätsprinzip, leistungen aus der selbstverwalte-
ten sozialversicherung zu beziehen ohne auf staatliche bedürftig-
keitsabhängige grundsicherung angewiesen zu sein. weiter ist es 
gerecht, wenn diejenigen, die viele Jahre gearbeitet und beiträge ge-
zahlt haben, eine höhere Alterssicherung erhalten als jene, die als 
grundsicherung jedem zusteht.

von besonderer bedeutung ist die verbesserung des erwerbsminde-
rungsschutzes. Da das invaliditätsrisiko ein risiko ist, das für viele 
privat gar nicht oder nur zu prohibitiv hohen Prämien absicherbar ist, 
bedarf es hier noch mehr einer kollektiven regelung im rahmen der 
sozialversicherung als die reine Alterssicherung. wiederum gilt: eine 
solche kollektive Absicherung entlastet zugleich den staat. schon 
jetzt sind etwa zehn Prozent der erwerbsminderungsrentner auf die 
staatliche grundsicherung angewiesen.

indes muss das bewusstsein dafür gestärkt werden, dass die sozial-
versicherungen zwar staatlich ermöglichte, aber keine staatlichen 
einrichtungen sind. Daher bedarf es aus christlich-sozialer sicht eine 
reformierung der selbstverwaltung (vgl. dazu bundeswahlbeauftrag-
ter für die sozialwahlen 2012, 21-25). wenn die sozialversicherung 
eine echte solidargemeinschaft ist und nicht nur eine abstrakte, ano-
nyme Auszahlungsbürokratie staatlicher leistungen, wird die Aus-
beutung der solidargemeinschaft umso leichter zu verhindern sein. 
insofern wird einerseits das in den versicherungsökonomischen Aus-
führungen erläuterte „moral-hazard” -Problem eingedämmt, anderer-
seits werden die risiken aber gerade nicht privatisiert. eine solche 
subsidiäre regelung ist im besten sinne christlich-sozial.
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Eigentumsbildung und Mitarbeiterbeteiligung

während aus christlich-sozialer sicht kollektive regelungen insbe-
sondere dort zu befürworten sind, wo sie durch den Zusammen-
schluss die strukturelle unterlegenheit des einzelnen überwindet und 
dadurch staatliches handeln überflüssig macht, ist die eigentumsbil-
dung ebenso ein beitrag zur erhöhung der sozialen sicherheit der  
Arbeitenden. hier ist zu prüfen, wie Politik weitere Anstöße liefern 
kann. gerade in form der Mitarbeiterbeteiligung kann die bildung 
von eigentum in den händen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer wie die Mitbestimmung ein beitrag zur einhegung der finanz-
märkte sein. Miteigentum ist insofern auch ein christlich-soziales  
Projekt, als Christlich-soziale den kollektiven Zusammenschluss der 
beschäftigten zwar befürworten – aber damit nicht den klassen-
kampf anstoßen wollen, sondern sich sozialpartnerschaftliche ver-
ständigung erhoffen (vgl. le, Ziffer 14, 5; blüm 2006, 165-167)10.

Ein Irrweg: Bedingungsloses Grundeinkommen

vor dem hintergrund der wachsenden unsicherheit der Arbeitsver-
hältnisse und des sinkenden sicherungsniveaus der sozialversiche-
rungen sind die rufe nach einem bedingungslosen grundeinkommen 
(bge) lauter geworden. Mag das bge auch allein schon wegen einer 
möglichen entbürokratisierung der sozialleistungsgewährung einen 
gewissen Charme haben, so scheidet es aus christlich-sozialer sicht 
zur lösung der Probleme aus. es entkoppelt die soziale sicherung 
vollständig von der Arbeit – wo doch gezeigt wurde, welch überra-
gende bedeutung die Arbeit im christlich-sozialen sinne hat. Das 
bge steht im eklatanten widerspruch zum subsidiaritätsprinzip. und 
es würde mehr als jedes andere Aufstockungs- oder kombilohnmo-
dell dazu einladen, die löhne (weiter) zu drücken, da der staat ja  
die existenzsicherung garantiert. Mit anderen worten: Das bge käme 
einer kapitulation vor der Aufgabe gleich, für ordnung auf dem Ar-
beitsmarkt und für sichere Arbeitsverhältnisse zu sorgen (vgl. dazu 
Markus gloe in diesem band).

fazit

wer Arbeit mit sozialer sicherheit verbinden will, muss den stellen-
wert der Arbeit stärken, auch durch eine re-regulierung. Dem „vor-
rang der Arbeit vor dem kapital” gerecht zu werden, bedeutet, Arbeit 
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nicht wie eine beliebige ware zu behandeln. Dazu gehören unterneh-
men, die nicht virtuelle gebilde oder „lockere netzwerke” mit „flexib-
len Menschen” (senett 1998, 60) sind, in denen bloß Produktionsfak-
toren zusammengesetzt werden und die verantwortung für die Arbeit 
in den einkaufabteilungen und nicht in den Personalabteilungen liegt. 
es müssen institutionen sein, in denen Menschen auf Dauer zusam-
menarbeiten können. Dazu gehören kollektive Zusammenschlüsse 
von Arbeitnehmern, die mehr sind als kampfverbänden, die vielmehr 
subsidiär Arbeitsbedingungen aushandeln und den staat entlasten. 
und es gehören dazu selbstverwaltete sozialversicherungen, die le-
bensrisiken solidarisch absichern. 

 

1| Aly schreibt weiter, daraus habe sich der immanente Zwang zu Krieg und 
Raub ergeben: „Das konstante Gerede vom Volk ohne Raum, von Kolo-
nien und Weltgeltung, von Ostexpansion, wirtschaftlichen Ergänzungsräu-
men und sogenannter Entjudung bezweckte am Ende immer das Eine: die 
Aussicht auf ein nicht selbst zu erarbeitendes Wachstum des allgemeinen 
deutschen Wohlstands, und das innerhalb kurzer Zeit” (ebd.).

2| Unter Selbstbehalt versteht man im Zusammenhang mit Versicherungen 
jene Summe, die ein Versicherter im Schadensfall selbst aufzubringen hat. 

3| In der deutschen Arbeitslosenversicherung werden vor allem dann Sperr-
fristen verhängt, wenn Arbeitslose ihre Beschäftigung selbst gekündigt 
haben.

4| Zum Gefangenendilemma Nida-Rümelin (2009), 36-41. 
5| Zu nennen ist etwa die Gründung der Arbeitslosenversicherung, die in 

diese Zeit fiel.
6| Vgl. hierzu auch Allespach und Bartmann (2011, 626).
7| 21 Prozent der ausschließlich als Minijobber Tätigen verdienen weniger als 

fünf Euro pro Stunde, 52 Prozent zwischen fünf und zehn Euro – obwohl 
mehr als 80 Prozent der Minijobber eine abgeschlossene Berufsausbildung 
oder eine höhere Bildung aufweisen (Bertelsmann-Stiftung 2012, 19).

8| Alle Zahlen in diesem Abschnitt, sofern nicht anders vermerkt, sind aus: 
Bundesagentur für Arbeit (2012b).

9| Soloselbständige sind Unternehmer und Unternehmerinnen, die alleine – 
ohne Beschäftigte – arbeiten. Weitere Details zu Solounternehmern unter 
www.iaw.edu/iaw/De:Forschung:ArbeitsmProzentC3%A4rkte_und_Soziale_
Sicherung:Abgeschlossene_Projekte:SOLO (Zugriff am 24.1.2010).

10| Zur Mitarbeiterbeteiligung auch im internationalen Bereich Steven Kunert 
in diesem Band. 
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einkommen ohne Arbeit?  
Die idee des grundeinkommens

Markus Gloe

einleitung

von Zeit zu Zeit wird die Diskussion über die idee des (bedingungslo-
sen) grundeinkommens als mögliche Alternative zu den aktuellen re-
gelungen der sozialen sicherung intensiv geführt. „eine idee, die den 
sozialstaat, wie wir ihn kennen, vollständig verändern würde” (schäfer 
2010, 5), so Matthias schäfer, leiter des teams wirtschaftspolitik der 
hauptabteilung Politik und beratung der konrad-Adenauer-stiftung 
(kAs). Die Diskussion wurde angeregt durch eine sympathiebekun-
dung des damaligen bundespräsidenten horst köhler in einem inter-
view im stern1, die online-Petition der greifswalderin susanne wiest, 
einer 43-jährigen tagesmutter, von Anfang 2009, die fast 53.000 un-
terstützer fand2 und das urteil des bundesverfassungsgerichts vom  
9. februar 2010, das insbesondere die bemessung der regelsätze für 
kinder im Arbeitslosengeld ii als verfassungswidrig beanstandete3.  
Die Diskussion wird dann öffentlich lauter geführt, wenn die tief grei-
fenden veränderungen im system von erwerbsarbeit und sozialer  
sicherung – sei es die Zunahme von befristeter beschäftigung, leih-
arbeit, schein- oder soloselbstständigkeit oder ähnliches und deren 
kurz- oder langfristigen folgen – medial verstärkt diskutiert werden. 

im gegensatz zu unseren komplexen sozialen sicherungssystemen  
erfreut sich die idee des (bedingungslosen) grundeinkommens – be-
stehende regelungen weitgehend durch ein einziges instrument zu  
ersetzen – einer großen Anziehungskraft (Marx 2010, 23). Auch wenn 
zur Zeit der entstehung dieses beitrags keine öffentliche Diskussion 
über diesen reformvorschlag geführt wurde, bleibt doch die schaffung 
eines zukunftsfähigen sozialstaats als Daueraufgabe im 21. Jahrhun-
dert bestehen. eine engagierte und offene Auseinandersetzung mit  
Alternativen zum bestehenden system ist damit lohnenswert.

Zahlreiche mehr oder weniger detailliert ausgearbeitete vorschläge 
und Modelle firmieren mittlerweile unter dem begriff des (bedin-



gungslosen) grundeinkommens. Deshalb soll an dieser stelle zuerst 
eine begriffsbestimmung vorgenommen werden, welches verständnis 
von grundeinkommen wir zugrunde legen. Anschließend wird die ge-
schichte der idee eines grundeinkommens nachgezeichnet. in einem 
weiteren schritt soll eine Auswahl aus der vielzahl verschiedener um-
setzungsmöglichkeiten vorgestellt. Auch wenn die Darstellung der 
verschiedenen Modelle sich nicht in jedem Detail verlieren kann, so 
zeigen sich an dieser Zusammenstellung doch gemeinsamkeiten und 
unterschiede. im Anschluss daran werden die wichtigsten Argumente 
für und gegen den radikalen umbau unseres sozialen sicherungssys-
tems vorgestellt und aus christlich-sozialer Perspektive gewichtet.  
ein fazit rundet den beitrag ab.

begriffsklärung

nach vanderborght und van Parijs ist ein grundeinkommen „ein ein-
kommen, das von einem politischen gemeinwesen an alle seine Mit-
glieder ohne bedürftigkeitsprüfung und ohne gegenleistung ausgezahlt 
wird” (vanderborght; van Parijs 2005, 14). Arbeit und einkommen 
sollen entkoppelt werden. Das bedingungslose grundeinkommen ist 
jedem einzelnen Menschen ohne eine bedürftigkeitsprüfung und ohne 
gegenleistung garantiert. es soll die existenz sichern und gesellschaft-
liche teilhabe ermöglichen. Dazu sagt der wohl bekannteste befür-
worter eines bedingungslosen grundeinkommens, der unternehmer 
götz werner, in einem interview: „Das bedingungslose grundeinkom-
men für alle setzt nicht am nachweis der bedürftigkeit an, sondern 
gewährleistet die Absicherung der existenz, des notwendigsten – wie 
früher eben eine kleine landwirtschaft. einkommenssicherheit eröff-
net einen freiraum für die eigene initiative. Das würde nicht nur für 
Menschen ohne Arbeitsstelle gelten, sondern auch für viele, die zwar 
eine Arbeitsstelle haben, aber dort nur arbeiten, weil sie das geld 
brauchen.”4 Die meisten Modelle sehen vor, mit der einführung eines 
grundeinkommens auch leistungen der sozialversicherungen zu er-
setzen. kumpmann bewertet dies als „konsequent, da auch die Ar-
beitslosen- und die rentenversicherung zu einem wesentlichen teil 
der finanziellen existenzsicherung dienen” (kumpmann 2006, 595).

Die bundesrepublik ist nach dem Art. 20 gg ein sozialer bundesstaat. 
Das sozialstaatsprinzip verpflichtet nach Präzisierungen durch das 
bundesverfassungsgericht und den bundesgerichtshof den staat für 
soziale gerechtigkeit auf der grundlage der Achtung der Menschen-
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würde und des rechtsstaatsprinzips zu sorgen. im urteil des bundes-
verfassungsgerichts vom 9. februar 2010 heißt es dazu: „Der staat 
muss die Menschenwürde auch positiv schützen. wenn einem Men-
schen die zur gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins not-
wendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus seiner  
erwerbstätigkeit, noch aus eigenem vermögen noch durch Zuwen-
dungen Dritter erhalten kann, ist der staat im rahmen seines Auftra-
ges zum schutz der Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozial-
staatlichen gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür sorge zu tragen, 
dass die materiellen voraussetzungen dafür dem hilfebedürftigen zur 
verfügung stehen” (urteil des bundesverfassungsgerichts vom 9.  
februar 2010, Ziffer 134).

gerechtigkeit: Dieses normative ideal kann als die „vielleicht wich-
tigste regulative idee in der heutigen wirtschafts- und sozialpolitik 
gelten” (von weizsäcker 2000, 50). Die drei systemprinzipien für-
sorge, versorgung und sozialversicherung werden durch einen Mix 
sozialer sicherungssysteme mit dem schwerpunkt auf der sozialver-
sicherung erfüllt (lampert; Althammer 2004, 235; opielka 2008, 81). 
Damit zählt die bundesrepublik nach der klassischen einteilung von 
esping-Andersen – liberal, sozialdemokratisch, konservativ – zum 
Prototyp konservativer wohlfahrtsstaaten (esping-Andersen 1990). 
bundeskanzlerin Angela Merkel wird nicht müde, in diesem Zusam-
menhang zu betonen, dass soziale Marktwirtschaft niemals das bünd-
nis der schwächeren gegen die starken oder der starken gegen die 
schwächeren sei, sondern es immer das bündnis der starken mit den 
schwächeren sei. reinhard kardinal Marx stellt fest: „Der sozialstaat 
ist konstruktionspunkt der sozialen Marktwirtschaft. er ist nicht etwas 
Zusätzliches oder etwas, das nach dem Markt kommt, sondern er ist 
voraussetzung für eine Marktwirtschaft, die wir soziale Marktwirt-
schaft nennen” (Marx 2010, 16). und bernhard vogel, ehrenvorsit-
zender der konrad-Adenauer-stiftung (kAs), stellt mit blick auf die 
entscheidung des bundesverfassungsgerichts vom 9. februar 2010 
fest: „Die Ausführungen des gerichtes zu den regelbezügen für kin-
der machen sehr deutlich, dass der sozialstaat kein fürsorgestaat ist, 
der das notwendigste bereitstellt, sondern dass er als subsidiärer so-
zialstaat ein aktives interesse an der beteiligung aller hat. […] kein 
fürsorgestaat, sondern ein ermöglichender sozialstaat, der auf teil-
habegerechtigkeit ausgerichtet ist” (Marx 2010, 14). Das konzept 
eines aktivierenden sozialstaats, so wie es sich in der bundesrepublik 
entwickelt hat, wird von der leitidee der „beteiligungsgerechtigkeit” 
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getragen (Marx 2010, 15). im sinne der beteiligungsgerechtigkeit 
müssen instrumente Anwendung finden, „die es dem einzelnen er-
möglichen, sich mit seinen fähigkeiten aktiv in den Arbeitsprozess 
einzubringen und am gesellschaftlichen leben teilzuhaben” (Marx 
2010, 19). ist die idee des (bedingungslosen) grundeinkommens ein 
solches instrument?

Die Geschichte einer idee

bereits im 16. Jahrhundert gab es erste vorstellungen, wie ein grund-
einkommen aussehen könnte. in den klassischen utopien von Morus, 
Campanella und bacon finden sich elemente eines garantierten Min-
desteinkommens. in seinem werk Agrarian Justice aus dem Jahr 1796 
forderte thomas Paine erstmals ein recht auf eine grund- und boden-
rente zur Armutsbekämpfung (neumann 2011, 121). es bleibt aber 
auf die philosophische Diskussion beschränkt.

Die sozialgesetzgebung von otto von bismarck legte ende des 19. 
Jahrhunderts den grundstein dafür, dass soziale Absicherung heute zu 
einem modernen staatswesen gehört. Doch demografischer wandel, 
globalisierung, Chancenungerechtigkeit im bildungssystem oder die 
immer größer werdende schere bei der einkommensverteilung zeigen 
deutlich, dass sich die rahmenbedingungen erheblich geändert haben 
(vogel 2010, 9-10).

ende der 70er-Jahre entbrennt vor allem in den niederlanden und  
in frankreich eine Debatte über ein allgemeines grundeinkommen 
(vanderborght; van Parijs 2005). um der lohnerwerbsarbeit ihren 
entmenschlichenden Charakter zu nehmen, wirbt J.P. kuiper, Profes-
sor für sozialmedizin an der universität Amsterdam, bereits 1975 für 
die trennung von beschäftigung und einkommen. nur mit einer ange-
messenen „einkommensgarantie” könne sich der Mensch unabhängig 
und autonom entfalten. Diese gedanken werden durch die radikale 
Partei (Politieke Partij radicalen) sowie die lebensmittelgewerkschaft 
voedingsbond fnv in die politische Debatte hineingetragen. im Jahr 
1985 empfiehlt dann der wissenschaftliche beirat für regierungspoli-
tik (wrr) die einführung eines „partiellen basiseinkommens” in den 
niederlanden.

in frankreich bestimmen vor allem die vereinigung für die einführung 
einer grundversorgung (Aire: Association pour lìnstrauration dùn re-
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venu dèxistence) und die Antiutilitaristische bewegung in den sozial-
wissenschaften (MAuss – Mouvement anti-utilitariste dans les scien-
ces sociales) die Debatte.

in der bundesrepublik beginnt die Diskussion um ein bedingungsloses 
grundeinkommen erst Anfang der 80er-Jahre. Ausgelöst wird die De-
batte durch den bericht der transfer-enquete-kommission. in der  
regierungserklärung vom 16. Dezember 1976 wurde die einsetzung 
dieser enquete-kommission angekündigt. ihr wurde die Aufgabe 
übertragen „alle transfereffekte zwischen dem sektor staat (gebiets-
körperschaften und sozialversicherungen) und dem sektor Private 
haushalte darzustellen und die Auswirkungen auf das verfügbare ein-
kommen der privaten haushalte zu ermitteln [...] und vorschläge zu 
machen zu einer besseren Abstimmung der staatlichen transferleis-
tungen an die privaten haushalte und zwischen staatlichen transfer-
leistungen einerseits und steuern und Abgaben andererseits sowie 
zur verbesserung der statistischen erfassung der einkommensver-
teilung” (transfer-enquete-kommission 1981, 10-11; lampert 1982, 
475-504). Dies befeuert in der bundesrepublik die Diskussion über 
die struktur der transferleistungen und forderungen nach vereinfa-
chungen unter anderem in form eines bedingungslosen grundein-
kommens werden lauter. vanderborght; van Parijs skizzieren die wei-
tere entwicklung folgendermaßen: „in Deutschland löst ein von dem 
berliner Ökolibertären thomas schmid (1984) herausgegebener sam-
melband mit dem titel „befreiung von falscher Arbeit” eine Debatte 
aus. Dieser vorstoß wird bald von mehreren anderen sammelbänden 
aus dem umfeld der Ökobewegung aufgegriffen. gleichzeitig beginnt 
Joachim Mitschke (1985), Professor für volkswirtschaft an der univer-
sität frankfurt, seine lange kampagne für ein bürgergeld in form 
einer negativsteuer5” (vanderborght; van Parijs, 2005, 32). im Jahr 
1986 erscheint ein weiterer sammelband mit dem titel Das garan-
tierte grundeinkommen. entwicklung und Perspektiven einer forde-
rung (opielka; vobruba 1986). Durch die deutsche einheit wird die 
Diskussion in der bundesrepublik zunächst einmal unterbrochen 
(opielka; vobruba 2006, 10). Der den grünen nahestehende wissen-
schaftler Claus offe oder auch fritz scharpf im umfeld der sPD sto-
ßen die Diskussion um ein bedingungsloses grundeinkommen erneut 
an (vgl. vanderborght; van Parijs 2005, 32). insbesondere aber stei-
gende Arbeitslosigkeit sowie die konsolidierungspolitik in den folgen-
den Jahren beflügelten die Debatte (Marx 2010, 14).
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Zumeist nahmen die Diskussionen in den einzelnen ländern ideen, 
Argumente und Anregungen aus anderen ländern kaum wahr. erst 
1986 gründete man das basic income european network (bien). es 
folgten weltweit gründungen weiterer netzwerke, die eng miteinan-
der kooperierten. infolgedessen gründete man 2004 eine weltweite 
organisation, das basic income earth network.

trotz der weltweiten, teils intensiven Diskussionen sehen vanderbor-
ght und van Parijs Alaska als „das einzig wirkliche, derzeit bestehende 
system eines allgemeinen grundeinkommens” (vanderborght; van  
Parijs 2005, 35). Dort beziehen seit 1982 alle bürger, die sich mindes-
tens sechs Monate oder länger legal in Alaska aufhalten, eine Divi-
dende. Diese berechnet sich „aus den in den letzten fünf Jahren 
durchschnittlich erzielten ertrags des ständigen fonds, der mit den 
einnahmen der erdölgewinnung angelegt wurde” (vanderborght; van 
Parijs 2005, 36).

eine idee – viele umsetzungsmöglichkeiten

in der bundesrepublik ist einer der wohl bekanntesten vertreter eines 
Modells eines bedingungslosen grundeinkommens der unternehmer 
götz werner, der für ein bedingungsloses grundeinkommen für jeden 
plädiert. er setzt sich dafür ein, weil er die heutigen Zustände verur-
teilt: „hartz iv ist offener strafvollzug. es ist die beraubung von frei-
heitsrechten” (werner 2006, 37). Zugleich schlussfolgert werner, dass 
jeder ein recht auf leben habe und man zum leben ein einkommen 
brauche. logischerweise müsste auch jeder Mensch ein recht auf ein 
einkommen haben. Da aber nicht jeder mehr eine lohnenswerte Arbeit 
finden könne, sollte jedem Menschen ein bedingungsloses grundein-
kommen gewährt werden: „Da ist ein freies bürgereinkommen gleich-
bedeutend mit dem demokratischen grundrecht auf teilnahme an der 
gesellschaft.”6 über die höhe des bedingungslosen grundeinkommens 
äußert werner sich nicht konkret, sondern sagt, dass es von einem 
niedrigem grundeinkommen, circa 400 bis 600 euro „schritt um schritt 
über einen längeren Zeitraum hin auf die machbare und demokratisch 
beschlossene höhe steigt”7. Als beispiele werden hier 1.000 euro oder 
1.500 euro genannt. Die höhe muss für die materielle existenz und 
die kulturelle entwicklung ausreichen. bei der einführung des grund-
einkommens werden nach den vorstellungen werners die Arbeitsein-
kommen um den betrag des bedingungslosen grundeinkommens re-
duziert. finanziert werden solle dies dadurch, dass wirklich alle durch 
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die konsumsteuer8 in die kasse einzahlen. fast alle anderen sollen 
gleichzeitig gesenkt beziehungsweise abgeschafft werden.

thomas straubhaar, Direktor des hamburgischen instituts für welt-
wirtschaft, sieht in der höhe des grundeinkommens ebenfalls eine 
politisch zu entscheidende größe (straubhaar 2008). er berechnet 
verschiedene Modelle – im gegensatz zu werner jedoch nur mit 600 
euro beziehungsweise mit 400 euro plus einen krankenversicherungs-
gutschein inklusive Pflegeversicherung in höhe von 200 euro. Arbeits-
losengeld, grundsicherung, bAfög, wohngeld, rente, elterngeld und 
kindergeld sollen durch das grundeinkommen vollständig ersetzt wer-
den. Diese enorme entlastung würde nach straubhaar sowohl unter-
nehmern durch niedrigere lohnkosten, den beschäftigten durch hö-
here nettolöhne als auch Arbeitssuchenden durch die schaffung 
neuer Arbeitsplätze zugutekommen. straubhaar erwartet, dass es zu 
beginn zu einem schockartigen lohnrückgang um rund 30 Prozent bei 
vollzeiteinkommen im niedriglohnbereich kommen könnte. Mittel- bis 
langfristig würden sich die löhne nach seiner schätzungen bei rund 
80 Prozent des derzeitigen lohnniveaus stabilisieren. steuerfreibe-
träge und -vergünstigungen würden im gegenzug zur Auszahlung des 
grundeinkommens abgeschafft. Die zukünftige kranken- und Pflege-
versicherung wäre steuerfinanziert. Die finanzierung des bedingungs-
losen grundeinkommens würde über eine einheitliche einkommen-
steuer (flat tax auf alle einkommensarten) erfolgen. Damit würden 
alle einkommensarten, also auch Miet-, Pacht- und Zinseinkommen 
gleichermaßen zur finanzierung beitragen. somit würden alle einen 
finanzierungsbeitrag in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen leis-
tungsfähigkeit durch die einkommensteuer und ihrem verbrauch 
durch konsum- und ressourcensteuern leisten (straubhaar; hohen-
leitner 2007, 11-12). er begründet sein Modell mit der ineffizienz ge-
genwärtiger sozialpolitisch motivierter eingriffe in das Marktgesche-
hen: „ergebnis ist ein undurchschaubares regelungsdickicht, das 
immer mehr Menschen, deren lebenssituation dem sozialstaatlich 
vorgegebenen raster nicht entspricht, durch das soziale netz fallen 
lässt.” straubhaar schlussfolgert: „ein flexibles soziales netz, das in 
allen lebenslagen mindestens das existenzminimum garantiert, ist  
für eine zukunftsfähige wirtschafts- und gesellschaftsordnung ebenso 
unverzichtbar, wie freie bürger, die selbstbestimmt leben, entscheiden 
und arbeiten. Denn verantwortliches handeln gegenüber Mitmenschen 
und umwelt kann nur frei von existenzangst gedeihen” (straubhaar, 
2008, 6). im november 2006 wurde der verein „Pro bürgergeld” ge-
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gründet, der sich in der Öffentlichkeit für die umsetzung dieses kon-
zepts einsetzt (Pro bürgergeld 2012).

Der ehemalige Ministerpräsident thüringens, Dieter Althaus, hat im 
sommer 2006 den vorschlag für ein solidarisches bürgergeld vorge-
legt. Althaus begründete die notwendigkeit wie folgt: „Mindestens 1,5 
Millionen Menschen, die Ansprüche auf staatliche leistungen hätten, 
nehmen diese aus scham und Angst vor stigmatisierung nicht in An-
spruch. 1,3 Millionen Menschen arbeiten und erhalten dafür keine 
existenzsichernden löhne. Anderseits stellt sich mancher empfänger 
staatlicher transferleistungen heute besser als derjenige, der ganz-
tags arbeitet. unsere sozialpolitik erreicht viele bedürftige nicht und 
fördert andere, die das nicht nötig hätten. [Außerdem belasteten] zu-
künftige sozialstaatsverpflichtungen (5,5 billionen euro) und öffentli-
che verschuldung (1,5 billionen euro) nachfolgende generationen mit 
sieben billionen euro. wir leben heute auf kosten unserer kinder und 
enkel. Die Zukunftsfähigkeit unseres landes steht auf dem spiel” 
(Althaus 2007, 4-5). Das ursprüngliche konzept von Althaus sieht 
zwei varianten vor: das große und das kleine bürgergeld. Das große 
bürgergeld als ein bedingungsloses grundeinkommen für alle erwach-
sene ab achtzehn Jahren von 600 euro im Monat. kinder und Jugend-
liche erhalten ein kinderbürgergeld in höhe von 300 euro. eine bür-
gergeldrente ist ab dem 67. lebensjahr vorgesehen. sie beinhaltet 
das bürgergeld von erwachsenen und eine Zusatzrente bis maximal 
600 euro, die sich an der vorherigen erwerbstätigkeit orientiert. er-
gänzt werden bürgergeld, kinderbürgergeld und bürgergeldrente 
durch 200 euro gesundheits- und Pflegeprämie. Die sozialversiche-
rungsbeiträge entfallen. stattdessen bezahlen die Arbeitgeber für ihre 
Arbeitnehmer eine lohnsummensteuer zwischen zehn und zwölf Pro-
zent. Die einkommensteuer wird auf 50 Prozent angehoben und mit 
dem bürgergeld verrechnet. Der einkommensteuer unterliegen alle 
einkünfte (Althaus 2007, 1-2). Alternativ könnte man sich auch für 
das kleine bürgergeld entscheiden. Dabei hat man Anspruch auf 400 
euro inklusive gesundheits- und Pflegeprämie. von dem verdienten 
einkommen würden dann aber nur noch 25 Prozent einkommensteuer 
gezahlt. Diese variante lohne sich ab einem verdienst von mehr als 
1.600 euro monatlich. Dieses Modell wurde innerhalb der CDu inten-
siv diskutiert, ist aber nie zur offiziellen Parteiposition erklärt worden. 
Der damalige CDu-generalsekretär ronald Pofalla kündigte im März 
2007 an, eine kommission unter dem vorsitz von Dieter Althaus ein-
zusetzen. Diese nahm ihre Arbeit auf und legte im november 2010 
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ihren Abschlussbericht mit entsprechenden empfehlungen vor (koch 
2010). nach Althaus solle die Politik den bürgern schlicht vertrauen, 
dass sie mit dem bürgergeld verantwortungsvoll umgehen würden. 
nur so könne auch vertrauen der bürger den Politikern gegenüber er-
worben werden (opielka 2006, 10). Althaus schrieb: wenn Politik ihre 
sonntagsreden von den „fleißigen Menschen im land” ernst nimmt, 
dann ist die furcht vor einem „volk von faulenzern” unbegründet. 
„Man kann die bürgerinnen und bürger dafür gewinnen, mehr freiheit 
zu wagen, wenn man ihnen die sicherheit einer sozialen verlässlich-
keit gibt. […] im besten sinne von subsidiarität und solidarität ist das 
solidarische bürgergeld eine bedingungslose hilfe zur selbsthilfe” 
(Althaus 2007, 5).

Auch die katholische Arbeiterbewegung (kAb) hat mit dem garantier-
ten grundeinkommen ein eigenes Modell vorgelegt. sie sieht in dem 
individuellen gesetzlichen Anspruch auf eine bedingungslose monetäre 
Absicherung durch das jeweilige politische gemeinwesen ein weltwei-
tes soziales Menschenrecht. Das Modell sieht vor, dass alle bürger ab 
geburt sowie zugezogene Mitbürger nach einer wartezeit von fünf 
Jahren ein grundeinkommen von 740 euro für erwachsene und 555 
euro für kinder unter achtzehn Jahren sowie zusätzliches wohngeld 
erhalten. für schwangere, Alleinerziehende, Diabetiker etc. ist ein 
pauschalisierter Mehrbedarf von 180 euro vorgesehen. Das finanzamt 
übernimmt die Auszahlung. Dafür sollen Alg ii, sozialgeld, grund-
sicherung für nicht erwerbsfähige, kindergeld, bAfög und der grund-
freibetrag wegfallen. kranken-, Pflege, renten, Arbeitslosen- und un-
fallversicherung sowie hilfe in besonderen lebenslagen sollen dagegen 
erhalten bleiben. sofern neben dem grundeinkommen keine ein-
künfte bezogen werden, übernimmt der staat die beiträge zur kran-
ken- und Pflegeversicherung. Damit das grundeinkommen nicht als 
lohnsubvention missbraucht wird, ist die einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns für die kAb eine wichtige rahmenbedingung. Zu-
gleich soll durch die rückkehr zu paritätisch finanzierten sozialversi-
cherungsbeiträgen die solidarität in den sozialen sicherungssystemen 
erhalten werden. Außerdem soll durch das kAb-konzept vermieden 
werden, dass das grundeinkommen als stilllegungs- oder stillhalte-
prämie für erwerbsarbeitslose gesehen wird. eine umgestaltung des 
steuersystems soll den größten teil des finanzierungsbedarfs decken. 
Dazu gehören eine wiedereinführung der vermögenssteuer sowie 
eine erhöhung der erbschafts- und schenkungssteuer. Außerdem soll 
ein höchststeuersatz von 53 Prozent für einkommen ab 100.000 euro 
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bei singles festgelegt werden. Der grundfreibetrag soll wegfallen,  
Abschreibungsmöglichkeiten reduziert, Zinsen vollkommen in das ein-
kommensteuerrecht integriert und eine börsenumsatzsteuer einge-
führt werden. weitere finanzierungsmöglichkeiten sieht die kAb in 
der erhöhung bestimmter verbrauchssteuern etwa bei tabak, brannt-
wein, sekt und wein (kAb o.J.).

eine „kommission bürgergeld” unter dem vorsitz von Andreas Pink-
wart, zum damaligen Zeitpunkt stellvertretender Ministerpräsident in 
nordrhein-westfalen, entwickelt Anfang 2005 das Modell eines libera-
len bürgergelds. es sollte allen bürgern in form einer negativen ein-
kommenssteuer garantiert werden. Dieser beschluss floss auch in das 
wahlprogramm der fDP zur bundestagswahl 2009 ein. Dort heißt es: 
„im bürgergeld werden das Arbeitslosengeld ii einschließlich der leis-
tungen für wohnen und heizung, das sozialgeld, die grundsicherung 
im Alter, die sozialhilfe (ohne sozialhilfe in besonderen lebenslagen), 
der kinderzuschlag und das wohngeld zusammengefasst. Die leistun-
gen werden beim bürgergeld grundsätzlich pauschaliert gewährt und 
von einer einzigen behörde, dem finanzamt, verwaltet. […] Der bür-
gergeldanspruch für einen Alleinstehenden ohne kinder soll im bun-
desdurchschnitt 662 euro pro Monat betragen. […] Zusätzliche Pau-
schalen werden bei nichterwerbsfähigkeit, für Ausbildung oder bei 
behinderung gewährt. voraussetzung für das bürgergeld sind bedürf-
tigkeit und bei erwerbsfähigkeit die bereitschaft zur Aufnahme einer 
beschäftigung. bei Ablehnung einer zumutbaren angebotenen Arbeit 
wird das bürgergeld gekürzt” (fDP 2009, 9-10). Anreize zur Aufnahme 
von Arbeit sollen durch die glättung und reduzierung der transferent-
zugsraten bei Zuverdienst zum Alg ii verstärkt werden. Da das libe-
rale bürgergeld an bedürftigkeit gekoppelt ist, unterscheidet es sich 
grundlegend von den vorher skizzierten Modellen. so stellte die fDP 
im entsprechenden Parteitagsbeschluss 2008 bereits fest, dass sich 
ihr konzept „von anderen bürgergeldkonzepten, wie insbesondere dem 
leistungsfeindlichen und unfinanzierbaren bedingungslosen grundein-
kommen” (fDP 2008, 4) unterscheidet.

im koalitionsvertrag der CDu/Csu-fDP-regierung unter führung von 
Angela Merkel aus dem Jahr 2009 heißt es zu den ideen unter dem 
stichwort „bürgergeld” nur: „Die koalition nimmt sich vor, die vielfäl-
tigen und kaum noch überschaubaren steuerfinanzierten sozialleis-
tungen daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem umfang eine Zu-
sammenfassung möglich ist. in diese Prüfung wird auch das konzept 

402



eines bedarfsorientierten bürgergeldes einbezogen” (CDu/Csu/ fDP 
2009, 83).

bündnis90/Die grünen sprechen sich in ihrem wahlprogramm zur 
bundestagswahl 2009 nicht für ein bedingungsloses grundeinkom-
men, sondern eine grundsicherung aus. bereits auf der bundesdele-
giertenkonferenz im november 2007 hatte man sich gegen den „ein-
stieg in den systemwechsel zum bedingungslosen grundeinkommen 
für alle” (bündnis 90/Die grünen 2007, 5) ausgesprochen. Die grü-
nen argumentieren: „Aus der Perspektive unseres eintretens für  
gerechtigkeit legt die grundeinkommens-Debatte einen falschen 
schwerpunkt bei der erneuerung des sozialstaats. ein großteil der 
sozialen Probleme von heute lässt sich allein durch höhere individu-
elle transfers nicht lösen” (bündnis 90/Die grünen 2007, 5). Dagegen 
hatte sich die grüne Jugend auf ihrem bundeskongress 2008 für 
einen systemwechsel hin zu einem bedingungslosen grundeinkom-
men ausgesprochen. Dass bündnis90/Die grünen aber einzelne Ziele 
und elemente in das eigene konzept der bedarfsorientierten grundsi-
cherung aufnimmt, zeigt folgende Passage aus dem wahlprogramm 
2009: „Perspektivisch wollen wir in die grüne grundsicherung ein auf 
lebenszeit abrufbares Zeitkonto integrieren, über das im bedarfsfall 
eigenverantwortlich verfügt werden kann” (bündnis 90/Die grünen 
2009, 88). Deutlicher werden die grünen bei der forderung nach 
einem kindergrundeinkommen: „wir schlagen eine eigenständige und 
bedingungslose kindergrundsicherung für alle kinder vor. sie soll das 
soziokulturelle existenzminimum und freibeträge für erziehung und 
betreuung umfassen, sofern diese leistungen nicht öffentlich kosten-
frei bereitgestellt werden. Die eltern müssen diese kindergrundsiche-
rung versteuern. bei den regelungen zur besteuerung der einkommen 
aus der kindergrundsicherung müssen die familiengrößen ebenso  
berücksichtigt werden, wie fragen des unterhalts. Mit dieser leistung 
werden sämtliche kinder unterstützt, unabhängig davon, ob ihre  
eltern verheiratet sind oder nicht oder alleinerziehend” (bündnis 90/ 
Die grünen 2009, 88).

in ihrem wahlprogramm zur bundestagswahl 2009 sprach sich die 
linkspartei für eine Mindestsicherung aus. Jedoch zeigt folgende Pas-
sage aus dem wahlprogramm, dass sich die linke durchaus für die 
ideen eines bedingungslosen grundeinkommens öffnen kann: „Zu 
einem einstieg in eine andere gesellschaft gehört die neu- und um-
bewertung von Arbeit, damit alle Menschen in den vier bereichen 
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tätig sein können, auf die eine gesellschaft angewiesen ist und deren 
vielfalt unser leben reicher macht. Das sind Arbeiten in beruf und er-
werb, in familie und Partnerschaft, Arbeit an sich selbst sowie teil-
nahme am kulturellen, politischen und sozialen leben. bei radikaler 
verkürzung der erwerbsarbeitszeit müssen diese Arbeiten und diese 
Chancen, das gesellschaftliche leben mitzugestalten, gleich verteilt 
sein, nicht zuletzt zwischen den geschlechtern. Armut und fehlende 
Zukunftsgewissheit sind kein individuelles, sondern ein politisches 
versagen. um die ursachen der sozialen spaltung zu überwinden, um 
gerechtigkeit als fundament der Demokratie zu stärken, müssen alle 
Menschen das recht und die Chance haben, die Zukunft mitzugestal-
ten” (linke 2009, 30-31). innerhalb der linkspartei gibt es eine „bun-
desarbeitsgemeinschaft grundeinkommen”, die sich für die realisie-
rung eines bedingungslosen grundeinkommens in höhe von 1.000 
euro für alle Menschen, die ihren erstwohnsitz in Deutschland haben, 
einsetzt (linke 2012). kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 
16. lebensjahr sollen nach diesen vorstellungen 500 euro erhalten. 
Anders als in anderen Modellen soll die höhe des bedingungslosen 
grundeinkommens in diesem Modell von der höhe des volkseinkom-
mens abgeleitet werden. 50 Prozent des volkseinkommens sollen als 
bedingungsloses grundeinkommen an alle ausgezahlt werden. steigt 
das volkseinkommen, erhöht sich auch das bedingungslose grundein-
kommen um den gleichen Prozentsatz. sinkt das volkseinkommen 
dagegen, soll das bedingungslose grundeinkommen konstant bleiben. 
steuerfinanzierte sozialleistungen wie kindergeld, erziehungsgeld, 
grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter sowie bAfög fallen 
weg. Das wohngeld soll in gewandelter form – angepasst an die orts-
üblichen durchschnittlichen bruttowarmmieten – erhalten bleiben. Die 
sozialversicherungen sollen in leicht modifizierter form – beispiels-
weise durch die Abschaffung der beitragsbemessungsgrenze – beibe-
halten werden. Durch weitere politische Maßnahmen – wie beispiels-
weise die einführung eines gesetzlichen Mindestlohn von zehn euro 
– soll das bedingungslose grundeinkommen nach den vorstellungen 
der bundesarbeitsgemeinschaft der linken flankiert werden (linke 
2012).

Die Darstellung der unterschiedlichen Modelle und standpunkte hat 
gezeigt, dass sich die vorstellungen insbesondere in der höhe, der 
Ausgestaltung und vor allem darin unterscheiden, ob das grundein-
kommen die bisherigen sozialen sicherungssysteme weitgehend er-
setzt oder nur ergänzen soll. Auch die Zielperspektive ist verschie-
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dene. so geht es für die einen um eine Antwort auf die frage, wie 
sich soziale Absicherung neu organisieren lässt, so dass die leis-
tungskraft der wirtschaft nicht mehr unnötig gehemmt wird, während 
die anderen eine lösung suchen, wie die gesellschaft so gestaltet 
werden kann, dass nicht mehr die Abhängigkeit von der erwerbsar-
beit das menschliche leben und verhalten bestimmt (Zeeb 2007, 6).

bewertung

verfechter eines bedingungslosen grundeinkommens führen vor allem 
ins feld, dass durch eine solche systemumstellung die Armut be-
kämpft werden würde: „ein grundeinkommen für alle würde sich 
gegen die spaltung der gesellschaft, gegen die „exklusion” der 
scheinbar überflüssigen stellen” (opielka 2006, 11). Dem liegt das 
gerechtigkeitskonzept von rawls zugrunde (rawls 1973). Dies würde 
aber nur unter der voraussetzung gelten, dass das grundeinkommen 
möglichst hoch ist. Diesem grundlegenden Argument halten gegner 
eines bedingungslosen einkommens entgegen, dass ein solches die 
spaltung in erwerbsarbeitende und Arbeitslose zementiere, da alle 
Arbeitslosen durch ein bedingungsloses grundeinkommen – wenn 
auch nur minimal – abgesichert wären. es gäbe keine Anreize diese 
durch Arbeitsgelegenheiten oder Qualifizierungsangebote wieder an 
den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. norbert blüm geht einen 
schritt weiter und bezeichnet es unter dem Dringlichkeitsaspekt, 
Armut zu bekämpfen, als einen kurzschluss, Arbeit und einkommen 
zu trennen: „Armutsbekämpfung ist damit keine überbrückung bis zu 
ihrer überwindung, sondern eine dauerhafte Alimentierung, die den 
einkommensverlust durch Arbeitslosigkeit kompensiert, nicht aber 
diese selbst bekämpft” (blüm 2011, 295).

Die befürworter eines grundeinkommens setzen zugleich auf eine  
Aktivierung im bereich ehrenamtlicher und freiwilliger Arbeit. so ist 
beispielsweise welter davon überzeugt, dass die finanzielle Absiche-
rung durch ein grundeinkommen die Ausübung solcher Arbeiten deut-
lich fördern und so zur wohlfahrt der gesellschaft beitragen würde 
(welter 2003). Allerdings muss konstatiert werden, dass heute über-
wiegend diejenigen ehrenamtlich engagiert sind, die sowieso bereits 
stark gefordert sind – sei es beruflich oder familiär.

für Modelle, die durch das bedingungslose grundeinkommen einen 
ersatz für bisherige soziale sicherungssysteme anstreben, wird ins 
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feld geführt, dass der bürokratische Aufwand erheblich reduziert wer-
den könnte. Daneben könnte die innere schlüssigkeit des systems 
verbessert werden, indem anders als heute keine steuer- und sozial-
politischen Maßnahmen unübersichtlich nebeneinander stehen und 
wenig aufeinander abgestimmt seien (Mitschke 2003, 463-479). Dies 
würde einen erheblichen teil der kosten kompensieren. ein grundein-
kommen würde – sofern zum ersatz beitragsfinanzierter sicherungs-
systeme – zur entlastung des Produktionsfaktors Arbeit von den kos-
ten der sozialen sicherung führen (straubhaar 2006, 210-211).

Auch auf das verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat 
nach Ansicht der befürworter ein bedingungsloses grundeinkommen 
eine positive Auswirkung: Die verhandlungsmacht der abhängig be-
schäftigten würde gestärkt werden. Da sie nicht mehr zur Deckung 
des lebensnotwendigen arbeiten gehen müssten, bekämen sie die 
freiheit, „nein” zu sagen (straubhaar; hohenleitner 2007, 11-12). 

straubhaar ist auch davon überzeugt, dass das grundeinkommen den 
wunsch nach teilzeitarbeit fördern würde. Auch mit einem niedrige-
ren Arbeitseinkommen könnte ein gesamteinkommen über dem so-
ziokulturellen existenzminimum erzielt werden (straubhaar 2008, 8). 
Zugleich sieht er darin einen beitrag zu mehr lohngerechtigkeit und 
Chancengleichheit zwischen Männern und frauen: „Die einführung 
eines grundeinkommens ermöglicht und begünstigt eine entwicklung 
hin zu einer geschlechtergerechten verteilung von erwerbs- und fa-
milienarbeit. Je weiter diese entwicklung voranschreitet, desto eher 
müssen unternehmen damit rechnen, dass auch männliche Mitarbei-
ter aufgrund familiärer verpflichtungen kurzfristig ausfallen oder ihre 
Arbeitszeit längerfristig reduzieren. Damit würde ein wesentlicher 
grund für eine ungleiche bezahlung von frauen und Männern allmäh-
lich aufgehoben. Die Angleichung der gehälter bietet frauen zudem 
einen stärkeren Anreiz, berufstätig zu sein und begünstigt so wiede-
rum eine neue innerfamiliäre Aufgabenteilung. Je mehr die vereinbar-
keit von familie und beruf auch zu einer den Männern eigenen forde-
rung wird, desto eher werden die benachteiligungen von frauen auf 
dem Arbeitsmarkt schrittweise zurückgenommen. infolge einer damit 
einhergehenden gesellschaftlichen neubewertung von erwerbs- und 
familienarbeit würden sich sowohl die beruflichen Chancen von teil-
zeitarbeitenden verbessern als auch die karrierechancen von Männern 
und frauen weiter angleichen” (straubhaar 2008, 8). Diese optimisti-
sche einschätzung relativiert er jedoch an gleicher stelle wenig spä-
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ter: „ein grundeinkommen kann zwar keine garantie bieten, dass es 
tatsächlich zu einer geschlechtergerechten verteilung von erwerbs- 
und familienarbeit kommen wird. es spricht jedoch vieles dafür, dass 
eine entwicklung in diese richtung stattfinden wird” (straubhaar 
2008). es bleibt insgesamt festzuhalten, dass die einschätzungen, wie 
sich durch die einführung eines bedingungslosen grundeinkommens 
die einstellung der Menschen zur erwerbsarbeit verändert wird, rein 
spekulativ sind und bleiben werden. Da wir an keiner stelle auf dieser 
erde die verwirklichung eines existenzsichernden bedingungslosen 
grundeinkommens sehen, können keine verlässlichen Aussagen in 
dieser richtung getroffen werden.

Zu unterschiedlichen ergebnissen kommen die untersuchungen über 
die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. so kommen straubhaar und 
hohenleitner zu dem ergebnis, dass 1,17 Millionen zusätzliche Ar-
beitsplätze entstünden (straubhaar/hohenleitner 2007). Diese An-
nahme gründet selbstverständlich überwiegend auf der Deregulierung 
des Arbeitsmarkts. roth hält dagegen, dass eine solche positive be-
schäftigungsentwicklung „nur dann kausal mit dem „bedingungslosen 
grundeinkommen” verknüpft [wäre], wenn gewerkschaften, ver-
bände und Politik tatsächlich vor lauter begeisterung über ein grund-
einkommen in höhe von 600 euro pro Monat einer solchen Deregulie-
rung zustimmen” (roth, steffen J. 2008, 14). und weiter schreibt 
roth: „so gibt es annahmegemäß weder Mindest- noch tariflöhne und 
keinen kündigungsschutz. gewerkschaften, verbände und Politik 
müssten einer kompletten Deregulierung des Arbeitsmarktes nicht 
nur im vorhinein zustimmen, sondern diesen beschluss auch während 
der erwarteten Phase eines „schockartigen lohnrückgangs” gerade im 
niedrig-produktiven beriech aufrechterhalten” (roth 2008). Die un-
wahrscheinlichkeit schwingt in diesen worten mit. fuest u.a. kommen 
in ihren studien dagegen zu einer reduzierung des Arbeitsangebots 
um bis zu 2,15 Millionen der bisherigen vollzeitstellen (fuest u.a. 
2007, 36-40). Zugleich erwarten kritiker der idee auch, dass ein zu 
hohes bedingungsloses grundeinkommen die Arbeitsanreize schwä-
che. Dagegen kommt eine studie des linzer Ökonoms schneider, die 
dieser im Auftrag von götz werner erstellt hatte, zu dem ergebnis, 
dass sogar mehr gearbeitet werden würde. Jedoch irritieren die Zah-
len, die diesem fazit zugrunde liegen: „selbstständige äußerten, dass 
sie mit einem staatlich gezahlten grundeinkommen 4,6 stunden in 
der woche weniger arbeiten würden, und abhängig beschäftigte wür-
den ihre wochenarbeitszeit um 4,2 stunden verringern. vor allem 
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hilfsarbeiter würden zu 33 Prozent ihre Arbeit reduzieren oder voll-
ständig einstellen”. im Durchschnitt aller berufsgruppen seien es 18 
Prozent, unter handwerkern, wissenschaftlern und künstlern 14 Pro-
zent, die weniger oder gar nicht mehr arbeiten würden” (Plickert 2010) 
zitiert die fAZ die Zahlen aus der studie.

Zugleich wird von gegner des bedingungslosen grundeinkommens 
befürchtet, dass eine einführung die schatten- und schwarzarbeit be-
fördern könnte. Denn ein hohes grundeinkommen würde hohe steu-
ersätze nach sich ziehen und damit steuerpflichtige erwerbsarbeit we-
niger attraktiv machen.

werner, aber auch straubhaar sehen in der höhe des bedingungslo-
sen grundeinkommens eine größe, die politisch beziehungsweise  
demokratisch festgelegt werden soll. es ist jedoch wenig sinnvoll, die 
bundestagswahl zu einem bieterwettstreit verkommen zu lassen,  
wer ein höheres bedingungsloses grundeinkommen auslobt. ähnlich 
wie bei der Debatte um den Mindestlohn scheint auch hier nicht der 
Deutsche bundestag die geeignete instanz zu sein, die höhe des  
bedingungslosen grundeinkommens festzulegen. norbert blüm be-
zeichnet in dieser hinsicht den staat jedoch als „unzuverlässigen 
lohngeber”: „Die steuereinnahmen lassen sich nicht auf einge-
grenzte Ausgaben fixieren. Denn die steuereinnahmen fließen in 
einen topf, um die verteilung des inhalts wird Jahr für Jahr gestrit-
ten. bürgergeld, straßenbau, bildung, innere sicherheit, alle balgen 
sich um’s staatsgeld. Den letzten beißen nun die hunde [...] Das 
könnte das bürgergeld werden” (blüm 2011, 295). Aus christlich- 
sozialer sicht ergänzt karl-Josef laumann: „Christlich-soziale waren 
seit jeher gegen fürsorgesysteme, bei denen die Ansprüche vom 
guten willen der jeweils regierenden abhängen. solche systeme tra-
gen stets etwas gönnerhaftes in sich; ihre leistungen sind immer 
gefährdet; und es verträgt sich nicht mit unserem Menschenbild, 
wenn ein Arbeitsloser, kranker oder Alter seinem staat als bittsteller 
gegenübertreten muss. Auch das hat etwas mit würde zu tun. wir 
wollen, dass die Menschen als beitragszahler Ansprüche erwerben, 
die sie mit gutem recht und damit auch selbstbewusst einfordern 
können” (laumann 2009, 18).

Matthias Zimmer schreibt in seinem einleitenden beitrag zu diesem 
band zu recht: „Zu wenig scheint bekannt, dass sich aus dem christ-
lichen Menschenbild heraus, aus den grundprinzipien von Personali-
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tät, subsidiarität und solidarität (sowie dem Prinzip der nachhaltig-
keit) schlüssige Antworten auf herausforderungen unserer Zeit 
ableiten lassen”. Aus diesem grund sollen im folgenden diese Prin- 
zipien an die idee des grundeinkommens als Prüfstein angelegt  
werden.

Aus dem Prinzip der Personalität erwächst die moralische verpflich-
tung, selbst für den eigenen unterhalt zu sorgen, sofern man dazu in 
der lage ist. „Die bedingungslose Zahlung eines existenz sichernden 
grundeinkommens setzt sich über unsere gängigen gerechtigkeits-
vorstellungen hinweg. es entspricht nicht unseren tradierten und ge-
lebten vorstellungen von gerechtigkeit, dass jemand von einem be-
dingungslosen grundeinkommen lebt, das durch die Arbeit anderer 
finanziert wird, obwohl er selbst in der lage wäre zu arbeiten. Zudem 
widerspricht es unserem christlichen verständnis vom Menschen” 
(Marx 2010, 29), stellt reinhard kardinal Marx zum bedingungslosen 
grundeinkommen fest. Johannes Paul ii. schreibt in laborem exer-
cens, dass der Mensch durch seine Arbeit „gewissermaßen ,mehr 
Mensch’ wird”9. und der CDA-bundesvorsitzende karl-Josef laumann 
hält fest: „Arbeit hat eine würde. weil Arbeit eine über einkommens-
sicherung hinausgehende bedeutung hat – sie ermöglicht selbstver-
wirklichung und bestätigung, sie bildet die grundlage für sozialkon-
takte und strukturiert den tagesablauf –, muss christlich-soziale 
Politik vor allem darauf gerichtet sein, beschäftigung zu sichern, zu 
erhalten, auszubauen” (laumann 2009, 15). horst seehofer ergänzt 
passend: „Arbeit bedeutet für den einzelnen aber auch die entfaltung 
der individuellen fähigkeiten. vor allem die Arbeit ermöglicht ihm die 
teilhabe an den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen errungen-
schaften unserer gesellschaft” (seehofer 2009, 27). und auch kunert 
schreibt in diesem band: „Arbeit ist aber neben dem einkommen auch 
förderlich für weitere soziale Prozesse. Durch Arbeit entwickeln sich 
sozialkontakte, individuelle handlungsmöglichkeiten und sie prägt das 
selbstverständnis von Menschen” (klein 2005, 283; Mau; verwiebe 
2005, 134). „Die Arbeit bietet”, heißt es bei norbert blüm, „dem Men-
schen die elementare Möglichkeit zur selbsterfahrung. in der über-
windung von widerständen wird der Mensch sich selbst gegenständ-
lich. Arbeit wird so zu einer besonderen form der praktischen 
reflexion, in der der weg zu sich selbst über die entäußerung durch 
Arbeit führt. Arbeit bewahrt uns vor erniedrigung durch elend und 
schützt uns vor der hybris eines anstrengungslosen lebens” (blüm 
2011, 144).
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Der Mensch hat den biblischen Auftrag sich die erde untertan zu ma-
chen, er soll sie beherrschen, „da er als ,Abbild’ gottes eine Person 
ist, das heißt ein subjektives wesen, das imstande ist, auf geordnete 
und rationale weise zu handeln, fähig, über sich zu entscheiden und 
auf selbstverwirklichung ausgerichtet” (Johannes Paul ii. 1981). so 
kommt kamp zum schluss: „Christlich-soziale wollen Arbeit in ihrem 
biblischen sinne respektiert sehen. wer Arbeit als konkretisierung des 
biblischen grundsatzes, sich die erde untertan zu machen, betrach-
tet; wer von der ,gemeinsamen nutznießung’ der güter spricht, wenn 
er über Arbeit redet, muss vor allem dafür eintreten, dass Menschen 
dauerhaft an Arbeit teilhaben können, dass sie sichere Arbeit haben 
und dass sie fair, gerecht bezahlt werden” (kamp 2011, 16).

Arbeit ist somit als „überaus wichtiger schlüssel zur persönlichen Zu-
friedenheit” (brauksiepe 2009, 83) zu sehen. Die teilhabe am Arbeits-
leben ist eine grundvoraussetzung für eine umfassende gesellschaftli-
che teilhabe.

Das bedingungslose grundeinkommen wird im gegensatz dazu je-
doch manchmal auch als „stillegungsprämie” stigmatisiert. „es be-
steht die gefahr, dass Menschen, die keine erwerbstätigkeit finden, 
mit einem grundeinkommen möglicherweise nur noch finanziell un-
terstützt werden und die bemühungen nachlassen, wege in die Ar-
beit zu eröffnen, nach dem Motto: Die gesellschaft hat für die finan-
zielle sicherheit gesorgt, damit hat sie ihre Pflicht getan und braucht 
auch nicht weiter aktiv werden” (Marx 2010, 24-25). wenn das be-
dingungslose grundeinkommen als ersatz und nicht als ergänzung  
zu den sozialen sicherungssystemen eingeführt wird, fallen Qualifi-
zierung und betreuung im hinblick auf die besonderen sozialen Prob-
lemlagen, die bei vielen langzeitarbeitslosen Menschen zu beobach-
ten sind, ersatzlos weg. Allein staatliche monetäre Zuwendungen 
führen nicht zum Zustand sozialer gerechtigkeit. so stellt auch karl 
schiewerling fest: „bloße Alimentation stellt menschenwürdige le-
bensbedingungen und gerechte verwirklichungschancen noch nicht 
sicher. sie kann sogar das gegenteil bewirken, wenn sie zu Passivität 
führt” (schiewerling 2009, 47).

für junge Menschen könnte ein grundeinkommen die Anstrengung 
zur eigenen Qualifikation überflüssig erscheinen lassen. Pelzmann hat 
– allerdings schon ende der 1980er-Jahre – in wirtschaftspsychologi-
schen untersuchungen nachgewiesen, dass bei der bedingungslosen 
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Zahlung eines grundeinkommens gerade kein Anreiz besteht, Arbeit 
aufzunehmen (Pelzmann 1988, 266).

Aber auch am ende der lebenszeit würde ein bedingungsloses grund-
einkommen entsprechend Probleme mit sich bringen. so konstatiert 
kumpmann: „Denn da die meisten Menschen im Alter nicht mit einem 
grundeinkommen zufrieden sein würden, wäre die ergänzung des 
grundeinkommens im Alter durch private vorsorge notwendig. Dies 
würde die weitgehende umstellung der Alterssicherung vom umlage-
verfahren auf ein privat zu organisierendes kapitaldeckungsverfahren 
bedeuten” (kumpmann 2006, 596). Die nachteile eines solchen ver-
fahrens in form von erhöhter Anfälligkeit der Alterssicherung gegen-
über kapitalmarktkrisen muss in Zeiten der weltweiten finanzkrise 
wohl nicht weiter ausgeführt werden.

Mit diesem Argument lehnt auch die amtierende bundesregierung die 
einführung eines bedingungslosen grundeinkommens ab. Der totale 
umbau des steuer- und sozialversicherungssystems sei nach worten 
des Parlamentarischen staatssekretärs bei der Ministerin für Arbeit 
und soziales, ralf brauksiepe (CDu), bei der Anhörung im Petitions-
ausschuss zur entsprechenden online-Petition nicht zu verantworten. 
Die CDA Deutschlands hält in ihrem Mai-Aufruf 2012 entsprechend 
fest: „weil Arbeit für die meisten Menschen die entscheidende le-
bensgrundlage ist, müssen die sozialen sicherungssysteme so orga-
nisiert sein, dass die Menschen auch dann noch ein angemessenes 
einkommen haben, wenn sie nicht mehr arbeiten können, weil sie alt 
oder invalide sind.”10

ludwig erhard begründete in einem seiner leitsätze die soziale 
Marktwirtschaft wie folgt: „ich will mich aus eigener kraft bewähren. 
ich will das risiko des lebens selbst tragen, will für mein schicksal 
selbst verantwortlich sein. sorge du staat dafür, dass ich dazu in der 
lage bin” (schiewerling 2009, 48). Zum subsidiaritätsprinzip schreibt 
Papst benedikt xvi. in Deus caritas est als element einer gerechten 
gesellschaftsordnung: „richtig ist es, dass das grundprinzip des 
staates die verfolgung der gerechtigkeit sein muss und dass es das 
Ziel einer gerechten gesellschaftsordnung bildet, unter berücksichti-
gung des subsidiaritätsprinzip jedem seinen Anteil an den gütern der 
gemeinschaft zu gewährleisten” (benedikt xvi. 2006).
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Matthias Zimmer illustrierte in einer Debatte im Mai 2012 vor dem 
Deutschen bundestag die konsequenzen des subsidiaritätsprinzips 
für politisches handeln anschaulich: „Der fachkräftemangel führt 
dazu, dass firmen ein gesundes eigeninteresse bekommen, fach-
kräfte heranzuziehen und auszubilden. Dort, wo sie das tun, sollte 
sich der staat zurückziehen und nicht noch durch besondere förde-
rungen die Arbeitgeber subventionieren. für mich ist das nicht nur 
ein erfordernis der subsidiarität. wenn andere wie etwa die Arbeitge-
ber Dinge genauso gut oder besser erledigen können, braucht man 
dafür keine steuergelder einsetzen”.11 in diesem Zusammenhang 
kann auch konstatiert werden, dass keines der Modelle des bedin-
gungslosen grundeinkommens begründet einen weg aufgezeigt, der 
eine einwanderung in das system mit bedingungslosem grundein-
kommen unterbindet und dennoch notwendige fachkräfte anzieht 
(Deges 2007, 36).

und etwas polemisch, aber trefflich fordert der CDA-bundesvorsit-
zende karl-Josef laumann in einem beitrag in der Zeitschrift soziale 
ordnung: „Die linken wollen mit immer neuem geld aus schulden 
oder höheren steuern das leben der Menschen durchorganisieren. 
Aber staatsknete ist kein guter kitt für die gesellschaft. Das sind  
bindungen zwischen Menschen, die füreinander verantwortung über-
nehmen. Deshalb brauchen wir eine renaissance eines ur-Prinzips  
der katholischen soziallehre: subsidiarität” (laumann 2012, 3).

gegner eines bedingungslosen einkommens befürchten auch, dass es 
zu einer flächendeckenden etablierung von niedriglöhnen kommen 
würde. Die Arbeitgeber würden mit dem verweis auf das bedingungs-
lose grundeinkommen die löhne so gestalten, dass die kombination 
aus bedingungslosen grundeinkommen und löhnen dem früheren 
einkommensniveau aus erwerbsarbeit entspräche. Durch öffentliche 
gelder würde eine einzigartige kombilohnlandschaft entstehen. Die 
Pauschalisierung erscheint aufgrund der unterschiedlichen lebensbe-
dingungen in der bundesrepublik problematisch. ein einheitlicher be-
trag des bedingungslosen grundeinkommens, das in einer region den 
grundbedarf übersteigt und in einer anderen region nicht ausreicht, 
könnte eine wanderungsbewegung auslösen. Zugleich würde ein er-
höhter grundbedarf für bestimmte gruppen, zum beispiel behinderte, 
zugleich wieder eine bedürftigkeitsprüfung nach sich ziehen, die ja 
gerade vermieden werden soll.
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bereits im Jahr 1955 verurteilten die Deutschen bischöfe die idee 
eines allumfassenden versorgungsstaats. in der rothenfelser Denk-
schrift heißt es dazu: „Auch gefährdet ein solches system den staat, 
da es die Menschen dazu verleitet, dem staat lediglich mit forderun-
gen gegenüber zu treten, wodurch die im solidaritätsprinzip veran-
kerte wechselseitige bindung und rückblendung zwischen einzel-
mensch und staat gestört wird” (Achinger 1955, 30). Der nestor der 
katholischen soziallehre von nell-breuning sagte zum solidaritäts-
prinzip: „Zum Mindestmaß an solidarität gehört, dass ich anderen 
nicht zur last falle, solange ich mir selbst helfen kann. solange ich 
mich durch eigene Arbeit erhalten kann, habe ich keinen Anspruch 
darauf, mich durch beiträge anderer erhalten zu lassen, bloß weil ich 
mich für die Arbeit, die ich finden kann, zu fein dünke. Zumutbar ist 
jede Arbeit, nach der bedarf besteht, für die ich unentbehrliche Quali-
fikation besitze und die ich ohne überforderung meiner kraft leisten 
kann. […] nach christlicher überzeugung ist jede Arbeit ehrenvoll und 
jedem, der sie leisten kann, grundsätzlich zumutbar” (nell-breuning 
1983, 56). solidaritätskonzepte haben ihre tragfähigkeit in der er-
werbsarbeit und der beteiligung an der erwerbsarbeit. Daran würde 
die idee des grundeinkommens gehörig rütteln (Marx 2010, 14). 
„Das bestehende Prinzip, dass der sozialstaat nur in notlagen helfen 
soll, würde aufgegeben werden, die soziale Absicherung wäre nicht 
mehr an eine erwerbsarbeit oder die bereitschaft zur Aufnahme einer 
Arbeit geknüpft, sondern sie würde ohne gegenleistung gewährt” 
(vogel 2010, 11). stellt bernhard vogel, der ehrenvorsitzende der 
kAs, fest.

bei den Montagsdemonstrationen, die sich ab August 2004 gegen 
hartz iv wendeten, wurde kritisiert, dass Menschen nach zwölf Mona-
ten Arbeitslosigkeit in hartz iv fallen und so behandelt würden, als  
ob sie nie gearbeitet hätten. Das wurde als unsolidarisch kritisiert. 
würde das bedingungslose grundeinkommen eingeführt werden, 
würde es überhaupt keine übergangszeit geben und die Menschen 
würden sofort auf die höhe des bedingungslosen grundeinkommens 
fallen – je nach Modell weniger als der aktuelle hartz-iv-satz.

im hinblick auf die nachhaltigkeit ist wohl eines der gewichtigsten 
gegenargumente die feststellung, dass ein bedingungsloses grund-
einkommen nicht finanzierbar sei. gerade in Zeiten, in denen viel 
über die verschuldung von öffentlichen haushalten und wegen aus 
dieser verschuldung diskutiert wird, kann nur ein konzept mit solider 
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gegenfinanzierung überzeugen. so kommen verschiedene studien bei 
berechnungen zum solidarischen bürgergeld, dem vorschlag von Die-
ter Althaus, auf eine finanzierungslücke von rund 227 Milliarden euro 
(opielka; strengmann-kuhn 2007, 13-141; fuest u.a. 2007, 36-40; 
svr 2007).

Den vorschlag von götz werner, das bedingungslose grundeinkom-
men über die konsumsteuer zu finanzieren, kontert hans haas fol-
gendermaßen: „Derjenige, der einen teil seines einkommens nicht 
konsumiert, vermeidet dafür einen geldbeitrag zum gemeinwesen, 
außer er verschenkt es. seine Zinseinkünfte oder Mieteinnahmen 
könnte er ohne Abschlag wiederanlegen. nie da gewesene kapital-
konzentrationen wären die folge. wegen der gefahren für die heute 
schon wackelige Machtbalance müssten konsequenterweise auch die 
Prinzipien des Privateigentums oder der kapitalverzinsung infrage  
gestellt werden – beides unvorstellbar in einer globalen wirtschaft” 
(haas 2007) Deges sieht darin andere gefahren: „eine deutlich hö-
here Mehrwertsteuer würde verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt nach 
sich ziehen: handwerker und andere Dienstleister verlören Aufträge 
und würden in die Pleite getrieben” (Deges 2007, 35).

Zu der finanzierungsmöglichkeit, dass eine vielzahl von Ausnahmen 
und Privilegien gestrichen würden – wie es beispielsweise straubhaar 
fordert – verweist Deges zu recht auf Diskussionen im bundestags-
wahlkampf 2005: „nichts anderes wollte Paul kirchhof, als er im letz-
ten bundestagwahlkampf die finanzpolitische kompetenzen der union 
abdeckte. Das ergebnis ist bekannt. ohne inhaltliche Argumente 
schafften es die anderen Parteien, das Modell des „Professors aus 
heidelberg” als unsozial zu brandmarken, was die union viele stim-
men kostete” (Deges 2007).

es ist aus sicht der katholischen soziallehre Aufgabe des staates für 
gerechtigkeit zu sorgen, insbesondere für beteiligungsgerechtigkeit. 
in diesem Zusammenhang findet sich ein weiteres gegenargument 
im „forum für Arbeit”: „so frei von diesen Mechanismen, dass sie  
alleine von einem bge leben und dennoch ihren Alltag sinnvoll struk-
turieren könnten, sind im Zweifelsfall diejenigen, die über viel kultu-
relles kapital verfügen und sich in irgendeiner form sowieso kreativ  
(sei es künstlerisch, wissenschaftlich, handwerklich oder sozial betä-
tigen). Dies ist in der regel aber eher Menschen vergönnt, die über 
Abitur oder hochschulabschluss verfügen. insofern hat das konzept 
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des bge auch einen starken Mittelschicht-bias. für Menschen aus 
eher bildungsfernen schichten ist es ungeeignet.”12 Zugleich ist die 
teilhabegerechtigkeit „in vielen bereichen faktisch an die erwerbsar-
beit geknüpft […], sodass es ein gebot der gerechtigkeit ist, teilnah-
mechancen zu verbessern und Menschen erwerbsarbeit zu ermögli-
chen” (Marx 2010, 24). „Der versorgende schuldenstaat ist nicht das 
leitbild der Christlich-sozialen” (laumann 2010, 3) bringt es karl- 
Josef laumann trefflich auf den Punkt.

fazit

es mag richtig sein, dass das bis heute in der bundesrepublik gel-
tende leitbild der sozialversicherung „der lebenslang vollzeiterwerbs-
tätige familienvater” nicht mehr passt, da als ursachen für soziale 
Probleme „immer mehr langzeiterwerbslosigkeit, unstete erwerbs-
biografien, die Zunahme der nicht-sozialversicherungspflichtigen be-
schäftigungsverhältnisse, mangelnde bildung, die schwindende be-
deutung traditioneller familienstrukturen und eine wachsende Zahl 
von Alleinerziehenden” (kumpmann 2006, 597) zu sehen sind. Den-
noch kann keines der Modelle eines bedingungslosen grundeinkom-
mens die Zweifel daran ausräumen, alle bestehenden regelungen, die 
über 130 Jahre gewachsen sind, durch ein einziges instrument zu er-
setzen, das dann die bisherigen unterschiedlichen Aufgaben und Ziele 
erfüllt und zugleich von den grundüberzeugungen der sozialen Markt-
wirtschaft getragen wird. Die idee der Pauschalisierung scheint prob-
lematisch zu sein. es mutet ungerecht an, wenn die knappen ressour-
cen des staates unabhängig von der bedürftigkeit verteilt werden. 
Zugleich würde der staat auch dramatisch an gestaltungsspielraum 
verlieren. Der sozialstaat würde auf seine monetäre Dimension redu-
ziert werden: „Alles heilt das geld!” (blüm 2011, 294). Zudem fehlt es 
an relevanten internationalen beispielen. Diesem „riesigen feldversuch 
mit nur schwer vorhersehbarem Ausgang” (Marx 2010, 28) ist aus 
christlich-sozialer sicht eine klare Absage zu erteilen.

 

1| Vgl. Interview mit Horst Köhler in der Zeitschrift STERN 1/2006 vom 
29.12.2005.

2| Vgl. Interview mit Susanne Wiest in Blickpunkt Bundestag, www.bundes-
tag.de/blickpunkt/101_Themen/0902/0902020.htm (Zugriff am 
23.6.2012).
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3| Bundesverfassungsgericht (2010): Pressemitteilung zu Regelleistungen 
nach SGB II (Hartz IV-Gesetz) nicht verfassungsgemäß. Download unter: 
www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-005.html 
(Zugriff am 23.6.2012).

4| Den Sozialstaat neu gestalten. Interview mit Götz W. Werner (2010, 5). 
5| Unter Negativsteuer oder auch Negativer Einkommensteuer wird eine 

staatliche Transferleistung verstanden, die das Existenzminimum deckt 
und die jeder Bürger ohne beziehungsweise mit geringem Einkommen 
erhält. Sobald der Bürger ein eigenes Einkommen erzielt, nimmt die Höhe 
dieser Transferleistung ab.

6| www.unternimm-die-zukunft.de (Zugriff am 15.7.2012).
7| www.unternimm-die-zukunft.de (Zugriff am 15.7.2012).
8| Unter Konsumsteuern werden Steuern verstanden, die auf den Konsum 

von Produkten und Dienstleistungen erhoben werden. Die wichtigste 
Konsumsteuer in der Bundesrepublik Deutschland ist die Mehrwertsteuer.

9| Johannes Paul II: Laborem exercens, Über die menschliche Arbeit zum  
90. Jahrestag der Enzyklika Rerum novarum, 1981 Nr. 12.

10| CDA-Maiaufruf 2012 „ Weil Arbeit WERTvoll ist ...”
11| Deutscher Bundestag, 17. WP, 181. Sitzung am 24. Mai 2012, Parl. 

Protokoll 21496.
12| www.forum-fuer-arbeit.de/2007/07/pro-und-kontra-grundeikommen.html 

(zuletzt: 27.5.2012). 
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globalisierung der Arbeit –  
Arbeit in der globalisierten welt 1

Axel Bohmeyer

einleitung

wer sich mit dem begriff der globalisierung beschäftigt, der setzt 
sich mit einem der prominentesten schlagworte der 1990er-Jahre 
auseinander. seitdem wird der begriff nicht nur in den Massenmedien 
häufig verwendet, auch in wissenschaftlichen Publikationen hat er 
einzug gehalten. Mit seiner hilfe sollen unterschiedliche ökonomische 
sachverhalte beziehungsweise gesellschaftliche Prozesse beschrie-
ben, theoretisch durchdrungen und auf einen begriff gebracht wer-
den (Maier 2005; friedrich 1997). bisweilen wird im Zusammenhang 
der beschreibung ökonomischer und gesellschaftlicher transformati-
onsprozesse das „Zeitalter der globalisierung” ausgerufen, zugleich 
wird der begriff aber auch aus geschichtswissenschaftlicher Perspek-
tive untersucht (osterhammel; Petersson 2003; schulz 2004). im 
politischen Diskurs hat der begriff einen solchen bedeutungszuwachs 
erfahren, dass durch beschluss des Deutschen bundestages vom 15. 
Dezember 1999 eine enquete-kommission „globalisierung der welt-
wirtschaft – herausforderungen und Antworten” eingesetzt wurde. 
Diese sollte sich mit den herausforderungen dieses vielschichtigen 
Phänomens auseinandersetzten und ergründen, wie sich die globali-
sierung in wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen berei-
chen auswirkt.2 „Die vergrößerung der Märkte durch internationale 
Marktöffnung, der Abbau von handels- und investitionsschranken, 
die weltweiten kapitalströme, weltweiter wettbewerb und unterneh-
mensfusionen sowie die gewachsene Mobilität von Menschen sind 
wesentliche elemente der globalisierung und nunmehr nach der in-
dustriellen revolution von Produktionsprozessen hauptmotor der 
neuzeitlichen wirtschafts- und sozialgeschichte.”3 Mit steigender dis-
kursiver verwendung ist der begriff globalisierung dann auch in den 
fokus der wirtschafts- beziehungsweise sozialethischen reflexion ge-
raten (hengsbach 1997; hengsbach 2000; homann 2005; hübner 
2004; höffe 2004; reder 2009; Dabrowski 2009; bedford-strohm 
2009).



Die folgenden überlegungen beziehen die begriffe globalisierung  
und Arbeit aufeinander und verhandeln diese unter der überschrift 
„globalisierung der Arbeit – Arbeit in der globalisierten welt” (not-
helle-wildfeuer 2011). in einem ersten schritt wird der begriff der 
globalisierung näher erläutert und die diskursive beziehungsweise 
uneinheitliche verwendungsweise des begriffs herausgearbeitet. im 
Anschluss an diese erste Annäherung an das diskursive Phänomen 
globalisierung wird in einem weiteren schritt eine Zuspitzung vorge-
nommen: globalisierung wird ausschließlich mit blick auf die unter-
schiedlichen ökonomischen Dimensionen näher beleuchtet. Dabei ge-
raten ausländische Direktinvestitionen, transnationale unternehmen 
und internationale handelsverflechtungen in den fokus. Der nächste 
Punkt dieses beitrags geht intensiv auf die theorie der (internationa-
len) Arbeitsteilung ein, die in einem engen Zusammenhang mit der 
these von der globalisierung der Arbeit beziehungsweise der Arbeits-
märkte steht. Anschließend rückt die globalisierung der Arbeitskraft 
in das Zentrum der reflexionen. Die – in der sozialethischen refle-
xion randständig behandelte – grenzüberschreitende Mobilität von 
Arbeitenden soll thematisiert und das schicksal der wanderarbeit-
nehmer aufgegriffen werden.4 Die situation der wanderarbeitnehmer 
wird einer menschenrechtlichen reflexion unterzogen, bevor ein 
knappes fazit die Ausführungen beschließt.

Globalisierung – realität oder diskursive Praxis

Der begriff globalisierung ist zwar jüngeren Datums, aber dennoch ist 
er zu einem zentralen schlagwort der wirtschafts- beziehungsweise 
sozialwissenschaftlichen Diskurse und unserer Alltagsdiskurse gewor-
den (kreff 2011; Mayer 2011). laut Dudenredaktion wurde das wort 
globalisierung erstmals im Jahr 2000 in den rechtschreibduden aufge-
nommen. und nach Auskunft eben dieser redaktion wird der begriff 
häufig mit folgenden begriffen zusammen genannt: liberalisierung, 
europäisierung, individualisierung, Deregulierung, neoliberalismus, 
Digitalisierung, Migration und internationalisierung. Der globalisie-
rungsdiskurs hat also kein einheitliches verständnis, sondern eine viel-
falt von Definitionen beziehungsweise Perspektiven hervorgebracht.5 
globalisierung fungiert als ein diffuser sammelbegriff für verschie-
denste Phänomene, es scheint die globalisierung nur als diskursive 
Praxis beziehungsweise im Plural zu geben.6 für den soziologen ulrich 
beck ist der begriff globalisierung das „am meisten gebrauchte – 
missbrauchte – und am seltensten definierte, wahrscheinlich missver-
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ständlichste, nebulöseste und politisch wirkungsvollste (schlag- und 
streit-) wort der letzten, aber auch der kommenden Jahre” (beck 
1997, 42). Der begriff der globalisierung wird nicht ausschließlich be-
schreibend verwendet, sondern er hat in seiner politisch-ideologischen 
verwendungsweise auch eine normative Dimension (hengsbach 2007). 
selbst ein vermeintlich realer kontext der entstehungsgeschichte des 
begriffs kann hinterfragt werden.7 Da es im globalisierungsdiskurs 
immer auch um die Deutungshoheit des begriffs geht, forciert der Dis-
kurs bestimmte vorstellungen und produziert wahrnehmungen.

Das gabler wirtschaftslexikon definiert den begriff der globalisierung 
als die „form der strategie einer grenzüberschreitend tätigen unter-
nehmung (globale unternehmung), bei der wettbewerbsvorteile 
weltweit mittels Ausnutzung von standortvorteilen (internationale 
standortpolitik) und erzielung von economies of scale aufgebaut 
werden sollen” (gabler wirtschaftslexikon 2000, 1321). An eine sol-
che Definition anschließend wird die globalisierung im ökonomischen 
Diskurs oftmals als die faktische Ausbildung eines weltmarktes ohne 
handelsschranken dargestellt. Auf diesem weltmarkt herrscht eine 
grenzenlose Mobilität von kapital und durch standortwettbewerb  
geraten die nationalen sozialsysteme und umweltstandards unter 
Druck. Der Prozess der globalisierung erhöht nach diesem verständ-
nis den wettbewerbsdruck nicht nur zwischen den einzelnen unter-
nehmen, sondern auch zwischen volkswirtschaften beziehungsweise 
staaten. nach dieser lesart vergleichen transnational operierende 
unternehmen die jeweiligen standortfaktoren (in der regel die höhe 
der lohnkosten und die Arbeits- und Produktionsbedingungen) und 
suchen sich den wirtschaftlich optimalen ort für die Ansiedelung. im 
rahmen dieser standortbewertungen verlagern unternehmen aus 
kostengründen häufig ihre Produktion. 

ulrich beck beklagt diese ökonomische verengung des globalisie-
rungsbegriffs auf globale unternehmung und internationale standort-
politik. er will mit seiner Analyse aus der ökonomischen fixierung der 
globalisierungsdebatte herausführen und versteht unter dem Phäno-
men vielschichtige Prozesse, infolge derer sich nationalstaaten mitei-
nander vernetzen, wodurch ihre wechselseitige Abhängigkeit intensi-
viert und ihre souveränität untergraben wird. Durch das Primat der 
Ökonomie würde die politische, kulturelle und ökologische Dimension 
der globalisierung ausgeblendet.8 Deshalb kritisiert beck auch den 
hegemonialen Diskurs der wirtschaft, die stets mit dem Argument 
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des ökonomischen sachzwangs beziehungsweise wettbewerbsdrucks 
argumentiere und den begriff der globalisierung häufig im Zusam-
menhang mit standortdebatten in stellung bringe.9 beck weist den 
unternehmen bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen gestal-
tung eine schlüsselrolle zu. Denn: „Die global agierende wirtschaft 
untergräbt die grundlagen der nationalökonomie und der national-
staaten” (beck 1997, 14). Die global agierenden unternehmen könn-
ten auf die Politik der nationalstaaten massiv einfluss nehmen, weil 
sie Arbeitsplätze an andere orte exportieren, Produkte in verschiede-
nen ländern arbeitsteilig herstellen und diese orte gegeneinander 
ausspielen könnten (beck 1997, 15).

Die diskursive reichweite des globalisierungsbegriffs – insbesondere 
der verwendungszusammenhang mit den standortdebatten – lässt 
sich vielleicht mit dem weltpolitischen umbruch 1989/1990, dem Zu-
sammenbruch der „real existierenden” sozialistischen regime erklä-
ren. Mit dem wegfall der systemkonkurrenz zwischen kommunismus 
und kapitalismus konnte sich die lesart eines hegemonialen kapita-
lismus durchsetzen, der nicht nur die gescheiterte kommunistische 
wirtschaftsweise, sondern auch die politische gestaltungskraft eines 
dritten weges – im sinne eines sozial temperierten kapitalismus – 
obsolet werden ließ.10 

Die ökonomischen Aspekte der Globalisierung 

Die vorherrschaft des ökonomischen Deutungsmusters kann durch 
eine vertiefte Auseinandersetzung mit den ökonomischen thesen ge-
brochen werden. Denn im Allgemeinen werden höhe und Ziele aus-
ländischer Direktinvestitionen und die bedeutung transnationaler un-
ternehmen, die zum ökonomischen kern des globalisierungsdiskurses 
gehören, nicht diskutiert. Auch die vermeintliche Dichte internationa-
ler handelsverflechtungen wird nicht analysiert – globalisierung wird 
behauptet.11 Mit der hilfe einer kritischen betrachtung dieser drei 
ökonomischen Aspekte des globalisierungsdiskurses lässt sich zei-
gen, dass die ökonomischen Phänomene der globalisierung lange 
nicht so weltumspannend sind, wie dies oftmals behauptet wird. 

Ausländische Direktinvestitionen

Ausländische Direktinvestitionen gelten im ökonomischen Diskurs als 
wichtiges indiz für globalisierung, weil sie die direkten, stabilen und 
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langfristigen verflechtungen zwischen volkswirtschaften abbilden.  
sie erhöhten sich von dreizehn Milliarden us-Dollar im Jahr 1970 auf 
mehr als 208 Milliarden us-Dollar 1990 bis zu 1.833 Milliarden us-
Dollar im Jahr 2007. Der umfang der laufenden ausländischen Direk-
tinvestitionen hat sich – bezogen auf den Durchschnitt der Jahre 
2005 bis 2007 – gegenüber 1970 mehr als verhundertfacht. Dabei 
wird allerdings nicht weltweit, sondern insbesondere in bereits öko-
nomisch entwickelte staaten investiert. im Durchschnitt tätigten be-
ziehungsweise erhielten die ökonomisch entwickelten staaten von 
2005 bis 2007 84,0 beziehungsweise 66,2 Prozent der weltweiten 
ausländischen Direktinvestitionen. Die europäische union, die verei-
nigten staaten und Japan waren für 73,9 Prozent der weltweit getä-
tigten ausländischen Direktinvestitionen verantwortlich.

ins Auge sticht der Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen in 
den sich ökonomisch entwickelnden staaten. in den Jahren 2005 bis 
2007 lag der Anteil dieser staaten an den weltweiten ausländischen 
Direktinvestitionen bei durchschnittlich 29,8 Prozent. Die Direktin-
vestitionen konzentrierten sich allerdings auf einige wenige dieser 
länder. während südostasien und Mittel- und osteuropa sehr stark 
profitieren konnten, sind Afrika und lateinamerika von dieser ent-
wicklung abgekoppelt. im Jahr 2007 entfielen 59 Prozent der Direk-
tinvestitionen in den ökonomisch sich entwickelnden ländern auf nur 
acht staaten; allein China erhielt knapp 17 Prozent dieser ausländi-
schen Direktinvestitionen.

für Deutschland gilt, dass der bestand deutscher Direktinvestitionen 
im Ausland 2010 erstmals die billionen-euro-grenze überstieg.12 im 
verlauf des Jahres wurden im Ausland 85 Milliarden euro investiert 
und der bestand erhöhte sich dadurch auf 1.003 Milliarden euro. nur 
wenige deutsche Direktinvestitionen entfallen auf ökonomisch sich 
entwickelnde staaten. stattdessen wird und wurde der großteil der 
deutschen Direktinvestitionen in westlichen industrieländern investiert. 
Die ausländischen investitionen dienen der eroberung beziehungs-
weise dem Ausbau von regionalen Märkten und hängen neben einer 
wirtschaftlichen wachstumsperspektive insbesondere von der ein-
schätzung der politischen stabilität eines landes ab. neben den verei-
nigten staaten und asiatischen ländern investieren deutsche unter-
nehmen vorwiegend in den sogenannten euro-staaten und in sonstigen 
europäischen ländern. insgesamt ein Drittel der 85 Milliarden euro 
wurde in Mitgliedsländern der europäischen währungsunion investiert. 
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im gegenzug sind auch die Direktinvestitionen in Deutschland ge-
stiegen. sie beliefen sich 2010 auf 31 Milliarden euro und erhöhten 
den bestand auf 700 Milliarden euro. Auch hier gilt, dass der großteil 
dieses ausländischen kapitals überwiegend aus europäischen län-
dern und den vereinigten staaten kommt. 

Transnationale Unternehmen

transnationale unternehmen werden im ökonomischen Diskurs als 
treibende kraft der globalisierung verstanden. ihre Zahl stieg in den 
letzten Jahren stetig an, von circa 10.000 im Jahre 1969 auf über 
82.000 im Jahre 2008. Die meisten transnationalen konzerne haben 
ihren sitz in eu-ländern, in nordamerika, Japan oder Australien. Die 
zehn größten stammen – bezogen auf das Jahr 2008 und ohne un-
ternehmen der finanzbranche –aus den vereinigten staaten, europa 
und Japan. 2008 hatten nur sieben unternehmen ihren hauptsitz in 
einem ökonomisch sich entwickelnden staat. Die wirtschaftlichen 
operationen finden im wesentlichen in den drei großen handelsblö-
cken statt. Alle transnationalen konzerne haben eine starke nationale 
basis und stützen sich auch in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten auf 
diese heimatbasis (united nations Conference on trade and Develop-
ment 2009, 2010 und 2012). Deshalb kann nur eingeschränkt von 
globalen Prozessen und von internationaler wirtschaftsverflechtung 
gesprochen werden.

Weltweite Handelsverflechtungen

Anzeichen für einen welthandel und eine internationale wirtschaftliche 
verflechtung existieren seit ungefähr 1830. betrachtet man jedoch 
die aktuellen Anteile der verschiedenen ländergruppen am welthan-
del, so kann die reichweite der handelsverflechtung nicht als global 
bezeichnet werden: es handelt sich um eine geografisch verengte  
internationalisierte wirtschaft. so wurden nach Angaben der welt-
handelsorganisation (wto) im Jahr 2010 weltweit waren im wert 
von 14.851 Milliarden us-Dollar exportiert (world trade organization 
2011, 22). Damit hat sich der handelsexport gegenüber 1993 ver-
vierfacht und gegenüber 1948 ist er um das 252-fache gestiegen. 
Doch die einbindung der staaten beziehungsweise kontinente ist  
äußerst heterogen. von den exporten entfielen 37,9 Prozent auf eu-
ropa, 31,6 Prozent auf Asien und 13,3 Prozent auf nordamerika. 
somit entfielen 82,8 Prozent aller exporte auf die drei großen han-
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delsblöcke, während die volkswirtschaften Afrikas mit 3,4 Prozent, 
die süd- und Zentralamerikas mit 3,9 Prozent und der Mittlere osten 
mit 6,0 Prozent abgeschlagen sind. somit sind nur ungefähr 30 Pro-
zent der weltbevölkerung in den welthandel integriert, während die 
anderen 70 Prozent außen vor bleiben. 

gemessen an seinem gesamtvolumen, bleibt der welthandel neben 
China auf wenige reiche länder des nordens konzentriert. Die top 
ten der exporteure hießen 2010: China, usA, Deutschland, Japan, 
niederlande, frankreich, südkorea, italien, belgien und großbritan-
nien. sie exportierten zusammen waren im wert von 7.721 Milliar-
den us-Dollar und damit etwas mehr als die hälfte (50,8 Prozent) 
aller weltweit exportierten güter (world trade organization, 2011, 
24).

Die entwicklung des deutschen Außenhandels stellt sich wie folgt dar 
(statistisches bundesamt 2012): betrug die Ausfuhr im Jahre 1950 
noch 4,2 Milliarden euro und die einfuhr 5,8 Milliarden euro, so betrug 
die Ausfuhr 1993 schon 321,28 Milliarden euro, der eine einfuhr in 
höhe von 289,64 Milliarden euro gegenüberstand. Das Außenhandels-
plus betrug somit 37,64 Milliarden euro. 2010 wurden dann waren in 
höhe von 951,95 Milliarden euro exportiert und waren im wert von 
797,09 Milliarden euro importiert. Das Außenhandelsplus betrug 
154,86 Milliarden euro. Die wichtigsten handelspartner waren 2010 
mit ungefähr 80 Prozent die westlichen industrieländer und China. Die 
top ten (nach umsatz – einfuhr und Ausfuhr): frankreich, nieder-
lande, China, usA, großbritannien, italien, Österreich, schweiz, bel-
gien und die russische föderation. es zeigt sich, dass, wie bereits in 
der vergangenheit, der deutsche Außenhandel eine starke Zentrierung 
auf europäische länder aufweist. fast 70 Prozent des Außenhandels 
wickelt die bundesrepublik Deutschland mit europäischen ländern ab, 
wobei frankreich bezogen auf den gesamten Außenhandel der größte 
handelspartner ist.

seit 1953 gehört die bundesrepublik Deutschland und seit 1990 ge-
hört das wiedervereinigte Deutschland zu den drei führenden export-
ländern. Deutschland behauptete auch in den letzten Jahren trotz  
finanz- und wirtschaftskrise Jahren seine Position in der weltspitze. 
insgesamt weist der internationale handel seit langem eine große 
kontinuität auf, wenngleich insbesondere die usA und Japan zu 
gunsten Chinas exportanteile verloren haben.

427



Globalisierung der Arbeit –  
internationalisierung der Arbeitsteilung

internationale handelsverflechtungen sind das ergebnis einer Arbeits-
teilung beziehungsweise der handel ist die bedingung und begleiter-
scheinung der Arbeitsteilung. in diesem Zusammenhang wird oftmals 
von einer globalisierung der Arbeit beziehungsweise einer globalisie-
rung der Arbeitsmärkte gesprochen. Das fortschreiten der internatio-
nalen Arbeitsteilung ist für den soziologen richard Münch das öko- 
nomisch wesentliche kennzeichen beziehungsweise die folge der glo-
balisierung und folge der unterstellten komparativen kostenvorteile 
(Münch 2001; Durkheim 1992). eine fokussierung auf den begriff der 
internationalen Arbeitsteilung mag angesichts der im Jahre 2007  
begonnenen und seitdem anhaltenden finanz- und wirtschaftskrise 
überraschen. Denn infolge der krise ist es in fast allen ländern zu 
einem deutlich abgeschwächten wirtschaftswachstum oder zu einer 
rezession gekommen. Die Arbeitsmärkte haben sich auch im fünften 
Jahr nach Ausbruch der finanz- und wirtschaftskrise nicht erholt. Die 
saisonbereinigte Arbeitslosenquote im euroraum ist seit 2007 massiv 
angestiegen. im August 2012 ist gegenüber dem vorjahr ein Anstieg 
von 10,2 Prozent auf 11,4 Prozent zu verzeichnen. Damit waren im 
euroraum insgesamt 18.196 Millionen Männer und frauen arbeitslos, 
die Jugendarbeitslosenquote lag im August 2012 bei 22,8 Prozent.13  
im Jahr 2007 lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im euroraum 
noch bei 7,6 Prozent; damit waren im Durchschnitt 11,7 Millionen 
Männer und frauen arbeitslos (eurostat 2012). nach schätzungen der 
internationalen Arbeitsorganisation der vereinten nationen (ilo – in-
ternational labour organization) ist die Zahl der Arbeitslosen weltweit 
von 2007 bis 2011 angestiegen und wird weiter steigen. waren ende 
2011 weltweit ungefähr 196 Millionen Menschen arbeitslos, gehen die 
schätzungen der ilo für 2012 davon aus, das weltweit insgesamt 202 
Millionen Menschen arbeitslos sein werden. im Jahre 2007 waren welt-
weit 169,95 Millionen Männer und frauen arbeitslos. Die ilo schätzt, 
dass seit der finanzkrise 2008 ungefähr fünfzig Millionen Arbeitsplätze 
abgebaut wurden (ilo 2012). insofern ließe sich auch die these von 
der globalisierung der Arbeitslosigkeit bestätigen. Allerdings lässt sich 
die entwicklung der weltweiten Arbeitslosigkeit auch als folge der in-
ternationalen Arbeitsteilung begreifen.14 

Menschen organisieren ihre wirtschaft nicht erst seit dem Aufkom-
men des globalisierungsdiskurses arbeitsteilig. sie produzieren güter 
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in der regel nicht ausschließlich für den eigenen konsum, sondern 
erwirtschaften einen überschuss auch für andere. eine Ausnahme 
bildet die – ausschließlich auf das individuum bezogene – selbstver-
sorgung. geht die Produktion über die selbstversorgung hinaus, 
dann gibt es einen überschuss an gütern, der weitergegeben, ver-
äußert beziehungsweise getauscht werden kann. 

Die Praxis der Arbeitsteilung lässt sich als kooperatives handeln ver-
stehen und es lassen sich verschiedene formen unterscheiden: die 
berufliche Arbeitsteilung, die gesellschaftlich-technische Arbeitstei-
lung und die volkswirtschaftliche Arbeitsteilung. Die derzeitige situa-
tion zeichnet sich nun dadurch aus, dass die Arbeitsteilung in zuneh-
menden Maßen die grenzen von volkswirtschaften überschreitet und 
die Arbeitsteilung im internationalen Maßstab organisiert wird (bofin-
ger 2011, 29). in diesem sinne bezeichnet der begriff der globalisie-
rung einen fortschreitenden ökonomischen Prozess weltweiter Ar-
beitsteilung.

Die herausbildung der sozialen Arbeitsteilung beziehungsweise beruf-
lichen spezialisierung ist aus soziologischer Perspektive der beginn 
eines grundlegenden strukturwandels beziehungsweise transformati-
onsprozesses der gesellschaft. er führt von der segmentär differen-
zierten gesellschaft hin zur funktional differenzierten gesellschaft. 
Émile Durkheims studie über die teilung der sozialen Arbeit erschien 
erstmals 1893.15 hier plausibilisiert Durkheim seine differenzierungs-
theoretische these, dass die wachsende Arbeitsteilung das Charakte-
ristikum einer modernen gesellschaft ist. gründe für die Zunahme 
beziehungsweise das fortschreiten der sozialen Arbeitsteilung sind 
laut Durkheim insbesondere der demografische faktor, das heißt das 
bevölkerungswachstum und die damit einhergehende konzentration 
in urbanen Zentren sowie der Ausbau von verkehrs- und kommunika-
tionswegen. insofern ist es nur folgerichtig, dass die gesellschaftliche 
Arbeitsteilung den betrieblichen, regionalen und nationalstaatlichen 
rahmen sprengt und sich zu einer internationale Arbeitsteilung wei-
terentwickelt (Münch 2001). Durkheims soziologische untersuchung 
bezieht sich auf den ökonomischen klassiker „Der wohlstand der na-
tionen” (smith 1993), das 1776 erschienene hauptwerk des schotti-
schen nationalökonomen Adam smith. im ersten kapitel des ersten 
buches legt smith seine gedanken über die Arbeitsteilung dar.16 er 
beginnt seine untersuchung zur Arbeitsteilung wie folgt: „Die Arbeits-
teilung dürfte die produktiven kräfte der Arbeit mehr als alles andere 
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fördern und verbessern. Das gleiche gilt wohl für die geschicklichkeit, 
sachkenntnis und erfahrung, mit der sie überall eingesetzt oder ver-
richtet wird.”17 für smith beruht die steigerung der produktiven 
kräfte der Arbeit im kontext einer Arbeitsteilung – unabhängig ob 
zwischen Menschen, unternehmen oder volkswirtschaften – auf drei 
größen: erstens wird die Produktivität durch die größere geschick-
lichkeit des Arbeiters gesteigert, zweitens geht mit der Arbeitsteilung 
eine Zeitersparnis einher, die durch einen tätigkeitswechsel verloren 
ginge und drittens entfaltet die Arbeitsteilung eine Produktionssteige-
rung durch die erfindung beziehungsweise den einsatz von Maschi-
nen. Dieser einsatz verkürzt die aufzuwendende Arbeitszeit und setzt 
den einzelnen Arbeiter in die lage, die Arbeit vieler zu verrichten 
(smith 1993, 12). Zweifellos kann die internationale Arbeitsteilung zu 
einer verlagerung von Arbeitsplätzen in andere länder nach sich zie-
hen: „wenn Produktionen ausgelagert werden, die arbeitsintensiv 
hergestellt wurden, und gleichzeitig investitionsgüter exportiert wer-
den, die mit hohem technikeinsatz erstellt worden sind, ist ein nega-
tiver saldo in einigen segmenten des Arbeitsmarkts reifer industrie-
länder unvermeidlich. folglich gehören die wenig qualifizierten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu den verlierern des struktur-
wandels” (hengsbach 2000, 14). Jedoch muss sich dieser struktur-
wandel nicht dauerhaft negativ auf die entwicklung des Arbeitsmark-
tes der arbeitsplatzimportierenden volkswirtschaft auswirken. Denn 
so „könnte eine angemessene entschädigung der verlierer dadurch 
erfolgen, dass die reifen industrieländer sowohl ihre Anstrengungen 
in den technik- und kapitalintensiven wirtschaftszweigen erhöhen als 
auch ihre exportlastigkeit abbauen und die De-industrialisierung be-
schleunigen. sie könnten neue Märkte, auf denen personennahe 
Dienste im inland nachgefragt und von kleinen und mittleren unter-
nehmen angeboten werden, erschließen. eine stärkere binnenorien-
tierung, die für den europäischen wirtschaftsraum selbstverständlich 
sein wird, könnte die schieflage weltwirtschaftlicher Machtverhält-
nisse abbauen helfen” (hengsbach 2000, 14).

Globalisierung der Arbeitskraft:  
Arbeitsmigration im Zeitalter der Globalisierung

in der Debatte um die globalisierung gerät insbesondere die these 
von der internationalen Arbeitsteilung in den fokus, weniger aber 
das Phänomen der Arbeitsmigration. in der regel wird im Zusam-
menhang mit der globalisierung beziehungsweise der globalen Ar-
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beitsteilung insbesondere die wanderungsbewegung des kapitals und 
weniger die wanderungsbewegung der menschlichen Arbeit themati-
siert. Die ortsgebundenheit von Menschen wird offensichtlich als sta-
biler eingeschätzt als die ortsgebundenheit von Arbeitsplätzen, die 
über nationale grenzen hinweg transferiert werden können. 

Dagegen ist aber festzuhalten, dass die – zumindest temporäre – 
grenzüberschreitende Migration zugenommen hat. laut international 
organization for Migration (ioM) leben derzeit ungefähr 200 Millio-
nen Menschen außerhalb der grenzen des landes, dessen staatsan-
gehörigkeit sie besitzen.18 schätzungsweise 105 Millionen Menschen 
arbeiten in einem anderen land als in ihrem geburtsland.19 Migration 
im Allgemeinen und die grenzüberschreitende Arbeitsmigration – die 
dem Zweck der beschäftigung dient – im besonderen ist ein integra-
ler bestandteil beziehungsweise ein wichtiges Merkmal des Phäno-
mens globalisierung. Arbeitsmigration kann als eine lebensform der 
globalisierung bezeichnet werden: „wanderarbeiter sind die moder-
nen nomaden der globalisierten wirtschaft” (Mrusek 2001, 38; foll-
mar-otto 2007). sie halten sich für die Dauer ihrer beschäftigung am 
jeweiligen Arbeitsort auf, während die familie das heimatland in der 
regel nicht verlässt. es handelt sich also nicht um die Auslagerung 
von Arbeit, sondern stattdessen wird die Arbeitskraft von Menschen 
aufgrund der nachfrage von unternehmen für einen bestimmten 
Zeitraum angeworben. Diese wanderarbeiter verdienten schätzun-
gen der weltbank zufolge im Jahr 2011 ungefähr 440 Milliarden us-
Dollar, wovon mehr als 350 Milliarden us-Dollar in die heimatländer 
überwiesen wurden.

im rahmen der europäischen finanz- und wirtschaftskrise kommt 
der europäischen Zentralbank (eZb) eine große bedeutung zu. sie 
hat die Aufgabe, das bankensystem des euroraums zu überwachen 
und die geldmenge zu regulieren. Auf dem gelände der ehemaligen 
großmarkthalle im ostend der finanzmetropole frankfurt am Main, 
wo bis zum Jahr 2004 vorwiegend obst und gemüse gehandelt 
wurde, errichtet die eZb derzeit ihr neues gebäude, ein architektoni-
sches wahrzeichen. Am 19. september 2012 feierte der rohbau 
richtfest, da die beiden 185 Meter beziehungsweise 165 Meter hohen 
miteinander verbundenen Doppeltürme der eZb nunmehr stehen. 
Am hochbauprojekt europäische Zentralbank sind auch wanderarbei-
ter aus Polen beteiligt. Die weitergabe von bauleistungen an nach-
unternehmen und der einsatz von osteuropäischen Arbeitern im bau-
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gewerbe sind zum normalfall auf großbaustellen geworden. im falle 
der frankfurter großbaustelle handelt es sich um Arbeiter, die bei 
dem polnischen nachunternehmen „Polbau” beschäftigt sind, das 
wiederum beim deutschen baukonzern Züblin unter vertrag steht. 
über die prekären Arbeits- und lebensbedingungen der polnischen 
Arbeiter hat die frankfurter Allgemeine sonntagszeitung ausführlich 
berichtet (eppelsheim; schulze 2012).

Menschenrechtliche verortungen

„scheißegal, was für ein Job, ich mache alles.” Mit diesen worten lässt 
die Journalistin Alexandra reinsberg einen bulgarischen wanderar-
beitnehmer zu wort kommen, der seine Arbeitskraft auf dem soge-
nannten Arbeiterstrich in München anbietet (reinsberg 2012). Dort 
warten „billig-tagelöhner aus südosteuropa auf einen Job für ein paar 
euro […]. sie sind moderne Arbeitssklaven, frei verfügbar, zu riskan-
ten tätigkeiten bereit” (reinsberg 2012). Die ilo definiert für diese 
wanderarbeiter zwar soziale Mindeststandards, aber ihr prekärer  
status muss dennoch hervorgehoben werden. im falle des Münchner 
„Arbeiterstrichs” werden die deutschen Mindestlöhne und Arbeitsge-
setze umgangen, indem die osteuropäischen Arbeiter als bürger der 
europäischen union mit gewerbeschein angeheuert werden. 

Zum schutz solcher Arbeiter wurde von der generalversammlung der 
vereinten nationen bereits am 18. Dezember 1990 – 42 Jahre nach 
der Allgemeinen erklärung der Menschenrechte (1948) – die resolu-
tion 45/158 verabschiedet. Diese resolution firmiert unter dem titel 
„international Convention on Protection of the rights of All Migrant 
workers and Members of their families” (internationale konvention 
zum schutz der rechte aller wanderarbeitnehmer und ihrer familien-
angehörigen”, kurz: un-wanderarbeitnehmerkonvention) und zählt 
zu den mittlerweile neun Menschenrechtsabkommen der vereinten 
nationen.

ein menschenrechtlicher Zugang zum Phänomen der globalisierung 
der Arbeit ist wenig verbreitet. Aber genau eine solche menschen-
rechtliche Absicherung der Arbeitsmigration will die un-wanderar-
beitnehmerkonvention leisten und damit zur verbreitung transnatio-
naler gerechtigkeit beitragen.20 Mit dieser konvention werden die 
menschenrechtlichen Ansprüche von Migrantinnen und Migranten, 
die in der Allgemeinen erklärung der Menschenrechte und den inter-
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nationalen Pakten nur in allgemeiner form ausgeführt werden, kon-
kretisiert und auf die spezifische situation der wanderarbeitnehmer 
hin ausbuchstabiert.21 

Die konvention trat in übereinstimmung mit Artikel 87, Absatz 1 der 
konvention am 1. Juli 2003 in kraft, nachdem zuvor von insgesamt 
20 staaten ratifikations- beziehungsweise beitrittsurkunden hinter-
legt worden waren. gegenwärtig (stand 30. August 2012) haben 46 
staaten die un- wanderarbeitnehmerkonvention ratifiziert, zuletzt 
am 31. Mai 2012 indonesien. für diese vertragsstaaten ist das über-
einkommen völkerrechtlich bindend. Die konvention wurde von der 
bundesrepublik Deutschland bislang weder unterzeichnet noch ratifi-
ziert. Das ist insofern bemerkenswert, weil die bundesrepublik 
Deutschland (wie auch Österreich und die schweiz) ansonsten allen 
un-Menschenrechtsabkommen beigetreten ist. bemerkenswert ist 
zudem, dass bislang keine westliche industrienation die un-wander-
arbeitnehmerkonvention ratifiziert hat. insofern ist es nicht verwun-
derlich, dass der un-wanderarbeitnehmerkonvention bislang in 
Deutschland und anderen westlichen industrieländern – im gegensatz 
beispielweise zum derzeit stark diskutierten übereinkommen über die 
rechte von Menschen mit behinderungen (kurz: un-behinderten-
rechtskonvention) – politisch kaum bedeutung zugemessen wird.

Zuletzt wurde in der 16. wahlperiode des Deutschen bundestages 
von der fraktion bündnis 90/Die grünen ein Antrag eingebracht,  
die un-wanderarbeitnehmerkonvention zu ratifizieren (Deutscher 
bundestag 2007). Der Antrag wurde am 17. Januar 2008 in der 136.  
sitzung des Deutschen bundestages dem Ausschuss für Menschen-
rechte und humanitäre hilfe zur federführenden beratung überwie-
sen. Zudem wurden der innenausschuss, der Ausschuss für Arbeit 
und soziales, der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
entwicklung und der Ausschuss für die Angelegenheiten der europäi-
schen union in die beratungen einbezogen. Alle hinzugezogenen Aus-
schüsse haben in ihren jeweiligen sitzungen mit den stimmen der 
fraktionen der CDu/Csu, sPD und fDP gegen die stimmen der frak-
tionen Die linke und bündnis 90/Die grünen eine Ablehnung des An-
trags im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre hilfe emp-
fohlen. Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre hilfe hat 
die vorlage dann in seinen sitzungen am 4. Juni 2008 und am 18. 
Juni 2008 beraten und ist in der sitzung vom 18. Juni 2008 wiede-
rum mit den stimmen der fraktionen der CDu/Csu, sPD und fDP 
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gegen die stimmen der fraktionen Die linke und bündnis 90/Die 
grünen zur beschlussempfehlung gekommen, den Antrag von bünd-
nis 90/Die grünen abzulehnen (Deutscher bundestag 2008). Auf sei-
ner sitzung am 5. Dezember 2008 wurde die beschlussempfehlung 
mit den stimmen der koalitionsfraktionen aus CDu/Csu und sPD 
und der fDP-fraktion bei gegenstimmen der fraktion bündnis 90/Die 
grünen und der fraktion Die linke angenommen (ebd.).

„trotz detaillierter arbeitsrechtlicher regelungen sind Migrantinnen 
und Migranten in Deutschland in der Praxis in Arbeitsverhältnissen 
immer wieder mit Ausbeutung und inakzeptablen Arbeitsbedingungen 
konfrontiert” (spieß 2007, 64). offensichtlich will die Mehrheit der po-
litischen Parteien in Deutschland – im einklang mit der Mehrheitspoli-
tik anderer industrienationen – die konvention nicht unterzeichnen 
und verhindert so eine menschenrechtlich abgesicherte behandlung 
von wanderarbeitnehmern in der globalen wirtschaft.22 Dagegen be-
tont beispielsweise der Päpstliche rat für gerechtigkeit und frieden 
(2006): „Die institutionen der Aufnahmeländer müssen sorgfältig da-
rüber wachen, dass die versuchung nicht an boden gewinnt, ausländi-
sche Arbeitskräfte auszubeuten, indem man ihnen die rechte, die den 
inländischen Arbeitskräften garantiert sind und allen ohne unterschied 
zugestanden werden müssen, versagt.”23 Die un-wanderarbeitneh-
merkonvention will die rechte in der Arbeit zur geltung bringen und 
insbesondere Migrantinnen und Migranten ohne Aufenthaltsstatus 
oder ohne Arbeitserlaubnis haben Probleme, ihre rechte in der Arbeit 
durchzusetzen. Denn die Menschenrechte formulieren nicht nur Ab-
wehrrechte gegen den staat, sondern auch schutz- und gewährleis-
tungspflichten des staates. Diese schutz- und gewährleistungspflich-
ten des staates konkretisiert die un-wanderarbeiterkonvention und 
es werden rechte in der Arbeit formuliert. so „enthält die wanderar-
beitnehmerkonvention in drei verschiedenen Artikeln regelungen, die 
für alle Migrantinnen und Migranten, unabhängig von ihrem Aufent-
haltsstatus, gelten. in Art. 25 wird geregelt, dass eine Migrantin oder 
ein Migrant bezüglich des Arbeitsentgelts und der Arbeitsbedingun-
gen, das heißt überstunden, Arbeitszeit, wöchentliche ruhezeiten, 
bezahlter Jahresurlaub, Arbeitsschutz, gesundheitsschutz und been-
digung des beschäftigungsverhältnisses mit den staatsbürgerinnen 
und staatsbürgern des beschäftigungsstaates gleichbehandelt werden 
muss. Art. 26 behandelt das recht aller Migrantinnen und Migranten, 
an tätigkeiten und veranstaltungen von gewerkschaften teilzuneh-
men, einer gewerkschaft frei beizutreten und gewerkschaften um 
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hilfe zu bitten. wenn die voraussetzungen nach nationalem recht und 
nach zwei- oder mehrseitigen internationalen verträgen erfüllt sind, 
sollen wanderarbeitnehmer oder -nehmerinnen und ihre familien 
gemäß Art. 27 mit den staatsangehörigen des beschäftigungsstaates 
bezüglich der sozialen sicherung gleichbehandelt werden. unter so-
zialer sicherung sind leistungen im falle von krankheit, invalidität, 
Arbeitslosigkeit und im Alter zu verstehen” (spieß 2007, 48).

fazit: vom wert der Arbeit

seit mehr als 120 Jahren feiern die gewerkschaften den 1. Mai als 
Protest- und gedenktag der Arbeiterklasse. ursprung ist der beginn 
eines mehrtägigen, von den gewerkschaften organisierten streiks, 
der am 1. Mai 1886 in Chicago begann, um so durchzusetzen, dass 
die tägliche Arbeitszeit von zwölf auf acht stunden heruntergesetzt 
werden würde. 1955 erklärte dann Papst Pius xii. den 1. Mai als  
reaktion auf die sozialistisch orientierte Arbeiterbewegung des 19. 
Jahrhunderts zum kirchlichen gedenktag „Josef der Arbeiter” und 
schaffte so ein kirchliches Pendant zum weltlichen feiertag. Zum 
einen wurde damit der heilige Josef geehrt, zugleich aber auch – im 
kontext der sich entwickelnden katholischen soziallehre – die würde 
menschlicher Arbeit betont. Die menschliche Arbeit wird als Ausdruck 
gelungenen individuellen und sozialen lebens verstanden. Diese 
würde der menschlichen Arbeit beziehungsweise die würde der Ar-
beitenden wird im kontext der Arbeitsmigration gefährdet, da die be-
schäftigung dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders 
prekär ist. Aus den Menschenrechten beziehungsweise der un-wan-
derarbeitnehmerkonvention folgt, dass Arbeitsausbeutung und struk-
turen, die den Menschenhandel befördern, bekämpft werden müssen 
(vgl. zu weiteren konkreten Maßnahmen spieß 2007, 77-79; follmar-
otto 2007, 8-12). 

 

1| Ich bedanke mich bei Stefan Kurzke-Maasmeier für seine Anregungen, die 
meine eigenen konzeptionellen und inhaltlichen Überlegungen zu diesem 
Artikel inspiriert haben. Den Beitrag selbst widme ich Friedhelm Hengs-
bach SJ nachträglich zu seinem 75. Geburtstag am 15. Juli 2012.

2| Vgl. dazu die fraktionsübergreifenden Anträge, die in den Bundestags–
Drucksache 14/2350 (1999), Deutscher Bundestag, Drucksache 14/6910 
(2001) und Deutscher Bundestag, Drucksache 14/9200 (2002).

3| Deutscher Bundestag, Drucksache 14/2350 (1999, 2).
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4| Eine Ausnahme stellt jüngst Schnabl (2011) dar.
5| Vgl. zu dieser Vielfalt den Atlas der Globalisierung, den die Monatszeitung 

Le Monde diplomatique auflegt. Le Monde diplomatique (2012).
6| Ähnliches gilt für die sogenannte New Economy. Der Diskurs um diese 

neue Wirtschaftsform kann in seinen ökonomischen, arbeitsweltlichen, 
politischen und ästhetischen Dimensionen unterschieden werden. Vgl. 
dazu Bohmeyer (2003).

7| „Der Siegeszug des Wortes Globalisierung hat einen realen zeitgeschicht-
lichen und psychologischen Hintergrund. Es ist die Erfahrung einer – 
zumindest in technischer, wirtschaftlicher, medialer Hinsicht – immer 
einheitlicher werdenden Welt. […] Weltverkehr und Welthandel, Gipfelkon-
ferenzen, Erdumkreisungen, Satellitenblicke aus dem Weltraum auf das 
„Raumschiff Erde” – das alles hat neue Dimensionen und Perspektiven, ja 
ein neues Bewusstsein geschaffen. Davon lebt der Begriff Globalisierung” 
(Maier 2005, 681).

8| So auch Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Kompendium 
(2006, 35). Die Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der 
deutschen Bischöfe urteilte: „Die prägenden Prozesse der Moderne –  
Pluralisierung und Individualisierung sowie Rationalisierung und Globali-
sierung – sind nach wie vor wirksam […]. Diese Prozesse verstärken sich 
gegenseitig und sind ambivalent, denn sie beinhalten enorme Chancen, 
aber auch erhebliche Gefahren” (Kommission für gesellschaftliche und 
soziale Fragen 2006, 11).

9| Der Globalisierungsbegriff wird seit den 1990er-Jahren als Kampfformel 
benutzt und im Kontext einer Risiko-Dramaturgie inszeniert. Es wird 
häufig dreifach ideologisch argumentiert: Erstens wird mithilfe des 
Schlagworts Globalisierung der Druck auf die ökonomisch weniger entwi-
ckelten aber rohstoffreichen Länder verstärkt. Zweitens wird der Druck 
auf den Sozialstaat der wirtschaftlich entwickelten, reifen Industrieländer 
verstärkt. Und drittens Einfluss auf die einzelnen Unternehmen und 
Regionen der Industrieländer genommen. Auf die Spaltung der Ersten und 
der Dritten Welt folgt die Polarisierung der Gesellschaft in den reichen 
Industrieländern.

10| Vgl. dazu Bohmeyer (2006), (2009) und Gabriel (2005). Es ist noch nicht 
absehbar, ob das Modell des sozial temperierten Kapitalismus in Form der 
Sozialen Marktwirtschaft infolge der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise 
eine Renaissance erleben wird.

11| Friedhelm Hengsbach ergänzt die Analyse dieser drei ökonomischen 
Dimensionen noch um eine weitere, die Analyse der internationalen 
Finanzmärkte. Vgl. Hengsbach (2000, 12–13) und Hengsbach (1997, 
7–8). Zum Entstehungsprozess einer globalen Finanzwirtschaft vgl. auch 
Emunds (2011). 

12| Vgl. dazu und zum Folgenden Deutsche Bundesbank (2012).
13| Wobei hervorzuheben ist, dass die Jugendarbeitslosigkeit besonders in 

Spanien und Griechenland sehr hoch ist. Die Daten beziehen sich auf 
Unter-25-Jährige. Laut ILO wird die Jugendarbeitslosigkeit bis mindestens 
2016 europaweit auf hohem Niveau verharren. Zur sozialethischen 
Bewertung der Arbeitslosigkeit im Allgemeinen und Jugendarbeitslosigkeit 
im Besonderen vgl. Bohmeyer (2010).

14| „In allen Bereichen der Erwerbsarbeit wird sowohl durch die Globalisierung 
und den damit verbundenen internationalen Konkurrenzdruck als auch 
durch die Rationalisierung und den technischen und organisatorischen 
Fortschritt die Arbeitsteilung weiter vorangetrieben. Das erhöht die 
Nachfrage nach höher qualifizierten Beschäftigten, die ihre Kompetenzen 
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einbringen können und am Arbeitsplatz mehr Autonomie erleben. Zugleich 
ist damit aber auch die Erwartung an einen größeren Arbeitseinsatz und 
an höhere Flexibilität verbunden, die zu einer erheblichen Belastung 
werden können. Geringer Qualifizierte werden hingegen auf schlecht 
bezahlte und unsichere Arbeitsplätze abgedrängt. Während qualifizierte 
Facharbeiter in den Kernbelegschaften selbst in der Krise weitgehend 
sichere Arbeitsplätze besitzen und umfassenden sozialen Schutz genießen, 
sind Minderqualifizierte in den Randbelegschaften mit wachsenden Risiken 
konfrontiert. Zudem reicht ihr Einkommen oft nicht aus, eine Familie mit 
dem selbst verdienten Geld zu ernähren” Kommission für gesellschaftliche 
und soziale Fragen (2006, 11-12). Vgl. schon Wissenschaftliche Arbeits-
gruppe (1999, 29-31).

15| Vgl. Durkheim (1992), Schmidt (1989). Der differenztheoretische Ansatz 
Luhmanns setzt dagegen nicht an der sozialen Arbeitsteilung, sondern an 
der Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme an (Luhmann 1992 
und 1984).

16| Vgl. dazu auch die Ausführungen von Matthias Zimmer im vorliegenden 
Band.

17| Smith (1993, 10). Im englischen Original: „The greatest improvement in 
the productive powers of labour, and the greater part of the skill, dexte-
rity, and judgment with which it is anywhere directed, or applied, seem  
to have been the effects of the division of labour.”

18| Der Grund dafür, so betont es der Päpstliche Rat für Gerechtigkeit und 
Frieden, liegt im „Ungleichgewicht zwischen reichen und armen Ländern”. 
Infolge dessen „kommt es in zunehmendem Maße zur Migration von 
Personen, die aus den weniger begünstigten Gebieten der Erde kommen 
und nach besseren Lebensbedingungen suchen” (Päpstlicher Rat für 
Gerechtigkeit und Frieden, 2006, 223).

19| Hinzu kommt die Binnenarbeitsmigration – oder nationale Arbeitsmigra-
tion – von Wanderarbeitern in den Nationalstaaten, wobei hier die meisten 
in China vermutet werden. Vgl. König, Chinas wandernde Massen, 2010 
und Opitz, Wanderarbeiter und Hochqualifizierte, 2011.

20| Vgl. zu diesem Begriff beispielsweise Münch (2001, 156-165), wenngleich 
dieser nicht ausführlich auf die Idee der Menschenrechte eingeht. Münch 
geht davon aus, dass die transnationale Dimension von Solidarität und 
Gerechtigkeit durch die wachsende internationale Arbeitsteilung an 
normativer Kraft gewinnt und „es im wohlverstandenen Eigeninteresse 
von multi- und transnationalen Unternehmen [liegt], eine aktive Rolle bei 
der weltweiten Verbreitung und Durchsetzung von Menschenrechten, 
Sozialstandards und ökologischer Nachhaltigkeit zu übernehmen” (ebd. 
164). Für Münch ist eine solche grenzüberschreitende universalistische 
Moral im Gegensatz zur partikularistischen Moral des nationalen Wohl-
fahrtsstaates formal strukturiert und der damit einhergehende abstrakte 
Gerechtigkeitsbegriff wird (im Sinne der Rawlschen Gerechtigkeitstheorie) 
als Fairness beziehungsweise Chancengleichheit verstanden.

21| Vgl. Spieß (2007). Was eine solche menschenrechtliche Perspektive für 
die Praxis der Sozialen Arbeit bedeutet – insbesondere wenn die Soziale 
Arbeit sich als Menschenrechtsprofession versteht – hat Cyrus (2007) 
verdeutlicht.

22| Die Gründe für die Ablehnung der Ratifizierung der Wanderarbeitnehmer-
konvention referiert und kommentiert Spieß (2007, 66-75).

23| Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (2006, Nr. 298, 223). Weiter 
formuliert der Päpstliche Rat: „Die Einwanderer müssen als Personen 
aufgenommen und gemeinsam mit ihren Familien bei der Integration in 
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das gesellschaftliche Leben unterstützt werden. Zu diesem Zweck muss 
das Recht auf Familienzusammenführung respektiert und gefördert 
werden. Gleichzeitig müssen, soweit möglich, alle Umstände begünstigt 
werden, die die Arbeitsmöglichkeiten in den Herkunftsländern verbes-
sern.” (Ebd., 224). 
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internationale Arbeitspolitik als  
entwicklungspolitik 

Markus Demele

einleitung

Die internationale Arbeitsorganisation (ilo) in einer entwicklungsför-
derlichen global governance-Architektur

entwicklungspolitik im spannungsfeld von Arbeit und kapital

kritik an der entwicklungspolitik und ihren Akteuren hat derzeit 
hochkonjunktur. insbesondere die Praxis der entwicklungspolitik ist 
seit einigen Jahren unter massiven Druck geraten: einerseits wird 
von einer größer werdenden Zahl vornehmlich afrikanischer Aktivis-
ten ein ende jeglicher entwicklungspolitik gefordert (zum beispiel 
easterly 2006; Moyo 2010; shikwati und bozic 2007). Zum anderen 
weisen besonders zivilgesellschaftliche gruppen auf die fortdauernde 
absolute Armut in vielen wirtschaftlich peripheren ländern hin und 
verlangen die gängige Politik bi- und multilateraler entwicklungszu-
sammenarbeit durch entwicklungsförderliche globalstrukturen, durch 
eine fundamentale reform der global governance-Architektur zu er-
gänzen. beiden strömungen ist die überzeugung gemein, dass die 
bisherige „ökonomische orthodoxie” (landes 2009, vi) der weltge-
sundheitsorganisation (wto), der weltbank und des internationalen 
währungsfonds (iwf) ungeeignet ist, um die lebensbedingungen der 
ärmsten Menschen der erde nachhaltig zu verbessern. Dieser ver-
breiteten orthodoxie folgend, wird entwicklungspolitik primär als 
wirtschaftspolitik betrieben, die, ungeachtet des regionalen kontex-
tes, durch die (De-)regulierung von finanz- und gütermärkten welt-
weit wachstumsprozesse fördern will.

Dieser beitrag1 teilt hingegen die these, dass die notwendigkeit von 
entwicklungspolitik, also von internationalen Politiken, die sich mit 
der überlebenssicherung und der gewährleistung elementarer ver-
wirklichungschancen von Menschen in wirtschaftlich peripheren regi-
onen befassen, in der zentralen globalen konfliktlinie begründet ist, 



die das verhältnis von kapital und Arbeit darstellt (vgl. scherrer 
2000, 28). Dieser alte konflikt erhält für entwicklungskontexte eine 
besondere schärfe, da Arbeit in entwicklungsländern aus drei grün-
den eine besonders existentielle bedeutung zukommt (ghose et al. 
2008, 57-58): erstens bilden formell beschäftigte in den meisten 
entwicklungsländern nur einen kleinen teil der erwerbsbevölkerung. 
Die Mehrheit arbeitet als Alleinselbstständige oder unterbeschäftigte 
ohne Chance zur kapitalbildung in der informellen wirtschaft. Zwei-
tens gibt es dort ein Arbeitskräfteüberangebot, das zu massivem 
lohndruck auf alle beschäftigten führt. Drittens können es sich nur 
wenige Menschen überhaupt leisten, auch nur mittelfristig beschäfti-
gungslos zu sein. Da in den meisten entwicklungsländern keine sozi-
alen sicherungssysteme jenseits der familie existieren, ist jeder be-
sitzlose zu jeder Zeit zur Arbeit gezwungen, um zu überleben. Arbeit 
kommt bei der ermöglichung menschlicher entwicklung also eine 
schlüsselrolle zu.

Auf dieser grundlage wird in diesem beitrag die these vertreten, 
dass entwicklungspolitik in erster linie auf guten nationalen und in-
ternationalen Arbeitspolitiken fußen sollte. Aus der vielzahl der ent-
wicklungspolitischen Akteure, der diversen zivilgesellschaftlichen ins-
titutionen und der internationalen organisationen, die im rahmen 
der vereinten nationen (un) seitens der nationalstaaten die Aufgabe 
übertragen bekommen haben, sich für die nachhaltige reduzierung 
absoluter Armut einzusetzen, kommt bei der gestaltung internatio-
naler Arbeitspolitik der internationalen Arbeitsorganisation (ilo)2  
eine hervorragende rolle zu.

im folgenden wird zunächst die ilo als internationale organisation 
mit ihren politischen instrumenten und ihrer fundamentalen Pro-
grammatik in der Agenda für menschenwürdige Arbeit und globalen 
beschäftigung skizziert und in der gegenwärtigen global-gover-
nance-Architektur verortet. sodann wird sie als Akteur der entwick-
lungspolitik dargestellt, indem ihr entwicklungsverständnis und ihre 
entwicklungsstrategie als beschäftigungsstrategie analysiert werden. 
schließlich wird vorgeschlagen, künftig internationale Arbeitspolitik 
als adäquate form der entwicklungspolitik zu begreifen: Dazu wird 
der begriff der Arbeitspolitik neu definiert und das Mittel fokussierter 
sozialdialoge zur gestaltung von Arbeitspolitiken in entwicklungskon-
texten vorgeschlagen. Zudem bedarf es organisationsinterner refor-
men der ilo, um einen solchen Politikansatz tragfähig zu machen. 
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konkrete reformperspektiven der global-governance-Architektur 
hinsichtlich der Aufgaben der ilo schließen den beitrag ab, indem 
zur Durchsetzung internationaler Arbeitsnormen die etablierung 
eines internationalen Arbeitsgerichtshofs vorgeschlagen wird.

Die ilo und ihre Agenda für menschenwürdige Arbeit

Die ilo unterscheidet sich von anderen internationalen organisatio-
nen durch das einmalige strukturmerkmal der Dreigliedrigkeit (tri-
partismus) ihrer repräsentativorgane. während andere organisati-
onsgremien ausschließlich durch Delegierte der Mitgliedsregierungen 
gebildet werden, schließen die organe der ilo auch vertreter der  
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände mit ein. Die verteilung ist 
jedoch nicht paritätisch, sonder folgt dem Proporz 2:1:1. Auf je einen 
vertreter der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände entfallen zwei 
Mandate für regierungsvertreter.

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

Die internationale Arbeitsorganisation wurde 1919 als ständige ein-
richtung des damaligen völkerbundes gegründet. unter dem ein-
druck des ersten weltkrieges waren die vertreter der gründungs-
staaten der überzeugung, dass die bewahrung des weltfriedens nur 
durch die erlangung und bewahrung sozialer gerechtigkeit gelingen 
kann.3 in der Präambel der verfassung der internationalen Arbeitsor-
ganisation erklären sich die vertragschließenden daher „geleitet so-
wohl von den gefühlen der gerechtigkeit und Menschlichkeit wie 
auch von dem wunsche, einen dauernden weltfrieden zu sichern” 
(international labour office 2003, 7).

nach kriegsende wurde die ilo 1946 die erste sonderorganisation 
der neu gegründeten vereinten nationen (un) gemäß Art. 57 der 
un-Charta (Jetzlsperger 2000, 270). bis 1970 verdoppelte sich die 
Zahl der Mitgliedsländer. seitdem bilden die schwellen- und entwick-
lungsländer die Mehrzahl der Mitgliedsstaaten. Mit der entkoloniali-
sierung der 1950er- und 1960er-Jahre gewann neben der erarbeitung 
und Proklamation von normen, die technische hilfe an bedeutung. 
Der generaldirektor Michel hansenne lenkte den fokus der ilo von 
1989 bis 1999 vor allem auf fragen sozialer gerechtigkeit in der in-
ternationalen wirtschafts- und sozialpolitik. wohl die bedeutendste 
leistung seiner Amtszeit ist die verabschiedung der erklärung der 
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iAo über grundlegende Prinzipien und rechte bei der Arbeit und ihre 
folgemaßnahmen. in der 1998 verabschiedeten erklärung werden 
auch den Mitgliedsstaaten der ilo, die nicht alle übereinkommen ra-
tifiziert haben, umfassende berichtspflichten auferlegt. Diese ergän-
zung zu den bis dahin geltenden rechenschaftspflichten wurde durch 
politische vorarbeiten möglich, die bereits 1995 auf dem weltgipfel 
für soziale entwicklung in kopenhagen begannen. Dort wurde in 
einem Aktionsplan auf die grundrechte der Arbeitnehmer bezug ge-
nommen. gestärkt wurde das Mandat der ilo weiter durch die Minis-
terkonferenz der welthandelsorganisation (wto) 1996 in singapur. 
spätestens seitdem ist die ilo als zuständige instanz für die festle-
gung von Arbeitsnormen und auch der gewährleistung ihrer Durch-
führung im kanon der un-organisationen anerkannt.

Mit der erklärung von 1998 wurden alle Mitgliedsländer der ilo ver-
pflichtet „die grundsätze betreffend die grundlegenden rechte, die 
gegenstand dieser übereinkommen sind, in gutem glauben und 
gemäß der verfassung einzuhalten, zu fördern” (international labour 
organization 1998, 7) und jährliche berichte zu den vier grundlegen-
den rechten zu ermöglichen. Diese sind die vereinigungsfreiheit und 
die effektive Anerkennung des rechts zu kollektivverhandlungen, die 
beseitigung aller formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit, die effek-
tive Abschaffung der kinderarbeit sowie die beseitigung der Diskrimi-
nierung in beschäftigung und beruf.

im Jahr 1999 wurde Juan somavia erster generaldirektor der nicht 
aus einem „klassischen industrieland” (senghaas-knobloch 2008, 
193) stammt. er legte noch im selben Jahr mit der Agenda für men-
schenwürdige Arbeit (siehe unten) eine Programmatik vor, welche  
die Aktivitäten der ilo bis zum Jahr 2015 bestimmen soll. somavia 
betont besonders die Aufgabe der ilo zur bekämpfung weltweiter 
Armut und der erreichung der un-Millenniumsziele.

Die politisch-strategischen Instrumente der ILO

Die ilo ist keine sanktionsmächtige institution. im wesentlichen be-
ruhen ihre Aktivitäten auf den drei tätigkeitssäulen normensetzung 
und implementation, technische hilfe und Zusammenarbeit und for-
schung und Aufklärung (senghaas-knobloch et al. 2003, 188). 
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normensetzung und implementation
Der kern der tätigkeit der ilo besteht in der kontinuierlichen nor-
mensetzung für die Arbeitswelt und damit der schaffung eines inter-
national labour Codes (vgl. köhler 1991, 341) als „grund- und 
schutzrechtesammlung” (international labour office 2005, 41). bei 
der formulierung von internationalen vereinbarungen für Arbeits-
standards sind verschiedene typen zu unterscheiden. Artikel 19 der 
ilo-verfassung nennt internationale übereinkommen (conventions) 
und empfehlungen (recommendations). Dazu kommen resolutionen 
und Deklarationen als schwächere formen der standardsetzung.
sowohl übereinkommen, als auch empfehlungen müssen mit einer 
Zweidrittelmehrheit von der jährlich tagenden internationalen Ar-
beitskonferenz (iAk) angenommen werden. nach der ratifizierung 
durch die landesregierungen haben übereinkommen den status ver-
bindlichen völkerrechts.4 empfehlungen hingegen stellen nur einen 
internationalen konsens darüber dar, „was arbeitsrechtlich normiert 
werden sollte, das heißt [sie betreffen] in der regel die bereiche, bei 
denen die notwendigkeit einer regelung zwar allgemeinen bejaht 
wird, man sich aber nicht festlegen will oder kann” (körner-Dam-
mann 1991, 39). bis heute (stand 2012) wurden 189 übereinkom-
men und 201 empfehlungen verabschiedet.

eine standardsetzende funktion haben auch resolutionen und Dekla-
rationen, die von der iAk und den verschiedenen Ausschüssen ver-
abschiedet werden. bis zum Jahr 2011 hatte die iAk über 1.300  
resolutionen beschlossen. Anders als in den übereinkommen und 
empfehlungen behandeln resolutionen und Deklarationen nicht ein-
zelne bereiche der Arbeits- und sozialpolitik, sondern geben umfas-
sende verhaltensgrundsätze für unternehmen und regierungen.  
oftmals sind diese Dokumente vorreiter für die Annahme späterer 
verbindlicherer Arbeitsnormen.

Die Möglichkeiten der ilo zur regeldurchsetzung sind sowohl institu-
tionell, vor allem aber politisch stark begrenzt. grob können drei 
typen der normendurchsetzung unterschieden werden, die in der 
Praxis miteinander verbunden und häufig parallel Anwendung finden 
(hartlapp 2005, 3): Die erfüllung von regelbefolgung durch erzwin-
gung (enforcement), Management (management) und überzeugung 
(persuasion). Die korrespondierenden wege der Durchsetzung sind 
die verfahren der klage-, beschwerde- und berichtsverfahren.
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eine implementationskontrolle erster ebene bildet das in Artikel 22 
und 23 der verfassung beschriebene regelmäßige berichtsverfahren. 
Diese verpflichten alle Mitgliedstaaten zu jährlichen berichten über 
„Maßnahmen zur Durchführung der übereinkommen”. form, struktur 
und inhalt werden durch den sachverständigenausschuss für die 
Durchführung der übereinkommen und empfehlungen festgelegt. 
Der sachverständigenausschuss ist jedoch kein politisches, sondern 
ein rein technisches gremium, das in erster linie die mehr als 1.500 
jährlichen berichte und mehrere hundert einzelfälle auswertet und 
kompiliert (wisskirchen 2005, 271, 276).

ein stärkerer typ der normenkontrolle sind die beschwerdeverfahren. 
verfassungsartikel 24 und 25 erlauben den Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbänden beschwerde beim internationalen Arbeitsamt (iAA) 
einzulegen, wenn Mitgliedsstaaten den verpflichtungen der ratifizier-
ten übereinkommen nicht nachkommen. äußert sich eine regierung 
nach vorlage der beschwerde durch den verwaltungsrat nicht, kann 
die beschwerde veröffentlicht werden. bei schwerwiegenden verstö-
ßen kann der verwaltungsrat auch einen untersuchungsausschuss 
einsetzen. im gesamten beschwerdeprozess sind alle Partner des tri-
partismus vetoberechtigt. ein konsens über den regelverstoß ist 
somit notwendige bedingung um etwaige regelverstöße im beschwer-
deverfahren zu verfolgen.

Das formal stärkste instrument ist das klageverfahren nach Artikel 
26-29 und 31-34 der ilo-verfassung. Jedes Mitglied kann dieses 
verfahren gegen ein anderes Mitglied bei regelverstößen einleiten, 
wenn beide staaten das entsprechende übereinkommen ratifiziert 
haben. Auch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberdelegierte der iAk kön-
nen ein solches verfahren beim iAA beantragen. Der verwaltungsrat 
kann auch selbst initiativ werden. er setzt einen unabhängigen, aus 
drei Personen bestehenden untersuchungsausschuss ein. Dieser ent-
scheidet, nach einem reaktionsbericht der angeklagten regierung, 
ob der fall dem internationalen gerichtshof übermittelt werden soll.5

 
Die implementationsmechanismen der ilo stehen aufgrund des kon-
sensprinzips und fehlender sanktionsmöglichkeiten immer wieder in 
der kritik. besonders bei der einführung und umsetzung des über-
einkommens nr. 182 zum verbot und unverzüglichen Maßnahmen zur 
beseitigung der schlimmsten formen der kinderarbeit zeigte sich, 
dass nicht nur die verfahren zur formulierung von normen den weit-
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reichendsten sozialschutz nicht befördern (liebel 2007, 108–110). 
Auch die vorhandenen sanktionsinstrumente sind nicht bei allen nor-
men einer erfolgreichen implementierung dienlich. erst der Anreiz, 
an Programmen der ilo zur technischen kooperation teilzunehmen, 
brachte eine hohe ratifizierungsquote des übereinkommens nr. 182. 
sanktionsversuche laufen bei der bekämpfung der schlimmsten for-
men der kinderarbeit häufig ins leere. technische hilfe und koopera-
tion (also befähigung oder capacity building; liese 2005, 70-71) sind 
zwar nicht formaljuristisch, jedoch faktisch-praktische implementati-
onsmittel, die eine Zielerreichung bisweilen effektiver befördern kön-
nen als klageverfahren (Mielke 2009, 176).

technische hilfe und Zusammenarbeit
Damit ist bereits ein zweites tätigkeitsfeld der ilo angesprochen: 
Die unterstützung der umsetzung von Arbeits- und sozialstandards 
durch technische hilfe und kooperation. ursächlich für dieses tätig-
keitsfeld ist die überzeugung, dass „ratifikation und Anwendung der 
kernarbeitsnormen in vielen ländern nicht am guten willen der re-
gierungen und der sozialpartner scheitern. entscheidend sind häufig 
die tatsächlichen Probleme – ökonomische, institutionelle oder auch 
kulturelle – deren überwindung oft mühsam und langwierig ist” (in-
ternational labour organization 2009c). instrumente der technischen 
hilfe und kooperation zielen also immer auf die nationalstaatliche 
ebene und versuchen die normendurchsetzung durch finanzielle un-
terstützung und wissenstransfers voranzutreiben.

Jährlich werden etwa 130 Millionen us-Dollar in rund 1.000 koopera-
tionsprojekten in über achtzig ländern aufgewandt (international la-
bour organization 2009b). Damit verwendet die ilo über die hälfte 
ihres budgets für Projekte der technischen hilfe. Diese teilt sich auf 
in die vier haupttätigkeitsfelder Arbeitsgesetzgebung, Arbeitsverwal-
tung und schlichtung bei Arbeitskonflikten, unterstützung und kapa-
zitätserweiterung der institutionen der Arbeitnehmervereinigungen 
und kollektivverhandlungen sowie bewusstseinsbildung für internati-
onale Arbeitsnormen.

forschung und Aufklärung
Der forschungs- und Dokumentationsauftrag der ilo ist in Artikel 10 
der ilo-verfassung grundgelegt: „Die Aufgaben des internationalen 
Arbeitsamtes umfassen die sammlung und weiterleitung von Mittei-
lungen über alle fragen, die für die internationale regelung der le-

449



bens- und Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer bedeutung haben.” 
im bericht des generaldirektors zur iAk wurde 1999 eine deutliche 
verstärkung dieser „wissensfunktion” der ilo stark gemacht (inter-
national labour organization 1999, 80-86). gefordert wurde eine 
vermehrte indienstnahme der forschungspolitik zur erreichung der 
organisationsziele.

Die forschungsaktivitäten werden in einer vielzahl von Publikationen 
dokumentiert. sie dienen der Aufklärung über aktuelle sozialpolitische 
und makroökonomische entwicklungen. Zudem gehen aus den for-
schungen des international institute for labor studies in genf infor-
mations- und trainingsprogramme für die Akteure vor ort hervor, die 
durch das international training Centre (itC) in turin betreut werden.

Die Agenda für menschenwürdige Arbeit
Mit seinem Antritt als neuer generalsekretär 1999 legte Juan soma-
via das Decent-work-konzept als neue Darstellung der ilo-Program-
matik vor. im Deutschen wird der titel des englischen originaltextes 
Decent work mit menschenwürdiger Arbeit wiedergegeben. Decent 
meint jedoch in erster linie die „konformität mit allgemein aner-
kannten standards der Moral und des Anstands” und wird umgangs-
sprachlich als anständig oder sittsam verwendet. Damit nimmt das 
englische original stärker bezug auf normative vorstellungen des 
guten. während die direkte übersetzung von Decent work also An-
ständige Arbeit lauten müsste, wird mit der im Deutschen gewählten 
übersetzung Menschenwürdige Arbeit bereits der bezugsrahmen 
einer normativen orientierung mittransportiert: die Menschenwürde 
als Maß avisierter Arbeits- und sozialstandards.

inhaltlich ruht die Decent-work-Agenda auf vier säulen. Die bereiche 
(1) Menschenrechte und Arbeit, (2) beschäftigung und einkommen, 
(3) stärkung des sozialschutzes und der sozialen sicherheit sowie 
(4) stärkung des sozialdialogs. sie bilden die Programmprioritäten 
der Agenda. Die erste säule formuliert den einsatz für die oben ge-
nannte 1998 beschlossene und für alle ilo-Mitgliedsländer verbindli-
che erklärung über grundlegende Prinzipien und rechte bei der Ar-
beit und ihre folgemaßnahmen. Die zweite säule nimmt bezug auf 
das 1966 beschlossene übereinkommen über die beschäftigungspoli-
tik (nr. 122) sowie die erklärung des weltgipfels für soziale entwick-
lung 1995. wirtschaftspolitik soll in den Mitgliedsstaaten primär als 
beschäftigungspolitik betrieben werden. konkret bedeutet dies die 
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empfehlung einer tendenziell keynesianisch-nachfrageorientieren fis-
kalpolitik. regierungen müssen die makroökonomischen Politiken am 
beschäftigungszuwachs orientieren, die veränderungen der unter-
nehmensstrategien und Produktionssysteme im globalisierungspro-
zess begleiten sowie allen Menschen gleichberechtigt Zugang zu be-
schäftigung verschaffen. Auch in der dritten säule werden in erster 
linie die regierungen in die Pflicht genommen. Der staat hat gemäß 
der verfassungen der meisten Mitgliedsstaaten für die soziale sicher-
heit seiner bürgerinnen und bürger sorge zu tragen. Die Agenda für 
menschenwürdige Arbeit sieht in der fortschreitenden internationali-
sierung der wertschöpfung eine erosion verschiedener formen sozia-
ler sicherheit und fordert daher „mehr und besseren sozialschutz”. 
Zur sozialen sicherheit zählt die ilo medizinische grundversorgung 
für alle Menschen, Zahlungen von krankengeld, Arbeitslosengeld, Al-
tersrente, (Arbeits-)unfallversicherung, Mutterschaftsgeld sowie be-
rufsunfähigkeitsrente. während in Deutschland klassisch nur Arbeit-
geberverbände und gewerkschaften als sozialpartner gelten, bezieht 
die vierte säule der Agenda auch die regierungen in den sozialdialog 
mit ein. sozialer Dialog ist im Jargon der un-organisationen ein poli-
tisch weiter begriff, der „alle Arten von verhandlungen, beratungen 
oder den einfachen informationsaustausch zwischen oder unter ver-
tretern von regierungen, Arbeitgebern oder Arbeitnehmern bzgl. ge-
meinsamer Angelegenheiten betreffend der wirtschafts- und sozial-
politik” meint (Arrigo und Casale 2005, 238). Die forderung nach 
einer stärkung des sozialdialogs bildet den vornehmlichen eintritts-
punkt der Zivilgesellschaft, von ngos und kirchen in die Dialog- und 
beratungsprozesse der ilo.

Die Globale beschäftigungsagenda –  
eine entwicklungsstrategie

Die grundlegenden überlegungen, durch beschäftigung endogene 
wachstumsprozesse in autozentrierte entwicklung zu überführen, 
werden von der ilo in der globalen beschäftigungsagenda strate-
gisch entfaltet und in besonderer weise mit blick auf wirtschaftlich 
schwache länder formuliert.

Die globale beschäftigungsagenda wurde 2003 vom verwaltungsrat 
als verbindliche Maßgabe für die Politik der ilo angenommen und 
wirkt bis heute fort: so bietet zum beispiel der global Jobs Pact, das 
prominente reaktionspapier der iAk auf die finanzkrise aus dem 
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Jahr 2009, explizit die elemente der globalen beschäftigungsagenda 
als überwindungsinstrumente für die aus der finanzkrise hervorge-
gangenen beschäftigungskrise an (international institute for labour 
studies 2009, x). Die beschäftigungsagenda artikuliert die forderung 
nach verteilungsgerechter teilhabe aller Menschen am wirtschafts-
prozess. Dafür wird eine duale begründung angeführt: Zum einen 
sind die angeführten rechte aufgrund ihrer letztbegründung durch 
eine erkannte Moral für sich autonom. Zum anderen tragen Arbeit-
nehmerrechte zu effizienteren Arbeitsmärkten bei, indem sie dem 
menschlichen bedürfnis nach sicherheit und fairer behandlung ent-
sprechen und für die Arbeitenden folglich motivierend wirken (inter-
national labour organization 2003b, 2).

somit greifen die beschäftigungsagenda und die Agenda für men-
schenwürdige Arbeit inhaltlich ineinander und erklären einander. Dies 
wird deutlich in der betrachtung der sechs hauptbereiche der be-
schäftigungsagenda für grundsatzpolitische interventionen durch  
nationale regierungen (internationales Arbeitsamt 2006, 9):

1. wirtschaftspolitische Maßnahmen zur Ausweitung von beschäf-
tigung

 umfasst unter anderem finanz-, handels- und investitionspolitik, 
verschiedene sektorpolitiken und Migrationspolitik.

2. kenntnisse und fertigkeiten, beschäftigungsfähigkeit und  
technologie

 beinhaltet die verbesserung der (berufs-)bildungspolitik und 
-systeme, die weiterentwicklung von fertigkeiten und fähigkeiten 
(skills) entsprechend den technologischen veränderungen und die 
erleichterung des Zugangs zu weiterbildungsmöglichkeiten.

3. unternehmensentwicklung
 schließt verbesserungen der wirtschaftspolitischen rahmenbedin-

gungen, die förderung von wertschöpfungsketten, der lokalen 
wirtschaftlichen entwicklung und der Arbeitsplatzbedingungen 
sowie informelle unternehmer ein.

4. Arbeitsmarktinstitutionen und -politik
 umfasst Maßnahmen zur regulierung der Arbeitsmärkte, Arbeits-

marktinstitutionen, passive und aktive Arbeitsmarktpolitik sowie 
beschäftigungsdienstleistungen.

5. gute regierungsführung, empowerment und institutionelle  
kapazitäten

 Zielt auf eine bessere repräsentation und interessenvertretung, 
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gewerkschaftliche beziehungsweise kollektive Aushandlungspro-
zesse und einen verbesserten sozialen Dialog.

6. soziale sicherung
beinhaltet die einführung und Ausweitung von sozialversiche-
rungen.

ernüchternd ist allerdings ein erstes Zwischenfazit der implementie-
rung der globalen beschäftigungsagenda: in den letzten Jahren hat 
sie keinen messbaren beitrag zur beschäftigungsentwicklung geleis-
tet. vielmehr ist ein bereits lang anhaltender und dauerhaft negati-
ver trend auf den Arbeitsmärkten festzustellen (international labour 
organization 2009a, 2). selbst in ländern mit nachhaltig hohem 
wachstum entstehen nicht hinreichend Arbeitsplätze um die beschäf-
tigungsquote merklich zu erhöhen. in globaler Perspektive sind die 
meisten der neu geschaffenen beschäftigungsverhältnisse wenig pro-
duktiv und schlecht bezahlt. Dadurch werden aber keinesfalls die in-
halte der beschäftigungsagenda im ganzen infrage gestellt. vielmehr 
stellt die ilo die frage nach einer angemessenen regionalen Priori-
sierung der verschiedenen Politikbereiche und stellt dies in das er-
messen nationaler beschäftigungsstrategien. Doch gerade die Adap-
tions- und kommunikationsleistung der globalen beschäftigungsagenda 
auf nationale kontexte hin bleibt oft aus – vor allem in entwicklungs-
ländern mit fragilen politischen strukturen.

Beschäftigungsförderung als inklusive Entwicklungsstrategie

in der globalen beschäftigungsagenda wird die förderung formeller 
beschäftigung zur dominanten entwicklungsstrategischen Program-
matik der ilo. bei der formulierung neuer entwicklungsstrategien 
hat sich zwar die erkenntnis durchgesetzt, dass es nicht die eine  
Allzwecklösung gibt, um entwicklungsdefizite zu überwinden (sen 
2003, 156). vielmehr bedarf es eines integrativen Ansatzes und sich 
gegenseitig unterstützende institutionen. Doch auch wenn diese 
einsicht mittlerweile gemeingut geworden ist, haben nahezu alle 
entwicklungsakteure ihren je eigenen schwerpunkt und ihren primä-
ren Zugang, um sich entwicklungsbedürfnissen zu nähern. Die ilo 
gab schon ende der 1960er-Jahre in ihren „weltbeschäftigungsmissi-
onen” den impuls zur Abkehr von den klassischen wachstumsfixier-
ten entwicklungsstrategien und speiste die Debatte mit forderungen 
nach „verteilungs-, armuts- und grundbedürfnisorientierten entwick-
lungen” (Mühlenberg 2004, 86). Auch vierzig Jahre später moniert 
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das iAA in gleicher weise die versäumnisse früherer strategien, 
wenn es analysiert, dass „die entwicklungsstrategien der vergan-
genheit oft kapital- statt arbeitsintensive investitionen gefördert 
haben, obwohl in den entwicklungsländern kapital knapp ist und  
Arbeitskräfte reichlich vorhanden sind” (internationales Arbeitsamt 
2003, 38).

im gegenwärtigen Diskurs um entwicklungsstrategien ist die forde-
rung nach einer steigerung der effektivität der eingesetzten ressour-
cen das dominierende Paradigma. sowohl in der Paris-Deklaration 
über die wirksamkeit der entwicklungszusammenarbeit aus dem Jahr 
2005, im Aktionsplan von Accra im Jahr 2008 als auch dem fourth 
high level forum on Aid effectiveness in busan im Jahr 2011 werden 
effektivität und effizienz des Mitteleinsatzes zu maßgeblichen indika-
toren erfolgreicher entwicklungsbemühungen gemacht (vgl. organi-
sation for economic Co-operation and Development 2008). Dem ge-
genüber verfolgt die ilo eine inklusive entwicklungsstrategie, der ein 
mehrdimensionaler effizienzbegriff zugrunde liegt (zum beispiel in-
ternational labour organization 2003a, 24). ignacy sachs erkennt in 
der strategie der ilo fünf effizienzarten: neben den klassischen  
formen, der allokativen, der innovativen und der keynesianischen  
effizienz (vollbeschäftigung) zudem eine soziale effizienz sowie ein 
Öko-effizienz (sachs 2004, 171). Diese effizienzarten helfen den be-
griff der inklusiven entwicklung deutlich besser zu konturieren als 
rein wachstumsfixierte effizienzparameter.

Beschäftigung als Transformator von endogenem Wirtschaftswachs-
tum in autozentrierte Entwicklung

Das kernanliegen der ilo, durch die förderung menschenwürdiger 
beschäftigung Armut zu reduzieren und damit entwicklungen voran-
zubringen, spielt weder in der entwicklungspolitik noch in den ent-
wicklungsstrategischen Diskursen eine hervorragende rolle. es  
besteht vielmehr eine strukturelle Missachtung des beschäftigungs-
faktors in nahezu allen Politiken, obwohl er der schlüsselfaktor für 
jede makroökonomische strategie sein sollte (international labour 
organization 2003a, 23). Diese einschätzung wird gestützt durch den 
bericht der hauptabteilung der vereinten nationen für wirtschaftliche 
und soziale Angelegenheiten aus dem Jahr 2010. Demnach ist der 
internationale entwicklungsdiskurs bis heute von der herrschenden 
ökonomischen Meinung der 1980er-Jahre bestimmt, wirtschaftliches 
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wachstum habe beschäftigung zur folge hat, solange die Arbeits-
märkte möglichst flexibel sind (united nations 2009, 116).6 

gegen diese theorien modernisierungstheoretischer Provenienz wen-
det sich rizwanul islam und versucht, die auch von ihm konstatierte 
forschungslücke bei der Analyse des Zusammenhangs von wirt-
schaftswachstum, beschäftigung und entwicklungsfragen zu schließen 
(islam 2006, 33). Dazu konstruiert er einen „tugendkreis wirtschaftli-
chen wachstums”, der die positive Dynamik zwischen wachstum, be-
schäftigung und entwicklung aufzeigt:7 ist das wirtschaftswachstum 
in einer volkswirtschaft positiv, dann wurden in der vergangenen Peri-
ode mehr waren und Dienstleistungen erstellt als in der vorperiode. 
Dies ist in der regel mit einer Ausweitung der Produktionskapazitäten 
verbunden, da mehr güter hergestellt wurden. Zur Ausweitung der 
leistungserstellung sind Arbeitskräfte notwendig. Diese haben eine 
höhere Produktivität und können somit bei entsprechender tarifan-
gleichung ein höheres einkommen generieren. sowohl die bereits be-
schäftigten Arbeitnehmer, als auch die neu eingestellten können ihre 
einkommen vermehrt in bildungs- und gesundheitsmaßnahmen für 
sich und ihre kinder investieren. Damit steigern sie ihre eigenen fer-
tigkeiten und kapazitäten und verbessern sowohl ihre Produktivität, 
als auch die wahrscheinlichkeit, künftig einen Arbeitsplatz zu finden 
oder ein höheres einkommen zu erzielen. Diese Produktivitäts- und 
nachfragesteigerungen führen wiederum zu einem Anstieg des wirt-
schaftlichen wachstums.8 Der tugendkreis setzt sich fort.

es ist die entscheidende grundannahme der ilo, dass beschäftigung 
nicht nur eine residualgröße und folge ertragreicher geschäftsent-
wicklungen ist. sie weist jegliche form von „trickle-Down”-theorie 
zurück (international labour organization 2003a, 23). stattdessen 
hebt sie die wirtschaftspolitischen steuerungsmöglichkeiten einer ak-
tiven Arbeitsmarktpolitik hervor. Dazu gehören zum beispiel auch 
struktur-, geld-, fiskal- und handelspolitik.

Das Ziel der ilo-strategie kann mit autozentrierter entwicklung 
bestmöglich ausgedrückt werden, auch wenn mit diesem begriff ge-
wisse „Altlasten” des entwicklungstheoretischen Diskurses verbunden 
sind, die sich bis heute durchziehen. Autozentrierte entwicklung 
meint keine, auch nur kurzzeitige, Abschottung eines landes oder 
einer region vom weltmarkt. so stellt ulrich Menzel, der mit Dieter 
senghaas den begriff maßgeblich mitgeprägt hat, bereits 1988 fest, 
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dass „grundsätzlich technologietransfer, Anwerbung ausländischer 
spezialisten, Ausbildung im Ausland, kapitaltransfer in form von An-
leihen oder Direktinvestitionen zur kompensation des eigenen Man-
gels nicht abzulehnen [sind]” (Menzel 1988, 580). entscheidend ist 
vielmehr die politische und soziale struktur der gast- beziehungs-
weise Zielländer. Autozentrierte entwicklung nimmt also die Aufga-
ben des nationalstaats ernst und macht nicht faktoren der globalen 
standortkonkurrenz zu Parametern des entwicklungspotenzials eines 
landes. Das Ziel der entwicklungsstrategie der ilo ist mit autozent-
rierter entwicklung zutreffend beschrieben, wenn damit gemeint ist, 
dass „die wechselseitige Dynamik zwischen wettbewerbsfähigkeit 
und Politik im sinne gesellschaftlicher konfliktlösung zu einer stabilen 
positiven rückkopplung führt” (hein 2001, 231). wirtschaftliches 
wachstum hängt für die ilo von einem investitionsfreundlichen 
klima in einer region ab. Dieses klima wird aber nicht durch Deregu-
lierung und kostenminimierung erreicht, sondern durch aktive Politi-
ken, die es allen gesellschaftlichen gruppen ermöglichen selbst wirt-
schaftlich tätig zu sein und ihre je eigene Produktivität zu erhöhen 
(vgl. international labour office 2005, 32).

Die ilo in der Global Governance-Architektur

im gegenwärtigen entwicklungsdiskurs dominiert die einsicht, dass es 
eines globalen Ansatzes der theoriebildung bedarf, der nicht allein auf 
die Defizite nationaler entwicklungspolitiken schaut, sondern „die 
wechselseitige beeinflussung und Durchdringung der länder und re-
gionen im kontext eines nunmehr einheitlichen weltmarktes” reflek-
tiert (brock 2001, 122). Zu dieser Diskussion um global governance 
leistet die ilo mit ihrer Programmatik einen bedeutenden beitrag.
Die rede von global governance drang mit dem bericht der Commis-
sion on global governance (Commission on global governance 1995) 
in das bewusstsein der politische globalisierungsdebatte. unter dem 
begriff global governance verstehen Messner und nuscheler die  
„gesamtheit der zahlreichen wege, auf denen individuen sowie öf-
fentliche und private institutionen ihre gemeinsamen Angelegenhei-
ten regeln”, also das „Zusammenwirken von staatlichen und nicht-
staatlichen Akteuren von der lokalen bis zur globalen ebene” (Messner 
und nuscheler 1996, 3–4). Mit bezug auf die ilo-Programmatik las-
sen sich fünf kernmerkmale der Messner-nuscheler-konzeption destil-
lieren (vgl. Messner und nuscheler 1996; nuscheler 2000; nuscheler 
2002; nuscheler 2009):
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1. ein erstes kennzeichen ist die „Akzeptanz geteilter souveränitä-
ten durch übertragung von handlungskompetenzen auf lokale, 
regionale und globale organisationen” (Messner und nuscheler 
1996, 4). in institutioneller hinsicht folgt die ilo durch die struk-
turen ihrer regionalbüros und (kontinentalen) regionalkonferen-
zen sowie der global verantwortlichen organisation in genf einer 
subsidiären struktur.

2. ein weiteres kennzeichen ist die verdichtung der internationalen 
Zusammenarbeit durch internationale regime mit verbindlichen 
kooperationsregeln. Diese regeln zielen mittel- bis langfristig auf 
eine verrechtlichung der internationalen kooperation ab. Die 
weltweite ratifizierung all ihrer übereinkommen ist das erklärte 
Ziel der ilo. implementationsmechanismen, die eine verbindliche 
kontrolle des internationalen Arbeitsrechtsregimes anstreben, 
sind, wenn auch nicht sanktionsmächtig9, vorhanden.

3. Das bewusstwerden gemeinsamer überlebensinteressen und die 
orientierung an einer Politik, die sich normativ an einem weltge-
meinwohl orientiert, können als drittes kennzeichen gelten. eine 
weltordnungspolitik, die nicht wenigstens deklaratorisch die ge-
meinwohlmehrung aller Menschen anstrebt, wird schnell ihre legi-
timatorische basis verlieren.

4. viertens, sehen global governance-theorien tendenziell eine Ab-
lösung der rolle des nationalstaates als „allmächtigen und allzu-
ständigen Problemlöser” (nuscheler 2002, 80), erkennen aber im 
demokratisch legitimierten rechtsstaat noch immer die entschei-
dende instanz der bürgerlichen interessenwahrnehmung (zum 
beispiel Deutscher bundestag 2002, 420) und den hauptakteur 
nationaler entwicklungsförderung. Die ilo setzt in ihrer entwick-
lungsstrategie auf die nationalstaaten als primäre legitime Ak-
teure politischen handelns.

5. Die einbindung der Zivilgesellschaft als korrektur- und beteili-
gungsinstanz in politischen entscheidungsprozessen stellt global 
governance vor die legitimierungsfrage. Zwar können nichtregie-
rungsorganisationen als teile der Zivilgesellschaft für transparen-
tere und öffentlichere verfahren sorgen (vgl. Meike 2008, 213), 
doch verfolgen sie in der regel nur Partikularinteressen. Die not-
wendigkeit, nichtstaatliche Akteursgruppen an der neuen weltord-
nungspolitik zu beteiligen, reagiert auf ein globales institutionelles 
steuerungsdefizit, das zugleich als ein doppeltes Demokratiedefi-
zit gekennzeichnet werden kann (ähnlich von braunmühl und von 
winterfeld 2003, 4). Zum einen gibt es in vielen internationalen 
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Politikbereichen keine handlungsfähigen institutionen, zum ande-
ren sind die bereits vorhandenen institutionen des internationa-
len regimes über mehrere ebenen nur mittelbar durch demokra-
tische souveräne legitimiert, da dessen vertreter nur qua Dele - 
gation in die entsprechende institution entsandt sind (zum bei-
spiel iwf, weltbank). Die ilo ist mit nichtstaatlichen Akteuren 
auf zweierlei weise verbunden: Auf grundlage ihrer verfassung 
(Art. 12, 3) kann die ilo „anerkannte nichtstaatliche internatio-
nale organisationen” zu konsultationen laden. Dieser konsultativ-
status wird in drei kategorien mit je unterschiedlich weitreichenden 
Anhörungsrechten vergeben (united nations – non-governmental 
liaison service 2010). im bereich der technischen hilfe wird mit 
vielen verschiedenen Partnern kooperiert, wobei besonderer wert 
auf die beteiligung der sozialpartner gelegt wird (international 
labour organization 2010). Das (wenn auch vage) bekenntnis 
zur einbeziehung der Zivilgesellschaft fehlt in fast keinem politi-
schen grundlagendokument der ilo.

in modernen global-governance-theorien kommt die ilo in der ge-
samtschau relevanter Akteure selten vor. selbst in konzepten, die 
der ilo inhaltlich nahestehen, wird sie nicht als bedeutender gestal-
ter globaler ordnungspolitik wahrgenommen (zum beispiel wahl 
2009). Dies ist auch auf die von Marc saxer festgestellte doppelte 
krise der multilateralen strukturen zurückzuführen: eine krise der 
repräsentation und eine der effektivität. Die krise der repräsenta-
tion trifft zwar die ilo nicht gänzlich, da in ihren strukturen anders 
als in anderen internationalen organisationen, auch die wirtschaftlich 
schwächeren länder angemessen repräsentiert sind. Die ilo ist je-
doch teil der krise der effektivität. sie „läuft gefahr, trotz zahlreicher 
konventionen und Deklarationen als zahnloser tiger betrachtet zu 
werden” (saxer 2009, 3-4). Dennoch gibt es eine reihe von Autoren 
(zumeist aus dem umfeld der ilo), die bei der entwicklung einer 
neuen global governance-Architektur auch in der ilo einen bedeu-
tenden kooperationspartner von weltbank, wto, unCtAD und iwf 
erkennen (scherrer 2000, 29; Cohen 2006, 30; hippmann 2008, 21; 
lillie 2008, 194).10 

Die ilo als Akteur der entwicklungspolitik

Aus der Programmatik und den Programmen der technischen hilfe 
lässt sich ablesen, dass die ilo schon seit Jahrzehnten ein entwick-
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lungspolitischer Akteur ist. Das ihrer Arbeit zugrundeliegende entwick-
lungstheoretische selbstverständnis wird im folgenden offen gelegt.

Der rechtebasierte Entwicklungsbegriff der ILO

Der inflationäre gebrauch des begriffs der entwicklung hat dazu ge-
führt, dass entwicklung in der Programmatik internationaler instituti-
onen und den Diskursen zivilgesellschaftlicher Akteure der Armutsbe-
kämpfung bisweilen zu einer ideologie erhoben wurde. eine solche 
zu definieren ist naturgemäß schwer.11 entwicklung wird von der ilo 
als eine Dynamik begriffen, die in ihrer Prozesshaftigkeit grundsätz-
lich alle länder betrifft. Auch die vermeintlich entwickelten länder 
des westens und der nördlichen hemisphäre haben selbst ein abs-
trakt universelles entwicklungsziel nicht erreicht. sie sind aber am 
ehesten in der lage, ihre ökonomischen und sozialen strukturen 
gemäß diskursiv gesetzter normativer Zielvorgaben weiterzuentwi-
ckeln. Mit dem bericht des generaldirektors im Jahr 2003 Arbeit als 
weg aus der Armut wurden die Menschen mit der größten entwick-
lungsbedürftigkeit erneut in das Zentrum der Agenda für menschen-
würdige Arbeit gestellt (internationales Arbeitsamt 2003). Die Men-
schen, die am weitesten von der realisierung bestimmter (grund-)
rechte entfernt sind, haben auch die größten und dringlichsten An-
sprüche auf hilfeleistungen zur entwicklung.

Die Priorisierung der Armen hat ihren ursprung in der rezeption des 
populären entwicklungsverständnisses Amartya sens und Martha 
nussbaums (sachs 2004, 167–168). beide verstehen entwicklung als 
die erweiterung realer verwirklichungschancen (capabilities) des ein-
zelnen (sen 2003, 29):12 „Dem konzept der menschenwürdigen Arbeit 
liegt die überzeugung zugrunde, dass die schaffung der bedingun-
gen, unter denen die Menschen die freiheit haben, ihre eigenen fä-
higkeiten zur entfaltung zu bringen, ein hauptziel der entwicklung 
und das hauptmittel zur Ausmerzung der Armut ist. Die beseitigung 
der freiheitshemmnisse erfordert Maßnahmen an vielen fronten. Die 
erweiterung der bürgerlichen und politischen freiheiten muss hand  
in hand gehen mit der verwirklichung sozialer, kultureller und wirt-
schaftlicher rechte” (internationales Arbeitsamt 2003, 80). entwick-
lung wird damit personaler natur, zu einem universellen begriff der 
tatsächlichen Ausübung aller Menschenrechte in freiheit. Darunter 
fallen nicht nur die Menschenrechte der ersten generation, sondern 
auch alle wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen rechte 
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(vgl. united nations 1966). Den fundamentalen rechten, die der 
Agenda für menschenwürdige Arbeit zugrunde liegen, kommt dabei 
eine besondere bedeutung zu. Menschenwürdige Arbeit ist nicht nur 
ein um seiner selbst willen zu garantierendes recht, sondern auch  
instrumentell notwendig, da für die meisten Menschen verkauf oder 
selbstständiger einsatz ihrer Arbeitskraft zur lebenserhaltung not-
wendig ist, soweit keine anderen einkommensarten zur verfügung 
stehen (vgl. Anker et al. 2003, 147). nur durch den einsatz von Ar-
beit kann der Mensch in der regel auch wirkungsvoll in den genuss 
weiterer rechte kommen. Die mit dem Ziel menschenwürdiger Arbeit 
verbundenen rechte können dem sen’schen Ansatz folgend auch als 
„ermöglichungsrechte” beschrieben werden: sie müssen notwendi-
gerweise erfüllt werden, da sie der existenzentfaltung arbeitender 
Menschen dienen (senghaas-knobloch 2009, 135). ignacy sachs 
spricht dem recht auf Arbeit aufgrund dieser Doppelfunktion als wert 
an sich und als Mittel zur sicherung weiterer rechte einen „sonder-
status” im kanon der Menschenrechte zu (sachs 2004, 168).

Der entwicklungsbegriff der ilo beinhaltet also zweierlei: (1) er ist 
menschenrechtsbasiert und zieht daraus seinen universellen An-
spruch (vgl. senghaas-knobloch 2007, 21). Die erweiterung der 
persönlichen freiheit ist wichtigstes Ziel und oberstes Mittel der  
entwicklung (vgl. sen 2003, 36). (2) wichtigstes Mittel für entwick-
lung, also den Aufbau von verwirklichungschancen, ist die Arbeit. 
Auch sie ist ein Ziel, das wiederum um seiner selbst willen zu errei-
chen ist.

Das Axiom der Komplementarität wirtschaftlicher und sozialer  
Entwicklung

Diese Doppelstruktur des ilo-entwicklungsbegriffs kann durch das 
Axiom der komplementarität wirtschaftlicher und sozialer entwick-
lung ausgedrückt werden. entwicklungstheoretische Ansätze unter-
scheiden sich ja zumeist weltanschaulich, philosophisch oder auch 
ideologisch. werner hennings fordert daher in seiner bestandsauf-
nahme der entwicklungsforschung aus dem Jahr 2009, als ersten 
schritt der näherung an eine entwicklungstheorie, das „zugrundelie-
gende Axiom zu finden, von dem alles weitere ausgeht” (hennings 
2009, 54).13 will man die Agenda für menschenwürdige Arbeit der 
ilo in ähnlicher weise als ein konzept für entwicklung betrachten, 
was man mit guten gründen tun kann, so kann die „komplementari-
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tät von wirtschaftlicher und sozialer entwicklung” (international  
labour organization 1999, 10) als ihr Axiom ausgemacht werden.

komplementarität bezeichnet in der regel die Zusammengehörigkeit 
beziehungsweise „wechselseitige entsprechung” zweier begriffe die 
sich auf scheinbar widersprechende aber ergänzende eigenschaften 
eines sachverhaltes beziehen. Auf den sachverhalt „entwicklung” 
werden hier die Merkmale „wirtschaftlich” und „sozial” bezogen. in 
der entwicklungsprogrammatik der ilo spielt der terminus der „wirt-
schaftlichen und sozialen entwicklung” eine zentrale rolle. Als ver-
bindliches Ziel ist er in der erklärung von 1998 festgehalten, wo eine 
„globale strategie für wirtschaftliche und soziale entwicklung” gefor-
dert wird (international labour organization 1998, 4).

unter wirtschaftlicher entwicklung kann hier rein quantitativ wirt-
schaftliches wachstum im sinne einer Zunahme des realen bruttoin-
landsprodukts (biP) verstanden werden (vgl. stiglitz 1999, 652). 
Doch auch in teilen der klassischen wachstumstheorie ist quantitati-
ves wachstum kein selbstzweck, sondern dient übergeordneten qua-
litativen Zielen wie etwa der grundbedürfnisbefriedigung der teilneh-
mer einer volkswirtschaft, ihrer sozialen Absicherung gegen unfälle, 
der Zunahme von freizeit, der befriedigung von gesellschaftlichen 
kollektivbedürfnissen oder der leichteren lösung von verteilungspro-
blemen bei starken einkommensdisparitäten (Jungfer 1994, 2299). 
Dennoch unterscheiden sich die beiden entwicklungsmerkmale hin-
sichtlich ihrer Zielfunktion. während wirtschaftliche entwicklung nur 
einen instrumentellen und keinen intrinsischen wert hat, ist soziale 
entwicklung ein um seiner selbst willen angestrebtes Ziel.14 so for-
dert die ilo zum beispiel „rasches wirtschaftswachstum” mit dem 
Ziel der verringerung von Armut (internationales Arbeitsamt 2003, 
38). soziale entwicklung hingegen ist auf den ersten blick ein zu fa-
cettenreicher begriff, der sich gegenüber dem der wirtschaftlichen 
entwicklung schwerer operationalisieren lässt.

brücke oder „transmissionsriemen” (hippmann 2008, 18) zwischen 
wirtschaftlicher und sozialer entwicklung ist – wie bereits dargestellt 
– die Arbeit. einträgliche Arbeit generiert wirtschaftliches wachstum 
und ist der „königsweg” (vgl. international labour organization 
1999, 15; internationales Arbeitsamt 2004b, 21) sozialer entwick-
lung. in der sowohl theoretisch als auch empirisch geführten grund-
satzdebatte, ob sozialstandards und rechte bei der Arbeit wirtschaft-
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liches wachstum behindern oder eher befördern (vgl. saith 2006, 
135-136; kucera 2002), bildet letztere Annahme das fundament des 
entwicklungsaxioms der ilo, das folglich von einer positiven rezipro-
zität beider entwicklungsmerkmale ausgeht.

Überwindung von Marginalität durch produktive Beschäftigung

wie drückt sich dieses Axiom nun in der konkreten Programmatik  
der ilo weiter aus? vorstellungen einer entwicklungsförderlichen po-
litischen Ökonomie sind nur vereinzelt in den Dokumenten der ilo  
zu finden. Dennoch lässt sich eine ökonomische Modellorientierung 
erkennen, die in der entwicklungstheoretischen Diskussion große 
nähen zu den entwürfen von hartmut elsenhans aufweist: Die zweite 
säule der Agenda für menschenwürdige Arbeit „beschäftigung und 
einkommen” stellt die schaffung von und den Zugang zu Arbeitsplät-
zen zur einkommenserzielung in das Zentrum der makroökonomi-
scher steuerungspolitik. Arbeit gilt darin als der entscheidende weg 
aus der Armut und schlüssel für entwicklung (internationales Arbeits-
amt 2003, 10). Alle anderen Determinanten der Armutsbekämpfung 
werden auf dieses Ziel der schaffung von einkommensgenerierenden 
tätigkeiten hingeordnet.

Auch elsenhans stellt die schaffung von Arbeitsplätzen als notwendige 
voraussetzung für entwicklung ins Zentrum seiner theorie von ent-
wicklung (zum beispiel elsenhans 2001, 135). trotz einer großen  
analytischen nähe dieses Ansatzes zur ilo-Agenda kommen beide 
konzepte aber zu unterschiedlichen entwicklungstheoretischen forde-
rungen. in der Analyse entsprechen sich die gesamtwirtschaftlichen 
Annahmen der ilo und jene elsenhans’ jedoch in weiten teilen: in 
diesen sind investitionen notwendige bedingungen zur schaffung von 
Arbeitsplätzen. Dauerhafte investitionen setzten eine nachfrage nach 
den davon produzierten gütern beziehungsweise den angebotenen 
Dienstleistungen voraus. in schwachen volkswirtschaften gibt es zwar 
einen potenziellen bedarf nach diesen gütern und Dienstleistungen, 
da es aber eine große Zahl unbeschäftigter Arbeitskräfte gibt, ist die-
ser bedarf aufgrund der fehlenden einkommen nicht mit kaufkraft 
ausgestattet. Die ursache für die beschäftigungslücke in entwick-
lungsländern bezeichnet elsenhans als „Marginalität, das heißt einen 
Arbeitskräfteüberschuss selbst bei niedrigsten löhnen” (elsenhans 
2001, 136). hier wird der Marginalitätsbegriff gegenüber einem weiten 
verständnis der Dependenztheoretiker (vgl. nohlen 2002, 543) exklu-
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siv angewendet auf die „strukturell gegenüber der restgesellschaft 
von stabilen Arbeitsverhältnissen bei vernünftiger Produktivität und 
vernünftigem einkommen ausgeschlossenen bevölkerungssektoren” 
(Córdova 1973, 13). wie es zu dieser Ausschließung kommt, wird an-
hand der modellhaften Darstellung einer gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktionsfunktion für ein gut A und den faktor Arbeit deutlich: Die er-
höhung des outputs (des gutes A), die durch den zusätzlichen einsatz 
einer einheit des inputfaktors (Arbeit) erzielt werden kann, ist die 
grenzproduktivität der Arbeit. Arbeit wird in diesem Modell solange 
nachgefragt, bis durch den einsatz einer einheit Arbeit gleichviel oder 
sogar weniger output des gutes A pro input-einheit erstellt wird, der 
grenzertrag also gleich null oder negativ ist. Da das Angebot an Ar-
beitskräften in entwicklungsländern die nachfrage zumeist weit über-
steigt, kommt es zu einer großen Zahl marginaler Arbeitskräfte. Das 
Arbeitskräfteüberangebot drückt wiederum auf die höhe der löhne. 
unter diesen voraussetzungen gibt es in entwicklungsländern stets Ar-
beitskräfte die bereit sind, schon zu einem subsistenzlohn zu arbeiten, 
also einem lohn, der nur ihre reproduktionskosten deckt. Marginale 
Arbeitskräfte können mit den Arbeitsplatzbesitzern dann nur durch 
eine persönliche höhere Arbeitsproduktivität konkurrieren oder indem 
sie zum beispiel durch den verzicht auf Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes dem Arbeitgeber ermöglichen, fixe kosten zu reduzieren (elsen-
hans 1995, 197). Dem Ziel mehr Menschen einen Arbeitsplatz zu ver-
schaffen kann gemäß diesem Modell entsprochen werden, indem sich 
(1) die Produktionsfunktion ändert, sich also die grenzproduktivität 
der Arbeit erhöht, indem (2) die leistungserstellung absolut ausgewei-
tet wird oder (3) indem Arbeit subventioniert wird.

Die ilo geht von einer großen bedeutung der binnennachfrage als 
grundlage der änderung der Produktionsfunktion aus. eine einseitige 
stärkung der binnennachfrage nach konsumgütern als initialzündung 
für wirtschaftliches wachstum setzte jedoch voraus, dass vornehm-
lich güter gekauft werden, die im inland produziert wurden. eine sol-
che politische steuerungsleistung hält die ilo hingegen angesichts 
der wachsenden weltmarktintegration der meisten entwicklungslän-
der für nicht realisierbar. vielmehr macht sie zudem die notwendig-
keit von nettokapitalimporten durch ausländische Direktinvestitionen 
in entwicklungsländern stark (internationales Arbeitsamt 2008, viii). 
in der Agenda für menschenwürdige Arbeit wird zudem der Abbau 
von einkommensunterschieden zum einen aus „moralischen grün-
den” gefordert, zum anderen aber auch weil sie ursache von „sozia-

463



ler, wirtschaftlicher und politischer instabilität” sein können (interna-
tional labour office 2006, 5).

„Menschenwürdige Arbeit bedeutet produktive Arbeit […] die ein an-
gemessenes einkommen” bietet (international labour organization 
1999, 15). Die forderung der ilo nach „produktive[r] beschäftigung 
für die verringerung von Armut und entwicklung” (internationales  
Arbeitsamt 2004a) meint also keine inhaltsleere beschäftigung. Der 
terminus „produktive beschäftigung” verweist darauf, dass die aus-
geführte Arbeit ertragreich beziehungsweise ergiebig sein soll; der 
einbringungen der Arbeitsleistung soll also eine positive ausgebrachte 
leistungs- oder gütermenge entsprechen. Armando Córdova spricht 
in ähnlicher weise von „vernünftiger Produktivität”. hier klingt bereits 
die forderung nach einem Moment der sinnstiftung an. eine Produkti-
vität ist dann vernünftig, wenn dem Arbeitenden der positive ertrag 
seines Arbeitsaufwandes durch den vernunftgebrauch als sinnvoll er-
scheint.15 Der begriff ist also normativ geladen, denn er bringt einen 
qualitativen Anspruch an beschäftigung ins spiel. Die rede von pro-
duktiver beschäftigung und einer erhöhung der Produktivitätskenn-
zahlen darf nicht verwechselt werden mit allgemeinen wirtschaftlich-
keitskennzahlen der betriebswirtschaftslehre, denn einbringung-  
und Ausbringungsgröße sind in der regel nicht homogen. so fällt es 
schwer, sollvorgaben für produktive beschäftigung zu formulieren,  
die eindeutig kenntlich machen, wann eine beschäftigung als produk-
tiv einzuschätzen ist und wann nicht. besonders deutlich wird dies bei 
den personennahen Dienstleistungen. Die einbringungsgröße Arbeit 
zum beispiel im bereich der professionellen krankenpflege kann un-
möglich in einer einzigen Dimension gefasst werden. ebenso wenig 
die Ausbringungsmenge der Patientengenesung oder -zufriedenheit: 
Produktive krankenpflegearbeit kann nicht adäquat in eindeutigen Pa-
rametern wie essensanreichungen pro Zeiteinheit angegeben werden.

Aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive wird in der Agenda für 
menschenwürdige Arbeit die notwendigkeit der (steigenden) Produkti-
vität von beschäftigung als entwicklungsweg betont. nicht allein nach-
fragesteigerungen führten zu wachstum, sondern auch Produktivitäts-
steigerungen der Arbeit der Armen (internationales Arbeitsamt 2008, 
vi). Diese steigerungen sollen vor allem, aber eben nicht nur, durch 
Qualifikationsentwicklungen erreicht werden (internationales Arbeits-
amt 2008, 2). Primärer fokus sind die Arbeitslosen und unterbeschäf-
tigten, darüber hinaus aber alle von Marginalität bedrohten Menschen.
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Internationale Arbeitspolitik als Entwicklungspolitik

wir haben gesehen, dass die ilo über eine differenzierende entwick-
lungsprogrammatik verfügt und seit langem als entwicklungspoliti-
scher Akteur tätig ist. ihr Ansatz soll nun abschließend dergestalt 
weitergeführt werden, dass sowohl Perspektiven für ihre Politik, als 
auch für ihren ort in der ordnung internationaler organisationen auf-
gezeigt werden.

Der vorschlag, internationale Arbeitspolitik als adäquate entwicklungs-
politik durch die ilo zu fassen, muss rechenschaft geben, was unter 
Arbeitspolitik zu verstehen ist und wie arbeitspolitische inhalte formu-
liert werden sollen, wenn sie menschliche entwicklung befördern sollen.

Zum Begriff internationaler Arbeitspolitik

traditionell wurden unter dem begriff der Arbeitspolitik häufig nur die 
Arbeitsmarktpolitik und die Arbeitsbeziehungen zusammengefasst. 
noch vage beschreibt 1979 auch heribert kohl mit Arbeitspolitik die 
steuerung aller handlungsbereiche, die als „fortentwicklung und Auf-
hebung der Arbeitsmarktpolitik” mit dem Ziel vollbeschäftigung zu  
erreichen, verbunden sind. in der jüngeren Debatte wurde in der  
Arbeitsforschung darüber hinaus ein „weites verständnis von Arbeits-
politik” eingefordert (lehndorff 2006, 13), wenngleich es selten ein-
gelöst wurde. Arbeit wurde oben als ermöglichungsbedingung der re-
alisierung basaler entwicklungsrechte gekennzeichnet, da sie für die 
Mehrzahl der Menschen erst die sicherung ihres überlebens ermög-
licht. weil viele arbeitspolitische Definitionen auf erwerbsarbeit fixiert 
sind, ist der hinweis von bedeutung, dass zur überlebenssicherung 
gerade in entwicklungsländern aber zumeist marktferne Arbeit in der 
hauswirtschaft als subsistenz- und reproduktionsarbeit geleistet 
wird: „es gilt also in der Arbeitspolitik nicht nur die marktwirtschaftli-
che erwerbsarbeit, sondern auch die nicht-marktliche (selbst-)versor-
gungsarbeit in den blick zu nehmen” (ulrich 2000, 17). wird also mit 
einem adäquat umfassenden begriff von Arbeit als zielgerichtete, so-
ziale, planmäßige, bewusste, körperliche und geistige tätigkeit (voigt 
und wohltmann 2004) operiert, dann erscheint Arbeitspolitik als „ein 
stück umfassende gesellschaftspolitik” (ulrich 1998, 105).

Der normative Anspruch der ilo-Programmatik „ruft nach einer 
ethisch fundierten und umfassend verstandenen Arbeitspolitik”  
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(ulrich 1995, 45). Mit Peter ulrich, der aus einer wirtschaftsethischen 
Perspektive einen möglichst umfassenden begriff der Arbeitspolitik 
vertritt, kann also auch für den Politikansatz der ilo festgestellt wer-
den, dass „Arbeitspolitik […] sich von normativen gesichtspunkten 
des guten lebens und gerechten Zusammenlebens der Menschen 
nicht ablösen [lässt]” (ulrich 1995, 42).16 

Der terminus einer internationalen Arbeitspolitik ist weder in der wis-
senschaftlichen, noch in der politischen Auseinandersetzung verbrei-
tet. er findet sich zwar als bibliothekskategorie, unter der sämtliche 
arbeitswissenschaftliche forschungen mit einer internationalen Pers-
pektive gefasst werden, wird aber nirgends als analytische kategorie 
eingeführt.17 Dies mag an dem bereits 1936 von leonhard gackstetter 
formulierten vorbehalt liegen: „eine für alle rassen, länder und Zeiten 
allgemein gültige Arbeitspolitik gibt es ebenso wenig wie es eine ,in-
ternationale’ Arbeitspolitik gibt” (gackstetter 1936, 14). Angesichts 
einer nahezu alle sektoren erfassenden globalen wettbewerbsordnung 
setzt sich in den letzten Jahren aber zunehmend die erkenntnis durch, 
dass nicht nur handel und investitionen internationale koordinierte  
Politiken erfordern. gerade für wirtschaftlich schwache regionen, in 
denen die staatlichen institutionen ihre politische Durchsetzungsmacht 
gegenüber finanzstarken Akteuren oft nicht behaupten können, gilt die 
einsicht in die notwendigkeit einer internationalen beziehungsweise 
„einer supranational abgestimmten Arbeitspolitik” (ulrich 2000, 18).

eine weitere Dimension, mit der internationale Arbeitspolitik als glo-
bale gesellschaftspolitik zu kennzeichnen ist, stellt auf das eingangs 
erwähnte spannungsfeld von Arbeit und kapital ab, in dem sich inter-
nationale Politik grundsätzlich bewegt. „Arbeitspolitik ist stets interes-
senhandeln” (lehndorff 2006, 15); denn vor jedem kompromiss inter-
nationaler Arbeitspolitik stehen offen oder verdeckt ausgetragene 
konflikte, die sich an den globalen Machtasymmetrien orientieren. Dies 
gilt gleichermaßen für die inhalte von Arbeitspolitiken, also auch für 
deren Aushandlungsorte, die lehndorff in Anlehnung an edwards’ „um-
kämpfte terrains” (des Arbeitsortes; edwards 1979) als „umkämpfte 
Arenen” kennzeichnet (lehndorff 2006, 17). in fortführung von na-
schold und Dörr, so mein vorschlag, fragt somit internationale Arbeits-
politik sowohl nach universalen als auch nach partikularen, kulturver-
mittelten vorstellungen und begründungsmustern guter Arbeit sowie 
nach den bedingungen ihrer Durchsetzung durch zu identifizierende 
Akteure und ihrer dazu notwendigen institutionellen ermächtigung.18 
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Fokussierte Sozialdialoge zur Formulierung von Arbeitspolitiken in 
Entwicklungskontexten

Die begriffsbestimmung von Arbeitspolitik lässt noch offen, auf wel-
chem weg nationale und internationale Arbeitspolitiken formuliert 
und durchgesetzt werden können. sie gibt aber rahmenbedingungen 
vor, innerhalb derer vertreter verschiedener interessen ihre Perspek-
tiven einbringen können. Durch die „konfliktpartnerschaft” der kol-
lektiven Arbeitsbeziehungen existieren sowohl international als auch 
in den meisten staaten schon Ansätze und formen des sozialdialogs. 
bei der realisierung des entwicklungsaxioms der ilo durch Arbeits-
politiken kommt dem sozialdialog eine schlüsselstellung zu. Die ilo 
empfiehlt die „förderung des sozialen Dialogs und der Dreigliedrig-
keit als [die] zweckmäßigste Methode, um […] die wirtschaftliche 
entwicklung in sozialen fortschritt und sozialen fortschritt in wirt-
schaftliche entwicklung umzusetzen” (international labour office 
2008, 11). für entwicklungskontexte ist es sinnvoll einen fokussier-
ten sozialdialog anzustreben, der sich zum einen (1) auf arbeitspoli-
tische themen beschränkt und nicht mit der breite wirtschafts- und 
sozialpolitischer themen überfordert wird und zum anderen (2) eine 
möglichst breite Akteurseinbindung auch über die sozialpartner hin-
aus ermöglicht.

(1) Den schwächsten intensitätsgrad hat ein sozialdialog, wenn er 
auf der ebene des informationsaustauschs verbleibt. weitergehend 
können wechselseitige konsultationen als eingehendere beratungen 
die intensität des Dialogs erhöhen. Die höchste intensität erreicht 
ein sozialdialog, wenn durch ihre Partizipation die Akteure mit einem 
verhandlungsmandat ausgestattet sind und die konsensual gefassten 
beschlüsse qua Mandat oder durch übernahme seitens des staates 
für allgemeinverbindlich erklärt werden.19 wird diese höchstform der 
verbindlichkeit angestrebt, ist nicht nur die verfassungsmäßige kom-
petenz des sozialdialogs entsprechend zu gestalten, sondern auch 
seine verhandlungsinhalte müssen von den Akteuren quantitativ und 
qualitativ zu bearbeiten sein. Angesichts dieser Prämisse sprechen 
drei beobachtungen für einen vorrang der Arbeitspolitik im sozialdia-
log in entwicklungsregionen vor einer weiten behandlung sozial- und 
wirtschaftspolitischer themen:

Die bedeutsamste beobachtung ist die institutionelle schwäche der 
einzelnen am sozialdialog beteiligten Akteure: gewerkschaftsver-
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bände repräsentieren nur einen geringen teil der formell beschäftigten 
und verfügen zumeist über schwache interne organisationsstruktu-
ren. Die Arbeitsverwaltung und die Arbeitsministerien sind in entwick-
lungsregionen oft schlecht ausgestattet und haben im regierungsap-
parat eine schwache stellung gegenüber anderen fachressorts. ohne 
„starke Arbeitsministerien” gibt es jedoch keinen „effektiven sozialdi-
alog” (international labour office 1999, 28). 

sozialdialoge vor diesem hintergrund mit weiten Diskursinhalten zu 
wirtschafts- und sozialpolitischen themen zu betrauen, bedeutet eine 
faktische überforderung.

eine weitere beobachtung: Politische konfliktlinien werden auch an-
hand fundamentaler wirtschafts- und sozialpolitischer Differenzen 
deutlich. Der entwicklungsdiskurs ist in den meisten wirtschaftlich 
schwachen regionen noch stärker politisiert als in den industrielän-
dern.20 eine fokussierung des sozialdialogs auf die Arbeitspolitik 
nimmt den verhandlungen zu einem großen teil die notwendigkeit, 
über grundsätzliche vorstellungen der wirtschafts- und sozialpolitik 
einigkeit zu erzielen.

Drittens entspricht ein arbeitspolitischer fokus der ilo-entwicklungs-
strategie als beschäftigungsstrategie. wenn auch die beschäftigungs-
strategie nur einen teil der hier vorgeschlagenen Arbeitspolitik als 
entwicklungspolitik abdeckt, so bildet die beschäftigungsfrage aber 
doch das Zentrum der entwicklungstheoretischen Programmatik der 
ilo.

(2) in der Agenda für menschenwürdige Arbeit wird davon ausge-
gangen, dass der „sozialdialog [...] ein bindeglied zwischen der Pro-
duktion und der verteilung [ist] und gerechtigkeit und Mitwirkung 
am entwicklungsprozess [sichert]” (international labour organiza-
tion 1999, 9-10). es bedarf gerade gegenüber den verfechtern einer 
konzentration des sozialdialogs auf die klassischen Parteien des bi-
partismus (Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereinigungen) oder des 
tripartismus (Arbeitgeber-, Arbeitnehmervereinigungen und staat) 
einer rechtfertigung, um die teilnahme am sozialdialog in entwick-
lungsländern gezielt zu weiten. hier wird vorgeschlagen, künftig 
(auch) im deutschsprachigen Diskurs den terminus „tripartismus 
Plus” für die beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure am sozialdia-
log zu verwenden.
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Der prominenteste begründungsstrang zur weitung des sozialdialogs 
fußt auf der bereits in der Agenda 1999 formulierten beobachtung, 
dass für informell Arbeitende in entwicklungsländern „sozialdialog 
und beteiligung so gut wie keine bedeutung” haben (international 
labour organization 1999, 9-10). Da der klassische tripartismus for-
male beschäftigungsverhältnisse voraussetzt, die in entwicklungs-
regionen jedoch die Ausnahme bilden, hatte der sozialdialog dort 
„noch nie eine prägende bedeutung für das soziale leben” (senghaas-
knobloch 2007, 18).21 
 
neben dieser bereits lange diskutierten erkenntnis, wurde ein weite-
rer begründungsstrang bisher nicht in betracht gezogen: in vielen 
entwicklungsländern existiert nicht nur eine „parallele wirtschaft”, 
sondern auch parallele herrschaftsformen. informelle herrschafts-
strukturen (ältestenräte, stammesgremien, ethnische strukturen) 
prägen die Diskursinhalte und beeinflussen formelle Diskursteilneh-
mer nachhaltig, da jeder Akteur neben seiner rolle als vertreter sei-
ner organisation (sei es in gewerkschaft oder Arbeitgeberverband) 
auch teil eines komplexen und besonders in afrikanischen ländern 
meist hochverbindlichen beziehungsnetzwerkes ist.

eine breite Akteurskonstellation kann zudem helfen, politische Partei-
lichkeiten der dreigliedrigen Akteure auszugleichen. in vielen ent-
wicklungsländern sind zum beispiel gewerkschaften durch gemein-
same Aktionen in befreiungsbewegungen des letzten Jahrhunderts 
noch eng mit den postkolonialen politischen eliten verbunden und es 
kommt zu einseitigen Parteinahmen von gewerkschaftsführern zu-
gunsten einer politischen gruppierung.

oben wurde in der ilo-Programmatik eine implizit „inklusive ent-
wicklungsstrategie” ausgemacht. Diese wird mittelbar auch in der 
forderung eines „armenfreundlichen wachstums” zum Ausdruck ge-
bracht (vgl. internationales Arbeitsamt 2003, 97). Dem Anspruch der 
inklusivität, also der förderung vor allem marginalisierter gruppen 
im entwicklungsprozess, kann nur entsprochen werden, wenn insti-
tutionen, die marginalisierten gruppen repräsentieren, auch am so-
zialdialog beteiligt werden. nur die beteiligung auch der am gesell-
schaftlichen rand stehenden gewährleistet eine breite unterstützung 
der verhandlungsergebnisse des sozialdialogs, die notwendig ist, 
damit ihre umsetzung erfolgreich sein kann (vgl. visser und hemeri-
jck 1997).
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Maßgabe für den erfolg von tripartismus Plus-sozialdialogen in ent-
wicklungsregionen bleibt die im vorangegangenen Abschnitt formu-
lierte Prämisse, dass ihre beschlüsse mit einem möglichst hohen ver-
bindlichkeitsgrad gefasst werden sollen; oder wie Anne trebilcock 
formuliert: „ultimately, it is the impact that bipartite and tripartite 
cooperation has on national policy, rather than the provisions of a 
law on such cooperation or the number of official bodies, that will 
matter” (trebilcock 1994, 13).

Reformperspektiven für die ILO

Der vorgeschlagene Modus fokussierter sozialdialoge zur setzung  
internationaler und nationaler Arbeitspolitiken setzt einerseits eine  
organisationsentwicklung der ilo selbst voraus, andererseits den 
willen der internationalen gemeinschaft, die gegenwärtige global 
governance-Architektur neu zu gestalten.

Reduzierung struktureller Machtasymmetrien innerhalb der ILO

für die Akzeptanz universaler normen spielt die legitimität der norm-
setzenden institution eine entscheidende rolle. ist die infrage ste-
hende institution durch Machtasymmetrien in ihren entscheidungs-
prozessen gekennzeichnet, sind durch sie gesetzte normen nicht nur 
hegemonial, sondern werden von den unterlegenen Mitgliedsgruppen 
kaum implementiert werden. für arbeitspolitische themen ist die ilo, 
wie eingangs aufgezeigt, der hervorragende ort eines „deliberativen 
supranationalismus”, also politischer entscheidungsfindungen durch 
elemente deliberativer Demokratie auf der internationalen ebene.22 
nachfolgend werden einige vorschläge unterbreitet, wie die ilo in-
nerhalb ihrer strukturen Machtasymmetrien reduzieren kann.

in fast keiner internationalen Arena politischer entscheidung spielt  
zivilgesellschaftliche einbindung oder gleichberechtigte Partizipation 
auch wirtschaftlich schwacher staaten eine maßgebliche rolle. Die  
internationale finanzpolitik etwa wird in weltbank und iwf ausschließ-
lich von einlagenabhängigen, also gewichteten stimmrechten be-
stimmt und macht somit wirtschaftliche Macht auch strukturell zum 
Medium der entscheidungsfindung (analog der stimmgewichtung in 
kapitalgesellschaften; thiele 2008, 248).23 Auch wenn dies bei der ilo 
aufgrund ihrer dreigliedrigen struktur gänzlich anders ist, sind die 
„Partizipationsformen der ilo [...] trotz der universellen Mitgliedschaft 
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und der korporativen verhandlungsmuster umstritten” (Zaschke 1994, 
609). Zwar wird die besetzung des verwaltungsrates, als dem zentra-
len exekutivorgan der ilo, in der Öffentlichkeit nicht problematisiert, 
dennoch ist langfristig eine änderung von Artikel 7 [3] der ilo-verfas-
sung ratsam, der den zehn ländern, „denen wirtschaftlich die größte 
bedeutung zukommt” einen ständigen sitz im verwaltungsrat garan-
tiert.24 wirtschaftliche Macht ist kein hinreichendes vorzugskriterium 
bei der besetzung bedeutender gremien. Zudem wird durch diese Pra-
xis der normative Anspruch der ilo unterminiert, wenn verfassungs-
gemäß dauerhaft staaten dem verwaltungsrat angehören, die nicht 
einmal die fundamentalen Arbeitsnormen wie die vereinigungsfreiheit 
und kollektivverhandlungen anerkennen und auch weitere kernar-
beitsnormen nicht ratifiziert haben.25 

von allen un-sonderorganisationen bietet die ilo die besten voraus-
setzungen zivilgesellschaftlicher einbindung, da sie in ihrer dreigliedri-
gen organisation bereits große erfahrungen mit weiten Deliberations-
prozessen hat. Die von global governance-theoretikern angemahnte 
„multilaterale kooperationskultur” würde gestärkt, wenn zum beispiel 
vertreter indigener gemeinschaften zumindest regional einen erstran-
gingen konsultativstatus innerhalb der ilo erlangen könnten.26 sie 
sollten die Möglichkeit zur beteiligung an den implementierungspro-
zessen der ilo-normen erhalten und beschwerde- und berichtsverfah-
ren anstoßen können, wozu sie bisher Ansprechpartner bei den sozial-
partnern brauchen. Diese letztgenannte option setzt allerdings eine 
(unwahrscheinliche, aber wünschenswerte) Ausweitung der ressour-
cen der ilo-verwaltung voraus.

Aus dem Prozess der europäischen integration ist bekannt, dass 
subsidiarität eine bedeutende voraussetzung von effektivität ist.27 
Auf nationaler und regionaler ebene sollten die arbeitspolitischen 
themen behandelt und entschieden werden, die kontextuell von be-
sonderer Dringlichkeit sind. für kontinental- und regionalkonferenzen 
könnten dauerhafte und verbindliche strukturen von tripartismus 
Plus-sozialdialogen für effektive verfahren zur erlangung arbeitspoli-
tischer entscheidungen etabliert werden. eine konsequente Anwen-
dung des subsidiaritätsprinzips in der ilo ist folglich mit elementen 
der Dezentralisierung verbunden.

ein letztes zielt auf die relativ junge erkenntnis ab, welch entschei-
dende bedeutung soziokulturelle faktoren bei der konzeption und 
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implementierung von entwicklungshilfeprojekten haben. Zentrales 
organ für die technische hilfe der ilo ist der Ausschuss für techni-
sche Zusammenarbeit. Da er den verwaltungsrat berät und die eva-
luation der durchgeführten Programme koordiniert, ist dieses gre-
mium in besonderem Maße der kultursensibilität verpflichtet. es 
muss kulturell hör- und sprachfähig sein, wenn es die übersetzungs-
funktion zwischen den mit universalem Anspruch formulierten be-
schlüssen der iAk und des verwaltungsrates in die regionalen kon-
texte der Programme technischer hilfe wahrnehmen soll. ohne ein 
rechtes verständnis zentraler arbeitspolitischer begriffe in den unter-
schiedlichen regionen, ohne wissen um partikulare vorstellungen 
von entwicklung und damit begründeten Ansichten gelingenden le-
bens kann eine evaluation von ilo-Programmen nicht den selbstan-
sprüchen des Monitoringsystems der un genügen.

Die ILO in der künftigen Global Governance-Architektur

Angesichts der diskutierten Defizite nationalstaatlicher Politikgestal-
tung stellt sich die frage der formulierung und Durchsetzung (interna-
tionaler) Arbeitspolitik natürlich auch für den entwurf einer künftigen 
„weltordnungspolitik”. Dazu sollen abschließend einige vorschläge 
unterbreitet werden.

erstens: Durch ihre struktur verfügt die ilo bereits heute über eine 
„breitere legitimation” (Zaschke 1994, 599) als etwa weltbank und 
iwf. Zudem lässt sich diese auf dem wege der schrittweisen imple-
mentierung der vorgeschlagenen tripartismus-Plus sozialdialoge 
noch weiter erhöhen. Der legitimitätsvorsprung der ilo wird beson-
ders deutlich angesichts der reformvorschläge, die Joseph stiglitz für 
iwf und weltbank vorgelegt hat (stiglitz 2006, 349-350): Die prob-
lematische stimmrechtsverteilung in diesen institutionen, gemäß der 
(früheren) wirtschaftsmacht, existiert in der ilo nicht; da die ilo 
einen arbeitspolitischen fokus hat, sind als repräsentanten durch 
den tripartismus (Plus) die relevanten Akteure strukturell an allen 
entscheidungsprozessen der organisation beteiligt – anders als in 
exklusiven Ministerrunden.

Zweitens wird sich die ilo vermehrt der konfrontation mit den bret-
ton-woods-organisationen und der wto stellen müssen, statt in ge-
meinsamen studien programmatische kohärenz zu suggerieren. Die 
entwicklungstheoretischen Ansätze von wto, iwf und weltbank favo-
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risieren die entwicklungsinstrumente einer neoliberalen Makroökono-
mik und zielen damit eben nicht primär auf arbeitspolitische Maßnah-
men. Diese organisationen sind inhaltlich vom ilo-entwicklungsaxiom 
der komplementarität wirtschaftlicher und sozialer entwicklung weit 
entfernt und fokussieren weiterhin, nach Ansicht des united nations 
research institute for social Development, einseitig „schlicht auf 
wachstum” (braunstein 2012, 32). Anders als der ilo geht es ihnen 
in erster linie um „die inklusion ,der Armen’ in Marktbeziehungen” 
während „fragen der umverteilung von Macht und ressourcen zwi-
schen sozio-ökonomischen gruppen kaum gestellt werden” (ebenau 
2012, 63).

Drittens: Die ilo darf nicht nur als Deliberationsarena und normen-
lieferant für andere supranationale Akteure betrachtet werden, son-
dern muss wege suchen, wie sie als zwischenstaatliche institution 
mit dem größten arbeitspolitischen wissen auch mit der notwendigen 
politischen sanktionsmacht ausgestattet werden kann, um ihre nor-
men international besser durchsetzen zu können. Daher erscheint die 
einsetzung eines internationalen Arbeitsgerichtshofs als weiterent-
wicklung des bisherigen klageverfahrens dringend notwendig zu sein. 
Zugegebenermaßen bestehen hohe völkerrechtliche hürden für die 
etablierung eines solchen Arbeitsgerichts. Die erfahrungen aus der 
Praxis des internationalen gerichtshofs (igh), dem hauptrechtspre-
chungsorgan der vereinten nationen, das gemäß Artikel 31 der ilo-
verfassung auch für ilo-klageverfahren zuständig ist, dem interna-
tionalen strafgerichtshof (istgh) und dem europäischen gerichtshof 
für Menschenrechte (egMr) können jedoch hilfreich sein.28 wün-
schenswert wäre auch eine klageoption für gewerkschaften und 
ngos, denn ihre Möglichkeit zur klageerhebung stärkt mittelbar „die 
rolle des individuums im internationalen recht, weil und solange die 
Menschen nicht befugt sind, vor internationalen gerichten zu klagen” 
(emmerich-fritsche 2007, 612).29 Anders als beim igh und im bishe-
rigen ilo-internen klageverfahren müssten nicht nur staaten hin-
sichtlich ihrer ratifizierten übereinkommen verklagt werden können, 
sondern auch unternehmen, die ihren sitz in einem Mitgliedsland 
haben, dass die infrage stehende konvention ratifiziert, also in den 
status ein nationalen gesetzes erhoben hat.30 um ein solches ständi-
ges internationales Arbeitsgericht einzurichten, bedarf es eines eige-
nen statuts, das durch die Mitgliedsländer separat zu ratifizieren 
wäre.
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Dafür die Mühen der etablierung eines internationalen Arbeitsge-
richtshofs anzustreben, spricht zum einen die große signalwirkung 
der existenz und der verurteilungsoption durch eine solche institu-
tion. beschwerde- und klageverfahren gemäß ilo-verfassung werden 
in der politischen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Die Prominenz 
eines ständigen internationalen gerichtshofs zur entscheidung über 
massive verletzungen von übereinkommen könnte dies ändern. Zum 
anderen wird mit einem internationalen Arbeitsgerichtshof eine echte 
normenimplementierungsinstanz geschaffen, die gerade in den län-
dern die einhaltung von rechten bei der Arbeit fordert, in denen sie in 
der regel am meisten verletzt werden.31 Dies sind länder mit politisch 
fragilen strukturen sowie wirtschaftlich schwache entwicklungsländer, 
in denen die regierung unter umständen unter einem besonderen 
Druck von unternehmen steht, da sie vermeintlich auf jegliche form 
der Direktinvestitionen angewiesen sind. internationale rechtspre-
chung muss dabei anders als nationale gerichte weniger rücksicht 
auf lokale befindlichkeiten und politische opportunitäten nehmen, da 
sie nicht gefahr läuft, als instrument rivalisierender nationaler grup-
pierungen wahrgenommen zu werden.

bisher ist letztlich „die authentische interpretation [der ilo-überein-
kommen] nicht den Mitgliedern, sondern dem internationalen ge-
richtshof vorbehalten” (emmerich-fritsche 2007, 790). Der igh ist  
inhaltlich und auch organisatorisch jedoch weit von der implementie-
rungspraxis und den Dialogarenen des internationalen tripartismus 
entfernt. Die etablierung eines internationalen Arbeitsgerichtshofs im 
umfeld der ilo würde klageverfahren zu einer deutlicheren Alterna-
tive gegenüber den aktuell dominierenden Mitteln der normenimple-
mentierung machen. Dies entspräche auch dem „Paradigmenwechsel 
vom völkerrecht zum weltrecht”, den Angelika emmerich-fritsche in 
der juristische variante der global governance-Debatte ausmacht.

Die setzung internationaler normen verlangt auch nach instrumenten 
ihrer Durchsetzung. solche Durchsetzungsverfahren etwa mit dem 
hinweis abzulehnen, dass ein Mitgliedstaat „in letzter konsequenz das 
[infrage stehende] übereinkommen einfach kündigen” könne (ruchti 
2010, 53), unterschätzt das Potenzial des politischen Drucks der in-
ternationalen gemeinschaft und stellt letztlich die Durchsetzung völ-
kerrechtlicher übereinkommen im ganzen infrage. in einer künftigen 
global governance-Architektur ist eine institution, die für die Öffent-
lichkeit wahrnehmbar internationales Arbeitsrecht spricht notwendig. 
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Die ilo ist die un-sonderorganisation, die sowohl die einsetzung be-
gleiten, als auch ort der institutionellen Anbindung eines solchen ge-
richtshofes sein sollte. Dem Ziel, der Durchsetzung internationaler Ar-
beitspolitiken zum wohle arbeitender Menschen weltweit, könnte man 
so einen großen schritt näher kommen.

1| Der vorliegende Text stellt in Kürze die im Buch „Entwicklungspolitik als 
Arbeitspolitik. Kultursensible Decent Work-Strategien der International 
Labour Organization” ausführlich behandelten Thesen zur Rolle und 
Bedeutung der ILO als Entwicklungsakteur (Demele 2013) dar. 

2| Abgekürzt IAO. Im Folgenden wird jedoch die international gängige 
Abkürzung der englischen Bezeichnung International Labour Organization, 
ILO, verwendet.

3| Wie sehr der Konnex von Frieden und Gerechtigkeit im Zentrum der ILO 
steht wird kenntlich durch die Inschrift des Grundsteins, auf dem das 
erste Gebäude der ILO in Genf errichtet wurde: „si vis pacem cole justi-
tiam” – Wenn Du den Frieden willst, sorge für Gerechtigkeit (Senghaas-
Knobloch 2007, 2).

4| Eva Senghaas-Knobloch zeichnet die Diskussion um die Bezeichnung von 
Übereinkommen als „echte internationale Gesetze” in ihrem Beitrag 
Zwischen Überzeugen und Erzwingen – Nachhaltiger Druck und Wirksam-
keit internationaler Arbeits- und Sozialstandards nach (Senghaas-Knob-
loch 2004, 142). „Strittig ist, ob die Übereinkommen nur als soft law oder 
als (völkerrechtliche) Verträge oder sogar als Gesetzgebung einzuordnen 
sind. (…) Nach überwiegender Meinung sind die ILO-Übereinkommen 
völkerrechtliche Verträge zwischen den Mitgliedstaaten, die nach ihrer 
Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten für diese bindend werden und sie 
völkerrechtlich verpflichten.” (Emmerich-Fritsche 2007, 786).

5| Für die Verletzung von Gewerkschaftsrechten und der Koalitionsfreiheit ist 
in Kooperation mit dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 
(ECOSOC) seit 1950 ein Sonderverfahren („Special Machinery for Exami-
ning Allegations of Trade Union Rights”) in Kraft (vgl. Köhler 1991, S. 
345). Sanktionen gegen ein Mitgliedsland hat die ILO bisher nur in einem 
Fall ausgesprochen (1999 gegen Myanmar [Birma]; von Andreae 2004, 
144).

6| Das gesamte siebte Kapitel des UN-Berichts kann als Generalabrechnung 
mit dem libertären Washington Consesus gelesen werden und als eine 
Hinwendung zu den arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Empfehlungen  
der ILO.

7| Islam war bei der ILO unter anderem Direktor der Abteilung Beschäfti-
gungsstrategie und hat die Grundlagen der Globalen Beschäftigungsa-
genda nachhaltig mitgeprägt. Zudem finden sich ausdrückliche Bezüge auf 
den „Tugendkreis” im Bericht des Generaldirektors 2003 „Arbeit als Weg 
aus der Armut”, sowie dem Bericht an die 99.IAK 2008 Qualifikationen  
für mehr Produktivität, Beschäftigungswachstum und Entwicklung.

8| Islam diskutiert einige Wachstumsdeterminanten nicht, die aber bei der 
ILO an verschieden Stellen Erwähnung finden, wie z. B. Rationalisierungen 
durch technischen Fortschritt oder Veränderungen im Arbeitskräftean gebot.
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9| Eine Ausnahme bildet die internationale Handelsschifffahrt (vgl. Seng-
haas-Knobloch 2004, S. 154-155).

10| Nimmt man fünf Säulen einer Weltordnungspolitik an (Messner und 
Nuscheler 1996, 10), kommt der ILO die primäre Gestaltung der Weltso-
zialordnung zu, wobei Interdependenzen zur Welthandelsordnung, zur 
Weltwährungs- und Finanzordnung, zur internationalen Wettbewerbsord-
nung und einer Weltumweltordnung bestehen.

11| Bekannt und treffend ist die Elefanten-Metapher der Ökonomin Joan 
Robinson: „I cannot define an elephant, but I know one when I see it” 
(Robinson 1962, 2). Ähnlich verhält es sich mit dem Entwicklungsbegriff.

12| Eine ausführliche Auseinandersetzung der ILO-Programmatik mit dem 
Fähigkeiten-Ansatz findet sich in Amartya Sens Rede vor der 87. IAK  
(Sen 1999).

13| Während beispielsweise für die Modernisierungstheorien der Markt das 
theorieleitende Axiom ist, wird in den Dependenztheorien marxistischer 
Prägung der Widerspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit zum Grund-
satz. Ökologischen Theorien hingegen, die den Ansatz der Nachhaltigkeit 
verfolgen, liegen unter anderem die beiden Hauptsätze der Thermodyna-
mik (Energieerhaltungssatz und Entropiegesetz) zugrunde Hennings 2009, 
62, 101, 169.

14| Jüngere Ansätze versuchen die beiden Zieldimensionen im Konzept des 
„sozialen Wachstums” auch sprachlich zusammenzubringen. Der Versuch 
„zentrale Begriffe” der Ökonomie „neu zu definieren” (so etwa der Versuch 
der Friedrich-Ebert-Stiftung 2011, 12) ist aber für den dominierenden 
Wachstums- und Entwicklungsdiskurs wenig anschlussfähig.

15| Man wird der Hochschätzung des Begriffs der produktiven Beschäftigung 
der ILO durchaus gerecht, wenn man ihm mit Erich Fromms Verständnis 
von Produktivität als einer „Charakter-Orientierung” begegnet: „Der 
produktive Mensch erweckt alles zum Leben, was er berührt. Er gibt 
seinen eigenen Fähigkeiten Leben und schenkt anderen Menschen und 
Dingen Leben” (Fromm 2010, 114). Vgl. zur sinnstiftenden und damit 
normativen Dimension der Arbeit auch den Beitrag von Matthias Zimmer 
in diesem Band.

16| Ulrich greift in seiner späteren Konzeption der Arbeitspolitik den von 
Alexander Rüstow geprägten Begriff der Vitalpolitik auf und stellt diese, 
auf die „Lebensdienlichkeit” abzielende Politik, prioritär vor eine arbeits-
marktpolitische Wettbewerbspolitik (Ulrich 2000, 14).

17| Gängiger ist der Terminus der internationalen Arbeitsregulierung (z. B. 
Senghaas-Knobloch et al. 2003; Dombois et al. 2004). Hier wird jedoch 
vorgeschlagen, diesen zugunsten des Begriffs der internationalen Arbeits-
politik nur in einem engen arbeitsmarktbezogenen Kontext zu verwenden. 
Denn der Begriff der Regulierung meint zuerst „direkte Eingriffe des 
Staates in Marktabläufe und die staatliche Beeinflussung des Verhaltens 
von Unternehmen durch Vorschriften zur Erreichung bestimmter, im 
allgemeinen Interesse stehender Ziele” (Pollert et al. 2009), während der 
Politikbegriff „jegliche Art der Einflussnahme und Gestaltung sowie die 
Durchsetzung von Forderungen und Zielen, sei es in privaten oder öffent-
lichen Bereichen [bezeichnet]” (Schubert und Klein 2006) beziehungs-
weise alle „auf die Gestaltung des Gemeinwesens bezogenen Handlungen 
der Bürger und ihrer Repräsentanten” beinhaltet (Weber-Fas 2008, 219; 
für eine umfassende Begriffsdiskussion von Politik beziehungsweise dem 
„Politischen” siehe zum Beispiel Berg-Schlosser und Stammen 2003, 
22–33).

18| Diese Begriffsbestimmung orientiert sich bewusst an Vorstellungen „guter 
Arbeit” und weist damit über das im deutschen Sprachgebrauch verbrei-
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tete Verständnis von „menschenwürdiger Arbeit” hinaus. Im Englischen 
könnte also durchaus „decent work” verwendet werden (vgl. Markus 
Demele in diesem Buch). Diese Wahl der Begrifflichkeiten orientiert sich 
an der Unterscheidung von „menschenwürdiger, gerechter und guter 
Arbeit” in der Studie Verlagerung von Arbeitsplätzen – Entwicklungschan-
cen und Menschenwürde (Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirch-
liche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz 2008, 45).

19| Die Terminologie ist im arbeitswissenschaftlichen Diskurs uneinheitlich. 
Während zum Beispiel Ishikawa die Trias Informationsaustausch, Konsul-
tationen und Verhandlungen ausmacht (Ishikawa 2003, 3), weist sie zu 
Recht auf die verbreitete Rede von „policy concertation” hin. Dies meint 
bisweilen synonym den Sozialdialog oder auch den Prozess, im Dialog zu 
einer gemeinsamen Übereinkunft zu gelangen (Alvarez 1994, 351). Für 
Anne Trebilcock stellt „social concertation” die Höchstform des Sozialdia-
logs dar, wobei „employers’, workers’ representatives and governments 
have developed a reflex for acting in a concerted multifaceted manner to 
address all major national economic and social policy issues by seeking 
consensus” (Trebilcock 1994, 4). In Deutschland ist der Begriff der 
Konzentration als „Absprache zum Zweck eines gemeinsamen, abge-
stimmten Vorgehens” (Duden) seit dem Austritt der Gewerkschaften 1976 
aus der „konzertierten Aktion” im Rahmen des Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetzes von 1967 jedoch kaum noch gebräuchlich (vgl. Schubert 
und Klein 2006).

20| Peter Ulrich schlägt selbst mit Blick auf die politisch und wirtschaftlich 
stabile Schweiz die Etablierung eines „arbeitspolitischen Rates” vor, der 
„pluralistisch mit Bürgern aus allen gesellschaftlichen Erfahrungsbe-
reichen” besetzt, allgemeinwohlorientierte Arbeitspolitiken formuliert – 
wider die „politischen Instanzen und Lobbies, die nur ihre bürgerfernen 
Sonderinteressen verfolgen” (Ulrich 1995, 52).

21| Damit verbunden ist das Problem, dass in der informellen Wirtschaft 
häufig keine trennscharfe Unterscheidung zwischen Arbeitnehmern, 
Arbeitgebern und Alleinselbständigen möglich ist.

22| Der Begriff des deliberativen Supranationalismus wird meist im Diskurs 
um die Ausprägung einer europäischen Form des Regierens verwendet 
(vgl. Eriksen 1999; Barnard und Deakon 2002, 144).

23| Als Beispiel aus der Menge der kritischen Publikationen zur Verteilung der 
Stimmrechte in Weltbank und IWF siehe Köss (2003, 126). Gegenwärtig 
zeichnet sich aber eine Reform des Modus der Stimmrechtsverteilung 
durch den IWF-Exekutivrat ab.

24| Einer der wenigen Autoren, der diesen Verfassungsartikel vorsichtig 
kritisch diskutiert ist Victor-Yves Ghebali (Ghebali 1989, 144-146, 177, 
180, 192, 197). Emmerich-Fritsche stellt fest, dass diese Besetzung 
„entgegen dem grundsätzlichen Gleichheitsgrundsatz” der ILO stehe 
(Emmerich-Fritsche 2007, 781).

25| China hat bisher das Übereinkommen Nr. 87 zur Vereinigungsfreiheit und 
Schutz des Vereinigungsrechtes, das Übereinkommen Nr. 98 zur Vereini-
gungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen, das Übereinkommen  
Nr. 29 zur Zwangsarbeit sowie das Übereinkommen Nr. 105 zur Abschaf-
fung der Zwangsarbeit nicht ratifiziert. Brasilien hat das Übereinkommen 
Nr. 87 nicht ratifiziert. Indien hat die Übereinkommen Nr. 87 und Nr. 98 
sowie das Übereinkommen Nr. 138 zum Mindestalter und das Überein-
kommen Nr. 182 zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit nicht ratifiziert.

26| Zum dreistufigen System der Konsultativstatus siehe International Labour 
Organization (2012).
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27| Siehe dazu z. B. das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit als Ergänzung des EGV durch 
den Amsterdamer Vertrag (Europäische Union 1997).

28| Der EGMR ist in besonderer Weise beispielhaft für die Überwachung der 
Menschenrechte zuständig, wenn Staaten entweder nicht darauf reagie-
ren, dass das national geltende Recht Individualpersonen in ihren Men-
schenrechten verletzt, sie dem bestehenden Recht nicht ausreichend 
Geltung verschaffen oder den betroffenen Personen nicht ausreichend 
Rechtsschutz gewähren (können).

29| Emmerich-Fritsche sieht darüber hinaus Möglichkeiten, NGOs in Zukunft 
auch als Völkerrechtssubjekte beziehungsweise „globale Rechtssubjekte” 
zu behandeln (Emmerich-Fritsche 2007, 863).

30| Diese Forderung ist völkerrechtlich nur schwer zu erfüllen und die Debatte 
um internationale extraterritoriale Jurisdiktion ist den letzten Jahren einer 
Einigung nicht näher gekommen, aber „erste Tendenzen zur Begründung 
einer umfassenden völkerrechtlichen Bindung von TNU an Menschen-
rechtsbestimmungen lassen sich in Theorie und Praxis erkennen. Unter 
Verweis auf die faktisch bestimmende Stellung der TNU im internationalen 
System oder anhand eines grundsätzlichen Verzichts auf das Konzept der 
Völkerrechtssubjektivität versuchen einige Autoren private Akteure in die 
traditionell Staaten vorbehaltenen Menschenrechtsverpflichtungen einzu-
beziehen. Aber auch die US-amerikanische Rechtssprechung nach dem 
Alien Tort Claims Act macht Private für schwere Verbrechen nach dem 
Völkerrecht unmittelbar haftbar” (Kaleck und Saage-Maaß 2008, 50). 
Verschiedene Autoren sprechen sich dafür aus, Unternehmen den Status 
„partieller Völkerrechtssubjekte” zuzusprechen, womit sie vor internatio-
nalen Gerichten verklagbar wären (Übersicht in Hingst 2001, 156-157). 
Auch Autoren, die Unternehmen die Völkerrechtssubjektivität absprechen 
(z. B. Hailbronner 2007, 178) weisen darauf hin, dass dieser Status nicht 
„pauschal zu beantworten” ist, „da es (derzeit noch) keine unmittelbar 
geltenden Völkerrechtsregeln gibt, durch die multinationalen Unterneh-
men direkte Rechte und Pflichten übertragen werden” (Krajewski 2009, 
18). Angelika Emmerich-Fritsche argumentiert unabhängig von der 
Völkerrechtssubjektivität von MNU, dass die Verbesserung der Menschen-
rechtslage auch Sache der Unternehmen, nicht nur der Staaten ist. 
Unternehmen müssten keine Völkerrechtsubjekte sein, „vielmehr erfolgt 
ihre Bindung schon aus der Verpflichtung, die mit der in allen Kulturen 
anerkannten Verknüpfung von Rechten mit Pflichten verbunden ist” 
(Emmerich-Fritsche 2007, 871). Für sie bestehen Schutzpflichten der 
Unternehmen daher weit über die Kernarbeitsnormen hinaus.

31| Erfordernis für die Klageerhebung wäre notwendigerweise die nationale 
Rechtswegeerschöpfung. Damit wird zum einen die Funktionsfähigkeit des 
neuen Gerichtshofs garantiert, der nicht sogleich mit einer Vielzahl von 
Verfahren konfrontiert wäre, zum anderen bleibt die nationale Souveräni-
tät der Mitgliedsländer gewahrt. Erst wenn der nationale Rechtsweg nicht 
gewährt wird oder dieser inhaltlich nicht die Garantien der Konvention 
erfüllt, wird die Zuständigkeit des Internationalen Arbeitsgerichtshofs 
begründet. 
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AbkürZunGsverZeiChnis

CiV Caritas in veritate

RN Rerum novarum (15. Mai 1891)

LE Laborem excercens (14. September 1981)

QA Quadragesimo anno (15. Mai 1931)

MM Mater et magistra (15. Mai 1961)

PP Populorum progressio (26. März 1967)

SRS Sollicitudo rei socialis (30. Dezember 1987)

CA Centesimus annus (1. Mai 1991)

GS Gaudium et spes

PRGF Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden

ARP Antirevolutionäre Partei/Anti-revolutionaire partij (Niederlande)

Art. Artikel

ASEAN Association of Southeast Asian Nations/Verband Südostasia-
tischer Nationen

ASTA Allgemeiner Studierendenausschuss

BAB Büro für Auswärtige Beziehungen der CDU

BDI Bundesverband der Deutschen Industrie
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Arbeit ist die Grundlage für eine positive Lebens-

perspektive. Sie bringt die nötige finanzielle 

 Sicherheit für die Übernahme familiärer und 

 gesellschaftlicher Verantwortung und ein selbst-

bestimmtes Leben. Arbeit ist dabei mehr als nur 

Erwerbsarbeit, sondern hat – auch jenseits der 

Erwerbsarbeit – sinnstiftenden Charakter. Sie ist 

Ausdruck von Teilhabe und menschlicher Würde. 

Die Grundlage für unsere Auffassung von Arbeit 

und unseren Anspruch an gute Arbeit ist deshalb 

das christliche Menschenbild.

Wie können wir die Arbeitswelten der Zukunft 

 gestalten? In diesem Band beantworten führende 

Vertreter der Christlich-Sozialen Idee diese Frage 

aus ihrer persönlichen Perspektive.
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